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1 �Einleitung

Eine wesentliche Aufgabe der AOK 
besteht darin, allen Kunden und Kun-
dinnen einen Versicherungsschutz im 
Krankheitsfall zu bieten. Dazu gehört 
auch die wirtschaftliche Sicherung bei 
Arbeitsunfähigkeit.

Die Gestaltungsmöglichkeiten der 
Leistung „Krankengeld“ sind stark 
durch gesetzliche Rahmen bestimmt. 

Dieser Lernbrief setzt sich mit dem 
Teilprozess Anträge auf Krankengeld 
bearbeiten, Privatkunden beraten, 
auseinander. Eine wichtige Aufgabe 
für alle AOK-Mitarbeitenden ist es, 
den Privatkunden im Krankheitsfall 
die entsprechende Geldleistung kun-
denorientiert, unbürokratisch sowie 
marktgerecht anzubieten und die 
Unternehmensziele der AOK zu be-
rücksichtigen. Deshalb ist es erforder-
lich, die Leistung vom Inhalt und von 
den Voraussetzungen her genau zu 
kennen und diese entsprechend dem 
Kunden bzw. den Kundinnen anbieten 
zu können. Dabei fällt den AOK-Mit
arbeitenden im Kundenservice eine 
Schlüsselrolle zu. Sie stellen sicher, 
dass sich die Zahlung des Krankengel-
des möglichst ohne zeitliche Verzöge-
rung an das Ende der Entgeltfortzah-
lung anschließt. Angesichts einheit-
licher Beitragssätze ist ein optimaler 
Service umso wettbewerbsrelevanter. 

Um diese Schlüsselrolle ausfüllen zu 
können, ist es wichtig für Sie zu wis-
sen, wann Krankengeld gezahlt wird 
und welche Besonderheiten sich in die-
sem Zusammenhang ergeben können.

Der Anteil des Krankengeldes an den 
gesamten Leistungsausgaben der 
AOK im Jahr 2023 betrug rund 6,62 %. 
Die Krankengeldausgaben werden da-
bei von drei Faktoren bestimmt:

	· Anzahl der Arbeitsunfähigkeitsfälle
	· Dauer der Arbeitsunfähigkeitsfälle
	· Höhe des Arbeitsentgelts, das der 

Krankengeldberechnung zugrunde 
liegt

Damit Sie im Einzelfall beurteilen kön-
nen, ob für Beschäftigte das Kranken-
geld wegen Entgeltfortzahlung ruht, 
befasst sich dieser Lernbrief auch mit 
dem Anspruch und der Dauer der Ent-
geltfortzahlung nach dem Entgeltfort-
zahlungsgesetz (EntgFG).

Die Entgeltfortzahlung für Beschäf-
tigte im Krankheitsfall hat für die 
Krankenversicherung, aber auch für 
die anderen Zweige der Sozialversi-
cherung (Renten-, Unfallversicherung 
sowie Arbeitsförderung) verschiedene 
Auswirkungen: Entgeltfortzahlung 
ist Arbeitsentgelt. Krankengeld ruht 
für die Zeit, für die ein Anspruch 
auf Fortzahlung des Arbeitsent-
gelts im Krankheitsfall besteht. Die 
gleiche Ruhenswirkung tritt für die 
Entgeltersatzleistungen der anderen 
Sozialversicherungszweige ein, worauf 
in diesem Lernbrief noch näher ein-
gegangen wird. Zu nennen sind hierbei 
die Leistung „Verletztengeld“ bei Vor-
liegen eines Arbeitsunfalls oder einer 
Berufskrankheit bzw. der „Übergangs-
geldbezug“ während Maßnahmen 
zur medizinischen Rehabilitation oder 
Teilhabe am Arbeitsleben.

Aus diesen rechtlichen Verflechtungen 
wird deutlich, dass es für Sie auch 
wichtig ist zu wissen, ob und wie lan-
ge eine beschäftigte Person Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung im Krankheits-
fall gegenüber dem Arbeitgeber hat.

Dieses Thema weist deshalb zahl-
reiche Anknüpfungspunkte zu Firmen-
kunden (Arbeitgeber) und Privatkun-
den (Arbeitnehmende) auf. Ist unsere 
Privatkundschaft arbeitsunfähig 
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erkrankt, so bedeutet dies sowohl 
für sie als auch für ihre Arbeitgeber, 
unseren Firmenkunden, eine beson-
dere Situation, in der der AOK eine 
wichtige Funktion als kompetenter 
Beratungspartner zukommt.

Die Aussagen des Basisprozesses 
4.0 sind zu beachten.

Hinweise

Das Recht der Entgeltfortzahlung 
wurde in besonderer Weise durch die 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsge-
richts (BAG) geprägt. Die wichtigsten 
und für Sie bedeutenden Entscheidun-
gen sind im Gemeinsamen Rundschrei-
ben zum EntgFG v. 25. 06. 1998 zu-
sammengefasst. Da Sie weder für Ihre 
Hausarbeiten noch in Ihrer Prüfung die 
Aktenzeichen dieser Urteile zitieren 
müssen, reicht als Fundstelle die An-
gabe der jeweiligen Stelle im Gemein-
samen Rundschreiben aus.

Der Einfachheit halber unterstellen 
wir für die Berechnung von Beiträgen 
einen für alle AOKs gültigen Zusatz-
beitrag in Höhe von 2,5 %.

Sofern nicht erforderlich haben wir 
außerdem auf die Angabe einer kon-
kreten AOK und auf Jahreszahlen ver-
zichtet. Gehen Sie in diesen Fällen von 
Ihrer AOK bzw. von den Werten des 
aktuellen Kalenderjahres aus. 

Die Textteile, deren Inhalte nicht 
prüfungsrelevant, aus unserer Sicht je-
doch wichtig für das Gesamtverständ-
nis und für die AOK-Praxis sind, haben 
wir in grüner Schrift gedruckt. 

Im Jahr 2025 beträgt das bundes-
weit einheitliche Höchstregelentgelt 
183,75 €.

Besonderheiten, die aufgrund der 
Corona-Pandemie vereinbart wur-
den, werden in den nachstehenden 
Ausführungen nicht erwähnt. In den 
Lösungen zu den Rechenbeispielen ist 
generell der Solidaritätszuschlag be-
rücksichtigt.

Haben Sie Tipps, Anregungen oder 
Verbesserungsvorschläge zu den In-
halten des Lernbriefs? Dann zögern 
Sie nicht, uns anzusprechen.

Prüfungshinweis

Die Kapitel 1 bis 6.3 sowie 7 bis 18 
dieses Lernbriefs sind bereits für 
die Zwischenprüfung relevant.
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Der Lernbrief soll Sie in der Entwick-
lung folgender Kompetenzen unter-
stützen:

	· alle Kunden bzw. Kundinnen der AOK 
über Krankengeld zu beraten

	· schriftliche oder mündliche Anträge 
der Kunden bzw. Kundinnen zu be-
arbeiten

	· die Voraussetzungen für die 
Inanspruchnahme von Krankengeld 
im Beratungsgespräch umsetzen zu 
können

	· die Möglichkeiten der Inanspruch-
nahme von Krankengeld zu kennen 
und allen Kunden bzw. Kundinnen 
unbürokratisch zur Verfügung zu 
stellen 

	· die Genehmigung von Krankengeld 
kundenorientiert zu formulieren und 
den Mehrwert der AOK aktiv zu ver-
kaufen

	· die Ablehnung von Krankengeld zu 
begründen und mögliche Alternati-
ven anbieten zu können

	· die Voraussetzungen und Möglich-
keiten für die Inanspruchnahme von 
Verletztengeld zu kennen und im Be-
ratungsgespräch unbürokratisch zur 
Verfügung stellen zu können

	· die Möglichkeiten der Inanspruch-
nahme von Übergangsgeld zu ken-
nen

	· die Wirkung der Rentenzubilligung 
auf den Anspruch und die Zahlung 
von Krankengeld beurteilen zu kön-
nen

	· die Unternehmensziele der AOK bei 
der Leistungsgewährung zu berück-
sichtigen

	· bei der Leistungsgewährung zwi-
schen Interessen der Kunden und 
Kundinnen, gesetzlichen Vorgaben 
und AOK-Interessen abzuwägen

2 �Lernziele 3 �Bedeutung des 
Krankengeldes

Bei Arbeitsunfähigkeit infolge Krank-
heit können die Versicherten der AOK 
Krankenbehandlung und Krankengeld 
als Leistungen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung erhalten. Auf die me-
dizinischen Leistungen der Krankenbe-
handlung, wie etwa die ärztliche und 
zahnärztliche Behandlung, die Ver-
sorgung mit Arznei-, Verband-, Heil- 
und Hilfsmitteln, die Krankenhausbe-
handlung usw., entfallen knapp 80 % 
der gesamten Leistungsausgaben der 
Krankenversicherung. Ergänzend zur 
Krankenbehandlung wird unter be-
stimmten Voraussetzungen Kranken-
geld gezahlt.

Bereits im ersten Gesetz betreffend 
die Krankenversicherung der Arbeiter 
vom 15. 06. 1883, das vom dama-
ligen Reichskanzler von Bismarck 
ins Leben gerufen wurde, gehörte 
Krankengeld zu den Leistungen der 
gesetzlichen Krankenversicherung. 
Das Krankengeld sollte schon damals 
den Verdienstausfall wegen krank-
heitsbedingter Arbeitsunfähigkeit 
ausgleichen. Die Bedeutung der Ent-
geltersatzfunktion ist bis heute aktu-
ell. Das Krankengeld dient dazu, den 
Versicherten trotz krankheitsbeding-
ter Verdienstausfälle ihren bisherigen 
Lebensstandard wirtschaftlich zu 
sichern (Lebensstandardprinzip). Die 
Kosten für den täglichen Bedarf usw. 
können also mithilfe des Krankengel-
des nach wie vor bestritten werden.

Generelles zur 
Kundenberatung

§§ 27, 44 
SGB V

§ 64 Abs. 1 
Nr. 1 SGB IX

Generelles zur 
Kundenberatung



4.1 · Anträge auf Krankengeld bearbeiten

AOK-Bundesverband 14

1a 
schriftliche  
Anträge

Generelles zur 
Kundenberatung

1b 
mündliche  
Anträge

2 
versicherungs- 
rechtliche Prüfung

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

4a 
Leistung  
bewilligen

4b 
Leistung  
ablehnen

5 
Archivierung, 
Nacharbeit

Exkurs

Mit der Einführung des Lohnfortzah-
lungsgesetzes (LFZG) am 01. 01. 1970 
in der Bundesrepublik Deutschland 
und des Arbeitsgesetzbuchs (AGB) in 
der ehemaligen DDR wurde allerdings 
die Sicherung des Unterhalts bei kurz-
fristiger Arbeitsunfähigkeit weitge-
hend auf den Arbeitgeber verlagert. 
Am 01. 06. 1994 hat das Entgeltfort-
zahlungsgesetz (EntgFG) das LFZG 
in Teilen und das AGB/DDR abgelöst. 
Das LFZG, das den Ausgleich der 
Arbeitgeberaufwendungen regelte, 
wurde vom 01. 01. 2006 an durch das 
Aufwendungsausgleichsgesetz – 
AAG – ersetzt. Krankengeld ist daher 
grundsätzlich erst nach dem Ende der 
Entgeltfortzahlung zu leisten.

Das Krankengeld hat aber insbeson-
dere bei länger andauernden Krank-
heiten seine existenzsichernde Be-
deutung erhalten und ersetzt einen 
Großteil des ausgefallenen Arbeits-
entgelts.

Da die meisten Kunden und Kundinnen 
das Krankengeld für ihren Lebensun-
terhalt dringend benötigen, achten die 
AOK-Kundenberatenden darauf, dass 
das Krankengeld ohne Verzögerung im 
Anschluss an die Entgeltfortzahlung 
gezahlt werden kann. 

Eine schnelle und unbürokratische 
Bearbeitung ist oberster Grundsatz 
und fördert das Image der AOK als 
kundenorientiertes Dienstleistungs-
unternehmen.

kundenorientierte Krankengeldzahlung

Service-Maßnahmen der AOK
1. �rechtzeitige Anforderung der erforderlichen 

Unterlagen beim Arzt bzw. Ärztin/Versicherten 
(ggf. Arbeitgeber)

2. �Zahlung des Krankengeldes direkt im Anschluss 
an die Entgeltfortzahlung

3. �die Kunden und Kundinnen über den Krankengeld- 
Auszahlungsmechanismus (bei Vorlage der 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (vgl. Muster 
Seite 23)) und die voraussichtliche Höhe des 
Krankengeldes informieren

4. �das Krankengeld in den gleichen Abständen, 
in denen die Lohn-/Gehaltszahlung durch den 
Arbeitgeber erfolgt, auszahlen

Bedeutung für den Kunden und die Kundinnen

1. �Sicherung des Lebensunterhalts

2. �Wahrung des Lebensstandards

Bedeutung für die AOK

1. �Zufriedenheit der Privat- bzw. Firmenkunden

2. �Sicherung des Lebensunterhalts der Kunden und 
Kundinnen ermöglicht vollständige Genesung 
ohne finanzielle Sorgen und Wiedereintritt in das 
Berufs-/Erwerbsleben und damit langfristig Bei-
tragssicherheit

3. �Imagepflege durch kompetente, schnelle, unbüro-
kratische Leistungsabwicklung

Bedeutung für den Arbeitgeber

1. �zeitnahe Information über Vorerkrankungen

2. �bei Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit MD-Begut-
achtung (§ 275 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. b Abs. 1a SGB V)

Generelles zur 
Kundenberatung
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4 �Voraussetzungen für den Anspruch auf 
Krankengeld

Ein Anspruch auf Krankengeld be-
steht, wenn die Versicherten infolge 
Krankheit arbeitsunfähig sind oder auf 
Kosten der Krankenkasse stationär in 
einem Krankenhaus, einer Vorsorge-
einrichtung oder Rehabilitationsein-
richtung behandelt werden. 

Lernbeispiel 1

Sie erhalten eine Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung für Ihren Kun-
den Axel Müller. 

Axel Müller ist aufgrund seiner 
versicherungspflichtigen Beschäf-
tigung seit Jahren Mitglied der 
AOK. Wegen einer Entzündung der 
Bauchspeicheldrüse ist er seit Wo-
chen arbeitsunfähig. 

Ihre Aufgabe ist es nun zu prüfen, 
ob Axel Müller die Voraussetzungen 
für den Anspruch auf Krankengeld 
erfüllt.

4.1 �Versicherungsverhält-
nis und Krankengeldan-
spruch

Der Krankengeldanspruch ist davon 
abhängig, dass 

	· eine Versicherung bei einer gesetz-
lichen Krankenkasse (§ 4 Abs. 2  
SGB V) besteht und

	· zum Zeitpunkt des Beginns der 
krankheitsbedingten Arbeitsunfähig-
keit ein Versicherungsverhältnis mit 
Anspruch auf Krankengeld besteht.

Merke
Grundsätzlich haben Versicher-
te, wenn sie durch eine Krank-
heit arbeitsunfähig werden, An-
spruch auf Krankengeld.

4.1.1 �Personen, deren Versiche-
rungsverhältnis einen Kran-
kengeldanspruch beinhaltet

Grundsätzlich haben alle Versicher-
ten einen Anspruch auf Krankengeld, 
wenn sie durch eine Krankheit arbeits-
unfähig werden. Davon ausgenommen 
sind allerdings die Personen, deren 
Versicherung nicht auf einer Erwerbs-
tätigkeit beruht, die also im Fall der 
Arbeitsunfähigkeit keinen Einkom-
mensverlust haben, sodass die bereits 
angesprochene Entgeltersatzfunktion 
des Krankengeldes hier ohne Bedeu-
tung ist.

Zu den Versicherten mit Anspruch auf 
Krankengeld gehören insbesondere:

	· versicherungspflichtig Beschäftigte 
nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 SGB V (Arbeiter, 
Angestellte und Auszubildende)

	· Leistungsbeziehende nach dem  
SGB III (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 SGB V)

	· Teilnehmende an Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben nach  
§ 5 Abs. 1 Nr. 6 SGB V, wenn sie An-
spruch auf Übergangsgeld haben

	· behinderte Menschen nach § 5 Abs. 1  
Nr. 7, 8 SGB V

	· nach dem KSVG versicherte Künstler 
und Künstlerinnen und Publizisten 
und Publizistinnen mit Krankengeld-
anspruch ab der siebten Woche. 
(Diesem Personenkreis muss ein 
Wahltarif nach § 53 Abs. 6 SGB V 
angeboten werden, der den Kran-
kengeldanspruch zu einem früheren 
Zeitpunkt entstehen lässt, spätes-
tens mit Beginn der dritten Woche 
der Arbeitsunfähigkeit.)

2 
versicherungs- 
rechtliche Prüfung

§ 44 Abs. 1 
SGB V

1a 
schriftliche  
Anträge

2 
versicherungs- 
rechtliche Prüfung

§ 44 Abs. 1 
SGB V

1a 
schriftliche  
Anträge

2 
versicherungs- 
rechtliche Prüfung
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4.1.2 �Personen, deren Versiche-
rungsverhältnis keinen Kran-
kengeldanspruch beinhaltet

Der Krankengeldanspruch ist ausge-
schlossen für:

	· Versicherte nach § 5 Abs. 1 Nr. 2a 
SGB V (Personen, die Bürgergeld 
nach dem SGB II beziehen)

	· Versicherte nach § 5 Abs. 1 Nr. 5  
SGB V (Personen, die in Einrichtungen 
der Jugendhilfe für eine Erwerbstä-
tigkeit befähigt werden sollen)

	· Versicherte nach § 5 Abs. 1 Nr. 6  
SGB V (Teilnehmende an Leistun-
gen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
sowie an Abklärung der beruflichen 
Eignung oder Arbeitserprobung, 
wenn sie keinen Anspruch auf 
Übergangsgeld haben)

	· Versicherte nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 
SGB V (Studierende, die an staat-
lichen oder staatlich anerkannten 
Hochschulen eingeschrieben sind)

	· Versicherte nach § 5 Abs. 1 Nr. 10 
SGB V (Praktikanten und Praktikan-
tinnen, Auszubildende ohne Arbeits
entgelt und Auszubildende des Zwei-
ten Bildungswegs)

	· Versicherte nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 
SGB V (Personen, die keinen ander-
weitigen Anspruch auf Absicherung 
im Krankheitsfall haben, z.B. weil 
sie aus einer freiwilligen Versiche-
rung ohne Folgeversicherungsschutz 
ausgeschieden sind); dies gilt nicht, 
wenn sie abhängig und nicht gering-
fügig beschäftigt sind oder haupt-
beruflich erwerbstätig sind und eine 
Wahlerklärung abgegeben haben

	· Versicherte nach § 10 SGB V (Fami-
lienversicherte)

Diese Personen haben im Fall der 
Arbeitsunfähigkeit in der Regel keinen 
Verdienstausfall, der abgesichert wer-
den muss.

Des Weiteren besteht für folgende 
Mitglieder kein Anspruch auf Kranken-
geld:

	· hauptberuflich selbstständig Er-
werbstätige

	· Arbeitnehmende, die bei Arbeits-
unfähigkeit keinen Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung für mindestens 
sechs Wochen haben (unständig und 
kurzzeitig Beschäftigte)

Die beiden zuvor genannten Personen-
gruppen haben jedoch die Möglichkeit, 
eine Versicherung mit Anspruch auf 
Krankengeld bei ihrer Krankenkasse 
zu wählen (Wahlerklärung). Im Fall der 
Wahlerklärung entsteht das gesetz-
liche Krankengeld für die hauptberuf-
lich selbstständig Erwerbstätigen ab 
der siebten Woche der Arbeitsunfähig-
keit; für unständig und kurzzeitig Be-
schäftigte entsteht der Anspruch auf 
Krankengeld nach der allgemeinen 
Regelung. Im Fall einer Wahlerklärung 
ruht das gesetzliche Krankengeld für 
unständig und kurzzeitig Beschäftig-
te für die ersten sechs Wochen der 
Arbeitsunfähigkeit. 

Eine weitere Absicherung im Krank-
heitsfall ist der zusätzliche Abschluss 
eines Krankengeld-Wahltarifs. Somit 
können die Personengruppen ihre über 
das gesetzliche Krankengeld hinaus 
gehenden Absicherungswünsche über 
Wahltarife realisieren. Die Ausprä-
gung und Ausgestaltung der Wahlta-
rife wird in der Satzung der Kranken-
kassen bestimmt.

Die AOK sieht im Angebot der Kran-
kengeld-Wahltarife eine gute Möglich-
keit, den Interessen der betroffenen 
Personenkreise zur finanziellen Absi-
cherung bei Arbeitsunfähigkeit flexibel 
Rechnung zu tragen. Das besondere 
Interesse der AOK liegt dabei auf der 
Bindung und Akquise der Versicherten 
mit positiven Deckungsbeiträgen. 

§ 44 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 
SGB V

§ 44 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2, 3 
SGB V

§ 46 Satz 4,  
§ 49 Abs. 1  
Nr. 7 SGB V

§ 53 Abs. 6 
SGB V

2 
versicherungs- 
rechtliche Prüfung
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Erkundigen Sie sich, welche Kranken-
geld-Wahltarife die Satzung Ihrer AOK 
für diese Personenkreise vorsieht. 

Obwohl § 44 Abs. 1 SGB V Versicher-
ten einen Anspruch auf Krankengeld 
zusichert, sind durch die Einschränkun-
gen des § 44 Abs. 2 SGB V z.B. Fami-
lienversicherte hiervon ausgeschlos-
sen. Das bedeutet, dass ausschließlich 
bestimmte Versicherte (Mitglieder, 
deren Versicherungsverhältnis einen 
Krankengeldanspruch beinhaltet) 
Krankengeld erhalten können.

Merke
Damit ein Krankengeldanspruch 
entsteht, muss bei Eintritt des 
Versicherungsfalls die versicher-
te Person einem bestimmten 
Personenkreis bei einer gesetzli-
chen Krankenkasse angehören. 

4.1.3 �Personen, die wegen eines  
Arbeitsunfalls oder einer  
Berufskrankheit arbeitsunfä-
hig sind

Personen, die einen Arbeitsunfall im 
Sinne der gesetzlichen Unfallversi-
cherung erleiden oder bei denen eine 
Berufskrankheit vorliegt, haben keinen 
Anspruch auf Leistungen der Kran-
kenversicherung, also auch nicht auf 
Krankengeld. Die Unfallversicherung 
stellt in diesen Fällen als vergleichba-
re Leistung Verletztengeld zur Verfü-
gung. Das Verletztengeld wird grund-
sätzlich bei Arbeitnehmenden von der 
AOK berechnet und auf der Grundlage 
von entsprechenden Verwaltungsver-
einbarungen zwischen Kranken- und 
Unfallversicherung als Auftragsleis-
tung ausgezahlt.

Die Berechnung des Verletztengeldes 
ist mit der Berechnung des Kranken-
geldes zum Teil vergleichbar. Näheres 
hierzu erfahren Sie in Punkt 32 dieses 
Lernbriefs.

4.1.4 �Leistungen, die den  
Anspruch auf Krankengeld 
ausschließen

Die Zubilligung bestimmter Leistungen 
schließt den Anspruch auf Kranken-
geld aus. Der Gesetzgeber geht bei 
diesen Personen davon aus, dass sie 
keinen oder nur noch einen geringen 
Bezug zum Erwerbsleben haben. Des-
halb entsteht bei ihnen kein Verdienst-
ausfall mehr, gegen den sie abgesi-
chert werden müssen. 

Vom Beginn der folgenden Leistungen 
besteht kein Anspruch auf Kranken-
geld:

	· Rente wegen voller Erwerbsminde-
rung aus der gesetzlichen Renten-
versicherung

	· Vollrente wegen Alters aus der ge-
setzlichen Rentenversicherung

	· Ruhegehalt, das nach beamten-
rechtlichen Vorschriften oder Grund-
sätzen gezahlt wird

	· Vorruhestandsgeld
	· Leistungen eines ausländischen Trä-

gers der gesetzlichen Rentenversi-
cherung oder einer staatlichen Stelle 
im Ausland, wenn sie ihrer Art nach 
der Rente wegen voller Erwerbsmin-
derung, der Erwerbsunfähigkeitsren-
te, der Vollrente wegen Alters oder 
dem Ruhegehalt vergleichbar sind

Näheres hierzu erfahren Sie in Punkt 
27 dieses Lernbriefs.

§ 44 Abs. 1, 2 
SGB V

§ 11 Abs. 5 
SGB V

§ 45 SGB VII

§ 50 Abs. 1 
Satz 1 SGB V

2 
versicherungs- 
rechtliche Prüfung
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1. Beispiel 

Manja Trauth ist freiwilliges Mit-
glied der AOK. Als Spediteurin ist 
sie hauptberuflich selbstständig 
erwerbstätig. Wegen einer geplan-
ten Operation muss sie für zwei 
Wochen vollstationär im Kranken-
haus behandelt werden. Tanja 
Trauth hat keine Wahlerklärung 
abgegeben.

2. Beispiel 

Für Heike Neu besteht seit ihrer 
Scheidung eine freiwillige Mitglied-
schaft bei der AOK. Heike Neu küm-
mert sich ausschließlich um die Be-
treuung ihrer Zwillinge (zwei Jahre). 
Wegen der familiären Situation und 
der bestehenden Immunabwehr-
schwäche ist für Heike Neu eine 
stationäre Vorsorgemaßnahme 
medizinisch notwendig. Eine Geneh-
migung dieser Maßnahme durch die 
AOK liegt vor.

3. Beispiel 

Hans Glück ist als Rentner (Voll-
rente wegen Alters) bei der AOK 
versichert. Wegen eines Sturzes 
bekommt Hans Glück eine Hüft-
prothese. Um eine drohende Be
hinderung abzuwenden, ist aus 
medizinischer Sicht eine sta-
tionäre medizinische Rehabilita
tionsmaßnahme erforderlich.

Frage 

Erfüllen die Kunden bzw. Kundin-
nen der AOK die versicherungs
rechtlichen Voraussetzungen für 
den Anspruch auf Krankengeld?

Lösung zum 1. Beispiel 

Manja Trauth ist freiwilliges Mit-
glied der AOK. Manja Trauth ist 
hauptberuflich selbstständig er-
werbstätig. Sie hat keine Wahler-
klärung für das Krankengeld abge-
geben. Ihr Versicherungsverhältnis 
beinhaltet keinen Anspruch auf 
Krankengeld.

Lösung zum 2. Beispiel 

Heike Neu ist freiwilliges Mitglied 
der AOK. Sie kümmert sich aus-
schließlich um die Betreuung ihrer 
Kleinkinder. Während der statio-
nären Vorsorgemaßnahme hat sie 
keinen Einkommensverlust. Die frei-
willige Mitgliedschaft beinhaltet 
keinen Anspruch auf Krankengeld.

Lösung zum 3. Beispiel 

Hans Glück bezieht eine Vollrente 
wegen Alters. Er ist Mitglied der 
AOK. Der Bezug dieser Rentenart 
setzt das Ausscheiden aus dem 
Erwerbsleben voraus. Der Anspruch 
auf Krankengeld ist mit Beginn der 
Rente ausgeschlossen. Das Versi-
cherungsverhältnis beinhaltet kei-
nen Anspruch auf Krankengeld.

4.2 Versicherungsfall

Wie Sie bereits wissen, werden Leis-
tungen der gesetzlichen Krankenver-
sicherung immer aufgrund eines Versi-
cherungsfalls erbracht (der Versiche-
rungsfall ist das Ereignis, bei dessen 
Eintritt die Leistungen grundsätzlich 
fällig werden). Zusätzlich müssen 
auch sogenannte leistungsauslösende 
Tatbestände vorliegen, die den An-
spruch auf Krankengeld begründen. 
Beim Krankengeld sind das:

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

2 
versicherungs- 
rechtliche Prüfung
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leistungsrecht- 
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	· Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit
	· stationäre Behandlung in einem 

Krankenhaus, in einer Vorsorge- oder 
Rehabilitationseinrichtung

	· Arbeitsunfähigkeit wegen einer 
durch Krankheit erforderlichen 
Sterilisation oder wegen eines 
nicht rechtswidrigen Abbruchs der 
Schwangerschaft

	· Arbeitsunfähigkeit wegen einer 
Spende von Organen, Geweben oder 
Blut zur Separation von Blutstamm-
zellen oder anderen Blutbestand-
teilen

	· Krankengeld für eine bei stationärer 
Behandlung mitaufgenommenen 
Begleitperson aus dem engsten per-
sönlichen Umfeld

	· Beaufsichtigung, Betreuung oder 
Pflege eines erkrankten und versi-
cherten Kindes

Eine Arbeitsunfähigkeit löst u.a. den 
Anspruch auf Krankengeld aus. Dies 
bedeutet, dass Versicherte infolge 
einer Krankheit ihre Arbeit nicht mehr 
oder nur unter der Gefahr der in kurzer 
Zeit absehbaren Verschlechterung des 
Gesundheitszustands ausüben können. 
Abgestellt wird hierbei grds. auf die 
zuletzt vor der Arbeitsunfähigkeit aus-
geübte Tätigkeit. 

Arbeitsunfähigkeit liegt auch vor, 
wenn

	· die zur Behebung einer Krankheit 
erforderliche Krankenbehandlung 
(z.B. ärztlicher Eingriff, stationäre 
Behandlung) die Arbeitnehmende an 
ihrer Arbeitsleistung hindern oder

	· ein Körperersatzstück (z.B. eine Arm- 
oder Beinprothese) oder ein Hilfs-
mittel (z.B. eine Brille) defekt ist, das 
für die Verrichtung der vertraglich 
vereinbarten Arbeit unbedingt be-
nötigt wird.

Näheres zur Arbeitsunfähigkeit finden  
Sie in den „Richtlinien über die Beur- 
teilung der Arbeitsunfähigkeit und die 
Maßnahmen zur stufenweisen Wieder-
eingliederung“ (AU-RL) i.d.F. vom  
14. 11. 2013, zuletzt geändert am 
07. 12. 2023. Sie sind von der Vertrags-
ärztin oder dem Vertragsarzt, der 
Arbeitsunfähigkeit feststellt, zu be-
achten. Soweit es für die Versorgung 
der Versicherten unmittelbar nach der 
Entlassung aus dem Krankenhaus er-
forderlich ist, kann das Krankenhaus 
im Rahmen des Entlassmanagements 
wie eine Vertragsärztin oder ein Ver-
tragsarzt auch Arbeitsunfähigkeit 
entsprechend der Richtlinie feststel-
len. Die Regelungen der AU-RL gelten 
auch für die Einrichtungen der medizi-
nischen Rehabilitation.

Bei dem Begriff „Krankheit“ handelt 
es sich immer um eine Krankheit im 
versicherungsrechtlichen Sinne. Die 
Aussagen im Basisprozess 4.0 sind zu 
beachten.

Beispiel 

Roland Misch ist als Maurer be-
schäftigt. Seit einer Woche leidet 
er an einer Sehnenscheidenentzün-
dung am linken Unterarm und kann 
deshalb seiner Arbeit als Maurer 
zurzeit nicht mehr nachgehen.

Folge

Roland Misch ist arbeitsunfähig 
krank.

Beispiel 

Susi Duppe leidet an derselben 
Krankheit. Sie ist als Mitarbeite-
rin am Telefon eines Call-Centers 
nicht auf den Einsatz ihres linken 
Arms angewiesen.

§ 44 Abs. 1 
SGB V

§ 24b Abs. 2 
Satz 2 SGB V

§ 44a SGB V

§ 44b SGB V

§ 45 SGB V

AU-RL

§§ 4, 4a AU-RL

3 
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Folge

Bei Susi Duppe besteht keine Ar-
beitsunfähigkeit wegen Krankheit.

Die Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit 
obliegt ausschließlich den behandeln-
den Ärzten bzw. Ärztinnen. Sie setzen 
die Befragung des Versicherten zur 
aktuell ausgeübten Tätigkeit und der 
damit verbundenen Anforderungen 
und Belastungen voraus. Das Ergebnis 
der Befragung ist bei der Beurteilung 
von Grund und Dauer der Arbeitsun-
fähigkeit zu berücksichtigen. Zwischen 
der Krankheit und der dadurch beding-
ten Unfähigkeit zur Fortsetzung der 
ausgeübten Tätigkeit muss ein kausa-
ler Zusammenhang erkennbar sein. 

Bei Arbeitslosen bezieht sich die Be-
fragung der Versicherten auch auf den 
zeitlichen Umfang, für den sie sich der 
Agentur für Arbeit zur Vermittlung zur 
Verfügung stellen.

Bei Zweifeln zur bestehenden 
Arbeitsunfähigkeit ist eine gutachter-
liche Stellungnahme des Medizini-
schen Dienstes einzuholen.

4.3 �Ursächlicher Zusammen-
hang zwischen Arbeits-
unfähigkeit und Krank-
heit

Ein Krankengeldanspruch besteht, 
wenn die Arbeitsunfähigkeit durch 
eine Krankheit verursacht wird. Be-
ruht die Arbeitsverhinderung auf 
anderen Gründen, etwa auf einem 
Beschäftigungsverbot während der 
Schwangerschaft, kann daraus kein 
Krankengeldanspruch hergeleitet wer-
den. In diesen Fällen zahlt der Arbeit-
geber das Entgelt weiter und hat ggf. 
einen Erstattungsanspruch nach dem 

Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG). 
Näheres hierzu erfahren Sie im Lern-
brief zum Thema „Eingang der AAG-
Anträge bearbeiten“.

Merke
Krankengeldanspruch besteht 
nur, wenn die Krankheit die 
überwiegende Ursache für die 
Arbeitsverhinderung ist.

4.4 �Nachweis der Arbeits
unfähigkeit

Feststellung der Arbeitsunfähigkeit

Die Arbeitsunfähigkeit muss ärztlich 
festgestellt werden. Ob Arbeitsunfä-
higkeit vorliegt, beurteilt der behan-
delnde Vertragsarzt, die behandelnde 
Vertragsärztin oder deren persön-
liche Vertreter bzw. Vertreterinnen. 
Ausnahmsweise kann die Arbeitsun-
fähigkeit auch rückdatiert werden, 
allerdings in der Regel nur für maxi-
mal drei Tage. Z. B. kann am 04.11. 
eine Arbeitsunfähigkeit festgestellt 
werden, die rückwirkend ab 01.11. be-
gonnen hat. Dies ist jedoch nur nach 
gewissenhafter Prüfung möglich. Dies 
kann im Einzelfall bedeutsam sein, 
wenn die Arbeitsunfähigkeit bereits 
am Wochenende eintritt.

Wenn es für die Versorgung der Versi-
cherten unmittelbar nach der Entlas-
sung aus dem Krankenhaus erforder-
lich ist, kann die Ärztin oder der Arzt 
im Krankenhaus Arbeitsunfähigkeit 
für einen Zeitraum von bis zu sieben 
Kalendertagen nach der Entlassung 
im Rahmen des Entlassmanagements 
feststellen. Das Gleiche gilt auch 
in Einrichtungen der medizinischen 
Rehabilitation bei Leistungen nach 
den §§ 40 Abs. 2 und 41 SGB V. 

§ 2 Abs. 5  
AU-RL

§ 275 Abs. 1  
Satz 1 Nr. 3  
Buchst. b),  
Abs. 1a 
SGB V

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 31 BMV-Ä 
i.V.m. § 5  
Abs. 1,3  
AU-RL

§ 39 (1a)  
Sätze 7, 8, 9  
SGB V i. V. m.  
§ 4a AU-RL
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leistungsauslösende Tatbestände im Bereich Krankengeld

Arbeitsun-
fähigkeit 
der Kunden 
und Kundin-
nen infolge 
Krankheit 
(§ 44 Abs. 1 
SGB V)

stationäre  
Maßnahmen in

	· einem Krankenhaus 
(§ 39 Abs. 1 SGB V)

	· einer Vorsorgeeinrich-
tung (§ 23 Abs. 4, § 24 
Abs. 1 SGB V)

	· einer Rehabilitations-
einrichtung (§ 40 Abs. 2, 
§ 41 Abs. 1 SGB V)

Arbeitsunfähigkeit 
wegen einer durch 
Krankheit erforder-
lichen Sterilisation 
oder wegen eines 
nicht rechtswidri-
gen Abbruchs der 
Schwangerschaft 
durch eine Ärztin 
oder einen Arzt  
(§ 24b Abs. 2  
Satz 2 SGB V)

Beaufsichtigung, Be-
treuung oder Pflege 
eines erkrankten Kin-
des (§ 45 SGB V)

Arbeitsunfähigkeit we-
gen einer Spende von 
Organen, Geweben oder 
Blut zur Separation von 
Blutstammzellen oder 
anderen Blutbestandtei-
len (§ 44a SGB V)

Die ärztlich festgestellte Arbeitsunfä-
higkeit (eAU) ist digital an die gesetz-
liche Krankenkasse zu übermitteln. 

Das Verfahren zur eAU ist wie folgt 
festgelegt:

Die Vertragsärztin oder der Vertrags-
arzt stellt die Arbeitsunfähigkeit we-
gen Krankheit der Versicherten fest 
und übermittelt neben den persön-
lichen Daten (z. B. Name, Vorname, 
Versichertennummer) den Beginn und 
das voraussichtliche Ende der Arbeits-
unfähigkeit, das Datum der ärztlichen 
Feststellung und die Angaben, ob ein 
Arbeitsunfall oder sonstiger Unfall 
die Ursache für die Arbeitsunfähigkeit 
ist. Die vollständigen Daten werden 
der jeweils zuständigen (gesetzlichen) 
Krankenkasse der Versicherten elek-
tronisch übermittelt. Das gilt sowohl 
für Erst- als auch für Folgebescheini-
gungen. Die zu übermittelten Inhalte 
sind identisch mit denen, die auch in 
der bisherigen Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung enthalten waren bzw. 
sind. 

Im zweiten Schritt sind die Versicher-
ten (Arbeitnehmenden) verpflichtet, ih-
ren Arbeitgeber über die festgestellte 
Arbeitsunfähigkeit als auch über den 
Beginn und deren voraussichtliches 
Ende zu unterrichten. Dieses kann so-
wohl telefonisch, persönlich als auch 
elektronisch erfolgen. 

Im dritten und letzten Schritt ruft der 
Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeits-
daten elektronisch bei der gesetz-
lichen Krankenkasse der Arbeitneh-
menden ab. Die Krankenkasse hält 
folgende Informationen für die Arbeit-
geber bereit:

	· Name des Beschäftigten
	· Beginn und Ende der Arbeitsunfähig-

keit
	· Datum der ärztlichen Feststellung 

der Arbeitsunfähigkeit
	· Kennzeichnung als Erst- oder Folge-

meldung
	· Angabe, ob Anhaltspunkte dafür 

vorliegen, dass die Arbeitsunfähig-
keit auf einen Arbeitsunfall oder 
sonstigen Unfall oder auf den Folgen 
eines Arbeitsunfalls oder sonstigen 
Unfall beruht 

§ 295 Abs. 1  
SGB V

§ 109 Abs. 1  
SGB IV

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

Mitaufnahme 
einer Begleit-
person der Ver-
sicherten aus 
dem engsten 
persönlichen 
Umfeld (§ 44b 
SGB V)
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Sie sehen, die Diagnose der Versicher-
ten wird auch in der digitalen Über-
mittlung nicht weitergegeben. Es gilt 
nach wie vor der Schutz der Sozial-
daten.

Merke
Arbeitnehmende haben im Rah-
men des eAU-Verfahren gegen-
über dem Arbeitgeber eine Mel-
depflicht. 

Die voraussichtliche Dauer der ärztlich 
festgestellten Arbeitsunfähigkeit soll 
für einen nicht mehr als 2 Wochen im 
Voraus liegenden Zeitraum beschei-
nigt werden. In Einzelfällen ist eine 
Feststellung der Arbeitsunfähigkeit 
bis zu einem Monat im Voraus möglich. 
Schauen Sie sich hierzu die Arbeitsun-
fähigkeits-Richtlinie genau an.

Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
besteht aus vier Ausfertigungen (Mus-
ter 1a bis 1d der bundesweit zwischen 
dem GKV-Spitzenverband und der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
(KBV) vereinbarten Vordrucke). 

Muster 1b (vgl. Abb. Seite 23) ist für 
den Arbeitgeber bestimmt und be-
steht lediglich aus dem oberen Teil 
der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. 
Der für den Arbeitgeber bestimmte 
Teil der Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung enthält keine Angaben über die 
Diagnose, da diese Angaben dem Da-
tenschutz unterliegen. Daher dürfen 
AOK-Mitarbeitende dem Arbeitgeber 
auch keine Angaben zur Krankheit der 
Beschäftigten machen. 

Die Angaben aus dem Muster 1b 
stehen dem Arbeitgeber zum Abruf 
bereit.

Muster 1a, Muster 1c und Muster 1d 
enthalten im oberen Teil sowohl die 
Angaben, die auch der Arbeitgeber 
erhält als auch (im unteren Teil) Anga-
ben über die AU begründende Diagno-
se(n) in Form einer alphanumerischen 
Verschlüsselung (ICD-Schlüssel) z.B.  
F 10. Dadurch entfällt die Erfassung 
der kompletten Krankheitsbezeich-
nung. Falls mehrere Diagnosen die 
Arbeitsunfähigkeit verursachen, sind 
in dem Formular sechs Felder für die 
ICD-Schlüssel vorgesehen. Zusätzlich 

Anzeige- und Meldepflicht der 
Arbeitnehmenden

Arbeitnehmende, die Versicherte einer 
gesetzlichen Krankenkasse sind

Anzeigepflicht
	· AU und Dauer unver-

züglich (i. d. R. am  
1. Tag)

	· keine bestimmte Form 
(auch mündlich oder 
telefonisch)

	· Arztbesuch ist nicht 
notwendig

§ 5 Abs. 1 Satz 1 EntgFG

Meldepflicht der 
Arbeitsunfähigkeit
	· AU dauert länger als 3 

Kalendertage
	· ärztliche Feststellung 

spätestens am folgen-
den Arbeitstag

	· Meldepflicht an Arbeit-
geber (Beginn, Ende …)

	· Arbeitgeber kann früher 
ärztliche Feststellung 
verlangen (ggf. Tarifver-
trag oder Arbeitsvertrag 
beachten)

§ 5 Abs. 1a Satz 2 EntgFG

Hinweise

	· eAU seit 01. 01. 2023: Die Zeitpunkte nach § 5 
Abs. 1 Satz 2 bis 4 EntgFG gelten

	· gleiche Fristen für Folgebescheinigungen, Nach-
weis spätestens am 1. AT nach Ablauf des 3. KT, 
der noch nicht bescheinigt wurde (RS 1998/01 zu 
§ 5 EntgFG, Ziff 1.3.2)

§ 5 Abs. 9 
AU-RL

§ 5 Abs. 1 
EntgFG

§ 295 Abs. 1 
Satz 2 SGB V
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gibt es eine Zeile, die als Klartext/
Freitext-Eingabe genutzt und über-
schrieben werden kann.

Die persönlichen Daten der Erkrankten  
werden direkt aus den Angaben der 
elektronischen Gesundheitskarte (eGK) 
auf die Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung übernommen.

Muster 1a (erstes Blatt) der Arbeitsun-
fähigkeitsbescheinigung zur Übermitt-
lung an die Krankenkasse:

Folgebescheinigung

Sofern über den Tag des voraussicht-
lichen Endes der Arbeitsunfähigkeit (lt. 
Erstbescheinigung) weiterhin Arbeits-
unfähigkeit besteht, ist eine weitere 
Bescheinigung (Folgebescheinigung) 
auszustellen. Hier ist auf der Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigung das Feld 
„Folgebescheinigung“ anzukreuzen 
und unter „arbeitsunfähig seit“ der 
Tag des Beginns der Arbeitsunfähig-
keit einzutragen.

Für den Anspruch auf Krankengeld ist 
das Fortbestehen einer lückenlosen 
Arbeitsunfähigkeit eine Vorausset-
zung. Die ärztliche Feststellung der 
weiteren Arbeitsunfähigkeit muss 
grundsätzlich spätestens am nächs-
ten Werktag nach dem zuletzt be-
scheinigten Ende der Arbeitsunfähig-
keit erfolgen; Samstage gelten inso-
weit nicht als Werktage (vgl. Beispiel 
unter Punkt 5.1.2).

Muster 1b der Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung zur Vorlage beim Arbeit-
geber:

§ 5 Abs. 2 
AU-RL

§ 5 Abs. 3  
Satz 5  
AU-RL,  
§ 46 Satz 2 
SGB V
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Muster 1c der Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung; Ausfertigung für die Ver-
sicherten:

Muster 1d der Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung; Ausfertigung zum Ver-
bleib beim Arzt bzw. Ärztin:

Verarbeitung der Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung in der AOK

Was geschieht in der AOK mit den 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen?

Die Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gungen werden zunächst in oscare® 
erfasst, über die Schaltflächen Fall-
bearbeitung, Fallanlage mit Fallart 
„AU-Fall“, Antragsart „AU-Beschei-
nigung“. Dies geschieht in vielen AOKs 
mittels Beleglesegeräten. Hierbei 
werden die Dauer der Arbeitsun-
fähigkeit, der Feststellungstag der 
Arbeitsunfähigkeit, die Arztnummer/
Betriebsstättennummer und die Diag-
nose gespeichert. 
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Diese Daten sind in oscare® nach der 
Erfassung sichtbar. Sie sehen dann bei 
jedem Kunden und jeder Kundin in der 
Maske „Leistungsübersicht“ die Sach- 
und Geldleistungen.

Durch die standardisierten Vorgaben 
kann die Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigung auch während des Kranken-
geldbezuges leichter und IT-gestützt 
durch die Ärzte und Ärztinnen gefüllt 
werden. Dadurch können Fehler ver-
mieden werden, die in der Vergangen-
heit zu Missverständnissen führten.

Die Digitalisierung des Verfahrens bie-
tet viele Vorteile:

	· die elektronische Arbeitsunfähig-
keitsmeldung kann sicherer und 
schneller den Krankenkassen zuge-
stellt werden

	· das Verfahren zur Übermittlung der 
elektronischen Arbeitsunfähigkeits-
meldung entbindet die versicherten 
Personen von der Zustellpflicht an die 
Arbeitgeber sowie die Krankenkasse

	· die elektronische Arbeitsunfähig-
keitsmeldung kann vom Arbeitgeber 
unmittelbar nach Ausstellung in der 
Produktionssteuerung berücksichtigt 
werden

	· die elektronische Fassung (eAU) be-
seitigt Medienbrüche und reduziert 
die Erstellungs- und Übermittlungs-
kosten

	· das Verfahren zur Übermittlung der 
elektronischen Arbeitsunfähigkeits-
meldung sorgt für die lückenlose Do-
kumentation bei den Krankenkassen 
und sichert damit den korrekten Aus-
gleich bei der Zahlung von Kranken-
geld und im Umlageverfahren nach 
dem Aufwandsausgleichgesetz

Erkundigen Sie sich in Ihrer AOK über 
das neue Verfahren und sprechen Sie 
mit den Beratenden Krankengeld über 
die genannten Vorteile der elektroni-
schen Übermittlung.

Merke
Der behandelnde Vertragsarzt 
bzw. die behandelnde Vertrags-
ärztin beurteilt, ob Arbeitsunfä-
higkeit vorliegt und bescheinigt 
diese für deren Dauer auf der Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigung. 

Dabei ist es unerheblich, ob der 
Kunde bzw. die Kundin Entgelt-
fortzahlung oder Krankengeld 
erhält.

Arbeitnehmende (geringfügige Beschäftigung in 
Privathaushalten, Feststellung der AU durch ei-
nen nicht an der vertragsärztlichen Versorgung 

teilnehmenden Arzt bzw. Ärztin)

Anzeigepflicht
	· AU und Dauer unver-

züglich (i. d. R. am  
1. Tag)

	· keine bestimmte Form 
(auch mündlich oder 
telefonisch)

	· Arztbesuch ist nicht 
notwendig

§ 5 Abs. 1a Satz 3  
i. V. m. Abs. 1 EntgFG; GR 
1998/01 zu § 5 EntgFG, 
Ziff. 1.2

Nachweispflicht
	· AU dauert länger als 3 

Kalendertage
	· ärztliche Bescheini-

gung spätestens am 
folgenden Arbeitstag

	· Arbeitgeber kann 
frühere Vorlage einer 
ärztlichen Bescheini-
gung verlangen (ggf. 
Tarifvertrag oder Ar-
beitsvertrag beachten)

§ 5 Abs. 1 EntgFG;  
RS 1998/01 Ezu § 5 
EntgFG, Ziff. 1.2

Hinweis

	· gleiche Fristen für Folgebescheinigungen, Nach-
weis spätestens am 1. AT nach Ablauf des 3. KT, 
der noch nicht bescheinigt wurde (GR 1998/01 zu 
§ 5 EntgFG, Ziff 1.3.2)
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Hinweis

Die elektronische Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung wird auch von den Ver-
tragszahnärzten und Vertragszahn-
ärztinnen umgesetzt.

Zum Lernbeispiel 1 von Seite 15

Axel Müller ist aufgrund seiner 
versicherungspflichtigen Beschäf-
tigung Mitglied der AOK. Seine Mit-
gliedschaft besteht nach § 5 Abs. 1 
Nr. 1 SGB V. Das Versicherungsver-
hältnis von Axel Müller beinhaltet 
den Anspruch auf Krankengeld. 

Axel Müller ist wegen Krankheit 
(Entzündung der Bauchspeichel-
drüse) arbeitsunfähig. Axel Müller 
erfüllt die versicherungsrechtlichen 
und leistungsrechtlichen Voraus-
setzungen für den Anspruch auf 
Krankengeld. Axel Müller hat An-
spruch auf Krankengeld. 

4.5 �Krankengeldanspruch 
bei durch Krankheit 
erforderlicher Sterilisa-
tion bzw. bei nicht rechts-
widrigem Schwanger-
schaftsabbruch

Es besteht auch dann ein Anspruch 
auf Krankengeld, wenn Kunden und 
Kundinnen wegen einer durch Krank-
heit erforderlichen Sterilisation oder 
wegen eines nicht rechtswidrigen 
Schwangerschaftsabbruchs durch 
einen Arzt bzw. Ärztin arbeitsunfähig 
werden.

Voraussetzung für die Krankengeld-
zahlung ist also, dass der Schwanger-
schaftsabbruch nicht rechtswidrig ist 
bzw. die Sterilisation durch Krankheit 
erforderlich wird. Nach der Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts 
sind folgende Fälle von Schwanger-
schaftsabbrüchen nicht rechtswidrig:

	· bei medizinischer Indikation
	· bei kriminologischer Indikation

Diese Fälle lösen die Leistungspflicht 
der AOK aus und begründen somit 
auch einen Anspruch auf Krankengeld. 
Dagegen sind Schwangerschafts-
abbrüche in besonderen Fällen (Be-
ratungsregelung) zwar straffrei, aber 
rechtswidrig. 

Bei einem rechtswidrigen, aber straf-
freien Schwangerschaftsabbruch liegt 
eine eingeschränkte Leistungspflicht 
der Krankenkassen vor. Aus dem Um-
kehrschluss des § 24b Abs. 2 Satz 2 
SGB V ergibt sich, dass Frauen in sol-
chen Fällen keinen Anspruch auf Kran-
kengeld haben.

Näheres hierzu erfahren Sie im Lern-
brief zum Thema „Anträge auf 
Schwangerschaftsabbruch/künstliche 
Befruchtung/Empfängnisregelung be-
arbeiten“.

Bei einer durch Krankheit erforder-
lichen Sterilisation oder einem nicht 
rechtswidrigen Schwangerschafts- 
abbruch ist das Krankengeld nach  
§ 24b Abs. 2 Satz 2 SGB V nur dann zu 
zahlen, wenn nicht schon ein Anspruch 
nach § 44 Abs. 1 SGB V besteht. Es 
wird deshalb nur ausnahmsweise in 
Betracht kommen.

3 
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liche Prüfung

§ 24b Abs. 2 
Satz 2 SGB V

BVerfG-Urteil 
v. 28. 05. 1993

§ 218a Abs. 1 
StGB
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4.6 �Krankengeld bei Spende 
von Organen, Geweben 
oder Blut zur Separation 
von Blutstammzellen 
oder anderen Blutbe-
standteilen

Für Spendende von Organen, Geweben 
oder Blut zur Separation von Blut-
stammzellen oder anderen Blutbe-
standteilen besteht auch ein Anspruch 
auf Krankengeld, wenn eine im Rah-
men des Transplantationsgesetzes 
erfolgende Spende (Lebendspende) an 
versicherte Personen sie arbeitsunfä-
hig macht. Dabei kommt es nicht auf 
eine Mitgliedschaft des Spendenden 
mit Anspruch auf Krankengeld an. 
Für die Zahlung von Krankengeld ist 
entscheidend, dass bei dem Spender 
ein Ausfall von Arbeitsentgelt oder 
Arbeitseinkommen vorliegt. Näheres 
hierzu können Sie dem RS 2015/03 v. 
25. 09. 2015 entnehmen.

4.7 �Krankengeld für eine bei 
stationärer Behandlung 
mitaufgenommene Be-
gleitperson aus dem 
engsten persönlichen 
Umfeld

Anspruch auf das Krankengeld hat 
eine Begleitperson, die 

	· gesetzlich krankenversichert ist,
	· bei einer stationären Krankenhaus-

behandlung des Versicherten nach  
§ 39 SGB V aus medizinischen Grün-
den mitaufgenommen wird, 

	· ein naher Angehöriger oder eine Per-
son aus dem engsten persönlichen 
Umfeld des Versicherten ist,

	· keine entgeltlichen Vergütungen der 
Eingliederungshilfe erbringt und

	· einen Verdienstausfall hat.

4.8 �Krankengeld bei statio-
närer Behandlung auf 
Kosten der Krankenkasse

Krankengeldanspruch besteht auch, 
wenn der Kunde und die Kundin auf 
Kosten der Krankenkasse stationär in 
einem Krankenhaus, in einer Vorsorge 
oder einer Rehabilitationseinrichtung 
behandelt werden. 

„Auf Kosten der Krankenkasse“ be-
deutet grundsätzlich, dass die AOK 
die Kosten in voller Höhe übernimmt. 
Eine „volle Kostenübernahme“ durch 
die AOK liegt aber auch dann vor,  
wenn der Kunde oder eine Kundin 
während der stationären Behand-
lung eine Zuzahlung (10 € täglich 
für längstens 28 Tage der Kranken
hausbehandlung innerhalb eines 
Kalenderjahres, 10 € während der 
medizinischen Vorsorge oder medizi-
nischen Rehabilitation für Mütter und 
Väter und während einer stationären 
Vorsorge- oder Rehabilitationsmaß-
nahme) zu leisten hat.

Zu den Vorsorge- oder Rehabilita-
tionseinrichtungen gehören auch die 
Einrichtungen des Müttergenesungs-
werks.

Bei einer stationären Behandlung in 
den Einrichtungen (Krankenhaus, Vor-
sorge- oder Rehabilitationseinrich-
tung, Mütterkurheim) muss keine Ar-
beitsunfähigkeit vorliegen, damit der 
Anspruch auf Krankengeld entsteht. 
Es ist also durchaus möglich, dass der 
Kunde oder die Kundin Krankengeld 
erhält, wenn er bzw. sie lediglich zur 
Beobachtung oder Diagnostik in ein 
Krankenhaus eingewiesen wird.

Bei einer ambulanten Vorsorgeleis-
tung dagegen liegt in der Regel keine 
Arbeitsunfähigkeit vor.
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Krankengeldanspruch

Die evtl. Zahlung eines Eigenanteils zu den Kosten der stationären Behandlung ist für den Anspruch auf  
Krankengeld ohne Bedeutung.

bei voller 
Kostenüber-
nahme einer 
Vorsorge- 
oder Rehabi-
litationsleis-
tung nach  
§ 23 Abs. 4,  
§ 40 Abs. 2  
i.V. m. § 44 
Abs. 1 SGB V

bei Arbeitsun-
fähigkeit infol-
ge einer durch 
Krankheit erfor-
derlichen Sterili-
sation oder eines 
nicht rechtswidri-
gen Schwanger-
schaftsabbruchs 
nach § 24b Abs. 2 
Satz 2 SGB V

bei voller Kosten-
übernahme einer  
medizinischen Vor-
sorge für Mütter 
und Väter oder 
medizinischen 
Rehabilitation für 
Mütter und Väter 
nach § 24 Abs. 1,  
§ 41 i.V. m. § 44  
Abs. 1 SGB V

bei voller 
Kosten-
übernahme 
während der 
stationären 
Kranken-
hausbehand-
lung nach  
§ 39 Abs. 1 
i.V. m. § 44 
Abs. 1 SGB V

bei Spende 
von Organen, 
Geweben oder 
Blut zur Se-
paration von 
Blutstamm-
zellen oder 
anderen Blut-
bestandteilen 
nach § 44a 
SGB V

4.9 �Krankengeld bei Erkran-
kung eines Kindes

Erkrankt ein versichertes Kind und der 
Kunde oder die Kundin muss deshalb 
der Arbeit fernbleiben, um sein bzw. 
ihr Kind zu beaufsichtigen, zu betreuen 
oder zu pflegen, zahlt die AOK dem 
Kunden bzw. der Kundin Krankengeld. 
Weitere Voraussetzungen sind, dass 
das Kind das zwölfte Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat oder behindert und 
auf Hilfe angewiesen ist, dass keine 
andere Person im Haushalt lebt, die 
das Kind versorgen kann oder neben 
den vorgenannten Voraussetzungen 
das Kind schwerstkrank ist. 

Als Nachweis stellen die Behandler 
(Ärzte/-innen) eine entsprechende Be-
scheinigung (Muster 21) aus, die die 
versicherten Personen der AOK ein-
reichen. Näheres hierzu erfahren Sie 
in den Punkten 29 bis 31 dieses Lern-
briefs.

4.10 �Übungen zum Lernab-
schnitt 4

Übung 1 

Grenzen Sie folgende Begriffe vonein-
ander ab. Formulieren Sie hierzu voll-
ständige Sätze.

	· Arbeitsunfähigkeit
	· Krankheit im medizinischen Sinne
	· Krankheit im krankenversicherungs-

rechtlichen Sinne

Übung 2

Sachverhalt

Als Verkäufer auf dem Wochenmarkt 
ist Paul Bunte seit Jahren versiche-
rungspflichtig beschäftigt und Kunde 
der AOK. Da Paul Bunte schon bei 
geringer körperlicher Belastung unter 
starken Schweißausbrüchen leidet, 
zieht er es vor, grundsätzlich leicht be-

3 
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§ 45 SGB V
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Merke
Befindet sich der Kunde oder eine Kundin auf Kosten der AOK in stationärer 
Behandlung, begründet dies einen Krankengeldanspruch. In einem solchen 
Fall muss nicht zwingend Arbeitsunfähigkeit vorliegen.

bei Mitauf-
nahme als 
Begleitperson 
aus dem engs-
ten persön-
lichen Umfeld 
für eine statio-
näre Behand-
lung des Ver-
sicherten nach 
§ 44b SGB V
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kleidet zu arbeiten. Dadurch litt er in 
der Vergangenheit schon des Öfteren 
unter Entzündungen seiner Nieren.

Am 27. 01. 2025 klagt Paul Bunte er-
neut über starke Nierenschmerzen. Er 
sucht noch vor Beginn der Arbeit seinen 
Hausarzt Dr. Hannes Schienbein auf, 
der für Paul Bunte eine Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung ausstellt (s. unten).

Hinweis

Begründen Sie Ihre Lösung nach der 
Drei-Schritt-Methode.

Aufgabe

Beurteilen Sie, ob Paul Bunte Anspruch 
auf Krankengeld hat.

16.03.1965

27.01.2025

7 5

5

57
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5 �Beginn der Krankengeldzahlung

5.1 �Beginn des Krankengeld-
anspruchs

In den Fällen der stationären Behand-
lung in einem Krankenhaus, einer Vor-
sorge- oder Rehabilitationseinrichtung 
sowie bei Arbeitsunfähigkeit infolge 
Krankheit besteht grundsätzlich ein 
Anspruch auf Krankengeld. Wer diese 
Voraussetzungen erfüllt, erhält Kran-
kengeld. 

Der Beginn des Krankengeldanspruchs 
hängt davon ab, ob dieser auf eine Ar-
beitsunfähigkeit oder auf einen statio-
nären Aufenthalt zurückzuführen ist.

5.1.1 �Beginn des Krankengeldan-
spruchs bei stationärer Be-
handlung

Befindet sich der Versicherte in statio-
närer Krankenhausbehandlung oder 
wird er in einer Vorsorge- oder Reha-
bilitationseinrichtung auf Kosten der 
Krankenkasse behandelt, so entsteht 
der Anspruch auf Krankengeld mit Be-
ginn der stationären Behandlung.

Beispiel

stationäre Krankenhaus- 
behandlung ab:	 11. 12.

Arbeitsunfähigkeit besteht  
ab: 	 11. 12.

Frage

Ab wann besteht ein Anspruch auf 
Krankengeld?

Lösung

Ein Anspruch auf Krankengeld  
besteht ab 11. 12.

Abwandlung des Beispiels

stationäre Krankenhaus- 
behandlung ab: 	 11. 12.

Arbeitsunfähigkeit liegt nicht vor. 
Der Versicherte wurde lediglich zur 
Beobachtung stationär aufgenom-
men.

Ab wann besteht ein Anspruch auf 
Krankengeld?

Lösung

Ein Anspruch auf Krankengeld be-
steht ab 11. 12.

5.1.2 �Beginn des Krankengeldan-
spruchs bei Arbeitsunfähig-
keit

In allen anderen Fällen der Arbeits-
unfähigkeit, in denen keine stationäre 
Behandlung vorliegt, entsteht der An-
spruch auf Krankengeld von dem Tag 
der ärztlichen Feststellung der Arbeits-
unfähigkeit an. Die Rechtsvorschrift 
des § 46 Satz 1 Nr. 2 SGB V ist keine 
bloße Zahlungsvorschrift, sondern sie 
bestimmt den Tag des Anspruchs auf 
Krankengeld. Dies hat insbesondere 
dann eine besondere Bedeutung, wenn 
das Beschäftigungs- bzw. Versiche-
rungsverhältnis endet und der Kunde 
bzw. die Kundin seinen Arzt bzw. ihre 
Ärztin nicht angetroffen hat und des-
halb die Arbeitsunfähigkeit erst später 
festgestellt wurde. Die Rechtsprechung 
bestätigt mit vorgenanntem Urteil, 
dass in diesen Fällen auf den Tag der 
ärztlichen Feststellung abzustellen ist 
und nicht auf den Beginn der Arbeits-
unfähigkeit. Der Feststellungstag ist 
vom Arzt bzw. Ärztin auf der Arbeitsun-
fähigkeitsbescheinigung einzutragen. 
Im Gegensatz zum Beginn der Arbeits-
unfähigkeit, kann der Feststellungstag 
nicht zurückdatiert werden.
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Der Anspruch auf Krankengeld bleibt 
bestehen, wenn nach dem Ende der 
ärztlich bescheinigten Arbeitsunfähig-
keit deren Fortdauer wegen derselben 
Krankheit am nächsten Werktag ärzt-
lich festgestellt wird. Damit wird bei 
fortdauernder Arbeitsunfähigkeit ein 
nahtloser Leistungsbezug sicherge-
stellt.

Hinweis:

Gleichzeitig wird damit erreicht, dass 
eine allein aufgrund des Krankengeld-
bezugs aufrecht erhaltene Mitglied-
schaft nach § 192 Abs. 1 Nr. 2 SGB V 
fortbestehen kann. 

Besprechen Sie die Auswirkungen der 
Neuregelung des § 46 Satz 3 SGB V mit 
den Beratenden Krankengeld Ihrer AOK. 

Beispiel

Beginn der Arbeitsunfähigkeit:  
	 05. 02. 25

Feststellung der Arbeitsunfähig-
keit:	 05. 02. 25

Voraussichtlich arbeitsunfähig bis: 
	 07. 02. 25

Weitere Arbeitsunfähigkeit wegen  
derselben Krankheit bis: 
	 25. 02. 25

Feststellung der weiteren Arbeits- 
unfähigkeit (Folgebescheinigung): 
	 10. 02. 25

Folge

Für die am 10. 02. 2025 festge-
stellte weitere Arbeitsunfähigkeit 
wegen derselben Krankheit bleibt 
der Anspruch auf Krankengeld be-
stehen. Das voraussichtliche Ende 
07. 02. 2025 fällt auf einen Freitag 
(zuletzt bescheinigtes Ende der 
Arbeitsunfähigkeit). Die weitere Ar-
beitsunfähigkeit wegen derselben 
Krankheit wird am Montag, den  
10. 02. 2025 ärztlich beurteilt (Fol-
gebescheinigung). Der Montag ist 
der nächste Werktag/Arbeitstag 
nach dem zuletzt bescheinigten En-
de (07. 02. 2025); Samstage gelten 
insoweit nicht als Werktage.

Für hauptberuflich selbstständig Er-
werbstätige, die eine Wahlerklärung 
nach § 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB V 
abgegeben haben, entsteht der An-
spruch von der siebten Woche der 
Arbeitsunfähigkeit an. 

Für Spendende von Organen, Geweben 
oder Blut zur Separation von Blut-
stammzellen oder anderen Blutbe-
standteilen entsteht der Anspruch auf 
Krankengeld nach § 44a SGB V mit 
Beginn der spendenbedingten Arbeits-
unfähigkeit.

Der Anspruch auf Krankengeld be-
steht für die Dauer der stationären 
Mitaufnahme bzw. der ganztägigen 
Begleitung durch die Begleitperson.

Beispiel

Beginn der Arbeitsunfähigkeit:  
	 11. 02.

Feststellung der Arbeitsunfähig-
keit: 	 11. 02.

§ 46 Satz 2 
SGB V

§ 46 Satz 4 
SGB V

GR v.  
25. 09. 2015, 
Ziff. 9.2

GR v.  
07. 09. 2022  
i.d.F. v.  
11. 12. 2024, 
Ziff. 14.2.3
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Folge

Anspruch auf Krankengeld ab: 
	 11. 02. 

kein Wartetag

Beispiel

Beginn der Arbeitsunfähigkeit: 
 	 11. 02.

Feststellung der Arbeitsunfähig-
keit: 	 12. 02.

Folge

Anspruch auf Krankengeld ab: 
	 12. 02.

Wartetag:	 11. 02.

Beispiel

Kunde erleidet einen Verkehrsunfall 
am 10. 02. (um 23.55 Uhr). Der Not-
arzt erscheint am 11. 02. (um 00.05 
Uhr) und stellt sofort Arbeitsunfä-
higkeit ab 10. 02. fest (keine statio-
näre Aufnahme).

Folge

Anspruch auf Krankengeld ab: 
	 11. 02.

Wartetag:	 10. 02.

5.1.3 �Krankengeldanspruch bei En-
de der Mitgliedschaft

Der Anspruch auf Leistungen, also 
auch auf Krankengeld, erlischt grund-
sätzlich mit dem Ende der Mitglied-
schaft. 

Wenn Versicherungspflichtige aus der 
Mitgliedschaft ausscheiden, besteht 
nach § 19 Abs. 2 SGB V der Anspruch 
auf Leistungen längstens für die 
Dauer eines Monats nach dem Ende 
der Mitgliedschaft, wenn keine Er-
werbstätigkeit ausgeübt wird und kein 
Anspruch auf Familienversicherung 
besteht.

Beachten Sie hierzu die Aussagen im 
Basisprozess 4.0.

Beispiel

Das versicherungspflichtige Be-
schäftigungsverhältnis von Paula 
Uhl ist bis 04. 01. befristet. Seit 
06. 01. besteht Arbeitsunfähigkeit 
wegen einer akuten Bronchitis. Die 
Feststellung der Arbeitsunfähigkeit 
erfolgte durch den Vertragsarzt am 
09. 01. Es besteht ein Anspruch auf 
Krankengeld. Die Arbeitsunfähig-
keit besteht bis 31. 01.

Hinweis zur Aufgabe

Paula Uhl übt keine Erwerbstätig-
keit aus und hat keinen Anspruch 
auf Familienversicherung. Paula 
Uhl nimmt am 01. 02. eine neue, 
versicherungspflichtige Beschäfti-
gung auf.

Aufgabe 

Für welche Zeit besteht für Paula 
Uhl ein Anspruch auf Krankengeld?

Anspruch auf Krankengeld

vom Beginn der 
stationären 

Behandlung an

vom Tag der ärztlichen 
Feststellung der Arbeits-

unfähigkeit an

bei stationärer 
Behandlung bei Arbeitsunfähigkeit

§ 19 Abs. 1 
SGB V
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Lösung 

Ein Anspruch auf Krankengeld be-
steht vom 09. bis 31. 01.

Kommt es allerdings im Anschluss 
einer versicherungspflichtigen Mit-
gliedschaft zu einer Familienver- 
sicherung, begründen sich die Leis- 
tungsansprüche vorrangig aus dieser  
Versicherung. In der Praxis wird der  
nachgehende Leistungsanspruch nach  
§ 19 Abs. 2 SGB V erst nach Ablauf der  
Monatsfrist des § 19 SGB V beurteilt.  
Denn, nimmt die versicherte Per-
son keine Erwerbstätigkeit auf oder 
schließt sich keine Versicherungs-
pflicht z.B. als leistungsbeziehende 
Person nach dem SGB III an, tritt die 
„obligatorische“ Anschlussversiche-
rung ein. Diese Versicherung setzt sich 
als freiwillige Mitgliedschaft (ohne 
Anspruch auf Krankengeld) mit dem 
Tag nach dem Ausscheiden aus der 
Versicherungspflicht fort. Da diese 
Versicherung sich unmittelbar an 
die Beschäftigungsversicherung an-
schließt, kommt ein nachgehender 
Leistungsanspruch bzw. ein Kranken-
geldanspruch grundsätzlich nicht zu-
stande.

Merke
Wenn die Arbeitsunfähigkeit 
erst nach dem Ende des Be-
schäftigungsverhältnisses ein-
getreten ist, endet der Kranken-
geldanspruch spätestens nach 
Ablauf eines Monats nach dem 
Ende der Mitgliedschaft (nach-
gehender Leistungsanspruch). 
Ein Anspruch auf Krankengeld 
besteht jedoch nicht, wenn 
nach Beschäftigungsende eine 
Familienversicherung oder eine 
obligatorische Anschlussver-
sicherung (freiwillige Mitglied-
schaft) eintritt.

§ 188 Abs. 4 
Satz 3 
SGB V
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6 �Ruhen des Krankengeldanspruchs

6.1 Bezug von Arbeitsentgelt

In bestimmten Fällen ist ein Anspruch 
auf Krankengeld dem Grunde nach 
gegeben. Dieser Anspruch ruht jedoch, 
„soweit“ und „solange“ Ruhenstatbe-
stände vorliegen. „Soweit“ bedeutet, 
dass der Krankengeldanspruch bis zur 
Höhe der weitergezahlten Leistung 
(z.B. Arbeitsentgelt) ruht. „Solange“ 
heißt, dass der Krankengeldanspruch 
für die Dauer des Ruhenstatbestands 
(z.B. Bezug von Arbeitsentgelt) ruht. 
Der Anspruch ist also nicht erloschen. 
Er wird lediglich durch den Eintritt be-
stimmter Tatbestände nicht wirksam. 

Die Ruhensvorschriften sollen ver-
hindern, dass Kunden bzw. Kundinnen 
im Krankheitsfall Doppelleistungen 
beziehen (z.B. Entgeltfortzahlung vom 
Arbeitgeber und gleichzeitig Kranken-
geld von der Krankenkasse). Sonst 
wäre die Funktion des Krankengeldes 
als Entgeltersatzleistung außer Kraft 
gesetzt. Außerdem wäre die finanziel-
le Situation der Kunden bzw. Kundin-
nen bei Arbeitsunfähigkeit besser als 
bei Arbeitsfähigkeit. 

Diese Ruhensvorschriften gelten so-
wohl für versicherungspflichtige als 
auch für freiwillige Mitglieder. Sie be-
wirken, dass das Krankengeld gegen-
über den anderen Leistungen nach-
rangig zu zahlen ist.

6.1.1 �Bezug von laufendem Arbeits-
entgelt

Der Anspruch auf Krankengeld ruht, 
soweit und solange Versicherte bei-
tragspflichtiges Arbeitsentgelt oder 
Arbeitseinkommen erhalten.

Den Begriff des Arbeitsentgelts ken-
nen Sie bereits aus dem Lernbrief zum 
Thema „Meldungen der Firmenkunden 
prüfen und Fehlermeldungen bearbei-
ten“. Damit ist grundsätzlich jede 
Leistung des Arbeitgebers – also auch 
der Bezug von Sachbezügen, wie z.B. 
freie Unterkunft und Verpflegung – ge-
meint.

Für die Ruhenswirkung ist es unerheb-
lich, aus welchen Gründen die Kun-
den bzw. die Kundinnen während der 
Arbeitsunfähigkeit bzw. stationären 
Maßnahme Arbeitsentgelt erhalten 
(z.B. gesetzlich geregelte oder frei-
willige Zahlungen des Arbeitgebers). 
Maßgebend ist lediglich, ob es sich 
um beitragspflichtige Zahlungen han-
delt (Ausnahme: einmalig gezahltes 
Arbeitsentgelt).

Zum beitragspflichtigen Arbeitsent-
gelt gehört auch die Entgeltfortzah-
lung des Arbeitgebers.

So haben Arbeitnehmende im Allge-
meinen für die ersten sechs Wochen 
der Arbeitsunfähigkeit gegenüber 
ihrem Arbeitgeber Anspruch auf Fort-
zahlung ihres Arbeitsentgelts. Der An-
spruch auf Entgeltfortzahlung durch 
den Arbeitgeber beträgt 100 % des 
regelmäßigen Arbeitsentgelts.

3 
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§ 49 SGB V
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Beispiel

Ralf Pohl ist aufgrund seines Be-
schäftigungsverhältnisses versi-
cherungspflichtig zu allen Zweigen 
der Sozialversicherung. Er ist Mit-
glied der AOK.

Vor Beginn der Arbeitsschicht am 
07. 11. 2025 wird Ralf Pohl wegen 
seines bekannten Rückenleidens 
arbeitsunfähig krank, was Dr. Mül-
ler (Vertragsarzt) am 07. 11. 2025 
bescheinigt. Ralf Pohls Arbeitgeber 
leistet für sechs Wochen (bis 18. 12. 
2025) Entgeltfortzahlung.

Frage

Besteht für Ralf Pohl ein Anspruch 
auf Krankengeld und ggf. ab wann 
ist dieses zu zahlen? 

Lösung  

Das Versicherungsverhältnis bei 
der AOK von Ralf Pohl beinhaltet 
den Anspruch auf Krankengeld. 
Ralf Pohl ist wegen seines Rücken-
leidens seit 07. 11. 2025 arbeitsun-
fähig erkrankt. Die ärztliche Fest-
stellung durch Dr. Müller erfolgte 
am 07. 11. 2025. Ralf Pohl hat 
einen Anspruch auf Krankengeld ab 
07. 11. 2025.

Der Krankengeldanspruch ruht bis  
18. 12. 2025, da Ralf Pohl beitrags-
pflichtiges Arbeitsentgelt (Entgelt-
fortzahlung) erhält.

Die AOK zahlt Krankengeld vom 
Tag nach dem Ende der Entgelt-
fortzahlung an, also ab 19. 12. 
2025.

Näheres zum Thema Entgeltfortzah-
lung erfahren Sie in den Punkten 7 bis 
12 dieses Lernbriefs.

Gelegentlich ist der Anspruch über die 
Dauer der Entgeltfortzahlung strit-
tig, z.B. wenn den Arbeitnehmenden 
vom Arbeitgeber gekündigt wurde. 
In diesen Fällen tritt die AOK mit der 
Krankengeldzahlung in Vorleistung. 
Das gezahlte Krankengeld kann vom 
Arbeitgeber zurückgefordert wer-
den, wenn sich herausstellt, dass der 
Arbeitgeber die Entgeltfortzahlung zu 
Unrecht verweigert hat (vgl. Punkt 12 
dieses Lernbriefs).

Es kann auch vorkommen, dass der 
Arbeitgeber seinen Arbeitnehmen-
den während der Arbeitsunfähigkeit 
zusätzlich zum Krankengeld Teil-
Arbeitsentgelt zahlt. Sie benötigen 
jedoch erst genaue Kenntnisse über 
die Krankengeldberechnung, um zu 
verstehen, welche Rechtsfolgen das 
Teil-Arbeitsentgelt auslöst. Deshalb 
finden Sie die Erläuterungen zu dieser 
Thematik unter Punkt 15 dieses Lern-
briefs.

6.1.2 �Bezug von einmalig gezahl-
tem Arbeitsentgelt

Einmalig gezahltes Arbeitsentgelt 
(z.B. Weihnachts- oder Urlaubsgeld) 
löst keine Ruhenswirkung aus. Der 
hier verwendete Begriff des einmalig 
gezahlten Arbeitsentgelts ist iden-
tisch mit dem im Beitragsrecht. 

Merke
Der Anspruch auf Krankengeld 
ruht, soweit und solange der 
Versicherte beitragspflichtiges, 
laufend gezahltes Arbeitsent-
gelt erhält. Bei der Zahlung von 
einmaligem Arbeitsentgelt ruht 
das Krankengeld nicht.

§ 115 SGB X

§ 49 Abs. 1 
Nr. 1 SGB V, 
§ 23a  
SGB IV
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6.2 �Verspätete Meldung der  
Arbeitsunfähigkeit

Der Anspruch auf Krankengeld ruht 
außerdem, solange die Arbeitsunfä-
higkeit der AOK nicht gemeldet wird; 
dies gilt nicht, wenn die Meldung in-
nerhalb einer Woche nach Beginn der 
Arbeitsunfähigkeit oder die Übermitt-
lung der Arbeitsunfähigkeitsdaten im 
elektronischen Verfahren nach § 295 
Abs. 1 Satz 10 erfolgt. Die rechtzeitige 
Meldung gilt auch für alle Folgebe-
scheinigungen.

6.2.1 �Kunden bzw. Kundinnen mit 
Anspruch auf Entgeltfort
zahlung

Erhalten Kunden bzw. Kundinnen von 
ihrem Arbeitgeber Entgeltfortzahlung, 
ist diese Ruhensvorschrift praktisch 
bedeutungslos, da das Krankengeld 
in dieser Zeit ohnehin nach § 49 Abs. 1 
Nr. 1 SGB Vruht. Das Gleiche gilt auch 
für die Fälle, in denen die Arbeitsun-
fähigkeit elektronisch übermittelt 
werden (eAU).

6.2.2 �Kunden bzw. Kundinnen ohne 
Anspruch auf Entgeltfort
zahlung

Die Ruhensvorschrift des § 49 Abs. 1 
Nr. 5 SGB V betrifft demnach in erster 
Linie diejenigen, die keinen Entgelt-
fortzahlungsanspruch haben, also  
beispielsweise Personen, deren Ent-
geltfortzahlungsanspruch erschöpft 
ist oder solche mit einem nachgehen-
den Leistungsanspruch nach § 19  
Abs. 2 SGB V oder freiwillig versicherte 
Selbstständige, die zum einen gesetz-
liches Krankengeld gewählt haben 
und den Anspruch des Krankengeldes 
zusätzlich durch den Abschluss eines 
Wahltarifes entsprechend § 53 Abs. 6 
SGB V früher entstehen lassen. Wenn 
in diesen Fällen die Arbeitsunfähigkeit 

erst nach Ablauf einer Woche der AOK 
gemeldet wird, ruht der Krankengeld-
anspruch für diese Zeit.

6.2.3 Berechnung der Wochenfrist

Die Wochenfrist des § 49 Abs. 1 Nr. 5  
SGB V beginnt mit dem Tag, der auf 
den Tag des Beginns der Arbeits-
unfähigkeit folgt. Sie endet sieben 
Tage später, es sei denn, das Ende 
der Wochenfrist fällt auf einen Sonn-
tag, einen gesetzlichen Feiertag oder 
einen Samstag. Dann endet die Frist 
mit dem Ablauf des nächstfolgenden 
Werktags.

Die rechtzeitige Meldung bezieht sich 
nicht nur auf die Erstbescheinigung 
einer Arbeitsunfähigkeit sondern gilt 
auch für alle Folgebescheinigungen.

Beispiel 

Beginn der Arbeitsunfähigkeit: 	 25. 10. 2025 (Sa)

Beginn der Wochenfrist:	 26. 10. 2025 (So)

Ende der Wochenfrist: 	 01. 11. 2025 (Sa)

Folge

Die Frist verlängert sich auf den 03. 11. 2025 (Mo). 
Die Meldung der Arbeitsunfähigkeit muss also 
spätestens am 08. 11. 2025 bei der AOK eingehen, 
sonst ruht der Krankengeldanspruch bis zum Tag 
des Eingangs der Meldung.

Beispiel

Beginn der Arbeitsunfähigkeit:	 14. 04. 2025 (Mo)

Beginn der Wochenfrist:	 15. 04. 2025  (Di)

Ende der Wochenfrist:	 21. 04. 2025 (Mo)

Jedoch ist der 21. 04. 2025 (Ostermontag) ein ge-
setzlicher Feiertag. 
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6.2.4 �Krankengeldanspruch auf-
grund stationärer Behand-
lung

Die Ruhensvorschrift des § 49 Abs. 1 
Nr. 5 SGB V gilt nicht, wenn der Kran-
kengeldanspruch nicht auf Arbeitsun-
fähigkeit, sondern darauf beruht, dass 
die Kunden bzw. die Kundinnen auf 
Kosten der AOK stationär behandelt 
werden. In diesem Fall erhält die AOK 
von der Klinik eine Mitteilung über die 
stationäre Aufnahme der Kunden bzw. 
Kundinnen.

Dauert ein Krankenhausaufenthalt 
längere Zeit an, kann jedoch ein wei-
terer Nachweis notwendig sein (z.B. 
Nachweis gegenüber der Kranken-
kasse für die abschnittsweise Zahlung 
des Krankengeldes). Um Unstimmig-
keiten zu vermeiden sind die Kranken-
häuser in diesen Fällen angehalten, 
den Versicherten eine Liegebescheini-
gung auszustellen. Die Liegebescheini-
gung enthält die Dauer bzw. Fortdau-
er des stationären Aufenthaltes. 

Krankenhäuser dürfen nach der Ent-
lassung im Rahmen des Entlassma-
nagement auch Bescheinigungen über 
die bestehende Arbeitsunfähigkeit 
ausstellen (vgl. Punkt 4.4 dieses Lern-
briefs).  

Erkundigen Sie sich in Ihrer AOK bzgl. 
der Umsetzung.

Ruhen des Krankengeldanspruchs

Bezug von beitragspflichtigem laufend gezahl-
tem Arbeitsentgelt (§ 49 Abs. 1 Nr. 1 SGB V)

verspätete Meldung der Arbeitsunfähigkeit 
(§ 49 Abs. 1 Nr. 5 SGB V)

6.3 �Auswirkungen weiterge-
zahlter vermögenswirk-
samer Leistungen

Lernbeispiel 2

Dem Kunden der AOK, Heinrich 
Kleist, ist ab 15. 01. Krankengeld zu 
zahlen. 

Der Entgeltbescheinigung ist zu 
entnehmen, dass der Arbeitgeber 
über den Tag der Entgeltfortzah-
lung hinaus, teilweise laufendes 
Arbeitsentgelt weiterzahlt. Das 
Ende der Weiterzahlung ist für den 
31. 03. bestimmt. Bei der Weiter-
zahlung handelt es sich um vermö-
genswirksame Leistungen in Höhe 
von mtl. 39 € (brutto).

Nun stellt sich die Frage, ob es 
sich bei der Weiterzahlung der 
vermögenswirksamen Leistungen 
um sonstiges beitragspflichtiges 
Arbeitsentgelt handelt. Ggf. welche 
Auswirkungen die Weiterzahlung 
auf das Krankengeld von Heinrich 
Kleist hat.

Folge

Die Frist verlängert sich auf den 22. 04. 2025. Die 
Meldung der Arbeitsunfähigkeit muss also spätes-
tens am 22. 04. 2025 bei der AOK eingehen, sonst 
ruht der Krankengeldanspruch bis zum Tag des 
Eingangs der Meldung.

§ 4a AU-RL
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Zuschüsse des Arbeitgebers zum 
Krankengeld, Verletztengeld und 
Übergangsgeld aus einer Beschäf-
tigung, die für die Zeit des Bezugs 
von Krankengeld, Verletztengeld und 
Übergangsgeld weiter erzielt werden, 
gelten nicht als beitragspflichtiges 
Arbeitsentgelt, wenn die Einnahmen 
zusammen mit den genannten Sozial-
leistungen das Nettoarbeitsentgelt 
nach § 47 SGB V nicht um mehr als 
50 € im Monat übersteigen. 

Alle laufenden oder einmaligen Ein-
nahmen aus einer Beschäftigung sind 
Arbeitsentgelt, unabhängig davon, ob 
ein Rechtsanspruch auf die Einnahmen 
besteht, unter welcher Bezeichnung 
oder in welcher Form sie geleistet 
werden und ob sie unmittelbar aus der 
Beschäftigung oder im Zusammen-
hang mit ihr erzielt werden. Die Einzel-
heiten hierzu können Sie dem Lernbrief 
zum Thema „Meldungen der Firmen-
kunden prüfen und Fehlermeldungen 
bearbeiten“ entnehmen.

Von dieser Grundnorm des § 14 SGB IV 
werden auch die arbeitgeberseitigen 
Leistungen erfasst, die für die Zeit des 
Bezugs von Krankengeld, Verletzten-
geld  und Übergangsgeld gezahlt 
werden. 

Zu den laufend gezahlten arbeitge-
berseitigen Leistungen zählen unter 
anderem vermögenswirksame Leistun-
gen. 

Bei der Freigrenze von 50 € handelt 
es sich nicht um einen generell zu be-
rücksichtigenden Freibetrag. Die Be-
rücksichtigung der Freigrenze führt 
dazu, dass laufend gezahlte arbeit-
geberseitige Leistungen, die über den 
SV-Freibetrag hinausgehen, nur dann 
nicht der Beitragspflicht unterliegen, 
wenn sie den Betrag von 50 € im Mo-
nat nicht übersteigen. 

Daraus folgt, dass für Zeiten des So-
zialleistungsbezugs laufend gewährte 
Arbeitgeberleistungen, die monatlich 
insgesamt 50 € nicht übersteigen, ge-
nerell nicht der Beitragspflicht unter-
liegen.

Zum Lernbeispiel 2 von Seite 37 

Die vom Arbeitgeber weitergezahl-
te vermögenswirksame Leistung ist 
eine sonstige, nicht beitragspflich-
tige Einnahme. Sie führt deshalb 
auch nicht zum Ruhen des Kranken-
geldes.

Ob Mitarbeitende des Öffentlichen 
Dienstes oder Angestellte bei einem 
Unternehmen der freien Wirtschaft 
– die überwiegende Mehrzahl der 
Tarifverträge sieht die Zahlung von 
vermögenswirksamen Leistungen vor. 
Die genaue Höhe ist abhängig von der 
Branche und kann eventuell zusätzlich 
vom Arbeitgeber aufgestockt werden. 

Näheres zu den Auswirkungen bei 
Weiterzahlung von Arbeitsentgelt er-
fahren Sie unter Punkt 15 dieses Lern-
briefs.

In der Folge lernen Sie weitere Sach-
verhalte kennen, die zum Ruhen des 
Krankengeldes führen. Diese Inhalte 
sind Teil Ihrer Ausbildung im zweiten 
bzw. dritten Ausbildungsjahr.

6.4 �Übergangs- und Mutter-
schaftsgeld 

Das Krankengeld ruht z.B. auch wäh-
rend des Bezugs von 

	· Übergangsgeld oder 
	· Mutterschaftsgeld. 

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 23c Abs. 1 
Satz 1  
SGB IV, 
GR v. 
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024, 
Ziff. 8.1.2

§ 14 Abs. 1 
Satz 1  
SGB IV

GR v.  
13. 11. 2007,  
Ziff. 3.1.1

GR v.  
13. 11. 2007, 
Ziff. 3.2

3 
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liche Prüfung

§ 49 Abs. 1  
Nr. 3, 3b 
SGB V
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Mit diesen Regelungen soll vermieden 
werden, dass Kunden bzw. Kundinnen 
gleichzeitig verschiedene Entgelt-
ersatzleistungen beziehen. Ob das 
Übergangs- oder Mutterschaftsgeld 
dabei niedriger als das Krankengeld 
ist, spielt grundsätzlich keine Rolle. 

Mit dem Verwaltungsvereinfachungs-
gesetz wurde das Verletztengeld aus 
dem § 49 SGB V gestrichen, weil auf 
Leistungen kein Anspruch besteht, 
wenn sie als Folge eines Arbeitsun-
falls oder einer Berufskrankheit im 
Sinne der gesetzlichen Unfallversi-
cherung zu erbringen sind (§ 11 Abs. 5 
SGB V). 

6.4.1 Aufstockungsverbot 

Es besteht ein Aufstockungsverbot für 
die AOK. 

Welche Bedeutung hat diese Aussage 
für unsere Versicherten?

Es wird grundsätzlich kein Ausgleichs-
betrag gezahlt, wenn das Übergangs- 
oder Mutterschaftsgeld niedriger als 
das entsprechende Krankengeld ist. Es 
wird grundsätzlich nicht aufgestockt. 

6.5 Elternzeit 

Während der Elternzeit nach dem 
Bundeselterngeld- und Elternzeit-
gesetz (BEEG) ruht der Anspruch auf 
Krankengeld grundsätzlich. 

Ausnahmen gelten aber, wenn 

1.	� die Arbeitsunfähigkeit vor Beginn 
der Elternzeit eingetreten ist

oder

2.	� das Krankengeld aus einem Ar-
beitsentgelt zu berechnen ist, das 
aus einer (kranken-)versicherungs-
pflichtigen Beschäftigung während 
der Elternzeit erzielt worden ist. 

6.5.1 �Beginn der Arbeitsunfähigkeit 
vor Beginn der Elternzeit 

Ist die Arbeitsunfähigkeit vor Beginn 
der Elternzeit eingetreten, besteht für 
deren Dauer Anspruch auf Kranken-
geld, wenn sie auch über das Ende 
der Schutzfrist hinaus andauert. Die 
Schutzfrist ist dabei die Zeit, in der die 
Schwangere oder junge Mutter nicht 
arbeitet, sondern in der Regel Mutter-
schaftsgeld erhält; näheres hierzu 
erfahren Sie im Lernbrief zum Thema 
„Anträge auf Leistungen bei Schwan-
ger-/Mutterschaft bearbeiten“.

Beispiel

Die Arbeitsunfähigkeit besteht seit 24. 11. 2025.

Folge 

Der Krankengeldanspruch ruht, solange die Kundin 
Mutterschaftsgeld bezieht, also vom 11. 01. bis 21. 
04. 2026 (§ 49 Abs. 1 Nr. 3b SGB V). Da die Arbeits-
unfähigkeit jedoch vor der (geplanten) Elternzeit 
eingetreten ist und über das Ende der Schutzfrist 
hinaus besteht, erhält die Kundin ab 22. 04. 2026 
erneut Krankengeld.

Kranken- 
geldbezug 
ab 
05. 01. 2026

Mutterschafts-
geldbezug vom  
11. 01. bis  
21. 04. 2026

(geplante) 
Elternzeit 
ab 22. 04. 2026

§ 49 Abs. 3 
SGB V

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 49 Abs. 1 
Nr. 2 SGB V
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6.5.2 �Krankengeld aus dem 
Arbeitsentgelt, das aus einer 
versicherungspflichtigen Be-
schäftigung während der El-
ternzeit erzielt wurde 

Während der Elternzeit haben Eltern 
die Möglichkeit, eine Teilzeitbeschäfti-
gung von bis zu 32 Stunden pro Woche 
bei demselben oder einem anderen 
Arbeitgeber auszuüben. Die Eltern-
zeit, also die Arbeitsbefreiung von der 
bisherigen Arbeit, wird dadurch nicht 
berührt (§ 15 Abs. 4 Satz 1, § 1 Abs. 1 
Nr. 4 BEEG).

Führt diese Beschäftigung zur (Kran-
ken-) Versicherungspflicht, besteht bei 
Arbeitsunfähigkeit auch ein Anspruch 
auf Krankengeld. In diesen Fällen wird 
das Krankengeld aus dem Arbeits-
entgelt der Teilzeitbeschäftigung be-
rechnet. 

6.6 �Übung zu den Lernab-
schnitten 5 und 6

Übung 3

Fortsetzung des Sachverhalts von 
Übung 2 (Seite 28)

Da bisher noch keine Besserung einge-
treten ist, stellt Dr. Hannes Schienbein 
für Paul Bunte noch mehrere Folge-
bescheinigungen aus. Der Arbeitgeber 
zahlt das Arbeitsentgelt bis 09. 03. 
2025 weiter.

Hinweis

Begründen Sie Ihre Lösung nach der 
Drei- Schritt-Methode.

Aufgabe

Stellen Sie fest, ab wann für Paul Bun-
te Krankengeld zu zahlen ist.

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

Bezug von beitragspflichtigem laufend gezahl-
tem Arbeitsentgelt (§ 49 Abs. 1 Nr. 1 SGB V)  
(Ausnahme: vermögenswirksame Leistungen)

verspätete Meldung der Arbeitsunfähigkeit  
(§ 49 Abs. 1 Nr. 5 SGB V)

Bezug von Übergangsgeld, Mutterschaftsgeld 
(§ 49 Abs. 1 Nr. 3, 3b SGB V)

während der Elternzeit nach dem BEEG 
(§ 49 Abs. 1 Nr. 2 SGB V) 
(Ausnahmen beachten)

Ruhen des Krankengeldanspruchs

Beispiel

Frage

Hat die Kundin ab 12. 05. 2026 Anspruch auf Kran-
kengeld?

Lösung

Die Kundin hat Anspruch auf Krankengeld (§ 44 
Abs. 1 SGB V). Er entsteht am 12. 05. 2026 (§ 46 
Satz 1 Nr. 2 SGB V). Die Arbeitsunfähigkeit beginnt 
zwar während der Elternzeit, aber während einer 
versicherungspflichtigen Beschäftigung. Die Ru-
hensvorschrift des § 49 Abs. 1 Nr. 2 SGB V trifft 
deshalb nicht zu. Es ist lediglich § 49 Abs. 1 Nr. 1 
SGB V (wegen der Entgeltfortzahlung durch den 
Arbeitgeber) zu berücksichtigen. Nach Ablauf der 
Entgeltfortzahlung am 22. 06. 2026 zahlt die AOK 
Krankengeld.

versiche-
rungs-
pflichtige 
Beschäfti-
gung seit 
Jahren

Mutter- 
schafts-
geld- 
bezug  
ab 
11. 01.  
2026

Elternzeit ab  
22. 04. 2026; 
die Beschäf- 
tigung wird 
an 17 Stun-
den pro Wo-
che ausgeübt

12. 05. 2026: 
Beginn der 
Arbeits
unfähigkeit, 
Feststellung 
am selben 
Tag
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7 �Rechtliche Grundlagen der Entgeltfort-
zahlung

7.1 Gesetzliche Grundlage

Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung 
im Krankheitsfall ist einheitlich für 
alle Arbeitnehmenden (Arbeiter, Ange-
stellte und Auszubildende) im Entgelt-
fortzahlungsgesetz (EntgFG) geregelt.

7.2 Rechtsprechung

Den Begründungen zum Entgeltfort-
zahlungsgesetz ist zu entnehmen, 
dass die Entgeltfortzahlung in vielen 
Regelungen dem Recht des früheren 
Lohnfortzahlungsgesetzes nachgebil-
det wurde. Insofern kann in Zweifels-
fragen auch auf die Rechtsprechung 
des Bundesarbeitsgerichts als zustän-
dige Gerichtsbarkeit zurückgegriffen 
werden, sofern die Rechtsprechung 
mit dem Entgeltfortzahlungsgesetz im 
Einklang steht.

7.3 Rechtsquelle

Um die Entgeltfortzahlung gedank-
lich in das Rechtsgefüge einordnen 
zu können, ist ein kurzer Blick auf die 
Hauptpflichten des Arbeitsverhältnis-
ses notwendig.

Die beschäftigte Person verpflichtet 
sich im Arbeitsverhältnis zur Leis-
tung einer bestimmten Arbeit und der 
Arbeitgeber zur Zahlung der verein-
barten Vergütung. Im Rahmen eines 
Arbeitsverhältnisses entstehen aber 
auch für beide Vertragsparteien soge-
nannte Nebenpflichten. So verpflichtet 
sich die beschäftigte Person zur Treue 
und der Arbeitgeber zur Fürsorge.

Als gesetzliche Ausgestaltung bzw. 
Konkretisierung der Fürsorgepflicht 
des Arbeitgebers gegenüber seinen 
Arbeitnehmenden ist die Verpflichtung 
des Arbeitgebers zu sehen, den Arbeit-
nehmenden das Entgelt im Krank-
heitsfall für eine bestimmte Zeit (in 
der Regel sechs Wochen) fortzuzahlen. 
Ziel dieser Regelungen ist, die Arbeit-
nehmenden für eine bestimmte Zeit 
in ihrer Lebensgrundlage nicht zu be
einträchtigen, soweit diese auf ihr  
Arbeitsentgelt beruht. Die Entgeltfort-
zahlung hat damit auch einen hohen 
sozialpolitischen Stellenwert bei der 
wirtschaftlichen Sicherung der Arbeit-
nehmenden im Krankheitsfall.

Merke
Das Entgeltfortzahlungsgesetz  
(EntgFG) regelt die Entgelt-
fortzahlung im Krankheitsfall 
einheitlich für alle Arbeitneh-
menden (Arbeiter, Angestellte, 
Auszubildende).

Generelles zur 
Kundenberatung

§§ 1, 3, 9 
EntgFG

Generelles zur 
Kundenberatung

§ 1 ff. 
ArbGG

Generelles zur 
Kundenberatung

§ 611 ff. 
BGB

Generelles zur 
Kundenberatung
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8 �Geltungsbereich des EntgFG

8.1 �Räumlicher Geltungsbe-
reich

Der Geltungsbereich des EntgFG 
ist das Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland. Das EntgFG ist damit 
anwendbar, wenn in diesem Gebiet 
der Beschäftigungsort liegt. Auf den 
Wohn- oder Aufenthaltsort der Arbeit-
nehmenden oder des Arbeitgebers 
kommt es grundsätzlich nicht an. 
Auch die Staatsangehörigkeit spielt 
in diesem Zusammenhang keine Rol-
le. Die Regelungen über die Entgelt-
fortzahlung nach dem EntgFG sind 
grundsätzlich auch dann gültig, wenn 
eine Beschäftigung außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland ausgeübt 
wird, dies aber im Rahmen einer Aus-
strahlung (d.h. zeitlich durch Vertrag 
begrenzt) geschieht; näheres hierzu 
erfahren Sie im Lernbrief zum Thema 
„Meldungen der Firmenkunden prüfen 
und Fehlermeldungen bearbeiten“.

8.2 �Persönlicher Geltungs
bereich

Die Voraussetzungen für die Entgelt-
fortzahlung listet die Vorschrift des  
§ 3 EntgFG selbst auf, sodass Sie hier-
aus auch die einzelnen Anspruchsvor-
aussetzungen ableiten können:

„Wird ein Arbeitnehmer durch Ar-
beitsunfähigkeit infolge Krankheit an 
seiner Arbeitsleistung verhindert, ohne 
dass ihn ein Verschulden trifft, so hat 
er Anspruch auf Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall durch den Arbeitgeber“.

Der Anspruch nach Abs. 1 entsteht 
nach vierwöchiger ununterbrochener 
Dauer des Arbeitsverhältnisses.

8.2.1 �Anspruchsberechtigte 
Arbeitnehmende

Arbeitnehmende im Sinne dieses 
Gesetzes sind Arbeiter, Angestellte 
sowie zur Berufsausbildung Beschäf-
tigte. Die Feststellung, wer Arbeiter 
oder Angestellter ist, stellt in der Pra-
xis keine große Schwierigkeit dar. Sie 
können anhand der EDV die Mitglied-
schaft abfragen und die Arbeitneh-
menden an den Beitragsgruppen (u.a. 
1111) erkennen.

Wer rechtlich gesehen zu den Auszu-
bildenden gehört, regelt das Berufs-
bildungsgesetz. Danach ist „Auszu-
bildender“ derjenige, der mit einem zur 
Berufsausbildung Berechtigten einen 
Berufsausbildungsvertrag geschlossen 
hat.

Aufgrund der einheitlichen gesetz-
lichen Grundlage der Entgeltfortzah-
lung nach dem EntgFG stellt sich für 
Sie die Notwendigkeit einer weiteren 
Unterscheidung zwischen Arbeitern, 
Angestellten und Auszubildenden in 
diesem Zusammenhang nicht.

Höher verdienende Arbeiter oder An-
gestellte, die aufgrund der Höhe ihres 
Arbeitsentgelts krankenversicherungs-
frei sind, sind in der Beitragsgruppe 
0110 (9111, wenn Firmenzahler oder 
0111, wenn Selbstzahler) in der EDV 
gemeldet. Zusätzlich erscheint in osca-
re® unter der Maske „Bestandszeiten“ 
eine Versichertenart 5XX, wenn die 
beschäftigte Person bei der AOK frei-
willig krankenversichert ist. Diese Per
sonen zählen selbstverständlich zum 
Personenkreis der Arbeitnehmenden, 
sodass sie grundsätzlich Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung nach dem EntgFG 
haben. Sollten diese beschäftigten 
Personen privat krankenversichert 
sein, ändert dies an der Eigenschaft 
als Arbeitnehmende nichts.

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

GR v.  
25. 06. 1998  
zu  
§ 1 EntgFG, 
Ziff. 2

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 3 Abs. 1 
EntgFG

§ 3 Abs. 3 
EntgFG

§ 1 Abs. 2 
EntgFG

§§ 3, 10  
BBiG

§ 6 Abs. 1  
Nr. 1 SGB V

3 
leistungsrecht- 
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Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung 
besteht grundsätzlich auch dann, 
wenn der Arbeitnehmende ein gering-
fügig entlohntes oder ein kurzfristiges 
(allerdings ein über vier Wochen hin-
aus gehendes) Beschäftigungsverhält-
nis ausüben.

Die Abgrenzung der Personenkreise 
Arbeitnehmende und Arbeitgeber 
kennen Sie bereits. Für den Bereich 
der Entgeltfortzahlung lässt sich als 
Grundregel festhalten, dass derjenige 
Arbeitgeber ist, in dessen Diensten Ar-
beitnehmende stehen. Zur Entgeltfort-
zahlung ist also stets derjenige ver-
pflichtet, der arbeitsfähigen Arbeit-
nehmenden die Zahlung des Entgelts 
im Rahmen des Arbeitsverhältnisses 
schuldet.

8.2.2 Ausnahmen

8.2.2.1 Behinderte Menschen

Behinderte Menschen, die in anerkann-
ten Werkstätten für behinderte Men-
schen „beschäftigt“ werden, haben 
grundsätzlich keinen Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung.

Ein solcher Anspruch ist nur dann ge-
geben, wenn der behinderte Mensch 
zu der Werkstatt für behinderte 
Menschen in einem Arbeitsverhältnis 
steht, d.h., er in persönlicher Abhän-
gigkeit gegen Entgelt Arbeit leistet. 
Diese Voraussetzungen sind im Ein-
zelfall zu prüfen und liegen nur aus-
nahmsweise vor.

8.2.2.2 Heimarbeiter und Heimarbei-
terinnen

Heimarbeiter bzw. Heimarbeiterinnen 
im Sinne des Heimarbeitsgesetzes und 
damit auch im Sinne des EntgFG ist, 
wer in selbst gewählter Arbeitsstätte 
(eigener Wohnung oder selbst ge-
wählter Betriebsstätte) allein oder mit 
seinen Familienangehörigen im Auf-
trag von Gewerbetreibenden oder Zwi-
schenmeistern erwerbsmäßig arbeitet.

Für Heimarbeiter und Heimarbeiterin-
nen gilt eine besondere Regelung; sie 
können keine Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall beanspruchen. Als Aus-
gleich erhalten sie einen Zuschlag zu 
ihrem Arbeitsentgelt. 

Diese Regelung gilt auch für Heimar-
beiter und Heimarbeiterinnen gleich-
gestellten Personenkreis. 

Sofern Heimarbeiter und Heimarbei-
terinnen aufgrund ihrer Heimarbeit 
krankenversicherungspflichtig sind, 
können sie im Fall der Arbeitsunfähig-
keit sofort Krankengeld nach den Vor-
schriften des SGB V beanspruchen  
(§ 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 SGB V). 

Es besteht allerdings für Heimarbeiter 
und Heimarbeiterinnen auch die Mög-
lichkeit, durch Tarifvertrag zu regeln, 
dass anstelle des Zuschlags Entgelt-
fortzahlung nach § 1 ff. EntgFG ge-
zahlt wird.

8.2.2.3 Sonstige Personengruppen

Beamte, Soldaten oder Zivildienst-
leistende und Strafgefangene gehören 
nicht zu den Arbeitnehmenden im Sin-
ne des EntgFG.

§ 8 SGB IV 
GR v.  
25. 06. 1998  
zu § 1 EntgFG, 
Ziff. 3 Abs. 1

§ 1 Abs. 2 
EntgFG

GR v.  
25. 06. 1998  
zu § 1 EntgFG, 
Ziff. 3 Abs. 2

§ 1 Abs. 1 
Buchst. a 
i.V.m. § 2  
Abs. 1 HAG

§ 10 Abs. 1 
EntgFG

§ 1 Abs. 2  
Satz 1 HAG

§ 44 ff. SGB V

§ 10 Abs. 4 
EntgFG

GR v.  
25. 06. 1998 
zu § 1 EntgFG, 
Ziff. 3 Abs. 2

3 
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8.3 Unabdingbarkeit

Damit die Vorschriften der Entgelt-
fortzahlung im Krankheitsfall von den 
Vertragsparteien nicht rechtswirksam 
zuungunsten der Arbeitnehmenden 
abgeändert werden können, wurde die 
gesetzliche Regelung zur Unabding-
barkeit der Ansprüche eingefügt. Soll-
ten trotzdem etwaige Regelungen (z.B. 
Verschärfung der Anspruchsvoraus-
setzungen, Verkürzung der Anspruchs-
dauer) im Arbeitsvertrag zum Nachteil 
der Arbeitnehmenden getroffen wer-
den, sind diese Absprachen nach der 
rechtlichen Konsequenz nichtig.

Bei der Berechnung des fortzuzahlen-
den Arbeitsentgelts darf allerdings 
von den gesetzlichen Regelungen 
durch Tarifvertrag abgewichen wer-
den.

8.4 �Übung zum Lernab- 
schnitt 8

Übung 4

Beurteilen Sie, ob die nachstehend ge-
nannten Personen grundsätzlich einen 
Anspruch auf Entgeltfortzahlung nach 
dem EntgFG haben.

Ja

•	 Arbeiter und Arbeite-
rinnen

•	 Angestellte
•	 Auszubildende

Nein

•	 behinderte Menschen 
in anerkannten Werk-
stätten (ggf. Ausnah-
me)

•	 Heimarbeiter und 
Heimarbeiterinnen 
(ggf. Tarifvertrag be-
achten)

•	 Beamte
•	 Soldaten
•	 Zivildienstleistende
•	 Strafgefangene

anspruchsberechtigte Personen  
nach dem EntgFG

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 12 EntgFG

§ 134 BGB

§ 12 i.V.m.  
§ 4 Abs. 4 
EntgFG
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Anspruch nach dem EntgFG
Ja Nein

Finanzbeamte
Auszubildende zum Mechatroniker
Möbelverkaufende
Möbeltischler und Möbeltischlerinnen
Bürofachkräfte
Lagerverwalter und Lagerverwalterinnen,  
Gehalt übersteigt die JAE-Grenze
Heimarbeiter und Heimarbeiterinnen
Bankkaufmänner und Bankkauffrauen
Polizeibedienstete
Köche und Köchinnen
Raumpflegefachkräfte,  
wöchentliche Arbeitszeit 14 Std., monat-
liches Arbeitsentgelt 300 €
Aushilfe als Einpacker bzw. Einpackerin, 
befristetet für fünf Wochen
Strafgefangene,  
die in der JVA beschäftigt sind
Behinderte,  
die in einer Blindenwerkstatt arbeiten
Altersteilzeitbeschäftigte,  
die während der Arbeitsphase  
arbeitsunfähig sind
Hausgewerbetreibende
Aushilfen in der Gastronomie,  
befristetes Arbeitsverhältnis  
für vier Wochen
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liche Prüfung
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9 �Sachliche Voraussetzungen für die 
Entgeltfortzahlung

9.1 Arbeitsverhältnis

9.1.1 �Beginn der Arbeitsunfähigkeit 
bei bestehendem Arbeitsver-
hältnis

Lernbeispiel 3

Konrad Klatt ist seit Jahren bei der 
Schmidt KG beschäftigt. Er arbeitet 
als Metallarbeiter 38 Stunden in 
der Woche und erhält dafür einen 
festen Monatslohn in Höhe von 
2.100 €.

Hat Konrad Klatt Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung? 

Eine elementare Voraussetzung für die 
Entgeltfortzahlung Arbeitnehmender 
ist, dass ein Arbeitsverhältnis be-
steht. Damit wird auch deutlich, dass 
sich die Entgeltfortzahlung hinsicht-
lich ihrer Dauer grundsätzlich an dem 
Arbeitsverhältnis orientiert, sowohl 
bei Beginn als auch bei Beendigung 
desselben (vgl. Punkt 10.5). 

Zum Lernbeispiel 3

Konrad Klatt ist als Arbeiter seit 
Jahren bei der Schmidt KG be-
schäftigt. Konrad Klatt hat im 
Falle der Arbeitsunfähigkeit wegen 
Krankheit grundsätzlich Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung durch sei-
nen Arbeitgeber.

9.1.2 �Beginn der Arbeitsunfähigkeit 
nach Aufnahme eines neuen 
Arbeitsverhältnisses

Bei Beginn eines neuen Arbeitsver-
hältnisses entsteht der Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung grundsätzlich erst 
nach einer Wartezeit von vier Wochen. 
Das bedeutet, dass das Arbeitsver-
hältnis vier Wochen lang ununterbro-
chen bestanden haben muss, damit 
Arbeitnehmende ab Beginn der fünften 
Woche Entgeltfortzahlung für bis zu 
sechs Wochen erhalten können. Dies 
gilt auch, wenn die Arbeitsunfähigkeit 
auf einem Arbeitsunfall oder einer Be-
rufskrankheit beruht.

Die Vier-Wochen-Frist ist nach den 
Vorschriften des BGB zu berechnen. 
Ist der Beginn eines Tages der für den 
Anfang einer Frist maßgebliche Zeit-
punkt, wird dieser Tag hinzugerechnet. 
Die Frist beginnt demnach mit dem 
ersten Tag des Arbeitsverhältnisses 
und endet mit dem 28. Tag. Es handelt 
sich hierbei um eine Frist ohne Ereig-
nistag.

Die in der Wartezeit zurückgelegten 
Arbeitsunfähigkeitstage werden auf 
den Entgeltfortzahlungsanspruch 
jedoch nicht angerechnet. Die Sechs-
Wochen-Frist läuft somit ab dem Be-
ginn der fünften Woche.

Beispiel

Ralf Klein schließt am 02. 12. 2025 
einen Arbeitsvertrag mit der Groß 
GmbH ab. Vereinbarungsgemäß 
nimmt er am 02. 01. 2026 seine 
Arbeit auf. Ab 13. 01. 2026 ist Ralf 
Klein arbeitsunfähig krank. Die Ar-
beitsunfähigkeit wurde am selben 
Tag ärztlich festgestellt.

§ 3 Abs. 1 
Satz 1  
EntgFG

§ 3 Abs. 3 
EntgFG

§ 187 Abs. 2  
i. V. m.  
§ 188 Abs. 2  
2. Halbsatz 
BGB

GR v.  
25. 06. 1998  
zu § 3 EntgFG,  
Ziff. 3.5,  
BAG-Urteil  
v. 26. 05. 1999 
– AZ: 5 AZR 
476/98
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Frage 

Hat Ralf Klein Anspruch auf Ent-
geltfortzahlung, ggf. für welchen 
Zeitraum?

Lösung 

Zwischen Ralf Klein und der Groß 
GmbH besteht ein Arbeitsverhält-
nis. Ralf Klein wird in den ersten 
vier Wochen des bestehenden 
Arbeitsverhältnisses arbeitsun-
fähig krank. Der Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung entsteht erst 
mit Beginn der fünften Woche des 
Arbeitsverhältnisses. Dies ist der 
30. 01. 2026. Besteht an diesem 
Tag und/oder darüber hinaus noch 
Arbeitsunfähigkeit, hat die Groß 
GmbH ab 30. 01. 2026 Entgeltfort-
zahlung für bis zu sechs Wochen 
(bis längstens 12. 03. 2026) zu leis-
ten. Die Zeit der Arbeitsunfähigkeit 
vom 13. bis 29. 01. 2026 ist nicht 
auf die Dauer der Entgeltfortzah-
lung anzurechnen.

Allerdings können tarifvertragliche 
Regelungen den Anspruch auf Ent-
geltfortzahlung ab der geplanten 
Arbeitsaufnahme vorsehen, sodass 
die Wartezeit in einem solchen Fall für 
Arbeitnehmende nicht eintritt. 

Die Mitgliedschaft wird durch die Auf-
nahme einer versicherungspflichtigen 
Beschäftigung mit dem Tag begrün-
det, an dem das entgeltliche Beschäf-
tigungsverhältnis beginnt. Bei Vor-
liegen der übrigen Voraussetzungen 
des § 44 ff. SGB V besteht somit ein 
Anspruch auf Krankengeld. 

Für die Dauer des Krankengeldan-
spruchs innerhalb der ersten vier Wo-
chen der Wartezeit bleibt die Mitglied-
schaft erhalten.

Fortsetzung des Beispiels 

Frage

Hat Ralf Klein Anspruch auf Kran-
kengeld innerhalb der Wartezeit, 
ggf. für welche Zeit?

Lösung

Ralf Klein ist ab 02. 01. 2026 ver-
sicherungspflichtig beschäftigt. 
Seine Mitgliedschaft bei der AOK 
beginnt am 02. 01. 2026. Ralf Klein 
gehört zu dem Personenkreis, des-
sen Versicherungsverhältnis den 
Anspruch auf Krankengeld beinhal-
tet. Ralf Klein ist seit 13. 01. 2026 
wegen einer Krankheit arbeitsun-
fähig. Krankengeld ist für die Zeit 
vom 13. 01. (Tag der ärztlichen 
Feststellung) bis 29. 01. 2026 zu 
zahlen. Ab 30. 01. 2026 erhält Ralf 
Klein Entgeltfortzahlung von sei-
nem Arbeitgeber.

Das Beispiel von Ralf Klein stellt sich 
in einem Schaubild wie folgt dar:

Abschluss 
Arbeits- 
vertrag 
 
02. 12. 2025

vereinbarter 
Beschäfti- 
gungs- 
beginn 
02. 01. 2026

vierwöchige 
Wartezeit 
 
02. bis 
29. 01. 2026

Arbeitsunfähigkeit ab 
13. 01. 2026

Beginn der Mitgliedschaft

Anspruch auf 
Entgeltfort- 
zahlung ab 
 
30. 01. 2026

Zahlung von  
Krankengeld 
13. 01. bis 29. 01. 2026

§ 186 Abs. 1 
SGB V

§ 192 Abs. 1 
Nr. 2 SGB V
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leistungsrecht- 
liche Prüfung



4.1 · Anträge auf Krankengeld bearbeiten

AOK-Bundesverband 48

1a 
schriftliche  
Anträge

Generelles zur 
Kundenberatung

1b 
mündliche  
Anträge

2 
versicherungs- 
rechtliche Prüfung

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

4a 
Leistung  
bewilligen

4b 
Leistung  
ablehnen

5 
Archivierung, 
Nacharbeit

Merke
Der Anspruch auf Entgeltfort-
zahlung ist grundsätzlich von ei-
nem Arbeitsverhältnis abhängig. 
Bei neuen Arbeitsverhältnissen 
entsteht der Anspruch grund-
sätzlich erst nach einer Warte-
zeit von vier Wochen.

9.1.3 �Beginn der Arbeitsunfähigkeit 
vor der vereinbarten Aufnah-
me eines neuen Arbeitsver-
hältnisses

9.1.3.1 �Nach Abschluss des Arbeitsver-
trags

Erkranken Arbeitnehmende nach Ab-
schluss des Arbeitsvertrags und be-
steht die Arbeitsunfähigkeit über den 
Tag der vereinbarten Arbeitsaufnah-
me hinaus, so haben Arbeitnehmende 
einen Anspruch auf Entgeltfortzah-
lung gegen ihren Arbeitgeber. Die 
Entgeltfortzahlung beginnt allerdings 
erst nach Ablauf der vierwöchigen 
Wartezeit, wobei die Vier-Wochen-
Frist mit dem Tag der vereinbarten 
Arbeitsaufnahme beginnt.

Einzelheiten zum Beginn der Mitglied-
schaft bei verzögerter Arbeitsauf-
nahme erfahren Sie im Lernbrief zum 
Thema „Meldungen der Firmenkunden 
prüfen und Fehlermeldungen bearbei-
ten“.

Beispiel

Sören Braun schließt am 15. 12. 
2025 mit der Herzog GmbH einen 
Arbeitsvertrag. Die Beschäfti-
gung ist zu allen Zweigen der 
Sozialversicherung versicherungs-
pflichtig. Die Arbeitsaufnahme ist 
für den 19. 01. 2026 geplant. 

Am 15. 01. 2026 erleidet Sören 
Braun einen Schlaganfall. Die 
Arbeitsunfähigkeit wird noch am 
gleichen Tag ärztlich festgestellt. 
Am 19. 01. 2026 kann Sören Braun 
seine Beschäftigung wegen der be-
stehenden Arbeitsunfähigkeit nicht 
aufnehmen.

Frage

Hat Sören Braun einen Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung, ggf. ab 
wann und für welche Dauer? 

Folge

Die Arbeitsunfähigkeit ist nach dem 
Vertragsabschluss eingetreten. Es 
besteht ein Anspruch auf Entgelt-
fortzahlung nach Ablauf der War-
tezeit ab 16. 02. 2026.

Bei fortdauernder Arbeitsunfähig-
keit endet die Entgeltfortzahlung 
am 29. 03. 2026. 

Hinweis

Zeitgleich (ab 16. 02. 2026) beginnt 
die Mitgliedschaft bei der AOK. 

§ 3 Abs. 1  
EntgFG,  
GR v.  
25. 06. 1998  
zu § 3 EntgFG,  
Ziff. 3.4,  
Ziff. 3.1 Abs. 2
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Anmerkung

•	 Die Zeit der Arbeitsunfähigkeit vor 
der vereinbarten Arbeitsaufnahme 
(15. bis 18. 01. 2026) ist nicht auf 
die spätere Anspruchsdauer der 
Entgeltfortzahlung anzurechnen.

•	 Ob der Kunde für die Zeit ab  
15. 01., und damit auch in der 
Wartezeit vom 19. 01. bis 15. 02. 
2026 Krankengeld beanspruchen 
kann, ist im Einzelfall unter Be-
rücksichtigung des bisherigen 
Versicherungsverhältnisses zu 
beurteilen (ggf. über § 192 Abs. 1 
Nr. 2 oder § 19 Abs. 2 SGB V).

•	 Die Mitgliedschaft bei der AOK 
aufgrund des Beschäftigungsver-
hältnisses bei der Herzog GmbH 
beginnt am 16. 02. 2026. Dies ist 
der erste Tag des entgeltlichen 
Beschäftigungsverhältnisses (vgl. 
BE v. 24./25. 06. 1998, Ziff. 2).

 
9.1.3.2 �Vor oder bei Abschluss des 

Arbeitsvertrags

Bestand die Arbeitsunfähigkeit jedoch 
bereits zu dem Zeitpunkt, an dem der 
Arbeitsvertrag abgeschlossen wurde, 
besteht kein Anspruch auf Entgeltfort-
zahlung. Eine Mitgliedschaft kommt 
demzufolge nicht zustande.

Beispiel

Sven Wolf schließt am 08. 12. 
2025 mit der Klein GmbH einen 
Arbeitsvertrag. Die Beschäfti-
gung ist zu allen Zweigen der 
Sozialversicherung versicherungs-
pflichtig. Die Arbeitsaufnahme ist 
für den 19. 01. 2026 geplant. 

Bei Vertragsabschluss ist Sven 
Wolf wegen der Folgen eines 
Schlaganfalls arbeitsunfähig. Am 
19. 01. 2026 kann Sven Wolf sei-
ne Beschäftigung wegen der be-
stehenden Arbeitsunfähigkeit nicht 
wie geplant aufnehmen.

Frage

Hat Sven Wolf einen Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung? 

Lösung

Sven Wolf ist bei Vertragsab-
schluss arbeitsunfähig. Es besteht 
kein Anspruch auf Entgeltfortzah-
lung. Der Anspruch auf Entgelt-
fortzahlung besteht auch nicht 
nach Ablauf der Vier-Wochen-Frist 
(Rechtsprechung). 

Hinweis

Es kommt auch keine Mitglied-
schaft bei der AOK aufgrund des 
Beschäftigungsverhältnisses bei 
der Klein GmbH zustande.

§ 3 Abs. 1  
EntgFG, BAG-
Urteil v.  
26. 07. 1989 
– AZ: 5 AZR 
301/88
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9.1.3.3 �Statuswechsel der 
Arbeitnehmenden

Werden Auszubildende im Anschluss 
an ein Berufsausbildungsverhältnis 
von ihrem bisherigen Arbeitgeber 
(Ausbildende) übernommen, so ent-
steht keine neue Wartezeit. 

Das Bundesarbeitsgericht sieht hier 
das Berufsausbildungsverhältnis und 
das sich nahtlos anschließende Ar-
beitsverhältnis im Rahmen der Warte-
zeitregelung als Einheit an. Ein Wech-
sel vom Arbeiter zum Angestellten bei 
demselben Arbeitgeber führt ebenfalls 
dazu, dass keine neue Wartezeit be-
steht.

Beispiel

Als Jahrgangsbester beendet 
Hans Gaus am 05. 12. 2025 (Tag 
der mündlichen Prüfung) sein Aus-
bildungsverhältnis als Schreiner. 
Sein bisheriger Ausbilder, die Laufer 
GmbH, stellt ihn ab 06. 12. 2025 
als Schreinergeselle unbefristet ein. 
Wegen der Folgen eines Arbeits-
unfalls ist Hans Gaus seit 09. 12. 
2025 arbeitsunfähig.

Frage

Hat Hans Gaus einen Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung? 

Lösung

Die nahtlose Übernahme des bis-
herigen Auszubildenden bei dem-
selben Arbeitgeber bewirkt, dass 
keine neue Wartezeit entsteht. Bei 
Beginn der Arbeitsunfähigkeit  
(09. 12. 2025) besteht kein neu-
es Arbeitsverhältnis. Es besteht 
grundsätzlich ein Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung bis zum 09. 12. 
2025.

9.1.4 Faktisches Arbeitsverhältnis

Als Arbeitsverhältnis im Sinne des 
EntgFG zählt auch das faktische 
(tatsächliche) Arbeitsverhältnis. Ein 
solches liegt vor, wenn z.B. der Ar-
beitsvertrag wegen Verstoßes gegen 
gesetzliche oder tarifvertragliche Ein-
stellungs- und Beschäftigungsverbote 
oder fehlender Geschäftsfähigkeit 
eines Vertragspartners bzw. bei Män-
geln in der Zustimmung des gesetz-
lichen Vertreters nichtig ist. Ein fak-
tisches Arbeitsverhältnis ergibt sich 
auch dann, wenn der Arbeitsvertrag 
mit Erfolg wegen Irrtums oder arglisti-
ger Täuschung angefochten wurde.

Bei den bereits ausgeübten Arbeits-
verhältnissen haben die Nichtigkeit 
und Anfechtung keine rückwirkende 
Rechtskraft. Für die Vergangenheit 
ist ein solches faktisches Arbeitsver-
hältnis wie ein fehlerfrei zustande ge-
kommenes zu behandeln. Sofern also 
Arbeitnehmende arbeitsunfähig wer-
den, hat der Arbeitgeber bis zur Been-
digung des Arbeitsverhältnisses durch 
die Anfechtungserklärung (längstens 
bis zur Dauer von sechs Wochen) an 
die Arbeitnehmenden Entgeltfortzah-
lung zu leisten. Die Wartezeit von vier 
Wochen gilt auch hier.

§ 3 Abs. 3  
EntgFG, BAG- 
Urteil v.  
20. 08. 2003 
– AZ: 5 AZR 
610/02,  
GR v.  
25. 06. 1998  
zu § 3 EntgFG, 
Ziff. 3.3  

§§ 134, 107, 
108, 113, 119 
BGB
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9.2 �Ursache der Arbeitsver-
hinderung

Fortsetzung des Lernbeispiels 3
von Seite 46

Konrad Klatt fühlt sich seit einigen 
Tagen müde und kraftlos. Er sucht 
deshalb am 02. 01. 2026 seinen 
Hausarzt auf, der ihn gründlich 
untersucht. Als Diagnose stellt der 
Hausarzt „Herzbeschwerden“ fest. 
Er bescheinigt Konrad Klatt, dass 
er vom selben Tag an arbeitsun-
fähig ist.

Ist Konrad Klatt infolge Krankheit 
arbeitsunfähig?

9.2.1 �Arbeitsunfähigkeit infolge 
Krankheit

Die Begriffe „Arbeitsunfähigkeit infol-
ge Krankheit“ werden im EntgFG nicht 
definiert; sie sind mit den gleichlau-
tenden Begriffen der Krankenversiche-
rung identisch. Für den Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung ist die Krankheits-
ursache grundsätzlich unerheblich, so-
dass ein Anspruch auf Entgeltfortzah-
lung auch dann besteht, wenn z.B. ein 
Freizeit-, Sport- oder Verkehrsunfall 
vorliegt oder die Ursache in Umwelt-
einflüssen, Infektionen, Alkohol, Niko-
tin usw. begründet ist. Beachten Sie 
allerdings, dass ein Verschulden der 
Arbeitnehmenden den Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung ausschließen kann.

Den versicherungsrechtlichen 
Krankheitsbegriff kennen Sie bereits, 
er gilt auch bei der Beurteilung von 
Ansprüchen nach dem EntgFG. Ebenso 
ist Ihnen der Begriff der Arbeitsunfä-
higkeit bereits bekannt (vgl. Punkt 4.2 
dieses Lernbriefs).

Zum Lernbeispiel 3

Konrad Klatt leidet an einer Krank-
heit. Durch eine Arbeitsunfähigkeit 
infolge Krankheit (Herzbeschwer-
den) ist er an seiner Arbeitsleistung 
verhindert.

9.2.2 Arztbesuch

Arbeitsunfähigkeit liegt hingegen 
nicht schon vor, wenn sich Arbeit-
nehmende während der Arbeitszeit 
wegen einer Erkrankung in ärztliche 
Behandlung begeben müssen. An-
spruch auf Entgeltfortzahlung besteht 
nur dann, wenn die Krankheit auch 
zur Arbeitsunfähigkeit führt. Gerade 
bei ambulanten Behandlungen (Inan-
spruchnahme von Massagen, Bädern, 
Bestrahlungen, Verordnung einer Brille 
bei Fehlsichtigkeit) ist der Grund für 
die (ganztägige) Arbeitsverhinderung 
oft die Wahl des Behandlungstermins 
oder der weit entfernte Behandlungs-
ort, nicht aber die Erkrankung selbst.

Sofern die Krankheit selbst nicht zur 
Arbeitsunfähigkeit führt, können sich 
etwaige Entgeltansprüche für den 
notwendigen Arztbesuch oder die 
ambulante Behandlung aus den Vor-
schriften des BGB ergeben, sofern sie 
nicht durch Tarifvertrag ausgeschlos-
sen sind. Kann der Arzttermin auch 
außerhalb der Arbeitszeit wahrge-
nommen werden, so ist der Anspruch 
nach dem BGB nicht gegeben.

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 3 Abs. 1 
Satz 1  
EntgFG,  
GR v.  
25. 06. 1998 
zu § 3  
EntgFG,  
Ziff. 2.2 Abs. 1

GR v.  
25. 06. 1998 
zu § 3  
EntgFG,  
Ziff. 2.5.15

§ 616 BGB
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9.2.3 �Maßnahmen der medizini-
schen Vorsorge und Rehabili-
tation

9.2.3.1 �Arbeitnehmende, die gesetzlich 
kranken- oder rentenversichert 
sind

Die Vorschriften für die Entgeltfort-
zahlung (u.a. Dauer und Höhe) gelten 
entsprechend, wenn

	· die Arbeitsverhinderung infolge einer 
Maßnahme der medizinischen Vor-
sorge oder Rehabilitation eintritt,

	· diese Maßnahme von einem 
Sozialleistungsträger bewilligt wur-
de und

	· in einer Einrichtung der medizini-
schen Vorsorge oder Rehabilitation 
durchgeführt wird.

Bei den Rehabilitationsmaßnahmen 
führt auch eine ambulante Maßnahme 
in einer anerkannten Einrichtung zur 
Entgeltfortzahlung.

Zu den Sozialleistungsträgern in 
diesem Sinne zählen die Träger der 
gesetzlichen Kranken-, Renten- und 
Unfallversicherung, eine Verwaltungs-
behörde der Kriegsopferversorgung 
sowie ein sonstiger Sozialleistungsträ-
ger, z.B. Träger der Sozialhilfe.

Für den Anspruch auf Entgeltfortzah-
lung wird allerdings nicht vorausge-
setzt, dass die Arbeitnehmenden wäh-
rend der Vorsorge- oder Rehabilita-
tionsmaßnahme arbeitsunfähig sind.

Durch die entsprechende Anwendung 
der Vorschriften über die Entgeltfort-
zahlung bei einer Arbeitsverhinderung 
infolge Krankheit wird erreicht, dass 
die Dauer der Entgeltfortzahlung 
auch während einer medizinischen 
Vorsorge- oder Rehabilitationsmaß-
nahme auf längstens sechs Wochen 

begrenzt wird. Außerdem ergibt sich 
aus der entsprechenden Anwendung, 
dass eventuelle Vorerkrankungszeiten 
wegen des Vorsorge- oder Rehabili-
tationsleidens auf die Dauer der Ent-
geltfortzahlung angerechnet werden 
können.

Beispiel

Karl Weber nimmt wegen eines 
Rückenleidens an einer Leistung 
zur medizinischen Rehabilitation 
der Deutschen Rentenversicherung 
Bund teil. Die Maßnahme dauert 
drei Wochen und wird in der Kur-
klinik Bad Ems stationär durch-
geführt. Wegen dieser Erkrankung 
war er im letzten Jahr bereits 
mehrfach arbeitsunfähig.

Frage

Besteht für die Dauer der Rehabi-
litationsmaßnahme ein Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung?

Lösung 

Für die Dauer der medizinischen 
Rehabilitationsmaßnahme hat Karl 
Weber grundsätzlich einen An-
spruch auf Entgeltfortzahlung. 

Hinweis

Die Arbeitsunfähigkeitszeiten vor 
Beginn der Maßnahme zur medizi-
nischen Rehabilitation wegen des 
Rückenleidens sind grundsätzlich 
auf den Entgeltfortzahlungsan-
spruch anzurechnen. Sie vermindern 
den Entgeltfortzahlungsanspruch 
während der Rehabilitationsmaß-
nahme.

§ 9 Abs. 1 
Satz 1  
EntgFG

GR v.  
25. 06. 1998 
zu § 9  
EntgFG,  
Ziff. 2.2
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In der Praxis erhält die AOK von den 
zuständigen Rentenversicherungs-
trägern eine Mitteilung über die be-
willigte medizinische Leistung – in 
der Regel – mit Angabe der Diagnose, 
sodass eventuelle Vorerkrankungs-
zeiten erkannt und berücksichtigt 
werden können. Sollte die Rehabilita-
tionsmaßnahme zulasten des Renten-
versicherungsträgers durchgeführt 
werden, zahlt dieser nach Ablauf des 
Entgeltfortzahlungsanspruchs auch 
das Übergangsgeld, da das Kranken-
geld der AOK wegen des Bezugs von 
Übergangsgeld ruht. Näheres hierzu 
erfahren Sie unter Punkt 33 dieses 
Lernbriefs.

Schauen Sie sich die Bewilligungen der 
Rentenversicherungsträger für medizi-
nische Rehabilitationsmaßnahmen an.

9.2.3.2 �Arbeitnehmende, die nicht ge-
setzlich kranken- oder renten-
versichert sind

Bei Arbeitnehmenden, die

	· nicht Mitglied einer gesetzlichen 
Krankenkasse

oder

	· nicht in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung

versichert sind, tritt an die Stelle der 
Bewilligung der Maßnahme durch ei-
nen Sozialleistungsträger die ärztliche 
Verordnung dieser Vorsorge- oder Re-
habilitationsleistung. Die Maßnahme 
muss allerdings auch in einer Einrich-
tung der medizinischen Vorsorge oder 
Rehabilitation oder einer vergleichba-
ren Einrichtung durchgeführt werden, 
damit Arbeitnehmende einen Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung geltend ma-
chen können.

9.2.3.3 �Auswirkungen auf Urlaubsan-
sprüche

Maßnahmen der medizinischen Vor-
sorge oder Rehabilitation dürfen nicht 
auf den Urlaub angerechnet werden, 
soweit ein Anspruch auf Fortzahlung 
des Arbeitsentgelts nach den gesetzli-
chen Vorschriften über die Entgeltfort-
zahlung im Krankheitsfall besteht.

Allerdings können sich Arbeitnehmen-
de im Anschluss an eine Vorsorge- 
oder Rehabilitationsmaßnahme noch 
eine Schonung „gönnen“: Haben sie 
noch Anspruch auf Erholungsurlaub, 
können sie den vom Arbeitgeber im 
unmittelbaren Anschluss an die Maß-
nahme verlangen. Der Arbeitgeber 
darf dies nicht (z.B. aus betrieblichen 
Gründen) ablehnen.

9.2.4 �Schwangerschaftsabbruch,  
Sterilisation

Ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung 
besteht auch dann, wenn die Arbeits-
verhinderung infolge einer nicht 
rechtswidrigen Sterilisation oder eines 
nicht rechtswidrigen Abbruchs der 
Schwangerschaft eintritt.

Bei einer Sterilisation kann immer 
davon ausgegangen werden, dass sie 
nicht rechtswidrig ist, wenn sie auf 
dem eigenen freien Entschluss der 
oder des Betroffenen beruht.

Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung 
besteht – im Gegensatz zum Kran-
kenversicherungsrecht – unabhängig 
davon, ob die Sterilisation aus Krank-
heitsgründen oder aus Gründen der 
persönlichen Lebensplanung vorge-
nommen wurde (vgl. GR v. 26. 11. 2003 
zu § 24b Abs. 1 und 2 SGB V, Ziff. 4). 

§ 49 Abs. 1 
Nr. 3 SGB V

§ 9 Abs. 1 
Satz 2  
EntgFG

§ 10 BUrlG

§ 7 Abs. 1 
Satz 2 BUrlG

§ 3 Abs. 2 
Satz 1  
EntgFG

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung
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Die Rechtswidrigkeit eines Schwan-
gerschaftsabbruchs ist nach den 
Vorschriften des Strafgesetzbuchs zu 
beurteilen (vgl. Punkt 4.5 dieses Lern-
briefs).

Anspruch auf Fortzahlung des Arbeits-
entgelts besteht auch bei einem 
rechtswidrigen, aber straffreien 
Schwangerschaftsabbruch.

Dieser liegt vor, wenn

	· die Schwangerschaft innerhalb von 
zwölf Wochen nach der Empfängnis 
durch einen Arzt bzw. eine Ärztin ab-
gebrochen wird,

	· die schwangere Frau den Abbruch 
verlangt und

	· dem Arzt bzw. der Ärztin durch eine 
Bescheinigung nachgewiesen wird, 
dass sich die Frau mindestens drei 
Tage vor dem Eingriff von einer an-
erkannten Beratungsstelle hat be-
raten lassen. 

Bei einer Sterilisation oder bei einem 
Schwangerschaftsabbruch ist grds. 
davon auszugehen, dass diese Hand-
lungen nicht rechtswidrig sind bzw. 
dass ein rechtswidriger, aber straffrei-
er Abbruch vorliegt. Ein rechtswidriger, 
aber straffreier Schwangerschaftsab-
bruch liegt dann vor, wenn er durch ei-
nen Arzt bzw. Ärztin durchgeführt wird 
und der Arzt bzw. die Ärztin Arbeitsun-
fähigkeit bescheinigt.

9.2.5 �Anspruch auf Entgeltfortzah-
lung bei Spende von Organen, 
Geweben oder Blut zur Sepa-
ration von Blutstammzellen 
oder anderen Blutbestand-
teilen

Das Gesetz zur Änderung des Trans-
plantationsgesetzes ändert bzw. er-
gänzt einige Vorschriften des EntgFG. 
Hierbei ist besonders der § 3a EntgFG 

von Bedeutung. Sind danach Arbeit-
nehmende durch Arbeitsunfähigkeit 
infolge der Spende von Organen, 
Geweben oder Blut zur Separation 
von Blutstammzellen oder anderen 
Blutbestandteilen, die nach §§ 8 und 
8a des Transplantationsgesetzes 
erfolgen, an ihrer Arbeitsleistung ver-
hindert, haben sie Anspruch auf Ent-
geltfortzahlung durch den Arbeitgeber 
für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit bis 
zur Dauer von sechs Wochen. Auch bei 
diesem Anspruch werden bei Folge-
erkrankungen Vorerkrankungszeiten 
berücksichtigt, da der neue § 3a Abs. 1  
Satz 2 EntgFG auf § 3 Abs. 1 Satz 2 
EntgFG verweist. Werden Arbeitneh-
mende infolge derselben Krankheit 
(also wegen der Folgen einer Organ-
transplantation) erneut arbeits-
unfähig, so verlieren sie nicht ihren 
Anspruch auf Entgeltfortzahlung für 
einen neuen Zeitraum von höchstens 
sechs Wochen unter bestimmten Vor-
aussetzungen (vgl. Ausführungen Ziff. 
10.4 dieses Lernbriefs). 

Die Vorschrift sieht vor, dass die Kran-
kenkasse den Organempfangenden 
das fortgezahlte Arbeitsentgelt sowie 
die hierauf entfallenden vom Arbeit-
geber zu tragenden Beiträgen zur So-
zialversicherung und zur betrieblichen 
Alters- und Hinterbliebenenversorgung 
zu erstatten hat. In diesen Fällen wird 
die gesamte Entgeltfortzahlung des 
Arbeitgebers erstattet. 

Die Erstattung erfolgt auf Antrag des 
Arbeitgebers. 

Arbeitnehmende sind verpflichtet, un-
verzüglich (ohne schuldhaftes Zögern) 
alle erforderlichen Angaben, die zur 
Geltendmachung des Erstattungsan-
spruchs des Arbeitgebers erforderlich 
sind, zu machen.

§ 3 Abs. 2 
Satz 2  
EntgFG

GR v.  
25. 06. 1998 
zu § 3  
EntgFG,  
Ziff. 2.4  
Abs. 3

§ 3a EntgFG

§ 3a Abs. 2 
EntgFG

§ 3a Abs. 2 
Satz 1  
EntgFG, 
§ 3a Abs. 2 
Satz 6  
EntgFG

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung
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9.3 �Arbeitsunfähigkeit als 
alleinige Ursache der 
Arbeitsverhinderung

Zum Lernbeispiel 3 von Seite 51

Konrad Klatt hat am 02. 01. 2026 
nicht mehr gearbeitet.

Ist die Arbeitsunfähigkeit die allei-
nige Ursache der Arbeitsverhinde-
rung?

Der Anspruch auf Entgeltfortzah-
lung nach dem EntgFG besteht für 
Arbeitnehmende nur dann, wenn die 
„Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit“ 
die alleinige Ursache der Verhinderung 
an der Arbeitsleistung ist (Kausalzu-
sammenhang). Dieser Anspruch kann 
aber nicht umfassender sein als der, 
den Arbeitnehmende bei Arbeitsfähig-
keit hätten. 

Tatbestände, die bei Arbeitsfähigkeit 
zum Erlöschen des Entgeltanspruchs 
führen, haben dieselbe Wirkung auch 
während einer Arbeitsunfähigkeit für 
den Entgeltfortzahlungsanspruch.

Zum Lernbeispiel 3

Andere Tatbestände, die zu einer 
Arbeitsverhinderung des Konrad 
Klatt führen, können dem Sachver-
halt nicht entnommen werden. Die 
Arbeitsunfähigkeit infolge Krank-
heit ist die alleinige Ursache der 
Arbeitsverhinderung.

In der Praxis sind Ihnen die nach-
folgend aufgeführten – evtl. zusätz-
lichen – Arbeitsverhinderungen (z.B. 
unbezahlter Urlaub, der bereits vorher 
für diese Zeit vereinbart war) oftmals 
nicht bekannt. Somit sind Sie auf die 
Hinweise durch die Arbeitnehmenden 
selbst oder den Arbeitgeber (Hinweis 
in der Entgeltbescheinigung) ange-
wiesen. Andererseits kann der Arbeit-
geber bei verschiedenen Arbeitsver-
hinderungen die Entgeltfortzahlung 
verweigern, sodass sich Arbeitneh-
mende auch aus diesem Grund an Sie 
wenden. Sie können dann klären, ob 
die Entscheidung des Arbeitgebers der 
Rechtslage entspricht. Solange Sie 
weder von der einen noch von der an-
deren Seite eine Mitteilung erhalten, 
können Sie in der Praxis unterstellen, 
dass das Arbeitsentgelt fortgezahlt 
wird.

Merke
Die Arbeitsunfähigkeit muss die 
alleinige Ursache für die Arbeits-
verhinderung sein.

Anspruch auf Entgeltfortzahlung entsteht bei

1. Arbeitsunfähigkeit infolge von:

	· 	Krankheit
	· 	nicht rechtswidriger Sterilisation
	· 	�nicht rechtswidrigem oder rechtswidrigem,  

aber straffreiem Schwangerschaftsabbruch
	· 	�Spende von Organen, Geweben oder Blut zur 

Separation von Blutstammzellen oder anderen 
Blutbetandteilen 

oder bei 

2. �Teilnahme an einer medizinischen Vorsorge-  
oder Rehabilitationsleistung

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 3 Abs. 1 
Satz 1  
EntgFG,  
GR v.  
25. 06. 1998 
zu § 3  
EntgFG,  
Ziff. 2.5.1

GR v.  
25. 06. 1998  
zu § 3  
EntgFG,  
Ziff. 2.5.1



4.1 · Anträge auf Krankengeld bearbeiten

AOK-Bundesverband 56

1a 
schriftliche  
Anträge

Generelles zur 
Kundenberatung

1b 
mündliche  
Anträge

2 
versicherungs- 
rechtliche Prüfung

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

4a 
Leistung  
bewilligen

4b 
Leistung  
ablehnen

5 
Archivierung, 
Nacharbeit

9.3.1 Bezahlter Urlaub

Der bezahlte Urlaub wird durch eine 
Arbeitsunfähigkeit unterbrochen. Die 
durch eine ärztliche Bescheinigung 
nachgewiesenen Tage der Arbeits-
unfähigkeit werden nicht auf den 
Erholungsurlaub angerechnet. Durch 
die Unterbrechung des Urlaubs wird 
die alleinige Ursache der Arbeitsver-
hinderung die Arbeitsunfähigkeit in-
folge Krankheit, sodass ein Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung ab Beginn der 
Arbeitsunfähigkeit besteht.

Beispiel

Else Grün stürzt im Urlaub (am  
02. 02.) beim Fensterputzen von 
der Leiter und bricht sich dabei den 
linken Fußknöchel. Else Grün wird 
mit dem Rettungswagen zum Un-
fallchirurgen gebracht und dort 
mit einem Gips versorgt. Der be-
handelnde Chirurg stellt Arbeits
unfähigkeit ab 02. 02. für mindes-
tens vier Wochen fest.

Frage

Hat Else Grün aufgrund ihrer 
Arbeitsunfähigkeit ab 02. 02. einen 
Anspruch auf Entgeltfortzahlung?

Lösung

Else Grün wird während ihres Ur-
laubs arbeitsunfähig. Die Arbeits-
unfähigkeit ab 02. 02. ist nicht die 
alleinige Ursache der Arbeitsver-
hinderung. Ihr Urlaub wird durch 
eine Arbeitsunfähigkeit unterbro-
chen. Else Grün hat Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung. 

Die Zeit der Arbeitsunfähigkeit ab 
02. 02. während des Urlaubs wird 
nicht auf den Erholungsurlaub an-
gerechnet.

9.3.2 Gesetzliche Feiertage

Sind Arbeitnehmende an einem ge-
setzlichen Feiertag arbeitsunfähig, 
für den ihnen bei Arbeitsfähigkeit das 
Arbeitsentgelt zustehen würde, so 
erhalten sie auch für diesen Tag Ent-
geltfortzahlung. Der gesetzliche Feier-
tag ist also auf die Sechs-Wochen-
Frist anzurechnen. 

Zu beachten ist jedoch, dass Arbeit-
nehmende, die am letzten Arbeitstag 
vor oder am ersten Arbeitstag nach 
Feiertagen unentschuldigt der Arbeit 
fernbleiben, keinen Anspruch auf Be-
zahlung für diese Feiertage haben und 
somit auch keinen Anspruch auf Ent-
geltfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit 
haben.

Beispiel

Am 26. 12. 2025 (2. Weihnachtsfei-
ertag) sucht Sophie Krause wegen 
einer akuten Blinddarmreizung die 
Notfallzentrale auf. Der behan-
delnde Arzt stellt Arbeitsunfähig-
keit für die Zeit vom 26. 12. 2025 
bis 06. 01. 2026 fest. Der letzte 
Arbeitstag vor Beginn der Arbeits-
unfähigkeit von Sophie Krause war 
der 24. 12. 2025 (Mittwoch). Für 
Sophie Krause gilt eine Fünf-Tage-
Woche (von Dienstag bis Samstag).

Frage

Hat Sophie Krause aufgrund ihrer 
Arbeitsunfähigkeit ab 26. 12. 2025 
einen Anspruch auf Entgeltfort-
zahlung?

§ 9 BUrlG,  
GR v.  
25. 06. 1998 
zu § 3  
EntgFG,  
Ziff. 2.5.2

§ 2 Abs. 1 
EntgFG,  
GR v.  
25. 06. 1998 
zu § 3  
EntgFG,  
Ziff. 2.5.6

§ 2 Abs. 3 
EntgFG

3 
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Lösung

Sophie Krause wird an einem 
gesetzlichen Feiertag (2. Weih-
nachtsfeiertag) arbeitsunfähig. Im 
Falle der Arbeitsfähigkeit hätte 
sie einen Anspruch auf „Feiertags-
bezahlung“. Ihr letzter Arbeitstag 
vor dem gesetzlichen Feiertag ist 
Mittwoch, der 24. 12. 2025. Für den  
2. Weihnachtsfeiertag steht Sophie 
Krause Entgeltfortzahlung zu. 

Dieser Tag ist auf die Sechs-Wo-
chen-Frist anzurechnen.

In der Praxis werden Sie von weiteren 
Verhinderungstatbeständen erfahren. 
Es ist somit unerlässlich, sich mit der 
Beurteilung weiterer Tatbestände zu 
beschäftigen. 

9.3.3 Unbezahlter Urlaub

Für die Zeit eines unbezahlten Urlaubs 
besteht im Fall der Arbeitsunfähig-
keit grundsätzlich kein Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung, weil die Haupt-
pflichten aus dem Arbeitsverhält-
nis ruhen (d.h. die Arbeitspflicht der 
Arbeitnehmenden und die Entgelt-
zahlungspflicht des Arbeitgebers). Die 
Sechs-Wochen-Frist beginnt demnach 
auch erst nach Ablauf des unbezahl-
ten Urlaubs.

Beispiel
04. 09. 16. 09.

unbezahlter Urlaub
11. 09. 25. 09.

Arbeitsunfähigkeit

Entgeltfort-
zahlung

17. 09. 25. 09.

Sollte der unbezahlte Urlaub laut Ver-
einbarung jedoch Erholungszwecken 
dienen, ist bei eintretender Arbeits-
unfähigkeit nach der Rechtsprechung 
des BAG ein Entgeltfortzahlungsan-
spruch gegeben, weil auch in diesem 
Fall eine Unterbrechung des unbezahl-
ten Urlaubs eintritt.

Ob die unbezahlte Freistellung von 
der Arbeitspflicht einem berechtigten 
Erholungsbedürfnis der Arbeitnehmen-
den entspricht, ist regelmäßig danach 
zu beurteilen, ob der einheitliche Ge-
samturlaub zeitlich in dem Rahmen 
bleibt, der für Arbeitnehmende mit 
vergleichbarer Tätigkeit als ausrei-
chend angesehen wird.

9.3.4 �Beschäftigungsverbote nach 
dem Mutterschutzgesetz

Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung 
entfällt während der Schutzfristen 
nach dem Mutterschutzgesetz (grds. 
sechs Wochen vor und acht bzw. zwölf 
Wochen nach der Entbindung), weil 
während der Beschäftigungsverbote 
nach dem Mutterschutzgesetz die 
beiderseitigen Hauptpflichten aus 
dem Arbeitsverhältnis ruhen. Da die 
Arbeitsleistung bereits durch das Be-
schäftigungsverbot unterbleibt, ist 
die Arbeitsunfähigkeit für die nicht 
erbrachte Arbeitsleistung nicht mehr – 
alleine – ursächlich. 

Beispiel

Arbeitsunfähigkeit 5 
Wochen

Entgeltfortzahlung  
4 Wochen

Mutterschutzfrist 6 Wochen

GR v.  
25. 06. 1998 
zu § 3  
EntgFG,  
Ziff. 2.5.3  
Abs. 1

GR v.  
25. 06. 1998 
zu § 3  
EntgFG,  
Ziff. 2.5.7  
Abs. 1
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9.3.5 Elternzeit

Während der Elternzeit ruhen die 
Hauptpflichten des Arbeitsverhält-
nisses, wenn der betreffende Elternteil 
keiner (zulässigen) Teilzeitarbeit nach-
geht. Arbeitnehmende können mithin 
für eine Zeit der Arbeitsunfähigkeit, 
die in die Elternzeit fällt, keine Ent-
geltfortzahlung verlangen. Die Eltern-
zeit wird durch eine Arbeitsunfähigkeit 
nicht unterbrochen.

Beispiel
Elternzeit

Arbeitsunfähigkeit

keine Entgeltfortzah-
lung

Die Elternzeit muss allerdings nicht 
im unmittelbaren Anschluss an die 
Schutzfrist des Mutterschutzgeset-
zes angetreten werden. Die Arbeit-
nehmerin kann erklären, dass sie die 
Elternzeit erst nach Beendigung einer 
während der Schutzfrist eingetretenen 
Arbeitsunfähigkeit beginnen will. In 
diesem Fall ist die Arbeitsunfähigkeit 
ursächlich für den Verdienstausfall, 
sodass ein Anspruch auf Entgeltfort-
zahlung nach Ablauf der Schutzfrist 
besteht (längstens sechs Wochen).

Die Fristen für die Inanspruchnahme 
der Elternzeit nach dem Bundeseltern-
geld- und Elternzeitgesetz (grund-
sätzlich sieben Wochen vor Beginn 
der Elternzeit) sind von dem Elternteil 
allerdings einzuhalten.

Beispiel

Be-
schäf- 
tigung

 
6 Wochen 
Schutz-

frist 
vor der 
Entbin-
dung

 
8 Wochen 
Schutz-

frist 
nach der 
Entbin-
dung

Entbindungstag
Eltern- 
zeit

Arbeitsunfähigkeit

2 Wochen 4 Wochen

Entgeltfort- 
zahlungs- 
anspruch (bis zu 
6 Wochen)

Hinweis

Sofern der Elternteil während der El-
ternzeit eine erlaubte Teilzeitbeschäf-
tigung ausübt, kann er entsprechend 
dem daraus erzielten Entgelt im Fall 
der Arbeitsunfähigkeit auch Entgelt-
fortzahlung beanspruchen.

9.3.6 �Freiwilliger Wehrdienst und 
Bundesfreiwilligendienst

Für den freiwilligen Wehrdienst, der 
sechs Monate Probezeit und bis zu  
17 Monaten anschließenden freiwilli-
gen zusätzlichen Wehrdienst vorsieht, 
gilt wie beim bisherigen Wehrdienst 
das Arbeitsplatzschutzgesetz. Infolge-
dessen gilt auch der entsprechende 
Sonderkündigungsschutz auf dessen 
Basis der Wehrdienstleistende sein 
Arbeitsverhältnis ruhen lassen kann. 
Nach Ableistung des freiwilligen 
Wehrdienstes muss der frühere Arbeit-
geber den Wehrdienstleistenden wie-
der einstellen. Nach den Vorschriften 
des Arbeitsplatzschutzgesetzes ruhen 
die beiderseitigen Hauptpflichten aus 

GR v.  
25. 06. 1998 
zu § 3  
EntgFG,  
Ziff. 2.5.8  
Abs. 1

GR v.  
25. 06. 1998 
zu § 3  
EntgFG,  
Ziff. 2.5.8 
Abs. 2

§ 16 BEEG

GR v.  
25. 06. 1998  
zu § 3  
EntgFG,  
Ziff. 2.5.8  
Abs. 3

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung
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dem Arbeitsverhältnis für die Dauer 
des freiwilligen Wehrdienstes. Der An-
spruch auf Entgeltfortzahlung beginnt 
erst mit dem Tag nach Beendigung 
des freiwilligen Wehrdienstes. Die Zeit 
der Arbeitsunfähigkeit während des 
freiwilligen Wehrdienstes ist nicht auf 
die Sechs-Wochen-Frist anzurechnen.

Der Zivildienst wurde durch die Rege-
lungen des Bundesfreiwilligendienstes 
ersetzt. Der Bundesfreiwilligendienst 
wird regelmäßig im Rahmen eines ab-
hängigen Beschäftigungsverhältnis-
ses als öffentlicher Dienst des Bundes 
eigener Art ausgeübt. Damit begrün-
det die Teilnahme ein öffentlich-recht-
liches Rechtsverhältnis. Rechtsver-
hältnisse, welche von Rechtssätzen 
des öffentlichen Rechts geprägt sind, 
begründen daher kein privatrecht-
liches Arbeitsverhältnis. Für diesen 
Personenkreis gelten auch nicht die 
Vorschriften des Arbeitsplatzschutz-
gesetzes. 

Als Folge können die arbeitsrecht-
lichen Bestimmungen des Entgeltfort-
zahlungsgesetzes nicht angewandt 
werden. Sofern Teilnehmende An-
spruch auf Arbeitsentgelt (ggf. aus-
schließlich auf Sachbezüge in Form 
von Verpflegung und/oder Unterkunft) 
haben, führt dies immer zur Versiche-
rungspflicht in allen Zweigen der So-
zialversicherung. Freiwillige, die wäh-
rend des Bundesfreiwilligendienst er-
kranken, erhalten für jede Erkrankung 
die Fortzahlung des Taschengeldes 
innerhalb der ersten sechs Wochen 
der Erkrankung. Bei einer (wiederhol-
ten) Arbeitsunfähigkeit werden keine 
Vorerkrankungen angerechnet, daher 
ist für jede Arbeitsunfähigkeit – an-
ders als bei Arbeitnehmenden – ein 
erneuter Anspruch auf Weiterzahlung 
des Taschengeldes für sechs Wochen 
gegeben.

Übrigens besteht der Anspruch auf 
Fortzahlung der Bezüge bereits in den 
ersten vier Wochen einer Beschäfti-
gung.

Weitere Verhinderungstatbestände 
können Sie dem GR v. 25. 06. 1998  
Ziff. 2.5 zu § 3 EntgFG entnehmen.

9.4 �Unverschuldete Arbeits
unfähigkeit

9.4.1 Begriff

Fortsetzung des Lernbeispiels 3
von Seite 55

Prüfen Sie, ob Konrad Klatt seine 
Arbeitsunfähigkeit im Sinne des 
EntgFG verschuldet hat.

Bei selbst verschuldeter Arbeitsun-
fähigkeit ist der Entgeltfortzahlungs-
anspruch ausgeschlossen. Der Gesetz-
geber hat den Verschuldensbegriff im 
EntgFG nicht definiert. Dieser wurde 
durch die Rechtsprechung des Bundes-
arbeitsgerichts in einer Vielzahl von 
Entscheidungen geprägt. Nach der 
ständigen Rechtsprechung des Bun-
desarbeitsgerichts liegt Verschulden 
bei einem groben Verstoß gegen das 
von einem verständigen Menschen im 
eigenen Interesse zu erwartende (ge-
botene) Verhalten vor (sogenanntes 
Verschulden gegen sich selbst). Ein 
solches Verschulden liegt in der Regel 
bei vorsätzlicher oder grob fahrläs-
siger Verursachung der Arbeitsunfä
higkeit vor (z.B. Verkehrsunfälle durch 
Nichtbeachtung der Straßenverkehrs-
vorschriften, Verletzung der Unfall-
verhütungsvorschriften, Missachtung 
ärztlicher Anordnungen, Unfälle infol-
ge Trunkenheit).

BE v. 
11./12. 09. 
2012

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 3 Abs. 1  
Satz 1  
EntgFG,  
GR v.  
25. 06. 1998 
zu § 3  
EntgFG,  
Ziff. 2.3.1  
Abs. 1
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Merke
Verschulden schließt den An-
spruch auf Entgeltfortzahlung 
aus.

Das Bundesarbeitsgericht hat damit 
den Verschuldensbegriff i.S.d. EntgFG 
von dem Verschuldensbegriff des BGB 
abgegrenzt. Verschulden i.S.d. BGB 
umfasst Vorsatz und Fahrlässigkeit 
bei Vertragsverletzung und bei uner-
laubter Handlung. Fahrlässig handelt, 
wer die im Verkehr erforderliche Sorg-
falt außer Acht lässt. Das Verschul-
den kann sich dabei in leichter oder 
grober Fahrlässigkeit äußern. Es wür-
de jedoch im Recht der Entgeltfort-
zahlung bei Krankheit zu weit führen, 
wenn Arbeitnehmende ihren Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung schon bei jeder 
leichten oder einfachen Fahrlässig-
keit verlieren würden. Der Arbeitgeber 
soll nur in Ausnahmefällen von seiner 
Verpflichtung zur Entgeltfortzahlung 
befreit sein.

Zum Lernbeispiel 3 von Seite 59

Konrad Klatt ist wegen Herz-
beschwerden arbeitsunfähig. Ein 
Verschulden des Arbeitnehmers ist 
nicht erkennbar.

9.4.2 Beweislast

Im EntgFG ist die Darlegungs- und Be-
weislast zum Verschulden nicht gere-
gelt. Das Bundesarbeitsgericht hat die 
Beweislast in der Regel dem Arbeit-
geber auferlegt, d.h., der Arbeitgeber 
muss beweisen, dass Arbeitnehmende 
sich die zur Arbeitsunfähigkeit führen-
de Krankheit schuldhaft zugezogen 
haben.

Von diesem Grundsatz weicht die 
Rechtsprechung der Arbeitsgerichts-
barkeit jedoch dann ab, wenn Um-
stände vorliegen, die nach der Le-
benserfahrung von vornherein auf ein 
schuldhaftes Verhalten der Arbeitneh-
menden schließen lassen (z.B. Unfälle 
infolge Trunkenheit, Schlägereien). In 
diesen Fällen müssen Arbeitnehmende 
beweisen, dass sie an der Arbeitsunfä-
higkeit kein Verschulden trifft (Umkehr 
der Beweislast).

Merke
Für den Anspruch auf Entgelt-
fortzahlung müssen folgende 
Voraussetzungen erfüllt sein:

	· Zugehörigkeit zum anspruchs
berechtigten Personenkreis

	· Eintritt der Arbeitsunfähigkeit 
in einem Arbeitsverhältnis

	· Arbeitsunfähigkeit infolge 
Krankheit als alleinige Ursa-
che für die Verhinderung an 
der Arbeitsleistung

	· Arbeitsverhinderung ohne Ver-
schulden der Arbeitnehmenden

9.5 �Übungen zum Lernab-
schnitt 9

Übung 5

Hinweis

Formulieren Sie Ihre Lösung in voll-
ständigen Sätzen mit Angabe der 
Rechtsvorschriften.

Aufgabe

Stellen Sie fest, welche Besonder-
heiten zu beachten sind, wenn die 
Arbeitsunfähigkeit innerhalb der ers-
ten vier Wochen eines neuen Arbeits-
verhältnisses eintritt.

§ 276 BGB

GR v.  
25. 06. 1998  
zu § 3  
EntgFG, 
Ziff. 2.3.2
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Übung 6

Hinweis

Tragen Sie Ihre Lösung in die Tabelle 
ein.

Aufgabe

Stellen Sie für jeden der Sachverhalte 
fest, ob (ggf. für welche Dauer) ein An-
spruch auf Entgeltfortzahlung nach 
dem EntgFG besteht.

Übung 7

Hinweis

Formulieren Sie Ihre Lösung in voll-
ständigen Sätzen mit Angabe der 
Rechtsvorschriften.

Aufgabe

Unter welchen Voraussetzungen hat 
eine versicherungspflichtig beschäf-
tigte Person (die allgemeinen Voraus-
setzungen für die Entgeltfortzahlung 
unterstellt) Anspruch auf Entgeltfort-
zahlung nach dem EntgFG

a)	bei einem Arztbesuch,

b)	�während einer von einem Renten-
versicherungsträger bewilligten 
medizinischen Leistung zur Rehabi-
litation,

c)	�� bei einem Schwangerschaftsab-
bruch,

d)	��bei Sterilisation?

Sachverhalt Anspruch nach dem EntgFG
(Übung 6) ja (ggf. von/bis) nein
a)	�Das Arbeitsverhältnis besteht seit  

Jahren. Es besteht Arbeitsunfähigkeit.
b)	�Das befristete Arbeitsverhältnis besteht 

für die Zeit vom 01. bis 25. 02. Arbeitsun-
fähigkeit besteht seit 20. 02.

c)	� Das Arbeitsverhältnis ist für die Zeit 
vom 01. 01. bis 06. 02. befristet. Arbeits-
unfähigkeit besteht vom 20. 01. bis  
03. 02.

d)	�Der Arbeitsvertrag wurde am 30. 07. ge-
schlossen. Das unbefristete Arbeitsver-
hältnis beginnt am 01. 08. Die Arbeitsun-
fähigkeit besteht vom 27. 08. bis 06. 09.

e)	�wie d). Die Arbeitsunfähigkeit bestand – 
objektiv – seit 27. 07. und dauert bis  
17. 09.

f)	� Die Ausbildung endet am 31. 01. (Be-
stehen der mündlichen Prüfung). Über-
nahme als Geselle ab 01. 02. Arbeitsun-
fähigkeit besteht vom 12. bis 17. 02.
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Übung 8

Hinweis

Tragen Sie Ihre Lösung in die Tabelle 
ein.

Aufgabe

Können Arbeitnehmende in den 
folgenden Fällen Entgeltfortzahlung 
beanspruchen?

Sachverhalt 
(Übung 8)

Anspruch  
besteht

Anspruch 
besteht nicht

bezahlter Urlaub
Beschäftigungsverbot während der Schutzfris-
ten nach dem Mutterschutzgesetz  
– Mutterschaftsgeld wird gezahlt
Wie vor;  
– es wird kein Mutterschaftsgeld gezahlt
Elternzeit 
– ohne Teilzeitarbeit
Elternzeit 
– mit Teilzeitarbeit
Feiertage

Übung 9

Hinweis zu den Aufgaben 9.1 bis 9.3

Ein Lösungssatz ist ausreichend ohne 
Angabe von Rechtsvorschriften.

Aufgabe 9.1

Was ist unter dem Begriff „Verschul-
den“ im Sinne des EntgFG zu verste-
hen?

Aufgabe 9.2

Wo findet diese Definition ihre Rechts-
grundlage?

Aufgabe 9.3

Wen trifft grundsätzlich die Beweis-
last für das Verschulden der Arbeits-
unfähigkeit und unter welchen Vor-
aussetzungen tritt eine Beweislast-
umkehr ein?
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10.1 Grundsatz

Zum Lernbeispiel 3 von Seite 60

Konrad Klatt ist seit 02. 01. 2026 
wegen seiner Herzbeschwerden 
arbeitsunfähig.

Konrad Klatt arbeitet an fünf Ta-
gen in der Woche (Montag bis Frei-
tag). Am 02. 01. 2026 hat Konrad 
Klatt nicht mehr gearbeitet. Die 
Arbeitsunfähigkeit besteht für ca. 
sieben Wochen. 

Für welche Zeit erhält Konrad Klatt 
Entgeltfortzahlung? Stellen Sie den 
Beginn und das Ende der Entgelt-
fortzahlung fest.

Sind die zuvor beschriebenen Voraus-
setzungen

	· Zugehörigkeit zum anspruchsberech-
tigten Personenkreis,

	· Eintritt der Arbeitsunfähigkeit in 
einem Arbeitsverhältnis,

	· Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit 
als alleinige Ursache für die Verhin-
derung an der Arbeitsleistung,

	· Arbeitsverhinderung ohne Verschul-
den der Arbeitnehmenden

für die Entgeltfortzahlung erfüllt, 
dann hat der Arbeitgeber das Arbeits-
entgelt für die Zeit der Arbeitsun-
fähigkeit, längstens jedoch für sechs 
Wochen, fortzuzahlen. Die Dauer 
rechnet sich in Kalendertagen (also 
nicht in Arbeits- oder Werktagen bzw. 
Arbeitswochen). Dieser Anspruch be-
steht grundsätzlich für jede Krankheit.

Merke
Der Anspruch auf Entgeltfort-
zahlung für dieselbe Krankheit 
besteht für längstens 42 Kalen-
dertage (sechs  Wochen).

10.2 �Berechnung der An-
spruchsdauer

10.2.1 �Beginn der Arbeitsunfähig-
keit während oder nach der 
Arbeit

Bei der Berechnung der Sechs-Wo-
chen-Frist wird der Tag des Beginns 
der Arbeitsunfähigkeit grundsätzlich 
nicht mitgerechnet. Der Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung endet also mit 
Ablauf desjenigen Tages der letzten 
(sechsten) Woche, welcher durch sei-
ne Benennung dem ersten Tag der 
Arbeitsunfähigkeit entspricht.

10.2.2 �Beginn der Arbeitsunfähig-
keit vor Beginn der Arbeit

Beruht aber der Entgeltfortzahlungs-
anspruch für den ersten Tag der Ar-
beitsunfähigkeit allein auf § 3 Abs. 1 
EntgFG (das ist dann der Fall, wenn 
Arbeitnehmende an diesem Tag nicht 
mehr gearbeitet haben), so beginnt 
die Frist bereits mit dem ersten Tag 
der Arbeitsunfähigkeit.

Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung 
endet in diesen Fällen also mit Ablauf 
desjenigen Tages der letzten (sechs-
ten) Woche, welcher dem Tage vorher-
geht, der durch seine Benennung dem 
Anfangstag der Frist entspricht.

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 3 Abs. 1 
Satz 1  
EntgFG

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

GR v.  
25. 06. 1998 
zu § 3  
EntgFG,  
Ziff. 4.2 Abs. 1

GR v.  
25. 06. 1998 
zu § 3  
EntgFG,  
Ziff. 4.2  
Abs. 1, 2

10 �Dauer der Entgeltfortzahlung

3 
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liche Prüfung



4.1 · Anträge auf Krankengeld bearbeiten

AOK-Bundesverband 64

1a 
schriftliche  
Anträge

Generelles zur 
Kundenberatung

1b 
mündliche  
Anträge

2 
versicherungs- 
rechtliche Prüfung

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

4a 
Leistung  
bewilligen

4b 
Leistung  
ablehnen

5 
Archivierung, 
Nacharbeit

Zum Lernbeispiel 3 von Seite 63

Der 02. 01. 2026 ist ein Freitag 
(Arbeitstag von Konrad Klatt). An 
diesem Tag hat Konrad Klatt keine 
Arbeitsleistung erbracht. Der Frist-
beginn ist somit der 02. 01. 2026. 
Das Fristende ist der 12. 02. 2026 
(Donnerstag).

Unter Berücksichtigung der allgemei-
nen Fristenberechnung nach § 187 
Abs. 1 BGB (Ereignisfrist), müsste auch 
in diesen Fällen die Frist erst mit dem 
nächsten Tag beginnen, denn der 
Beginn der Arbeitsunfähigkeit ist ein 
Ereignis, welches in den Lauf eines 
Tags fällt. Das Bundesarbeitsgericht 
begründet seine Auffassung zu dem 
vorher genannten Fristverlauf jedoch 
damit, dass man den Grundsatz des  
§ 187 Abs. 1 BGB der besonderen Si-
tuation des Arbeitsverhältnisses an-
passen müsse, wonach die Pflicht zur 
Arbeitsleistung nur an bestimmten 
Teilen eines Kalendertags zu erbrin-
gen sei. Daher müsse für die Frage, 
in welchen Teil des Tages das aus-
lösende Ereignis der Arbeitsunfähig-
keit fällt, statt auf den Beginn des 
Kalendertags auf denjenigen Tages-
zeitpunkt  abgestellt werden, zu dem 
die Arbeitsunfähigkeit überhaupt erst 
rechtliche Bedeutung gewinnen kann, 
d.h. auf den Beginn der Arbeitsschicht 
(vgl. insofern Fristenberechnung nach 
§ 187 Abs. 2 BGB). 

In der Praxis wird zunächst unterstellt, 
dass der Kunde bzw. die Kundin am 
Tag des Beginns der Arbeitsunfähig-
keit nicht gearbeitet hat und somit der 
erste Tag der Arbeitsunfähigkeit in die 
Sechs-Wochen-Frist einzubeziehen ist. 
Das genaue Ende der Entgeltfortzah-
lung können Sie erst dann bestimmen, 
wenn Ihnen die Entgeltbescheinigung 
des Arbeitgebers übermittelt wurde. 

Auf Seite 84 und 85 dieses Lernbriefs 
finden Sie die Abbildung einer Ent-
geltbescheinigung in oscare®. Unter 
„Allgemeines“ ist die Angabe über 
den letzten Arbeitstag vor Beginn 
der Arbeitsunfähigkeit eingetragen. 
Ggf. ist das zuerst bestimmte Ende 
entsprechend der vorstehenden Frist-
enberechnung zu berichtigen. Den 
Nachweis über die Arbeitsunfähigkeit 
erhalten Sie durch die Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigungen (eAU), die Ihnen 
der Arzt bzw. die Ärztin zuschickt. Von 
den EDV-Programmen ist der Ablauf 
grundsätzlich so vorgesehen, dass 
die Unterlagen für die Krankengeld-
zahlung einige Tage vor Beginn der 
Krankengeldzahlung ausgedruckt 
werden. Die Unterlagen z.B. die Er-
klärung über einen evtl. Rentenbezug 
oder -antrag usw., stehen dem Kunden 
bzw. der Kundin dann so rechtzeitig 
zur Verfügung, dass ein nahtloser 
Übergang zwischen dem Ende der Ent-
geltfortzahlung und dem Beginn der 
Krankengeldzahlung sichergestellt 
wird. 

Merke
Der erste Tag der Arbeitsunfä-
higkeit wird nicht in die Sechs-
Wochen-Frist eingerechnet, es 
sei denn, Arbeitnehmende haben 
an diesem Tag nicht mehr ge-
arbeitet.

Generelles zur 
Kundenberatung

Generelles zur 
Kundenberatung

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung
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10.3 �Hinzutritt einer weiteren 
Krankheit

Lernbeispiel 4

Jens Jaschke ist als Angestellter 
im Betrieb seiner Eltern beschäf-
tigt. Am Freitag, 02. 01. 2026, sucht 
er nach dem Ende seiner Arbeits-
schicht einen Arzt auf, der ab dem
selben Tag Arbeitsunfähigkeit we-
gen einer Bronchitis feststellt. Ab 
14. 01. 2026 bescheinigt der behan-
delnde Arzt eine weitere Krankheit 
(Kreislaufbeschwerden), die für sich 
alleine ebenfalls Arbeitsunfähig-
keit verursachen würde. 

Hat der Arbeitgeber von Jens 
Jaschke Entgeltfortzahlung zu leis-
ten? Ggf. für welche Dauer?

Das Bundesarbeitsgericht hat in stän-
diger Rechtsprechung entschieden, 
dass sich die Anspruchsdauer von 
sechs Wochen nicht verlängert, wenn 
während der bestehenden Arbeitsun-
fähigkeit eine neue Krankheit hinzu-
tritt, die für sich alleine gesehen eben-
falls Arbeitsunfähigkeit begründet. Ein 
Hinzutritt liegt vor, wenn mindestens 
an einem Tag zwei Krankheiten ne-
beneinander bestehen.

Die Dauer von insgesamt sechs Wo-
chen gilt auch dann, wenn die zuerst 
eingetretene Krankheit noch vor Ab-
lauf der Sechs-Wochen-Frist endet 
und die Arbeitsunfähigkeit anschlie-
ßend nur noch von der hinzugetrete-
nen Krankheit verursacht wird.

Fortsetzung des Lernbeispiels 4

Jens Jaschke ist als Angestellter 
im elterlichen Betrieb beschäftigt 
(das Entgeltfortzahlungsgesetz ist 
anzuwenden). Seit 02. 01. 2026 ist 
er wegen einer Bronchitis arbeits
unfähig und deshalb an seiner 
Arbeitsleistung verhindert. Ein Ver-
schulden von Jens Jaschke ist nicht 
erkennbar.

Es besteht ein Anspruch auf Ent-
geltfortzahlung durch den Arbeit-
geber. Die Sechs-Wochen-Frist 
beginnt ab 03. 01. 2026 (Arbeits-
leistung für den 02. 01. 2026 ist 
vollständig erbracht). Ab 14. 01. 
2026 ist eine weitere Krankheit 
hinzugetreten, die für sich alleine 
ebenfalls Arbeitsunfähigkeit ver-
ursachen würde. Bei fortdauernder 
Arbeitsunfähigkeit ist Entgeltfort-
zahlung bis längstens 13. 02. 2026 
(Ende der Sechs-Wochen-Frist) zu 
zahlen.

Für welche Zeit hat der Arbeitgeber 
Entgeltfortzahlung zu leisten, wenn 
zwei verschiedene Krankheiten nach-
einander Arbeitsunfähigkeit begrün-
den? 

Sofern zwischen beiden Krankheiten 
Arbeitsfähigkeit vorlag, ist grundsätz-
lich ein neuer Anspruch auf Entgelt-
fortzahlung gegeben. Die Zwischenzeit 
kann auch so kurz sein, dass Arbeit-
nehmende die Arbeit nicht aufgenom-
men haben. Das Bundesarbeitsgericht 
hat in seiner Rechtsprechung für die 
Klärung dieser Frage (Zwischenzeit-
raum oder nicht) auf das Ende der je-
weiligen Arbeitsschicht abgestellt.

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

GR v.  
25. 06. 1998  
zu § 3 EntgFG, 
Ziff. 6 Abs. 1

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung
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Klären Sie diese Frage mit einer Arzt-
anfrage (Beginn und Ende der Krank-
heit) und dem Arbeitgeber bzw. Arbeit-
nehmenden (Beginn und Ende der Ar-
beitszeit). Wenn die Antwort vorliegt, 
bietet sich das persönliche Gespräch 
durch den Firmenkundenberater der 
AOK mit dem Arbeitgeber an.

Erkundigen Sie sich in Ihrer AOK, wel-
che Mitarbeitenden mit dem Arbeitge-
ber das Gespräch führen.

Beispiel

Dieter Neu ist als Arbeiter bei der 
Reich GmbH beschäftigt. Am Frei-
tag, 02. 01. 2026, bricht er sich 
während der Arbeitsschicht den 
kleinen Finger. Dieter Neu sucht Dr. 
Schnell auf, der sofort (12:30 Uhr) 
Arbeitsunfähigkeit feststellt. Diese 
endet am 11. 02. 2026. Wegen einer 
allergischen Reaktion der Haut 
sucht Dieter Neu am 12. 02. 2026 
einen Hautarzt auf, der Arbeitsun-
fähigkeit für die Zeit vom 12. bis  
22. 02. 2026 bescheinigt. Grund-
sätzlich besteht der Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung.

Frage

Für welche Zeit hat der Arbeitgeber 
das Arbeitsentgelt fortzuzahlen?

Lösung 

In diesem Beispiel handelt es sich 
um zwei nacheinander auftretende 
Krankheiten, die jeweils Arbeits-
unfähigkeit verursachen. Zwischen 
dem Ende der Arbeitsunfähigkeit 
(Bruch des kleinen Fingers) und der 
neu aufgetretenen Krankheit (all-
ergische Reaktion der Haut) kommt 
es nicht zur Arbeitsaufnahme. 
Dennoch war Dieter Neu für einige 
Stunden arbeitsfähig.

Für die Erkrankung vom 02. 01. bis 
11. 02. 2026 besteht der Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung für den Rest 
des Tages vom 02. 01. 2026; die 
Sechs-Wochen-Frist beginnt am  
03. 01. 2026. Die Entgeltfortzah-
lung wegen dieser Krankheit endet 
am 11. 02. 2026. 

Seit 12. 02. 2026 besteht eine neue 
Krankheit, die ebenfalls Arbeitsun-
fähigkeit verursacht. Entgeltfort-
zahlung ist hierfür vom 12. bis  
22. 02. 2026 zu leisten.

Merke
Der Hinzutritt einer weiteren 
Arbeitsunfähigkeit verlängert 
nicht die Sechs-Wochen-Frist.

Generelles zur 
Kundenberatung
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10.4 �Erneute Arbeitsunfähig-
keit wegen derselben 
Krankheit

Werden Arbeitnehmende infolge 
derselben Krankheit erneut arbeits-
unfähig, so verlieren sie wegen der 
erneuten Arbeitsunfähigkeit den 
Anspruch nach Satz 1 für einen wei-
teren Zeitraum von höchstens sechs 
Wochen nicht. Voraussetzung dafür 
ist jedoch, dass er vor der erneuten 
Arbeitsunfähigkeit mindestens sechs 
Monate nicht infolge derselben Krank-
heit arbeitsunfähig war oder dass seit 
Beginn der ersten Arbeitsunfähigkeit 
infolge derselben Krankheit eine Frist 
von zwölf Monaten abgelaufen ist. 

Bei der wiederholten Arbeitsunfähig-
keit wegen derselben Krankheit ist für 
die Bestimmung der (Rest-)Anspruchs-
dauer sowohl die Zwölf-Monats-Frist 
als auch die Sechs-Monats-Frist von 
Bedeutung. Aus praktischen Gründen 
sollte bei Vorerkrankungszeiten jedoch 
zuerst die Sechs-Monats-Frist geprüft 
werden.

Zum Lernbeispiel 3 von Seite 64

Die Arbeitsunfähigkeit von Konrad 
Klatt endet am 20. 02. 2026. Seit 
10. 03. 2026 ist Konrad Klatt erneut 
wegen seines Herzleidens arbeits-
unfähig. Am 10. 03. 2026 hat Kon-
rad Klatt nicht mehr gearbeitet. 

Welche Prüfung führen Sie in der 
Kundenberatung der AOK im Zu-
sammenhang mit dem erneuten 
Auftreten der Arbeitsunfähigkeit 
wegen Herzleidens am 10. 03. 2026 
des Konrad Klatt durch?

10.4.1 Sechs-Monats-Frist

Eine Anrechnung der vorausgegange-
nen Arbeitsunfähigkeit auf die Dauer 
des Entgeltfortzahlungsanspruchs von 
sechs Wochen ist dann vorzunehmen, 
wenn

a)	�die Arbeitsunfähigkeit durch diesel-
be Krankheit bedingt war und

b)	�seit dem Beginn der erneuten Ar-
beitsunfähigkeit und dem Ende der 
vorherigen Arbeitsunfähigkeit nicht 
mindestens sechs Monate vergan-
gen sind.

Anders ausgedrückt: Wenn Arbeit-
nehmende sechs Monate nicht wegen 
derselben Krankheit arbeitsunfähig 
waren, besteht ein neuer Entgeltfort-
zahlungsanspruch für sechs Wochen.

Zu a):

Dieselbe Krankheit liegt vor, wenn 
die wiederholte Erkrankung auf dem 
gleichen Grundleiden beruht, d.h. auf 
dieselbe chronische Veranlagung des 
Erkrankten zurückzuführen ist. Dabei 
ist als „dieselbe Krankheit“ auch eine 
solche zu verstehen, die zwar nicht 
ununterbrochen bestand, aber auf 
derselben Krankheitsursache beruht 
oder zumindest in einem inneren Zu-
sammenhang mit ihr steht. Der innere 
Zusammenhang braucht nicht durch 
fortlaufende Behandlung nachgewie-
sen zu werden; er kann vielmehr schon 
dadurch begründet sein, dass die Ent-
stehung der Krankheit jedes Mal durch 
eine gemeinsame Bedingung begüns-
tigt oder herbeigeführt wird.

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 3 Abs. 1  
Satz 2 EntgFG

GR v.  
25. 06. 1998, 
zu § 3 EntgFG, 
Ziff. 5.5 Abs. 1

GR v.  
25. 06. 1998, 
zu § 3  
EntgFG,  
Ziff. 5.5 Abs. 1

GR v.  
25. 06. 1998 
zu § 3  
EntgFG,  
Ziff. 5.2
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Beispiel

Tobias Vogel war arbeitsunfähig 
wegen: 

•	 Herzbeschwerden
•	 Angina pectoris

Folge

In diesem Fall ist zu vermuten, dass 
es sich um dieselbe Krankheits-
ursache handelt.

Beispiel

Angelika Lang war arbeitsunfähig 
wegen:

•	 Lumbago
•	 LWS-Syndrom

Folge

In diesem Fall ist ebenfalls zu ver-
muten, dass es sich um dieselbe 
Krankheitsursache handelt. Ein 
innerer Zusammenhang zwischen 
den beiden Krankheiten könnte be-
stehen.

Beispiel

Claudia Schiffmann war arbeitsun-
fähig wegen:

•	 Grippe
•	 Grippe

Folge

In diesem Fall sind die Krankheits-
bezeichnungen identisch. Dennoch 
ist bei Grippe grundsätzlich davon 
auszugehen, dass sie immer durch 
einen neuen Virus verursacht wird. 
Damit fehlt es an der gemeinsamen 
Krankheitsursache (Grundleiden). 
Sollte die zweite Arbeitsunfähigkeit 
wegen Grippe jedoch in einem ganz 
engen zeitlichen Zusammenhang 
wieder aufgetreten sein, so ist zu 
vermuten, dass es sich um ein nicht 
ausgeheiltes Grundleiden handelt. 
In diesem Ausnahmefall ist dann 
von derselben Krankheit auszu-
gehen.

Die Diagnoseschlüssel in der EDV sind 
so ausgerichtet, dass bei der Speiche-
rung der Krankheit die Krankheitszei-
ten ausgedruckt werden, bei denen zu 
vermuten ist, dass „dieselbe“ Krank-
heit vorliegt. 

Die endgültige Entscheidung, ob es 
sich um „dieselbe“ Krankheit handelt, 
kann nur ein Arzt oder eine Ärztin tref-
fen. Deshalb sollten Sie eine entspre-
chende Anfrage an den behandelnden 
Arzt bzw. die behandelnde Ärztin rich-
ten. Aufgrund dieses Ergebnisses kann 
die Abgrenzung zwischen der Entgelt-
fortzahlung und dem Krankengeld ver-
bindlich festgestellt werden. 

Das Ergebnis der Zusammenhangsklä-
rung wird dem Arbeitgeber in der Re-
gel anschließend – ohne Angabe einer 
Diagnose – von der AOK mitgeteilt. 
Der Arbeitgeber wird dadurch verbind-
lich informiert, ob und ggf. wie lange 
Arbeitnehmende Entgeltfortzahlung 
beanspruchen können.

Generelles zur 
Kundenberatung

§ 49 Abs. 1 
Nr. 1 SGB V

§ 69 Abs. 4 
SGB X
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3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung



4.1 · Anträge auf Krankengeld bearbeiten

AOK-Bundesverband 69

1a 
schriftliche  
Anträge

Generelles zur 
Kundenberatung

1b 
mündliche  
Anträge

2 
versicherungs- 
rechtliche Prüfung

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

4a 
Leistung  
bewilligen

4b 
Leistung  
ablehnen

5 
Archivierung, 
Nacharbeit

Lassen Sie sich einige Beispiele an-
hand der Ausdrucke aus dem EDV-Sys-
tem zeigen und erklären. 

Hinweis

Erkundigen Sie sich, wie das Zusam-
menspiel zwischen den Beratenden 
Krankengeld und den Arbeitgebern in 
Ihrer AOK geregelt ist. Die Mitteilung 
über anrechenbaren Arbeitsunfähig-
keitszeiten ist für den Arbeitgeber 
eine wichtige Serviceleistung der AOK. 
Der Arbeitgeber braucht Ihre vertrau-
ensvolle Unterstützung. Denken Sie 
daran, die Erkrankungen der Arbeit-
nehmenden dürfen nicht übermittelt 
werden.

Diese Serviceleistung der AOK ist da-
tenschutzrechtlich gesichert.

Zum Lernbeispiel 3 von Seite 67

Es muss geklärt werden, ob es sich 
bei der Krankheit Herzleiden von 
Konrad Klatt ab 10. 03. 2026 um 
dasselbe, nicht ausgeheilte Grund-
leiden (Herzleiden) handelt. Es ist 
ggf. eine Arztanfrage zu veranlas-
sen.

Zu b):

An der Formulierung im Gesetzes-
text (… arbeitsunfähig war …) wird 
deutlich, dass die Sechs-Monats-Frist 
eine rückwärts laufende Frist ist. Der 
erste Tag der erneuten Arbeitsun-
fähigkeit wegen derselben Krankheit 
ist der Ereignistag, sodass die Frist 
mit dem Tag davor beginnt. Sie endet 
sechs Monate vorher mit Ablauf des-
jenigen Tages des letzten (sechsten) 
Monats, welcher durch seine Zahl dem 
Tag entspricht, an dem die (jetzige) 
Arbeitsunfähigkeit beginnt.

Die Sechs-Monats-Frist wird in ihrem 
Verlauf durch eine andere Krankheit 
oder andere Unterbrechungen der 
Arbeitsleistung (z.B. Urlaub) weder 
gehemmt noch unterbrochen. Wenn 
Arbeitnehmende also während des 
Sechs-Monats-Zeitraums wegen einer 
anderen Krankheit arbeitsunfähig 
werden, ist für diese Krankheit eine 
eigene Beurteilung mit eigener Sechs-
Monats-Frist vorzunehmen.

Beispiel 

Matthias Vogel war vom 23. 05. 
bis 22. 06. 2025 wegen einer „Ten-
dova-ginitis“ arbeitsunfähig. Vom 
02. 01. bis 09. 01. 2026 ist Matthias 
Vogel wegen dieser Krankheit er-
neut arbeitsunfähig. Am ersten Tag 
der jeweiligen Arbeitsunfähigkeit 
hat Matthias Vogel nicht mehr ge-
arbeitet.

Frage

Für welche Zeit hat Matthias Vogel 
aufgrund der Arbeitsunfähigkeit 
vom 02. bis 09. 01. 2026 Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung?

Lösung

Zwischen dem Beginn der erneuten 
Arbeitsunfähigkeit (02. 01. 2026) 
und dem Ende der vorherigen Ar-
beitsunfähigkeit (22. 06. 2025) we-
gen derselben Krankheit liegt mehr 
als ein halbes Jahr (Sechs-Monats-
Frist: 01. 01. 2026 bis 02. 07. 2025).

Es ist keine Vorerkrankung anzu-
rechnen. Es besteht für die Arbeits-
unfähigkeit ab 02. 01. 2026 ein 
voller Anspruch auf Entgeltfort-
zahlung für 42 Kalendertage. Der 
Arbeitgeber hat Entgeltfortzahlung 
für die Zeit vom 02. 01. bis 09. 01. 
2026 (Dauer der Arbeitsunfähig-
keit) zu leisten.

§ 3 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1 
EntgFG,  
GR v.  
25. 06. 1998  
zu § 3  
EntgFG,  
Ziff. 5.4

GR v.  
25. 06. 1998 zu 
§ 3 EntgFG,  
Ziff. 5.5 Abs. 2
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Merke
Die Sechs-Monats-Frist ist eine 
rückwärts laufende Frist.

10.4.2 Zwölf-Monats-Frist

Wenn sich nach der Prüfung der 
Sechs-Monats-Frist ergibt, dass kein 
neuer Anspruch auf Entgeltfortzah-
lung besteht, bleibt zusätzlich zu prü-
fen, ob ein Anspruch durch die Zwölf-
Monats-Frist begründet wird. 

Nach der Zwölf-Monats-Frist ist der 
Anspruch auf Entgeltfortzahlung we-
gen derselben Krankheit auf sechs 
Wochen innerhalb von zwölf Mona-
ten begrenzt. Mithin sind Zeiten der 
Arbeitsunfähigkeit wegen derselben 
Krankheit innerhalb eines Zwölf-Mo-
nats- Zeitraums zusammenzurechnen. 
Bei der Anrechnung der Arbeitsun-
fähigkeitszeiten bleibt der erste Tag 
der jeweiligen Arbeitsunfähigkeit dann 
außer Betracht, wenn dieser Ereignis-
tag im Sinne der Ausführungen unter 
Punkt 10.2.1 dieses Lernbriefs ist, d.h. 
wenn er bei der Berechnung der Sechs-
Wochen-Frist auch nicht zu berück-
sichtigen war. Es ist somit entschei-
dend, ob Arbeitnehmende am ersten 
Tag der Arbeitsunfähigkeit noch eine 
Arbeitsleistung erbracht haben oder 
nicht.

Die Zwölf-Monats-Frist ist eine vor-
wärts laufende Frist (Formulierung: 
Seit Beginn ... abgelaufen ist). Wenn 
jedoch am Tag des Beginns der ersten 
Arbeitsunfähigkeit keine Arbeitsleis-
tung mehr erbracht wurde, beginnt 
die Zwölf-Monats-Frist wie auch die 
Sechs-Wochen-Frist (Frist ohne Ereig-
nistag).

Fortsetzung des Beispiels von 
Seite 69

Matthias Vogel hat am 23. 05. 2025 
nicht mehr gearbeitet.

Aufgabe 

Bilden Sie die Zwölf-Monats-Frist 
für die Erkrankung „Tendovagini-
tis“.

Lösung 

Die Zwölf-Monats-Frist beginnt am 
23. 05. 2025 und endet am 22. 05. 
2026.

Merke
Die Zwölf-Monats-Frist ist eine 
vorwärts laufende Frist.

Eine neue Zwölf-Monats-Frist beginnt 
mit der ersten Arbeitsunfähigkeit 
wegen derselben Krankheit nach Ab-
lauf der alten Zwölf-Monats-Frist; es 
handelt sich hier – im Gegensatz zur 
Blockfrist des § 48 SGB V – nicht um 
starre, sondern um gleitende, ereignis-
bezogene – Fristen.

GR v.  
25. 06. 1998 
zu § 3  
EntgFG,  
Ziff. 5.6

§ 3 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 2 
EntgFG,  
GR v. 
25. 06. 1998 
zu § 3  
EntgFG,  
Ziff. 5.4
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Beispiel

Folge

Zwischen den Arbeitsunfähigkeitszeiten wegen A liegen jeweils weniger 
als sechs Monate. Die vorangegangenen Arbeitsunfähigkeitszeiten können 
jedoch bei der Ermittlung des Entgeltfortzahlungsanspruchs für die letzte 
Arbeitsunfähigkeit nicht angerechnet werden. Mit Beginn der letzten Arbeits-
unfähigkeit wegen Krankheit A beginnt auch eine neue Zwölf-Monats-Frist.

Krank- 
heit A 

1 Monat

Krank- 
heit A 

1 Monat

Zwölf-Monats-Frist

Krank- 
heit A 

1 Monat
Krankheit A 

 
neuer Ent-

gelt- 
fortzahlungs- 

anspruch 
für 6 Wochen

neue Zwölf- 
Monats-Frist

4 Monate 4 Monate 3 Monate

Wenn allerdings ein neuer Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung durch die 
Sechs-Monats-Frist für die volle Dauer 
von sechs Wochen begründet wird, 
beginnt mit dieser Arbeitsunfähigkeit 
auch eine neue Zwölf-Monats-Frist, 
und zwar unabhängig von ihrem bis-
herigen Fristverlauf. Dies gilt selbst 
dann, wenn die letzte Zwölf-Monats-

Frist noch nicht abgelaufen ist. Hieran 
wird deutlich, dass es in der Praxis 
immer zweckmäßig ist, zunächst die 
Sechs-Monats-Frist zu prüfen. Dann 
beginnt nämlich ein neuer Anspruch 
und eine neue Zwölf-Monats-Frist, 
es findet keine Rückschau auf weiter 
zurückliegende Arbeitsunfähigkeits-
zeiten statt.

GR v.  
25. 06. 1998  
zu § 3 EntgFG,  
Ziff. 5.5 Abs. 4

Beispiel

Folge

Obwohl die vorherige Zwölf-Monats-Frist noch nicht abgelaufen ist, beginnt 
bereits mit der dritten Arbeitsunfähigkeit wegen A ein neuer Zwölf-Monats-
Zeitraum, da zwischen dem Ende der letzten Arbeitsunfähigkeit wegen A und 
dem erneuten Eintreten mehr als sechs Monate liegen.

Zwölf-Monats-Frist

  Krankheit A  
neuer Entgeltfort- 
zahlungsanspruch 
für 6 Wochen

 
 
neue Zwölf-Monats-Frist

Krankheit A 
1 Monat 1 Monat

Krankheit A 
1 Monat 7 Monate
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Beispiel 

Gerd Braun ist seit 19. 01. 2026 we-
gen Nierenbeckenentzündung ar-
beitsunfähig. Diese Nierenbecken-
entzündung hat bereits vom 26. 09. 
bis 10. 10. 2025 und vom 02. 04. 
bis 25. 04. 2025 Arbeitsunfähigkeit 
verursacht. Am 19. 01. 2026 hat 
Gerd Braun nicht mehr gearbeitet, 
jedoch am 26. 09. 2025 und am  
02. 04. 2025. 

Frage

Für welche Zeit hat Gerd Braun 
aufgrund der Arbeitsunfähigkeit ab 
19. 01. 2026 Anspruch auf Entgelt-
fortzahlung?

Lösung 

Zwischen den jeweiligen Arbeitsun-
fähigkeitszeiten liegt kein Zeitraum 
von sechs Monaten. Die Ansprüche 
können nur nach der Jahresfrist 
(03. 04. 2025 bis 02. 04. 2026) be-
urteilt werden. Die Zeit vom 02. 04. 
bis 25. 04. 2025 ist mit 23 Tagen 
und die Zeit vom 26. 09. bis 10. 10. 
2025 mit 14 Tagen anzurechnen 
(insgesamt 37 Tage).

Es besteht ein Restanspruch von 
fünf Kalendertagen. 

Bei fortdauernder Arbeitsunfähig-
keit ist Entgeltfortzahlung für die 
Zeit vom 19. 01. bis 23. 01. 2026 zu 
zahlen. Der 19. 01. 2026 wird in die 
Anspruchsfrist mit eingerechnet, 
da Gerd Braun an diesem Tag nicht 
mehr gearbeitet hat.

Besteht zu Beginn der Arbeitsunfähig-
keit kein Anspruch auf Entgeltfort-
zahlung, weil die Höchstanspruchs-
dauer von sechs Wochen innerhalb 
von zwölf Monaten erschöpft ist, 
lebt der Anspruch auch dann nicht 
auf, wenn während der laufenden 
Arbeitsunfähigkeit die Frist von zwölf 
Monaten endet. Für die Beurteilung 
des Anspruchs ist daher immer auf die 
Verhältnisse zu Beginn der Arbeitsun-
fähigkeit abzustellen.

Fortsetzung des Beispiels 

Die am 19. 01. 2026 eingetretene 
Arbeitsunfähigkeit besteht bis  
20. 02. 2026. Seit 27. 03. 2026 be-
steht erneut wegen einer Nieren-
beckenentzündung Arbeitsunfähig-
keit.

Frage 

Kann ab 03. 04. 2026 (mit Beginn 
einer neuen Zwölf-Monats-Frist) ein 
neuer Anspruch auf Entgeltfortzah-
lung entstehen?

Lösung 

Es ist auf die Verhältnisse am  
27. 03. 2026 abzustellen. Zu Beginn 
der erneuten Arbeitsunfähigkeit 
(ab 27. 03. 2026) ist die Höchst-
anspruchsdauer von sechs Wochen 
während der laufenden Zwölf-Mo-
nats-Frist (03. 04. 2025 bis 02. 04. 
2026) erschöpft. Der Anspruch lebt 
während der Dauer dieser Arbeits-
unfähigkeit nicht auf.

GR v.  
25. 06. 1998  
zu § 3 EntgFG, 
Ziff. 5.6
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Merke
Bei der Anspruchsprüfung sollte 
immer zunächst die Sechs-Mo-
nats-Frist geprüft werden.

Ein erneuter Anspruch auf Ent-
geltfortzahlung wegen dersel-
ben Krankheit für die volle ge-
setzliche Dauer kann sich durch 
die Sechs- oder Zwölf-Monats-
Frist begründen.

10.4.3 �Wiedererkrankung und 
Wechsel des Arbeitsverhält-
nisses

Ein neuer Anspruch auf Entgeltfort-
zahlung für die volle gesetzliche Dau-
er von sechs Wochen entsteht immer 
dann, wenn Arbeitnehmende zwischen 
den Arbeitsunfähigkeitszeiten den 
Arbeitgeber gewechselt haben, und 
zwar ohne Rücksicht auf die bisherige 
Zwölf- bzw. Sechs-Monats-Frist. 

GR v.  
25. 06. 1998 
zu § 3  
EntgFG,  
Ziff. 5.3  
Abs. 1

Generelles zur 
Kundenberatung

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

Beispiel

 

Folge

Für die letzte Arbeitsunfähigkeit wegen A besteht ein neuer Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung bis zur Dauer von sechs Wochen, da der Arbeitnehmer 
zwischen den Arbeitsunfähigkeitszeiten den Arbeitgeber wechselte.

Arbeitgeber A

5 Monate ohne AU

AU wegen A

8 Wochen

AU wegen A

4 Wochen

Entgeltfortzahlung

für 6 Wochen

Entgeltfortzahlung

für 4 Wochen

Zwölf-Monats-Frist

Zwölf-Monats-Frist

Arbeitgeber B

Das Entstehen des Anspruchs auf 
Entgeltfortzahlung in einem neuen 
Arbeitsverhältnis nach einer Warte-
zeit von vier Wochen (vgl. Punkt 9.1.2 
dieses Lernbriefs) ist zu beachten.

§ 3 Abs. 3 
EntgFG
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Schema für die Prüfung des Anspruchs auf  
Entgeltfortzahlung

	 Ergebnis:

Bestand bereits früher 
(oder nach dem Arbeitgeber- 
wechsel) wegen derselben  
Krankheit Arbeitsunfähigkeit?

Lag in den vergangenen  
sechs Monaten wegen  
derselben Krankheit  
Arbeitsunfähigkeit vor?

Wird durch die jetzige 
Arbeitsunfähigkeit eine 
neue Zwölf-Monats-Frist 
in Gang gesetzt?

Wurde in den vergangenen  
zwölf Monaten bereits für 
42 Kalendertage Entgelt- 
fortzahlung geleistet?

voller 
Entgeltfort-
zahlungsan-

spruch

nein

voller 
Entgeltfort-
zahlungsan-

spruch

nein

voller 
Entgeltfort-
zahlungsan-

spruch

ja

Rest- 
anspruch

Anspruch ist erschöpft

nein

ja

nein

ja

ja

Merke
Bei einem Arbeitgeberwechsel 
entsteht, unabhängig von den 
bisherigen Fristen, ein erneuter 
Entgeltfortzahlungsanspruch 
von sechs Wochen für dieselbe 
Krankheit.

10.5 �Ende des Arbeitsverhält
nisses

10.5.1 Allgemeines

Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung 
ist vom Bestehen eines Arbeitsver-
hältnisses abhängig. Deshalb endet 
der Anspruch auf Entgeltfortzahlung 
auch grundsätzlich mit dem Ende des 
Arbeitsverhältnisses.

10.5.2 �Gründe für die Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses

10.5.2.1 �Kündigung durch Arbeitneh-
mende oder Arbeitgeber

Bei einer Kündigung handelt es sich 
um eine einseitige empfangsbedürf-
tige Willenserklärung einer Vertrags-
partei. Sie ist der Regelfall der ein-
seitigen Beendigung eines Arbeitsver-
hältnisses. Sie bedarf der Schriftform.

10.5.2.2 Zeitablauf durch Befristung

Ein Arbeitsverhältnis kann für eine 
bestimmte Zeit eingegangen werden, 
wenn ein sachlicher Grund für die Be-
fristung vorliegt (§ 14 TzBfG).

10.5.2.3 Aufhebungsvertrag

Der Arbeitsvertrag kann in derselben 
Weise, in der er abgeschlossen worden 
ist, auch wieder aufgehoben werden 
(Aufhebungs- oder Auflösungsvertrag). 
Mit dem vereinbarten Tag der Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses endet 
grds. auch der Anspruch auf Entgelt-
fortzahlung.

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 8 Abs. 2 
EntgFG

§ 623 BGB

§ 620 BGB
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10.5.2.4 Anfechtung

Der Arbeitsvertrag kann, wie jede 
Willenserklärung, angefochten wer-
den. Es handelt sich dabei, wie bei der 
Kündigung, um eine einseitige emp-
fangsbedürftige Willenserklärung. Die 
Anfechtung kann die Nichtigkeit des 
Arbeitsverhältnisses zur Folge haben. 
Die Einzelheiten haben wir bereits un-
ter Punkt 9.1.4 dieses Lernbriefs beim 
faktischen Arbeitsverhältnis genannt.

10.5.2.5 Tod der Arbeitnehmenden

Das Arbeitsverhältnis endet wegen 
seines persönlichen Charakters mit 
dem Tod Arbeitnehmender sofort. Die 
Pflicht zur Arbeitsleistung ist an die 
Person der Arbeitnehmenden gebun-
den und nicht übertragbar oder ver-
erbbar. Die Entgeltfortzahlung endet 
daher also spätestens mit dem Tod 
der Arbeitnehmenden.

10.5.3 �Kündigung durch den Arbeit-
geber aus Anlass der Ar-
beitsunfähigkeit

Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung 
wird allerdings nicht dadurch berührt, 
dass der Arbeitgeber das Arbeitsver-
hältnis aus Anlass der Arbeitsunfähig-
keit kündigt. Diese Vorschrift musste 
in das EntgFG eingefügt werden, 
damit sich der Arbeitgeber im Fall 
der Arbeitsunfähigkeit der Arbeit-
nehmenden nicht seiner gesetzlichen 
Verpflichtung zur Entgeltfortzahlung 
durch eine Kündigung entziehen kann. 
Dieser Anspruch entsteht nach Ab-
lauf von vier Wochen bei einem neuen 
Arbeitsverhältnis auch dann, wenn 
die Kündigung aus Anlass der Arbeits-
unfähigkeit innerhalb der Wartezeit 
nach § 3 Abs. 3 EntgFG erfolgt (vgl. 
Punkt 9.1.2 dieses Lernbriefs).

Außerdem ist zu beachten, dass die 
Rechtsfolge des § 8 Abs. 1 EntgFG 
nicht nur bei einer Kündigung aus An-
lass der Arbeitsunfähigkeit eintritt, 
sondern auch dann, wenn ein Auf-
hebungsvertrag zur Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses aus Anlass der 
Arbeitsunfähigkeit geschlossen wird.

Eine Kündigung aus Anlass der Ar-
beitsunfähigkeit liegt vor, wenn die 
Arbeitsunfähigkeit den entscheiden-
den Anstoß für den Arbeitgeber zum 
Ausspruch der Kündigung gegeben 
hat.

Die Beweispflicht für eine Kündigung 
aus Anlass der Arbeitsunfähigkeit 
obliegt den Arbeitnehmenden. Fallen 
jedoch der Beginn der Arbeitsun-
fähigkeit und die Kündigung zeitlich 
zusammen, spricht der Beweis des 
ersten Anscheins dafür, dass die 
Arbeitsunfähigkeit bzw. deren Verlän-
gerung Anlass für die Kündigung war. 
In diesem Fall muss der Arbeitgeber 
beweisen, dass ein anderer Grund für 
die Kündigung der Arbeitnehmenden 
ausschlaggebend war (Beweislast-
umkehr).

10.5.4 �Kündigung durch Arbeit-
nehmende aus einem vom 
Arbeitgeber zu vertretenden 
wichtigen Grund

Eine Entgeltfortzahlung über die Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses 
hinaus können Arbeitnehmende bei 
Arbeitsunfähigkeit auch dann fordern, 
wenn aus einem wichtigem Grund 
ihr Arbeitsverhältnis gekündigt wird 
und der Arbeitgeber diesen Grund zu 
vertreten hat. Dies gilt auch, wenn 
Arbeitnehmende von ihrem Recht einer 
fristlosen Kündigung keinen Gebrauch 
machen und eine fristgemäße Kündi-
gung wählen.

§ 8 Abs. 1 
Satz 1  
EntgFG

BAG-Urteil v. 
26. 05. 1999 
– AZ: 5 AZR 
338/98

GR v.  
25. 06. 1998  
zu § 8 EntgFG, 
Ziff. 5.1 Abs. 1

GR v.  
25. 06. 1998  
zu § 8 EntgFG, 
Ziff. 5.2 Abs. 1

§ 8 Abs. 1 
Satz 2  
EntgFG,  
GR v.  
25. 06. 1998 
zu § 8  
EntgFG,  
Ziff. 5.2 Abs. 1

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung
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Als wichtige Gründe können z.B. in 
Betracht kommen: Tätlichkeiten, Be-
leidigungen, unsittliches Verhalten, 
Verstöße gegen Arbeitsschutzvor-
schriften, unberechtigte Verweigerung 
der Entgeltzahlung oder der Entgelt-
fortzahlung des Arbeitgebers. 

Die Darlegungs- und Beweislast für 
das Vorliegen eines vom Arbeitgeber 
zu vertretenden wichtigen Grunds 
trifft die kündigenden Arbeitnehmen-
den.

Merke
Der Anspruch auf Entgeltfort-
zahlung ist grundsätzlich vom 
Bestehen eines Arbeitsverhält-
nisses abhängig. Eine Kündigung 
des Arbeitsverhältnisses durch 
den Arbeitgeber aus Anlass der 
Arbeitsunfähigkeit beseitigt 
aber nicht den Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung.

GR v.  
25. 06. 1998 
zu § 8  
EntgFG,  
Ziff. 5.10  
Abs. 1, 2

10.6 �Übungen zum Lernabschnitt 10

Hinweis zu den Übungen 10 bis 14

Es genügt eine kurze Begründung ohne Angabe von 
Rechtsvorschriften.

Übung 10

Sind in den folgenden Beispielen Vorerkrankungszei-
ten zu berücksichtigen?

2.	Krankheit A 	 Krankheit A 
 
	 3 Wo.	 2 Wo.

	 Zwölf-Monats-Frist	� Zwölf-Monats-
Frist

	 Ergebnis:	

1.	 Krankheit A 	 Krankheit B 
 
	 4 Wo.	 5 Wo.

	 Ergebnis:	

3.	 Krankheit A	 mehr als 6 Monate	Krankheit A 
 
		  3 Wo.		  2 Wo.

		  Zwölf-Monats-Frist

				�    Zwölf-Monats-
Frist

	 Ergebnis:
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Übung 11

Besteht für die Erkrankung A ab 02. 10. ein erneuter 
Entgeltfortzahlungsanspruch?

		 Krankheit A		  Krankheit A 

	01. 02.       05. 03.	 02. 10.      22. 10.

Ergebnis:	

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

Übung 12

Wie gestaltet sich der Entgeltfortzahlungsanspruch 
für die Krankheit A ab 02. 10. in folgendem Fall?

	 Krankheit A	 Krankheit B	 Krankheit A 

01. 02.      05. 03.	07. 05.             06. 08.	 02. 10.    22. 10. 

Ergebnis:	

Übung 13

Beurteilen Sie den Entgeltfortzahlungsanspruch ab 
03. 03. d. Folgejahres (siehe Schaubild).

	 A	 A	 A	 A 

01. 02.  05. 03.	16. 04.  18. 06.	10. 09.     07. 11.	 03. 03.  15. 04. 
		  d. Folgejahres

Ergebnis:	

Übung 14

Besteht für die zweite Erkrankung wegen A ein neuer Ent-
geltfortzahlungsanspruch?

	 Krankheit A	 Krankheit A	

	 02. 01.                12. 02.	 16. 04.             27. 05.

 
	 6 Wochen	 6 Wochen

	 01. 03. 
neues Arbeitsverhältnis (Arbeitgeberwechsel)

Ergebnis: 	

Übung 15 

Sachverhalt

a)	�Der Arbeitgeber kündigt während 
der Probezeit das Arbeitsverhältnis 
aus Anlass der Arbeitsunfähigkeit 
am 05. zum 19. 09.

b)	�Der Arbeitgeber kündigte das 
Arbeitsverhältnis bereits am 27. 08. 
zum 30. 09.

c)	� Das von vornherein befristete Ar-
beitsverhältnis endet am 10. 09.

Ergänzende Angaben

Arbeitsunfähigkeit besteht jeweils ab 
05. 09. vor Beginn der Arbeitsschicht; 
Vorerkrankungszeiten liegen nicht vor. 
Das Arbeitsverhältnis bestand schon 
länger als vier Wochen.
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Hinweis

Es genügt der Lösungssatz mit Anga-
be der Rechtsvorschriften.

Aufgabe

Beurteilen Sie in den beschriebenen 
Sachverhalten, bis zu welchem Tag 
ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung 
gegeben ist.

Übung 16

Hinweis

Vervollständigen Sie den Text.

Aufgabe

Unter welchen Voraussetzungen besteht ein An-
spruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts nach § 3 
EntgFG?

1. �Bei neuen Arbeitsverhältnissen entsteht der An-
spruch auf Entgeltfortzahlung ____________________
_________________________________________________.

2. �Arbeitnehmende müssen u.a. durch _______________
__________________ infolge ________________________ 
________________ an ihrer Arbeitsleistung verhindert 
sein.

3. 	�Die Arbeitsunfähigkeit muss die __________________ 
________________für die Verhinderung an der Ar-
beitsleistung sein.

4. 	�An der ____________________ dürfen Arbeitnehmen-
de kein ____________________ haben.

5.	� Der Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts 
darf noch nicht ______________________ sein.

= 	� Es besteht ein Anspruch auf Fortzahlung des 
Arbeitsentgelts für maximal _________ Werktage/
Arbeitstage/Kalendertage.

Der Arbeitgeber zahlt seinen Be-
schäftigten im Fall der Arbeitsunfä-
higkeit das Arbeitsentgelt nur dann 
fort, wenn er auch Kenntnis über die 
Arbeitsunfähigkeit hat. Das EntgFG 
sieht deshalb vor, dass Arbeitnehmen-
de dem Arbeitgeber die Arbeitsun-
fähigkeit und deren voraussichtliche 
Dauer

	· unverzüglich mitzuteilen und
	· bei länger als drei Kalendertage an-

dauernder Arbeitsunfähigkeit, durch 
eine ärztliche Bescheinigung nach-
zuweisen haben.

Dies gilt ebenso bei Verlängerung der 
Arbeitsunfähigkeit.

11.1 Mitteilung

Für die Mitteilung ist keine besondere 
Form vorgeschrieben. Sie kann dem-
nach mündlich, fernmündlich oder 
schriftlich erfolgen. Arbeitnehmende 
können auch einen Dritten beauf-
tragen, den Arbeitgeber über die 
Arbeitsunfähigkeit zu unterrichten. Die 
Mitteilung der Arbeitsunfähigkeit be-
inhaltet nicht, dass Arbeitnehmende 
die Art der Krankheit mitteilen (vgl. 
aber Informationspflicht bei möglichen 
Schadenersatzansprüchen, § 6 Abs. 2 
EntgFG).

Die Mitteilung hat unverzüglich, d.h. 
ohne schuldhaftes Zögern der Arbeit-
nehmenden, zu erfolgen. Die Mit-
teilung der Arbeitsunfähigkeit setzt 
weder einen vorherigen Arztbesuch 
noch eine ärztlich gesicherte Diagnose 
voraus.

§ 5 Abs. 1  
Satz 1, 2  
EntgFG

§ 5 Abs. 1 
Satz 4  
EntgFG

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 5 Abs. 1 
Satz 1  
EntgFG

§ 121 BGB

11 �Mitteilung und Feststellung 
der Arbeitsunfähigkeit 
gegenüber dem Arbeitgeber

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung



4.1 · Anträge auf Krankengeld bearbeiten

AOK-Bundesverband 79

1a 
schriftliche  
Anträge

Generelles zur 
Kundenberatung

1b 
mündliche  
Anträge

2 
versicherungs- 
rechtliche Prüfung

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

4a 
Leistung  
bewilligen

4b 
Leistung  
ablehnen

5 
Archivierung, 
Nacharbeit

11.2 Meldepflicht

Zum Lernbeispiel 3 von Seite 69

Prüfen Sie bis wann die ärztlich 
festgestellte Arbeitsunfähigkeit 
ab 10. 03. 2026 von Konrad Klatt 
dem Arbeitgeber gemeldet werden 
muss.

Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger 
als drei Kalendertage, haben Arbeit-
nehmende das Bestehen der Arbeits-
unfähigkeit sowie deren voraussichtli-
che Dauer bis spätestens am darauf-
folgenden Arbeitstag ärztlich feststel-
len zu lassen.

Beispiele

•	 Beginn der Arbeitsunfähigkeit:  
Montag

	 Ende der Frist: Donnerstag

•	 Beginn der Arbeitsunfähigkeit:  
Mittwoch

	� Ende der Frist: Montag (wenn der 
Samstag kein Arbeitstag ist, sonst 
Samstag)

•	 Beginn der Arbeitsunfähigkeit:  
Donnerstag

	 Ende der Frist: Montag

Der Arbeitgeber ist allerdings auch 
berechtigt, die ärztliche Feststellung 
der Arbeitsunfähigkeit früher zu ver-
langen. 

Die Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit 
beinhaltet auch die voraussichtliche 
Dauer. Sie darf keine Diagnose enthal-
ten (vgl. Punkt 4.4 dieses Lernbriefs). 
Die Versicherten erhalten eine ent-
sprechende Bescheinigung. Das Ende 
der Arbeitsunfähigkeit braucht nicht 
durch eine zusätzliche Bescheinigung 
nachgewiesen werden.

Bei Inanspruchnahme eines Vertrags-
arztes oder einer Vertragsärztin ist 
die Ausstellung der Bescheinigung 
Bestandteil der vertragsärztlichen 
Versorgung und für Arbeitnehmende 
kostenfrei.

Die Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung reicht in der Regel aus, um den 
Anspruch auf Entgeltfortzahlung zu 
begründen. Sofern der Arbeitgeber 
Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit hat, 
muss er beweisen, dass die Zweifel 
begründet sind.

Der Arbeitgeber kann in bestimmten 
Fällen (z.B. bei auffällig häufigen oder 
kurzen Arbeitsunfähigkeitszeiten oder 
wenn Beginn und Ende der Arbeitsun-
fähigkeit häufig auf einen Arbeitstag 
am Wochenanfang oder -ende fallen) 
zur Beseitigung dieser Zweifel die 
Untersuchung der Arbeitnehmenden 
durch einen Arzt oder eine Ärztin des 
Medizinischen Dienstes (MD) durch die 
Krankenkasse verlangen. Die Kran-
kenkasse kann von einer Begutach-
tung des MD absehen, wenn sich die 
medizinischen Voraussetzungen der 
Arbeitsunfähigkeit eindeutig aus den 
vorliegenden ärztlichen Unterlagen 
der Krankenkasse ergeben.

Legt der Arbeitgeber Zweifel an der 
Arbeitsunfähigkeit dar, besteht auch 
für die AOK ein erhebliches Interesse 
an dieser Aufklärung, weil ansonsten 
auch die Voraussetzungen für die Zah-
lung des Krankengeldes nicht erfüllt 
sind. Die Untersuchung durch den MD 
sollte zeitnah nach Bekanntwerden 
der Zweifel erfolgen, damit der Ge-
sundheitszustand zwischen der Unter-
suchung durch den behandelnden Arzt 
oder die behandelnde Ärztin und der 
durch den Arzt bzw. der Ärztin des MD 
möglichst unverändert ist.

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 5 Abs. 1 
Satz 2  
EntgFG

§ 5 Abs. 1  
Satz 3 
EntgFG

§ 73 Abs. 2 
SGB V i.V.m.  
§ 2 Abs. 1  
Nr. 9 BMV-Ä

§ 275 Abs. 1a 
SGB V

§ 44 ff. SGB V

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung
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Zum Lernbeispiel 3 von Seite 79

Konrad Klatt hat die ärztliche 
Feststellung der Arbeitsunfähigkeit 
(Beginn der Arbeitsunfähigkeit am 
Dienstag, 10. 03. 2026) bis spätes-
tens Freitag, 13. 03. 2026, bei sei-
nem Arbeitgeber zu melden.

Merke
Arbeitnehmende haben ihrem 
Arbeitgeber die Arbeitsunfähig-
keit unverzüglich mitzuteilen. 
Dauert die Arbeitsunfähigkeit 
länger als drei Kalendertage, 
müssen Arbeitnehmende das Be-
stehen sowie deren voraussicht-
liche Dauer ärztlich feststellen 
lassen.

11.3 �Folgen bei Verletzung 
der Anzeige- und Nach-
weispflicht

Solange Arbeitnehmende ihrer Nach-
weispflicht schuldhaft nicht nachkom-
men, ist der Arbeitgeber berechtigt, 
die Entgeltfortzahlung zu verweigern. 
Die Entgeltfortzahlung ist allerdings 
nachzuholen, wenn später eine Be-
scheinigung beigebracht wird und sie 
geeignet ist, die krankheitsbedingte 
Arbeitsverhinderung zweifelsfrei nach-
zuweisen. Es handelt sich also hierbei 
um ein vorübergehendes (und nicht um 
ein leistungsvernichtendes) Leistungs-
verweigerungsrecht des Arbeitgebers.

11.4 �Mitteilung über die Be-
willigung und den Beginn 
einer medizinischen Vor-
sorge- oder Rehabilita-
tionsmaßnahme

Bei den medizinischen Vorsorge- oder 
Rehabilitationsmaßnahmen bestehen 
für die Mitteilungs- und Nachweis-
pflicht besondere Regelungen.

Arbeitnehmende, die die Bewilligung 
einer Vorsorge- oder Rehabilitations-
maßnahme durch einen Sozialleis-
tungsträger erhalten, sind verpflich-
tet, dem Arbeitgeber eine Bescheini-
gung über die Bewilligung der Maß-
nahme unverzüglich vorzulegen. Der 
zuständige Sozialleistungsträger fügt 
eine entsprechende Bescheinigung für 
die Entgeltfortzahlung in der Regel 
bei seiner Bewilligung der Maßnahme 
bei, sodass Arbeitnehmende diese Be-
scheinigung für ihre Nachweispflicht 
verwenden können.

Beschäftigte, die nicht gesetzlich 
kranken- und/oder rentenversichert 
sind, haben dem Arbeitgeber eine 
ärztliche Bescheinigung über die Erfor-
derlichkeit der Maßnahme unverzüg-
lich vorzulegen.

Arbeitnehmende sind außerdem ver-
pflichtet, dem Arbeitgeber

	· den Zeitpunkt des Antritts,
	· die voraussichtliche Dauer und
	· eine eventuelle Verlängerung

der Maßnahme unverzüglich mitzu-
teilen.

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 7 Abs. 1  
Nr. 1 EntgFG

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 9 EntgFG

§ 9 Abs. 2 
Buchst. a 
EntgFG

§ 9 Abs. 2 
Buchst. b 
EntgFG

§ 9 Abs. 2 
EntgFG
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liche Prüfung
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12 �Verweigerung der  
Entgeltfortzahlung durch 
den Arbeitgeber

Merke
Arbeitnehmende haben ihrem 
Arbeitgeber die Arbeitsverhin-
derung infolge einer Maßnahme 
zur medizinischen Vorsorge oder 
Rehabilitation mitzuteilen und 
durch eine Bescheinigung über 
die Bewilligung nachzuweisen.

Sollten Arbeitnehmende ihrer Anzeige-  
und Nachweispflichten nicht ordnungs
gemäß erfüllen, ist auch hier der Arbeit
geber berechtigt, die Entgeltfortzah-
lung zeitweilig zu verweigern, bis die 
Arbeitnehmenden ihre Verpflichtung 
erfüllen.

GR v.  
25. 06. 1998 
zu § 9  
EntgFG,  
Ziff. 4.4

Verweigert der Arbeitgeber die Ent-
geltfortzahlung, weil nach seiner 
Auffassung die Voraussetzungen für 
die Fortzahlung nicht erfüllt sind (z.B. 
Verschulden der Arbeitnehmenden 
an der Entstehung der Krankheit; der 
Arbeitgeber behauptet, es liegen an-
rechenbare Vorerkrankungszeiten vor 
oder er bestreitet das Arbeitsverhält-
nis aus Anlass der Arbeitsunfähigkeit 
gekündigt zu haben), zahlt die AOK 
zunächst Krankengeld, da dann ein 
Ruhen des Krankengeldes nicht in Be-
tracht kommt. So ist sichergestellt, 
dass Arbeitnehmende während ihrer 
Arbeitsunfähigkeit einen Entgelt-
ersatz erhalten und nicht durch die 
Entgeltverweigerung in finanzielle 
Schwierigkeiten geraten.

Sobald

	· der Anspruch auf Arbeitsentgelt fäl-
lig war

und

	· der Arbeitgeber die Zahlung verwei-
gert hat 

und

	· die AOK das Krankengeld gezahlt 
hat,

geht der Anspruch auf Arbeitsentgelt 
auf die AOK bis zur Höhe des gezahl-
ten Krankengeldes über. Die AOK hat 
dann zu prüfen, ob die Verweigerung 
der Entgeltfortzahlung durch den 
Arbeitgeber berechtigt war.

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

GR v.  
25. 06. 1998 
zu § 3  
EntgFG,  
Ziff. 9

§ 44 ff.  
SGB V

§ 115 Abs. 1 
SGB X
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Zur Klärung der streitigen Rechtsfrage 
setzen sich die Beratenden Kranken-
geld mit dem Kunden bzw. der Kundin 
in Verbindung. Wenn alle erforder-
lichen Angaben vorliegen, erfolgt eine 
abschließende Beurteilung und Be-
wertung des Falls im Dienstleistungs-
center Ersatz-/Erstattungsansprüche. 
Ggf. nehmen die Mitarbeitenden des 
Dienstleistungscenters mit dem Ar-
beitgeber persönlich Kontakt auf und 
erklären diesem die Rechtslage. Er-
kundigen Sie sich in Ihrer AOK, welche 
Mitarbeitenden in den Klärungspro-
zess eingebunden sind.

Sollte der Arbeitgeber auch dann 
noch die Entgeltfortzahlung bzw. die 
Erstattung des gezahlten Kranken-
geldes ablehnen, entscheidet die AOK, 
ob sie ihren Anspruch gegenüber dem 
Arbeitgeber gerichtlich durchsetzen 
will. Durch den gesetzlichen An-
spruchsübergang ist die Rechtsnatur 
des ursprünglichen Anspruchs nicht 
verändert. Für diese Streitigkeiten sind 
dann die Arbeitsgerichte zuständig.

Merke
Bei Verweigerung der Entgeltfort
zahlung durch den Arbeitgeber, 
zahlt die AOK bei Arbeitneh-
menden, die mit Anspruch auf 
Krankengeld versichert sind, zu-
nächst Krankengeld.

§ 2 ArbGG

Arbeitnehmende

AOK

ArbeitgeberVerweigerung der 
Entgeltfortzahlung

Krankengeld 
§ 44 ff. SGB V

Geltendmachung 
des Anspruchs

Übergang  
des Anspruchs 
auf Arbeits
entgelt bis zur 
Höhe des  
gezahlten 
Krankengel-
des § 115  
Abs. 1 SGB X
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13 �Berechnung des Krankengeldes

Zur Gewährung von Krankengeld sind 
Angaben über das Beschäftigungs-
verhältnis (z.B. Arbeitsentgelt) not-
wendig, die der AOK nicht bekannt 
sind. Die Arbeitgeber übersenden der 
AOK die erforderlichen Daten durch 
gesicherte und verschlüsselte Daten-
übertragung aus systemgeprüften 
Programmen oder systemgeprüfter 
maschineller Ausfüllhilfen (z.B. sv.net/
classic). Der Meldesatz ist vom Arbeit-
geber auszulösen, sobald für diesen 
ersichtlich ist, dass der Entgeltfort-
zahlungsanspruch endet. Dies ist 
dann der Fall, wenn durch die aktuelle 
Arbeitsunfähigkeit der Anspruchs-
zeitraum überschritten wird. Die not-
wendigen Informationen können die 
Arbeitgeber den Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigungen entnehmen.

Alle Entgeltbescheinigungen sind an 
die Datenannahmestelle der AOK 
zu senden. Die Datenannahmestelle 
sendet dem Arbeitgeber eine elektro-
nische Eingangsbestätigung und nach 
einer Plausibilitätsprüfung das Ergeb-
nis der Prüfung.

Der GKV-Spitzenverband, die Deutsche 
Rentenversicherung Bund, die Bundes-
agentur für Arbeit, die Deutsche Ge-
setzliche Unfallversicherung sowie die 
Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau bestimmen in 
gemeinsamen Grundsätzen den Auf-
bau der fachlichen Datensätze, die 
Datenbausteine und die Schlüsselzah-
len für diesen Datenaustausch.

Ferner bestimmen sie Einzelfälle, in 
denen ein elektronisches Meldeverfah-
ren nicht wirtschaftlich durchzuführen 
ist (z.B. Bescheinigung über geleistete 
Einmalzahlungen eines vorherigen 
Arbeitgebers). In diesen Fällen ist von 
dem vorherigen Arbeitgeber eine ent-
sprechende Bescheinigung (siehe 
Seite 107) manuell zu erstellen. 

Erkundigen Sie sich, wie das Zusam-
menspiel zwischen Datenannahme-
stelle und den Beratenden Kranken-
geld in Ihrer AOK funktioniert.

Die erforderlichen Daten für die Be-
rechnung des Krankengeldes für Ar-
beitnehmende werden in diesem Lern-
brief entsprechend der Darstellung 
in Ihrem EDV-System wiedergegeben 
„oscare®“ (vgl. umseitige Abbildung). 

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 107 Abs. 1 
SGB IV
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Abbildung einer oscare® Bildschirmmaske
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Die Berechnung des Krankengeldes 
setzt sich aus mehreren „Bausteinen“ 
zusammen. Diese „Bausteine“ werden 
im Folgenden ausführlich behandelt.

Das Krankengeld beträgt 70 % des 
erzielten regelmäßigen Arbeitsent-
gelts- und Arbeitseinkommens, soweit 
es der Beitragsberechnung unterliegt 
(Regelentgelt). Das aus dem Regel-
entgelt ermittelte Krankengeld darf 
90 % des Nettoarbeitsentgelts nicht 
übersteigen. Ist einmalig gezahltes 
Arbeitsentgelt bei der Berechnung 
des Krankengeldes zu berücksichti-
gen, darf das Krankengeld 100 % des 
kalendertäglichen Nettoarbeitsent-
gelts nicht überschreiten. Diese dritte 
Vergleichsgrenze – neben 70 % des 
Regelentgelts und 90 % des Netto-
arbeitsentgelts – resultiert aus dem 
Einmalzahlungs-Neuregelungsgesetz. 
Bemessungsgrundlage für das Kran-
kengeld ist also das Regelentgelt.

Bei der Ermittlung des Regelentgelts 
ist danach zu unterscheiden, ob es 
sich um Arbeitnehmende oder andere 
Kunden und Kundinnen handelt. 

Die Ergänzung der Berechnungsformel 
(Hinzurechnungsbetrag) wurde durch 
das Einmalzahlungs-Neuregelungsge-
setz bedingt. 

Die Berechnungsformeln des § 47 SGB V 
brauchen einige Erläuterungen, die 
Sie anhand des Gemeinsamen Rund-
schreiben des GKV-Spitzenverbandes 
und dem Spitzenverband der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV) vom 07. 09. 2022 i.d.F. vom 
11. 12. 2024 nachvollziehen können.

Anmerkung

Die Ausführungen dieses Lernbriefs 
beinhalten nicht alle Besonderheiten, 
die in der Praxis vorkommen. Damit Sie 
sich umfassend und ausreichend mit 
diesem Thema beschäftigen, nehmen 
Sie das vorgenannte Rundschreiben 
zur Hand. Das Selbststudium des 
Rundschreibens ermöglicht Ihnen, 
die durch den Lernbrief vorgegebene 
Struktur nachzuvollziehen und Ihr Wis-
sen zu verfestigen bzw. zu erweitern.

Hinweis

Für die Belange der Seefahrt gibt es 
eine spezifische Entgeltbescheinigung, 
die von der „regulären“ Entgeltbe-
scheinigung teilweise abweicht. Und 
für die Berechnung des Übergangsgel-
des aus der gesetzlichen Rentenver-
sicherung stellt die Deutsche Renten-
versicherung ebenfalls einen abge-
wandelten Vordruck zur Verfügung. 

13.1 �Ermittlung des Regel
entgelts bei Arbeit
nehmenden

Es gibt keine Vorschrift, die deutlich 
ausdrückt, nach welchem Absatz 
des § 47 SGB V das Krankengeld für 
Arbeitnehmende berechnet wird. Des-
halb ist bei der Begründung ein „Um-
weg“, ein Umkehrschluss, notwendig: 
§ 47 Abs. 4 Satz 2 SGB V beschreibt 
die Regelentgeltberechnung für 
„nicht-Arbeitnehmende“.

Zur Regelentgeltberechnung für 
Arbeitnehmende bleiben also nur noch 
die anderen Absätze des § 47 SGB V. 
Von diesen beschreibt der Absatz 2 die 
Berechnung des Krankengeldes aus 
dem Arbeitsentgelt. Also gilt § 47  
Abs. 2 SGB V für die Regelentgeltbe-
rechnung bei Arbeitnehmenden.

§ 47 SGB V

§ 47 Abs. 1 
SGB V

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 47 Abs. 2 
SGB V
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Innerhalb des § 47 Abs. 2 SGB V sind 
wiederum verschiedene Berechnungen 
des Regelentgelts von Arbeitnehmen-
den vorgesehen, je nachdem, ob das 
Arbeitsentgelt nach Stunden oder 
nach Monaten bemessen ist.

Arbeitnehmende, die Arbeitsentgelt  
im Übergangsbereich beziehen (ab 
01. 01. 2025: 556,01 € bis 2.000 €), 
verdienen bei abgesenkten beitrags-
pflichtigen Einnahmen ein höheres 
Nettoarbeitsentgelt. Der Gesetz-
geber wollte jedoch nicht einerseits 

die Beitragseinnahmen für diesen 
Personenkreis mindern, andererseits 
die Leistungsausgaben dafür erhöhen. 
Bei der Krankengeldberechnung sind 
die Besonderheiten des Übergangsbe-
reiches nicht zu berücksichtigen (§ 47 
Abs. 1 Satz 8 SGB V). Die Arbeitgeber 
bescheinigen daher das tatsächliche 
Bruttoarbeitsentgelt und ein fiktives 
Nettoarbeitsentgelt – also ohne Be-
rücksichtigung der besonderen bei-
tragsrechtlichen Regelungen für den 
Übergangsbereich – in dem Datensatz 
bzw. in der „Entgeltbescheinigung“.

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

Arbeitnehmende

§ 47 Abs. 2 
SGB V

Arbeitsentgelt

nach Stunden 
bemessen 

(Stundenlohn): 
§ 47 Abs. 2 Satz 1, 2  

SGB V 

andere Kunden  
und Kundinnen

§ 47 Abs. 4 
Satz 2 SGB V

kalendertäglicher Betrag, 
der für die Beitragsbe

messung aus Arbeitsein-
kommen maßgebend war

Regelentgeltberechnung

nach Monaten 
bemessen 

(Monatslohn, Gehalt)

oder

Berechnung nicht nach  
§ 47 Abs. 2 Satz 1,  
2 SGB V möglich: 

§ 47 Abs. 2 Satz 3 SGB V

Besonderheit Übergangsbereich „fiktives Nettoarbeits-
entgelt“ § 47 Abs. 1 Satz 8 SGB V
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13.1.1 �Arbeitnehmende, deren 
Arbeitsentgelt nach Stunden 
bemessen ist

Nach Stunden ist das Arbeitsentgelt 
dann bemessen, wenn es sich einer 
Arbeitsstundenzahl zuordnen lässt. 
Das trifft in der Regel auf den Perso-
nenkreis der Arbeiter zu.

Für diesen Personenkreis ist das 
Regelentgelt im ersten Schritt aus-
schließlich aus dem laufendem Ar-
beitsentgelt nach § 47 Abs. 2 Satz 1 
und 2 SGB V zu berechnen.

13.1.1.1 Entgeltabrechnungszeitraum

Ein wichtiger Baustein für die Be-
rechnung des Krankengeldes ist den 
zutreffenden Entgeltabrechnungs-
zeitraum zu bestimmen. Nach § 47 
Abs. 2 Satz 1 SGB V ist das von dem 
Versicherten im letzten vor Beginn der 
Arbeitsunfähigkeit abgerechneten 
Entgeltabrechnungszeitraum (EAZ) 
erzielte Arbeitsentgelt zugrunde zu 
legen.

Mit „Abrechnung“ ist nicht der Zahl-
tag, der Zeitpunkt der Auszahlung 
oder die Gutschrift bei der Bank ge-
meint, sondern der Zeitpunkt der 
Entgeltabrechnung im Lohn- oder 
Gehaltsbüro des Betriebs. Bei den 
meisten Betrieben sind die EAZ jeweils 
identisch mit den Kalendermonaten, 
es sind aber auch andere EAZ möglich 
(z.B. 15. 08. bis 14. 09. oder 07. 10. bis 
10. 11.).

Kürzere Entgeltabrechnungszeit- 
räume

Lernbeispiel 5

Klaus Stalter ist seit 01. 12. 2025 
bei der  Klein KG beschäftigt. Seit 
12. 12. 2025 besteht Arbeitsun-
fähigkeit infolge Krankheit. Die 
Lohnabrechnung erfolgt am ersten 
Arbeitstag des Monats für den ab-
gelaufenen Kalendermonat.

Welcher Entgeltabrechnungszeit-
raum ist für Klaus Stalter maßge-
bend?

Rechnet der Arbeitgeber das Arbeits-
entgelt nicht monatlich ab, so muss 
der Entgeltabrechnungszeitraum des 
Arbeitgebers mindestens vier Wochen 
betragen.

Ist der betriebsübliche Entgeltabrech-
nungszeitraum kürzer als vier Wochen 
(z.B. eine Woche), sind die Zeiträume 
so zu addieren, dass sich ein Zeitraum 
von mindestens vier Wochen ergibt.

Welche Besonderheiten sich ergeben, 
wenn bei Arbeitsunfähigkeit

	· noch kein abgerechneter Entgeltab-
rechnungszeitraum vorliegt oder 

	· ein abgerechneter Entgeltabrech-
nungszeitraum vorliegt, dieser aber 
keine vier Wochen umfasst oder

	· eine erneute Arbeitsunfähigkeit ein-
tritt und zwischen dem Ende der 
vorangegangen und dem Eintritt 
der jetzigen Arbeitsunfähigkeit kein 
Entgeltabrechnungszeitraum von 
mindestens vier Wochen vorliegt, 
können Sie dem Gemeinsamen Rund-
schreiben entnehmen. 

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024, 
Ziff. 4.1 

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,   
Ziff. 4.1.1.1

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 4.1.1.1.1.1

§ 47 Abs. 2 
Satz 1 SGB V

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,   
Ziff. 4.1.1.1.1

GR v.  
07. 09. 2022  
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 4.1.1.1.1.2
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Zum Lernbeispiel 5 von Seite 88

Bei Beginn der Arbeitsunfähig-
keit ab 12. 12. 2025 liegt für Klaus 
Stalter noch kein abgerechneter 
Entgeltabrechnungszeitraum vor. 
Für die Regelentgeltberechnung ist 
das Arbeitsentgelt vom 01. 12. bis 
11. 12. 2025 zugrunde zu legen.

Auswirkungen von Fehlzeiten auf den 
Entgeltabrechnungszeitraum

Zeiten infolge Arbeitsunfähigkeit, un-
bezahlten Urlaubs, Arbeitsbummelei 
usw. sind Fehlzeiten.

Dabei ist es unerheblich, ob die Fehl-
zeit auf ein Verschulden der Arbeit-
nehmenden zurückzuführen ist. Ent-
scheidend ist lediglich, dass in dieser 
Zeit kein Arbeitsentgelt erzielt wurde.

Wird nur aufgrund von Fehlzeiten der 
Vier- Wochen-Zeitraum unterschritten, 
so bleibt dennoch dieser Bemessungs-
zeitraum maßgebend, da er weiterhin 
dem Grunde nach vier Wochen beträgt 
und zumindest für einen Teil des Be-
messungszeitraums Arbeitsentgelt 
bezogen wird.

Daraus folgt, dass der Kunde bzw. die 
Kundin nicht für den gesamten Be-
messungszeitraum Arbeitsentgelt er-
halten muss.

Fällt eine Zeit der Entgeltfortzahlung 
in den Bemessungszeitraum, so ist 
bei der Berechnung des Krankengel-
des auch das in dieser Zeit gezahlte 
Arbeitsentgelt zu berücksichtigen.

Beispiel

Susanne Grün ist seit Jahren als 
Arbeiterin bei der Reis GmbH be-
schäftigt. Susanne Grün war vom 
24. 10. bis 10. 12. 2025 arbeitsun-
fähig. Ab 29. 12. 2025 ist Susanne 
Grün erneut arbeitsunfähig. Die 
Reis GmbH rechnet ihre Löhne je-
weils am ersten Arbeitstag für den 
abgelaufenen Kalendermonat ab.

Frage 

Welcher Entgeltabrechnungszeit-
raum ist für die Arbeitsunfähigkeit 
ab dem 29. 12. 2025 maßgebend?

Lösung

Bei Eintritt der erneuten Arbeits-
unfähigkeit (29. 12. 2025) ist der 
Kalendermonat November ab-
gerechnet. Die Reis GmbH rech-
net für November die an Susanne  
Grün ausgezahlte Entgeltfort-
zahlung aufgrund der vorherigen 
Arbeitsunfähigkeit ab. Für die 
Regelentgeltberechnung ist das 
Arbeitsentgelt (in Höhe der Ent-
geltfortzahlung) vom 01. bis 30. 11. 
2025 zugrunde zu legen.

Änderung des Inhalts des Arbeits-
verhältnisses

Änderungen des Inhalts des Arbeits-
verhältnisses, die nach Ablauf des 
Entgeltabrechnungszeitraums wirk-
sam werden (z.B. Übergang von 
Vollzeit- zur Teilzeitarbeit), haben 
grundsätzlich keinen Einfluss auf die 
Berechnung des Regelentgelts. Das 
gilt selbst dann, wenn die Änderung 
vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit ein-
getreten ist. Das Regelentgelt ist aus 
dem letzten abgerechneten Entgelt-
abrechnungszeitraum zu ermitteln.

GR v.  
07. 09. 2022  
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 4.1.1.1.1.1

BSG-Urteil v. 
25. 06. 1991 – 
AZ: 1/3 RK  
6/90, GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff.  
4.1.1.1.1.2.4
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Wechsel vom Ausbildungs- zum  
Arbeitsverhältnis

Das Ausbildungsverhältnis endet in 
der Regel mit dem Bestehen der Aus-
bildungsprüfung. Das sich anschlie-
ßende neue Arbeitsverhältnis hat 
einen ganz anderen Charakter als 
das Ausbildungsverhältnis und recht-
fertigt somit eine Berücksichtigung der 
aktuellen Verhältnisse bei Beginn der 
Arbeitsunfähigkeit.

Beispiel

Übergang vom Ausbildungs- zum 
Arbeitsverhältnis:	 16. 07.

Beginn der Arbeitsunfähigkeit: 
	 30. 07.

Monatliche Entgeltabrechnung ist 
am 15. des Folgemonats. Abrech-
nungszeitraum ist der Kalender-
monat.

Frage

Welcher EAZ ist bei der Regelent-
geltberechnung zugrunde zu legen?

Lösung

Das Arbeitsverhältnis hat einen 
ganz anderen Charakter als das 
Ausbildungsverhältnis. Für die Be-
rechnung des Regelentgelts ist das 
Arbeitsentgelt vom 16. bis 29. 07. 
zugrunde zu legen.

Merke
Ausgangsbasis für die Berech-
nung des Regelentgelts ist das 
laufende Arbeitsentgelt aus dem 
letzten vor Beginn der Arbeits-
unfähigkeit abgerechneten Ent-
geltabrechnungszeitraum. Die-
ser Entgeltabrechnungszeitraum 
muss mindestens vier Wochen 
umfassen.

13.1.1.2 Arbeitsentgelt

Ein weiterer Baustein für die Berech-
nung des Krankengeldes bei „Stunden-
löhnern“ ist das im EAZ erzielte lau-
fende Arbeitsentgelt.

Das für die Regelentgeltberechnung 
maßgebende Arbeitsentgelt ent-
spricht dem „Arbeitsentgeltbegriff“ 
des § 14 SGB IV und der erlassenen 
SvEV. Welche Einnahmen danach zum 
Arbeitsentgelt gehören, haben Sie be-
reits im Lernbrief zum Thema „Meldun-
gen der Firmenkunden prüfen und Feh-
lermeldungen bearbeiten“ erfahren.

Laufend gezahltes Arbeitsentgelt

Zur Berechnung des Regelentgelts ist 
das in dem EAZ erzielte laufende Ar-
beitsentgelt zu berücksichtigen. Lau-
fendes Arbeitsentgelt sind alle Ein-
nahmen, die für die geleistete Arbeit 
in einem EAZ gezahlt werden. Dazu 
gehören u.a. Bruttolöhne und -gehäl-
ter, Überstundenvergütungen sowie 
vermögenswirksame Leistungen.

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 
4.1.1.1.1.2.1 
Abs. 4, 
4.1.1.1.1.2.4 
Abs. 2

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 
4.1.1.1.1.2.4

§ 14 SGB IV,  
§ 47 Abs. 2 
Satz 1 SGB V, 
GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 4.1.1.1.2

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 4.1.1.1.2, 
4.1.1.1.2.1
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Einmalig gezahltes Arbeitsentgelt

Hierunter sind Zuwendungen zu ver-
stehen, die nicht für die einem einzel-
nen Abrechnungszeitraum zuzuord-
nende Arbeitsleistung gezahlt werden, 
sondern anlassbezogen gezahlt 
werden, wie z.B. Weihnachts- und 
Urlaubsgeld oder Jubiläumszuwen-
dungen, und dem Arbeitsentgelt zuzu-
rechnen sind.

Solche Zahlungen sind bei der Be-
rechnung des Regelentgelts aufgrund 
des Einmalzahlungs-Neuregelungs-
gesetzes zu berücksichtigen. Einmalig 
gezahltes Arbeitsentgelt bleibt bei 
der Berechnung des laufenden Regel-
entgelts unberücksichtigt.

Rückwirkende Erhöhung des Arbeits-
entgelts

Rückwirkende Erhöhungen des Ar-
beitsentgelts können durch Abschlüs-
se von Einzel- oder Tarifverträgen so-
wie Betriebsvereinbarungen zustande 
kommen.

Fortsetzung des Lernbeispiels 5
von Seite 89

Die Gehälter der Klein KG werden 
rückwirkend ab 01. 12. 2025 um  
2 % erhöht. Der Tarifvertrag wird 
am 16. 01. 2026 abgeschlossen.

Ist die Erhöhung des Arbeitsent-
gelts bei der Regelentgeltberech-
nung für Klaus Stalter zu berück-
sichtigen?

Rückwirkende Erhöhungen des Ar-
beitsentgelts werden bei der Berech-
nung des Regelentgelts immer dann 
berücksichtigt, wenn die entsprechen-
de Vereinbarung über die Erhöhung 
vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit ge-
schlossen wurde und der maßgebende 
Entgeltabrechnungszeitraum (EAZ) 
von der Erhöhung betroffen ist.

Zum Lernbeispiel 5 

Die Tariferhöhung kann bei der 
Regelentgeltberechnung für Klaus 
Stalter nicht berücksichtigt werden. 
Der Rechtsanspruch auf den höhe-
ren Lohnanspruch ist mit Tarifver-
tragsabschluss (am 16. 01. 2026) 
entstanden. Die Arbeitsunfähigkeit 
liegt seit 12. 12. 2025 vor. 

Beispiel
Arbeitsunfähigkeit

01. 06.

X	 X	 X

a) 20. 04.	 b) 10. 05.	 c) 15. 06.

Abschluss einer Vereinbarung, dass 
das Arbeitsentgelt rückwirkend ab

a) 01. 03.	 b) 01. 05.	 c) 01. 04.

um 3 % erhöht wird.

01. 04.	 30. 04.

maßgebender EAZ

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024, 
Ziff. 4.1.1.1.2.2

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024, 
Ziff. 4.1.1.1.2.3

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024, 
Ziff. 4.1.1.1.2.3
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Merke
Rückwirkende Entgelterhöhun-
gen sind bei der Regelentgelt-
berechnung zu berücksichtigen, 
wenn der Rechtsanspruch vor 
Beginn der Arbeitsunfähigkeit 
entstanden ist und den maßge-
benden Entgeltabrechnungszeit-
raum betrifft. Dagegen werden 
Änderungen des Arbeitsentgelts, 
die erst im Laufe der Arbeitsun-
fähigkeit wirksam werden, nicht 
berücksichtigt.

13.1.1.3 Arbeitsstunden

Fortsetzung des Lernbeispiels 5
von Seite 91

Klaus Stalter, erzielt im Dezember 
(01. bis 11. 12. 2025) ein Brutto-
arbeitsentgelt von 426 € für 26 
Arbeitsstunden. Für zwei geleistete 
Überstunden bekommt Klaus Stal-
ter zusätzlich 40 €. Am 04. 12.  
2025 nimmt Klaus Stalter vier 
Stunden als unbezahlte Urlaubs-
stunden.

•	 Von welchem Bruttoarbeitsent-
gelt ist auszugehen?

•	 Welche Gesamtstundenzahl gilt 
für Klaus Stalter im Dezember?

 
Ein weiterer Baustein bei der Kranken-
geldberechnung sind die Arbeitsstun-
den, in denen das zuvor ermittelte lau-
fende Arbeitsentgelt erzielt wurde.

Das laufende Arbeitsentgelt ist für die 
Berechnung des Regelentgelts durch 
die Anzahl der Arbeitsstunden zu tei-
len, für die es gezahlt wurde.

Welche Zeiten dabei zu berücksich-
tigen sind, zeigt Ihnen das folgende 
Schaubild:

Arbeitsstunden

vertraglich geleistete Arbeitsstunden des EAZ

alle Überstunden des EAZ

bezahlte Stunden ohne Arbeitsleistung 
im EAZ (bezahlter Urlaub, Feiertage, Freistunden  
und Zeiten der Entgeltfortzahlung)

Frage

Wird die rückwirkende Erhöhung des Arbeitsent-
gelts bei der Regelentgeltberechnung berücksich-
tigt?

Lösung

a) �Ja, weil die Vereinbarung vor Beginn der Arbeits-
unfähigkeit abgeschlossen wurde und die Erhö-
hung auch den EAZ betrifft.

b) �Nein, weil die Vereinbarung zwar vor Beginn der 
Arbeitsunfähigkeit abgeschlossen wurde, aber 
die Erhöhung nicht auch den EAZ betrifft.

c) �Nein, weil die Vereinbarung erst nach Beginn der 
Arbeitsunfähigkeit abgeschlossen wurde; dass 
die Erhöhung zwar den EAZ betrifft, reicht für 
eine Berücksichtigung allein nicht aus.

§ 47 Abs. 2 
Satz 1 SGB V
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Es muss sich dabei nicht um ganze 
Stunden handeln. Vielmehr sind z.B. 
auch Bruchteile von Stunden (z.B. 
1.248,75 € erzielt in 166,5 Stunden) zu 
berücksichtigen.

Nicht hinzuzurechnen sind dagegen 
alle unbezahlten Arbeitsstunden (un-
bezahlter Urlaub), da sie ansonsten 
das Ergebnis (den durchschnittlichen 
Stundenlohn) verfälschen würden.

Mit den beiden Bausteinen „Arbeits-
entgelt“ und „Arbeitsstunden“ ermit-
teln Sie den durchschnittlichen Stun-
denlohn mit folgender Formel:

Zum Lernbeispiel 5 von Seite 92

•	 �Es ist vom laufenden Arbeitsent-
gelt auszugehen (§ 14 SGB IV, So-
zialversicherungsentgeltverord-
nung – SvEV), also Arbeitsentgelt 
in Höhe von 466 €.

•	 �Es ist die Anzahl der bezahlten 
Arbeitsstunden zu berücksichti-
gen. Dies sind im Dezember  
28 Arbeitsstunden.

Hinweis

Die unbezahlten Stunden (vier Stun-
den unbezahlter Urlaub) sind nicht 
zu berücksichtigen.

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 4.1.1.1.3

mtl. Arbeitsentgelt (– einmalig 
gezahltes Arbeitsentgelt)

tatsächliche Arbeitsstunden 
+ bezahlte Fehlstunden

= �
 durchschnittlicher 
 Stundenlohn 
 (Geldfaktor)

Beispiel

Juni Juli
Arbeitsentgelt 
in €

2.100 1.868,75

Arbeitsstunden 168 149,5
Überstd.-ent-
gelt in €

156 143

bezahlte Über-
stunden

12 11

unbez. Ur-
laubsstunden

18,5*

Berechnung 
des durch-
schnittlichen 
Stundenlohns 
in €

2.256 
= 12,53

   180

2.011,75 
= 12,53

  160,5

* �Die unbezahlten Urlaubsstunden werden nicht berücksichtigt, 
sondern nur die bezahlten elf Überstunden. 

Folge

Das Ergebnis ist der durchschnittliche Stunden-
lohn. Trotz der unbezahlten Fehlzeit ist er gleich-
geblieben. Der Grund dafür ist, dass bei gesun-
kenem Gesamtentgelt sich auch die Anzahl der 
Gesamtstunden entsprechend verringert hat.

3 
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Merke
Bei der Berechnung des Regel-
entgelts aus laufendem Arbeits-
entgelt für „Stundenlöhner“ ist 
das maßgebliche Arbeitsentgelt 
durch die Anzahl der Stunden zu 
teilen, für die es gezahlt wurde. 
Zu diesen Arbeitsstunden ge-
hören auch die Stunden, für die 
ohne Arbeitsleistung Arbeitsent-
gelt gezahlt wurde, wie z.B. die 
Stunden des bezahlten Urlaubs, 
bezahlter Feiertag, bezahlter 
Freistunden oder bezahlter 
Arbeitsunfähigkeitstage. Das Er-
gebnis ist der durchschnittliche 
Stundenlohn.

13.1.1.4 �Regelmäßige wöchentliche 
Arbeitszeit

Die regelmäßige wöchentliche Ar-
beitszeit und die Division durch 7 sind 
weitere Bausteine bzw. Rechenschritte 
zur Berechnung des Krankengeldes. 
Zur Berechnung des Regelentgelts 
ist der durchschnittliche Stundenlohn 
(mtl. Bruttoarbeitsentgelt ohne Ein-
malzahlungen : tatsächliche Arbeits-
stunden und bezahlte Fehlstunden) 
mit den regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitsstunden zu vervielfachen und 
durch 7 zu teilen.

Daraus ergibt sich folgende Formel:

		  regelmäßige 
durch-		  wöchentliche 
schnittlicher	 X	 Arbeitsstunden	 =	

Regel- 

Stundenlohn	 		  7		
entgelt

Vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit

Grundlage der regelmäßigen wö-
chentlichen Arbeitszeit ist die indi-
viduelle regelmäßige wöchentliche 
Arbeitszeit. Diese ergibt sich aus dem 
Einzelarbeitsvertrag, ggf. zusammen 
mit einer Betriebsvereinbarung oder 
dem Tarifvertrag.

Mehrarbeitsstunden

Mehrarbeitsstunden sind Stunden, die 
über die vereinbarte Arbeitszeit hin-
ausgehen.

Unter bestimmten Voraussetzungen 
sind diese Mehrarbeitsstunden bei der 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeits-
zeit zu berücksichtigen. 

Voraussetzung für die Berücksich-
tigung der Mehrarbeitsstunden bei 
der Ermittlung der regelmäßigen wö-
chentlichen Arbeitszeit ist, dass die 
Mehrarbeitsstunden „regelmäßig“ ge-
leistet werden. Regelmäßig sind Mehr-
arbeitsstunden dann, wenn

	· im Ausgangszeitraum von drei Mo-
naten bzw. 13 Wochen während 
eines Monats oder mindestens vier 
Wochen jeweils mindestens eine vol-
le Mehrarbeitsstunde geleistet oder 
vergütet wurde.

§ 47 Abs. 2 
Satz 2  
SGB V,  
GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 4.1.1.1.4

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 
4.1.1.1.4.1

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 4.1.1.1.4.3 
Abs. 1, 2,  
BAG-Urteil v. 
08. 05. 1972 
– AZ: 5 AZR 
428/71
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Ist in einem dieser EAZ weniger als 
eine volle Stunde Mehrarbeit geleistet 
worden, sind die Mehrarbeitsstunden 
nicht mehr regelmäßig und deshalb 
auch bei der Krankengeldberechnung 
nicht zu berücksichtigen. Eine „Auf-
rechnung“ mit den Mehrarbeitsstun-
den anderer Monate ist dabei nicht 
möglich. Sofern in einem dieser EAZ 
nur deshalb keine Mehrarbeitsstun-
de(n) angefallen ist (sind), weil voll-
ständig kein Arbeitsentgelt gezahlt 
wurde, sondern z.B. Krankengeld, ist 
dies für die Regelmäßigkeit unschäd-
lich.

Ist in jedem EAZ mindestens eine Über-
stunde geleistet worden, gilt für die 
Berechnung der „durchschnittlichen 
wöchentlichen Überstunden“ folgende 
Formel (Formel 3):

Mehrarbeitsstunden 
der letzten drei Monate 

bzw. 13 Wochen

13

=

 � wöchent- 
 liche 
 Mehr- 
 arbeits- 
 stunden

Die Mehrarbeitsstunden der Abrech-
nungszeiträume werden deshalb 
durch 13 geteilt, weil ein Drei-Monats-
Zeitraum (ein Viertel eines Jahres mit 
52 Wochen) 13 Wochen umfasst.

Merke
Bei der regelmäßigen wöchent-
lichen Arbeitszeit sind Überstun-
den zu berücksichtigen, wenn  
sie regelmäßig angefallen sind,  
d.h. wenn in den letzten drei  
Monaten bzw. in den letzten  
13 Wochen je Monat mindestens 
eine volle Überstunde angefal-
len ist. Ist in einem der letzten 
drei Monate nur deshalb keine 
Überstunde angefallen, weil kein 
Arbeitsentgelt gezahlt wurde, 
ist dies für die Regelmäßigkeit 
unschädlich.

Berücksichtigung von Mehrarbeitsstunden 
bei der Berechnung der regelmäßigen 

wöchentlichen Arbeitszeit

Mehrarbeitsstunden je 
Woche berechnen und 

zu der vereinbarten 
wöchentlichen  

Arbeitszeit 
addieren = regelmäßige 
wöchentliche Arbeitszeit

vereinbarte 
wöchentliche Arbeitszeit 

= regelmäßige 
wöchentliche Arbeitszeit 

 
 

ja nein

Regelmäßigkeit keine Regelmäßigkeit

Es ist in den letzten drei Monaten oder drei EAZ  
jeweils mindestens eine volle Mehrarbeitsstunde  

angefallen oder vergütet worden.

Beispiel

Sabine Meister hat eine verein-
barte wöchentliche Arbeitszeit von 
38 Stunden. Im November wurden 
während der Entgeltfortzahlung 
aufgrund tariflicher Regelungen 
zehn Mehrarbeitsstunden vergü-
tet. Im Oktober wurden elf Mehr-
arbeitsstunden geleistet und ver-
gütet. Im September ist für Sabine 
Meister eine halbe Überstunde zu 
berücksichtigen.

Frage

Wirken sich die Überstunden im 
Ausgangszeitraum auf die wö-
chentliche Arbeitszeit für Sabine 
Meister aus?

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 
4.1.1.1.4.3
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Lösung

Bei der Feststellung von Mehr-
arbeitsstunden sind außer den 
tatsächlich geleisteten und be-
zahlten Mehrarbeitsstunden auch 
die Mehrarbeitsstunden zu berück-
sichtigen, die aufgrund tariflicher 
oder betrieblicher Regelungen, z.B. 
während des Urlaubs oder der Ent-
geltfortzahlung, vergütet worden 
sind. Die vergüteten Mehrarbeits-
stunden für November (also zehn 
Stunden) sind grundsätzlich zu be-
rücksichtigen. Für Oktober werden 
grundsätzlich elf Mehrarbeitsstun-
den berücksichtigt.

Im September wurde keine volle 
Überstunde geleistet, und damit 
auch nicht vergütet. Es fehlt an 
der geforderten Regelmäßigkeit 
„mindestens eine volle Überstunde 
je Monat“. Die geleisteten Über-
stunden wirken sich nicht auf die 
wöchentliche Arbeitszeit aus.

Hinweis

Es ist von einer wöchentlichen 
Arbeitszeit von 38 Stunden auszu-
gehen.

Merke
Die durchschnittlichen regel-
mäßigen wöchentlichen Mehrar-
beitsstunden werden zur verein-
barten regelmäßigen wöchent-
lichen Arbeitszeit addiert.

Unbezahlte Fehlzeiten

Zu den unbezahlten Fehlzeiten gehö-
ren z.B. Krankengeldbezugszeiten, Zei-
ten des unbezahlten Urlaubs usw., al-
so Zeiten, in denen kein Arbeitsentgelt 
anfällt. Da aufgrund von Fehlzeiten 
weniger Überstunden geleistet werden 
können, sind sie bei der Berechnung 
der durchschnittlichen wöchentlichen 
Überstundenzahl zu berücksichtigen. 
Damit werden Nachteile für Arbeit-
nehmende vermieden, die während 
der Fehlzeiten (Fehltage) keine Über-
stunden leisten konnten. Unbezahlte 
Teiltage bleiben bei der Minderung un-
berücksichtigt.

zu berücksichtigende Fehlzeiten

unbezahlter Urlaub

Krankengeldbezug

Mutterschaftsgeldbezug

Bezug von Übergangsgeld 
(Leistung der Rentenversicherung)

Bezug von Verletztengeld 
(Leistung der Unfallversicherung)

Bezug von Krankengeld der sozialen 
Entschädigung (Leistung der Integrationsämter)

Arbeitsbummelei
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Damit diese Fehlzeiten bei der Ermitt-
lung der regelmäßigen wöchentlichen 
Mehrarbeitsstunden berücksichtigt 
werden können, ist in diesen Fällen 
eine besondere Formel anzuwenden 
(Formel 4):

Mehrarbeitsstunden 
im Ausgangszeitraum

91 Tage – unbezahlte 
Fehltage

GR v. 
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 4.1.1.1.4.3 
Abs. 6

x 7 =

regel- 
mäßige 
wöchent- 
liche 
Mehr- 
arbeits- 
stunden

Von den 91 Tagen (13 Wochen à sie-
ben Tage) sind also die unbezahlten 
Fehlzeiten abzuziehen. 

Als Ergebnis erhält man die regel-
mäßigen wöchentlichen Mehrarbeits-
stunden, die zu der regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit hinzuzu-
rechnen sind.

Falls sich Komma-Beträge ergeben, 
sollten Sie drei Stellen hinter dem 
Komma berechnen und die zweite 
Stelle runden. So sieht es in der Pra-
xis auch oscare® vor. Erkundigen Sie 
sich, wie Ihre AOK in solchen Fällen 
verfährt.

Übrigens: Unbezahlte Fehlzeiten/
Fehltage können sich für den Kunden 
bzw. die Kundin bei der Berechnung 
des Krankengeldes positiv auswirken. 
Wenn ein Kunde oder eine Kundin im 
Ausgangszeitraum von drei Monaten 
oder 13 Wochen in einem der Abrech-
nungszeiträume keine volle Mehr-
arbeitsstunde geleistet hat, prüfen Sie 
bitte, ob in diesem Monat unbezahlte 
Fehlzeiten (Fehltage) lagen. Wenn 
nämlich in diesem Abrechnungszeit-
raum deshalb keine Mehrarbeitsstun-
de angefallen ist, weil der Kunde bzw. 
die Kundin in dieser Zeit unbezahlte 
Fehlzeiten (Fehltage) hatte und über-
haupt kein Arbeitsentgelt erhalten 
hat, liegt trotzdem „Regelmäßigkeit“ 
vor.

Durchschnittliche wöchentliche 
Arbeitszeit

Wenn keine feste Arbeitszeit verein-
bart wurde (z.B. bei Aushilfskräften 
oder bei Arbeit je nach Arbeitsanfall), 
ist die regelmäßige wöchentliche 
Arbeitszeit aus der tatsächlichen 
Gestaltung der Verhältnisse zu be-
rechnen. Dies gilt auch, wenn die tat-
sächlichen Arbeitsstunden regelmäßig 
von den vereinbarten Arbeitsstunden 
abweichen.

Die regelmäßige wöchentliche Ar-
beitszeit ist dann nach dieser Formel 
zu berechnen:

Gesamtzahl der tat-
sächlich geleisteten 
Arbeitsstunden der 

letzten drei Monate/ 
13 Wochen

13
=

regel- 
mäßige 
wöchent- 
liche 
Arbeitszeit

Wenn in dem Zeitraum von drei Mona-
ten bzw. 13 (Arbeits-)Wochen unbe-
zahlte Fehlzeiten (Fehltage) angefal-
len sind, muss das bei der Berechnung 
der regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit berücksichtigt werden. 
In diesem Fall werden die Fehlzeiten 
(Fehltage) einfach durch folgende For-
mel „herausgerechnet“:

Gesamtzahl der 
tatsächlich geleiste-
ten Arbeitsstunden 

der letzten drei  
Monate/13 Wochen

91 Tage – unbe-
zahlte Fehltage

x 7 =

regel- 
mäßige 
wöchent- 
liche 
Arbeitszeit

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 
4.1.1.1.4.3 
Abs. 2

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 
4.1.1.1.4.2 
Abs. 1 
Bsp. 66

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 4.1.1.1.4.2 
Abs. 1 
Bsp. 67
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13.1.1.5 ���Formel zur Ermittlung des  
Regelentgelts

Das laufende Arbeitsentgelt ist durch 
die Zahl der Stunden, für die es ge-
zahlt wurde, zu teilen. Dieser durch-
schnittliche Stundenlohn ist mit der 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeits-
zeit zu vervielfachen und durch sieben 
zu teilen. 

Das Ergebnis ist auf drei Dezimalstel-
len nach dem Komma auszurechnen, 
wobei die zweite Stelle um eine zu er-
höhen ist, wenn die dritte Stelle fünf 
oder mehr ergibt. 

Beispiel

Der Kunde der AOK, Alois Müller, 
erzielt im maßgeblichen Entgelt-
abrechnungszeitraum (EAZ) ein 
Bruttoarbeitsentgelt in Höhe von 
1.978,60 €. Das Entgelt erzielt er in 
162 Arbeitsstunden bei einer regel-
mäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
von 38,5 Wochenstunden.

Frage 

Welches Regelentgelt gilt für Alois 
Müller?

Lösung 

1.978,60 € x 38,5 €

	 162 x 7	 = 67,174 € 
		  = 67,17 €

13.1.2 �Arbeitnehmende, deren 
Arbeitsentgelt nach Monaten 
bemessen ist

Hängt die Höhe des Arbeitsentgelts 
nicht von den geleisteten Arbeits-
tagen bzw. Arbeitsstunden oder dem 
Ergebnis der Arbeit ab, so ist das Ar-
beitsentgelt nach Monaten bemessen 
(Monatslöhner, Gehaltsbezieher). 

Ein festes Monatsgehalt ist mittler-
weile für viele Arbeitnehmende üblich. 
Nicht nur Angestellte, sondern auch 
viele Arbeiter erhalten feste Monats-
entgelte.

13.1.2.1 Entgeltabrechnungszeitraum

Der maßgebliche Entgeltabrech-
nungszeitraum ist der letzte vor Be-
ginn der Arbeitsunfähigkeit abgerech-
nete Kalendermonat. Hinsichtlich des 
maßgeblichen Abrechnungszeitraums 
unterscheiden sich also die Berech-
nungsverfahren bei „Stundenlöhnern“ 
und Empfangenden fester Monatsbe-
züge nicht voneinander.

Die Ausführungen zum Entgeltabrech-
nungszeitraum (vgl. Punkt 13.1.1.1 
dieses Lernbriefs) gelten entsprechend 
für den Personenkreis der Arbeitneh-
mende, deren Entgelt nach Monaten 
bemessen ist.

Ein Monat kann jedoch nur dann als 
Entgeltabrechnungszeitraum be-
rücksichtigt werden, wenn der Monat 
bereits vor Beginn der Arbeitsunfä-
higkeit abgerechnet und abgelaufen 
ist. Damit ist das Arbeitsentgelt des 
Vormonats heranzuziehen, wenn im 
laufenden Monat Arbeitsunfähigkeit 
eintritt.

§ 47 Abs. 2  
Satz 1, 2  
SGB V

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 4.1.1  
Abs. 2

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 4.1.2 
Abs. 1

§ 47 Abs. 2 
Satz 3 SGB V

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 4.1.2.1.1 
Abs. 1
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Beispiel

Die Mitarbeiterin der AOK, Sabine 
Tasso, ist seit 22. 12. 2025 wegen 
Krankheit arbeitsunfähig. Die Ent-
geltfortzahlung endet am 01. 02. 
2026. Ab 02. 02. 2026 ist Kranken-
geld zu zahlen. Die Gehälter der 
AOK-Mitarbeitenden werden am  
15. des Monats für den laufenden 
Kalendermonat abgerechnet.

Frage

Welcher Kalendermonat ist der 
Regelentgeltberechnung zugrunde 
zu legen?

Lösung

Bei Beginn der Arbeitsunfähigkeit 
(22. 12. 2025) ist der Dezember ab-
gerechnet.

Für die Berechnung des Kranken-
geldes gilt jedoch der November 
2025. Dieser Kalendermonat ist 
bei Beginn der Arbeitsunfähigkeit 
abgerechnet und abgelaufen. Erst 
wenn beide Voraussetzungen vor-
liegen, ist das Arbeitsentgelt „er-
zielt“. 

13.1.2.2 Arbeitsentgelt

Auch für Arbeitnehmende, deren Ent-
gelt nach Monaten bemessen ist, wird 
zur Berechnung des Regelentgelts das 
laufende Arbeitsentgelt herangezo-
gen. Aus diesem Grund gelten auch 
hier die Ausführungen unter Punkt 
13.1.1.2 dieses Lernbriefs entspre-
chend.

13.1.2.3 Formel

Unabhängig von der Anzahl der tat-
sächlichen Kalendertage ist das 
laufende Arbeitsentgelt immer durch 
30 zu teilen, wenn es als Monatslohn/-
gehalt gezahlt wird und der Abrech-
nungszeitraum einen ganzen Monat 
umfasst.

Die Formel zur Berechnung des Re-
gelentgelts aus laufendem Arbeits-
entgelt lautet bei „Monatslöhnern“ 
(Formel 5): 

mtl. Arbeitsentgelt des letzten EAZ

30
 = Regelentgelt

Das Ergebnis ist auf 3 Dezimalstellen 
nach dem Komma auszurechnen, wo-
bei auf die 2. Stelle kaufmännisch auf 
bzw. abzurunden ist.  

Wenn im Entgeltabrechnungszeit-
raum unbezahlte Fehlzeiten vorliegen, 
so bleibt dennoch dieser Monat für 
die Berechnung des Krankengeldes 
maßgebend. In diesen Fällen wird das 
vertraglich vereinbarte (volle) Arbeits-
entgelt des Monats der Krankengeld-
berechnung zugrunde gelegt.

Beispiel

Ulrike Scherer erhält ein festes 
Monatsgehalt in Höhe von 1.500 €.  
Am 08. 05. wird Ulrike Scherer  
wegen Krankheit arbeitsunfähig. 
Der letzte abgerechnete Entgelt-
abrechnungszeitraum ist der April. 
Im April hat sie bereits aufgrund 
derselben Krankheit vom 07. bis  
25. 04. Krankengeld bezogen. Das 
abgerechnete Entgelt im April be-
trägt daher lediglich 500 €.

§ 47 Abs. 2 
Satz 3 SGB V

§ 47 Abs. 2 
Satz 3 SGB V 

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 4.1.2.1  
Abs. 1

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 4.1.2.1 
Abs. 2
GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 4.1.2.1.2.1.2 
Abs. 1
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Folge

Der Regelentgeltberechnung für Ul-
rike Scherer ist das Arbeitsentgelt 
in Höhe von 1.500 € zugrunde zu 
legen. Das Regelentgelt beträgt  
50 € (1.500 € : 30).

Merke
Bei Arbeitnehmenden, deren 
Arbeitsentgelt nach Monaten 
bemessen ist, wird das Regel-
entgelt aus dem laufenden 
Arbeitsentgelt berechnet, indem 
das Arbeitsentgelt durch 30 ge-
teilt wird.

Zusätzliche Vergütungen

Erhalten Arbeitnehmende neben ihrem 
festen Monatsgehalt noch zusätzlich 
laufende Vergütungen (z.B. für Mehr-
arbeitsstunden) und weicht deshalb 
ihr tatsächlich erzieltes Bruttoarbeits-
entgelt vom vereinbarten Bruttoar-
beitsentgelt ab, sind folgende Grund-
sätze zu beachten:

	· Neben dem festen Monatsgehalt 
oder Monatsentgelt gezahlte lau-
fende Vergütungen sind nur dann zu 
berücksichtigen, wenn sie regelmä-
ßig gezahlt werden.

	· Regelmäßig sind die Vergütungen 
dann, wenn sie in den letzten drei 
abgerechneten Monaten jeweils ge-
zahlt wurden. Die zusätzlichen Ver-
gütungen müssen nicht in gleicher 
Höhe gezahlt worden sein.

	· Das erzielte Arbeitsentgelt (ver-
einbarte und zusätzlich gezahlte 
Vergütung) der letzten Monate ist 
grundsätzlich durch 90 (Tage) zu 
teilen.

	· Sind in dem Ausgangszeitraum von 
drei Monaten z.B. in einem Monat 
nur deshalb keine zusätzlichen Ver-
gütungen angefallen, weil den Ver-
sicherten wegen Arbeitsunfähigkeit 
(ohne Entgeltfortzahlung) vollstän-
dig kein Arbeitsentgelt gezahlt wur-
de, ist dies für die Regelmäßigkeit 
unschädlich.

In der Praxis wird meist eine einfache-
re Variante der Regelentgeltberech-
nung vorgenommen. Das Arbeitsent-
gelt des letzten EAZ und die Überstun-
denvergütung des letzten EAZ werden 
addiert und durch 30 geteilt.

Ist die Überstundenvergütung gleich-
bleibend hoch, führt dieser Rechenweg 
zu demselben Ergebnis wie bei der 
Rechnung zuvor.

In Fällen schwankender Überstunden-
vergütungen erhalten Sie jedoch ein 
anderes Ergebnis und können die ver-
einfachte Rechnung deshalb nicht an-
wenden.

Beispiel

Hans-Jürgen Krause, Mitglied der 
AOK, legt Ihnen seine Gehaltsab-
rechnungen der Kalendermonate 
Dezember 2025, Januar und  
Februar 2026 vor.

Aus den Abrechnungen erkennen 
Sie, dass Hans-Jürgen Krause ein 
festes monatliches Gehalt von 
2.050 € erhält. Im Dezember 2025 
wurde Hans-Jürgen Krause zusätz-
lich eine Überstundenvergütung 
von 120 € gezahlt. In den Monaten 
Januar und Februar 2026 erhielt 
Hans-Jürgen Krause eine Überstun-
denvergütung von jeweils 170 €.

Frage

Welches Regelentgelt gilt für 
Hans-Jürgen Krause?

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff.  
4.1.2.1.2.1.2.1
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Anmerkung

Fehlzeiten werden mindernd berücksichtigt, wenn sie 
für ganze Tage vorliegen. Teiltage bleiben bei der 
Minderung unberücksichtigt. Erkundigen Sie sich, wie 
Ihre AOK die unbezahlten Fehltage ermittelt.

Arbeitsentgelt der drei letzten EAZ

90 Tage – unbezahlte Fehltage
= Regelentgelt

13.1.2.4 Formeln zur Berechnung des Regelentgelts

Bei Arbeitnehmenden, deren Entgelt nach Monaten 
bemessen ist, ergeben sich damit folgende Berech-
nungsmöglichkeiten:

Grundsatz

mtl. Arbeitsentgelt des letzten EAZ

30
= Regelentgelt

Bei regelmäßig gezahlten Mehrarbeitsstundenvergü-
tungen:

Arbeitsentgelt der letzten drei EAZ

+

Überstundenvergütung der letzten drei EAZ

90

= Regelentgelt

Unter Berücksichtigung von Fehlzeiten bei monatlich 
gezahlten Mehrarbeitsvergütungen:

Arbeitsentgelt der drei letzten EAZ

90 – unbezahlte Fehltage
= Regelentgelt

Lösung 

Die zusätzlich laufenden Vergü-
tungen (Überstundenvergütungen) 
wurden regelmäßig gezahlt. Daher 
sind diese bei der Regelentgelt-
berechnung zu berücksichtigen. Im 
Ausgangszeitraum (Dezember 2025 
bis Februar 2026) ist ein Arbeits-
entgelt von insgesamt 6.610 € zu 
berücksichtigen. Das Arbeitsentgelt 
von 6.610 € ist durch 90 zu teilen. 

Das errechnete Regelentgelt be-
trägt 73,44 € (6.610 € : 90).

Fehlzeiten

Liegen im Ausgangszeitraum von 
drei Monaten unbezahlte Fehlzeiten 
(Fehltage) vor, ist das erzielte Arbeits-
entgelt durch 90 (Tage) abzüglich 
der Fehltage zu teilen. Sie sehen also, 
dass auch bei diesem Personenkreis 
die Fehlzeiten bei der Berechnung der 
regelmäßigen Mehrarbeitsvergütung 
zu berücksichtigen sind. Da hier die 
Monate unabhängig von den tatsäch-
lichen Tagen mit 30 berücksichtigt 
werden, ergibt sich somit folgende Be-
rechnung:

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 
4.1.2.1.2.1.2.1 
Abs. 2
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13.1.3 �Arbeitnehmende, deren 
Arbeitsentgelt nach der 
Arbeitsleistung bemessen ist

Hängt das Arbeitsentgelt von der 
Arbeitsleistung ab, so spricht man von 
schwankenden Bezügen (z.B. bei Ak-
kordlohn, Stücklohn). Für solche Fälle 
sieht das Gemeinsame Rundschreiben 
vor, den Bemessungszeitraum für die 
Regelentgeltberechnung auf drei Mo-
nate auszudehnen. Das in dieser Zeit 
erzielte Arbeitsentgelt soll durch 90 
geteilt werden.

Allerdings ist § 47 Abs. 2 Satz 3 SGB V  
eindeutig formuliert. Wenn das 
Arbeitsentgelt nach Monaten bemes-
sen ist oder eine Berechnung mit der 
„Stundenformel“ des § 47 Abs. 2 Satz 
1, 2 SGB V nicht möglich ist, bleibt es 
bei der Formel

Arbeitsentgelt des EAZ 
= Regelentgelt

	 30

So hat dann auch das BSG in zwei 
Urteilen entschieden, dass auch in 
Fällen schwankender Bezüge das Re-
gelentgelt nach der Formel des § 47 
Abs. 2 Satz 3 SGB V zu berechnen ist.

In der Praxis wird gelegentlich die Auf-
fassung vertreten, diese Urteile gelten 
nicht für die Krankengeldberechnung, 
da sie zur Berechnung des Übergangs-
geldes (einer Geldleistung der Renten-
versicherung) und Verletztengeldes 
der Unfallversicherung ergangen sind 
und diese Berechnungsmethode nicht 
die tatsächlichen Verhältnisse dar-
stelle. Allerdings wird der Berechnung 
des Übergangs- und Verletztengeldes 
auch das Regelentgelt zugrunde ge-
legt. Hierbei handelt es sich sowohl 
begrifflich als auch inhaltlich um den-
selben Wert wie in der Krankenver-
sicherung.

Sprechen Sie mit den Beratenden 
Krankengeld in Ihrer AOK. Welche Lö-
sung wird bei Ihnen präferiert?

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 4.1.2.1.2.2 
Abs. 1

BSG-Urteil v. 
28. 02. 1991 
– AZ: 4/1 RA 
71/90,  
BSG-Urteil v.  
05. 03. 2002 
– AZ: B 2 U 
13/01 R
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sind zu den  
regelmäßigen 
wöchentlichen 
Arbeitsstunden 
zu addieren

durchschnittlicher 
Stundenlohn
(Geldfaktor)

Regelentgelt

x 7 =

oder (bei unbezahlten  
Fehltagen):

Regelentgelt

mtl. Bruttoarbeitsentgelt 
(ohne Einmalzahlungen)
tatsächliche Arbeitsstunden 
+ bezahlte Fehlstunden 
(= Gesamtarbeitsstunden)

Bruttoarbeitsentgelt des EAZ 
(ohne Einmalzahlungen)
                       30

Bruttoarbeitsentgelte der letzten drei EAZ
+ 

Überstundenvergütung der letzten drei EAZ
 90

Unter Berücksichtigung von unbezahlten Fehlzeiten bei  
Monatslohn mit Mehrarbeitsvergütung:

Unter Berücksichtigung von Fehlzeiten bei mtl. gleichbleibend 
hoher Überstundenvergütung:

Bruttoarbeitsentgelte der letzten drei EAZ
+ 

Überstundenvergütung der letzten drei EAZ
 90 – unbezahlte Fehltage 

= Regelentgelt

= Regelentgelt

Bruttoarbeitsentgelt der letzten drei EAZ
90 – unbezahlte Fehltage 

Gesamtzahl der tatsächlich geleisteten 
Arbeitsstunden der letzten drei Monate/ 

13 Wochen
91 – unbezahlte Fehltage

Gesamtzahl der tatsächlich geleisteten 
Arbeitsstunden der letzten drei Monate/ 

13 Wochen
13

=  Regelentgelt

Bruttoarbeitsentgelt des EAZ
30 

= Regelentgeltsind zu den  
regelmäßigen 
wöchentlichen 
Arbeitsstunden 
zu addieren

Arbeitsentgelt bemessen nach

Unter Berücksichtigung von Fehlzeiten im EAZ:

Arbeitnehmende, deren Arbeitsentgelt nach der Arbeits­
leistung bemessen ist (schwankende Monatsbezüge):

Mehrarbeitsstunden der letzten  
drei Monate/13 Wochen

13
=

=

Bei regelmäßig gezahlten Mehrarbeitsstundenvergütungen:

oder (bei unbezahlten  
Fehltagen):

Mehrarbeitsstunden 
im Ausgangszeitraun
91 Tage – unbezahlte 

Fehltage

Formelsammlung zur Berechnung des Regelentgelts 
aus dem laufendem Arbeitsentgelt und der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit

Formel 3:

Formel 4:

Formel 5:

Formel 2:

Regelentgelt

mtl. Bruttoarbeitsentgelt x regelmäßige 
wöchentliche Arbeitszeit
Gesamtarbeitsstunden x 7

=



4.1 · Anträge auf Krankengeld bearbeiten

AOK-Bundesverband 104

1a 
schriftliche  
Anträge

Generelles zur 
Kundenberatung

1b 
mündliche  
Anträge

2 
versicherungs- 
rechtliche Prüfung

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

4a 
Leistung  
bewilligen

4b 
Leistung  
ablehnen

5 
Archivierung, 
Nacharbeit

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

13.1.4 �Freiwillig versicherte Arbeit-
nehmende

Arbeitnehmende, die aufgrund des 
Überschreitens der Jahresarbeitsent-
geltgrenze krankenversicherungsfrei 
sind, können sich unter bestimmten 
Voraussetzungen bei der AOK freiwil-
lig versichern. Näheres hierzu erfahren 
Sie im Lernbrief zum Thema „Meldun-
gen der Firmenkunden prüfen und Feh-
lermeldungen bearbeiten“.

Die Berechnung des Krankengeldes 
erfolgt hier analog zu den Personen-
kreisen, deren Arbeitsentgelt nach 
Stunden bzw. nach Monaten bemes-
sen ist, da es sich auch hier um Arbeit-
nehmende handelt.

Merke
Bei freiwillig versicherten Arbeit-
nehmenden gilt die gleiche 
Berechnung für das Regelent-
gelt wie bei pflichtversicherten 
Arbeitnehmenden.

13.1.5 �Brutto-Hinzurechnungsbe-
trag

Lernbeispiel 6

Die Kundin der AOK, Heike Sommer, 
fragt bei Ihnen telefonisch nach,  
ob und ggf. wie ihr Weihnachts- 
geld in Höhe von 1.000 € bei der 
Krankengeldberechnung berück-
sichtigt wird. Heike Sommer hat  
einen festen Monatslohn von 2.000 €  
(brutto). Der letzte abgerechnete 
Lohnabrechnungszeitraum vor Be-
ginn der Arbeitsunfähigkeit ist der 
Februar 2026. Das Weihnachtsgeld 
wird jeweils im November ausge-
zahlt und ist in voller Höhe zu allen 
Zweigen der Sozialversicherung 
beitragspflichtig. Die Lohnabrech-

§ 6 Abs. 1  
Nr. 1 SGB V

nung erfolgt jeweils für den Kalen-
dermonat.

Welches kumulierte Regelentgelt 
gilt für die Kundin Heike Sommer?

Ein Brutto-Hinzurechnungsbetrag 
zum Regelentgelt ist nur dann zu bil-
den, wenn der Versicherte in einem 
bestimmten Zeitraum eine beitrags-
pflichtige Einmalzahlung erhalten hat. 
Das Einmalzahlungs-Neuregelungs-
gesetz hat durch Ergänzung im § 47 
SGB V die Rechtsgrundlage für die Be-
rücksichtigung der nach § 23a SGB IV 
beitragspflichtigen Einmalzahlungen 
bei der Krankengeldberechnung ge-
schaffen.

Die Berechnung des Regelentgelts aus 
laufendem Arbeitsentgelt bleibt un-
verändert (vgl. Punkte 13.1.1 bis 13.1.4 
dieses Lernbriefs). Mit Einführung des 
Einmalzahlungs-Neuregelungsge-
setzes ist zu dem kalendertäglichen 
Regelentgelt aus dem laufenden Ar-
beitsentgelt der 360. Teil des einmalig 
gezahlten Arbeitsentgelts, das in den 
letzten zwölf Kalendermonaten vor 
Beginn der Arbeitsunfähigkeit nach  
§ 23a SGB IV der Beitragsberechnung 
zugrunde gelegen hat, zu addieren 
(Hinzurechnungsbetrag).

Der Brutto-Hinzurechnungsbetrag be-
trägt stets 1/360 der vor Beginn der 
Arbeitsunfähigkeit beitragspflichtigen 
Einmalzahlungen. Es ist unerheblich, 
ob die Versicherung oder das Beschäf-
tigungsverhältnis des Arbeitsunfähi-
gen zuvor für volle zwölf Kalendermo-
nate bestanden hat.

Die Addition des Regelentgelts aus 
dem laufenden Arbeitsentgelt und 
des Brutto-Hinzurechnungsbetrags 
aus dem einmaligen Arbeitsentgelt 
ergeben das kumulierte Regelentgelt 
(Formel 7).

§ 47 Abs. 2 
Satz 6 SGB V

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,   
Ziff. 5.1.3. 
Abs. 2

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,   
Ziff. 5.1.3  
Abs. 3
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Zum Lernbeispiel 6 
von Seite 104

Im ersten Schritt ist das Regelent-
gelt aus dem laufenden Arbeitsent-
gelt für Heike Sommer zu ermitteln. 
Heike Sommer hat einen festen 
Monatslohn. Es wird für den Kalen-
dermonat abgerechnet. Es ist die 
Regelentgeltberechnung nach § 47 
Abs. 2 Satz 3 SGB V vorzunehmen.

Berechnung:	  2.000 €

	 30	
= 66,67 €

Im zweiten Schritt erfolgt die Er-
mittlung des Brutto-Hinzurech-
nungsbetrags.

Berechnung:	  1.000 €

	 360	
= 2,78 €

Das kumulierte Regelentgelt be-
trägt 69,45 € (66,67 € + 2,78 €).

Das (kumulierte) Regelentgelt wird 
höchstens bis zum kalendertäglichen 
Betrag der Beitragsbemessungsgren-
ze (Höchstregelentgelt), die für den 
Bemessungszeitraum des laufenden 
Krankengeldes gilt, berücksichtigt 
(vgl. Punkt 13.2 dieses Lernbriefs).

Zwölf-Monats-Zeitraum

Der für die Berücksichtigung der Ein-
malzahlungen maßgebende Zeitraum 
umfasst die letzten zwölf Kalender-
monate vor Beginn der Arbeitsunfä-
higkeit. Der Zwölf-Monats-Zeitraum 
endet mit dem letzten abgerechneten 
Kalendermonat, also mit dem Monat, 
der für die Berechnung des Kranken-
geldes aus dem laufenden Arbeitsent-
gelt maßgebend ist.

Beispiel

Beginn der Arbeits- 
unfähigkeit:	 13. 02. 2026

letzter abgerechneter  
Kalendermonat:	 Januar 2026

Zwölf-Monats-Zeitraum  
für die Berücksichtigung  
der Einmalzahlungen:	 01. 02. 2025 – 31. 01. 2026

Beispiel

Beginn der Arbeits- 
unfähigkeit:	 01. 12. 2025

letzter abgerechneter  
Kalendermonat:	 Oktober 2025

Zwölf-Monats-Zeitraum  
für die Berücksichtigung  
der Einmalzahlungen:	 01. 11. 2024 – 31. 10. 2025

Die Bestimmungen des § 47 Abs. 2 
Satz 6 SGB V sowie die Gesetzesbe-
gründung hierzu nennen keine Tat-
bestände, die zur Verlängerung der 
Jahresfrist führen. Daher ist z.B. auch 
bei zwischenzeitlicher Arbeitslosigkeit 
oder zwischenzeitlicher Familienver-
sicherung des Arbeitsunfähigen immer 
von einem Zwölf-Monats-Zeitraum 
auszugehen.

März-Klausel

Laut § 23a Abs. 4 SGB IV ist in der Zeit 
vom 01. 01. bis 31. 03. eines Jahres 
einmalig gezahltes Arbeitsentgelt 
unter bestimmten Voraussetzungen 
zur Beitragsberechnung dem Vorjahr 
zuzuordnen. Die Übertragung dieser 
sogenannten „März-Klausel“ – also 
das beitragsrechtliche Transferieren 
von Einmalzahlungen in das Vorjahr 
– auf die Berücksichtigung der Einmal-
zahlungen bei der Krankengeldberech-
nung könnte allerdings dazu führen, 
dass das Krankengeld rückwirkend 

§ 47 Abs. 6 
SGB V

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 5.1.3.1  
Abs. 1

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 5.1.3.2 
Abs. 1

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung
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neu ermittelt werden müsste. In § 47 
Abs. 2 Satz 6 SGB V wird bezüglich der 
Berücksichtigung der Einmalzahlun-
gen bei der Krankengeldberechnung 
explizit auf die Verhältnisse vor Be-
ginn der Arbeitsunfähigkeit abgestellt. 
Daher scheidet eine rückwirkende Kor-
rektur und damit die Anwendung der 
„März-Klausel“ aus.

Zuflussprinzip

Einmalzahlungen sind bei der Kran-
kengeldberechnung nach dem „Zu-
flussprinzip“ zu berücksichtigen. Das 
bedeutet, dass der Brutto-Hinzurech-
nungsbetrag zum Regelentgelt aus 
allen (teilweise) zur Krankenversiche-
rung beitragspflichtigen Einmalzah-
lungen, die im Zwölf-Monats-Zeitraum 
vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit aus-
gezahlt wurden, ermittelt wird.

Arbeitgeber- oder Krankenkassen-
wechsel

Für die Berücksichtigung der Einmal-
zahlungen bei der Krankengeldberech-
nung stellt § 47 Abs. 2 Satz 6 SGB V 
nicht ausschließlich auf das aktuelle 
Beschäftigungs- oder Versicherungs-
verhältnis ab. Daher sind Arbeitgeber- 
oder Krankenkassenwechsel innerhalb 
des Zwölf-Monats-Zeitraums unerheb-
lich.

Daraus folgt, dass ggf. mehrere 
Arbeitgeber beitragspflichtige Ein-
malzahlungen zu bescheinigen haben. 
Aus der Gesamtsumme wird dann der 
Brutto-Hinzurechnungsbetrag ermit-
telt. Das erhöhte Krankengeld ist von 
der für den aktuellen Krankengeldfall 
zuständigen Krankenkasse zu zahlen. 
Das gilt selbst dann, wenn die Kran-
kenversicherungsbeiträge aus Einmal-
zahlungen ausnahmslos an eine ande-
re Krankenkasse entrichtet wurden.

Die ehemaligen Arbeitgeber erhalten 
eine besondere Entgeltbescheinigung 
(vgl. Abbildung auf Seite 107).

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 5.1.3.2 
Abs. 2

Beispiel

Beginn der Arbeitsunfähigkeit:	 16. 01. 2026

letzter abgerechneter Kalender- 
monat:	 Dezember 2025

Krankengeld ab:	 27. 02. 2026

Einmalzahlungen mit Anwendung 
der „März-Klausel“ am:	 15. 03. 2025 und  
	 15. 03. 2026

Folge

Die Einmalzahlung aus März 2025 wird für die 
Beitragsberechnung dem Dezember 2024, die Ein-
malzahlung aus März 2026 dem Dezember 2025 
zugeordnet. Für die Krankengeldberechnung wird 
nur die Einmalzahlung aus März 2025 berücksich-
tigt, weil sie in dem für den Hinzurechnungsbetrag 
maßgeblichen Zwölf-Monats-Zeitraum, Januar bis 
Dezember 2025, gezahlt wurde. Die Einmalzahlung 
aus März 2026 kann allenfalls bei einer Folge-
Arbeitsunfähigkeit berücksichtigt werden.

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 5.1.3.3
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Besorgen Sie sich für die Arbeit in der 
Praxis eine besondere Entgeltbeschei-
nigung bei den Beratenden Kranken-
geld und nehmen Sie diese zu Ihren 
Unterlagen.

13.2 Höchstregelentgelt

Bei der Regelentgeltberechnung sieht 
§ 47 Abs. 2 SGB V keine Begrenzung 
auf die Beitragsbemessungsgrenze 
oder einen anderen Höchstbetrag vor, 
das Regelentgelt ist aus dem vollen 
Betrag des laufend gezahlten Arbeits-
entgelts zu berechnen.

Wie Sie bereits wissen, werden Beiträ-
ge zur gesetzlichen Krankenversiche-
rung immer nur aus einem Arbeitsent-
gelt bis zur Beitragsbemessungsgren-
ze berechnet. Das beitragspflichtige 
Arbeitsentgelt ist auch die Berech-
nungsgrundlage für das Krankengeld.

13.2.1 Begrenzung

Aus diesem Grund kann das Regel-
entgelt bzw. kumulierte Regelentgelt 
höchstens bis zur Beitragsbemes-
sungsgrenze der Krankenversicherung 
(Höchstregelentgelt) berücksichtigt 
werden. 

Das (kumulierte) Regelentgelt wird mit 
dem Höchstregelentgelt verglichen. 
Überschreitet es das Höchstregelent-
gelt, so ist es auf diesen Betrag zu 
begrenzen.

Das Höchstregelentgelt entspricht 
der kalendertäglichen Beitragsbe-
messungsgrenze. Die Beitragsbemes-
sungsgrenze beträgt im Jahr 2025 
bundeseinheitlich 183,75 €. Daraus 
ergibt sich ein Höchstkrankengeld  
in Höhe von 128,63 € (70 % von 
183,75 €).

Maßgebend ist das Höchstregelent-
gelt, das jeweils am letzten Tag des 
Bemessungszeitraums gilt. Ändert sich 
das Höchstregelentgelt während der 
Arbeitsunfähigkeit, so hat dies keine 
Auswirkungen auf das Krankengeld.

Auch die Änderung der Beitragsbe-
messungsgrenze während der Arbeits-
unfähigkeit hat keinen Einfluss auf die 
Berechnung des Krankengeldes.

Anlage 1 – Anfrage der Höhe der Einmalzahlungen 

Gemeinsames Rundschreiben zum Krankengeld nach § 44 SGB V und Verletztengeld, Stand 18./19.06.2019  Seite 231 von 233 
 

1111.. AAnnllaaggee 1 –– Annffrraaggee deerr Hööhhee deerr Eiinnmmaallzzaahhlluunnggeenn 
 
Adresse 
der Krankenkasse 
 
 
 
BBeesscchheeiinniigguunngg füürr diiee Krraannkkeennkkaassssee voomm ehheemmaalliiggeenn Arrbbeeiittggeebbeerr 
 
DDaatteenn deess Arrbbeeiittnneehhmmeerrss6:: 
Vorname, Name       _________________________________________  
Geburtsdatum:      _________________________________________  
Krankenversichertennummer:   ______________________  
 
hat Anspruch auf eine Entgeltsatzleistung. 
 
Um die Höhe der Entgeltersatzleistung prüfen zu können, benötigt die Krankenkasse die Angabe7, 
ob in den letzten 12 Kalendermonaten vor Beginn des Versicherungsfalles während der Dauer der 
Beschäftigung in Ihrem Unternehmen dem Grunde nach sozialversicherungspflichtige Einmalzah-
lungen (§ 23a SGB IV) gewährt wurden. Bitte teilen Sie daher mit, ob die o. g. Person von Ihnen im 
Zeitraum1 (von ___.___.______ bis ___.___.______) Einmalzahlungen bezogen hat. 
 

  Nein, es wurden keine Einmalzahlungen gewährt. 
 

  Ja, es wurden Einmalzahlungen gewährt,  
 

 der beitragspflichtige Anteil der Einmalzahlungen betrug in der 
 

Kranken-/Pflegeversicherung:   _______________ EUR 
Rentenversicherung:     _______________ EUR 
Arbeitslosenversicherung:    _______________ EUR. 

 

 die Einmalzahlungen unterlagen nicht der Beitragspflicht. 
 die Einmalzahlungen wurden wegen Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses zurück-
gefordert. 

 
 
Datum, Unterschrift und Stempel der Firma 

                                                 
6 Von der Krankenkasse vorauszufüllen 
7 Der Auskunftsanspruch ergibt sich aus § 18e SGB IV bzw. § 98 SGB X. 

Anlage zu TOP 6

Daten der beschäftigten Person:Daten der beschäftigten Person:
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§ 47 Abs. 6  
i.V.m. § 223 
Abs. 3, § 6 
Abs. 7 SGB V

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 4.3

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024, 
Ziff. 4.3.1

3 
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1. Beispiel

Arbeitsunfähigkeit ab 	12. 01. 2026 
Bemessungszeitraum 
	 01. – 31. 12. 2025 
errechnetes Regelentgelt 	 120 €

Folge

Höchstregelentgelt 2025 	183,75 €

(endgültiges) Regelentgelt 	 120 €

2. Beispiel

Arbeitsunfähigkeit ab 	21. 01. 2025 
Bemessungszeitraum  
	 16. 12. 2024 – 12. 01. 2025

errechnetes Regelentgelt 	 190 €

Folge

Höchstregelentgelt	 183,75 € 
(endgültiges) Regelentgelt  
	 183,75 €

3. Beispiel

Arbeitsunfähigkeit ab 	29. 12. 2025 
Bemessungszeitraum  
	 01. – 30. 11. 2025 
errechnetes Regelentgelt 	 185 €

Folge

Höchstregelentgelt 	 183,75 € 
(endgültiges) Regelentgelt  
	 183,75 €

4. Beispiel

Arbeitsunfähigkeit ab 	15. 01. 2025 
Bemessungszeitraum  
	 01. – 31. 12. 2024 
errechnetes Regelentgelt 	 157 €

Folge

Höchstregelentgelt 	 172,50 € 
(endgültiges) Regelentgelt  
	 157 €

Merke
Das Regelentgelt wird bis zur 
Höhe der jeweiligen Beitragsbe-
messungsgrenze berücksichtigt 
(Höchstregelentgelt). Hierbei 
ist das Höchstregelentgelt am 
letzten Tag des Entgeltabrech-
nungszeitraums maßgebend. 
Änderungen des Höchstregel-
entgelts während der Arbeitsun-
fähigkeit werden nicht berück-
sichtigt.

13.2.2 70 % des Regelentgelts

Das Krankengeld beträgt 70 % vom 
(kumulierten) Regelentgelt. Als nächs-
ten Arbeitsschritt berechnen Sie also 
70 % vom Regelentgelt.

13.3 �Begrenzung auf 90 %  
bzw. bei Berücksichti-
gung von Einmalzah-
lungen auf 100 % des 
Nettoarbeitsentgelts

Das Krankengeld beträgt grundsätz-
lich 70 % des (kumulierten) kalen-
dertäglichen Regelentgelts. Es darf 
allerdings 90 % des (kumulierten) ka-
lendertäglichen Nettoarbeitsentgelts 
nicht übersteigen. Sind bei der Berech-
nung von Krankengeld eine oder meh-
rere Einmalzahlungen zu berücksichti-
gen, sodass ein Hinzurechnungsbetrag 
zu bilden ist, so ist ein weiterer Grenz-
wert zu beachten: nämlich 100 % des 
laufenden Nettoarbeitsentgelts.

Wie wird jetzt aber das Nettoarbeits-
entgelt bzw. der Netto-Hinzurech-
nungsbetrag aus Einmalzahlungen 
ermittelt?

§b 47 Abs. 1 
Satz 1 SGB V

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 47 Abs. 1, 
Satz 1, 2, 4 
SGB V
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Ermittlung des Nettoarbeitsentgelts

Das Nettoarbeitsentgelt ergibt sich 
aus dem Bruttoarbeitsentgelt vermin-
dert um die gesetzlichen Abzüge, also 
der Lohnsteuer (inkl. Solidaritätszu-
schlag), ggf. der Kirchensteuer und der 
Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung 
(Kranken-, Pflege-, Rentenversiche-
rung und Arbeitsförderung).

Somit gilt als Nettoarbeitsentgelt für 
die Krankengeldberechnung:

Bruttoarbeitsentgelt 
– gesetzliche Abzüge

= Nettoarbeitsentgelt

Zur Berechnung des Nettoarbeitsent-
gelts ist bei freiwilligen Mitgliedern 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
auch der um den Beitragszuschuss für 
Beschäftigte verminderte Beitrag des 
Versicherten zur Kranken- und Pflege-
versicherung abzuziehen.

Mit Wirkung ab 01. 01. 2008 werden 
Pflichtbeiträge Arbeitnehmender 
zu berufsständischen Versorgungs-
einrichtungen bei der Ermittlung 
des sogenannten Vergleichs-Netto-
arbeitsentgelts nach § 23c SGB IV den 
gesetzlichen Rentenversicherungsbei-
trägen gleichgestellt. Die Regelung 
betrifft die Mitglieder öffentlich-recht-
licher Pflichtversorgungseinrichtungen 
der Angehörigen verkammerter freier 
Berufe (z.B. Ärzte und Ärztinnen, Apo-
theker und Apothekerinnen, Notare 
und Notarinnen, Rechtsanwälte und 
Rechtsanwältinnen, Ingenieure und 
Ingenieurinnen).

Kalendertägliches Nettoarbeitsent-
gelt

Zum Lernbeispiel 6 
von Seite 105

Das monatliche Nettoarbeitsent-
gelt von Heike Sommer beträgt 
1.240 €.

Wie hoch ist das kalendertägliche 
Nettoarbeitsentgelt von Heike 
Sommer?

Die Formel, die Sie für die Berechnung 
des Regelentgelts verwendet haben, 
ist auch für die Ermittlung des kalen-
dertäglichen Nettoarbeitsentgelts zu-
grunde zu legen.

Zum Lernbeispiel 6 

Es ist die Formel der Regelentgelt-
berechnung anzuwenden.

1.240 €

	 30	
= 41,33 €

Das kalendertägliche Netto-
arbeitsentgelt (aus dem laufenden 
Nettoarbeitsentgelt) beträgt 41,33 
€.

Merke
Das kalendertägliche 
Nettoarbeitsentgelt wird be-
rechnet wie das Regelentgelt. 
Sie verwenden also dieselbe 
Formel.

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024, 
Ziff. 5.1.2.1

§ 23c Abs. 1 
SGB IV,  
GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024, 
Ziff. 5.1.2.1.1 
Abs. 1, 2

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024, 
Ziff. 5.1.2  
Abs. 2

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung
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Netto-Hinzurechnungsbetrag

Zum Lernbeispiel 6 
von Seite 109

Heike Sommer erzielt im Entgelt-
abrechnungszeitraum Februar 
2026 ein kalendertägliches Netto-
arbeitsentgelt von 41,33 €.

Wie hoch ist das kumulierte 
Nettoarbeitsentgelt und das kalen-
dertägliche (Brutto-)-Krankengeld 
für Heike Sommer?

Das Nettoarbeitsentgelt wird im ers-
ten Schritt ausschließlich aus dem 
laufenden Arbeitsentgelt ohne Be-
rücksichtigung von Einmalzahlungen 
ermittelt. Das kalendertägliche Netto-
arbeitsentgelt wird anschließend um 
einen kalendertäglichen Netto-Hin-
zurechnungsbetrag erhöht (Formel 8). 
Hierzu ist gemäß § 47 Abs. 1 Satz 3 
SGB V auf den Brutto-Hinzurechnungs-
betrag zum Regelentgelt das Verhält-
nis zwischen dem kalendertäglichen 
Regelentgeltbetrag und dem kalen-
dertäglichen Nettoarbeitsentgelt an-
zusetzen.

Für die Ermittlung der Hinzurech-
nungsbeträge ist das Höchstregel-
entgelt unerheblich. Das bedeutet, 
dass für die Berechnung auch dann 
das volle Regelentgelt herangezogen 
wird, wenn es das Höchstregelentgelt 
übersteigt. Anderenfalls würde die „in-
dividuelle Brutto-/Nettolohnrelation“ 
verfälscht mit der Folge, dass der Net-
to-Hinzurechnungsbetrag zum Netto-
arbeitsentgelt zu hoch wäre.

Damit Krankengeldbeziehende gegen-
über arbeitsfähigen Arbeitnehmen-
den keinen Vorteil erlangen, darf das 
Krankengeld gemäß § 47 Abs. 1 Satz 4 
SGB V nicht höher sein als das laufen-
de kalendertägliche Nettoarbeitsent-
gelt vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit, 
also das laufende Nettoarbeitsentgelt 
ohne Berücksichtigung des Netto-Hin-
zurechnungsbetrags. Zu dieser Be-
grenzung hat sich der Gesetzgeber 
mit Blick auf die Begründung der Ent-
scheidung des Bundesverfassungs-
gerichts v. 11. 01. 1995 (AZ: 1 BvR 
892/88) entschlossen, in der es heißt: 
„Allerdings darf durch die Berechnung 
der laufenden Lohnersatzleistungen 
nicht die wirtschaftliche Situation des 
Versicherten verzerrt oder dieser gar 
besser gestellt werden, als er ohne 
Eintritt des Versicherungsfalles stün-
de“.

Zum Lernbeispiel 6 

Ermittlung des kumulierten Netto-
arbeitsentgelts:

•	 �Ermittlung des Netto-Hinzurech-
nungsbetrags

	 41,33 €

	 66,67 €	
x 2,78 € = 1,72 €

•	 ��kumuliertes Nettoarbeitsentgelt 
43,05 € (41,33 € + 1,72 €)

�Die Addition des kalendertäglichen 
Nettoarbeitsentgelts und des Net-
to-Hinzurechnungsbetrags ergeben 
ein kumuliertes Nettoarbeitsent-
gelt in Höhe von 43,05 €.

Berechnung des kalendertäglichen 
(Brutto-) Krankengeldes:

•	 Vergleich kumuliertes Regelent-
gelt mit Höchstregelentgelt

§ 47 Abs. 1 
Satz 2, 3, 4 
SGB V,  
GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024, 
Ziff. 5.1.3,  
Abs. 5 – 8
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Hinweis

Da das Höchstregelentgelt für das 
Jahr 2026 bei Drucklegung noch 
nicht bekannt ist, wird für den Ver-
gleich das Höchstregelentgelt des 
Jahres 2025 zugrunde gelegt.

	 69,45 € < 183,75 €

	� Es ist von dem errechneten kumu-
lierten Regelentgelt von 69,45 € 
auszugehen.

•	 70 % von 69,45 € = 48,62 € 
•	 �90 % von 43,05 € = 38,75 €

•	 Vergleiche:

	 38,75 € < 48,62 €

	 38,75 € < 41,33 €

	� Das kalendertägliche (Brutto-)
Krankengeld beträgt 38,75 €.

Merke
Es wird eine Vergleichsberech-
nung vorgenommen zwischen  
70 % des (kumulierten) Regel-
entgelts und 90 % des (kumulier-
ten) Nettoarbeitsentgelts bzw. 
100 % des laufenden Netto-
arbeitsentgelts, wenn Einmal-
zahlungen bei der Krankengeld-
berechnung zu berücksichtigen 
sind.

13.4 Flexible Arbeitszeit

Mit dem Gesetz zur sozialrechtlichen 
Absicherung flexibler Arbeitszeit-
regelungen vom 06. 04. 1998 hat der 
Gesetzgeber auf die teilweise schon 
in der Wirtschaft existierenden unkon-
ventionellen Arbeitszeitregelungen 
reagiert. Ziel ist es, den praktizierten 
Modellen zur Flexibilisierung der Ar-
beitszeit besser Rechnung zu tragen, 
als es nach den bisherigen gesetz-
lichen Rahmenbedingungen möglich 
war. So wurde § 47 Abs. 2 um die Sät-
ze 4 u. 5 und § 49 Abs. 1 SGB V wurde 
um die Nr. 6 ergänzt.

Mit dieser Regelung wird sicherge-
stellt, dass Versicherte Krankengeld 
nur auf Basis des tatsächlich gezahl-
ten Arbeitsentgelts erhalten. Darüber 
hinaus „erarbeitetes“ Arbeitsentgelt, 
das nicht ausgezahlt wird, sondern für 
Zeiten einer Freistellung angespart 
wird (Wertguthaben), bleibt bei der 
Berechnung von Regelentgelt und Net-
toarbeitsentgelt außer Betracht. Als 
regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 
gilt die Arbeitszeit, die dem gezahlten 
Arbeitsentgelt entspricht.

Weiterhin bewirkt die Regelung, dass 
der Anspruch auf Krankengeld in der 
Freistellungszeit ruht, soweit und so-
lange eine Arbeitsleistung nicht ge-
schuldet wird. Da die Zahlung des an-
gesparten Arbeitsentgelts (Wertgut-
haben) nicht davon abhängt, ob Versi-
cherte während der Freistellungspha-
se arbeitsfähig oder arbeitsunfähig 
sind, sondern das Arbeitsentgelt in 
jedem Fall gezahlt wird, wären die 
Versicherten mit einem Krankengeld 
neben dem Arbeitsentgelt in dieser 
Zeit „überversorgt“. Somit ruht der 
Krankengeldanspruch.

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 49 Abs. 1 
Nr. 6 SGB V

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung



4.1 · Anträge auf Krankengeld bearbeiten

AOK-Bundesverband 112

1a 
schriftliche  
Anträge

Generelles zur 
Kundenberatung

1b 
mündliche  
Anträge

2 
versicherungs- 
rechtliche Prüfung

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

4a 
Leistung  
bewilligen

4b 
Leistung  
ablehnen

5 
Archivierung, 
Nacharbeit

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

Sehen Sie sich dazu die Beispiele und 
Erläuterungen im Gemeinsamen Rund-
schreiben zum Krankengeld nach § 44 
SGB V und zum Verletztengeld nach  
§ 45 SGB VII des GKV-Spitzenverban-
des und der DGUV vom 07. 09. 2022 
i.d.F. vom 11. 12. 2024, Ziff. 4.1.3. an.

Tritt die Arbeitsunfähigkeit noch wäh-
rend der Freistellungsphase ein und 
besteht diese noch über deren Been-
digung (und die vorgesehene Arbeits-
wiederaufnahme) hinaus weiter fort, 
sind die dann aktuellen Verhältnisse 
maßgebend. Das heißt, dass mit (Wie-
der-)Beginn des „regulären“ Arbeits-
verhältnisses das Krankengeld aus 
dem dann aktuellen Arbeitsentgelt zu 
berechnen ist. Entsprechendes gilt bei 
Eintritt von Arbeitsunfähigkeit kurz 
nach (Wieder-)Aufnahme der „regulä-
ren“ Arbeit.

Da für den Anspruch auf Entgeltfort-
zahlung die Arbeitsunfähigkeit die 
alleinige Ursache für die Verhinderung 
an der Arbeitsleistung sein muss (vgl. 
Punkt 9.3 dieses Lernbriefs), besteht, 
sofern nicht weitere Arbeitsverhin-
derungsgründe vorliegen, nach Be-
endigung der Freistellungsphase ein 
Anspruch auf Entgeltfortzahlung nach 
§ 3 EntgFG.

Wird ein flexibles Arbeitszeitmodell 
während der Arbeitsphase beendet, 
führt diese Beendigung zu einer Aus-
zahlung des angesparten Wertgutha-
bens (sogenannter Störfall). In einem 
solchen Fall wird das ausgezahlte 
Wertguthaben unabhängig vom An-
lass der Beendigung des Arbeitszeit-
modells nicht seinem ursprünglichen 
Zweck entsprechend verwendet. Es 
kann daher für die Krankengeld-
berechnung in zu diesem Zeitpunkt 
bestehenden, aber auch für zurücklie-
gende Arbeitsunfähigkeitszeiten, nicht 

berücksichtigt werden. Diese Vor-
gehensweise hat das BSG mit Urteil 
vom 14. 12. 2006 – AZ: B 1 KR 5/06 R 
bestätigt. 

13.5 �Personen, die nicht 
Arbeitnehmende sind

Diesem Personenkreis gehören z.B. 
freiwillig versicherte hauptberuflich 
Selbstständige an.

Grundsätzlich ist dieser Personenkreis 
vom Anspruch auf Krankengeld aus-
geschlossen. Allerdings können sich 
Versicherte für das gesetzliche Kran-
kengeld ab Beginn der siebten Woche 
entscheiden (Wahlerklärung). 

13.5.1 Regelentgeltberechnung

Die Berechnung des Krankengeldes 
erfolgt hier nach § 47 Abs. 4 Satz 2 – 5 
SGB V. 

Beim Bezug von Arbeitseinkommen 
gibt es keinen konkreten Bemessungs-
zeitraum. Deshalb richtet sich für die-
se Personenkreise die Krankengeldbe-
rechnung nach dem kalendertäglichen 
Betrag, der zuletzt vor Beginn der 
Arbeitsunfähigkeit zur Beitragsbemes-
sung aus Arbeitseinkommen heran-
gezogen wurde. Wenn vor Beginn der 
Arbeitsunfähigkeit Änderungen in der 
Beitragsbemessung vorlagen, sind die-
se zu berücksichtigen, wenn der Kunde  
bzw. die Kundin darüber schon einen 
entsprechenden Beitragsbescheid er-
halten hat.

§ 47 Abs. 2  
Satz 4 SGB V, 
GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 4.1.3 
Abs. 2
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§ 44 Abs. 2  
Satz 1 Nr. 2, 
§ 46 Satz 4 
SGB V

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024, 
Ziff. 4.2.2
§ 15 SGB IV,  
GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024, 
Ziff. 4.2.2
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Krankengeld, das sich generell an der 
Beitragsbemessungsgrundlage vor 
Beginn der Arbeitsunfähigkeit orien-
tiert und nicht berücksichtigt, ob und 
inwieweit beitragspflichtige Einnah-
men während der krankheitsbedingten 
Arbeitsunfähigkeit weiter fließen, geht 
über die Entgeltersatzleistungsfunk-
tion hinaus. Am 30. 03. 2004 hat das 
Bundessozialgericht u.a. entschieden, 
dass sich bei Selbstständigen, die 
Mindestbeiträge entrichten, das Kran-
kengeld aus dem tatsächlich erzielten 
(niedrigeren) Arbeitseinkommen er-
rechnet und nicht aus der Mindestbe-
messungsgrundlage der Beiträge (AZ: 
B1 KR 31/02 R u. B1 KR 32/02 R). Ergibt 
sich ein Negativeinkommen, scheitert 
der Krankengeldanspruch am Fehlen 
eines erzielten regelmäßigen Arbeits-
einkommen. 

Mit dem Verwaltungsvereinfachungs-
gesetz vom 21. 03. 2005 hat der 
Gesetzgeber eine Ergänzung im § 47 
Abs. 4 Satz 2 SGB V vorgenommen. 
Dort heißt es jetzt „Für Versicherte, 
die nicht Arbeitnehmende sind, gilt 
als Regelentgelt der kalendertägli-
che Betrag, der zuletzt vor Beginn der 
Arbeitsunfähigkeit für die Beitrags-
berechnung aus Arbeitseinkommen 
maßgebend war“. Mit der Ergänzung 
„… aus Arbeitseinkommen …“ ist klar-
gestellt, dass Einnahmen aus Ver-
mietung und Verpachtung bei der 
Krankengeldberechnung nicht berück-
sichtigt werden. Damit folgt der Ge-
setzgeber der Entscheidung des Bun-
dessozialgerichts vom 30. 03. 2004.

Eine nachträgliche beitragsrechtliche 
Korrektur des Beitrages führt nicht zu 
einer Veränderung des Krankengeldes.

13.5.2 Höchstregelentgelt

Da für diesen Personenkreis die Re-
gelentgeltberechnung aufgrund der 
Einnahmen erfolgt, die der Beitrags-
berechnung aus Arbeitseinkommen zu-
grunde liegen und krankheitsbedingt 
entfallen, ist keine Begrenzung auf 
das Höchstregelentgelt vorzunehmen. 
Es werden die beitragspflichtigen 
Einnahmen von vornherein bis zur 
Beitragsbemessungsgrenze der Kran-
kenversicherung berücksichtigt.

13.5.3 Höhe des Krankengeldes

Das Krankengeld beträgt, wie bei al-
len anderen Versicherten auch, 70 % 
des aus dem Arbeitseinkommen ermit-
telten Regelentgelts. 

13.6 �Krankengeld bei Spende 
von Organen, Geweben 
oder Blut zur Separation 
von Blutstammzellen 
oder anderen Blutbe-
standteilen

Der Anspruch auf Krankengeld setzt 
unter anderem voraus, dass eine im 
Rahmen des Transplantationsge-
setzes (TPG) erfolgende Spende von 
Organen oder Geweben Spendende 
arbeitsunfähig macht. Es kommt nicht 
auf die Mitgliedschaft der Spenden-
den oder Empfangenden mit Anspruch 
auf Krankengeld an. Das Kranken-
geld kann nur dann gezahlt werden, 
wenn bei Organspenden ein Ausfall 
von Arbeitsentgelt oder Arbeitsein-
kommen vorliegt. Das Krankengeld ist 
von der Krankenkasse der Empfan-
genden zu zahlen. Das Krankengeld 

BSG-Urteil v.  
12. 03. 2013, 
B1 KR4/12 R

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024, 
Ziff. 5.2  
Abs. 5

§ 47 Abs. 4 
Satz 2 i.V. m. 
§ 47 Abs. 1 
Satz 1 SGB V

3 
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§ 44a SGB V
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wird vom ersten Tag des Entgeltaus-
falls bzw. Einkommensausfalls (kein 
Wartetag im Sinne des § 46 SGB V) 
gezahlt. Spendende erhalten eine 
volle Erstattung des ausgefallenen 
Nettoarbeitsentgelts oder Arbeitsein-
kommens. Der Einkommensausfall ist 
für jeden Kalendertag höchstens auf 
die kalendertägliche Beitragsbemes-
sungsgrenze der Krankenversicherung 
(2025: 183,75 €) zu begrenzen. Die 
Berechnung folgt den Grundsätzen zur 
Berechnung des Regelentgelts nach 
§ 47 Abs. 2 bis 4 SGB V. Die Regelung 
des § 47 Abs. 1 SGB V bleibt dabei un-
berücksichtigt. Rechenbeispiele und 
weitere Besonderheiten können Sie 
dem Gemeinsamen Rundschreiben des 
GKV-Spitzenverbandes GR v. 07. 09.  
2022 i.d.F. vom 11. 12. 2024 entneh-
men.

13.7 �Krankengeld für eine bei 
stationärer Behandlung 
mitaufgenommene Be-
gleitperson aus dem 
engsten persönlichen 
Umfeld

Durch die Neuregelung verfolgt der 
Gesetzgeber die Zielsetzung, die 
Sorgen von Menschen mit Behinde
rungen zu verbessern und die Kosten-
tragung bei privater oder professio-
neller Begleitung klar voneinander zu 
trennen.

Für die die Zahlung des Krankengeldes 
ist die Krankenkasse der Begleitper-
son zuständig.

Der Anspruch auf Krankengeld be-
steht unabhängig vom Versicherungs-
verhältnis. Er besteht für Versiche-
rungspflichtige als auch freiwillige 
Mitglieder. Auch familienversicherte 
Angehörige haben Anspruch auf das 
Krankengeld, wenn ihnen infolge der 
Begleitung ein Verdienstausfall ent-
steht.

Der Verdienstausfall ist durch die Ver-
sicherten nachzuweisen. 

Die Berechnung, Höhe und Zahlung 
des Krankengeldes erfolgt nach den 
allgemeinen Regelungen für Kranken-
geld.

Für die Zeit der Begleitung hat die 
Begleitperson einen Anspruch auf un-
bezahlte Freistellung von der Arbeits-
leistung.

Sofern die Begleitperson gleichzeitig 
die Voraussetzungen für das Kran-
kengeld bei Erkrankung eines Kindes 
erfüllt, kann sie zwischen beiden 
Leistungsansprüchen wählen und das 
unter Umständen höhere Kinderkran-
kengeld in Anspruch nehmen. Näheres 
hierzu können Sie dem GR v. 07. 09. 
2022, Ziff. 12 entnehmen.

3 
leistungsrecht- 
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§ 44 b SGB V, 
GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 14.1

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024, 
Ziff. 14.4

§ 44b Abs. 3 
SGB V
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Schematische Zusammenfassung 
der Krankengeldberechnung  
ohne Berücksichtigung von Einmal
zahlungen

Regelentgeltberechnung mit dem 
laufenden Bruttoarbeitsentgelt 

aus dem EAZ

Regelentgelt

Begrenzung des Regelentgelts auf das 
Höchstregelentgelt

70 % des Regelentgelts

Brutto-Krankengeld in Höhe von 90 % 
des Nettoarbeitsentgelts, maximal 

jedoch 70 % des Regelentgelts

90 % des Nettoarbeitsentgelts

Berechnung des kalendertäglichen 
laufenden Nettoarbeitsentgelts

Vergleich von 70 % des Regelentgelts 
mit 90 % des Nettoarbeitsentgelts

Schematische Zusammenfassung  
der Krankengeldberechnung  
mit Berücksichtigung von Einmal
zahlungen 

360. Teil der beitragspflichtigen 
Einmalzahlung(en)

Brutto-Hinzurechnungsbetrag

Vergleich von 70 % des kumulierten 
Regelentgelts mit 90 % des 

kumulierten Nettoarbeitsentgelts 
bzw. mit 100 % des laufenden 

Nettoarbeitsentgelts

Brutto-Krankengeld in Höhe von 90 % 
des kumulierten Nettoarbeitsentgelts 

bzw. 100 % des laufenden 
Nettoarbeitsentgelts, 

maximal jedoch 70 % des 
kumulierten Regelentgelts

Addition des Brutto-Hinzurechnungs
betrags zum Regelentgelt  
= kumuliertes Regelentgelt

Addition des Netto-Hinzurechnungs
betrags zum (ktgl.) Nettoarbeitsent-

gelt 
= kumuliertes Nettoarbeitsentgelt

(ktgl.) Nettoarbeitsentgelt

(ktgl.) Regelentgelt

x Brutto-Hinzurechnungsbetrag

= Netto-Hinzurechnungsbetrag
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Die Arbeitsunfähigkeit beginnt am

a)	�04. 07. 2025  
(ärztlich festgestellt am 04. 07. 
2025)

b)	�01. 07. 2025  
(ärztlich festgestellt am 02. 07. 
2025)

c)	� 01. 07. 2025  
(ärztlich festgestellt am 01. 07. 
2025)

Der Betrieb rechnet am zweiten Ar-
beitstag den Vormonat ab.

Hinweis

Eine Begründung ist nicht erforderlich.

Aufgabe

Welcher Monat ist jeweils der maß-
gebliche Entgeltabrechnungszeitraum 
(EAZ)?

Übung 18

Fortsetzung des Sachverhalts  
von Übung 17

Gehen Sie davon aus, dass die Arbeits-
unfähigkeit am 02. 07. 2025 beginnt 
und der Arbeitgeber an diesem Tag den 
EAZ Juni noch nicht abgerechnet hat.

Hinweis

Fassen Sie Lösung und Begründung 
ohne Angabe von Rechtsvorschriften 
zusammen.

Aufgabe

Stellen Sie anhand des Arbeitsentgelt-
kontos fest, welche Arbeitsentgelte 
für die Regelentgeltberechnung zu be-
rücksichtigen sind.

Übung 19

Folgender Brief geht am 02. 02. 2026 
bei der AOK ein:

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit 15. 01. 2026 erhalte ich von Ihnen Krankengeld.

Am selben Tag wurde ein neuer Tarifvertrag abge-
schlossen, in dem eine Entgelterhöhung von  
2,1 % rückwirkend zum 01. 07. 2025 vereinbart 
wurde. Aufgrund dessen hat sich mein Stundenlohn 
von 13 € auf 13,50 € erhöht.

Ich bitte Sie daher, mein Krankengeld dementspre-
chend zu erhöhen.

Mit freundlichen Grüßen

Petra Schöne

Aufgabe

Formulieren Sie ein kundenorientiertes 
Antwortschreiben. 

13.8 �Übungen zum Lernabschnitt 13

Übung 17

Sachverhalt

Für einen Arbeitnehmenden wird folgendes Arbeits-
entgeltkonto geführt:

Abrechnungs- 
zeitraum

März April Mai Juni 

Tariflohn in € 1.554 1.861 1.554 1.780
Arbeitsstunden 136 176 136 168
Überstundenentgelt 
in €

47,50 38 19 76

Überstunden 5 4 2 8
Urlaubsgeld in € 150
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Übung 20

Sachverhalt

Folgende Abbildung einer oscare® Bildschirmmaske steht Ihnen zur Verfügung:

24.01.2025

23.01.2025 06.03.2025

01.12.2024 31.12.2024

99999999 Egon Müller GmbH

678/05

2.400,00 2 1.581,00 2
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Hinweis

Fassen Sie die Lösung und Begründung zusammen ohne Angabe von Rechtsvor-
schriften.

Aufgabe

Stellen Sie fest, ob die geleisteten Mehrarbeitsstunden bei der Berechnung der 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit zu berücksichtigen sind.

Abbildung einer oscare® Bildschirmmaske

01.12.2024 31.12.2024
01.11.2024 30.11.2024
01.10.2024 31.10.2024

01.12.2024 31.12.2024
01.11.2024 30.11.2024

173 40

5
2
4

4
7
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Übung 21

Fortsetzung des Sachverhalts von Übung 20

Sehen Sie sich noch einmal die Entgeltbescheinigung 
(vgl. Seite 117 und 118) für Paul Bunte an.

Hinweis

Es genügt die nachvollziehbare Darstellung des Re-
chenwegs ohne Angabe von Rechtsvorschriften.

Aufgabe

Stellen Sie fest, in welcher Höhe Paul Buntes Mehr-
arbeitsstunden bei der regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit zu berücksichtigen sind und welche regel-
mäßige wöchentliche Arbeitszeit sich ergibt.

Übung 22

Fortsetzung des Sachverhalts von Übung 21

Hinweis

Es genügt die nachvollziehbare Darstellung des Re-
chenwegs ohne Angabe von Rechtsvorschriften.

Aufgabe

Berechnen Sie aufgrund der Entgeltbescheinigung das 
Regelentgelt für Paul Bunte.

Übung 23.1

Sachverhalt

Ein Arbeitgeber rechnet am fünften Arbeitstag des 
Monats für den Vormonat ab. Im Betrieb wird von 
montags bis freitags gearbeitet.

Hinweis

Vervollständigen Sie die Tabelle.

Aufgabe

Welches ist der letzte EAZ im Sinne des § 47 Abs. 2 
SGB V?

Beginn der 
Arbeits-
unfähigkeit

Beginn der 
Kranken-
geldzah-
lung

sonstige An-
gaben

EAZ

05. 05. 
2025

06. 05. 
2025 

keine Entgelt-
fortzahlung

04. 03. 
2025 

04. 03. 
2025 

�Krankenhaus-
aufnahme am 
04. 03. 2025/
kein Entgelt-
fortzahlung

18. 08. 
2025

29. 09. 
2025 

�Entgeltfort-
zahlung bis 
28. 09. 2025

Übung 23.2

Sachverhalt

Die Arbeitsunfähigkeit ist jeweils am 10. 03. eingetre-
ten. Der letzte EAZ ist der Monat Januar.

Hinweis

Kreuzen Sie Ihre Lösung in der Tabelle an.

Aufgabe

Ist die Entgelterhöhung zu berücksichtigen?
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Sachverhalt die Entgelterhöhung ist
zu berück-
sichtigen

nicht zu 
berück-
sichtigen

	· Abschluss des Tarifver-
trags am 12. 03. mit  
sofortiger Wirkung

	· Für einen Betrieb, in 
dem Arbeitnehmende 
beschäftigt sind, wurde 
am 05. 03. ein Tarifver-
trag abgeschlossen, 
nach dem die Entgelte 
rückwirkend zum 01. 01. 
zu erhöhen sind.

	· Wie Fall 2, der Tarif-
vertrag ist jedoch am 
12. 03. abgeschlossen 
worden.

	· Durch Tarifvertrag vom 
05. 03. werden die Ent-
gelte rückwirkend zum 
01. 02. angehoben.

Übung 23.3

Hinweis

Tragen Sie Ihre Lösung in die Tabelle ein.

Aufgabe

Von welcher regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
ist für die Regelentgeltberechnung auszugehen?  
Die vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit beträgt  
40 Stunden.

Überstunden der  
letzten drei Monate

sonstige 
Angaben

regelmäßige 
wöchentl. Ar-
beitszeit, kurze 
Begründung

März April Mai
9 8 9

11 4 9 Kranken-
geldbezug 
vom 05. bis  
11. 04.

6 5 0,5

Übung 24

Hinweise

Tragen Sie Ihre Lösung in die Tabelle ein. Gehen Sie 
davon aus, dass das Arbeitsentgelt nach Monaten 
bemessen wird.

Aufgabe

Welches ist der letzte abgerechnete EAZ im Sinne des 
§ 47 Abs. 2 SGB V?
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Beginn 
der 
Arbeits- 
unfähig-
keit

Beginn 
der 
Kranken-
geldzah-
lung

sonstige Anga-
ben

EAZ

26. 01. 27. 01. �Die Abrechnung 
erfolgt am 15. 
des Monats für 
den lfd. Monat.

29. 12. 30. 12. �Die Abrechnung 
erfolgt am 15. 
des Monats für 
den abgel. Ka-
lendermonat.

20. 03. 01. 05. �wie vor, Entgelt- 
fortzahlung bis 
einschließlich 
30. 04.

Übung 25

Hinweis

Tragen Sie Ihre Lösung in die Tabelle ein.

Aufgabe

Wie hoch ist das Regelentgelt, wenn das vereinbarte 
Bruttogehalt 1.050 € beträgt? 

Arbeitsentgelte der 
letzten drei Monate 
(infolge Überstunden) 
in €

sonstige 
Angaben

Regelentgelt, 
Darstellung 
des Rechen-
wegs

März April Mai
1.250 1.150 1.200

1.275 1.075 1.150 Kranken-
geldbezug 
vom 25. 04. 
bis 04. 05.

1.050 1.225 1.325

Übung 26

Fortsetzung des Sachverhalts von Übung 22

Hinweis

Fassen Sie Lösung und Begründung ohne Angabe von 
Rechtsvorschriften zusammen.
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Aufgabe

Vergleichen Sie das für Paul Bunte errechnete Regel-
entgelt mit dem Höchstregelentgelt und stellen Sie 
fest, von welchem Betrag das Krankengeld zu berech-
nen ist.

Übung 27

Fortsetzung des Sachverhalts von Übung 26

Hinweis

Es genügt die nachvollziehbare Darstellung des Re-
chenwegs ohne Angabe von Rechtsvorschriften.

Aufgabe

Berechnen Sie 70 % des Regelentgelts für Paul Bunte.

Übung 28

Sachverhalt

Wolfgang Hoff erhält ein Bruttoarbeitsentgelt in Hö-
he von 2.888,50 €. Darin sind 150 € Urlaubsgeld ent-
halten.

Ergänzende Angaben

Folgende gesetzliche Abzüge sind bis 30.06.2025 zu 
berücksichtigen:

Lohnsteuer: 	 18,0 %

Kirchensteuer: 	   9,0 % �von der Lohn-
steuer

Krankenversicherungsbeitrag:	14,6 %

Zusatzbeitrag 	   2,5 %

Rentenversicherungsbeitrag: 	 18,6 %

Beitrag zur Arbeitsförderung: 	   2,6 %

Pflegeversicherungsbeitrag: 	   3,6 % 

Kinderlosenzuschlag	   0,6 %

Hinweis

Es genügt die nachvollziehbare Darstellung des Re-
chenwegs ohne Angabe von Rechtsvorschriften.

Aufgabe

Berechnen Sie das Nettoarbeitsentgelt von Wolfgang 
Hoff, welches für die Krankengeldberechnung zugrun-
de zu legen ist.

Übung 29

Fortsetzung des Sachverhalts von Übung 27

Hinweis

Es genügt die nachvollziehbare Darstellung des Re-
chenwegs mit kurzen Erläuterungen ohne Angabe von 
Rechtsvorschriften.

Aufgabe

Berechnen Sie das Brutto-Krankengeld für Paul Bunte.

Übung 30

Hinweis

Kreuzen Sie Ihre Lösung in der nachfolgenden Tabelle 
an.

Aufgabe 

Geben Sie an, bei welchen Abzügen es sich um ge-
setzliche Abzüge handelt.
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Bezeichnung der Abzüge gesetz-
liche  
Abzüge
ja nein

Pflichtbeiträge zur Pflegeversicherung
Pflichtbeiträge zur Krankenversiche-
rung
Beiträge für eine Lebensversicherung
Kirchensteuer
Pflichtbeiträge zur Rentenversicherung
Beiträge zur Arbeitsförderung
Gewerkschaftsbeiträge
vermögenswirksam angelegte Beträge
Lohnsteuer
Solidaritätszuschlag
Pflichtbeitrag zur berufsständischen 
Versorgungseinrichtung

14 �Zahlungsweise des  
Krankengeldes

Die Zahlungsweise des Krankengeldes 
ist in § 47 Abs. 1 SGB V sowie § 65  
Abs. 6 SGB IX geregelt.

14.1 Zahlung für Teilmonate

Das Krankengeld wird grundsätzlich 
für Kalendertage gezahlt.

Beispiel

Anne Loreck ist bis einschließlich 
12. 10. 2025 (Sonntag) arbeitsunfä-
hig krank. Der Entgeltfortzahlungs-
anspruch endete am 10. 10. 2025 
(Freitag). Bis zu diesem Tag ruhte 
das Krankengeld nach § 49 Abs. 1 
Nr. 1 SGB V.

Folge

Krankengeld ist für die Zeit vom  
11. bis 12. 10. 2025 zu zahlen. Es ist 
dabei unerheblich, dass es sich bei 
dem 11. und 12. 10. 2025 um einen 
Samstag bzw. Sonntag handelt.

14.2 �Zahlung für ganze Ka-
lendermonate

Ist das Krankengeld für einen ganzen 
Kalendermonat zu zahlen, also vom 
ersten bis zum letzten Tag des Ka-
lendermonats, ist dieser mit 30 Tagen 
anzusetzen.

Das bedeutet, dass bei Kalender-
monaten mit 31 Tagen (z.B. Oktober, 
Dezember) oder mit 28 bzw. 29 Tagen 
(Februar) Krankengeld immer für  
30 Tage zu zahlen ist, wenn der ge-
samte Kalendermonat mit Kranken-
geld belegt ist.

§ 47 Abs. 1  
Satz 6, 7 
SGB V

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 47 Abs. 1  
Satz 6 SGB V

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 47 Abs. 1 
Satz 7 SGB V,  
§ 65 Abs. 6 
SGB IX

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung
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Beispiel

Krankengeld wird vom 28. 01. bis 
02. 03. gezahlt.

Frage

Für wie viele Tage ist Krankengeld 
zu zahlen?

Lösung

28. – 31. 01. = 	 4 Tage

01. – 28. / 29. 02. = 	 30 Tage

01. – 02. 03. = 	 2 Tage

	 36 Tage

Krankengeld wird also für 36 Tage 
gezahlt.

Merke
Grundsätzlich ist das Kranken-
geld für Kalendertage zu zahlen, 
der Kalendermonat ist mit den 
tatsächlichen Kalendertagen 
anzusetzen. Wird das Kranken-
geld für einen ganzen Kalender-
monat gezahlt, ist dieser mit  
30 Tagen anzusetzen.

14.3 �Bei Bezug verschiedener 
Geldleistungen inner-
halb eines Monats

Die Regelung zur Zahlungsweise des 
Krankengeldes gilt auch für den Fall, 
dass innerhalb eines vollen Kalender-
monats Krankengeld und Geldleis-
tungen anderer Sozialleistungsträger 
gezahlt werden.

Bei den Geldleistungen anderer Sozial-
leistungsträger handelt es sich bei-
spielsweise um Krankengeld der so-
zialen Entschädigung, Verletztengeld, 
Übergangsgeld oder Arbeitslosengeld.

Wenn also Krankengeld unmittelbar 
vor oder nach einer der zuvor genann-
ten Geldleistungen eines anderen 
Sozialleistungsträgers gezahlt wird 
und der Zahlungszeitraum dabei einen 
vollen Kalendermonat umfasst, dann 
ist dieser Kalendermonat unabhängig 
von der tatsächlichen Anzahl seiner 
Kalendertage mit 30 Tagen anzuset-
zen.

Beispiel

Luigi Invernizzi erhält Krankengeld vom 20. 12. bis 
17.01.; Übergangsgeld vom Rentenversicherungs-
träger bezieht er vom 18. 01. bis 14. 02., danach 
zahlt die AOK wieder Krankengeld.

Frage

Für wie viele Tage sind im Dezember, Januar und 
Februar Kranken- bzw. Übergangsgeld zu zahlen?

Lösung

Krankengeld ist im Dezember für 12, im Januar für 
17 und im Februar für 16 Tage zu zahlen.

Übergangsgeld ist im Januar für 13 und im Februar 
für 14 Tage zu zahlen.

Berechnung:

Krankengeld vom 20. bis 31. 12.	 = 12 Tage

Krankengeld vom 01. bis 17. 01.	 = 17 Tage

Übergangsgeld vom 18. bis 31. 01.	= 13 (Zahl-)Tage

Übergangsgeld vom 01. bis 14. 02.	= 14 Tage

Krankengeld vom 15. bis  
28. 02./29. 02. (Schaltjahr)	 = 16 (Zahl-)Tage

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 65 Abs. 6 
SGB IX,  
GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024, 
Ziff. 6

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung



4.1 · Anträge auf Krankengeld bearbeiten

AOK-Bundesverband 125

1a 
schriftliche  
Anträge

Generelles zur 
Kundenberatung

1b 
mündliche  
Anträge

2 
versicherungs- 
rechtliche Prüfung

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

4a 
Leistung  
bewilligen

4b 
Leistung  
ablehnen

5 
Archivierung, 
Nacharbeit

Arbeitslosengeld ist bereits eine Ent-
geltersatzleistung. Für Beziehende von 
Arbeitslosengeld, die Anspruch auf 
Krankengeld für einen Teilmonat ha-
ben gilt, das Krankengeld für so viele 
Kalendertage gezahlt wird, wie an der 
Anspruchsdauer von 30 Tagen fehlen. 
Näheres erfahren Sie unter Punkt 19 
dieses Lernbriefs.

Dies gilt jedoch nicht, wenn Kran-
kengeld mit Entgeltfortzahlung des 
Arbeitgebers oder mit Mutterschafts-
geld in Höhe des Nettoarbeitsentgelts 
zusammentrifft.

Beispiel 

Carola Schuh, Kundin der AOK, er-
hält Mutterschaftsgeld für die Zeit 
vom 31. 10. 2025 bis 06. 02. 2026. 
Das Mutterschaftsgeld wird in 
Höhe des Nettoarbeitsentgelts ge-
zahlt. Ab 07. 02. 2026 ist für Carola 
Schuh Krankengeld zu zahlen. Die 
Krankengeldzahlung endet am  
01. 03. 2026.

Frage

Für wie viele Kalendertage hat die 
AOK an Carola Schuh Krankengeld 
zu zahlen?

Lösung

Carola Schuh ist Krankengeld 
für die Zeit vom 07. 02. bis 01. 03. 
2026 zu zahlen. Vor der Kranken-
geldzahlung erhielt Carola Schuh 
Mutterschaftsgeld in Höhe des 
Nettoarbeitsentgelts. Die allgemei-
ne Regelung für die Zahlungsweise 
des Krankengeldes gilt; die Kalen-
dertage des Teilmonats Februar 
sind maßgebend. Insgesamt ist 
Krankengeld für 23 Kalendertage 
zu zahlen.

Achten Sie in der Praxis darauf, dass 
Geldleistungen kostenfrei auf ein Kon-
to der Empfangenden bei einem Geld-
institut überwiesen werden sollen oder 
wenn Empfangende es verlangen, 
kostenfrei an einen Wohnsitz über-
mittelt werden. Krankengeld ist eine 
laufende Geldleistung. Damit betrifft 
diese Regelung auch die Zahlung von 
Krankengeld. Die AOK überweist ihren 
Versicherten kostenfrei das Kranken-
geld auf deren Bankkonto.

Denkbare Alternative zur Banküber-
weisung ist die Postanweisung (Bar-
auszahlung durch den Geldboten der 
Deutschen Post AG). Die Postanwei-
sung verursacht erhebliche Kosten für 
die AOK. Überzeugen Sie den Versi-
cherten von den Vorteilen einer Bank-
überweisung.

14.4 Vorschuss

Nicht immer erhalten wir die Unter-
lagen zur Berechnung des Kranken-
geldes rechtzeitig. Trotzdem möchten 
Versicherte ihr Geld kurzfristig haben 
oder in Ausnahmefällen es sofort mit-
nehmen. In diesem Fall können Sie 
Krankengeld, z.B. aus Entgeltabrech-
nungen der Versicherten, vorab schon 
einmal überschlägig ausrechnen und 
den Versicherten einen Vorschuss aus-
zahlen. Bedenken Sie dabei bitte, dass 
keine Überzahlungen entstehen soll-
ten, die später evtl. von den Versicher-
ten zurückgefordert werden müssen.

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024, 
Ziff. 6  
Abs. 4

§ 47 SGB I 

§ 11 SGB I

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 42 Abs. 1 
SGB I

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung
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14.5 �Übung zum Lernab-
schnitt 14

Übung 31

Fortsetzung des Sachverhalts von 
Übung 29

Paul Bunte legt weitere Arbeitsun-
fähigkeitsbescheinigungen (Folgebe-
scheinigungen) vor.

Paul Bunte nimmt in der Zeit vom  
15. 04. bis 06. 05. 2025 an einer medi-
zinischen Rehabilitationsmaßnahme 
des Rentenversicherungsträgers teil. 
In dieser Zeit bezieht er Übergangs-
geld. Danach ist er weiterhin arbeits-
unfähig.

Gehen Sie davon aus, dass die Arbeits-
unfähigkeit bis einschließlich 05. 06. 
2025 andauern wird (vgl. Folgebe-
scheinigung nächste Seite).

Insgesamt dauert die Arbeitsunfähig-
keit also vom 24. 01. bis 05. 06. 2025.

Hinweis zu Aufgabe 31.1

Es genügt die nachvollziehbare Dar-
stellung des Rechenwegs ohne Anga-
be von Rechtsvorschriften.

Aufgabe 31.1

Für wie viele Tage wird Krankengeld 
gezahlt?

Hinweis zu Aufgabe 31.2

Es genügt der Lösungssatz ohne An-
gabe von Rechtsvorschriften.

Aufgabe 31.2

Wie hoch ist der Bruttobetrag des 
Krankengeldes insgesamt?
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Abbildung einer oscare® Bildschirmmaske

 24. 01. 2025  05. 06. 2025

 24. 01. 2025  05. 06. 2025

 26. 01. 2025

5
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3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

15 �Weiterzahlung von Arbeitsentgelt

Sie haben bereits erfahren (vgl. Punkt 
6 dieses Lernbriefs), dass laufend ge-
zahltes, beitragspflichtiges Arbeits-
entgelt das Krankengeld ruhen lässt. 
Unproblematisch sind Fälle, in denen 
das gesamte Arbeitsentgelt gezahlt 
wird (z.B. Entgeltfortzahlung). Dann 
ruht auch das Krankengeld in voller 
Höhe.

Wird dagegen die Entgeltfortzahlung 
ohne Überstundenvergütungen/-pau-
schalen geleistet, gilt das sogenannte 
„Aufstockungsverbot“: Die AOK darf 
diese Entgeltfortzahlung nicht durch 
ein „Teil-Krankengeld“ ergänzen. 

Wie ist aber zu verfahren, wenn ande-
re Teile des Arbeitsentgelts weiterge-
zahlt werden? 

Unter Umständen zahlt der Arbeitge-
ber z.B. eine Treueprämie über den Be-
ginn der Krankengeldzahlung hinaus 
fort oder übernimmt auch während 
der Arbeitsunfähigkeit Sachleistungen 
(z.B. Unterbringung oder Verpflegung).

Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kran-
kengeld, Verletztengeld, Übergangs-
geld, Pflegeunterstützungsgeld oder 
Krankentagegeld und sonstige Ein-
nahmen aus einer Beschäftigung, die 
für die Zeit des Bezugs von Kranken-
geld, Krankentagegeld, Krankengeld 
der sozialen Entschädigung, Kranken-
geld der Soldatenentschädigung, Ver-
letztengeld, Übergangsgeld, Pflegeun-
terstützungsgeld, Mutterschaftsgeld, 
Erziehungsgeld oder Elterngeld weiter 
erzielt werden, gelten nicht als bei-
tragspflichtiges Arbeitsentgelt, wenn 
die Einnahmen zusammen mit den ge-
nannten Sozialleistungen das Netto-
arbeitsentgelt (§ 47 SGB V) um nicht 
mehr als 50 € im Monat übersteigen.

Zur Beurteilung, ob das Teilentgelt 
eine Ruhenswirkung auf das Kran-
kengeld hat, wird eine Vergleichsbe-
rechnung durchgeführt. Übersteigt die 
Summe von Krankengeld und Teilent-
gelt das bisherige Nettoarbeitsentgelt 
nur bis 50 € monatlich, erfolgt keine 
Kürzung des Krankengeldes (z.B. bei 
Erstattung von Kontoführungsgebüh-
ren, Zuschüssen zu vermögenswirk-
samen Leistungen) und damit keine 
Anwendung des § 49 Abs. 1 Nr. 1  
SGB V. Die im Gesetz genannte Grenze 
ist eine sogenannte Freigrenze. Beach-
ten Sie den Unterschied zum Begriff 
Freibetrag. Wird die Freigrenze von  
50 € überschritten, ist das Kranken-
geld um den gesamten (übersteigen-
den) Betrag zu kürzen. 

Für den Vergleich sind das Netto-
Krankengeld (Krankengeld nach Ab-
zug der Versichertenanteile zur Sozial-
versicherung) und der Bruttobetrag 
des Teilarbeitsentgelts (Brutto-Zu-
schuss) zugrunde zu legen.

Übersteigt die Summe aus Netto-
Krankengeld und Brutto-Teilarbeits-
entgelt das Vergleichs-Nettoarbeits-
entgelt um mehr als 50 €, ist der An-
teil, der den SV-Freibetrag übersteigt, 
beitragspflichtige Einnahme. 

Grund für diese Regelung ist, dass der 
arbeitsunfähige Versicherte finanziell 
nicht bessergestellt sein darf als bei 
Arbeitsfähigkeit. 

Bei der Kürzung des Krankengeldes 
ist als kalendertäglicher Betrag 1/30 
des weitergezahlten Teilentgelts an-
zusetzen.

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 49 Abs. 1 
Nr. 1 SGB V

§ 49 Abs. 3 
SGB V

§ 23c Abs. 1 
Satz 1 SGB IV 

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 8.1.2
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Der Begriff „Zuschuss zum Kranken-
geld“ ist nicht gesetzlich definiert. Als 
Zuschüsse zum Krankengeld in diesem 
Sinne sind alle laufenden Leistungen 
des Arbeitgebers z.B. Vermögenswirk-
same Leistungen anzusehen, die Ar-
beitnehmenden während einer krank-
heitsbedingten Arbeitsunfähigkeit 
gewährt werden. Soweit der Zuschuss 
zusammen mit dem Krankengeld das 
Nettoarbeitsentgelt nicht übersteigt, 
gilt er als beitragsfreies Arbeitsent-
gelt.

GR v.  
13. 11. 2007, 
Ziff. 3.1.1

Zuschüsse des Arbeitgebers zum Krankengeld

Netto-Krankengeld 
ruht in Höhe des 

Nettobetrags des  
beitragspflichtigen  

Arbeitsentgelts

keine Ruhenswirkung, 
Netto-Krankengeld wird 

nicht gekürzt

um mehr als 50 € 
im Monat

um bis zu 50 € 
im Monat

Brutto-Zuschuss + Netto-Krankengeld übersteigen 
zusammen das bisherige Nettoarbeitsentgelt

1. �Ermittlung des übersteigenden beitragspflich-
tigen Betrags

2. �Ermittlung des  
Kürzungsbetrags

Beispiel

Rainer Jung, Kunde der AOK (ein Kind), bezieht in 
der Zeit vom 12. 11. bis 13. 12. 2025 Krankengeld. 
Nach den Angaben des Arbeitgebers erhält Rai-
ner Jung bis 30. 11. 2025 die Weiterzahlung einer 
Treueprämie. Der monatliche Bruttobetrag der 
Treueprämie beträgt 600 €. 

Für den letzten abgerechneten Entgeltabrech-
nungszeitraum vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit 
bescheinigt der Arbeitgeber ein Bruttoarbeitsent-
gelt von 2.556,50 €; netto 1.662 €. Das Arbeits-
entgelt wird als festes Gehalt gezahlt.

Berechnung Nettokrankengeld

Berechnung Regelentgelt

2.556,50 € : 30 = 	 85,22 €

Vergleich mit Höchstregelentgelt im EAZ 	183,75 €

70 % vom Regelentgelt 	 59,65 €

Berechnung kalendertägliches  
Nettoarbeitsentgelt

1.662 € : 30 = 	 55,40 €

90 % davon = 	 49,86 €

Vergleich von 70 % des Regelentgelts 
mit 90 % des kalendertäglichen Nettoarbeits- 
entgelts; Brutto-Krankengeld = 	 49,86 €

Netto-Krankengeld 
[kein Pflegeversicherungszuschlag bzw. -abschlag] 
– (49,86 € x 12,4 %)=	 6,18 €

= 	 43,68 €

Hinweis

Für die Ermittlung des Nettobetrags des beitrags-
pflichtigen Teils der Treueprämie ist von dem all-
gemeinen Beitragssatz der Krankenversicherung 
17,1 % (14,6 % zzgl. 2,5 % Zusatzbeitrag) auszu-
gehen; Steuern sind in diesem Fall nicht zu berück-
sichtigen. 

3 
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Frage 

Ruht der Krankengeldanspruch wegen der Weiter-
zahlung der Treueprämie, ggf. in welcher Höhe, 
und wie hoch ist das kalendertägliche Netto-Kran-
kengeld?

Lösung

Das kalendertägliche Netto-Krankengeld ruht vom 
12. bis 30. 11. 2025 in Höhe des beitragspflichtigen 
Nettobetrags des weitergewährten Arbeitsent-
gelts (Treueprämie) von kalendertäglich 6,54 €*) 
und beträgt somit 37,14 € (43,68 € – 6,54 €). Ab 
01. 12. 2025 ist das Netto-Krankengeld nicht mehr 
zu kürzen und beträgt deshalb 43,68 €.

Begründung

Die Treueprämie ist laufend gezahltes, beitrags-
pflichtiges Arbeitsentgelt. Es ist die Ruhenswirkung 
zu prüfen. Weitergewährtes Brutto-Teilentgelt  
20 € (600 € : 30) und Netto-Krankengeld  
(43,68 €) betragen zusammen 63,68 €. Diese Sum-
me übersteigt das bisherige kalendertägliche Net-
toarbeitsentgelt in Höhe von 55,40 € um 8,28 €. 

Die Freigrenze von 50 € monatlich bzw. 1,67 € 
kalendertäglich wird überschritten. Somit ist das 
Netto-Krankengeld um den Nettobetrag des bei-
tragspflichtigen Arbeitsentgelts 6,63 €*) zu kürzen 
und beträgt vom 12. 11. 2025 an 37,14 €.

*) �Berechnung des Nettobetrags der beitrags-
pflichtigen Arbeitgeberzahlung

beitragspflichtige Einnahme brutto 	 8,28 €

– KV-Beitrag (inkl. Zusatzbeitrag)	 0,71 €

– PV-Beitrag 	 0,15 €

– RV-Beitrag 	 0,77 €

– AF-Beitrag 	 0,11 €

beitragspflichtige Einnahme netto 	 6,54 €

Berechnung des Krankengeldzahlbetrags 
Netto-Krankengeld (ktgl.)	 43,68 €

– beitragspflichtige Einnahme netto (ktgl.)	 6,54 €

Krankengeldzahlbetrag 	 37,14 €

Da das Teilentgelt lediglich bis 30. 11. 2025 ge-
zahlt wird, endet an diesem Tag auch die Ruhens-
wirkung; ab 01. 12. 2025 ist das ungekürzte Netto-
Krankengeld in Höhe von 43,68 € zu zahlen.

Durch diese Berechnungsweise wird 
sichergestellt, dass Versicherte, die 
während des Krankengeldbezugs bei-
tragspflichtige Einnahmen erzielen, 
über Gesamteinnahmen in Höhe des 
Vergleichs-Nettoarbeitsentgelts ver-
fügen. 

Gegenrechnung zum Beispiel

gekürztes Krankengeld (ktgl.)� 37,14 €

+ �Nettobetrag der beitragspflichtigen  
Einnahmen (ktgl.)� 6,54 €

+ �„SV-Freibetrag“ aus Arbeitgeber- 
zahlung (ktgl.)� 11,72 €

Vergleichs-Nettoarbeitsentgelt (ktgl.)� 55,40 €

Wenn eine oder mehrere Einmalzah-
lungen in die Krankengeldberechnung 
eingeflossen sind, ist bei der Prüfung 
der Frage, ob ein Ruhen des Kranken-
geldanspruchs nach § 49 SGB V in 
Betracht kommt, auf das „kumulierte“ 
Krankengeld abzustellen, also auf das 
Krankengeld inklusive des Hinzurech-
nungsbetrags aus beitragspflichtigen 
Einmalzahlungen. Das „kumulierte“ 
Krankengeld darf zusammen mit dem 
Arbeitgeberzuschuss das letzte Netto-
arbeitsentgelt vor Beginn der Arbeits-
unfähigkeit nicht übersteigen.

§ 49 Abs. 1 
Nr. 1 SGB V
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Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kran-
kengeld, die für die Zeit des Bezugs 
von Krankengeld gezahlt werden, sind 
beitragspflichtiges Arbeitsentgelt, 
wenn sie zusammen mit dem Kranken-
geld das Nettoarbeitsentgelt um mehr 
als 50 € monatlich übersteigen.

Der GKV-Spitzenverband vertritt die 
Auffassung, dass die während der 
Arbeitsunfähigkeit gewährten, arbeit-
geberseitigen Leistungen unabhängig 
von ihrer Art (Zuschüsse oder auf-
grund tatsächlich erbrachter Arbeit) 
leistungsrechtlich gleich behandelt 
werden. Die Berechnung des gekürzten 
Krankengeldes bei weitergewährtem 
Arbeitsentgelt ist in Anlehnung an die 
Rechtsvorschriften des § 23c SGB IV 
durchzuführen. In diesen Fällen gilt die 
Freigrenze von monatlich 50 € ent-
sprechend. Die tatsächliche beitrags-
rechtliche Behandlung des während 
der stufenweisen Wiedereingliederung 
erzielten Arbeitsentgelts, nämlich die 
vollständige Beitragspflicht des er-
zielten Arbeitsentgelts, wird für die 
Kürzung des Krankengeldes nicht be-
rücksichtigt.

Beispiel

Bruttoarbeitsentgelt (festes Monatsgehalt) 
	 2.280,00 €

Nettoarbeitsentgelt 	 1.695,00 €

beitragspflichtige Einmalzahlungen 	 936,00 €

Regelentgelt (2.280 € : 30) 	 76,00 €

Brutto-Hinzurechnungsbetrag (936 € : 360) 	2,60 €

kumuliertes Regelentgelt 	 78,60 €

70 % des kumulierten Regelentgelts 	 55,02 €

Nettoarbeitsentgelt (1.695 € : 30) 	 56,50 €

Netto-Hinzurechnungsbetrag	 1,93 € 
(56,50 € : 76 € x 2,60 €) 	

kumuliertes Nettoarbeitsentgelt 	 58,43 €

90 % des kumulierten Nettoarbeits- 
entgelts	 52,59 €

Brutto-Krankengeld 	 52,59 €

[kein Pflegeversicherungszuschlag bzw. -abschlag] 
– (52,59 € x 12,4 %) 	 6,52 €

Netto-Krankengeld	 46,07 €

Arbeitgeberzuschuss 	 7,50 € 
(kalendertäglich)

Folge

Vergleichs-Nettoarbeitsentgelt 	 56,50 €

– Netto-Krankengeld 	 46,07 €

– Brutto-Arbeitgeberzahlung 	 7,50 €

SV-Freibetrag 	 2,93 €

Das Vergleichs-Nettoarbeitsentgelt wird nicht 
überschritten; die Arbeitgeberzahlung ist nicht 
beitragspflichtig. Krankengeld wird ungekürzt ge-
zahlt.

Es werden die aktuellen Beitragssätze 
ab 01. 01. 2025 zugrunde gelegt.

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 8.1.2  
Abs. 4
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Merke
Das Krankengeld ist bei Weiter-
zahlung von Teilentgelt zu kür-
zen, wenn das weitergewährte 
Teilentgelt zusammen mit dem 
Netto-Krankengeld das bis-
herige kalendertägliche Netto-
arbeitsentgelt um mehr als 50 € 
monatlich übersteigt.

15.1 �Übung zum Lernab-
schnitt 15

Übung 32

Fortsetzung des Sachverhalts von 
Übung 31

Bis 31. 03. 2025 erhält Paul Bunte von 
seinem Arbeitgeber Sachbezüge in  
Höhe von 116 € monatlich (netto: 
97,50 €).

Hinweis

Fassen Sie Lösung und Begründung zu-
sammen ohne Angabe von Rechtsvor-
schriften. Gehen Sie von einem Netto-
Krankengeld von 43,00 € aus.

Aufgabe

Ergeben sich durch die Weiterzahlung 
des Arbeitsentgelts Auswirkungen auf 
das Krankengeld, ggf. welche?

Der Bezug von Krankengeld begründet 
grundsätzlich auch Beitrags- bzw. 
Versicherungspflicht zu den einzelnen 
Zweigen der Sozialversicherung.

16.1 �Versicherungs- und 
Beitragspflicht in der 
Rentenversicherung 

Für Beziehende von Krankengeld be-
steht im allgemeinen Rentenversiche-
rungspflicht. Einzige Voraussetzung 
hierfür: Sie waren im letzten (Zeit-)
Jahr vor dem Krankengeldbeginn zu-
letzt rentenversicherungspflichtig (so-
genannte „Vorpflichtversicherung“).

Die Rentenversicherungspflicht tritt 
unabhängig von der Höhe des Kran-
kengeldes ein. Unter „Bezug von Kran-
kengeld“ ist dabei die tatsächliche 
Zahlung des Krankengeldes zu ver-
stehen. Sofern der Anspruch in voller 
Höhe ruht oder versagt wird, besteht 
keine Rentenversicherungspflicht.

Die Vorpflichtversicherung hat be-
standen, wenn in dem vor dem Bezug 
des Krankengeldes vorangegangenen 
(Zeit-)Jahr (nicht Kalenderjahr) min-
destens ein Pflichtbeitrag zur Renten-
versicherung gezahlt worden ist und 
dieser Beitrag den versicherungsrecht-
lichen Status der Krankengeldbezie-
henden bis zum Beginn dieser Entgelt-
ersatzleistung bestimmt.

1. Beispiel

Gerd Steffes (27 Jahre, ledig) ist 
seit Jahren als Arbeiter beschäftigt 
und versicherungspflichtig zu allen 
Zweigen der Sozialversicherung. Er 
ist Mitglied der AOK. Gerd Steffes 
bezieht seit 03. 11. 2025 Kranken-
geld. Gerd Steffes hat keine Kinder.

2 
versicherungs- 
rechtliche Prüfung

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 3 Satz 1 
Nr. 3 SGB VI

GR v. 
03. 12. 2002, 
Ziff. A. III. 
1.1.1 
Abs. 2, 
Ziff. 1.1.6

GR v. 
03. 12. 2002, 
Ziff. A. III. 
1.1.8 
Abs. 1

16 �Versicherungspflicht/  
Beiträge aus Kranken-
geld

2 
versicherungs- 
rechtliche Prüfung
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Folge

Die Jahresfrist i.S.d. § 3 Satz 1 Nr. 3  
SGB VI verläuft für Gerd Steffes 
vom 02. 11. 2025 bis 03. 11. 2024 
(rückwärts laufende Frist). Für Gerd 
Steffes wurden zuletzt innerhalb 
der Frist Pflichtbeiträge zur Ren-
tenversicherung bis 02. 11. 2025 
aufgrund des Beschäftigungsver-
hältnisses gezahlt. Es besteht Ren-
tenversicherungspflicht auch wäh-
rend des Krankengeldbezugs.

2. Beispiel

Gabi Kunz (33 Jahre, ledig) war 
vom 10. 01. 2009 bis 31. 01. 2026 
sozialversicherungspflichtig be-
schäftigt und Kundin der AOK. Seit 
25. 02. 2026 ist sie erneut in einem 
sozialversicherungspflichtigen Be-
schäftigungsverhältnis. Im Rahmen 
des nachgehenden Leistungsan-
spruchs nach § 19 Abs. 2 SGB V  
bezieht Gabi Kunz in der Zeit vom 
04. bis 10. 02. 2026 Krankengeld 
von der AOK.

Folge

Die Jahresfrist i.S.d. § 3 Satz 1 Nr. 3  
SGB VI verläuft für Gabi Kunz  
vom 03. 02. 2026 bis 04. 02. 2025 
(rückwärts laufende Frist). Für Gabi 
Kunz wurden innerhalb dieser Frist 
zuletzt Pflichtbeiträge zur Ren-
tenversicherung (bis 31. 01. 2026) 
gezahlt. Es besteht Rentenversi-
cherungspflicht auch während des 
Krankengeldbezugs im Rahmen des 
nachgehenden Leistungsanspruchs 
vom 04. bis 10. 02. 2026.

3. Beispiel

Bernd Wille war bis 30. 11. 2025 in 
einem sozialversicherungspflichti-
gen Beschäftigungsverhältnis. Seit 
01. 12. 2025 bezieht Bernd Wille 
Arbeitslosengeld. Bernd Wille ist 
seit Jahren Mitglied der AOK. Seit  
27. 12. 2025 bezieht er Kranken-
geld.

(Hinweis: Der Arbeitslosengeldbe-
zug führt für Bernd Wille nach § 3 
Satz 1 Nr. 3 SGB VI zur Rentenver-
sicherungspflicht.)

Folge

Die Jahresfrist i.S.d. § 3 Satz 1 Nr. 3  
SGB VI verläuft für Bernd Wille vom 
26. 12. 2025 bis 27. 12. 2024 (rück-
wärts laufende Frist). Die Agentur 
für Arbeit hat für Bernd Wille zu-
letzt bis 26. 12. 2025 Pflichtbei-
träge zur Rentenversicherung 
entrichtet. Es besteht Rentenver-
sicherungspflicht während des 
Krankengeldbezugs ab 27. 12. 
2025.

Die Versicherungspflicht hat natürlich 
auch Beitragspflicht zur Rentenver-
sicherung zur Folge (vgl. Punkt 16.4 
dieses Lernbriefs).

16.2 �Versicherungs- und Bei-
tragspflicht zur Arbeits-
förderung

Versicherungspflichtig sind Personen 
in der Zeit, in der sie von einem Leis-
tungsträger Krankengeld beziehen, 
wenn sie unmittelbar vor Beginn der 
Leistung versicherungspflichtig waren 
oder eine laufende Entgeltersatzleis-
tung (z.B. Arbeitslosengeld) nach dem 
SGB III bezogen haben (Vorpflichtver-
sicherung).

§ 166 Abs. 1  
Nr. 2 SGB VI

2 
versicherungs- 
rechtliche Prüfung

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 26 Abs. 2  
Nr. 1 SGB III

2 
versicherungs- 
rechtliche Prüfung
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Fortsetzung des 1. Beispiels
von Seite 132

Da Gerd Steffes aufgrund des Be-
schäftigungsverhältnisses versi-
cherungspflichtig nach dem Recht 
der Arbeitsförderung ist, bleibt die 
Versicherungspflicht auch während 
des Bezugs von Krankengeld ab  
03. 11. 2025 bestehen.

Was bedeutet „unmittelbar“ i.S.d. § 26 
Abs. 2 Nr. 1 SGB III?

Der Begriff „unmittelbar“ ist weit aus-
zulegen. Das Krankengeld unterliegt 
auch dann der Beitragspflicht, wenn 
der Zeitraum zwischen dem Ende der 
versicherungspflichtigen Beschäfti-
gung bzw. dem Ende des Bezugs einer 
laufenden Entgeltersatzleistung nach 
dem SGB III und dem Beginn des Kran-
kengeldes einen (Zeit-)Monat nicht 
überschreitet.

Fortsetzung des 2. Beispiels 
von Seite 133

Für Gabi Kunz besteht aufgrund 
des versicherungspflichtigen Be-
schäftigungsverhältnisses Ver-
sicherungspflicht zur Arbeitsförde-
rung bis einschließlich 31. 01. 2026. 
Krankengeld wird ab 04. 02. 2026 
gezahlt. Der Zeitraum zwischen 
dem Ende des Beschäftigungs-
verhältnisses und dem Beginn des 
Krankengeldes überschreitet nicht 
einen Monat. Der Krankengeld-
bezug schließt sich „unmittelbar“ 
an die versicherungspflichtige Be-
schäftigung an. Damit besteht Ver
sicherungspflicht nach dem Recht 
der Arbeitsförderung auch während 
des Krankengeldbezugs.

Fortsetzung des 3. Beispiels
von Seite 133

Bernd Wille bezieht seit 01. 12. 
2025 Arbeitslosengeld. Der Bezug 
von Arbeitslosengeld löst Versiche-
rungspflicht nach dem Recht der 
Arbeitsförderung aus. Arbeitslosen-
geld wird bis 26. 12. 2025 gezahlt. 
Bernd Wille bezieht seit 27. 12. 
2025 Krankengeld. Unmittelbar vor 
dem Bezug des Krankengeldes ist 
Bernd Wille versicherungspflichtig 
nach dem Recht der Arbeitsförde-
rung. Deshalb ist er auch während 
des Krankengeldbezugs versiche-
rungspflichtig nach dem Recht der 
Arbeitsförderung.

Die Versicherungspflicht nach dem 
Recht der Arbeitsförderung aufgrund 
des Bezugs von Krankengeld verur-
sacht natürlich auch Beitragspflicht 
(vgl. Punkt 16.4 dieses Lernbriefs). 

16.3 �Versicherungs- und Bei-
tragspflicht in der Pfle-
geversicherung

Krankenversicherungspflichtige Mit-
glieder sind ebenfalls in der sozialen 
Pflegeversicherung versicherungs-
pflichtig. Deshalb sind auch Beziehen-
de von Krankengeld, deren Mitglied-
schaft nach § 192 Abs.1 Nr. 2 SGB V 
erhalten bleibt, in dieser Zeit Mitglie-
der der Pflegeversicherung.

GR v.  
03. 12. 2002, 
Ziff. A. IV.1.1.9 
Abs. 1

§ 345 Nr. 5 
SGB III

2 
versicherungs- 
rechtliche Prüfung

§ 20 Abs. 1 
Satz 1,  
§ 49 Abs. 2  
SGB XI  
i.V.m. § 192  
Abs. 1 Nr. 2 
SGB V

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

2 
versicherungs- 
rechtliche Prüfung

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung
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Fortsetzung des 1. Beispiels
von Seite 134

Die Mitgliedschaft von Gerd Steffes 
bleibt auch während des Bezugs 
von Krankengeld in der Kranken-
versicherung bestehen (§ 192 Abs. 1 
Nr. 2 SGB V). Somit bleibt die Mit-
gliedschaft auch in der Pflegever-
sicherung bestehen.

In der Pflegeversicherung gibt es keine 
Regelung, die die Versicherungs- oder 
Beitragspflicht während eines Kran-
kengeldanspruchs im Rahmen des  
§ 19 Abs. 2 SGB V vorsieht. Im Umkehr-
schluss bedeutet dies, dass während 
des Krankengeldbezugs in solchen 
Fällen weder eine Mitgliedschaft be-
gründet wird noch Beitragspflicht ein-
tritt.

Fortsetzung des 2. Beispiels 
von Seite 134

Gabi Kunz ist während des 
Krankengeldbezugs im Rahmen  
des § 19 Abs. 2 SGB V kein Mit- 
glied der AOK. Es besteht keine 
Versicherungspflicht in der Pfle-
geversicherung für die Zeit des 
Krankengeldbezugs vom 04. bis  
10. 02. 2026.

Fortsetzung des 3. Beispiels 
von Seite 134

Bernd Wille war während des 
Arbeitslosengeldbezugs Mitglied 
der AOK. Für die Zeit des Kranken-
geldbezugs bleibt seine Mitglied-
schaft in der Krankenversicherung 
nach § 192 Abs. 1 Nr. 2 SGB V er-
halten. Es besteht während des 
Krankengeldbezugs weiterhin Ver-
sicherungspflicht in der Pflegever-
sicherung.

Freiwillig Krankenversicherte sind 
Pflichtversicherte in der Pflegever-
sicherung. Die freiwillige Krankenver-
sicherung wird durch den Bezug von 
Krankengeld nicht berührt. Sie bleibt 
so lange bestehen, bis Tatbestände 
eintreten, die sie beenden (Tod, Kün-
digung oder Eintritt von Krankenver-
sicherungspflicht). 

Für denselben Zeitraum bleibt auch 
die Pflegeversicherungspflicht nach  
§ 20 Abs. 3 SGB XI erhalten, also auch 
grundsätzlich für die Zeit des Kran-
kengeldbezugs.

Während der Mitgliedschaft besteht 
auch Beitragspflicht aufgrund des 
Krankengeldbezugs (vgl. Punkt 16.4 
dieses Lernbriefs).

16.4 �Beitragsberechnung und  
-tragung

Die Beitragsberechnung ist für alle 
Zweige der Sozialversicherung nach 
denselben Grundregeln vorzunehmen.

16.4.1 Bemessungsgrundlage

Die Beiträge werden aus 80 % des 
Entgelts, das der Krankengeldberech-
nung zugrunde liegt, berechnet. Sie 
sind also aus 80 % des (kumulierten) 
Regelentgelts zu ermitteln.

Das gilt nach Auffassung des GKV-
Spitzenverband auch in den Fällen, 
in denen das Entgelt, das der Kran-
kengeldberechnung unterliegt, das 
Höchstregelentgelt übersteigt.

§ 20 Abs. 3 
SGB XI

§ 57 Abs. 2 
Satz 1 SGB XI

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 166 Abs. 1 
Nr. 2 SGB VI,  
§ 345 Nr. 5 
SGB III, § 57 
Abs. 2 Satz 1  
SGB XI,  
Sozialversiche- 
rungsrechen-
größenverord-
nung

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

2 
versicherungs- 
rechtliche Prüfung
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Hier gilt für Sie allerdings eine Beson-
derheit zu beachten: Als Bemessungs-
grundlage für die Beiträge zur Renten-
versicherung und zur Arbeitsförderung 
sind die Arbeitsentgelte bis zu 80 % 
der Beitragsbemessungsgrenze der 
Rentenversicherung bzw. nach dem 
Recht der Arbeitsförderung zu berück-
sichtigen. Es ist somit die Beitrags-
bemessungsgrenze des Versicherungs-
zweigs, für den sie zu entrichten sind, 
zu beachten.

Fortsetzung des 1. Beispiels 
von Seite 135

Das errechnete (kalendertägliche) 
Regelentgelt von Gerd Steffes be-
trägt 185 €.

Frage

Welche Bemessungsgrundlage gilt 
für die Berechnung der Beiträge zur 
Renten- und Pflegeversicherung so-
wie zur Arbeitsförderung?

Lösung

Die kalendertägliche Beitragsbe
messungsgrenze beträgt für das 
Jahr 2025

– �in der Pflegeversicherung  
183,75 €; 

– �in der Rentenversicherung und zur 
Arbeitsförderung 268,33 €.

Für die Beitragsberechnung auf-
grund des Krankengeldbezugs sind 
folgende Bemessungsgrundlagen 
zu beachten:

– �in der Pflegeversicherung: 147 €  
(183,75 € x 80 %)

– �in der Rentenversicherung und zur  
Arbeitsförderung: 148,00 € 
(185,00 € x 80 %)

Merke
Bei der Berechnung der Bei-
träge aus dem Krankengeld ist 
die Beitragsbemessungsgrenze 
desjenigen Versicherungszweigs 
zugrunde zu legen, für den die 
Beiträge entrichtet werden. Die 
Beiträge werden aus 80 % des 
(kumulierten) Regelentgelts, 
maximal bis zur jeweiligen Bei-
tragsbemessungsgrenze, ermit-
telt.

16.4.2 Beitragszeit

Versicherungs- bzw. Beitragspflicht 
besteht für die Dauer des Bezugs von 
Krankengeld. Aus diesem Grund ist die 
Beitragszeit identisch mit dem Zeit-
raum der Krankengeldzahlung.

16.4.3 Beitragssätze

Für die Berechnung der Beiträge gel-
ten dieselben Beitragssätze wie für 
die Beitragsberechnung aus Arbeits-
entgelt:

	· �in der Rentenversicherung 18,6 %
	· zur Arbeitsförderung 2,6 % und
	· in der Pflegeversicherung 3,6 %, für 

Kinderlose 4,2 %

16.4.4 Beitragstragung

In zwei Fällen trägt die AOK die Bei-
träge aus dem Krankengeld alleine:

1.	� wenn Beziehende der Leistung zur 
Berufsausbildung beschäftigt sind 
und das Krankengeld aus einem 
mtl. Entgelt berechnet wurde, das 
556 € nicht übersteigt 

GR v.  
03. 12. 2002, 
Ziff. B. I. 2.4 

§ 341 Abs. 2 
SGB III,  
§ 160 SGB VI 
i.v.m. 
Bekannt-
machung des 
BMAS, § 55 
Abs. 1, Abs. 3  
SGB XI

§ 170 Abs. 1  
Nr. 2 Buchst. a 
SGB VI,  
§ 347 Nr. 5 
Buchst. b, c 
SGB III,  
§ 59 Abs. 2, 5 
SGB XI

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung
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2.	� wenn das Krankengeld aus einer 
laufenden Entgeltersatzleistung 
nach dem SGB III (z.B. Arbeitslosen-
geld) berechnet wurde.

Beispiel

Das Krankengeld für die Auszubil-
dende, Svenja Heil, ist nach einem 
Arbeitsentgelt in Höhe von 350 € 
monatlich bemessen.

Folge

Die AOK trägt die Beiträge zur Ren-
ten- und Pflegeversicherung sowie 
zur Arbeitsförderung alleine.

Beispiel

Das Krankengeld wird in Höhe des 
bisher bezogenen Arbeitslosengel-
des gezahlt.

Folge

Die AOK trägt die Beiträge zur Ren-
ten- und Pflegeversicherung sowie 
zur Arbeitsförderung alleine.

In allen anderen Fällen werden 
Krankengeldbeziehende an den Bei-
trägen beteiligt.

Von den Beiträgen, die auf das Kran-
kengeld entfallen, tragen Versicherte 
grundsätzlich die Hälfte. Der Anteil 
an den Beiträgen wird ermittelt, in-
dem die Bemessungsgrundlage (Brut-
to-Krankengeld) mit dem jeweiligen 
halben Beitragssatz multipliziert wird. 
Die übrigen Beiträge trägt die AOK.

In der Pflegeversicherung sind zwei 
Besonderheiten zu beachten:

1. �Mitglieder, die das 23. Lebensjahr 
vollendet haben, zahlen einen Bei-
tragszuschlag in Höhe von 0,6 % 
(Beitragszuschlag für Kinderlose). 
Der Beitragszuschlag wird von 
den Mitgliedern allein getragen. 
Die Berechnung erfolgt aus der 
Bemessungsgrundlage (80 % des 
Regelentgelts bis zur Beitrags-
bemessungsgrenze der Pflegever
sicherung). 

Die Beitragsberechnung vollzieht 
sich in drei Schritten:

1. �Ermittlung des Gesamtbeitrags 
aus 80 % des Regelentgelts

2. �Berechnung der Versicherten-
anteile aus dem Brutto-Kran-
kengeld – mit Ausnahme des 
Beitragszuschlags für Kinderlose, 
der aus 80 % des Regelentgelts 
zu berechnen ist

3. �Bildung der Differenz der beiden 
Beträge; sie stellt den Trägeran-
teil der AOK dar

2. �Für Mitglieder mit Elterneigenschaft 
reduziert sich der Beitragssatz zur 
Pflegeversicherung für jedes be-
rücksichtigungsfähige Kind ab dem 
2. Kind bis zum 5. Kind um jeweils 
einen Abschlag in Höhe von 0,25 %.

Beitragsabschläge sind auch für Be-
ziehende von Krankengeld zu berück-
sichtigen. Sie reduzieren nur die vom 
Mitglied zu tragenden Beiträge.

§ 55 Abs. 3 
Satz 1 SGB XI

GR v.  
03. 12. 2002, 
Ziff. B. I. 1, 
Ziff. B. III. 3.3,  
Ziff. B. IV. 3.1,   
Ziff. B. V. 3.1

§ 59a Satz 1 
SGB XI,  
§ 55 Abs. 3, 4 
SGB XI,  
GR v.  
28. 03. 2024,  
Ziff. 1, 3.1, 3.3

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung
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Beispiel

Axel Müller ist Arbeitnehmer und 
bezieht seit 15. 05. 2025 Kranken-
geld. Er hat 2 berücksichtigungsfä-
hige Kinder unter 25 Jahren.

Das errechnete Regelentgelt 
beträgt 110 €; das Brutto-Kran-
kengeld 75 €. Die beitragspflich-
tige Einnahme ist 88 € (80 % von 
110 €).

Aufgabe 

Berechnen Sie die Beträge aus dem 
Krankengeld (Anteile von Axel Mül-
ler und Anteile der AOK, kalender-
täglich) zur Pflegeversicherung für 
Axel Müller.

Lösung

Gesamtbeitrag zur Pflegeversiche-
rung (kalendertäglich)

88 € x 3,6 % = 	 3,17 €

75 € x 0,25 % =	 0,19 €

	 2,98 €

Anteil zur Pflegeversicherung von 
Axel Müller (kalendertäglich)

75 € x 1,55 % = 1,16 €

Trägeranteil zur Pflegeversiche-
rung (kalendertäglich) fiktiver Bei-
tragsanteil des Versicherten:

75 € x 1,8 % = 1,35 €

3,17 € – 1,35 € = 1,82 €

Hinweise zur Betragsberechnung

Der Gesamtbeitrag zur Pflegever-
sicherung ist mit dem vollen (regu-
lären) Beitragssatz zu ermitteln. Der 
Beitragsabschlag des Krankengeld-
beziehenden vermindert den Gesamt-
beitrag.

	· Der Versichertenteil wird aus dem 
Brutto-Krankengeld und dem halben 
Beitragssatz abzgl. des Beitragsab-
schlages ermittelt.

	· Für die Berechnung des Trägeran-
teils wird ein „fiktiver Beitragsanteil“ 
(halber Beitragssatz ohne Berück-
sichtigung des Beitragsabschlags) 
ermittelt.

Die Differenz zwischen dem Gesamt-
beitrag ohne Beitragsabschlag und 
dem „fiktiven Beitragsanteil“ ist der 
Trägeranteil.

Anmerkung:

Durch diese Berechnungsweise wird 
sichergestellt, dass allein das Mitglied 
durch den Beitragsabschlag begüns-
tigt wird. 

In oscare® wird der Gesamtbeitrag 
nicht dargestellt.

GR v.  
28. 03. 2024,  
Ziff. 3.3 
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Beitragspflicht der Entgeltersatzleistung Krankengeld (im Überblick)

RV AF PV
Beitragspflicht 	· kraft Gesetzes („zu-

letzt“) § 3 Satz 1 Nr. 3 
SGB VI

	· auf Antrag § 4 Abs. 3 
Nr. 1 SGB VI

	· unmittelbar*) § 26  
Abs. 2 Nr. 1 SGB III

	· kraft Gesetzes § 54  
Abs. 2 SGB XI, § 49  
Abs. 2 SGB XI, § 192 
Abs. 1 Nr. 2 SGB V

Beitragszeit Zeitraum der Versiche- 
rungspflicht, volle  
Monate = 30 Tage

Zeitraum der Versiche-
rungspflicht, volle  
Monate = 30 Tage

Zeitraum der Mitglied- 
schaft, volle Monate =  
30 Tage

Rechtsauffassung § 341 Abs. 3 Satz 2  
SGB III

§ 54 Abs. 2 Satz 2, 3  
SGB XI

beitragspfl. Einnahmen 80 % des der Leistung zugrunde liegenden Arbeitsentgelts
§ 161 Abs. 1, § 166 Abs. 1 
Nr. 2 SGB VI

§ 345 Nr. 5 SGB III § 57 Abs. 2 SGB XI

BBG (kal.tgl.) 2025 268,33 € 268,33 € 183,75 €
§§ 157, 159, 160 SGB VI § 341 Abs. 4 SGB III § 55 Abs. 2 SGB XI

ggf. Kürzung des  
beitragspflichtigen  
Arbeitsentgelts

80 % des beitragspflich-
tigen Arbeitsentgelts

80 % des beitragspflich-
tigen Arbeitsentgelts

100 % des beitragspflich-
tigen Arbeitsentgelts

§ 166 Abs. 1 Nr. 2 SGB VI § 345 Nr. 5 SGB III GR v. 03. 12. 2002,  
Ziff. B. I. 2.6

Beitragssatz 
und -zuschlag

18,6 % 2,6 % 3,6 %, Zuschlag für 
Kinderlose 0,6 %, Bei-
tragsabschlag für jedes 
berücksichtigungsfähige 
Kind von 0,25 %

§§ 157, 158, 160 SGB VI § 341 Abs. 2 SGB III �§ 55 Abs. 1 Satz 1 und 
Abs. 3 SGB XI  
§ 59a Satz 1 SGB XI

Beitragstragung aus dem Krankengeld zur 
Hälfte von Versicherten 
und der Krankenkasse, 
aus dem Differenzbetrag 
zu 100 % durch die Kran-
kenkasse 

aus dem Krankengeld zur 
Hälfte von Versicherten 
und der Krankenkasse, 
aus dem Differenzbetrag 
zu 100 % durch die Kran-
kenkasse

aus dem Krankengeld zur 
Hälfte von den Versicher-
ten und der Krankenkas-
se, aus dem Differenzbe-
trag zu 100 % durch die 
Krankenkasse. Beitrags-
zuschlag für Kinderlose: 
von Versicherten

§ 170 Abs. 1 Nr. 2  
Buchst. a SGB VI

§ 347 Nr. 5 SGB III § 59 Abs. 2, 5 SGB XI

Ausnahmen der Beitragstragung: z.B. für Beziehende von Arbeitslosengeld
*) �Wenn zwischen dem Ende der versicherungspflichtigen Beschäftigung/dem Leistungsbezug nach dem SGB III und dem Beginn der Entgelt-

ersatzleistung ein Monat nicht überschritten wird.
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Fortsetzung des 1. Beispiels 
von Seite 136

Die AOK ermittelt für ihren Kunden, 
Gerd Steffes, ein kalendertägliches 
Brutto-Krankengeld von 110 €.

Aufgabe

Berechnen Sie die Beiträge aus 
dem Krankengeld (Anteile von Gerd 
Steffes und Anteile der AOK, ka-
lendertäglich) für Gerd Steffes ab 
01.07.2025.

Lösung

•	 Gesamtbeitrag (kalendertäglich):

	 148,00 € x 18,6 % 	=	 27,53 €

	 148,00 € x   2,6 % 	=	 3,85 €

	 147,00 € x   4,2 % 	=	 6,17 €

			   37,55 €

•	 Anteile von Gerd Steffens (kalen-
dertäglich):

	 110 € x 9,3 % 	 =	 10,23 €

	 110 € x 1,3 %   	 =	 1,43 €

	 110 € x 1,8 % 	 =	 1,98 €

	 147 € x 0,6 % 	 =	 0,88 €

			   14,52 €

•	 Trägeranteil (kalendertäglich):

	 24,53 € – 10,23 € 	=	 17,30 €

	   3,85 € – 1,43 €	 =	 2,42 €

	  (1,98 € + 0,88 €	 =	 2,86 €)

	   6,17 € – 2,86 €	 =	 3,31 €

			   23,03 €

16.5 Abrechnungsverfahren

Die AOK stellt bei der Berechnung 
des Krankengeldes auch die Versiche-
rungs- bzw. Beitragspflicht fest und 
berechnet die entsprechenden Bei-
träge zu den einzelnen Sozialversiche-
rungszweigen. Sie behält die Beiträge 
vom Krankengeld ein und führt sie an 
die anderen Sozialleistungsträger ab.

16.6 Meldepflichten der AOK

Die Meldepflicht für Personen, für die 
Beiträge aus Sozialleistungen zu zah-
len sind, ist Aufgabe des jeweiligen 
Leistungsträger, bei Krankengeldbe-
zug also die Aufgabe der AOK.

Die Meldetatbestände ergeben sich 
aus der Datenerfassungs- und -über-
mittlungsverordnung (DEÜV).

Die AOK meldet dem Rentenversiche-
rungsträger die Zeiten des Bezugs 
von Krankengeld. Die Meldung an den 
Rentenversicherungsträger ist inner-
halb eines Monats nach dem Ende des 
Krankengeldbezugs für den Zeitraum, 
für den Krankengeld gezahlt wurde, 
zu erstatten. Die Meldung wird ma-
schinell durch die Erfassung der bei-
tragsfreien Zeit und Angabe der Leis-
tungsart erstellt (vgl. Punkt 17 dieses 
Lernbriefs).

Erstreckt sich der Krankengeldbezug 
über ein Kalenderjahr hinaus, sind 
Meldungen getrennt für jedes Kalen-
derjahr zu erstatten.

Außerdem erhalten Versicherte von 
der AOK bis 30. 04. eines Jahres eben-
falls eine Bescheinigung über die ge-
meldeten Tatbestände des vergange-
nen Jahres.

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 176 Abs. 1 
SGB VI,  
§ 349 Abs. 3 
SGB III, § 60 
Abs. 2 Satz 1 
SGB XI

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 191 Satz 1 
Nr. 2 SGB VI, 
§ 38 Abs. 1 
DEÜV

§ 38 Abs. 2 
DEÜV,  
GR v.  
03. 12. 2002, 
Ziff. C. II

§ 38 Abs. 3  
i.V.m. § 5  
Abs. 3 DEÜV

§ 38 Abs. 5 
DEÜV
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Darüber hinaus bescheinigt die AOK 
Kunden und Kundinnen nach dem Ende 
des Krankengeldbezugs oder spä-
testens am Ende des jeweiligen Ka-
lenderjahrs die Dauer des Leistungs-
zeitraums sowie Art und Höhe der 
während des Kalenderjahrs gezahlten 
Leistungen für das Finanzamt. In der 
Bescheinigung ist auf die steuerliche 
Behandlung dieser Leistungen und die 
Steuererklärungspflicht hinzuweisen.

Zusätzlich haben die Leistungsträger 
auf Verlangen des Rentenantrags-
tellers eine gesonderte Meldung über 
die beitragspflichtigen Einnahmen von 
Beziehenden von Sozialleistungen zu 
erstatten. Diese Meldung bildet die 
Grundlage für  die Berechnung der 
Rente (Hochrechnung), wenn Anträge 
auf Vollrente wegen Alters gestellt 
werden.

Das Krankengeld selbst ist keine 
steuerpflichtige Einnahme, unterliegt 
jedoch dem Progressionsvorbehalt. 
Steuerliche Einkünfte, die unter Pro-
gressionsvorbehalt stehen, werden 
nicht direkt besteuert. Diese Einkünfte 
werden aber bei der Festsetzung des 
im Inland anfallenden Steuersatzes 
für die steuerpflichtigen Einkünfte be-
rücksichtigt.

16.7 �Übungen zum Lernab-
schnitt 16

Übung 33

Fortsetzung des Sachverhalts von 
Übung 32

Hinweis

Es genügt die nachvollziehbare Dar-
stellung des Rechenwegs ohne Anga-
be von Rechtsvorschriften.

Aufgabe

Berechnen Sie den gesamten Auszah-
lungsbetrag des Krankengeldes für 
Paul Bunte ab 07. 03. 2025.

Übung 34

Fortsetzung des Sachverhalts von 
Übung 33

Hinweis

Es genügt die nachvollziehbare Dar-
stellung des Rechenwegs ohne Anga-
be von Rechtsvorschriften.

Aufgabe

Berechnen Sie die Gesamtbeiträge aus 
dem Krankengeld für Paul Bunte zur 
Renten- und Pflegeversicherung sowie 
zur Arbeitsförderung ab 07. 03. 2025 
und die Trägeranteile der AOK.

§ 32b Abs. 3 
EStG

§ 194 Abs. 2 
SGB VI
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Für die Dauer des Anspruchs auf Kran-
kengeld besteht in der Krankenversi-
cherung Beitragsfreiheit.

Die Beitragsfreiheit beschränkt sich 
nur auf die in § 224 Abs. 1 Satz 1  
SGB V genannten Leistungen, also in 
unserem Fall auf das Krankengeld. 
Das ist bedeutsam für den Fall, dass 
ein freiwilliges Mitglied nicht nur Bei-
träge aus Arbeitseinkommen zahlt, 
sondern auch Einnahmen aus Miete 
und Pacht hat.

Daraus folgt, dass die Zeiten der Ent-
geltfortzahlung während der Arbeits-
unfähigkeit beitragspflichtig bleiben, 
obwohl der Anspruch auf Krankengeld 
dem Grunde nach besteht. Dieser An-
spruch ruht jedoch nach § 49 Abs. 1  
Nr. 1 SGB V. Aus der Entgeltfortzah-
lung sind damit auch Beiträge zur 
Kranken-, Pflege- und Rentenversi-
cherung sowie zur Arbeitsförderung zu 
entrichten.

Merke
Für die Dauer des Kranken-
geldanspruchs besteht in der 
Krankenversicherung Beitrags-
freiheit. Dies gilt jedoch nicht für 
die Zeit der Entgeltfortzahlung 
durch den Arbeitgeber. Vielmehr 
erstreckt sich die Beitragsfrei-
heit nur auf den tatsächlichen 
Bezug von Krankengeld.

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 224 Abs. 1 
SGB V

17 �Beitragsfreiheit 
in der Kranken-
versicherung

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

18 �Krankengeld in 
der AOK-Praxis

Sie kennen jetzt die verschiedenen Be-
rechnungsmöglichkeiten des Kranken-
geldes. Ihre Aufgabe ist es nun, dieses 
Wissen in Ihrer praktischen Tätigkeit 
in der AOK kundenorientiert umzu-
setzen.

Die arbeitsunfähig erkrankten Versi-
cherten haben folgende Erwartungen:

	· ihr Krankengeld schnell zu erhalten
	· hierbei keinen „Formularkrieg“ be-

wältigen zu müssen
	· auf ihre Fragen die gewünschten In-

formationen zu erhalten
	· umfassende Beratung über alle re-

levanten Dinge im Zusammenhang 
mit dem Krankengeldbezug – insbe-
sondere auch Schnittstellen zur Ren-
tenversicherung (z.B. medizinische 
stationäre Rehabilitation).

Mit dem Inkrafttreten des GKV-Ver-
sorgungsgesetzes haben Versicherte 
einen Rechtsanspruch auf individuelle 
Beratung und Hilfestellung durch die 
AOK zu den Leistungen und den unter-
stützenden Angeboten zur Wiederher-
stellung der Arbeitsfähigkeit. Wollen 
die Versicherten der AOK von ihrem 
Rechtsanspruch Gebrauch machen, 
haben sie zuerst eine Einwilligungs-
erklärung zu unterschreiben. Diese 
Einwilligung können sie jederzeit wi-
derrufen. Die Beratenden Krankengeld 
sollen in jedem Fall die Beziehenden 
zur Inanspruchnahme dieses Angebots 
motivieren. Dafür gibt es gute Gründe. 
Ihre Zustimmung erleichtert den Bera-
tenden Krankengeld zu einem späte-
ren Zeitpunkt entsprechende Fallsteu-
erungsmaßnahmen einzuleiten. Für die 
Kunden und Kundinnen ist es wichtig, 
so früh wie möglich an erfolgverspre-
chenden Maßnahmen teilzunehmen 
und so früh wie möglich wieder ihre 
Arbeit verrichten zu können. 

Generelles zur 
Kundenberatung

§ 44 Abs. 4 
SGB V
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Diese Unterstützungsleistung ist ab-
zugrenzen von der Verpflichtung der 
AOK zur Beratung nach §§ 14 SGB I ff., 
die weiterhin besteht. Diese Leistung 
ist vor allem für die ersten Beratungs-
kontakte von Bedeutung. Mit der indi-
viduellen Beratung und Hilfestellung 
darf erst begonnen werden, wenn 
die Information über diese Leistung 
schriftlich erfolgt ist. Hierzu haben die 
Beratenden Krankengeld ein Faltblatt 
mit dem Titel „ARBEITSUNFÄHIG - Wir 
sind an Ihrer Seite“. Dieses Faltblatt 
ist jedem Versicherten auszuhändigen. 
Wenn diese Kunden anschließend die 
Einwilligungserklärung unterschreiben, 
kann die Unterstützungsleistung im 
Sinne des § 44 Abs. 4 SGB V beginnen. 
Die AOK darf im Rahmen der Neurege-
lung erst dann die personenbezogenen 
Daten erheben und nutzen. Dabei han-
delt es sich beispielsweise um Fragen 
zum persönlichen und beruflichen Um-
feld der Kunden bzw. Kundinnen, zum 
bisherigen Krankheitsverlauf und zum 
weiteren Behandlungsverlauf bzw. zu 
den Therapieoptionen.

Erkundigen Sie sich in Ihrer AOK wie 
dieser Leistungsanspruch in der Praxis 
von unseren Versicherten angenom-
men wird. Von Interesse könnte für Sie 
sein, ob Versicherte ihre Einwilligung 
widerrufen oder diesen Anspruch ge-
nerell ablehnen. 

Weil das Krankengeld letztlich da-
zu dient, den Lebensunterhalt der 
Kunden und Kundinnen (und eventuell 
ihrer Familie) zu sichern, ist es den 
Versicherten sehr wichtig, dass das 
Krankengeld schnell und unbürokra-
tisch ausgezahlt wird.

Hierzu gehört:

	· bereits vor Ablauf der Entgeltfort-
zahlung die elektronische Übermitt-
lung der Entgeltbescheinigung durch 
den Arbeitgeber

	· den Arbeitgeber beim Erstellen der 
Entgeltbescheinigung zu unterstüt-
zen

	· ggf. die Kunden bzw. Kundinnen vor-
ab, also noch während der Entgelt- 
fortzahlung, über die voraussicht- 
liche Höhe ihres Krankengeldes zu 
informieren

	· das Krankengeld korrekt und schnell 
zu berechnen

	· das errechnete Krankengeld umge-
hend auf das Konto der Kunden bzw. 
Kundinnen zu überweisen

Die gesamte Berechnung des Kran-
kengeldes einschließlich der Beitrags-
berechnung übernimmt die EDV für Sie. 
Nur in Ausnahmefällen ist noch eine 
manuelle Berechnung erforderlich.

Dennoch sollten Sie in der Kranken-
geldberechnung immer „fit“ sein. Denn 
nicht selten fragen Kunden bzw. Kun-
dinnen nach, wie ihr Krankengeld be-
rechnet wurde. Dann sollten Sie genau 
Auskunft geben können.

In der Fallsteuerung werden Sie neben 
dem oscare® durch ein oscare®-Regel-
werk unterstützt, das durch Anzeige 
entsprechender Hinweise das Ziel ver-
folgt, den richtigen Fall zum richtigen 
Zeitpunkt „anzupacken“. Das heißt, 
dass erforderliche Maßnahmen mög-
lichst frühzeitig eingeleitet werden 
sollen. Die Erfahrung zeigt jedoch, 
dass das wichtigste Instrument zur 
Fallsteuerung das frühzeitige Ge-
spräch mit den Kunden bzw. der Kun-
din ist, um beispielsweise zu erfahren,

	· welche Therapie der behandelnde 
Arzt bzw. die Ärztin anwendet,

	· welche Motivation die Kunden bzw. 
Kundinnen haben,

	· ob der Arbeitsplatz gefährdet ist,
	· die Selbsteinschätzung der Kunden 

bzw. Kundinnen zur Dauer der Ar-
beitsunfähigkeit (subjektive Arbeits-
prognose) und

Generelles zur 
Kundenberatung
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	· welche Belastungen am Arbeits-
platz eintreten.

Erkundigen Sie sich in Ihrer AOK, wel-
che Maßnahmen zur Fallsteuerung 
nach dem oscare®-Regelwerk vor-
gesehen sind und wie die Beratenden 
Krankengeld den Kundenkontakt ge-
stalten.

Die folgende Abbildung zeigt ein Mus-
ter der Erfassungsmaske mit der Aus-
wahl der verschiedenen Krankengeld-
berechnungsarten aus oscare®.

Generelles zur 
Kundenberatung

Abb.: Muster der Erfassungsmaske oscare®
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19 �Krankengeld für Leistungsbeziehende 
nach dem SGB III

19.1 �Anspruch auf Kranken-
geld

Arbeitslosengeldbeziehende haben 
die gleichen Leistungsansprüche wie 
versicherungspflichtig Beschäftigte. 
Somit haben sie u.a. auch Anspruch 
auf Krankengeld, wenn die Krankheit 
sie arbeitsunfähig macht (§ 44 Abs. 1 
SGB V). 

Arbeitsunfähig sind diese Personen, 
wenn sie aufgrund einer Erkrankung 
nicht mehr in der Lage sind, leichte 
Arbeiten in einem zeitlichen Umfang 
zu verrichten, für den sie sich bei der 
Agentur für Arbeit zur Verfügung ge-
stellt haben. Dabei ist es unerheblich, 
welcher Tätigkeit der Versicherte vor 
der Arbeitslosigkeit nachging.

Lernbeispiel 7

Thomas Mann bezieht seit 01. 02. 
2025 Arbeitslosengeld. Er ist auf-
grund des Arbeitslosengeldbezugs 
ab 01. 02. 2025 krankenversichert. 
Am 11. 05. 2025 erkrankt Thomas 
Mann an einer eitrigen Bronchitis. 
Dies stellt Dr. Frank Berg am  
14. 05. 2025 fest. Die Arbeitsunfä-
higkeit besteht vom 14. bis 31. 05. 
2025.

Hat Thomas Mann einen Anspruch 
auf Krankengeld, ggf. ab wann?

Für Personen die Arbeitslosengeld 
beziehen, ist der Tag der ärztlichen 
Feststellung der Arbeitsunfähigkeit 
für das Entstehen des Anspruchs auf 
Krankengeld wie für Arbeitnehmende 
von Bedeutung. 

Zum Lernbeispiel 7

Thomas Mann ist krankenversiche-
rungspflichtig; sein Versicherungs-
verhältnis beinhaltet den Anspruch 
auf Krankengeld. Wegen einer eit-
rigen Bronchitis ist Thomas Mann 
arbeitsunfähig. Grundsätzlich be-
steht in der Zeit vom 14. bis 31. 05. 
2025 Anspruch auf Krankengeld.

19.2 �Ruhen des Anspruchs 
auf Krankengeld wegen 
Leistungsfortzahlung

Der Anspruch auf Krankengeld ruht 
jedoch, solange der Versicherte Ar-
beitslosengeld bezieht. Deshalb ist es 
wichtig, dass Sie die Voraussetzungen 
für die Weiterzahlung des Arbeitslo-
sengeldes während Zeiten der Arbeits-
unfähigkeit kennen. Erst im Anschluss 
an diese Leistungsfortzahlung zahlt 
die AOK letztlich Krankengeld.  
 

Das Arbeitslosengeld wird von der 
Agentur für Arbeit für die Dauer von 
sechs Wochen fortgezahlt, wenn 
Arbeitslose während des Bezugs von 
Arbeitslosengeld wegen unverschulde-
ter Krankheit arbeitsunfähig werden.

Die Arbeitsunfähigkeit ist von den 
Antragstellenden und Leistungsbezie-
henden der Agentur für Arbeit unver-
züglich anzuzeigen. Hinsichtlich der 
Form dieser Anzeige bestehen keine 
Vorschriften. Sie kann also schriftlich, 
mündlich oder auch telefonisch erfol-
gen. 
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§ 146 Abs. 1 
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Ziff. 
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Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
ist der Agentur für Arbeit spätestens 
vor Ablauf des dritten Kalendertages 
nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit 
nachzureichen. Sie muss Beginn und 
voraussichtliches Ende der Arbeitsun-
fähigkeit beinhalten. 

Jede Verlängerung der Arbeitsunfä-
higkeit über die in der jeweils voraus-
gegangenen Bescheinigung angege-
bene Dauer hinaus ist der Agentur für 
Arbeit durch Vorlage einer weiteren 
ärztlichen Bescheinigung zu belegen. 
Die Nachweispflicht besteht für die 
Dauer der Leistungsfortzahlung. Eine 
Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit 
mit Angaben über die Dauer und den 
Befund ist der AOK vom Arzt bzw. der 
Ärztin unverzüglich zu übersenden.

Bei dieser Bescheinigung handelt es 
sich um die gleiche Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung wie für Arbeit-
nehmende (vgl. Punkt 4.4 dieses Lern-
briefs).

Der Nachweis durch die ärztliche Be-
scheinigung entfällt, wenn die Arbeits-
unfähigkeitsdaten elektronisch an die 
Krankenkasse zu übermitteln sind.

Seit 01. 01. 2024 sind die Agenturen 
für Arbeit gesetzlich berechtigt, die 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
(AUB) elektronisch bei den Kranken-
kassen abzurufen.

Die bei der Agentur für Arbeit arbeits-
los gemeldeten Personen lassen ihre 
Arbeitsunfähigkeit ärztlich feststellen 
und teilen der Agentur für Arbeit den 
Beginn und die Dauer der Arbeitsun-
fähigkeit mit. Die formlose Mitteilung 
berechtigt die Agentur für Arbeit zu 
einem elektronischen Datenabruf der 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bei 
der gesetzlichen Krankenkasse.

Wenige Ausnahmen der papiergebun-
denen Bescheinigungsverfahren blei-
ben bestehen (z.B. Erkrankung eines 
Kindes).

Der Arbeitsunfähigkeit steht es gleich, 
wenn der Arbeitslose auf Kosten der 
Krankenkasse stationär im Kranken-
haus oder in einer Vorsorge- oder Re-
habilitationseinrichtung behandelt 
wird.

Der Anspruch auf Leistungsfortzah-
lung bei Erkrankung der Leistungs-
empfangenden setzt voraus, dass 
diese kein Verschulden an der Arbeits-
unfähigkeit trifft. Er darf sich also die 
Arbeitsunfähigkeit nicht durch unver-
ständiges, leichtfertiges oder gegen 
die guten Sitten verstoßendes Verhal-
ten zugezogen haben (z.B. Verkehrsun-
fall infolge Trunkenheit). Der Anspruch 
auf Leistungsfortzahlung setzt weiter 
voraus, dass die Arbeitsunfähigkeit 
(auch stationäre Behandlung auf Kos-
ten der Krankenkasse oder Erkrankung 
eines Kindes) während des Bezugs von 
Arbeitslosengeld eingetreten ist.

Was ist nun unter „Bezug“ im Sinne 
des § 146 SGB III zu verstehen? 

Die Arbeitsunfähigkeit ist während 
des „Bezugs“ von Arbeitslosengeld 
eingetreten, wenn sie an einem Tag 
beginnt, für den Arbeitslosengeld 
rechtmäßig gezahlt wurde. Eine rück-
wirkende Bewilligung der Leistung 
kann die Leistungsfortzahlung auch 
rückwirkend herstellen. 

Die Arbeitsunfähigkeit ist „während“ 
des Bezugs von Arbeitslosengeld ein-
getreten, wenn der Bezug von Arbeits-
losengeld vor dem ersten Tag der 
Arbeitsunfähigkeit begonnen hat. Die 
Arbeitsunfähigkeit ist auch dann wäh-
rend des Leistungsbezugs eingetreten, 
wenn die Anspruchsvoraussetzungen 
erst am Tag des Eintritts der Arbeits-

§ 311 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2  
Buchstabe b 
SGB III,  
GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024, 
Ziff.  
3.1.1.1.2.1.6.3 

§ 311 Abs. 1 
Satz 3 SGB III

§ 311 Abs. 2 
SGB III

§ 146 Abs. 1 
Satz 1 SGB III, 
GR v. 
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 
3.1.1.1.2.1.1.1 
Abs. 3

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 
3.1.1.1.2.1.1.2, 
3.1.1.1.2.1.1

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 
3.1.1.1.2.1.1.3
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unfähigkeit erfüllt werden und die Ar-
beitsunfähigkeit zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht ärztlich festgestellt ist:

Das bedeutet allerdings, dass in allen 
Fällen, in denen die Arbeitsunfähigkeit 
während einer Zeit eintritt, in der der 
Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht 
(z.B. wegen einer Sperrzeit), für die 
gesamte Dauer dieser Arbeitsunfä-
higkeit keine Leistungsfortzahlung in 
Betracht kommt. Das gilt auch dann, 
wenn der Ruhenstatbestand nach 
Eintritt der Arbeitsunfähigkeit wieder 
entfällt.

Beispiel

Heidi Plum bezieht ab 01. 02. 
Arbeitslosengeld. Am 13. 03. ver-
säumt sie einen Meldetermin ohne 
wichtigen Grund. Die zuständige 
Agentur für Arbeit setzt eine Sperr-
zeit vom 14. bis 20. 03., in der der 
Anspruch auf Arbeitslosengeld 
ruht (§ 159 Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 SGB 
III). Heidi Plum ist laut ärztlicher 
Bescheinigung vom 17. bis 31. 03. 
arbeitsunfähig.

Folge

Die Arbeitsunfähigkeit ist nicht 
während der rechtmäßigen Zah-
lung von Arbeitslosengeld ein- 
getreten, sondern hat zu einem  
Zeitpunkt, in dem der Anspruch  
ruhte, begonnen. Für die gesamte  
Arbeitsunfähigkeit vom 17. bis  
31. 03. besteht kein Anspruch auf 
Leistungsfortzahlung.

Suchen also Arbeitslose, nachdem 
sie sich arbeitslos gemeldet haben 
und die weiteren Anspruchsvoraus-
setzungen erfüllt sind, am selben Tag 
einen Arzt oder eine Ärztin auf, die 
von diesem Tag an Arbeitsunfähig-
keit feststellen, besteht Anspruch auf 

Leistungsfortzahlung, weil die Arbeits-
unfähigkeit während des Bezugs von 
Arbeitslosengeld eingetreten ist.

Sind Arbeitslose jedoch bereits bei 
der persönlichen Arbeitslosmeldung 
arbeitsunfähig, stehen sie der Arbeits-
vermittlung nicht zur Verfügung und 
haben deshalb auch keinen Anspruch 
auf Arbeitslosengeld bzw. Leistungs-
fortzahlung.

Merke
Der Anspruch auf Leistungsfort-
zahlung nach dem SGB III setzt 
voraus, dass die Arbeitsunfähig-
keit während des Bezugs von 
Arbeitslosengeld eingetreten ist.

Was passiert jedoch, wenn die Ar-
beitsunfähigkeit während einer Zeit 
eintritt, in der der Anspruch auf Ar-
beitslosengeld wegen einer Sperrzeit 
oder Urlaubsabgeltung ruht?

Für die Versicherungspflicht gilt: Bei 
Vorliegen aller übrigen Voraussetzun-
gen beginnt die Kranken- und Pflege-
versicherungspflicht mit Beginn einer 
Sperrzeit oder Urlaubsabgeltung. Sie 
besteht auch dann, wenn in der Zeit 
des „fiktiven Leistungsbezugs“ die 
Arbeitsunfähigkeit eintritt.

Die in § 5 Abs. 1 Nr. 2 SGB V bzw. § 20 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SGB XI genannten 
Regelungen gelten jedoch nur für das 
Zustandekommen der Kranken- und 
Pflegeversicherungspflicht wegen 
einer Sperrzeit bzw. wegen einer 
Urlaubsabgeltung, nicht aber für die 
Leistungsfortzahlung.

Beginnt die Arbeitsunfähigkeit wäh-
rend der Zeit, in der der Anspruch auf 
Arbeitslosengeld wegen einer Sperr-
zeit oder Urlaubsabgeltung ruht, ist 
diese nicht während der rechtmäßigen 

GR v. 
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024, 
Ziff. 
3.1.1.1.2.1.1.3 
Abs. 2

§ 5 Abs. 1 Nr. 2 
SGB V

BSG-Urteile, 
u. a. v.  
14. 03. 1985 
– AZ: 7 RAr 
61/84
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Zahlung von Arbeitslosengeld einge-
treten, sodass die Agentur für Arbeit 
für die gesamte Dauer der Arbeitsun-
fähigkeit keine Leistungsfortzahlung 
erbringt.

Beispiel

Ende der Beschäftigung am  
	 30. 04.

Arbeitslosmeldung am 	 09. 05.

Sperrzeit 	 01. 05. – 23. 07.

Versicherungspflicht- 
KV/-PV 	 01. 05. – lfd.

arbeitsunfähig ab 	 16. 07.

Folge

Die Arbeitsunfähigkeit ist während 
der Sperrzeit eingetreten, also 
nicht „während des Bezugs“ von 
Arbeitslosengeld. Es besteht für die 
gesamte Dauer der Arbeitsunfähig-
keit kein Anspruch auf Leistungs-
fortzahlung. Daran ändert auch die 
Tatsache nichts, dass das Arbeits-
losengeld bei Eintritt der Arbeits-
unfähigkeit für die Beurteilung der 
Versicherungspflicht als bezogen 
gilt.

Aufgrund des Heil- und Hilfsmittel-
versorgungsgesetzes (HHVG) tritt die 
Änderung – ohne Übergangsregelung 
– bei dem Beginn der Versicherungs-
pflicht in der Kranken- und Pflege-
versicherung in Kraft. Die Versiche-
rungspflicht als Arbeitsloser beginnt 
somit in der Kranken- und Pflege-
versicherung bereits ab Beginn der 
Ruhenszeit wegen einer Sperrzeit oder 
einer Urlaubsabgeltung. Welche leis-
tungsrechtlichen Auswirkungen sind 
daher zu beachten? Der Anspruch auf 
Krankengeld besteht ab dem ersten 
Tag einer Sperrzeit oder einer Urlaubs-

abgeltung, wenn die weiteren Voraus-
setzungen für den Anspruch auf Kran-
kengeld erfüllt sind. 

Beispiel

Ende der Beschäftigung am  
	 31. 08.

Arbeitslosmeldung am 	 01. 09.

Sperrzeit 	 01. 09. - 23. 10.

Versicherungspflicht- 
KV/-PV 	 01. 09.

arbeitsunfähig vom 	 20. 09.

bis	 02. 10.

Folge

Die Arbeitsunfähigkeit ist während 
der Sperrzeit eingetreten, also 
nicht während des Bezuges von 
Arbeitslosengeld. Es besteht für die 
gesamte Dauer der Arbeitsunfä-
higkeit (20. 09. bis 02. 10.) kein An-
spruch auf Leistungsfortzahlung.

Als „bezogen“ im Sinne des § 146  
SGB III gilt auch der unrechtmäßige 
Leistungsbezug, wenn der begünsti-
gende Verwaltungsakt (Bewilligung 
der Leistung) nicht rückwirkend 
zurückgenommen, widerrufen oder 
aufgehoben wird. Eine rückwirkende 
Aufhebung beseitigt folglich auch 
rückwirkend den Anspruch auf die 
Leistungsfortzahlung.

An dieser Stelle ist der Begriff „Bezug“ 
im Sinne des § 146 SGB III folglich 
nicht deckungsgleich mit dem die Ver-
sicherungspflicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 2  
SGB V bzw. § 20 Abs.1 Satz 2 Nr. 2 
SGB XI begründenden Leistungsbezug. 
Das Versicherungsverhältnis wird 
nämlich aufgrund der ausdrücklichen 
Regelung in § 5 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halb

§ 5 Abs. 1 
Nr. 2  
SGB V, § 20  
Abs. 1 Satz 2 
Nr. 2 SGB XI

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff.  
3.1.1.1.2.1.1.2 
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satz SGB V und § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 
1. Halbsatz SGB XI in der Regel selbst 
dann nicht berührt, wenn die Ent-
scheidung, nach der Arbeitslosengeld 
gezahlt wurde, rückwirkend aufgeho-
ben, Arbeitslosengeld zurückgefordert 
oder zurückgezahlt wurde. Im Sinne 
der Vorschrift über die Leistungsfort-
zahlung ist die Arbeitsunfähigkeit 
nur dann während des Bezugs von 
Arbeitslosengeld eingetreten, wenn 
der die Leistung bewilligende Verwal-
tungsakt nicht rückwirkend aufgeho-
ben wird.

Im Gegensatz zur Entgeltfortzahlung 
nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz 
ist die Leistungsfortzahlung auch bei 
Wiederholungskrankheiten zu erbrin-
gen. 

Die Sechs-Wochen-Frist beginnt mit 
dem ersten und endet mit dem letzten 
Tag der Arbeitsunfähigkeit, spätes-
tens aber mit dem 42. Kalendertag. 
Die Anspruchsdauer verlängert sich 
nicht, wenn während der Arbeitsunfä-
higkeit eine neue Krankheit hinzutritt, 
die für sich alleine betrachtet eben-
falls Arbeitsunfähigkeit verursachen 
würde.

Beispiel

Arbeitslosengeld ab 	 01. 04.

arbeitsunfähig  
wegen Lumbago 	 16. 04. – 25. 05.

arbeitsunfähig wegen 
Angina pectoris 	 06. 06. – 20. 06.

erneute  
Arbeitsunfähigkeit  
wegen Lumbago 	 06. 07. – 24. 08.

Hinzutritt erneuter 
Arbeitsunfähigkeit  
wegen Angina pectoris 	01. 08. – lfd.

Folge

Anspruch auf Fortzahlung des 
Arbeitslosengeldes besteht für fol-
gende Zeiten:

16. 04. – 25. 05. 	(40 Kalendertage)

06. 06. – 20. 06. 	(15 Kalendertage)

06. 07. – 16. 08. 	�(42 Kalendertage)  
keine Anrechnung 
der erstmaligen 
Erkrankung wegen 
Lumbago

Entfällt während der Leistungsfort-
zahlung eine der Anspruchsvorausset-
zungen für den Bezug von Arbeitslo-
sengeld oder endet die Höchstbezugs-
dauer des Arbeitslosengeldes, endet 
zugleich der Anspruch auf Leistungs-
fortzahlung.

Merke
Arbeitslose haben im Fall der 
Arbeitsunfähigkeit bis zu sechs 
Wochen Anspruch auf Fort-
zahlung des Arbeitslosengeldes 
durch die Agentur für Arbeit, 
wenn die Arbeitsunfähigkeit 
während des Bezugs von Ar-
beitslosengeld eingetreten ist. 
Eine Anrechnung von Vorerkran-
kungszeiten erfolgt dabei nicht.

Warum wurde die Fortzahlung des 
Arbeitslosengeldes während Zeiten 
der Arbeitsunfähigkeit so ausführlich 
behandelt? 

Der Anspruch auf Krankengeld ruht, 
solange Versicherte Arbeitslosengeld 
beziehen.

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff.  
3.1.1.1.2.1.1.4 

GR v. 
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff.  
3.1.1.1.2.1.1.4

§ 49 Abs. 1 
Nr. 3b SGB V
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Zum Lernbeispiel 7 von 
Seite 145

Die Arbeitsunfähigkeit ist wäh-
rend des Bezugs von Arbeitslosen-
geld eingetreten, sodass Thomas 
Mann für die Dauer der Arbeits
unfähigkeit (14. bis 31. 05. 2025) 
Anspruch auf Leistungsfortzahlung 
hat. Der Anspruch auf Krankengeld 
ruht für diese Zeit.

Wie Sie festgestellt haben, erhalten 
Arbeitslose, die während der Zeit, in 
der der Anspruch auf Arbeitslosengeld 
wegen einer Sperrzeit oder Urlaubsab-
geltung ruht, arbeitsunfähig erkran-
ken, keine Leistungsfortzahlung. Sie 
sind vom Beginn der Sperrzeit oder der 
Urlaubsabgeltung an krankenversi-
chert und haben damit bei Arbeitsun-
fähigkeit Anspruch auf Krankengeld. 

Ist dem Arbeitslosen Krankengeld 
auch auszuzahlen, wenn er in dieser 
Zeit arbeitsunfähig erkrankt? In sol-
chen Fällen kann der Anspruch auf 
Krankengeld wegen Leistungsfortzah-
lung folglich nicht ruhen.

Der Anspruch auf Krankengeld ruht 
ebenfalls, solange der Anspruch auf 
Arbeitslosengeld wegen einer Sperr-
zeit nach dem SGB III ruht. Der Gesetz-
geber verhindert damit eine Besser-
stellung der arbeitsunfähigen Arbeits-
losen gegenüber den Arbeitslosen, die 
während der Sperrzeit arbeitsfähig 
sind.

Was gilt für Personen, die Urlaubsab-
geltungen erhalten?

Mit Urteil vom 30. 05. 2006 – B 1 KR 
26/05 R hat das BSG entschieden, das 
eine für die Zeit nach Beendigung des 
Beschäftigungsverhältnisses gewähr-
te Urlaubsabgeltung nicht zum Ruhen 
des Anspruchs auf Krankengeld führt. 
Damit ist in diesen Fällen eine Besser-
stellung der arbeitsunfähig Erkrank-
ten die Urlaubsabgeltungen erhalten, 
gegeben.

1. Beispiel

Ende der sozialversicherungspflich-
tigen

Beschäftigung am 	 13. 04.

Arbeitslosmeldung am 	 14. 04.

Anspruch auf Arbeitslosen- 
geld ruht wegen Sperrzeit  
vom 	 14. 04. bis 06. 07.

Arbeitsunfähigkeit ab 	 17. 05.

Beginn der Versicherungspflicht 
KV/-PV und damit der Mitglied-
schaft bei der AOK am 	 14. 04.

Folge

Der Anspruch auf Krankengeld ruht 
bis zum Ende der Sperrzeit bis  
06. 07.; Krankengeld ist bei beste-
hender Arbeitsunfähigkeit ab  
07. 07. zu zahlen.

§ 49 Abs. 1 
Nr. 3a SGB V

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 8.3.2.1
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2. Beispiel

Ende der sozialversicherungspflich-
tigen

Beschäftigung am 	 13. 04.

Arbeitslosmeldung am 	 14. 04.

Anspruch auf Arbeitslosen- 
geld ruht wegen der  
Sperrzeit vom 	 14. 04. bis 06. 07.

arbeitsunfähig  
vom 	 19. 04. bis 10. 07.

Beginn der Versicherungspflicht  
in der KV/-PV und damit der  
Mitgliedschaft bei der AOK  
am 	 14. 04.

Folge

Der Anspruch auf Krankengeld ruht 
bis zum Ende der Sperrzeit (06. 07.), 
Krankengeld wird vom 07. bis  
10. 07. gezahlt.

3. Beispiel

Ende der sozialversicherungspflich-
tigen

Beschäftigung am 	 31. 03.

Arbeitsunfähigkeit  
(Krankenhausbehandlung) 
vom 	 04. 04. bis 10. 05.

Arbeitslosmeldung am 	 19. 05.

Sperrzeit vom 	 01. 04. bis 23. 06.

Beginn der Versicherungspflicht  
in der KV/-PV und damit der  
Mitgliedschaft bei der AOK  
am 	 01. 04.

Folge

Der Anspruch auf Krankengeld ruht  
bis zum Ende der Arbeitsunfähig-
keit (10. 05.).

Merke
Tritt Arbeitsunfähigkeit wäh-
rend einer Sperrzeit ein, besteht 
kein Anspruch auf Leistungs-
fortzahlung durch die Agentur 
für Arbeit. Solange die Sperrzeit 
anhält, ruht der Anspruch auf 
Krankengeld.

19.3 �Höhe und Zahlungsweise 
des Krankengeldes

Das Krankengeld wird in Höhe des Be-
trags des Arbeitslosengeldes gezahlt, 
den der Versicherte zuletzt bezogen 
hat. Maßgebend ist also der Betrag 
des Arbeitslosengeldes, der am 42. 
Tag der Leistungsfortzahlung, bezo-
gen wurde.

In der Praxis erhalten Arbeitslosen-
geldbeziehende mit Ablauf der Leis-
tungsfortzahlung einen Aufhebungs-
bescheid und eine Bescheinigung für 
den Bezug von Krankengeld, die sie 
der AOK vorlegen (vgl. Seiten 153 und 
154 dieses Lernbriefs). Hieraus geht 
u.a. das zuletzt bezogene Arbeitslo-
sengeld hervor.

Ist nach Ablauf der Sperrzeit Kranken-
geld zuzahlen, ist hierbei das zuletzt 
(also am letzten Tag, an dem der An-
spruch auf Arbeitslosengeld wegen 
der Sperrzeit/Urlaubsabgeltung ruhte) 
fiktiv bezogene Arbeitslosengeld maß-
gebend.

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 47b Abs. 1 
SGB V

BE v.  
02. u. 24. 02. 
1982
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Das Arbeitslosengeld wird kalen-
dertäglich berechnet und geleistet. 
Krankengeld wird also in Höhe dieses 
kalendertäglichen Zahlbetrags des 
Arbeitslosengeldes gewährt.

Ist es für einen ganzen Kalendermo-
nat zu zahlen, ist dieser mit 30 Tagen 
anzusetzen. Ist Krankengeld nach der 
Leistungsfortzahlung für die restlichen 
Tage des Kalendermonats zu leisten, 
wird der Kalendermonat immer mit  
30 Tagen angesetzt.

Beispiel

Jana Jung bezieht Arbeitslosengeld 
in Höhe von kalendertäglich  
46,48 €. Nach der Leistungsfort-
zahlung erhält sie vom 25. 03. bis 
09. 06. 2025  Krankengeld von der 
AOK.

Aufgabe

Bestimmen Sie den insgesamt aus-
zuzahlenden Krankengeldbetrag 
für Jana Jung.

Hinweis

Den Aufhebungsbescheid und die 
Bescheinigung für den Bezug von 
Krankengeld finden Sie auf den fol-
genden Seiten.

Lösung

Das Krankengeld ist für insgesamt 
75 Kalendertage (März 6, April 30, 
Mai 30, Juni 9 Kalendertage) zu 
zahlen. Es beträgt insgesamt  
3.486 € (46,48 € x 75 Tage).

§ 154 SGB III, 
§ 47b Abs. 1 
SGB V

§ 47 Abs. 1 
Satz 7 SGB V,   
GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024, 
Ziff. 6 Abs. 4
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Aufhebungsbescheid zur Kundennummer 735D001212

Sehr geehrte Frau Jung, 

die Entscheidung über die Bewilligung von Arbeitslosengeld gem. § 136 SGB III wird ab 25. 05. 
2021 aufgehoben.

Grund: Ende der Leistungsfortzahlung im Krankheitsfall

Rechtsgrundlage sind die §§ 137 Abs. 1, 138 i.V.m. § 146 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch 
(SGB III) und § 48 Abs. 1 Satz 2 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch (SGB X) i.V.m. § 330  
Abs. 3 SGB III.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid ist der Widerspruch zulässig. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Nie-
derschrift bei der oben bezeichneten Agentur für Arbeit einzureichen, und zwar binnen eines Mo-
nats, nachdem der Bescheid Ihnen bekannt gegeben worden ist.

Dieses Schreiben ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gültig.

Wichtig für Sie:

Solange Sie Arbeitslosengeld gem. § 136 SGB III nicht beziehen, sind Sie durch die Agentur für  
Arbeit nicht kranken- und pflegeversichert. Um Nachteile zu vermeiden, erkundigen Sie sich bitte 
umgehend bei Ihrer Krankenkasse. Lassen Sie sich über Ihren weiteren Versicherungsschutz be-
raten. Sollten Sie über das Ende ihres Anspruchs auf Arbeitslosengeld hinaus arbeitsunfähig sein, 
erkundigen Sie sich auch über mögliche Leistungsansprüche.

Damit Sie wieder Arbeitslosengeld gem. § 136 SGB III beziehen können, sprechen Sie bitte bei  
Ihrer Agentur für Arbeit vor. Arbeitslosengeld gem. § 136 SGB III können Sie frü hestens von dem  
Tag an erhalten, an dem Sie sich persönlich arbeitslos melden. 

Aufhebungsbescheid – Auszug

 Telefon: 01801/777777*

 Datum: 18.05.2021 
 Uhrzeit: 14:09:54

3 
leistungsrechtliche 
Prüfung

4.1

17.05.2025

2025
25. 03.



4.1 · Anträge auf Krankengeld bearbeiten

AOK-Bundesverband 154

1a 
schriftliche  
Anträge

Generelles zur 
Kundenberatung

1b 
mündliche  
Anträge

2 
versicherungs- 
rechtliche Prüfung

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

4a 
Leistung  
bewilligen

4b 
Leistung  
ablehnen

5 
Archivierung, 
Nacharbeit

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

113

4  Privatkundenanträge bearbeiten, Privatkunden beraten

Anträge auf Krankengeld bearbeiten

1a 
schriftliche Anträge

Generelles zur  
Kundenberatung

1b 
mündliche Anträge

2 
versicherungsrecht-
liche Prüfung

3 
leistungsrechtliche 
Prüfung

4a 
Leistung bewilligen

4b 
Leistung ablehnen

5 
Archivierung, 
Nacharbeit

3 
leistungsrechtliche 
Prüfung

Bescheinigung
Damit Sie Krankengeld, Krankengeld der Sozialen Entschädigung, Verletztengeld, Mutterschaftsgeld 
oder Übergangsgeld beziehen können, wurden Ihrer Krankenkasse folgende Informationen gegeben:

Art der Meldung Abmeldung
Grund der Abgabe  30 (Ende des Leistungsbezugs nach dem SGB III 

oder Ende eines Sperrzeit- oder Ruhenszeitraums)
Stornierung (bzw. Berichtigung) nein
AA-Kunden-Nr. 73501735D001212
Versicherungsnummer 65241068S503
Rentenversicherungsträger A (Allgemeine Rentenversicherung)
Familienname  Jung
Vorname (bzw. Vorsatzwort)  Jana
Namenszusatz
Titel
Staatsangehörigkeit  000

Länderkennzeichen  D
Postleitzahl  90489
Wohnort   Nürnberg
Straße   Adamstr. 1
Anschriftenzusatz

Leistungsartgruppe  01 Arbeitslosengeld
Versicherungsbeginn  01. 02. 2021
Versicherungsende  24. 05. 2021
Beitragsgruppe  1001
Rechtskreis   West (altes Bundesland einschl. Gesamt-Berlin)

SGB III     Beendigungsgrund  26 (Ende der Leistungsfortzahlung)
      Währung  2 (Euro)
    Soz.vers.pf. Entgelt  92,06
           Arbeitsentgelt  115,07
        Leistungsbetrag  46,48
        Leistungsgrp./Lohnsteuerkl.  A / IV
  Vomhundertsatz der Leistung  67
               Jahr Leist.VO/Anspruchsentst.  2021
                 Anrechnungsbetrag  0,00
  Abzweigungsbetrag  0,00
  Vorschussbewilligung  nein
     Nahtlosigkeitsfall  1 (kein Nahtlosigkeitsfall)
      Sperrzeitbeginn
             Sperrzeitende
                Ruhenszeitbeginn
           Ruhenszeitende
             Ruhensgrund
  Anspruch nach § 428 SGB III  nein
  Minderung nach § 140 SGB III  nein
  Rest-Minderungsbetrag  § 140   
   Bitte legen Sie diese Bescheinigung der zuständigen Stelle auf Verlangen vor! 

(z.B. der Krankenkasse, dem Rentenversicherungsträger o. Ä.)

Solange Sie der Krankenkasse die Arbeitsunfähigkeit nicht gemeldet haben, können Sie kein Kranken-
geld erhalten. Falls dies noch nicht geschehen ist, sollten Sie sofort Ihre Krankenkasse verständigen. 
Krankengeld wird in gleicher Höhe gezahlt wie zuletzt Arbeitslosengeld gemäß § 136 SGB III.

Dienstgebäude                    Telefon: 01801/777777 Bankverbindung 
Richard-Wagner-Platz 5                    Telefax: 0911/888888 Regionaldirektion Bayern 
90443 Nürnberg                                 Internet: www.arbeitsagentur.de  BKK Regensburg 
   BLZ 75000000 

AOK-Bundesverband

4.1

65241071S503

01. 12. 2022 
24. 03. 2025

2025
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Ist der Betrag in Höhe von insgesamt 
3.486 € auch tatsächlich an Jana 
Jung auszuzahlen?

Auch für Leistungsbeziehende nach 
dem SGB III stellt sich die Frage, ob 
das Krankengeld als Entgeltersatz-
leistung der Versicherungspflicht und 
damit Beitragspflicht zu den einzelnen 
Versicherungszweigen unterliegt.

In der Tat ist auch das an die Bezie-
hende von Arbeitslosengeld ausge-
zahlte Krankengeld beitragspflichtig 
zur Renten- und Pflegeversicherung 
sowie zur Arbeitsförderung.

Die jeweiligen Beiträge, die bei Aus-
zahlung des Krankengeldes anfallen, 
werden von der AOK alleine getragen, 
sodass Jana Jung den Betrag von ins-
gesamt 3.486 € erhält.

Kinderlosen Beziehenden von Kranken-
geld in Höhe des Arbeitslosengeldes 
wird ansonsten aber der Beitragszu-
schlag zur Pflegeversicherung in Ab-
zug gebracht.

Kalendertäglicher Ausgangswert 
für die Berechnung der Beiträge ist 
in allen Zweigen 80 % des Bemes-
sungsentgelts. Ausgangsbasis für 
das Bemessungsentgelt ist das der 
Berechnung des Arbeitslosengel-
des tatsächlich zugrunde liegende 
Arbeitsentgelt. Im Beispiel Jana Jung 
können Sie der Bescheinigung den ent-
sprechenden Betrag von 115,07 € ent-
nehmen.

19.4 �Dauer des Anspruchs 
auf Krankengeld

Hinsichtlich der Dauer des Kranken-
geldes gelten die gleichen Grundsätze 
wie für alle anderen Mitglieder.

19.5 �Übungen zum Lernab-
schnitt 19

Übung 35

1. Sachverhalt

Das Beschäftigungsverhältnis von 
Arne Andresen endet am 15. 01. 2026. 
Am 16. 01. 2026 meldet er sich bei der 
zuständigen Agentur für Arbeit ar-
beitslos. Alle Voraussetzungen für den 
Arbeitslosengeldbezug sind ab 16. 01. 
2026 erfüllt. Auf dem anschließenden 
Weg zum Supermarkt rutscht Arne An-
dresen auf einer Bananenschale aus 
und bricht sich das Bein. Arbeitsunfä-
higkeit besteht bis 14. 04. 2026.

2. Sachverhalt

Hermann Heitzer hat die Anwart-
schaft für den Bezug von Arbeitslosen-
geld nicht erfüllt. Mit Bescheid vom  
21. 02. wird der Antrag auf Arbeitslo-
sengeld abgelehnt. Durch einen Fehler 
in der Sachbearbeitung wird Hermann 
Heitzer trotzdem Arbeitslosengeld 
ab 01. 02. gezahlt. Mit Bescheid vom 
03. 03. wird das bereits bis 28. 02. 
überwiesene Arbeitslosengeld zurück-
gefordert und der begünstigende Ver-
waltungsakt rückwirkend aufgehoben. 
Hermann Heitzer legt dem Sachbe-
arbeiter der Agentur für Arbeit am  
03. 03. eine Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung vor. Die Arbeitsunfähig-
keit wird vom 28. 02. bis 14. 03. be-
scheinigt.

§ 3 Satz 1  
Nr. 3 SGB VI, 
§ 26 Abs. 2 
Nr. 1 SGB III,  
§ 49 Abs. 2 
SGB XI i.V.m.  
§ 192 Abs. 1 
Nr. 2 SGB V

§ 170 Abs. 1 
Nr. 2 Buchst. a 
SGB VI,  
§ 347 Nr. 5 
Buchst. b  
SGB III, § 59 
Abs. 2 SGB XI

§ 59 Abs. 5 
SGB XI

§ 166 Abs. 1 
Nr. 2 SGB VI, 
§ 345 Nr. 5 
SGB III,  
§ 57 Abs. 2  
SGB XI

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung
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3. Sachverhalt

Bodo Bäzner bezieht seit 08. 09. Ar-
beitslosengeld. Trotz Belehrung über 
die Rechtsfolgen und ohne wichtigen 
Grund tritt er eine von der Agentur für 
Arbeit ab 01. 10. vermittelte Arbeit 
nicht an. Die Agentur für Arbeit setzt 
deshalb eine Sperrzeit vom 02. 10. bis 
24. 12. (zwölf Wochen) fest. Am 20. 12. 
erkrankt Bodo Bäzner an einer Gastri-
tis. Arbeitsunfähigkeit besteht bis  
31. 12.

4. Sachverhalt

Katrin Kircher bezieht seit 25. 02. 
Arbeitslosengeld. Infolge eines Nieren-
leidens war Katrin Kircher vom 26. 03. 
bis 16. 04. arbeitsunfähig. Am 30. 04. 
wird sie erneut wegen des Nierenlei-
dens bis einschließlich 23. 05. arbeits-
unfähig.

5. Sachverhalt

Das Beschäftigungsverhältnis von 
Maren Metzger endet am 06. 02. 2026 
(Freitag). Am Morgen des 09. 02. 2026 
(Montag) möchte sie sofort die zustän-
dige Agentur für Arbeit aufsuchen, um 
sich arbeitslos zu melden. Bei der Zu-
bereitung des Frühstücks verletzt sich 
Maren Metzger mit dem Brotmesser so 
schwer, dass sie einige Tage arbeits-
unfähig ist.

Hinweis

Fassen Sie jeweils Lösung und Be-
gründung ohne Angabe von Rechtsvor-
schriften zusammen.

Aufgabe

Haben die in den folgenden Sachver-
halten aufgeführten Personen An-
spruch auf Fortzahlung des Arbeitslo-
sengeldes, ggf. für welchen Zeitraum?

Übung 36

Hinweis

Es reicht die nachvollziehbare Dar-
stellung des Rechenwegs ohne Anga-
be von Rechtsvorschriften.

Aufgabe

Berechnen Sie die von der AOK zu zah-
lenden Beiträge für die gesamte Dau-
er der Krankengeldzahlung im Fall von 
Jana Jung (vgl. Beispiel Seite 152).
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Beschäftigte erhalten in relativ regel-
mäßigen Abständen Entgelterhöhun-
gen infolge neuer Tarifabschlüsse. Da 
Krankengeldbeziehende kein Entgelt 
mehr erhalten, sind sie hieran für die 
Dauer des Krankengeldbezugs nicht 
beteiligt. Das Entgelt, das im Bemes-
sungszeitraum vor Beginn der Arbeits-
unfähigkeit erzielt wurde, ist für die 
gesamte Dauer der Arbeitsunfähigkeit 
maßgebend. In Zeiten sinkender Ar-
beitsentgelte und steigender Wochen-
arbeitszeiten kann das sogar ein Vor-
teil sein. Dennoch hat der Gesetzgeber 
bei länger dauerndem Krankengeld-
bezug eine regelmäßige Anpassung 
vorgesehen. Das Krankengeld wird 
daher nach Ablauf eines Jahres in der 
Regel um einen bestimmten Prozent-
satz (Anpassungsfaktor) erhöht. Diese 
Anpassung wird als Dynamisierung 
bezeichnet. 

Zur Vermeidung von Kürzungen ent-
hält § 70 SGB IX eine Schutzklausel. 
Anpassungen der Entgeltersatzleis-
tungen erfolgen nur, wenn der An-
passungsfaktor den Wert von 1,0000 
überschreitet. 

Berechnungsgrundlage 

Für den Bereich der gesetzlichen 
Krankenversicherung sah § 47 Abs. 5 
SGB V a. F. eine unmittelbare Dyna-
misierung des Brutto-Krankengeldes 
vor. Mit dem Inkrafttreten des SGB IX 
ist gemäß § 70 Abs. 1 SGB IX die dem 
Krankengeld zugrunde liegende Be-
rechnungsgrundlage anzupassen. 

Die Berechnungsgrundlage in diesem 
Sinne kann aus § 66 Abs. 1 Satz 1  
SGB IX abgeleitet werden. Hiernach 
sind 80 % des Regelentgelts, höchs-
tens jedoch das in entsprechender 
Anwendung des § 67 SGB IX ermittelte 
Nettoarbeitsentgelt, Berechnungs-

grundlage. Auf dieser Basis wird ein 
gestaffeltes Übergangsgeld berechnet. 
Eine solche Staffelung der Leistungs-
höhe gibt es für das Krankengeld nicht. 
Krankengeld und Berechnungsgrund-
lage im Sinne des SGB IX sind somit 
identisch. Im Ergebnis kann daher wie 
bisher das – ggf. kumulierte – Brutto-
Krankengeld dynamisiert werden. 

Die Dynamisierung des Krankengeldes 
– die die AOK übrigens automatisch 
ohne Antrag der Kunden bzw. Kundin-
nen vornimmt – ist in der Regel eine 
positive Nachricht für die Versicherten. 
Nutzen Sie, soweit eine Anpassung 
vorgenommen wird, diese positive 
Nachricht für ein Beratungsgespräch, 
um z.B. zu klären, welche Maßnahmen 
erforderlich sind, damit die Arbeitsun-
fähigkeit bald endet. 

Hinweis

Das Krankengeld für Arbeitslosen-
geldbeziehende ändert sich nur dann, 
wenn sich nach Eintritt der Arbeits-
unfähigkeit die für den Anspruch auf 
Arbeitslosengeld maßgebenden Ver-
hältnisse der Versicherten ändern. 
Hierzu ist ein Antrag der Versicherten 
erforderlich. Änderungen, die zu einer 
Erhöhung des Krankengeldes um we-
niger als 10 % führen, werden nicht 
berücksichtigt.

20.1 �Zeitpunkt der Anpas-
sung 

Das Krankengeld erhöht sich nach 
Ablauf eines Jahres seit dem Ende 
des Bemessungszeitraums. Beziehen 
Versicherte zu diesem Zeitpunkt noch 
immer Krankengeld auf der Grundlage 
des Entgelts aus diesem Bemessungs-
zeitraum, ist das Krankengeld anzu-
passen. 

Generelles zur 
Kundenberatung

§ 70 Abs. 3  
SGB IX

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

GR v.  
18. 06. 2001  
i. d. F. v.  
01. 04. 2019 
zu § 70  
SGB IX,  
Ziff. 2.1

GR v. 
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 11 Abs. 2

§ 47 Abs. 2 
SGB V,  
GR v. 
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 5.5.1

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 70 Abs. 1 
SGB IX

20 �Anpassung des Krankengeldes

Generelles zur 
Kundenberatung

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung
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Maßgebend für die Anpassung des 
Krankengeldes ist also nicht der Be-
ginn der Arbeitsunfähigkeit oder der 
Beginn des Krankengeldes, sondern 
das Ende des letzten Entgeltabrech-
nungszeitraums (Bemessungszeit-
raums). 

1. Beispiel

Arbeitsunfähigkeitsbeginn  
	 13. 07. 2024

Entgeltabrechnungs- 
zeitraum	 01. – 30. 06. 2024

Verlauf der Frist  
	 01. 07. 2024 – 30. 06. 2025

Folge

Zeitpunkt der  
Anpassung 	 01. 07. 2025

20.2 Höhe der Anpassung 

Anzupassen ist das Brutto-Kranken-
geld. Vor Inkrafttreten des SGB IX 
wurde das Krankengeld grds. um den 
Vomhundertsatz (Prozentsatz), um 
den die Renten letztmalig vor dem 
Dynamisierungszeitpunkt angepasst 
wurden, angepasst. 

Gemäß § 70 Abs. 1 SGB IX ist die 
Anpassung entsprechend der Ver-
änderung der Bruttolohn- und Brut-
togehaltssumme je durchschnittlich 
beschäftigten Arbeitnehmenden vom 
vorvergangenen zum vergangenen 
Kalenderjahr an die Entwicklung der 
Bruttoarbeitsentgelte vorzunehmen. 

Das BMAS gibt jeweils zum 30. 06. ei-
nes Kalenderjahres den Anpassungs-
faktor, der für die folgenden zwölf 
Monate maßgebend ist, im Bundesan-
zeiger bekannt. 

Anpassungsfaktor zum 01. 07.  
bundeseinheitlich
01. 07. 2023 
01. 07. 2024 
01. 07. 2025

1,0469 
1,0611 
1,0533

Anmerkung

Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlus-
ses wurde der Anpassungsfaktor noch 
nicht im Bundesanzeiger veröffent-
licht. 

Beispiel

Beginn der 
Arbeitsunfähigkeit	 04. 05. 2024

Entgeltabrechnungs- 
zeitraum	 01. – 30. 04. 2024

Jahres- 
frist	 01. 05. 2024 – 30. 04. 2025

Folge

Anpassung zum	 01. 05. 2025

Anpassungsfaktor 
vom 01. 07. 2024	 1,0611

Beispiel

Arbeitsunfähigkeits- 
beginn 	 27. 07. 2024

Entgeltabrechnungs- 
zeitraum	 14. 06. – 15. 07. 2024

Jahres- 
frist 	 16. 07. 2024 – 15. 07. 2025

Folge

Anpassungstermin 	 16. 07. 2025

Anpassungsfaktor	  
vom 01. 07. 2025	 1,0533

GR v. 
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 11.1.1

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

GR v. 
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 11.2, 
Ziff. 11.3

§ 70 Abs. 3 
SGB IX

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung



4.1 · Anträge auf Krankengeld bearbeiten

AOK-Bundesverband 159

1a 
schriftliche  
Anträge

Generelles zur 
Kundenberatung

1b 
mündliche  
Anträge

2 
versicherungs- 
rechtliche Prüfung

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

4a 
Leistung  
bewilligen

4b 
Leistung  
ablehnen

5 
Archivierung, 
Nacharbeit

Merke
Das Krankengeld wird in der 
Regel dynamisiert. Die Dyna-
misierung erfolgt nach Ablauf 
eines Jahres nach dem Ende des 
Bemessungszeitraums bzw. nach 
der letzten Dynamisierung. 

Der Anpassungsfaktor richtet 
sich nach den Bekanntmachun-
gen des BMAS zu § 70 Abs. 3  
SGB IX. 

Der Anpassungsfaktor errechnet 
sich, indem die Bruttolohn- und 
-gehaltssumme je Arbeitneh-
menden für das vergangene 
Kalenderjahr durch die Brutto-
lohn- und -gehaltssumme für 
das vorvergangene Kalenderjahr 
geteilt wird. 

Eine Anpassung der Entgelter-
satzleistungen erfolgt nur dann, 
wenn der Anpassungsfaktor den 
Wert 1,0000 überschreitet.

20.3 �Höchstregelentgelt 
nach der Anpassung

Wie Sie bereits wissen, darf das Kran-
kengeld 70 % des Höchstregelentgelts 
nicht überschreiten. Dies gilt auch für 
das dynamisierte Krankengeld. 

Maßgebend ist dabei das Höchstre-
gelentgelt, das zum Zeitpunkt der Dy-
namisierung des Krankengeldes gilt. 

Die Begrenzung auf das Höchstregel-
entgelt gilt sowohl für die Fälle, in 
denen das Krankengeld in Höhe von  
70 % des Regelentgelts gezahlt wur-
de, als auch für solche, in denen es in 
Höhe von 90 % des Nettoarbeitsent-
gelts zu zahlen war. 

Merke
Das Krankengeld darf nach der 
Anpassung 70 % des zum Zeit-
punkt der Anpassung gültigen 
Höchstregelentgelts nicht über-
steigen. 

Nach der Anpassung des Kranken-
geldes erfolgt grundsätzlich keine 
Vergleichsberechnung mehr zwischen 
dem dynamisierten Krankengeld und 
dem Nettoarbeitsentgelt. 

Beispiel

Entgeltabrechnungs- 
zeitraum	 01. – 31. 07. 2024 
Regelentgelt	 173,00 €

2024 Begrenzung auf	 172,50 €

70 % davon	 120,75 €

Bruttokrankengeld 
(in Höhe von 90 % des 
Nettoarbeitsentgelts)	 70,00 €

Jahresfrist 
	 01. 08. 2024 – 31. 07. 2025

Folge

Anpassung zum	 01. 08. 2025

Anpassungsfaktor 	 1,0533

70,00 € x 1,0533	  = 73,73 €

Vergleich mit 70 % des  
Höchstregelentgelts 2025 
	 = 128,63 €

Das angepasste Krankengeld über-
steigt diesen Betrag nicht, es ist 
also in Höhe von 73,73 € (brutto)  
zu zahlen.

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

GR v. 
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 11.2, 
Ziff. 11.4

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung
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20.4 Beitragsberechnung

Die Anpassung des Krankengeldes 
im Rahmen des § 70 SGB IX zieht 
gleichzeitig eine Anpassung der Be-
messungsgrundlage für die aufgrund 
des Krankengeldbezugs zu zahlenden 
Beiträge nach sich. Die Anpassung 
ist zeitlich mit der Anpassung des 
Krankengeldes vorzunehmen. Für 
die Beitragsberechnung ist das der 
Berechnung des Krankengeldes zu-
grunde liegende Arbeitsentgelt oder 
Arbeitseinkommen (Regelentgelt ohne 
Begrenzung auf die Beitragsbemes-
sungsgrenze) mit dem maßgebenden 
Anpassungsfaktor zu multiplizieren. 
Nach der Anpassung ist ggf. eine Be-
grenzung auf die jeweilige Beitrags-
bemessungsgrenze vorzunehmen. Das 
Verfahren zur Anpassung des Kran-
kengeldes bleibt hiervon unberührt. 
Beachten Sie, dass für die Renten-
versicherung und Arbeitsförderung 
als Bemessungsgrundlage deren Bei-
tragsbemessungsgrenze gilt (BSG-Ur-
teile v. 29. 09. 1997 – AZ: 8 RKn 4/97 u. 
8 RKn 6/97). 

Bis auf wenige Ausnahmen (Kranken-
geld in Höhe Arbeitslosengeld, zur 
Berufsausbildung Beschäftigte mit 
geringem Entgelt) werden die Beiträge 
bis zur Höhe des Krankengeldes vom 
Versicherten und von der AOK grund-
sätzlich je zur Hälfte getragen, vom 
Restbetrag (bis zur Beitragsbemes-
sungsgrundlage) von der AOK alleine. 

Zu beachten ist allerdings, dass Kin-
derlose den Beitragszuschlag in der 
Pflegeversicherung in Höhe von 0,6 % 
alleine zu tragen haben.

Fortsetzung des Beispiels
von Seite 159

Beitragsberechnung nach der An-
passung am 01. 08. 2025 am Bei-
spiel der Rentenversicherung. In 
der Rentenversicherung beträgt 
die tägliche Beitragsbemessungs-
grenze 2025 268,33 €.

Beitragsbemessungsgrundlage  
(Regelentgelt)	 167 €

Regelentgelt nach der Anpassung 
(167 € x 1,0533) 	  175,90 €

Das neue Regelentgelt von 
175,90 € liegt unterhalb der 
Beitragsbemessungsgrenze der 
Rentenversicherung von 268,33 € 
und ist daher nicht zu begrenzen.

Hinweis

neue Beitragsbemessungsgrund-
lage 
(175,90 € x 80 %) 	 140,72 €

Versichertenanteil 
(74,28 € x 9,3 %)	 6,91 €

Gesamtbeitrag 
(140,72 € x 18,6 %)	 26,17 €

AOK-Anteil 
(26,17 € – 6,91 €)	 19,26 €

Eine Anpassung des Regelentgelts 
wird auch für die Pflegeversiche-
rung und Arbeitsförderung vorge-
nommen.

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

GR v.  
03. 12. 2002, 
Ziff. B. I. 2.7

§ 58 Abs. 1 
Satz 3  
SGB XI
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Merke
Gleichzeitig mit dem Kranken-
geld wird auch die Beitragsbe-
messungsgrundlage (Regelent-
gelt) angepasst. Die Beiträge 
werden aus 80 % des angepass-
ten Regelentgelts, maximal  
bis zur jeweiligen Beitragsbe-
messungsgrenze, berechnet.

20.5 �Übung zum Lernab-
schnitt 20

Übung 37

Beginn der AU EAZ* Termin der An-
passung

Anpassungsfak-
tor

27. 02. 2023 01. bis  
31. 01. 2023

13. 03. 2023 01. bis  
28. 02. 2023

11. 07. 2023 01. bis  
30. 06. 2023

* EAZ = Entgeltabrechnungszeitraum 

Aufgabe

Vervollständigen Sie die Tabelle.

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung
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21.1 �Grundsatz der unbe-
grenzten Leistungsdauer 

Der Anspruch auf Krankengeld ist 
grundsätzlich zeitlich unbegrenzt. Der 
Gesetzgeber hat eine Beschränkung 
der Leistungsdauer des Krankengel-
des nur für den Fall vorgesehen, dass 
Krankengeld für längere Zeit wegen 
derselben Krankheit bezogen wird. Die 
Begrenzung der Leistungsdauer des 
Krankengeldes beruht maßgeblich auf 
der Erwägung, dass es in erster Linie 
der gesetzlichen Rentenversicherung 
obliegt, bei dauerhaft eintretender Er-
werbsminderung der Versicherten Ent-
geltersatzleistungen zur Verfügung 
zu stellen, während die gesetzlichen 
Krankenkassen typischerweise nur für 
den Ausgleich des entfallenden lau-
fenden Arbeitsentgelts bei vorüber-
gehenden, d.h. bei behandlungsbedürf-
tigen Gesundheitsstörungen, eintreten 
(BSG-Urteil vom 08. 11. 2005 – AZ: B1 
KR 27/04 R).

§ 48 Abs. 1 SGB V 

Versicherte erhalten Krankengeld 
ohne zeitliche Begrenzung, für den 
Fall der Arbeitsunfähigkeit wegen 
derselben Krankheit jedoch für 
längstens 78 Wochen innerhalb von 
je drei Jahren, gerechnet vom Tage 
des Beginns der Arbeitsunfähigkeit 
an. Tritt während der Arbeitsun-
fähigkeit eine weitere Krankheit 
hinzu, wird die Leistungsdauer nicht 
verlängert.

Lernbeispiel 8

Katja Knoll ist seit Jahren Kundin 
der AOK und mit Anspruch auf 
Krankengeld versichert. 

Die Dauer des Anspruchs auf Kranken-
geld finden Sie im Gemeinsamen Rund-
schreiben vom 07. 09. 2022 i.d.F. vom 
11. 12. 2024. Hier finden Sie ausführ-
liche Erläuterungen zur Beurteilung 
des Krankengeldhöchstanspruchs. 
Lesen Sie sich daher die Passagen des 
Runschreibens, auf die wir im Rahmen 
dieses Lernbriefs verweisen, gründlich 
durch und überprüfen Sie jeweils, ob 
Sie das Gelesene verstanden haben. 
Sollte dies nicht der Fall sein, wieder-
holen Sie den entsprechenden Teil des 
Lernbriefs noch einmal. Nur so werden 
Sie in der Lage sein, dieses Thema 
vollständig zu verstehen. Dabei sind 
jedoch nicht alle Beispiele des Rund-
schreibens für die Ausbildungs- bzw. 
Fernunterrichtsinhalte relevant. 

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

1b 
mündliche  
Anträge

Katja Knoll war während der folgenden Zeiträume 
arbeitsunfähig erkrankt:

01. 07. 2023 bis 15. 08. 2023 	 Zwölffingerdarm-
geschwür 			   (Ulcus duodeni)

17. 08. 2024 bis 20. 09. 2024 	 Herzerkrankung

17. 12. 2025 bis 31. 01. 2026	 Ulcus duodeni

13. 03. 2026 bis 26. 03. 2026 	 Herzerkrankung

Welche Blockfristen gelten für die Erkrankungen 
von Katja Knoll?

§ 48 Abs. 1 
SGB V,  
GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 7
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21.2 �Zeitliche Begrenzung der 
Leistungsdauer bei Ar-
beitsunfähigkeit wegen 
derselben Krankheit

Der Krankengeldanspruch wegen der-
selben Krankheit ist zeitlich begrenzt. 
Er besteht längstens für einen Zeit-
raum von 78 Wochen innerhalb von 
drei Jahren. Durch diese Begrenzung 
des Krankengeldanspruchs soll das 
Krankengeld den Lebensunterhalt 
nur während einer vorübergehen-
den Arbeitsunfähigkeit sichern. Das 
Krankengeld ist also als kurz- bis 
mittelfristige soziale Absicherung 
konzipiert. Dauert die Arbeitsunfähig-
keit der Kunden bzw. Kundinnen über 
einen längeren Zeitraum an oder ist 
die Arbeitsfähigkeit überhaupt nicht 
mehr wiederherzustellen, soll der 
Lebensunterhalt durch andere Sozial-
leistungen sichergestellt werden. Hier 
kommt insbesondere ein Rentenbezug 
in Betracht. Bedenken Sie dabei auch, 
dass es im Interesse der AOK bzw. 
der Versichertengemeinschaft liegt, 
die Zahlung des Krankengeldes auf 
die medizinisch notwendige Dauer zu 
beschränken. Wir werden darauf an 
einer späteren Stelle dieses Lernbriefs 
zurückkommen. 

Für die Berechnung der Höchstan-
spruchsdauer wird Ihnen in der Praxis 
auch häufig der Begriff „Aussteue-
rung“ begegnen. 

Merke
Grundsätzlich besteht ein zeit-
lich unbegrenzter Anspruch auf 
Krankengeld. Er ist jedoch für 
dieselbe Krankheit auf 78 Wo-
chen innerhalb von drei Jahren 
begrenzt. 

Der Krankengeldanspruch ist wegen 
derselben Krankheit auf 78 Wochen 
innerhalb von je drei Jahren begrenzt. 
Dieselbe Krankheit liegt vor, wenn die 
Arbeitsunfähigkeit jeweils auf der-
selben Krankheitsursache beruht und 
es sich im ursächlichen Sinn um ein 
einheitliches Krankheitsgeschehen 
handelt. Dass die Krankheit fortlau-
fend behandelt wird, ist dabei nicht 
Voraussetzung. Es kann also durchaus 
sein, dass die Krankheit einige Jahre 
nicht zur Arbeitsunfähigkeit geführt 
hat und wegen der betreffenden Er-
krankung eine lange Zeit keine ärztli-
che Behandlung erforderlich war. 

Beispiel

Hans Kurz ist wegen eines Magen-
geschwürs arbeitsunfähig erkrankt. 
Magengeschwüre bereiten ihm in 
unregelmäßigen Abständen Proble-
me und führen auch häufig zu einer 
Arbeitsunfähigkeit.

Folge

Hierbei handelt es sich um dieselbe 
Krankheit im Sinne des § 48 SGB V.

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024, 
Ziff. 7.1.1  

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung
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Beispiel 

Karl König erkrankt an einer Seh-
nenscheidenentzündung im rechten 
Arm. Einige Monate später erkrankt 
er an einer Sehnenscheidenentzün-
dung im linken Arm.

Folge 

Hierbei handelt es sich nicht um 
dieselbe Krankheit.

Beispiel

Eva Rack erleidet einen kompli-
zierten Bruch des Fußgelenks. In 
den folgenden Jahren leidet sie bei 
stärkerer Belastung immer noch 
an Schmerzen im Fußgelenk. Diese 
Schmerzen führen zeitweise zur 
Arbeitsunfähigkeit und sind nach-
weislich auf den Bruch des Fußge-
lenks zurückzuführen. 

Folge 
Bei den zur Arbeitsunfähigkeit füh-
renden Schmerzen liegt dieselbe 
Krankheit vor.

In der Theorie ist es sicher leichter als 
in der Praxis festzustellen, ob es sich 
um dieselbe Krankheit handelt. In der 
Praxis kann Sie bei dieser Beurteilung 
der Medizinische Dienst (MD) unter-
stützen. Auch eine Rücksprache mit 
dem behandelnden Arzt bzw. der be-
handelnden Ärztin kann Ihnen weiter-
helfen. 

21.3 �Bestimmung der Block- 
fristen

§ 48 Abs. 1 SGB V verwendet die 
Formulierung „innerhalb von je drei 
Jahren“. Sie müssen also zur Feststel-
lung der Höchstanspruchsdauer Zeit-
räume von jeweils drei Jahren bilden, 
sogenannte Rahmenfristen. 

Bei der Berechnung des Drei-Jahres-
Zeitraums ist nach dem Grundsatz 
der starren Rahmenfristen vorzuge-
hen. Für die Rahmenfristen wird auch 
der Begriff „Blockfristen“ verwendet. 
Der erstmalige Eintritt einer Arbeits-
unfähigkeit setzt für die ihr zugrun-
de liegende Krankheit eine Kette 
nachfolgender Drei-Jahres-Zeiträume 
(Blockfristen) in Gang. Die erste Block-
frist beginnt also mit dem Tag, an 
dem die betreffende Krankheit zum 
ersten Mal Arbeitsunfähigkeit verur-
sacht hat. 

Maßgebend für die Bestimmung der 
Blockfrist ist ausschließlich der Tag, 
an dem die Arbeitsunfähigkeit beginnt. 
Der Feststellungstag der Arbeitsun-
fähigkeit oder der Tag, ab dem das 
Krankengeld tatsächlich gezahlt wird 
– z.B. weil der Krankengeldanspruch 
bis dahin wegen der Entgeltfortzah-
lung des Arbeitgebers ruht – ist für die 
Bestimmung der Blockfrist ohne Be-
deutung. 

Für jede Arbeitsunfähigkeit verur-
sachende Krankheit ist eine eigene 
Blockfrist zu bilden.

Der Tag, an dem die Arbeitsunfähig-
keit beginnt, ist dabei in die Berech-
nung der Frist mit einzubeziehen. 

Zum Lernbeispiel 8 von 
Seite 162

Für Katja Knoll beginnt die erste 
Blockfrist wegen des Zwölffinger-
darmgeschwürs am 01. 07. 2023 
und endet am 30. 06. 2026.

Die erste Blockfrist wegen der 
Herzerkrankung beginnt am 17. 08. 
2024 und endet am 16. 08. 2027.

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 7.1.1   
Abs. 2, 
Ziff. 7.1.2 
Abs. 1

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 7.1.1  
Abs. 3

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung
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Merke
Eine Blockfrist beginnt immer 
mit dem Tag, an dem die Ar-
beitsunfähigkeit erstmals wegen 
derselben Krankheit eingetreten 
ist, unabhängig vom Beginn des 
Krankengeldanspruchs. 

Zum Zeitpunkt des erstmaligen Ein-
tritts der Arbeitsunfähigkeit muss 
auch eine Mitgliedschaft mit Kran-
kengeldanspruch bestanden haben. 
Krankheitszeiten während einer Zeit, 
in der keine Mitgliedschaft mit Kran-
kengeldanspruch oder lediglich eine 
Familienversicherung bestanden hat, 
sind daher für die Bildung der Block-
fristen nicht zu berücksichtigen. 

Für die Bestimmung der Blockfristen 
ist es unerheblich, bei welcher gesetz-
lichen Krankenkasse eine Mitglied-
schaft bestand. Auch Arbeitsunfähig-
keitsfälle während der Mitgliedschaft 
bei einer anderen gesetzlichen Kran-
kenkasse werden berücksichtigt. Nur 
Arbeitsunfähigkeitszeiten während 
der Zugehörigkeit zu einem privaten 
Krankenversicherungsunternehmen 
bleiben unberücksichtigt. 

Bei zeitweiser Versicherung bei einer 
anderen gesetzlichen Krankenkasse, 
benötigen Sie zur Bestimmung der 
Höchstanspruchsdauer eine Mitglieds- 
und Krankheitsbescheinigung dieser 
Krankenkasse. Zum Service der AOK 
gehört es, dass diese Unterlagen bei 
der anderen Krankenkasse angefor-
dert werden.

Merke
Die erste Blockfrist beginnt mit 
dem erstmaligen Eintritt einer 
Arbeitsunfähigkeit wegen der 
jeweiligen Krankheit, wenn zu 
diesem Zeitpunkt eine gesetzliche 
Versicherung mit Anspruch auf 
Krankengeld bestand. 

21.4 �Ermittlung weiterer 
Blockfristen

Die erste Blockfrist löst eine Kette 
weiterer Drei-Jahres-Zeiträume aus. 
Die weiteren Blockfristen schließen 
sich nahtlos an das Ende der vorher-
gehenden Blockfrist an. Für die Kette 
der nacheinander folgenden Block-
fristen ist es unerheblich, ob dieselbe 
Krankheit zwischen den Arbeitsun-
fähigkeitszeiten in der Blockfrist fort-
laufend behandlungsbedürftig war. 
Die Anzahl der Blockfristen ist nicht 
begrenzt. 

Beispiel

Berta Balbeck wurde am 25. 01. 
2017 erstmals wegen eines Ge-
schwürs des Zwölffingerdarms  
(Ulcus duodeni) arbeitsunfähig. Sie 
ist immer mit Anspruch auf Kran-
kengeld versichert gewesen.

Folge

Die erste Blockfrist wegen des 
Zwölffingerdarmgeschwürs begann 
also am 25. 01. 2017 und endete 
am 24. 01. 2020 Hieran schließt 
sich unmittelbar die nächste Block-
frist vom 25. 01. 2020 bis 24. 01. 
2023 an. Die nächste Blockfrist ver-
läuft vom 25. 01. 2023 bis 24. 01. 
2026 usw.

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 7.1.2  
Abs. 1

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 7.1.2  
Abs. 1, 2

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung
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Beispiel

Magda Motzkus wurde am 01. 10. 
2017 zum ersten Mal arbeitsunfä-
hig aufgrund einer Hauterkrankung. 
Die Arbeitsunfähigkeit endete am 
15. 11. 2017. Erst am 22. 01. 2025 
verursachte die Hauterkrankung er-
neut Arbeitsunfähigkeit. Sie ist im-
mer mit Anspruch auf Krankengeld 
versichert gewesen.

Folge

Die erste Blockfrist beginnt am  
01. 10. 2017 und endet am  
30. 09. 2020. Hieran schließt sich 
die nächste Blockfrist vom 01. 10. 
2020 bis 30. 09. 2023 an. Die dritte 
Blockfrist folgt vom 01. 10. 2023 bis 
30. 09. 2026. Die zweite Arbeitsun-
fähigkeit wegen der Hauterkran-
kung fällt also bereits in die dritte 
Blockfrist für diese Krankheit.

Innerhalb jeder Blockfrist kann für die 
jeweilige Krankheit für 78 Wochen 
(546 Tage) Krankengeld gezahlt wer-
den. Kann innerhalb einer Blockfrist 
die Höchstanspruchsdauer von 78 
Wochen nicht ausgeschöpft werden 
– weil eine neue Blockfrist beginnt, be-
vor für 78 Wochen der Krankengeldan-
spruch ausgeschöpft wurde –, besteht 
mit jeder neuen Blockfrist ein neuer 
Anspruch auf 78 Wochen Krankengeld 
für die entsprechende Krankheit. Je 
nach Verlauf der Blockfristen ist daher 
unter Umständen länger als für  
78 Wochen Krankengeld zu zahlen. 

21.5 �Vereinfachungsregelung 
für die praktische Arbeit

In der Praxis wäre es natürlich sehr 
aufwendig, wenn Sie bei einer Arbeits-
unfähigkeit alle Vorerkrankungszei-
ten, evtl. auch noch bei verschiedenen 
Krankenkassen, feststellen müssten, 
um die Höchstanspruchsdauer zu be-
stimmen. 

Das Gemeinsame Rundschreiben (GR) 
vom 07. 09. 2022 i.d.F. vom 11. 12. 2024 
sieht hier für Ihre tägliche Arbeit eine 
Vereinfachungsregelung vor: 

Hat während der letzten drei Jahre 
vor Eintritt der Arbeitsunfähigkeit 
wegen der ihr zugrunde liegenden 
Krankheit keine Arbeitsunfähigkeit 
bestanden, wird auf die Ermittlung, 
ob bereits eine Blockfrist wegen der
selben Krankheit läuft, grundsätzlich 
verzichtet. 

Solange wegen derselben Krank-
heit nicht für mehr als 78 Wochen 
Arbeitsunfähigkeit bestand, ist diese 
Vorgehensweise unproblematisch. Es 
besteht keine Gefahr, dass im Einzel-
fall zuviel Krankengeld gezahlt wurde, 
da auf jeden Fall für 78 Wochen ein 
Krankengeldanspruch besteht. Eine 
Prüfung weiter zurückliegender Block-
fristen könnte also lediglich eine Ver-
längerung des Krankengeldanspruchs 
auf mehr als 78 Wochen bedeuten. 

Erkundigen Sie sich in Ihrer AOK, wie 
diese in solchen Fällen verfährt. 

GR. v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024, 
Ziff. 7.1.2  
Abs. 2

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung
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Merke
Auf die Prüfung der Frage, ob 
bereits wegen derselben Krank-
heit eine Blockfrist läuft, kann 
grundsätzlich verzichtet werden, 
wenn in den letzten drei Jahren 
keine Arbeitsunfähigkeit wegen 
derselben Krankheit vorliegt. 

21.6 �Übungen zum Lernab-
schnitt 21

Übung 38

Sachverhalt

Die AOK erhält für Silke Heise eine 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ab 
16. 12. 2025 mit der Diagnose „Hyper-
tonie“ (Bluthochdruck). Eine Mitglied-
schaft bei der AOK bestand (immer 
mit Krankengeldanspruch) seit Jahren. 
Folgende Vorerkrankungszeiten liegen 
vor:

03. 01. – 16. 02. 2022 Magengeschwür

16. 08. – 17. 09. 2023 Hypertonie

25. 01. – 28. 02. 2023 Hypertonie

Hinweis

Begründen Sie Ihre Lösung nach der 
Drei-Schritt-Methode.

Aufgabe

Stellen Sie fest, wann die erste Block-
frist wegen der Hypertonie begann.

Übung 39

Hinweis

Die Lösungen sind nicht zu begrün-
den. In den ersten drei Fällen besteht 
durchgehend und seit Jahren eine Mit-
gliedschaft nach § 5 Abs. 1 Nr. 1  
SGB V.

Aufgabe

Bestimmen Sie in den folgenden vier 
Fällen für die Erkrankung Magenge-
schwür den Beginn und das Ende der 
ersten und der folgenden Blockfristen 
bis zu der aktuellen Blockfrist. An-
gegeben sind für jeden Fall die Vorer-
krankungszeiten. Die Arbeitsunfähig-
keit beginnt jeweils am 20. 02. 2024 
wegen eines Magengeschwürs.

1.	� Eine Arbeitsunfähigkeit wegen ei-
nes Magengeschwürs bestand vom 
19. 02. bis 14. 03. 2023. Kranken-
geld wurde nicht gezahlt.

2.	� Die Arbeitsunfähigkeit wegen eines 
Magengeschwürs bestand ab  
10. 03. 2023, ab 21. 04. 2023 wurde 
Krankengeld gezahlt.

3.	� Eine Arbeitsunfähigkeit wegen 
Lumbalgie dauerte vom 05. 09. bis 
17. 10. 2022. Wegen eines Magen-
geschwürs bestand vom 01. 03. bis 
15. 04. 2023 Arbeitsunfähigkeit.

4.	� Erich Neu befand sich wegen eines 
Magengeschwürs vom 10. bis 25. 
02. 2019 in einer Krankenhausbe-
handlung. In dieser Zeit bestand ei-
ne Familienversicherung nach § 10 
SGB V. Arbeitsunfähigkeit wegen 
des Magengeschwürs bestand vom  
10. 11. 2021 bis 20. 01. 2023. Wäh
rend dieser Zeit war Erich Neu nach 
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 SGB V versichert.

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung
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22 �Höchstanspruchsdauer

22.1 �Auf die Höchstan-
spruchsdauer anzurech-
nende Zeiten

Auf die Höchstanspruchsdauer von 
546 Tagen sind alle Vorerkrankungs-
zeiten innerhalb der jeweiligen Block-
frist wegen derselben Krankheit anzu-
rechnen. Arbeitsunfähigkeitszeiten vor 
dem Beginn der Blockfrist werden nie 
berücksichtigt. Innerhalb der Rahmen-
frist sind auch Arbeitsunfähigkeits-
zeiten bei anderen Krankenkassen 
anzurechnen.

Sehen Sie sich hierzu auch die Aus
führungen im Gemeinsamen Rund-
schreiben an.

Merke
Auf die Höchstanspruchsdauer 
werden nur die Arbeitsunfähig-
keitszeiten derselben Krankheit 
angerechnet, die innerhalb der 
aktuellen Blockfrist liegen.

Für die Ermittlung der Höchstan-
spruchsdauer beim Krankengeld bietet 
es sich an, die einzelnen Krankheiten 
in Zeitstrahlen darzustellen. Dadurch 
erhalten Sie sehr schnell einen Über-
blick über die bereits zurückliegenden 
Arbeitsunfähigkeitszeiten und können 
die Anspruchsdauer ermitteln.

Welche Zeiträume wegen derselben 
Krankheit sind nun auf die Höchst-
anspruchsdauer des Krankengeldes 
anzurechnen?

Bei der Feststellung der Leistungsdau-
er des Krankengeldes werden Zeiten, 
in denen der Anspruch auf Kranken-
geld ruht oder für die das Krankengeld 
versagt wird, wie Zeiten des Bezugs 
von Krankengeld behandelt. Zeiten, 
für die kein Anspruch auf Krankengeld 
besteht, bleiben unberücksichtigt. 

Durch das Termin- und Versorgungs-
gesetz (TSVG, seit dem 11. 05. 2019 
in Kraft) werden Zeiten des Bezuges 
von Verletztengeld nach dem SGB VII 
angerechnet. Die Neuregelung ent-
faltet nur Wirkung in den Fällen, in 
denen neben der unfallabhängigen 
Erkrankung auch eine unfallunabhän-
gige Arbeitsunfähigkeit besteht oder 
hinzutritt.

Sehen Sie sich hierzu die Beispiele im 
Gemeinsamen Rundschreiben an. 

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 48 Abs. 1 
Satz 1 SGB V

Beispiel

Folge

Auf die Höchstanspruchsdauer sind nur die 
Arbeitsunfähigkeitszeiten der Krankheit a während 
der laufenden Blockfrist (01. 08. 2023 bis 31. 07. 
2026) anzurechnen. Auf die am 01. 02. 2025 ein-
getretene Arbeitsunfähigkeit wegen a sind also 9 
Wochen als Vorerkrankungszeit anzurechnen.

01. 08. 2020	 31. 07. 2023 01. 08. 2023	 31. 07. 2026

a

18
Wochen

Krankheit

Krankheit

01. 02. 2025

b

12
Wochen

b

12
Wochen

aa

    19      9
Wochen  Wochen

              a

              9
                Wochen

anrechenbar sind:

Blockfristen wegen a
§ 48 Abs. 3 
Satz 1, 2 
SGB V,  
GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024, 
Ziff. 7.2.4, 
Ziff. 7.2.5

§ 48 Abs. 3 
Satz 3 SGB V
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Wann der Krankengeldanspruch be-
ginnt und in welchen Fällen das Kran-
kengeld ruht, haben Sie bereits unter 
Punkt 6 dieses Lernbriefs erfahren. 
Schlagen Sie hier ggf. noch einmal 
nach. In welchen Fällen das Kranken-
geld versagt wird, erfahren Sie unter 
Punkt 28 dieses Lernbriefs.

Zum Lernbeispiel 8 
von Seite 164

Die Arbeitsunfähigkeit wurde je-
weils am ersten Tag ihres Beginns 
ärztlich festgestellt.

Welche Tage werden für die Be-
rechnung der Höchstanspruchsdau-
er berücksichtigt?

Auf die Höchstanspruchsdauer werden 
nur die Tage angerechnet, für die ent-
weder

	· tatsächlich Krankengeld gezahlt 
oder

	· das Krankengeld versagt wurde oder
	· das Krankengeld ruhte oder
	· Verletztengeld nach dem SGB VII ge-

zahlt wurde.

In der Konsequenz bedeutet dies, dass

	· Zeiten, für die zwar Arbeitsunfä-
higkeit vorlag, aber keine der vier 
genannten Voraussetzungen er-
füllt waren, werden nicht auf die 
Höchstanspruchsdauer angerechnet. 
Dazu gehören Wartetage im Sinne 
des § 46 Satz 1 Nr. 2 SGB V. Warte-
tage sind die Tage vom Beginn der 
Arbeitsunfähigkeit bis einschließlich 
der Tag der ärztlichen Feststellung 
der Arbeitsunfähigkeit (geltendes 
Recht bis 22. 07. 2015). Seit dem  
23. 07. 2015 entsteht der Anspruch 
auf Krankengeld mit dem Tag der 
ärztlichen Feststellung (vgl. Punkt 
5.1.2 dieses Lernbriefs). Wartetage 
entstehen nur dann, wenn der Be-
ginn der Arbeitsunfähigkeit rückwir-
kend festgestellt wird.

	· Ganze Kalendermonate, in denen die 
Voraussetzungen für die Anrechnung 
vorlagen, auf die Höchstanspruchs-
dauer mit den tatsächlichen Tagen 
angerechnet werden. Die 30-Tage-
Regelung für Monate, die ganz mit 
Krankengeld belegt sind, gilt also 
lediglich bei der Ermittlung der Zahl-
tage. Hinsichtlich des Krankengeld-
anspruchs besteht dieser z.B. für den 
Monat März für 31, für den Monat 
Februar für 28 bzw. 29 Tage.

Achten Sie bei der Berechnung der 
Höchstanspruchsdauer daher auch 
auf Schaltjahre (z.B. 2020, 2024, 2028, 
2032 usw.).

§ 47 Abs. 1 
Satz 7 SGB V

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung
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Zum Lernbeispiel 8
von Seite 169

Die Blockfrist wegen der Erkran-
kung am Zwölffingerdarm beginnt 
am 01. 07. 2023 und endet am  
30. 06. 2026. Der 01. 07. 2023 ist 
kein Wartetag und wird berücksich-
tigt. Auf die Höchstanspruchsdauer 
ist die Zeit vom 01. 07. bis 15. 08. 
2023 (46 Kalendertage) anzurech-
nen. Die Zeit der Entgeltfortzah-
lung wird auf die Höchstanspruchs-
dauer angerechnet. Das erneute 
Auftreten dieser Erkrankung ab  
17. 12. 2025 ist ebenfalls anzurech-
nen. In diesem Fall gibt es eben-
falls keinen leistungsrechtlichen 
Wartetag, denn der Krankengeld-
anspruch besteht ab 17. 12. 2025. 
Ob und ggf. für welche Zeit ein Ent-
geltfortzahlungsanspruch besteht, 
ist für die Ermittlung der Höchst-
anspruchsdauer nicht relevant. In 
der Zeit der Entgeltfortzahlung 
ruht der Anspruch auf Kranken-
geld. Somit sind wegen der erneu-
ten Arbeitsunfähigkeit wegen des 
Zwölffingerdarmgeschwürs die Zeit 
vom 17. 12. 2025 bis 31. 01. 2026 
(46 Kalendertage) anrechenbar.

Wegen der Herzerkrankung sind 
insgesamt 49 Kalendertage (vom 
17. 08. bis 20. 09. 2024 und vom  
13. 03. bis 26. 03. 2026) innerhalb 
der laufenden Blockfrist vom 17. 08. 
2024 bis 16. 08. 2027 anrechenbar. 

Merke
Zeiten, in denen der Kranken-
geldanspruch ruhte oder versagt 
wurde, gelten als Bezugszeiten 
und werden auf die Höchstan-
spruchsdauer angerechnet. 

Arbeitsunfähigkeitszeiten, für 
die kein Anspruch auf Kranken-
geld besteht (z.B. Wartetage), 
werden bei der Berechnung der 
Höchstanspruchsdauer nicht 
berücksichtigt. 

Zeiten des Bezuges von Ver-
letztengeld aus der gesetzlichen 
Unfallversicherung werden wie 
Zeiten des Bezuges von Kran-
kengeld berücksichtigt. 

Es werden nicht die Zahltage, 
sondern die tatsächlichen Tage 
eines Monats berücksichtigt. 

22.2 �Übungen zum Lernab-
schnitt 22

Übung 40

Sachverhalt

1.	� Tag der ärztlichen Feststellung der 
Arbeitsunfähigkeit bei ambulanter 
Behandlung; keine Entgeltfortzah-
lung

2.	� wie zuvor, jedoch besteht ein An-
spruch auf Entgeltfortzahlung

3.	� Tag der Krankenhausaufnahme bei 
stationärer Behandlung, wenn die 
Arbeitsunfähigkeit mit der statio-
nären Behandlung beginnt

§ 46 Satz 1 
Nr. 2 SGB V

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung
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4.	� Tage, für die wegen des Bezugs von 
Mutterschaftsgeld kein Kranken-
geld gezahlt  wird

5.	� Tage, für die nach § 49 Abs. 1 
Nr. 5 SGB V kein Krankengeld 
wegen verspäteter Vorlage der 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
gezahlt wird

6.	� Tage, für die das Krankengeld we-
gen fehlender Mitwirkung (§ 66  
SGB I) versagt wird

7.	� Zeiten, für die der Rentenversi-
cherungsträger bei bestehender 
Arbeitsunfähigkeit Übergangsgeld 
zahlt

Hinweise

Eine Begründung nach der Drei-
Schritt-Methode ist nicht erforderlich. 
Geben Sie zu Ihrer Lösung die Rechts-
vorschrift an, die festlegt, ob

	· ein Anspruch auf Krankengeld be-
steht,

	· das Krankengeld ruht oder versagt 
wird,

	· und ggf. warum diese Tage auf die 
Höchstanspruchsdauer angerechnet 
werden.

Aufgabe

Stellen Sie in den vorher genannten 
Fällen fest, welche Tage bei der Be-
rechnung der Höchstanspruchsdauer 
berücksichtigt werden.

Übung 41

Sachverhalt

Kathrin Kupfer ist seit 16. 02. 2025 
wegen einer Erkrankung der Halswir-
belsäule (HWS- Syndrom) arbeitsun-
fähig erkrankt. Für Kathrin Kupfer be-
steht seit 2018 ein Versicherungsver-
hältnis mit Anspruch auf Krankengeld.

Die Arbeitsunfähigkeit wurde am glei-
chen Tag festgestellt. Ihr Entgelt wird 
vom Arbeitgeber für die Zeit von sechs 
Wochen weitergezahlt. Bereits wäh-
rend folgender Zeiträume war Kathrin 
Kupfer arbeitsunfähig erkrankt:

10. 01. 2020 – 24. 01. 2020, festge-
stellt am 11. 01. 2020 wegen Herzer-
krankung

31. 01. 2020 – 26. 02. 2020, festge-
stellt am 31. 01. 2020 wegen HWS-
Syndrom

06. 05. 2022 – 15. 06. 2022, festge-
stellt am 06. 05. 2022 wegen HWS-
Syndrom

24. 06. 2023 – 17. 07. 2023, 
Krankenhausbehandlung ab 24. 06. 
2023 wegen Magenerkrankung

27. 08. 2023 – 10. 02. 2024, festge-
stellt am 28. 08. 2023 wegen HWS-
Syndrom

03. 03. 2024 – 26. 08. 2024, festge-
stellt am 03. 03. 2024 wegen HWS-
Syndrom.

In der Zeit vom 09. bis 29. 07. 2024 
wurde ein Heilverfahren durch den 
Rentenversicherungsträger durch-
geführt. Kathrin Kupfer hat während 
dieser Zeit Übergangsgeld erhalten. 
Weitere Arbeitsunfähigkeitszeiten lie-
gen nicht vor.
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Hinweis

Begründen Sie Ihre Lösung nach der 
Drei- Schritt-Methode.

Aufgabe

Stellen Sie im vorher genannten Fall 
fest, bis zu welchem Tag längstens 
Krankengeld gezahlt werden kann.

Übung 42

Sachverhalt

Larissa Lang, seit Jahren versiche-
rungspflichtig beschäftigt, ist seit  
03. 02. 2026 wegen einer Erkrankung 
der Atmungsorgane (Asthma) arbeits-
unfähig. Die Arbeitsunfähigkeit wurde 
am selben Tag ärztlich festgestellt. 
Das Entgelt wird für sechs Wochen 
weitergezahlt. Folgende Vorerkran-
kungszeiten bestehen:

08. 11. 2022 – 18. 12. 2022, festge-
stellt am 08. 11. 2022 wegen HWS-
Syndrom

01. 09. 2023 – 27. 09. 2023, festge-
stellt am 01. 09. 2023 wegen Asthma

25. 12. 2023– 18. 01. 2024, Kranken-
hausbehandlung ab 25. 12. 2023 we-
gen Magenerkrankung

29. 01. 2024 – 12. 05. 2024, festge-
stellt am 29. 01. 2024 wegen Asthma

03. 09. 2024 – 27. 02. 2025, festge-
stellt am 03. 09. 2024 wegen Asthma

In der Zeit vom 01. bis 09. 02. 2025 
wurde das Krankengeld wegen feh-
lender Mitwirkung versagt, da Larissa 
Lang ohne Begründung mehrfach ei-
nen Untersuchungstermin beim Medi-
zinischen Dienst nicht wahrgenommen 
hatte. Weitere Arbeitsunfähigkeitszei-
ten liegen nicht vor.

Hinweis

Es genügt die nachvollziehbare Dar-
stellung des Rechenwegs mit kurzen 
Erläuterungen ohne Angabe der 
Rechtsvorschriften.

Aufgabe

Stellen Sie im oben genannten Fall die  
Höchstanspruchsdauer fest.
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23.1 �Begriff „Hinzutritt einer 
Krankheit“ 

Schwieriger wird die Bestimmung der 
Höchstanspruchsdauer, wenn zur be-
reits bestehenden Krankheit eine wei-
tere Krankheit hinzutritt, die ebenfalls 
für sich alleine betrachtet Arbeitsun-
fähigkeit bedingt. 

Um zu vermeiden, dass Versicherte, 
beispielsweise bereits 70 Wochen 
Krankengeld erhalten haben und ab 
der 71. Woche nur noch wegen einer 
hinzugetretenen Krankheit arbeitsun-
fähig sind, evtl. für weitere 78 Wochen 
Krankengeld erhalten, bestimmt § 48 
Abs. 1 Satz 2 SGB V, dass der Hinzu-
tritt einer weiteren Krankheit die Leis-
tungsdauer nicht verlängert. 

Beispiel

Georg Groten ist seit 02. 01. 2026 
wegen einer Psychose arbeitsun-
fähig erkrankt. Am 18. 02. 2026 
erleidet er bei einem Spaziergang 
zusätzlich noch einen Bänderriss im 
rechten Sprunggelenk. Auch diese 
Erkrankung würde für sich alleine 
Arbeitsunfähigkeit verursachen.

Folge

Bei dem Bänderriss handelt es sich 
um eine zur Psychose hinzugetrete-
ne Krankheit. Diese verlängert den 
insgesamt bestehenden Kranken-
geldanspruch nicht.

Beispiel

Simon Spitz ist seit 19. 09. 2025 
wegen seines Magenleidens ar-
beitsunfähig erkrankt. Zusätzlich 
erkrankt er ab 02. 02. 2026 an einer 
Herzerkrankung, die auch ohne die 
bestehende Magenerkrankung Ar-
beitsunfähigkeit verursachen wür-
de. Die Arbeitsunfähigkeit wegen 
der Magenerkrankung endet am  
07. 02. 2026. Simon Spitz ist ab  
08. 02. 2026 nur noch wegen des 
Herzleidens arbeitsunfähig er-
krankt. Die Höchstanspruchsdauer 
wegen der Magenerkrankung ist 
am 18. 03. 2027 erreicht.

Folge

Sie müssen feststellen, ob Simon 
Spitz für die weiterhin bestehende 
Arbeitsunfähigkeit wegen der Herz-
erkrankung auch über den 18. 03. 
2027 hinaus einen Anspruch auf 
Krankengeld hat. 

Eine hinzugetretene Krankheit verlän-
gert also den Anspruch auf Kranken-
geld nicht. 

Eine „hinzugetretene Krankheit“ im 
Sinne des § 48 Abs. 1 Satz 2 SGB V 
liegt dann vor, wenn zeitgleich mit 
dem Vorliegen oder Wiedervorliegen 
einer zur Arbeitsunfähigkeit führenden 
ersten Erkrankung unabhängig von 
dieser Krankheit zugleich eine weite-
re Krankheit die Arbeitsunfähigkeit 
des Versicherten bedingt. Es reicht 
insoweit aus, dass die Krankheiten 
zumindest an einem Tag zeitgleich 
nebeneinander bestanden haben (vgl. 
BSG-Urteil vom 08. 11. 2005 – AZ: B 1 
KR 27/04 R). 

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024, 
Ziff. 7.1.3.1

23 �Leistungsdauer bei Hinzutritt einer 
Krankheit

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung
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Tritt während der Arbeitsunfähigkeit 
eine weitere Krankheit hinzu, wird die 
Leistungsdauer nicht verlängert. Tritt 
eine neue Arbeitsunfähigkeit am Tag 
nach Beendigung der bisherigen Ar-
beitsunfähigkeit ein, so liegt keine hin-
zugetretene Krankheit in diesem Sinne 
vor (vgl. BSG-Urteil vom 08. 11. 2005 – 
AZ: B 1 KR 27/04 R, 21. 06. 2011 – AZ: 
B 1 KR 15/10 R); dies gilt selbst dann, 
wenn zwischenzeitlich die Arbeit nicht 
wieder aufgenommen wurde (vgl. auch 
BAG-Urteil vom 11. 10. 1966 – AZ: 2 
AZR 464/65). 

Sehen Sie sich hierzu auch die Ausfüh-
rungen im Gemeinsamen Rundschrei-
ben vom 07. 09. 2022 i.d.F. vom 11. 12. 
2024 an.

Lernbeispiel 9

Hans Hermann, Kunde der AOK, 
ist seit 28. 02. 2025 wegen eines 
Herzleidens arbeitsunfähig krank. 
Zusätzlich diagnostiziert der be-
handelnde Arzt ab 11. 04. 2025 Rü-
ckenbeschwerden, die alleine eben-
falls Arbeitsunfähigkeit verursa-
chen würden. Die Herzerkrankung 
wird erfolgreich behandelt. Die 
Arbeitsunfähigkeit aufgrund dieser 
Krankheit endet am 20. 04. 2025. 
Bis auf Weiteres besteht aber noch 
Arbeitsunfähigkeit aufgrund der 
Rückenbeschwerden.

Hans Hermann möchte von Ihnen 
wissen, ob er wegen der Arbeitsun-
fähigkeit aufgrund der Rücken- 
beschwerden Krankengeld für  
78 Wochen beziehen kann. 

Welche Auskunft geben Sie Hans 
Hermann?

In der Praxis ist es häufig schwierig 
zu erkennen, ob ein Hinzutritt einer 
Krankheit vorliegt. Arbeitsunfähig-
keitsdaten der behandelnden Ärzte 
bzw. Ärztinnen alleine sind da oft 
nicht aussagekräftig, weil häufig die 
Abgrenzungsproblematik nicht be-
wusst ist. Hier sollten Sie sehr sorg-
fältig prüfen, ob ein Hinzutritt vorliegt. 
Mitarbeitende des MD können Ihnen 
hierbei wertvolle Hilfe leisten. Hinzu 
kommt, dass die EDV keine Ende-Da-
ten für Diagnosen zulässt, also ledig-
lich neue Beginn-Daten zugespeichert 
werden können. Ob bzw. ab wann es 
sich um einen Hinzutritt handelt, ist so 
nicht eindeutig erkennbar.

Zum Lernbeispiel 9 

Die Leistungsdauer des Kranken-
geldes wird durch die Rücken-
erkrankung nicht verlängert. Das 
heißt für Hans Hermann, dass 
sofern die Höchstanspruchsdauer 
für das Herzleiden noch nicht er-
reicht ist und für die hinzugetretene 
Krankheit (Hinzutritt ab 11. 04. 
2025) keine anrechenbaren Vor-
erkrankungszeiten vorliegen, auch 
für die hinzugetretenen Rücken-
beschwerden noch Anspruch auf 
Krankengeld besteht. 

Insgesamt kann Hans Hermann 
allerdings keine 78 Wochen Kran-
kengeld wegen der hinzugetrete-
nen Krankheit Rückenbeschwerden 
erhalten.

§ 48 Abs. 1 
Satz 2 SGB V

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 7.2.2

1b 
mündliche  
Anträge

1b 
mündliche  
Anträge

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung
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Merke
Der Hinzutritt einer Krankheit 
verlängert den Anspruch auf 
Krankengeld nicht.

Ein Hinzutritt liegt vor, wenn die 
zuerst eingetretene Krankheit 
und die zusätzlich eingetrete-
ne Krankheit zeitgleich, jedoch 
mindestens an einem Tag, ge-
meinsam Arbeitsunfähigkeit ver-
ursacht haben.

23.2 �Bestimmung der  
Blockfristen

Für jede Krankheit, die Arbeitsun-
fähigkeit verursacht, ist eine eigene 
Blockfrist zu bilden. Sie müssen also 
auch für die hinzugetretene Krankheit 
Blockfristen festsetzen. Bei der Be-
stimmung der Blockfrist für die hinzu-
getretene Krankheit ist zwischen zwei 
Standardfällen zu unterscheiden (vgl. 
Schaubild):

In der grafischen Darstellung sieht die 
Bildung der Blockfrist bei den Stan-
dardfällen so aus:

Für die hinzugetretene Krankheit b1 
ist die Blockfrist identisch mit der 
Blockfrist für die zuerst eingetretenen 
Krankheit (a1).

Blockfrist Krankheit b

Für die hinzugetretene Krankheit b1 
ist die Blockfrist von dem Zeitpunkt 
der aktuellen Arbeitsunfähigkeit (a2/
b1) zu bilden.

Blockfrist Krankheit b

Blockfrist Krankheit a

a 1

b 1 b 2

Für die Krankheit b1 und a1 wird je-
weils zu Beginn des Auftretens der 
Krankheiten eine eigene Blockfrist ge-
bildet. Durch den Hinzutritt der Krank-
heit (b2) ist die bereits bestehende 
Blockfrist für die Krankheit b maßge-
bend.

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

GR v. 
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024, 
Ziff. 7.1.3

Berechnung der Blockfrist bei Hinzutritt 
einer weiteren Krankheit

Die Blockfrist für die 
hinzugetretene Krank-
heit ist identisch mit  
der Blockfrist der zu-
erst eingetretenen 
Krankheit. 

Die Blockfrist für die 
hinzugetretene Krank-
heit, die bereits durch 
das erstmalige Auftre- 
ten der Krankheit aus-
gelöst wurde, bleibt 
maßgebend.

Die hinzutretende Krankheit (Arbeitsunfähigkeit) 
hat in der Vergangenheit

noch keine Arbeits- 
unfähigkeit verursacht.

bereits Arbeitsunfähig- 
keit(en) verursacht.

Bsp. 139

Bsp. 141

Bsp. 142

1b 
mündliche  
Anträge

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung
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Beispiel

Laura Lauer erkrankt am 05. 11. 
2024 arbeitsunfähig wegen einer 
Herzerkrankung. Am 03. 10. 2025 
tritt eine Wirbelsäulenerkrankung 
hinzu. Ab 08. 12. 2025 besteht die 
Arbeitsunfähigkeit nur noch we-
gen der Wirbelsäulenerkrankung. 
Vorerkrankungszeiten hat Laura 
Lauer nicht.

Folge

Die Blockfrist wegen der Herzer-
krankung beginnt am 05. 11. 2024. 
Die Blockfrist wegen der Wirbel-
säulenerkrankung beginnt eben-
falls am 05. 11. 2024.

Beispiel

Martina Meiler ist ab 23. 04. 2025 
wegen ihres Asthmas arbeitsun- 
fähig erkrankt. Diese Krankheit ver- 
ursachte bereits erstmalig vom  
06. bis 21. 02. 2024 Arbeitsunfähig-
keit. Am 12. 11. 2025 tritt als wei-
tere Krankheit eine Durchblutungs-
störung im rechten Bein auf, die ab 
02. 02. 2026 alleine Arbeitsunfähig-
keit verursacht. Sie verursachte bis-
her noch nie Arbeitsunfähigkeit.

Folge

Die Blockfrist wegen des Asthmas 
beginnt am 06. 02. 2024. Die Block-
frist wegen der Durchblutungsstö-
rung beginnt am 23. 04. 2025 (vom 
Zeitpunkt der aktuellen Arbeitsun-
fähigkeit an).

Beispiel

Der gleiche Sachverhalt wie vor, 
jedoch verursachte die Durch-
blutungsstörung im rechten Bein 
bereits vom 05. bis 19. 12. 2023 
Arbeitsunfähigkeit.

Folge

Die erste Blockfrist für die Durch-
blutungsstörung beginnt am  
05. 12. 2023, eine weitere schließt 
sich am 05. 12. 2026 an. Aufgrund 
der Asthmaerkrankung beginnt  
eine Blockfrist am 06. 02. 2024. 
Zum Zeitpunkt des Hinzutritts  
(12. 11. 2025) besteht für die hinzu-
getretene Krankheit „Durch- 
blutungsstörungen“ bereits eine 
Blockfrist ab 05. 12. 2023. Diese 
bleibt maßgebend.

Zum Lernbeispiel 9 von 
Seite 174 

Die Rückenbeschwerden verursa-
chen erstmalig ab 11. 04. 2025 
Arbeitsunfähigkeit. Für die Herzer-
krankung gibt es ebenfalls keine 
Vorerkrankungszeiten.

Welche Blockfrist(en) gilt (gelten)?

Wird die Arbeitsunfähigkeit auch von 
einer hinzugetretenen Krankheit ver-
ursacht, ist festzustellen, ob wegen 
der hinzugetretenen Krankheit bereits 
früher ein Krankengeldanspruch be-
standen hat und evtl. schon die Leis-
tungsdauer von 78 Wochen innerhalb 
der für diese Krankheit geltenden 
Blockfrist erreicht wurde. Ist der Kran-
kengeldanspruch noch nicht erschöpft, 
besteht er noch für so viele Tage, wie 
an 78 Wochen Leistungsbezug unter 
Anrechnung der Vorerkrankungen we-
gen der zuerst eingetretenen sowie 
der hinzugetretenen Krankheit fehlen.

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung
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Zum Lernbeispiel 9
von Seite 176

Das Rückenleiden und die Herzer-
krankung haben eine gemeinsame 
Blockfrist. Sie beginnt am 28. 02. 
2025 und endet am 27. 02. 2028.

Merke
Die Blockfrist für die hinzuge-
tretene Krankheit ist identisch 
mit der Blockfrist für die zuerst 
eingetretene Krankheit, wenn 
wegen der hinzugetretenen 
Krankheit noch keine Arbeitsun-
fähigkeit bestand. 

Hat die hinzugetretene Krank-
heit jedoch bereits früher 
Arbeitsunfähigkeit verursacht, 
gilt die Blockfrist aus der Ver-
gangenheit der hinzugetretenen 
Erkrankung. 

23.3 �Leistungsdauer für die 
hinzugetretene Krank-
heit

Nachdem Sie die Grundsätze für die 
Bildung der Blockfristen kennen, er-
fahren Sie nun, wie Sie die Leistungs-
dauer im Falle des Hinzutritts ermit-
teln können. Sehen Sie sich dazu die 
folgenden Beispiele an. 

Wird die Arbeitsunfähigkeit nur noch 
von einer hinzugetretenen Krankheit 
verursacht, ist – ausgehend von die-
sem Zeitpunkt – festzustellen, ob we-
gen der hinzugetretenen Krankheit be-
reits früher ein Krankengeldanspruch 
bestanden hat und eventuell die 
Leistungsdauer von 78 Wochen inner-
halb der für diese Krankheit geltenden 
Blockfrist erreicht wurde. Wenn ja, er-
folgen keine weiteren Zahlungen (vgl. 
Beispiel 152 des Gemeinsamen Rund-
schreibens). 

Ist der Krankengeldanspruch noch 
nicht erschöpft, besteht er noch für 
so viele Tage, wie an 78 Wochen Leis-
tungsbezug entweder

a) �zusammenhängend unter Berück-
sichtigung der Arbeitsunfähigkeit 
wegen der zuerst eingetretenen 
Krankheit während des laufenden 
Leistungsfalls anzurechnen. Hier-
bei sind die Vorerkrankungszeiten 
wegen der zuerst eingetretenen 
Krankheit ebenfalls anzurechnen 
(BSG-Rechtsprechung)

oder

b) �unter Anrechnung von Vorerkran-
kungszeiten wegen der hinzugetre-
tenen Krankheit fehlen.

Der verbleibende kürzere Kranken-
geldanspruch ist zu erfüllen.

Anmerkung

Der fettgedruckte Balken stellt jeweils 
die Dauer des Krankengeldanspruchs 
dar.

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 7.2.2.2
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Folge

Zu der zuerst eingetretenen Arbeitsunfähigkeit 
wegen der Krankheit a tritt die Krankheit b hinzu. 
Eine Zeit lang besteht nur für b Arbeitsunfähigkeit, 
dann tritt zu b die Krankheit c hinzu, die zuletzt 
alleine Arbeitsunfähigkeit verursacht. Insgesamt 
besteht aber nur für 78 Wochen ein Anspruch auf 
Krankengeld. Die Arbeitsunfähigkeit wird hier als 
ein einheitlicher Fall beurteilt, obwohl insgesamt 
drei verschiedene Krankheiten teilweise unabhän-
gig voneinander die Arbeitsunfähigkeit verursach-
ten. Deshalb besteht für die Krankheit c ab dem 
Zeitpunkt, an dem c nur noch alleine Arbeitsunfä-
higkeit verursacht, ein Restanspruch auf Kranken-
geld von 23 (78 – 30 – 25) Wochen.

Merke
Wird die Arbeitsunfähigkeit nur 
noch von einer hinzugetretenen 
Krankheit verursacht, ist ab 
dem Zeitpunkt des alleinigen 
Bestehens der Arbeitsunfähig-
keit wegen der hinzugetretenen 
Krankheit eine Vergleichsbe-
rechnung zu machen. Auf die 
Leistungsdauer werden entwe-
der der laufende Leistungsfall 
und ggf. Vorerkrankungszeiten 
der zuerst eingetretenen Krank-
heit innerhalb der gültigen 
Blockfrist angerechnet oder die 
Vorerkrankungszeiten wegen der 
hinzugetretenen Krankheit. Der 
verbleibende kürzere Kranken-
geldanspruch ist zu erfüllen.

In der Praxis wie in der theoretischen 
Betrachtung ist es außerordentlich 
wichtig, den Tag des Hinzutritts im 
Sinne des § 48 Abs. 1 Satz 2 SGB V zu 
erkennen, weil dann einige Aktivitäten 
zur Beurteilung der Höchstanspruchs-
dauer notwendig sind. 

1. Beispiel

Folge

Während der Arbeitsunfähigkeit a 1 tritt die  
Krankheit b 1 hinzu. Nach 50 Wochen Arbeitsun-
fähigkeit wegen der Krankheit a 1, besteht die Ar-
beitsunfähigkeit nur noch wegen der Krankheit b 1.  
Da die Krankheit b 1 den Anspruch auf Kranken-
geld nicht verlängern darf, ist für b 1 lediglich für 
28 (78 – 50) Wochen Krankengeld zu zahlen.

2. Beispiel

50 Wochen

45 Wochen

b 1 
noch 28 Wochen 
Krankengeldanspruch für b 1

Blockfrist    Krankheit a

Blockfrist Krankheit b

a 1

Blockfrist Krankheit a

Blockfrist Krankheit b

Blockfrist Krankheit c

30 Wochen

25 Wochen

a

b

25 Wochen

c
Anspruch auf 
Krankengeld für c 
für 23 Wochen

3 
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Sobald eine Krankheit hinzutritt, ist 
festzustellen, welche Vorerkrankungs-
zeiten berücksichtigt werden müssen. 
Tritt eine Arbeitsunfähigkeit hinzu, 
sind folgende Fragen zu beantworten: 

1.	� Besteht wegen dieser (hinzugetre-
tenen) Krankheit bereits eine Block-
frist? 

2.	� Hat innerhalb der jetzt laufenden 
Blockfrist für die hinzugetretene 
Krankheit bereits früher ein Kran-
kengeldanspruch bestanden? 

3.	� Ist evtl. bereits die Leistungsdauer 
von 78 Wochen für die hinzugetre-
tene Krankheit innerhalb der jetzt 
laufenden Blockfrist erreicht? 

Ist die Leistungsdauer für die hinzu-
getretene Krankheit bereits erschöpft, 
endet der Krankengeldanspruch ab 
dem Tag des alleinigen Bestehens der 
hinzugetretenen Krankheit. 

Beispiel

Rudolf Braun ist seit 02. 07. 2025 an einem Band-
scheibenvorfall arbeitsunfähig erkrankt. Zu dieser 
Erkrankung tritt am 24. 11. 2025 ein Magenleiden 
hinzu. Die Magenerkrankung verursacht ab  
05. 02. 2026 nur noch alleine die Arbeitsunfähig-
keit. Wegen der Magenerkrankung war Rudolf 
Braun bereits öfter arbeitsunfähig erkrankt. Die 
Blockfrist für die Magenerkrankung läuft daher 
vom 01. 06. 2023 bis 31. 05. 2026. Innerhalb dieser 
Blockfrist hat Rudolf Braun bereits für 78 Wochen 
Krankengeld erhalten.

Folge

Ab dem Zeitpunkt des alleinigen Bestehens der 
Krankheit Magen (ab 05. 02. 2026) besteht kein 
Krankengeldanspruch mehr, denn die Leistungs-
dauer von 78 Wochen ist unter Berücksichtigung 
der Vorerkrankungszeit Magen (78 Wochen) bereits 
ausgeschöpft (Vergleichsberechnung, Alternative 
b).

Im Schaubild stellt sich der Sachverhalt wie folgt 
dar:

(Magen) 
kein Anspruch auf 
Krankengeld

Blockfrist Krankheit  
(Bandscheibe)

Blockfrist Krankheit (Magen)

25 Wochen78 Wochen

(Magen)

31 Wochen

(Bandscheibe)

Merke
Wird die Arbeitsunfähigkeit nur 
noch von einer hinzugetretenen 
Krankheit verursacht, ist fest-
zustellen, ob wegen der hinzu-
getretenen Krankheit bereits 
früher ein Krankengeldanspruch 
bestanden hat und die Leis
tungsdauer von 78 Wochen in-
nerhalb der für diese Krankheit 
geltenden Blockfrist erreicht 
wurde. Ist dies der Fall, besteht 
ab dem alleinigen Bestehen der 
hinzugetretenen Krankheit kein 
Krankengeldanspruch mehr.

3 
leistungsrecht- 
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Lernbeispiel 10

Karla Kühnle ist ab 21. 11. 2025 
(ärztliche Feststellung am selben 
Tag) wegen ihres Asthmas arbeits-
unfähig erkrankt. Diese Krankheit 
verursachte erstmalig ab 06. 02. 
2025 (festgestellt am 07. 02. 2025) 
bis 24. 03. 2025 Arbeitsunfähigkeit. 
Am 09. 02. 2026 erkrankt Karla 
Kühnle außerdem an einem Herzlei-
den, das für sich alleine ebenfalls 
Arbeitsunfähigkeit verursachen 
würde. Die Arbeitsunfähigkeit we-
gen des Asthmas endet am 25. 02. 
2026.

Beurteilen Sie den Anspruch auf 
Krankengeld ab Hinzutritt der 
Herzerkrankung ab 09. 02. 2026.

Es ist zu klären, wann die Höchst-
anspruchsdauer von 78 Wochen ggf. 
unter Anrechnung von der zuerst ein-
getretenen Krankheit (Asthma) sowie 
der Herzerkrankung erreicht wird. 

Schauen Sie sich zur Lösung dieser 
Frage zunächst das folgende Beispiel 
an:

Beispiel
a 1

30 Wochen 40 Wochen

a 2

60 Wochen 
b 1

noch  
8 Wochen 
Kranken- 
geld- 
anspruch

weiter arbeits
unfähig, aber  
kein weiterer 
Krankengeldan-
spruch während 
der laufenden 
Blockfrist

Blockfrist Krankheit a

Blockfrist Krankheit b

20 
Wochen

Folge 

Für die hinzugetretene Krankheit b  
ist eine Blockfrist von dem Zeit-
punkt der aktuellen Arbeitsunfähig-
keit zu bilden (es wurde in der Ver-
gangenheit für b noch keine Block-
frist gebildet). Vom Zeitpunkt des 
alleinigen Bestehens der Arbeitsun-
fähigkeit wegen der Krankheit b1 
besteht für die Dauer der fortlau-
fenden Arbeitsunfähigkeit ein Rest-
anspruch auf Krankengeld von acht 
Wochen. Auf die Leistungsdauer 
ist die zuerst eingetretene Arbeits-
unfähigkeit (a2 = 40 Wochen) und 
deren Vorerkrankungszeit (a1 = 30 
Wochen) anzurechnen (Vergleichs-
berechnung, Alternative a).

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024, 
Ziff. 7.2.2.2, 
Bsp. 153
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Zum Lernbeispiel 10 von 
Seite 180

Die Blockfrist für die hinzugetrete-
ne Herzerkrankung läuft ab 21. 11. 
2025. Vom Zeitpunkt des alleinigen 
Bestehens der Arbeitsunfähigkeit 
wegen der Herzerkrankung (26. 02. 
2026) ist festzustellen, dass wegen 
dieser Krankheit noch kein Kran-
kengeld bezogen wurde. Für die 
zuerst eingetretene Krankheit im 
laufenden Leistungsfall sind 97 Ka-
lendertage (21. 11. 2025 – 25. 02. 
2026) anzurechnen. Diese Krankheit 
ist in der Vergangenheit bereits 
vom 06. 02. – 23. 03. 2025 aufgetre-
ten. Die ärztliche Feststellung er-
folgte am 07. 02. 2025. Auf die Leis-
tungsdauer des Krankengeldes sind 
45 Kalendertage (07. 02. – 23. 03. 
2025) anzurechnen. Insgesamt sind 
Bezugszeiten von 142 Kalenderta-
gen zu berücksichtigen. Es verbleibt 
ab 26. 02. 2026 ein Restanspruch 
von 404 Kalendertagen (546 Tage 
– 142 Tage). Das Krankengeld en-
det am 05. 04. 2027 (Vergleichsbe-
rechnung, Alternative a).

23.4 �Leistungsdauer bei Hin-
zutritt einer Krankheit in 
der Vergangenheit 

Wie kann die Leistungsdauer für eine 
Krankheit, die während einer früheren 
Arbeitsunfähigkeit zu einer anderen 
Krankheit hinzugetreten ist und jetzt 
erneut Arbeitsunfähigkeit verursacht, 
ermittelt werden? 

Beispiel

Martin Maus ist seit 12. 01. 2026 an 
einer Kreislaufschwäche (Hypoto-
nie) erkrankt. Seine Vorerkrankun-
gen weisen folgende Zeiten auf:

05. 11. 2024 – 14. 11. 2024  
wegen einer Magenerkrankung

18. 02. 2025 – 25. 05. 2025 
wegen der Magenerkrankung

25. 03. 2025 – 02. 07. 2025 
wegen der Hypotonie

Folge

Die Krankheit Hypotonie, die 
aktuell ab 12. 01. 2026 Arbeits-
unfähigkeit verursacht, ist in der 
Vergangenheit am 25. 03. 2025 zu 
der Arbeitsunfähigkeit wegen einer 
Magenerkrankung hinzugetreten. 
Als Vorerkrankungszeit ist für die 
aktuell zu beurteilende Arbeitsun-
fähigkeit der gesamte Zeitraum 
vom 18. 02. bis 02. 07. 2025 anzu-
rechnen. Wartetage sind ggf. ge-
sondert zu berücksichtigen. 

Ist die Krankheit, wegen der im aktu-
ellen Fall Arbeitsunfähigkeit besteht, 
schon zu einem früheren Zeitpunkt zu 
einer anderen Krankheit hinzugetre-
ten, wird als Vorerkrankungszeit der 
gesamte Zeitraum – sowohl wegen 
der hinzugetretenen als auch der zu-
erst eingetretenen Krankheit – ange-
rechnet (BSG  24. 06. 1969 – AZ: 3 RK 
60/66, 08. 12. 1992 – AZ: 1 RK 8/92).

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024, 
Ziff. 7.2.2.3,  
Bsp. 159

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024, 
Ziff. 7.2.2.3
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1. Beispiel 

Anja Messner war vom 10. 01. bis 
22. 05. 2025 wegen eines Herz-
leidens arbeitsunfähig. Zu dieser 
Arbeitsunfähigkeit trat am 07. 04. 
2025 zusätzlich eine Nierenerkran-
kung hinzu. Diese Krankheit be-
gründete bisher noch keine Arbeits-
unfähigkeit. Die Arbeitsunfähigkeit 
endete am 02. 07. 2025. Am 18. 12. 
2025 ist Anja Messner erneut we-
gen der Nierenerkrankung arbeits-
unfähig erkrankt.

Frage

Welche Zeit(en) sind bei der Beur-
teilung des Krankengeldanspruchs 
wegen der Arbeitsunfähigkeit ab 
18. 12. 2025 auf die Höchstan-
spruchsdauer anzurechnen?

Lösung

Auf die Höchstanspruchsdauer ist 
als Vorerkrankungszeit der gesam-
te Zeitraum vom 10. 01. bis 02. 07. 
2025 anzurechnen.

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

2. Beispiel
GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 7.2.2.3, 
Bsp. 159

Folge

Für die Arbeitsunfähigkeit a 2 ver-
bleibt noch ein Restanspruch auf 
Krankengeld von acht Wochen 
unter Berücksichtigung der Vor-
erkrankungszeit wegen Krankheit 
a1/ b1.

Ab Eintritt der Arbeitsunfähigkeit 
wegen Krankheit b2 ist ebenfalls 
die Vorerkrankungszeit wegen der 
Krankheit a1/b1 (70 Wochen) anzu-
rechnen. Es ergibt sich ein Restan-
spruch für acht Wochen.

a 1

50 Wochen

b 1

20 Wochen

b 2

Anspruch auf 
Krankengeld 
für 8 Wochen

60 Wochen

a 2

40 Wochen

Blockfrist Krankheit a

Blockfrist Krankheit b

Anspruch auf 
Krankengeld für 
8 Wochen
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23.5 �Ermittlung der Höchst
anspruchsdauer in der 
täglichen Praxis 

In Ihrer täglichen Arbeit werden Sie bei 
der Ermittlung der Höchstanspruchs-
dauer von oscare® unterstützt. 

Anhand der gespeicherten Vorerkran-
kungszeiten wird bei der Erfassung 
einer Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung maschinell geprüft, ob eventu-
elle Vorerkrankungen auf die Höchst-
anspruchsdauer anzurechnen sind. 
Diese Prüfung erfolgt anhand der ver-
schlüsselten Diagnose der jeweiligen 
Arbeitsunfähigkeitszeit, dem soge-
nannten ICD-Schlüssel (International 
Classification of Diseases). 

Vom System werden dabei alle even-
tuell infrage kommenden Arbeits-
unfähigkeitszeiten berücksichtigt. 
Oscare® erkennt, zu welcher Haupt-
gruppe die Diagnose gehört, die die 
Arbeitsunfähigkeit verursacht (z.B. 
Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Sys-
tems, Erkrankungen des Skeletts). 
Auch werden Zeiträume innerhalb der 
letzten drei Jahre, in denen Versicher-
te nicht Mitglied der jeweiligen AOK 
gewesen sind, vorsorglich als Vor-
erkrankungszeit berücksichtigt, da sie 
während dieser Zeit eventuell bei an-
deren Krankenkassen für die jeweilige 
Krankheit einen Krankengeldanspruch 
hätten gehabt haben können.

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

3. Beispiel
GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 7.2.2.2  
Bsp. 149

Folge

Durch den Hinzutritt der Krank-
heit a2 zu der Krankheit b1 ergibt 
sich durch die Anrechnung der Vor-
erkrankungszeit a1 (60 Wochen) ein 
kürzerer Krankengeldanspruch. 

Für a2 ergibt sich ab dem alleini-
gen Bestehen der Arbeitsunfähig-
keit wegen dieser Krankheit eine 
Bezugsdauer von 18 Wochen (Ver-
gleichsberechnung, Alternative b).

18 Wochena 1

60 Wochen

b 1

30 Wochen

25 Wochen

Blockfrist Krankheit a

Blockfrist Krankheit b

a 2
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Durch diese Berechnung wird eine Min-
destanspruchsdauer auf Krankengeld 
festgestellt. Ca. 90 Tage vor Ablauf 
dieses „Mindestanspruchstags“ er-
halten Sie von oscare® einen Hinweis 
in Ihrer Inbox und müssen das tat-
sächliche Datum des Anspruchsendes 
ermitteln.  

Sie brauchen also nicht für jeden 
Arbeitsunfähigkeitsfall die Höchstan-
spruchsdauer vorab zu ermitteln. 

Trotzdem ist die AOK (bei aller Auto-
matisierung und Unterstützung durch 
die EDV) nach wie vor auf die aufmerk-
same Fachkompetenz ihrer Mitarbei-
tenden angewiesen. Nur Sie können 
anhand der vorhandenen Unterlagen 
klären, ob und ggf. ab wann ein Hinzu-
tritt vorliegt. 

Bedenken Sie dabei immer, dass Kran-
kengeld von seiner Funktion als vorü-
bergehender Entgeltersatz gestaltet 
ist. Sie sollten bei Arbeitsunfähigkeits-
zeiten, die keine Wiederherstellung der 
Arbeitsfähigkeit erwarten lassen, so 
schnell wie möglich handeln, um den 
Versicherten ein anderes, dauerhaftes 
Einkommen zu sichern (vgl. Punkt 27 
dieses Lernbriefs). 

23.6 �Übungen zum Lernab-
schnitt 23

Übung 43

Sachverhalt

Die Leistungsdaten von Erwin Eich-
berg weisen folgende Arbeitsunfähig-
keitszeiten auf:

13. 12. 2024 – 14. 01. 2025  
wegen Lebererkrankung

11. 08. 2025 – 10. 11. 2025 
wegen Lebererkrankung

10. 10. 2025 – 31. 12. 2025 
wegen Erkrankung der Bauchspeichel-
drüse

Hinweis

Eine Begründung ist nicht erforderlich.

Aufgabe

Bestimmen Sie im vorgenannten 
Fall die Blockfristen für die jeweilige 
Krankheit.

Übung 44

Sachverhalt

Markus Müller ist bereits seit langer 
Zeit wegen einer Herzerkrankung ar-
beitsunfähig. Jetzt, nach 60 Wochen, 
ist die Herzerkrankung geheilt. Jedoch 
verursacht eine hinzugetretene Ma-
generkrankung weiterhin Arbeitsunfä-
higkeit. Wegen der Magenerkrankung 
war Markus Müller noch nie arbeitsun-
fähig gewesen.

Hinweis

Fassen Sie Lösung und Begründung 
ohne Angabe von Rechtsvorschriften 
zusammen.

Aufgabe

Bestimmen Sie, für wie viele Wochen 
noch ein Anspruch auf Krankengeld 
besteht.

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung
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Übung 46

Sachverhalt

Frank Neumann ist seit 16. 08. 2024 
an einem Magenleiden arbeitsunfähig 
erkrankt. Die Arbeitsunfähigkeit wurde 
am gleichen Tag ärztlich festgestellt. 
Er ist krankenversicherungspflichtig 
und Kunde der AOK. Wegen des Ma-
genleidens war Frank Neumann noch 
nie arbeitsunfähig erkrankt. Am  
15. 11. 2024 tritt eine Herzerkrankung 
auf, die ab 22. 01. 2025 nur noch  
alleine Arbeitsunfähigkeit bedingt. Der 
AOK Kundenberater stellt fest, dass 
Frank Neumann innerhalb der bereits 
bestehenden Blockfrist wegen der 
Herzerkrankung (vom 24. 07. 2023 bis 
23. 07. 2026) noch kein Krankengeld 
bezogen hat.

Hinweis zu den Aufgaben 46.1 und 
46.2

Begründen Sie Ihre Lösung nach der 
Drei-Schritt-Methode.

Aufgabe 46.1

Bis zu welchem Tag besteht noch ein 
Anspruch auf Krankengeld?

Aufgabe 46.2

Für wie viele Wochen würde ab 22. 01.  
2025 noch ein Anspruch auf Kranken-
geld bestehen, wenn wegen der Herz-
erkrankung bereits für 78 Wochen 
Krankengeldanspruch innerhalb der 
oben genannten Blockfrist bestand?

Übung 47

Hinweise

Tragen Sie die Anzahl der Wochen in 
das nachfolgende Schaubild ein, und 
begründen Sie Ihre Eintragungen kurz 
ohne Angabe von Rechtsvorschriften.

Aufgabe

Bestimmen Sie in den nachfolgenden 
Fällen, für wie viele Wochen wegen 
der hinzugetretenen Krankheit noch 
ein Anspruch auf Krankengeld be-
steht. Gehen Sie bei der Lösung davon 
aus, dass die aufgeführten Krank-
heitszeiten innerhalb der jeweiligen 
noch aktuellen Blockfrist liegen.

Übung 45

Hinweis

Fassen Sie Lösung und Begründung ohne Angabe von 
Rechtsvorschriften zusammen.

Aufgabe

Bestimmen Sie, für wie viele Wochen wegen der 
Krankheit a 2 noch ein Anspruch auf Krankengeld be-
steht.

? Wochen50 Wochen

a 1 a 2 

20 Wochen

b
Blockfrist Krankheit a

Blockfrist Krankheit b
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Übung 48

Ergänzende Angaben

Während der Arbeitsunfähigkeits-
zeit a 2 beginnt Krankheit b 1. Diese 
Krankheit hat bisher noch nie Arbeits-
unfähigkeit verursacht. Zum Zeitpunkt 
des Eintritts der Krankheit b 1 ist je-
doch bereits der Höchstanspruch für 
die Krankheit a erreicht.

Aufgabe

Bestimmen Sie den Restanspruch für 
die Krankheit b 1 (Anzahl der Wochen) 
und begründen Sie Ihre Entscheidung 
kurz.

Übung 49

Bestimmen Sie den Beginn der Block-
fristen für die Erkrankungen von Mar-
tin Maus im Beispiel auf Seite 181 oh-
ne Angabe von Rechtsvorschriften.

Übung 50

Sachverhalt

Die Vorerkrankungszeiten eines Kun-
den (Versicherungsverhältnis mit An-
spruch auf Krankengeld besteht seit 
Jahren) weisen folgende Zeiträume 
auf: 
16. 10. 2024 – 21. 11. 2024 
Herzerkrankung,  
festgestellt am 16. 10. 2024

19. 06. 2025 – 19. 12. 2025 
Magenerkrankung,  
festgestellt am 19. 06. 2025

07. 11. 2025 – 05. 01. 2026 
Herzerkrankung

Seit 20. 02. 2026 besteht wieder 
Arbeitsunfähigkeit wegen der Herz-
erkrankung. Die Arbeitsunfähigkeit 
wurde am gleichen Tag ärztlich fest-
gestellt.

weiter arbeits-
unfähig wegen 
Krankheit a, 
jedoch ohne 
Krankengeldan-
spruch

Blockfrist Krankheit a
Blockfrist Krankheit b

40 Wochen 38 Wochen

a 1 a 2

b 1
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Hinweis

Eine Begründung ist nicht erforderlich.

Aufgabe

Bestimmen Sie die Blockfristen und 
berechnen Sie, bis zu welchem Tag ein 
Anspruch auf Krankengeld für die Er-
krankung ab 20. 02. 2026 besteht.

Übung 51

a 1 a 2 a 3 a 4

25 Wochen

b 1

20 Wochen

10  
Wochen

28 Wochen 35 Wochen

?

23 Wochen

?

b 2

50 Wochen

?

Blockfrist Krankheit a

Blockfrist Krankheit b

Aufgabe

Tragen Sie die Anzahl der Wochen, für 
die noch ein Krankengeldanspruch für 
die Krankheiten a 3, a 4 und b 2 be-
steht, in das Schaubild ein. Begründen 
Sie (kurz) Ihre Entscheidungen.
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3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

24 �Wiederaufleben des Krankengeldan-
spruchs

Was bedeutet „Wiederaufleben“? 

Es bedeutet, dass ein Krankengeldan-
spruch, der innerhalb einer Blockfrist 
geendet hat, weil dort bereits für 78 
Wochen Krankengeld bezogen worden 
war, mit Beginn einer neuen Blockfrist 
unter bestimmten Voraussetzungen 
wieder in vollem Umfang neu besteht. 
Dies gilt auch dann, wenn wieder 
Arbeitsunfähigkeit wegen derselben 
Krankheit besteht. 

Lernbeispiel 11

Volker Knorr bezog wegen eines 
Herzleidens für 78 Wochen Kran-
kengeld von der AOK. Die dazuge-
hörige Blockfrist läuft vom 08. 02. 
2023 bis 07. 02. 2026. Auch nach 
Ende des Krankengeldbezugs am 
13. 06. 2025 besteht die Arbeits-
unfähigkeit weiter fort. Renten-
ansprüche hat Volker Knorr nicht, 
da er die für den Rentenbezug not-
wendigen versicherungsrechtlichen 
Voraussetzungen nicht erfüllt hat. 
Sein Lebensunterhalt wird zurzeit 
vom Sozialamt sichergestellt. Zu 
Beginn der neuen Blockfrist erkun-
digt sich Volker Knorr bei der AOK, 
ob er erneut Krankengeld für das 
Herzleiden erhalten kann. Nach 
Beendigung des Krankengeldan-
spruchs hatte Volker Knorr seine 
Mitgliedschaft bei der AOK freiwil-
lig fortgesetzt. Diese Versicherung 
beinhaltet keinen Anspruch auf 
Krankengeld.

Hat Volker Knorr mit Beginn der 
neuen Blockfrist erneut Anspruch 
auf Krankengeld wegen seines 
Herzleidens?

Um die rechtlichen Voraussetzungen 
für das Wiederaufleben des Kran-
kengeldanspuchs prüfen zu können, 
schauen Sie sich zunächst die Rechts-
quelle des § 48 Abs. 2 SGB V an.

Versicherte haben unter bestimmten 
Voraussetzungen einen erneuten An-
spruch auf Krankengeld. Diese sind: 

1.	 Beginn einer neuen Blockfrist.

2.	� Bei Eintritt der jetzigen (erneuten) 
Arbeitsunfähigkeit besteht eine 
Versicherung mit Anspruch auf 
Krankengeld.

3.	� In der Zeit zwischen dem Ende des 
Krankengeldanspruchs und dem 
Beginn der jetzigen (erneuten) Ar-
beitsunfähigkeit zwei Bedingungen 
erfüllt sind: 

	 3.1 �keine Arbeitsunfähigkeit wegen 
derselben Krankheit für mindes-
tens sechs Monate und 

	 3.2 �eine Erwerbstätigkeit oder eine 
Verfügbarkeit bei der Arbeitsver-
mittlung. 

Merke
Mit Beginn einer neuen Blockfrist 
entsteht nur unter bestimmten 
Voraussetzungen wegen der-
selben Krankheit ein neuer An-
spruch auf Krankengeld. 

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 48 Abs. 2 
SGB V
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24.1 �Versicherung mit An-
spruch auf Krankengeld 

Zweckmäßigerweise sollten Sie diese 
Voraussetzung als Erstes prüfen. Dies 
erspart Ihnen möglicherweise um-
fangreiche weitere Arbeit. Sie haben 
bereits neben den krankengeldberech-
tigten Personengruppen auch diejeni-
gen kennengelernt, die einen solchen 
Anspruch nicht realisieren können. 

Mit der Vorschrift des § 48 Abs. 2  
SGB V wird also der Anspruch auf 
Krankengeld eingeschränkt. Diese 
Vorschrift soll verhindern, dass län-
gerfristig oder auf Dauer Arbeitsunfä-
higkeit besteht und mit Beginn einer 
neuen Blockfrist wieder für 78 Wochen 
Krankengeld zu zahlen ist. 

24.2 �Sechs-Monats-Zeitraum 

Selbst dann, wenn bei Beginn einer 
neuen Blockfrist eine Versicherung mit 
Anspruch auf Krankengeld besteht, 
sind weitere Voraussetzungen zu er-
füllen, um wieder Krankengeld wegen 
derselben Krankheit erhalten zu kön-
nen. 

Zwischen dem Ablauf des Kranken-
geldanspruchs wegen derselben 
Krankheit in der abgelaufenen Block-
frist und dem Beginn der Arbeitsun-
fähigkeit in der neuen Blockfrist muss 
mindestens sechs Monate wegen 
dieser Krankheit keine Arbeitsunfähig-
keit bestehen und entweder eine Er-
werbstätigkeit ausgeübt werden oder 
eine Verfügbarkeit bei der Arbeitsver-
mittlung (mindestens 15 Stunden wö-
chentlich) bestanden haben. 

Jede Erwerbstätigkeit mit Arbeits- 
entgelt, jede selbstständige Tätig- 
keit mit Arbeitseinkommen und beruf- 
liche Umschulung bzw. Fortbildung  
ist auf den Sechs-Monats-Zeitraum  
anzurechnen (BSG 03. 11. 1993 – AZ:  
1RK 10/93). Hierzu gehören auch ge- 
ringfügige Beschäftigungen i. S. d.  
§ 7 SGB V i.V. m. §§ 8, 8a SGB IV. Wa-
ren Versicherte in dem Zeitraum von  
sechs Monaten zeitweise wegen einer  
anderen Krankheit arbeitsunfähig,  
so ist diese Arbeitsunfähigkeit dann  
einer Erwerbstätigkeit im Sinne des  
§ 48 Abs. 2 Nr. 2 SGB V gleichzusetzen, 
wenn Sie eine Erwerbstätigkeit oder 
Verfügbarkeit (§ 138 Abs. 1 Nr. 3  
SGB III) von mindestens 15 Stunden 
wöchentlich unterbricht.

Dabei ist es nicht erforderlich, dass 
die Sechs-Monats-Zeiträume zusam-
menhängend verlaufen, sie können 
sich auch aus mehreren Teilabschnit-
ten zusammensetzen. In Summe geht 
es um 180 Kalendertage.

Zum Lernbeispiel 11 
von Seite 188

Die neue Blockfrist beginnt ab  
08. 02. 2026. Am 08. 02. 2026 ist 
Volker Knorr freiwilliges Mitglied 
der AOK. Die Mitgliedschaft be-
inhaltet keinen Anspruch auf Kran-
kengeld. Die versicherungsrecht-
lichen Voraussetzungen für den An-
spruch auf Krankengeld sind nicht 
erfüllt. Eine weitere (leistungs-
rechtliche) Prüfung der Vorausset-
zungen für das Wiederaufleben ist 
entbehrlich.

Ein erneuter Anspruch auf Kranken-
geld ist abzulehnen. 

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024, 
Ziff. 7.3.2

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 48 Abs. 2. 
Nr. 2 SGB V, 
GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024, 
Ziff. 7.3.3  
Abs. 3, 4

GR. v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024, 
Ziff. 7.3.3  
Abs. 2

4b 
Leistung  
ablehnen

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

4b 
Leistung  
ablehnen
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Hinweis

Volker Knorr ist zu empfehlen, sich 
an die Agentur für Arbeit zu wen-
den. Ggf. erfüllt Volker Knorr die 
Voraussetzungen für eine Leistung 
nach dem SGB III (z.B. Arbeitslosen-
geld bei Minderung der Leistungs-
fähigkeit).

In dem Gemeinsamen Rundschreiben 
vom 07. 09. 2022 i.d.F. vom 11. 12. 
2024 stellen die Beispiele 171 ff. die 
Fragestellungen anschaulich dar. Sie 
sollten sich diese genau anschauen 
und gedanklich nachvollziehen. 

Beispiel 

Martin Haas bezog bis 18. 04. 2025 
wegen seines Herzleidens Kranken-
geld. Die Arbeitsunfähigkeit be-
stand bis 22. 06. 2025 weiter fort. 
Anschließend nahm er seine ver-
sicherungspflichtige Beschäftigung 
wieder auf. Am 01. 10. 2025 begann 
eine neue Blockfrist wegen der 
Herzerkrankung. Am 28. 01. 2026 
wurde Martin Haas erneut wegen 
seines Herzleidens arbeitsunfähig.

Frage

Besteht ab 28. 01. 2026 erneut  
ein Anspruch auf Krankengeld für 
Martin Haas?

Lösung 

Die Arbeitsunfähigkeit endete mit 
dem 22. 06. 2025. Zwischen dem 
Ende der Arbeitsunfähigkeit we-
gen des Herzleidens am 22. 06. 
2025 und dem Beginn der erneuten 
Arbeitsunfähigkeit am 28. 01. 2026 
liegt ein Zeitraum von mehr als 
sechs Monaten. In der Zwischenzeit 
begann eine neue Blockfrist wegen 
der Herzerkrankung. Auch war Mar-
tin Haas in der Zwischenzeit mehr 
als sechs Monate erwerbstätig. 
Am 28. 01. 2026 besteht eine Ver-
sicherung mit Anspruch auf Kran-
kengeld. Es besteht ein erneuter 
Anspruch auf Krankengeld für 78 
Wochen für die am 28. 01. 2026 ein-
getretene Arbeitsunfähigkeit.

Beispiel 

Manfred Simon war bis 18. 05. 
2025 wegen eines Leberschadens 
arbeitsunfähig erkrankt. Das 
Krankengeld endete am 10. 05. 
2025 wegen Erreichen der Höchst-
anspruchsdauer. Seine Erwerbs-
tätigkeit nahm Manfred Simon am 
05. 06. 2025 wieder auf. Am 10. 07. 
2025 begann eine neue Blockfrist 
wegen der Lebererkrankung. Vom 
13. bis 21. 08. 2025 bestand erneut 
Arbeitsunfähigkeit wegen der Le-
bererkrankung, ebenso ab 29. 01. 
2026. 

Frage

Besteht anlässlich der Arbeitsun-
fähigkeit ab 13. 08. 2025 und/bzw. 
ab 29. 01. 2026 ein Anspruch auf 
Krankengeld?

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

4b 
Leistung  
ablehnen
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Lösung  

Manfred Simon ist seit 05. 06. 2025 
wieder erwerbstätig. Eine Versiche-
rung mit Anspruch auf Krankengeld 
kann deshalb unterstellt werden. 
Die neue Blockfrist beginnt ab  
10. 07. 2025. Somit erfüllt Manfred 
Simon am 10. 07. und 13. 08. 2025 
sowie am 29. 01. 2026 die versiche-
rungsrechtlichen Voraussetzungen. 
Es sind die leistungsrechtlichen 
Voraussetzungen zu prüfen. Für 
die am 13. 08. 2025 eingetretene 
Arbeitsunfähigkeit besteht kein An-
spruch auf Krankengeld, weil Man-
fred Simon keine 180 Kalendertage 
ohne Arbeitsunfähigkeit wegen des 
Leberleidens („Aussteuerungslei-
den“) erfüllt. Diese Voraussetzung 
ist aber am 29. 01. 2026 erfüllt. Fol-
gende Zeiten der Arbeitsfähigkeit 
kann Manfred Simon nachweisen:

19. 05. 2025  
bis 12. 08. 2025 	=	 86 Kalendertage

22. 08. 2025 
bis 28. 01. 2026 	=	160 Kalendertage

		  246 Kalendertage

Manfred Simon hat daher einen er-
neuten Anspruch auf Krankengeld 
für die am 29. 01. 2026 eingetrete-
ne Arbeitsunfähigkeit.

Eine Arbeitsunfähigkeit wegen einer 
anderen Erkrankung ist unerheblich, 
wenn diese Arbeitsunfähigkeit eine 
Erwerbstätigkeit im Sinne des § 48 
Abs. 2 Nr. 2 SGB V oder Verfügbarkeit 
(§ 138 Abs. 1 Nr. 3 SGB III) von mindes-
tens 15 Stunden wöchentlich unter-
bricht. 

24.3 �Übungen zum Lernab-
schnitt 24

Übung 52

Nennen Sie vier Kundengruppen, die 
keinen Anspruch auf Krankengeld ha-
ben mit Angabe der Rechtsvorschrift.

Übung 53

Sachverhalt

Willi Kinkel bezog als versicherungs-
pflichtiges Mitglied der AOK bis zum 
Anspruchsende nach 78 Wochen am 
19. 06. 2025 Krankengeld wegen eines 
Rückenleidens. Die Arbeitsunfähigkeit 
endete am 22. 08. 2025. Anschließend 
nahm er seine Erwerbstätigkeit wieder 
auf. Am 20. 01. 2026 wird er erneut 
wegen des Rückenleidens arbeitsun- 
fähig krank. Eine neue Blockfrist we-
gen des Rückenleidens begann am  
24. 11. 2025.

Hinweise

Begründen Sie Ihre Lösung nach der 
Drei-Schritt-Methode. Fristenberech-
nungen sind nicht zu begründen.

Aufgabe

Besteht für die am 20. 01. 2026 ein-
getretene Arbeitsunfähigkeit ein An-
spruch auf Krankengeld?

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024, 
Ziff. 7.3.3 
Abs. 4,  
Bsp. 178

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung
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25 �Betreuung des AOK-Kunden bzw. 
AOK-Kundinnen während der Arbeits-
unfähigkeit

Das Krankengeld hat für die AOK eine 
große Bedeutung. Jede bzw. jeder 
Krankengeldbeziehende erhält neben 
der Geldleistung auch Leistungen der 
Krankenbehandlung, wie z.B. ärztliche 
Behandlung und eventuell Arzneimit-
tel, Krankenhausbehandlung, Heil-und 
Hilfsmittel usw. Sinkende Kranken-
geldausgaben haben daher auch 
einen Einfluss auf diese Leistungsbe-
reiche.

25.1 �Faktoren, die die Kran-
kengeldausgaben be-
stimmen 

Die Höhe der Krankengeldausgaben 
wird durch drei Faktoren bestimmt: 

1.	� Höhe des kalendertäglichen Kran-
kengeldes im Einzelfall sowie 

2.	� Anzahl der gesamten Krankengeld-
fälle und 

3.	� Dauer der Krankengeldfälle (Tage/
Laufzeit) 

Auf die Höhe des kalendertäglichen 
Krankengeldes hat die AOK keinen 
Einfluss, da die Höhe des Kranken-
geldes aus dem Arbeitsentgelt bzw. 
Arbeitseinkommen nach festen Regeln 
berechnet wird. Anders dagegen stellt 
sich die Situation bei Anzahl und Dau-
er der Krankengeldfälle dar. 

25.2 �Bedeutung der Kran-
kengeldausgaben für 
Arbeitgeber und AOK 

Bereits unser Name „AOK – Die Ge-
sundheitskasse“ und unser Leitbild 
geben den heutigen Weg vor. Unser 
Ziel ist die Gesundheit unserer Versi-
cherten. Gesunde Kunden und Kundin-
nen sind seltener arbeitsunfähig und 
verursachen weniger Krankengeldaus-
gaben. 

Der weitaus größte Teil potenzieller 
Krankengeldbeziehenden, nämlich die 
Beschäftigten, können auf der Grund-
lage der §§ 20a, 20b SGB V von der 
fachlichen Kompetenz der AOK und 
ihrem Engagement auf dem Gebiet der 
betrieblichen Gesundheitsförderung 
profitieren. Einzelheiten hierzu haben 
Sie im Lernbrief zum Thema „Privat-
kundenanträge bearbeiten, Privatkun-
den beraten“ erfahren. 

Für einen Arbeitgeber bedeutet dies, 
dass er durch die Verhütung arbeits-
bedingter Gefahren die Gesundheit 
seiner Mitarbeitenden sichern kann, 
Kosten für Produktionsausfälle und 
Entgeltfortzahlung vermindern und 
so Kostenvorteile nutzen kann. Ins-
besondere Firmen, die gegenüber ihren 
Konkurrenten einen höheren Kranken-
stand (das ist der Anteil der arbeits-
unfähigen Arbeitnehmenden an der 
Gesamtzahl der Mitarbeitenden eines 
Unternehmens) haben, können so ihre 
Wettbewerbsfähigkeit stärken. Die 
optimale Betreuung der AOK-Kunden 
und AOK-Kundinnen sichert also auch 
ihren Arbeitgebern die Vorteile des 
AOK-Leistungsangebots. 

Die Fallvermeidung (z.B. durch optima-
le betriebliche Gesundheitsförderung) 
ist ein wichtiges Ziel der AOK. Dane-
ben bedeutet eine Verringerung der 
Krankengeldfälle und eine Laufzeit-
verkürzung der Krankengeldfälle kon-
sequenterweise auch eine Verringe-
rung der Leistungsausgaben und den 
Erhalt der Attraktivität der AOK als 
kostenbewusste Krankenversicherung. 
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25.3 �Fallsteuerung durch 
Krankengeld-Fallma-
nagement 

Durch die bundesweite Einführung 
eines konsequenten Krankengeld-
Fallmanagements konnte die Kun-
denzufriedenheit gesteigert, die Be-
arbeitungsqualität verbessert und die 
Krankengeldausgaben stabilisiert 
werden. Die individuelle Kundenbe-
treuung, insbesondere die Gespräche 
mit den Krankengeldbeziehenden, ist 
wesentlicher Bestandteil des Kran-
kengeld-Fallmanagements. Dabei 
werden gemeinsam Lösungsmöglich-
keiten gesucht, um die Arbeitsfähig-
keit so schnell wie möglich wieder 
herzustellen. Beachten Sie hierzu die 
Ausführungen zu dem Rechtsanspruch 
auf individuelle Beratung und Unter-
stützung durch die AOK (vgl. Punkt 18 
dieses Lernbriefes). 

25.3.1 �Inhalte des Krankengeld- 
Fallmanagement 

Mitarbeitende der AOK stehen den 
Versicherten während der Arbeitsun-
fähigkeit stets mit Rat und Tat zur 
Seite. Oberstes Ziel ist, das Ineinan-
dergreifen verschiedener Maßnahmen 
sowohl inhaltlich als auch zeitlich zu 
koordinieren und zu optimieren, um 
mögliche Einsparpotenziale zu nutzen. 

Da das Krankengeld niedriger als das 
Arbeitsentgelt ist, dürfte ein kurzer 
Genesungsprozess im Interesse aller 
Kunden und Kundinnen liegen. 

Versicherte, bei denen sich die Krank-
heit manifestiert hat und daher nicht 
mehr mit Arbeitsfähigkeit zu rechnen 
ist, sollten so schnell wie möglich an-
derweitig dauerhaft abgesichert wer-
den, z.B. durch den Bezug einer Rente. 
Das Risiko einer dauerhaften Erwerbs-
minderung ist von der Rentenver-
sicherung abzudecken. Somit kommt 
Krankengeld lediglich als kurz- bis 
mittelfristige Entgeltersatzleistung in 
Betracht. 

Welche Möglichkeiten speziell ge-
schulte Mitarbeitende im Kranken-
geld-Fallmanagement haben, möch-
ten wir Ihnen im Folgenden anhand 
von Beispielen verdeutlichen. 

Wichtig ist, bereits kurz nach Eintritt 
der Arbeitsunfähigkeit den Fall zu 
steuern und geeignete Maßnahmen zu 
ergreifen (sogenannte Reha-Frühför-
derung). Bei Erkrankungen, die in der 
Vergangenheit bereits häufig Arbeits-
unfähigkeit verursacht hatten, sollten 
Sie schon während der Zeit der Ent-
geltfortzahlung durch den Arbeitgeber 
tätig werden. 

Alle Personen, die therapeutisch tätig 
sind, müssen mit eingebunden werden. 
Sie kennen die Krankheitsgeschichten 
und haben große Einwirkungsmöglich-
keiten. Für die Kontaktaufnahme mit 
dem Arzt oder der Ärztin ist ein spe-
zieller Vordruck – Muster 52 – vorge-
sehen (sogenannte Arztanfrage; vgl. 
Abbildung „Anfrage bei Fortbestehen 
der Arbeitsunfähigkeit“ auf den Seiten 
195 und 196). 

Hinweis 

Der Vordruck – Muster 52 – („Arzt-
anfrage“) ist ein offiziell zwischen der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
und dem GKV-Spitzenverband abge-
stimmter Vordruck. 
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§ 14 SGB I, 
§ 44 Abs. 4 
SGB V

Generelles zur 
Kundenberatung



4.1 · Anträge auf Krankengeld bearbeiten

AOK-Bundesverband 194

1a 
schriftliche  
Anträge

Generelles zur 
Kundenberatung

1b 
mündliche  
Anträge

2 
versicherungs- 
rechtliche Prüfung

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

4a 
Leistung  
bewilligen

4b 
Leistung  
ablehnen

5 
Archivierung, 
Nacharbeit

25.3.2 �Sozialmedizinische Fallbe-
ratung 

Ein weiterer, ganz wichtiger Partner 
bei der Rehabilitation ist der Medizi-
nische Dienst (MD). Seine Aufgabe ist 
es, die AOK bei der Fallsteuerung zu 
unterstützen und ggf. gezielte Maß-
nahmen zur Wiederherstellung der 
Arbeitsfähigkeit vorzuschlagen. 

Dies können z.B. Leistungen zur me-
dizinischen Rehabilitation oder zur 
Teilhabe am Arbeitsleben sein, die 
Einleitung fachärztlicher Diagnostik 
und Behandlung, die Beratung über 
mögliche Krankenhausbehandlungen, 
Umgestaltungen oder Umsetzungen 
am Arbeitsplatz (hierzu ist die Ko-
operation mit dem Arbeitgeber und 
den Arbeitnehmenden Voraussetzung), 
Vorschläge zur zweckmäßigen Hilfs-
mittelausstattung oder zu geeigneten 
Behandlungseinrichtungen. Das Per-
sonal des MD ist dabei sowohl Partner 
der AOK als auch der Kunden und 
Kundinnen. Sie sind das sozialmedizi-
nische Bindeglied, um bedarfsgerechte 
Maßnahmen festzustellen und vor-
zuschlagen. Dass die Interessen der 
Kunden und Kundinnen hierbei ebenso 
berücksichtigt werden wie die der 
AOK, sollte den Kunden und Kundin-
nen deutlich gemacht werden. 

In der Praxis gilt es, die Kapazitäten 
des MD auszunutzen, aber nicht zu 
überstrapazieren. Deshalb sollten die 
AOK-Mitarbeitenden den MD aktiv 
unterstützen, indem sie sich bei der 
Vorauswahl der Fälle Gedanken ma-
chen, d.h., die Arbeitsunfähigkeitsfälle 
erkennen und auswählen, die ohne 
Fallmanagement zur Langzeit-Ar-
beitsunfähigkeit führen würden. Wei-
ter sollten die AOK-Mitarbeitenden 
gezielte Fragestellungen vorlegen, 
Informationen rechtzeitig und im not-
wendigen Umfang zur Verfügung stel-
len, geeignete Zeitpunkte für das Ein-
schalten des MD auswählen und alle 
möglichen Vorbereitungen treffen, die 
den MD von administrativen Arbeiten 
entlasten. Die Zusammenarbeit von 
AOK und MD wird beschrieben in der 
Anleitung zur sozialmedizinischen Be-
ratung und Begutachtung bei Arbeits-
unfähigkeit (ABBA).

§ 275 ff.  
SGB V
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Um gegebenenfalls Maßnahmen (z.B. zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit) einleiten zu können,  
bitten wir Sie uns Muster 52 zu übersenden.

Ihr Patient bzw. Patientin / unser Mitglied
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Auf Grund der Anfrage zum Fortbestehen der Arbeitsunfähigkeit erstellt der 
Vertragsarzt oder die Vertragsärztin den nachstehend abgedruckten Bericht mit 
einer Praxissoftware:
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25.3.3 Interventionszeitpunkte 

Welche Maßnahmen helfen darüber 
hinaus, die Arbeitsfähigkeit wieder-
herzustellen bzw. die Arbeitsunfähig-
keitszeit zu verkürzen? 

Ein wichtiges Instrument ist die Ein-
leitung von medizinischen Rehabili-
tationsmaßnahmen. Zuvor sollten Sie 
jedoch im Gespräch u.a. die Motivation 
der Erkrankten klären. 

Kostenträger für eine medizinische 
Rehabilitationsmaßnahme ist in der 
Regel der Rentenversicherungsträger, 
bei Arbeitsunfällen oder Berufskrank-
heiten der Unfallversicherungsträger 
(z.B. eine Berufsgenossenschaft). Nä-
heres hierzu erfahren Sie im Lernbrief 
zum Thema „Privatkundenanträge be-
arbeiten, Privatkunden beraten“.

Stufenweise Wiedereingliederung 
nach § 28 SGB IX 

Eine weitere Möglichkeit einer 
schnellen Wiedereingliederung in 
den Arbeitsprozess besteht durch 
die stufenweise Wiedereingliederung 
am vorhandenen alten Arbeitsplatz. 
Durch eine kontinuierliche Anhebung 
der täglichen Arbeitszeit oder einem 
tageweisen Wechsel von vollschichti-
ger Arbeit und einem anschließenden 
Arbeitsunfähigkeitstag mit ggf. ambu-
lanten Rehabilitationsleistungen kann 
die Belastung langsam gesteigert 
werden, bis die volle Arbeitsfähigkeit 
wiederhergestellt ist. Eine stufenweise 
Wiedereingliederung ist jedoch von der 
Zustimmung aller Beteiligten (Arzt, 
Ärztin, Arbeitgeber, ggf. Betriebsarzt, 
ggfs. Betriebsärztin, Versicherte und 
AOK) abhängig und wird im sogenann-
ten Wiedereingliederungsplan (Vor-
druck – Muster 20a bis 20d) festge-
halten. Empfehlungen zur Umsetzung 
der stufenweisen Wiedereingliederung 

sind in der Anlage der Arbeitsunfähig-
keits-Richtlinien enthalten. 

Seit dem Inkrafttreten des SGB IX kön-
nen auch die Rentenversicherungsträ-
ger auf der Grundlage von § 28 SGB IX  
medizinische und ergänzende Leistun-
gen während einer stufenweisen Wie-
dereingliederung erbringen. 

Eine stufenweise Wiedereingliederung 
(SWE) erfolgt aus therapeutischen 
Gründen und soll arbeitsunfähigen Ar-
beitnehmenden nach längerer schwe-
rer Krankheit schrittweise an die volle 
Arbeitsbelastung heranführen und so 
den Übergang zur vollen Arbeitsleis-
tung erleichtern. Indikationen können 
grundsätzlich alle schweren oder 
chronischen Erkrankungen sein.

Folgende Voraussetzungen müssen für 
eine stufenweise Wiedereingliederung 
(SWE) zulasten der Rentenversiche-
rung vorliegen: 

	· Die Versicherten stehen in einem un-
gekündigten Beschäftigungsverhält-
nis (Vollzeit oder Teilzeit) oder üben 
eine selbstständige Tätigkeit aus 
und haben auch einen Leistungsan-
spruch gegenüber der gesetzlichen 
Rentenversicherung.

	· Zum Zeitpunkt der Beendigung der 
Leistung zur medizinischen Rehabili-
tation besteht weiterhin Arbeitsun-
fähigkeit.

	· Die SWE muss spätestens innerhalb 
von vier Wochen nach dem Ende der 
medizinischen Rehabilitation begin-
nen (keine Ausnahmen möglich).

	· Die Beteiligten haben der Durchfüh-
rung der SWE zugestimmt.

	· Die Versicherten sind gesundheitlich 
ausreichend belastbar für die SWE 
(mindestens zwei Stunden täglich).

§ 74 SGB V, 
§ 7 AU-RL,  
§ 28 SGB IX
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Erkundigen Sie sich in Ihrer AOK, wel-
che Erfahrungen mit der Anwendung 
der vorstehenden Vereinbarung ge-
macht wurden.

Zeichnet es sich ab, dass die bisherige 
Tätigkeit nicht wieder aufgenommen 
werden kann, sollten Sie mit Zustim-
mung der Kunden bzw. Kundinnen mit 
dem Arbeitgeber Kontakt aufnehmen, 
um die Möglichkeit eines innerbetrieb-
lichen Arbeitsplatzwechsels zu prü-
fen. Dadurch können Sie rechtzeitig 
feststellen, ob eine Umbesetzung auf 
einen leidensgerechten Arbeitsplatz 
erfolgen kann. 

Ist nach ärztlicher Einschätzung eine 
Rückkehr an den bisherigen Arbeits-
platz nicht mehr möglich, sollten 
Sie insbesondere jüngeren Personen 
Informationen über Maßnahmen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben, z.B. Um-
schulungen geben. Hier ist auch eine 
frühzeitige Kontaktaufnahme bzw. 
-Vermittlung zum zuständigen Leis-
tungsträger (Agentur für Arbeit oder 
Rentenversicherungsträger) notwen-
dig. 

Rente 

In einigen Fällen sind jedoch auch 
diese Maßnahmen nicht erfolgreich. 
Wenn eine Wiederherstellung der 
Erwerbsfähigkeit nicht mehr mög-
lich ist, ist es Ihre Aufgabe, unseren 
Versicherten bei der Sicherung ihres 
Lebensunterhalts zu helfen, da das 
Krankengeld in absehbarer Zeit enden 
wird. Hier sollte das Krankengeld als 
zeitlich befristete Leistung durch einen 
Rentenbezug abgelöst werden. Klar, 
dass wir bei den Formalitäten helfen, 
z.B. mit Informationen über notwendi-
ge Unterlagen für den Rentenantrag, 
die zuständigen Stellen und ggf. selbst 
den Rentenantrag aufnehmen. 

Je eher dabei der Rentenantrag ge-
stellt wird, umso eher kann die Rente 
beginnen. Das wiederum dient der 
rechtzeitigen Absicherung der Arbeits-
unfähigkeit und (bei Zubilligung einer 
Dauerrente durch Erstattungsan-
sprüche gegenüber dem Rentenver-
sicherungsträger) unserer finanziellen 
Entlastung. 

Da die schnelle Bewilligung einer Ren-
te nicht zu den vorrangigen Interessen 
der Rentenversicherungsträger gehört, 
ist es unsere Aufgabe, die Bearbeitung 
des Rentenantrags durch optimalen 
Informationsfluss und Ausnutzen mög-
licher Einflussnahme zu unterstützen, 
z.B. indem Sie alle für den Renten-
antrag erforderlichen Unterlagen 
beschaffen bzw. dabei unterstützen. 
Es gilt der Grundsatz „Rehabilitation 
vor Rente“, daher wird normalerweise 
zunächst ein Antrag auf Leistungen 
zur Teilhabe gestellt. Wenn jedoch 
die Berentung aufgrund des Gesund-
heitszustands wahrscheinlich ist, 
sollten Sie parallel zum Antrag auf 
Leistungen zur Teilhabe ein Konten
klärungsverfahren (Klärung der 
Beitragszeiten) beim Rentenversiche-
rungsträger anstoßen. Kommt es zur 
Berentung, ist die oftmals zeitaufwen-
dige Kontenklärung unter Umständen 
schon abgeschlossen. 

Nahtlosigkeitsregelung 

Als weitere Absicherung im Falle der 
Arbeitslosigkeit kann auch Arbeitslo-
sengeld bei Minderung der Leistungs-
fähigkeit infrage kommen. Alle AOK-
Mitarbeitenden, die diese Personen 
betreuen, können Ihnen hierzu Näheres 
erläutern. 

§ 145 SGB III
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Sozialhilfe bzw. Bürgergeld

Wird dennoch die Höchstanspruchs-
dauer des Krankengeldes erreicht, 
ohne dass eine Rentenzahlung erfolgt, 
kann die wirtschaftliche Sicherung der 
Kunden bzw. Kundinnen durch den So-
zialhilfeträger im Rahmen des SGB XII 
übernommen werden. Dies kann z.B. 
auch in Form von Darlehen erfolgen. 
Erwerbsfähige Hilfebedürftige erhal-
ten unter bestimmten Voraussetzun-
gen Bürgergeld. 

Mit dem Ende der Krankengeldzahlung 
endet häufig auch der Krankenversi-
cherungsschutz unserer Versicherten. 
Klären Sie daher rechtzeitig hierüber 
auf und suchen Sie gemeinsam nach 
Alternativen. Dabei kommen eine 
Familienversicherung, eine Kranken-
versicherung aufgrund eines Renten-
antrags oder aufgrund des Rentenbe-
zugs infrage oder auch eine freiwillige 
Versicherung. Hierbei kann evtl. auch 
ein Kassenwahlrecht ausgeübt wer-
den, um den Versicherungsschutz für 
die ganze Familie bei einer einzigen 
Krankenkasse zu erreichen. 

Über die Möglichkeiten, die das SGB V 
für die Einleitung von Leistungen zur 
Teilhabe und den Übergang vom 
Krankengeld zur Rente vorsieht, infor-
mieren wir Sie im nächsten Teil dieses 
Lernbriefs. 

Berufskrankheiten

Auf Leistungen der gesetzlichen 
Krankenversicherung besteht kein 
Anspruch, wenn sie als Folge eines 
Arbeitsunfalls oder einer Berufskrank-
heit im Sinne der gesetzlichen Unfall-
versicherung zu erbringen sind. Daher 
ist es wichtig zu erkennen, ob ggf. 
eine Berufskrankheit Ursache für die 
Arbeitsunfähigkeit ist. Den zustän-
digen Leistungsträger zu ermitteln, 
hat für beide Seiten Vorteile: für die 
Versicherten, weil die Leistungen der 
Unfallversicherung unter Umständen 
höher sind als die der gesetzlichen 
Krankenversicherung (z.B. bei der 
Berechnung des Verletztengeldes 
werden lohnsteuerfreie Sonntags-, 
Feiertags- oder Nachtarbeitszuschlä-
ge mitberücksichtigt, das zu berück-
sichtigende Nettoarbeitsentgelt be-
trägt 100 % statt 90 %), und für die 
AOK, weil sie kein Krankengeld leistet, 
sondern im Auftrag der Berufsgenos-
senschaft Verletztengeld zahlt und 
für diese Tätigkeit neben den tatsäch-
lichen Aufwendungen auch noch einen 
Grundbetrag für die Auftragstätigkeit 
vergütet bekommt. 

Das Erkennen einer Berufskrank-
heit ist schwierig. Die Beratenden 
Krankengeld werden dabei von der 
EDV unterstützt, die entsprechende 
Hinweise gibt, wenn Diagnosen mit 
einer anerkannten Berufskrankheit im 
Zusammenhang stehen könnten. Auf-
grund der ihr zur Verfügung stehenden 
Arbeitsunfähigkeitsdiagnosen kann 
die AOK auf das Vorliegen einer Be-
rufskrankheit schließen. 

§ 11 Abs. 5 
SGB V
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Hat die AOK entsprechende Erkennt-
nisse gewonnen, ist sie verpflichtet, 
dies unverzüglich den für den Arbeits-
schutz zuständigen Stellen und dem 
Unfallversicherungsträger mitzuteilen. 
Näheres hierzu erfahren Sie im Lern-
brief zum Thema „Privatkundenanträ-
ge bearbeiten, Privatkunden beraten“.

Bescheinigung nach § 32b EStG 

Am Ende des Krankengeldbezugs 
erhält jede bzw. jeder Krankengeld-
beziehende von der AOK eine „Be-
scheinigung über den Bezug von Lohn-
ersatzleistungen“ zur Vorlage beim 
Finanzamt. Weshalb ist eine solche 
Bescheinigung notwendig? 

Vom Krankengeld werden zwar – wie 
von Entgeltersatzleistungen generell 
– keine Steuern entrichtet, die Lohn- 
bzw. Einkommensteuer von Arbeitneh-
menden richtet sich jedoch nach den 
im Kalenderjahr erzielten Einkünften 
im Sinne der Steuergesetze. Je höher 
die Einkünfte sind, desto höher ist 
auch der Prozentsatz (Steuersatz), 
der vom Einkommen als Steuer zu ent-
richten ist. Man spricht hier auch von 
der sogenannten Steuerprogression. 
Bei der Höhe des Einkommens, aus 
dem der Steuersatz ermittelt wird, 
werden auch Entgeltersatzleistungen 
berücksichtigt. In der Konsequenz wer-
den zwar aus dieser Leistung selbst 
keine Steuern gezahlt, sondern nur 
aus dem verbliebenen Jahreseinkom-
men, der maßgebende Steuersatz ist 
jedoch höher, als dieser ohne Berück-
sichtigung des Krankengeldes wäre. 

Die Träger der Sozialleistungen ha-
ben bei Einstellung der Leistung oder 
spätestens am Ende des jeweiligen 
Kalenderjahres jeder bzw. jedem 
Krankengeldbeziehenden die Dauer 
des Leistungszeitraums sowie Art und 
Höhe (Bruttobeträge) der während des 
Kalenderjahrs gezahlten Leistungen 
zu bescheinigen. In der Bescheinigung 
ist auf die steuerliche Behandlung die-
ser Leistungen und die Steuererklä-
rungspflicht hinzuweisen. 

§ 20c Abs. 1 
Satz 3 SGB V

§ 32b Abs. 3 
EStG
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3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

26 �Aufforderung zum Antrag auf  
Leistungen zur Teilhabe

Folgendes Gutachten liegt Ihnen zur Auswertung vor:

Lernbeispiel 12

Wichtige Erkenntnis aus dem Gutachten:

Es liegt eine Bescheinigung des MD vor, wonach die Voraussetzungen nach 
§ 51 SGB V für Klaus Sauer vorliegen. 

Welche Auswirkungen hat das im Einzelnen für die Krankengeldfallführung?

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 51 SGB V 
GR v. 
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024, 
Ziff. 10.1
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26  Aufforderung zum Antrag 
auf Leistungen zur Teilhabe

Medizinischer Dienst  
Rheinland-Pfalz

Beratungsstelle Alzey

Auftraggeber:              11. 02. 2022 
AOK – Die Gesundheitskasse in Rheinland-Pfalz/Saarland

Gutachten für:

Klaus Sauer 
Karlshofer Str. 39 
67433 Neustadt 
geb.: am 01. 10. 1961  beschäftigt als:  Werkzeugmacher  
  bei:  Eisen und Stahl AG

Versicherungsnummer:  R201524982

behandelnder Arzt:  Dr. med. Ulrike Müller, Maxstr. 50, 67480 Edenkoben

arbeitsunfähig seit:  20. 11. 2020      Gutachten Nr. 04

Ergebnis der Begutachtung:

Der Patient leidet weiterhin an erheblichen Rückenbeschwerden mit Ausstrahlung in beide  
Beine. Diagnostisch handelt es sich um einen Bandscheibenschaden. Die ambulanten Be-
handlungsmöglichkeiten werden genutzt. Ein Heilverfahren wurde bereits in der Zeit vom 04. 
bis 25. 01. 2022 durchgeführt. Der Patient wurde arbeitsunfähig entlassen. Zusätzlich hat sich 
die Herz insuffizienz weiter verstärkt. In der Zwischenzeit wurde ein Langzeit-EKG durchge-
führt. Das Ergebnis liegt uns vor. Der Patient ist nur noch in sehr geringem Maße belastbar.  
Außerdem wirkt der Patient, bedingt durch die lange Arbeitsunfähigkeitszeit, sehr depressiv. 
Ein Gespräch mit dem Mitarbeiter der AOK hat bereits stattgefunden. Mit einer Wiederauf-
nahme der zuletzt ausgeübten Tätigkeit ist nicht zu rechnen. Auch ist eine Arbeitsplatzum-
besetzung innerhalb des Betriebs auf einen leichteren Arbeitsplatz dem Patienten nicht zu-
zumuten. Die behandelnde Ärztin ist ebenfalls unserer Auffassung.

Die Voraussetzungen im Sinne des § 51 SGB V liegen vor.

Diagnosen:

sonstige zervikale Bandscheibenverlagerung   ICD  M50.2 
Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet     I50.9 
Angst und depressive Störung, gemischt     F41.2

Dr. med. Norbert Rongen 
Sozialmediziner

Wichtige Erkenntnis aus dem Gutachten:

Der begutachtende Arzt des MD bescheinigt, dass die Voraussetzungen nach § 51 SGB V 
für Klaus Sauer vorliegen. 

Welche Auswirkungen hat das im Einzelnen für die Krankengeldfallführung?

Generelles zur  
Kundenberatung

4.1

06. 02. 2026

1965

18. 11. 2025

Klaus Sauer leidet weiterhin an erheblichen Rückenbeschwerden mit Ausstrahlung in beide 
Beine. Diagnostisch handelt es sich um einen Bandscheibenschaden. Die ambulanten Be-
handlungsmöglichkeiten werden genutzt. Ein Heilverfahren wurde bereits in der Zeit vom 02.  
bis 23. 01. 2026 durchgeführt. Klaus Sauer wurde arbeitsunfähig entlassen. Zusätzlich hat sich  
die Herzinsuffizienz weiter verstärkt. In der Zwischenzeit wurde ein Langzeit-EKG durchge-
führt. Das Ergebnis liegt uns vor. Klaus Sauer ist nur noch in sehr geringem Maße belastbar.  
Außerdem wirkt er bedingt durch die lange Arbeitsunfähigkeitszeit, sehr depressiv. Ein Ge-
spräch mit dem Mitarbeiter der AOK hat bereits stattgefunden. Mit einer Wiederaufnahme der 
zuletzt ausgeübten Tätigkeit ist nicht zu rechnen. Auch ist eine Arbeitsplatzumbesetzung inner-
halb des Betriebs auf einen leichteren Arbeitsplatz nicht zuzumuten. Die behandelnde Ärztin 
ist ebenfalls unserer Auffassung.

behandelnde Ärztin:
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So oder so ähnlich sehen oft Gutach-
ten des MD aus. Der Gutachter bzw. 
die Gutachterin des MD bescheinigt 
hiermit, dass die Voraussetzungen 
nach § 51 SGB V vorliegen. Welche 
Auswirkungen hat das im Einzelnen?

Versicherten, deren Erwerbsfähigkeit 
nach ärztlichem Gutachten erheblich 
gefährdet oder gemindert ist, kann die 
Krankenkasse eine Frist von zehn Wo-
chen setzen, innerhalb der sie einen 
Antrag auf Leistungen zur Teilhabe zu 
stellen haben. Dass die Durchführung 
einer medizinischen Rehabilitations-
maßnahme oder einer Leistung zur 
Teilhabe am Arbeitsleben durchaus im 
Sinne unserer Kundschaft ist, können 
Sie nun nachvollziehen.

Merke
Eine arbeitsunfähige Person, 
deren Erwerbsfähigkeit nach 
ärztlichem Gutachten gemindert 
oder gefährdet ist, sollten Sie 
unter Fristsetzung zu einem An-
trag auf Leistungen zur Teilhabe 
auffordern. 

Damit Sie unsere Kunden und Kundin-
nen zu einem Antrag auf Leistungen 
zur Teilhabe auffordern können, sind 
einige Voraussetzungen zu erfüllen. 

26.1 �Antrag auf Leistungen 
zur Teilhabe

Mit dem Inkrafttreten des SGB IX hat 
sich auch die Begrifflichkeit geändert. 
Statt beruflicher Rehabilitation und 
medizinischer Rehabilitation spricht 
das Gesetz allgemein von Leistungen 
zur Teilhabe, die sich untergliedern in 

	· Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation, 

	· Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-
leben, 

	· unterhaltssichernde und andere er-
gänzende Leistungen, 

	· Leistungen zur Teilhabe an Bildung 
und 

	· Leistungen zur sozialen Teilhabe. 

In vielen Fällen wird meist der Bezug 
einer Rente wegen Erwerbsminderung 
am Ende aller Maßnahmen stehen. 
Warum fordern wir bestimmte Perso-
nen dann aber auf, einen Antrag auf 
Leistungen zur Teilhabe und nicht di-
rekt einen Rentenantrag zu stellen? 

Renten wegen Erwerbsminderung sol-
len erst dann bewilligt werden, wenn 
zuvor Maßnahmen zur Teilhabe durch-
geführt worden sind oder wenn ein 
Erfolg solcher Maßnahmen nicht zu 
erwarten ist. So wurde der Grundsatz 
„Rehabilitation vor Rente“ geprägt. 
Entsprechend ist auch das Recht der 
Rentenversicherung angelegt. Bevor 
vom Rentenversicherungsträger eine 
Rente wegen Erwerbsminderung ge-
zahlt wird, soll zunächst versucht 
werden, durch eine Maßnahme zur 
Teilhabe, wie z.B. ein medizinisches 
„Heilverfahren“, die Arbeitsfähigkeit 
wiederherzustellen. Erst wenn ein 
Heilverfahren ohne Erfolg geblieben 
ist oder keinen Erfolg bringen würde, 
kann eine Rente zugebilligt werden. 

§ 51 Abs. 1 
SGB V, 
GR v. 
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024, 
Ziff. 10

Generelles zur 
Kundenberatung

§ 5 SGB IX

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 9 Abs. 1 
SGB VI
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Eine Leistung zur Teilhabe kann der 
Rentenversicherungsträger unter den 
im SGB VI bezeichneten Voraussetzun-
gen übernehmen. Hierzu gehören me-
dizinische und versicherungsrechtliche 
Voraussetzungen. Die medizinischen 
Voraussetzungen werden auch als 
persönliche Voraussetzungen bezeich-
net. Näheres hierzu erfahren Sie im 
Lernbrief zum Thema „Privatkunden-
anträge bearbeiten, Privatkunden be-
raten“. Weisen Sie unsere Versicherten 
daher darauf hin, welche Leistungen 
sie bei anderen Sozialleistungsträgern 
erhalten können, und unterstützen Sie 
diese bei der Antragstellung. 

Der Rentenversicherungsträger prüft, 
bevor er über einen Rentenantrag 
wegen verminderter Erwerbsfähigkeit 
(hierzu gehören Renten wegen voller 
oder teilweiser Erwerbsminderung) 
entscheidet, ob Leistungen zur Teil-
habe voraussichtlich erfolgreich sind. 
Ebenso prüft er bei einem Antrag auf 
Leistungen zur Teilhabe, ob 

	· eine erfolgreiche medizinische 
Rehabilitation oder Leistung zur 
Teilhabe am Arbeitsleben nicht er-
wartet werden kann oder der Ver-
sicherte voll oder teilweise erwerbs-
gemindert ist. 

	· Leistungen zur Teilhabe bereits 
durchgeführt worden sind, ohne dass 
eine Erwerbsminderung verhindert 
wurde. 

In diesen Fällen gilt der Antrag auf 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-
leben oder auf Leistungen zur medi-
zinischen Rehabilitation als Renten-
antrag. Stellen unsere Versicherten 
direkt einen Rentenantrag, ist dies 
krankenversicherungsrechtlich einem 
Antrag auf Leistungen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben oder auf Leistun-
gen zur medizinischen Rehabilitation 
gleichzusetzen. 

Übrigens ist bei einem Antrag auf Leis-
tungen zur Teilhabe anzugeben, ob 
der Antrag aufgrund einer Aufforde-
rung nach § 51 SGB V aufgenommen 
wurde. Auch ist ein Antrag Vorausset-
zung für den Bezug einer Rente. 

Merke
Fordern Sie unsere Versicherten 
zum Antrag auf Leistungen zur 
Teilhabe auf, prüft der Renten-
versicherungsträger auf der 
Grundlage des Antrags, ob 
dieser als Rentenantrag gilt, 
wenn die Versicherten vermin-
dert erwerbsfähig sind und ein 
Erfolg von Leistungen zur medi-
zinischen Rehabilitation oder zur 
Teilhabe am Arbeitsleben nicht 
zu erwarten ist. 

Bevor Sie zum Antrag auf Leistungen 
zur Teilhabe auffordern, sollten Sie 
in einem persönlichen Beratungsge-
spräch sowie mit den Behandelnden 
die individuelle Situation der Ver-
sicherten erörtern. Oft äußern diese 
persönliche Bedenken gegen eine ent-
sprechende Maßnahme. Eine längere 
Trennung von der Familie ist häufig ein 
Ablehnungsgrund. Auch werden aus 
Unkenntnis heraus Bedenken geäu-
ßert, eine Rehabilitationsmaßnahme 
würde den Anspruch auf eine Rente 
schmälern. Nutzen Sie dann Ihre Kom-
petenz und informieren Sie unsere Ver-
sicherten über die Leistungen des Ren-
tenversicherungsträgers (z.B. die Höhe 
und die Zahlung des Übergangsgeldes, 
wobei Versicherte bei Bezug von Über-
gangsgeld keine Zuzahlung zu den 
Kosten der Rehabilitationsmaßnahme 
leisten müssen, Übernahme von Fahr- 
und Gepäcktransportkosten durch 
den Rentenversicherungsträger ohne 
Zuzahlung, ggf. Kostenübernahme für 
eine Haushaltshilfe). 

§ 9 Abs. 2,  
§ 11 SGB VI

§ 15 SGB I

§ 116 Abs. 2 
SGB VI

§ 115 Abs. 1 
Satz 1  
SGB VI,  
§ 19 SGB IV

§ 32 Abs. 3 
SGB VI

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

Generelles zur 
Kundenberatung
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Gerade dann, wenn die betreffende 
Person bereits sehr lange arbeitsun-
fähig erkrankt ist und nur wenig Aus-
sicht hat, wieder in das Erwerbsleben 
eingegliedert zu werden, ergeben sich 
auch soziale Probleme. Im Vorder-
grund steht die Sorge um den Erhalt 
des Lebensstandards und die wirt-
schaftliche Absicherung der Familie. In 
diesen Fällen können die Mitarbeiten-
den im Krankengeld Ihrer AOK für die 
Kunden und Kundinnen eine sinnvolle 
Hilfe sein. Erkundigen Sie sich, welche 
Mitarbeitenden in Ihrer AOK für die 
Kunden und Kundinnen als Ansprech-
partner zur Verfügung stehen.

Die Beantragung einer Rente oder 
die ggf. in dieser Weise bewertete 
Beantragung einer Leistung zur Teil-
habe kann für unsere Kunden und 
Kundinnen mit weitreichenden Folgen 
verbunden sein. Kundenberatende der 
AOK sind daher zu einer umfassenden 
Beratung, Aufklärung und Information 
der Kunden und Kundinnen über die 
Folgen eines entsprechenden Antrags 
verpflichtet. 

Im Falle einer Aufforderung zu einem 
Antrag auf Leistungen zur Teilhabe 
sieht der Gesetzgeber daher auch vor, 
dass Versicherte vorher „angehört“ 
werden müssen. Unsere Kunden und 
Kundinnen müssen also die Möglich-
keit haben, zu Ihrer Aufforderung Stel-
lung zu nehmen, da es sich hierbei um 
einen „Verwaltungsakt“ handelt, der 
unsere Kunden  und Kundinnen unter 
Umständen nicht nur Vorteile bringt, 
sie also ggf. nicht begünstigt. Wird die 
Rente nämlich zugebilligt, erhalten sie 
kein Krankengeld mehr, sondern eine 
Rente, die in vielen Fällen niedriger ist 
als das zuletzt gezahlte Krankengeld. 
Der Verwaltungsakt der Kranken-
kasse (Aufforderung zum Antrag auf 
Leistungen zur Teilhabe) hat für sie 

nicht immer ausschließlich begünsti-
gende Auswirkungen. Unseren Kunden 
und Kundinnen müssen daher vor der 
Antragstellung Gelegenheit zur per-
sönlichen Stellungnahme haben. Eine 
Tatsache, die nach unserem Verständ-
nis für eine partnerschaftliche Zusam-
menarbeit selbstverständlich ist. 

Dabei muss die Anhörung nicht tat-
sächlich stattfinden. Verzichten die 
Kunden bzw. die Kundinnen nämlich 
darauf, sich innerhalb einer angemes-
senen Frist (das sind in der Regel zwei 
bis drei Wochen) zu der geplanten 
Aufforderung zu äußern, so gilt die 
Anhörung dennoch als durchgeführt. 
Näheres können Sie dem Lernbrief zum 
Thema „Verwaltungsverfahren“ ent-
nehmen.

Im Sinne eines vertrauensvollen Um-
gangs, sollten Sie die Kunden und 
Kundinnen in einem persönlichen Ge-
spräch von dem Nutzen einer Leistung 
zur Teilhabe überzeugen. Daneben 
sollten Sie alle Kundinnen und Kunden 
aber auch schriftlich unter Fristset-
zung auffordern, einen entsprechen-
den Antrag zu stellen. 

Die schriftliche Aufforderung ist in-
sofern wichtig, weil sie die Kunden 
und Kundinnen dadurch in ihrem Dis-
positionsrecht einschränkt. D.h., sie 
dürfen den Antrag auf Leistungen zur 
Teilhabe bzw. den Rentenantrag spä-
ter nicht ohne Zustimmung der AOK 
zurückziehen. Sofern die Kunden und 
Kundinnen den Antrag nicht innerhalb 
der gesetzten Frist von zehn Wochen 
stellen, entfällt der Krankengeldan-
spruch. 

§§ 13–15  
SGB I, § 44 
Abs. 4 SGB V

§ 24 Abs. 1 
SGB X

§ 51 Abs. 1 
SGB V

§ 51 Abs. 3 
SGB V, 
GR v. 
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024, 
Ziff. 10.2.3
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Persönliche Gespräche sind auch vor-
teilhaft, um zu überzeugen, dass der 
Antrag kurzfristig gestellt wird. Für 
die AOK kann sich alleine durch das 
Ausschöpfen der Zehn-Wochen-Frist 
eine zusätzliche Krankengeldausgabe 
in vierstelliger Höhe ergeben. Da Sie 
Antragsvordrucke der Rentenversi-
cherungsträger vorrätig haben bzw. 
über die Internetseite des Rentenversi-
cherungsträgers downloaden können, 
bietet es sich an, den Antrag sofort 
gemeinsam mit den Kunden bzw. der 
Kundin auszufüllen. 

Merke
In einem persönlichen Gespräch 
überzeugen Sie die Kunden und 
Kundinnen von dem Nutzen einer 
Leistung zur Teilhabe. Mit der 
schriftlichen Aufforderung, einen 
entsprechenden Antrag zu stel-
len, schränken Sie die Kunden 
und Kundinnen in ihrem Disposi-
tionsrecht ein. 

26.1.1 �Minderung oder erhebliche 
Gefährdung der Erwerbs- 
fähigkeit

Voraussetzung für eine Aufforderung 
i.S.d § 51 SGB V ist, dass die Erwerbs-
fähigkeit der Versicherten erheblich 
gefährdet oder gemindert ist. Eine 
teilweise oder volle Erwerbsminderung 
braucht also nicht schon tatsächlich 
eingetreten zu sein. 

26.1.2 Ärztliches Gutachten

Für die Beurteilung der Frage, ob die 
Erwerbsfähigkeit erheblich gefährdet 
oder gemindert ist, ist ein ärztliches 
Gutachten zwingend vorgeschrieben. 
Dieses ärztliche Gutachten kann 
prinzipiell von jedem ärztlichen Fach-

personal (z. B. in der Hausarztpraxis, 
im Krankenhaus), erstellt werden. Mit 
Gutachten ist dabei grds. nicht ein 
Fragebogen gemeint, in dem auf ent-
sprechende Fragen nur mit Ja oder 
Nein zu antworten ist. Hier ist vielmehr 
ein individuell erstellter, eingehender 
medizinischer Bericht erforderlich. In 
der Praxis wird das ärztliche Gutach-
ten grundsätzlich vom MD erstellt. 

Das ist auch deshalb zweckmäßig, 
weil das ärztliche Fachpersonal über 
entsprechende Erfahrungen verfügt 
und mit den versicherungsrechtlichen 
Begriffen vertraut ist. Mit einem quali-
fizierten MD-Gutachten erübrigt sich 
unter Umständen eine Begutachtung 
der Versicherten durch das ärztliche 
Fachpersonal der Rentenversicherung. 
Eine Anerkennung des MD-Gutachtens 
durch den Rentenversicherungsträger 
verkürzt die Bearbeitungszeit eines 
Antrags auf Leistungen zur Teilhabe. 

Zum Lernbeispiel 12 
von Seite 201

Dr. med. Rongen vermerkt in seinem 
Gutachten, dass die Voraussetzun-
gen des § 51 SGB V bei Klaus Sauer 
erfüllt sind.

26.1.3 Fristenberechnung

Wenn Sie unsere Kunden und Kundin-
nen zum Antrag auf Leistungen zur 
Teilhabe auffordern, haben sie zehn 
Wochen Zeit, den Antrag zu stellen. 
Die Zehn-Wochen-Frist beginnt, nach-
dem unsere Kunden und Kundinnen 
von der Aufforderung (Verwaltungs-
akt) Kenntnis erlangt haben. Näheres 
erfahren Sie im Lernbrief zum Thema 
„Verwaltungsverfahren“.

GR v. 
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024, 
Ziff. 10.2.1

§ 31, § 37  
Abs. 1,  
§ 39 SGB X, 
GR v. 
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024, 
Ziff. 10.2.4

3 
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liche Prüfung

Generelles zur 
Kundenberatung
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Wenn sie im persönlichen Gespräch 
die Stellung des Antrags auf Leistun-
gen zur Teilhabe vereinbaren, sollten 
Sie dies in geeigneter Form festhalten 
(z.B. Aktennotiz, formlose schriftliche 
Bestätigung der Kunden bzw. der Kun-
dinnen). Diese Vereinbarung können 
Sie vor dem Gespräch mit den Versi-
cherten vorbereiten.

Wird die Aufforderung schriftlich zu-
gestellt, sollten Sie ein Verfahren 
wählen, bei dem nicht nur der Zugang 
des Schreibens, sondern auch der Zeit-
punkt der Zustellung nachgewiesen 
werden kann (z.B. Einschreiben mit 
Rückschein oder Postzustellungs-
urkunde). 

Bei Zustellung der Aufforderung 
mittels einfachem Brief werden ab 
Aufgabetag vier Tage (gesetzliche 
Zugangsfiktion) gerechnet, bis die Auf-
forderung den Kunden bzw. Kundinnen 
bekannt ist. 

Für die Fristenberechnung sind § 187 
Abs. 1 BGB (Beginn) und § 188 Abs. 2  
1. Halbsatz BGB (Ende) maßgebend. 
Die Zehn-Wochen-Frist beginnt also 
am Tag nach der Bekanntgabe der 
Aufforderung. 

Bei der Bestimmung des Endes der 
Zehn-Wochen-Frist ist eine Besonder-
heit zu beachten. Fällt das Ende der 
Frist auf einen Samstag, Sonntag oder 
Feiertag verlängert sich das Ende der 
Frist auf den nächsten Werktag.

Beispiel

Ende der Zehn-Wochen-Frist am 
Sonntag. Der folgende Montag ist 
ein Feiertag.

Folge

Verlängerung der Frist auf den Ab-
lauf des nächsten Dienstags.

Beispiel

Ende der Zehn-Wochen-Frist am 
Freitag, dieser Freitag ist jedoch 
der 1. Mai eines Jahres.

Folge

Ende der Zehn-Wochen-Frist mit 
Ablauf des nächsten Montags.

26.2 �Wegfall des Kranken-
geldes bei nicht oder 
nicht fristgerecht ge-
stelltem Antrag 

Stellen Versicherte den Antrag nicht 
oder nicht fristgerecht, fällt der An-
spruch auf Krankengeld weg. Der 
Krankengeldanspruch ruht also nicht 
und im Gegensatz zur fehlenden Mit-
wirkung wird er auch nicht versagt. 
Der Krankengeldanspruch besteht in 
diesen Fällen nach Ablauf der Frist 
überhaupt nicht mehr. 

Zum Lernbeispiel 12
von Seite 205 

Klaus Sauer wurde von der AOK 
aufgefordert, einen Antrag auf 
Leistungen zur medizinischen Reha-
bilitation zu stellen. Die Zehn-Wo-
chen-Frist endet am 22. 04. 2026. 
Klaus Sauer stellt keinen Antrag 
innerhalb der Frist. Am 29. 05. 2026 
geht ein entsprechender Antrag für 
Klaus Sauer beim Rentenversiche-
rungsträger ein.

Welche Auswirkungen hat die An-
tragstellung am 29. 05. 2026 auf 
den Anspruch bzw. die Zahlung von 
Krankengeld?

§ 37 Abs. 2 
SGB X

§ 26 SGB X 
i.V.m.  
§§ 187 – 193 
BGB

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 51 Abs. 3 
SGB V
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Merke
Wird der Antrag auf Leistungen 
zur Teilhabe nicht oder nicht 
fristgerecht gestellt, entfällt der 
Krankengeldanspruch mit Ab-
lauf der Frist.

Wird der Antrag nach Ablauf der 
Zehn-Wochen-Frist gestellt, lebt der 
Anspruch auf Krankengeld mit dem 
Tag der Antragstellung wieder auf. In-
soweit ist § 51 Abs. 3 SGB V eine Aus-
nahmeregelung. In der Zwischenzeit, 
zwischen dem Entfallen des Kran-
kengeldes und dem Wiederaufleben 
mit dem Tag der Antragstellung ist 
lediglich der Anspruch auf Auszah-
lung des Krankengeldes suspendiert. 
Der Grundanspruch auf Krankengeld 
bleibt für die gesamte Zeit bestehen. 
Der Zeitraum, in dem kein Krankengeld 
ausgezahlt wird, ist auf die Höchstan-
spruchsdauer anzurechnen.  

Zum Lernbeispiel 12
von Seite 206

Für Klaus Sauer fällt der Anspruch 
auf Krankengeld ab 23. 04. 2026 
weg. Mit der Antragstellung am 
29. 05. 2026 lebt das Krankengeld 
wieder auf. In der Zeit vom 23. 04. 
bis 28. 05. 2026 erhält Klaus Sauer 
kein Krankengeld. Eine andere wirt-
schaftliche Absicherung für diese 
Zeit kann von der AOK nicht ge-
zahlt werden.

Wird ein Antrag auf Leistungen zur 
Teilhabe innerhalb der Frist bei der 
Krankenkasse gestellt, obwohl der 
Rentenversicherungsträger für die 
Maßnahme zuständig ist, ist der An-
trag dennoch fristgerecht gestellt. 

26.3 �Auswirkungen auf die  
Mitgliedschaft, wenn 
der Antrag nicht recht-
zeitig gestellt wird

Die Mitgliedschaft Versicherungs-
pflichtiger bleibt erhalten, solange 
Anspruch auf Krankengeld besteht. 

Wird nach einer entsprechenden Auf-
forderung der AOK ein Antrag auf 
Leistungen zur Teilhabe nicht oder 
nicht rechtzeitig gestellt, entfällt der 
Krankengeldanspruch. 

Für Zeiten, für die der Auszahlungs-
anspruch auf Krankengeld nach § 51 
Abs. 3 SGB V entfallen ist, bleibt die 
Mitgliedschaft Versicherungspflich-
tiger nach § 192 Abs. 1 Nr. 2 SGB V 
erhalten. 

Beispiel

Bernd Schroeder wurde von seiner 
AOK zum Antrag auf Leistungen 
zur Teilhabe aufgefordert. Die Frist 
von zehn Wochen endet am 20. 02. 
Bernd Schroeder stellt keinen An-
trag innerhalb der Frist. Erst am  
27. 03. stellt er beim Rentenversi-
cherungsträger einen entsprechen-
den Antrag.

Folge

Der Anspruch auf Krankengeld 
endet am 20. 02.. Die bisherige Mit-
gliedschaft bleibt bestehen. Ab  
27. 03. wird erneut Krankengeld 
ausgezahlt.

Bei freiwillig Versicherten ergeben 
sich durch die Antragstellung keinerlei 
Auswirkungen, weil ihre Mitgliedschaft 
nach anderen Kriterien erhalten bzw. 
beendet wird.

BSG-Urteile v.  
16. 12. 2014 -  
B 1 KR 31/13 
R u. B 1 KR 
32/13 R, 
GR v. 
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024, 
Ziff. 10.4.2 
Abs. 3, 5, 
Ziff. 7.2.6

§ 16 Abs. 2 
SGB I

2 
versicherungs- 
rechtliche Prüfung

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 192 Abs. 1 
Nr. 2 SGB V

BE v. 25./ 
26. 02. 2016

§ 191 SGB V

2 
versicherungs- 
rechtliche Prüfung
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Merke
Die Mitgliedschaft Versiche-
rungspflichtiger bleibt auch 
dann nach § 192 Abs. 1 Nr. 2 
SGB V erhalten, wenn der Ver-
sicherte den Antrag auf Leis-
tungen zur Teilhabe nicht frist-
gerecht stellt. Zwischen dem 
Ablauf der Frist und dem Tag 
der Antragstellung bleibt das 
Stammrecht auf Krankengeld 
bestehen. 

Was geschieht aber, wenn Versicher-
te den Antrag auf Leistungen zur 
Teilhabe zwar rechtzeitig stellen, ihn 
aber später wieder zurücknehmen 
wollen? 

Grundsätzlich hat jeder Versicherte 
das Recht, einen gestellten Leis-
tungsantrag wieder zurückzuneh-
men. Dieses Recht (das sogenannte 
Dispositionsrecht) ist aber durch die 
Aufforderung der Krankenkasse ein-
geschränkt. Nur mit Zustimmung der 
Krankenkasse kann ein gestellter An-
trag wieder zurückgenommen werden. 
Ein zurückgenommener Antrag gilt 
sonst als nicht gestellt. 

26.4 �Übungen zum Lernab-
schnitt 26

Übung 54

Sachverhalt

Der Brief, mit dem der Kunde zum An-
trag auf Leistungen zur Teilhabe auf-
gefordert wird, wird dem Kunden am 
22. 01. 2026 persönlich überreicht.

Hinweis

Eine Begründung ist nicht erforderlich.

Aufgabe

Bestimmen Sie Beginn und Ende der 
Zehn-Wochen-Frist.

Übung 55

Sachverhalt

Werner Geiger ist seit längerer Zeit 
wegen eines Bandscheibenvorfalls ar-
beitsunfähig erkrankt. Am 17. 11. 2025 
erhält die AOK ein Gutachten des 
Medizinischen Dienstes. Dieses Gut-
achten sagt aus, dass die Erwerbs-
fähigkeit von Werner Geiger erheblich 
gefährdet ist. Der Kundenberater der 
AOK nimmt am selben Tag Kontakt 
mit Werner Geiger auf und erläutert 
ihm das Ergebnis der Untersuchung. 
Außerdem teilt der Kundenberater ihm 
mit, dass er zur Wiederherstellung sei-
ner Erwerbsfähigkeit einen Antrag auf 
Leistungen zur Teilhabe stellen soll. 
Werner Geiger möchte jedoch keinen 
Antrag stellen. Der Kundenberater 
fordert ihn daher schriftlich auf, einen 
entsprechenden Antrag zu stellen. 
Werner Geiger erhält den Einschreibe-
brief am 01. 12. 2025. Er stellt am  
20. 03. 2026 einen entsprechenden An-
trag.

BSG-Urteil v.  
04. 06. 1981 
– AZ: 3 RK 
50/80

2 
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Hinweise zu den Aufgaben 55.1 und 
55.2

Begründen Sie Ihre Lösung nach der 
Drei- Schritt-Methode. Fristenberech-
nungen sind nicht zu begründen.

Aufgabe 55.1

Bis zu welchem Tag hat Werner Gei-
ger Anspruch auf Krankengeld?

Aufgabe 55.2

Kann eventuell erneut Krankengeld 
gezahlt werden, ggf. ab wann?

27 �Rentenbezug und  
Krankengeld

Wie Sie bereits wissen, ist das Kran-
kengeld eine Entgeltersatzleistung, 
die für einen begrenzten Zeitraum ge-
zahlt wird. Bei längerer Arbeitsunfä-
higkeit soll dagegen eine Rentenzah-
lung den Lebensunterhalt sichern. Dies 
gilt auch, wenn unsere Versicherten 
ein Lebensalter erreichen, das sie zu 
einem Rentenbezug berechtigt.

Für die Krankengeldzahlung sind nur 
die Renten wegen Erwerbsminderung 
und die Renten wegen Alters interes-
sant, weil sie Rechtswirkungen auf 
das Krankengeld haben.

Bei den Renten wegen Erwerbsminde-
rung wird zwischen der Rente wegen 
voller Erwerbsminderung und der 
Rente wegen teilweiser Erwerbsmin-
derung unterschieden. Der Unterschied 
für Rentenbeziehende besteht darin, 
dass die Rente wegen teilweiser Er-
werbsminderung wesentlich geringer 
ist. Wer eine Rente wegen voller Er-
werbsminderung bezieht, ist in der 
Erwerbsfähigkeit durch eine Krankheit 
soweit gemindert, dass keine oder 
nur in äußerst geringem Umfang eine 
Erwerbstätigkeit ausgeübt werden 
kann. Bei Renten wegen teilweiser Er-
werbsminderung hingegen ist zwar 
die Leistungsfähigkeit gemindert, 
jedoch nicht so schwerwiegend, dass 
keine Erwerbstätigkeit mehr ausge-
übt werden kann. Meistens kann in 
diesen Fällen der erlernte Beruf nicht 
mehr ausgeübt werden, jedoch viel-
fach noch eine leichtere oder weniger 
anspruchsvolle Tätigkeit. Da diese 
Tätigkeiten meist zu einer Minderung 
des Einkommens führen, soll dieser 
Einkommensverlust durch den Bezug 
einer Rente wegen teilweiser Erwerbs-
minderung ausgeglichen werden. Hier-
bei wird unterstellt, dass auch weiter-
hin noch eine Erwerbstätigkeit aus-

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 43 SGB VI
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geübt wird. Daher beträgt die Rente 
nur 0,5 des Betrags einer Rente wegen 
voller Erwerbsminderung. Auch bei den 
Renten wegen Alters kann die Rente 
in unterschiedlicher Höhe gezahlt wer-
den. Eine Rente wegen Alters kann von 
Rentebeziehenden als Vollrente oder 
Teilrente in Anspruch genommen wer-
den. Die Teilrente kann grundsätzlich 
frei gewählt werden. Damit wird den 
individuellen Bedürfnissen der Versi-
cherten nach einer selbstbestimmten 
Kombination von Erwerbstätigkeit 
und Rentenbezug stärker als bisher 
Rechnung getragen. Eine unabhängig 
vom Hinzuverdienst gewählte Teil-
rente muss jedoch mindestens 10 % 
oder höchstens 99,9 % der Vollrente 
betragen.

Renten aufgrund einer Erwerbsmin-
derung werden befristet gewährt. Die 
Befristung erfolgt für längstens drei 
Jahre und kann verlängert werden. 
Wenn allerdings unwahrscheinlich ist, 
dass die Minderung der Erwerbsfähig-
keit behoben werden kann, ist eine 
Rente unbefristet zu leisten. 

Ob eine Rente befristet oder unbe-
fristet gewährt wird, ist für die AOK 
insofern bedeutsam, weil es unseren 
Erstattungsanspruch gegen den Ren-
tenversicherungsträger wegen eines 
ggf. gleichzeitig neben dem Kranken-
geldanspruch bestehenden Rentenan-
spruchs berührt. 

Befristete Renten wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit werden nicht vor 
Beginn des siebten Kalendermonats 
nach dem Eintritt der Minderung der 
Erwerbsfähigkeit geleistet. Das heißt, 
die ersten sechs Monate nach Eintritt 
der Minderung der Erwerbsfähigkeit 
gehen der AOK als Erstattungsan-
spruch verloren. Anders wäre es, wenn 
die Rente unbefristet bewilligt würde. 

Mit dem Flexirentengesetz wurden die 
Regelungen zum Hinzuverdienst bei 
Bezug von Renten neu geregelt. Im Zu-
sammenhang mit Vollrenten wegen 
Alters vor Erreichen der Regelalters-
grenze haben die Hinzuverdienstgren-
zen auch Auswirkungen auf den Kran-
kengeldanspruch für eine daneben 
ausgeübte Tätigkeit.

Erkundigen Sie sich in Ihrer AOK, wel-
che rechtlichen Folgen sich durch die 
Neuregelungen ergeben. Entsprechen
de Ausführungen finden Sie im GR v.  
07. 09. 2022 i.d.F. vom 11. 12. 2024, 
Ziff. 9.1.

Beispiel

Heiner Schmitz ist 32 Jahre alt. Er 
leidet seit mehr als einem Jahr an 
einer Herzerkrankung. Hinzu kom-
men noch Rückenschmerzen. Eine 
Wiederaufnahme seiner bisherigen 
Tätigkeit ist zurzeit ausgeschlos-
sen. In sechs Monaten wird bei 
Heiner Schmitz eine Herzoperation 
durchgeführt. Die behandelnden 
Ärzte rechnen mit einer Wieder-
herstellung der Erwerbsfähigkeit in 
frühestens zwei Jahren.

Folge

In einem solchen Fall bewilligt der 
Rentenversicherungsträger dem 
Versicherten eine Rente wegen 
voller Erwerbsminderung. Da zum 
Zeitpunkt der Zubilligung der Rente 
nicht auszuschließen ist, dass die 
Erwerbsminderung des Versicher-
ten behoben werden kann, wird die 
Rente auf Zeit – in der Regel für 
zwei Jahre – bewilligt.

§ 67 Nr. 2 
SGB VI

§ 42 Abs. 1 
SGB VI

§ 102 Abs. 2 
SGB VI

§ 101 Abs. 1 
SGB VI
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In der Praxis wird häufig während der 
Arbeitsunfähigkeit und der Kranken-
geldzahlung vom Rentenversiche-
rungsträger eine Rente zugebilligt. In 
der Regel handelt es sich hierbei um 
eine Rente wegen Erwerbsminderung. 
In den folgenden Abschnitten er-
fahren Sie, welche Auswirkungen die 
Rentenzubilligung auf unsere Kran-
kengeldzahlung hat. 

27.1 �Ausschluss des Kranken-
geldes

Bestimmte Leistungen anderer Sozial-
versicherungsträger bewirken, dass 
vom Beginn dieser Leistungen an kein 
Anspruch mehr auf Krankengeld be-
steht. Hierzu gehören insbesondere die 
Rente wegen voller Erwerbsminderung 
und die Vollrente wegen Alters aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung. 

Merke
Der Krankengeldanspruch endet  
mit dem Beginn einer Rente we-
gen voller Erwerbsminderung 
oder einer Vollrente wegen Al-
ters. 

§ 50 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB V ist auch 
für solche Versicherten anzuwenden, 
die z.B. während ihres Bezugs einer 
Vollrente wegen Alters eine kranken-
versicherungspflichtige Beschäftigung 
(beschäftigte Rentebeziehende) aus-
üben. Für eine Arbeitsunfähigkeit wäh-
rend dieser Beschäftigung besteht 
kein Krankengeldanspruch. 

Wie wir bereits erläutert haben, stel-
len die Rente wegen voller Erwerbs-
minderung und die Vollrente wegen 
Alters eine vollständige Entgelt-
ersatzleistung dar, die im Regelfall al-
leine den Lebensunterhalt sichern soll. 
Sie wird also erst gezahlt, wenn davon 
auszugehen ist, dass sich die Rentebe-
ziehenden weitestgehend oder ganz 
aus dem Erwerbsleben zurückgezo-
gen haben und der Lebensunterhalt 
also entsprechend durch die Rente 
gesichert wird. Das Krankengeld als 
laufende Entgeltersatzleistung findet 
deshalb neben einem solchen Renten-
bezug keinen Raum. Das gilt auch 
dann, wenn die Höhe der Rentenleis-
tung zur Sicherung des Lebensunter-
halts nicht ausreicht bzw. die Renten-
zahlung niedriger ist als das zuvor 
gezahlte Krankengeld. 

Beispiel

Mike Schnorr bezieht seit 22. 08. 
2025 Krankengeld von der AOK. 
Nun wird ihm von der Deutschen 
Rentenversicherung Bund eine Ren-
te wegen voller Erwerbsminderung 
zugebilligt. Von der AOK erhielt 
Mike Schnorr kalendertäglich ein 
Krankengeld in Höhe von 45 € 
(1350 € monatlich) ausgezahlt. 
Da Mike Schnorr lange Zeit selbst-
ständig tätig gewesen ist und 
in dieser Zeit keine Beiträge zur 
Rentenversicherung entrichtet hat, 
beträgt seine Rente wegen voller 
Erwerbsminderung nur 450 € im 
Monat.

Folge

Trotz der geringen Höhe der Rente 
wegen voller Erwerbsminderung 
entfällt der Anspruch auf Kranken-
geld. Das Gleiche gilt entsprechend 
natürlich auch im Fall der Bewilli-
gung einer Vollrente wegen Alters.

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung
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Entfällt eine Zeitrente wegen 
Erwerbsminderung, lebt der Anspruch 
auf das zuvor gezahlte Krankengeld 
nur dann wieder auf, wenn zum Zeit-
punkt des Wegfalls der Rente eine 
Mitgliedschaft mit Anspruch auf Kran-
kengeld besteht (vgl. Punkt 24 dieses 
Lernbriefs). Die vorgenannte Vorschrift 
kann von Bedeutung sein, weil die Er-
werbsminderungsrenten im Regelfall 
als Zeitrenten gewährt werden. Daher 
ist es in der Fallsteuerung wichtig, 
dass Sie sich das Ende der Zeitrente 
auf Wiedervorlage legen, um die Ver-
sicherten dann rechtzeitig daran zu 
erinnern und ggf. zu unterstützen, die 
Rente erneut zu beantragen. Erkun-
digen Sie sich in Ihrer AOK, wie diese 
Fallgestaltungen gehandhabt werden. 

Alle hier beschriebenen Grundsätze 
gelten entsprechend auch für den Be-
zug vergleichbarer Leistungen wie 

	· Vorruhestandsgeld, 
	· Ruhegehalt nach beamtenrechtli-

chen Vorschriften sowie 
	· Renten- oder rentenähnliche Leis-

tungen aus dem Ausland. 

27.2 �Zubilligung von Rente 
wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit und 
Vollrente wegen Alters 
während des Kranken-
geldbezugs

Lernbeispiel 13

Der Familienvater Johannes Schrei-
ber (1 Kind, 59 Jahre) ist seit 31. 
01. 2025 erkrankt. Seit 11. 02. 2025 
erhält er Krankengeld von der AOK. 
Da Johannes Schreiber nach An-
sicht der behandelnden Ärzte und 
der Ärzte des MD erwerbsunfähig 
ist, stellt er nach einem Gespräch 
mit dem Berater Krankengeld am 
11. 07. 2025 einen Antrag auf Ren-
te wegen verminderter Erwerbsfä-
higkeit bei der Deutschen Renten-
versicherung. Da über den Renten-
antrag noch nicht entschieden ist, 
zahlt die AOK sein Krankengeld 
zunächst weiter.

Am 05. 12. 2025 erhält die AOK  
eine Mitteilung der Deutschen Ren-
tenversicherung, dass Johannes 
Schreiber rückwirkend ab 01. 08. 
2025 eine Rente wegen voller Er-
werbsminderung erhält (vgl. Ren-
tenbescheid auf der Seite 214).

Bei Eingang des Rentenbescheids 
hat die AOK Krankengeld bis  
01. 12. 2025 ausgezahlt.

Welche Auswirkungen hat die Zu-
billigung der Rente wegen voller 
Erwerbsminderung auf den Kran-
kengeldanspruch von Johannes 
Schreiber? 

Wie lange ist Krankengeld zu zah-
len?

§ 50 Abs. 1 
Satz 4 SGB V
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Wann die Krankenkasse die laufende 
Krankengeldzahlung einstellt, regelt 
die Vereinbarung über die Durch-
führung des Erstattungsverfahrens 
nach § 103, § 106 ff. SGB X beim Zu-
sammentreffen von Krankengeld und 
Rente. 

Diese Vereinbarung ist dahingehend 
modifiziert worden, dass die Kran-
kenkasse gemäß § 50 Abs. 1 Satz 1 
Nr.1 SGB V die Krankengeldzahlung 
spätestens mit Ablauf des Tages ein-
stellt, an welchem die Mitteilung des 
Trägers der Rentenversicherung über 
die Rentenbewilligung bei ihr eingeht. 

Diese Regelung ermöglicht der Kran-
kenkasse eine Entscheidung darüber, 
ob sie das bis dahin aufgelaufene 
Krankengeld noch auszahlt oder ob 
sie die Zahlungen sofort einstellt. 

Die Krankenkasse informiert den 
Rentenversicherungsträger unverzüg-
lich über den Tag der Einstellung der 
Krankengeldzahlung. Eine besondere 
Mitteilung der Krankenkasse über den 
Tag der Einstellung der Krankengeld-
zahlung ist entbehrlich, wenn die Be-
zifferung des Erstattungsanspruchs 
zum gleichen Zeitpunkt erfolgt, zu 
dem die Mitteilung über die Einstel-
lung der Krankengeldzahlung vorzu-
nehmen wäre. 

Der auf der folgenden Seite darge-
stellte Bescheid entspricht inhaltlich 
den von den Rentenversicherungsträ-
gern verwendeten Formularen.

Zum Lernbeispiel 13 
von Seite 212

Mit Beginn der Rente wegen voller 
Erwerbsminderung fällt der An-
spruch auf Krankengeld weg. Für 
Johannes Schreiber bedeutet dies, 
dass ab 01. 08. 2025 kein Anspruch 
auf Krankengeld mehr besteht. 
Über den 01. 12. 2025 ist kein Kran-
kengeld zu zahlen. 

Entsprechend der Vereinbarung über 
die Durchführung des Erstattungsver-
fahrens nach den §§ 103, 106 ff. SGB X 
beim Zusammentreffen von Kranken-
geld und Rente (ErstVfVb) kann Kran-
kengeld bis spätestens 05. 12. 2025 
gezahlt werden. 

Im Zuge des maschinellen Meldever-
fahrens zur Krankenversicherung der 
Rentner (KVdR) erhält die AOK zu-
sätzlich zur Datenfernübertragung 
(DFÜ) noch einen schriftlichen Renten-
bescheid. Dabei kann es sein, dass 
der maschinelle Datensatz Sie zuerst 
erreicht oder auch die Rentenmittei-
lung in Papierform. Sie können für die 
Einstellung der Krankengeldzahlung 
jedoch die erste eingehende Mitteilung 
(gleichgültig, in welcher Form) zugrun-
de legen. Erkundigen Sie sich, wie Ihre 
AOK in der Praxis verfährt.

Merke
Wird vom Rentenversicherungs-
träger rückwirkend eine Rente 
zugebilligt, die den Wegfall  
des Krankengeldes zur Folge 
hat, stellt die AOK das Kran-
kengeld spätestens mit Ablauf 
des Tages ein, an welchem die 
entsprechende Mitteilung des 
Rentenversicherungsträgers bei 
ihr eingeht.
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ErstVfVb  
Ziff. A. III

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung



4.1 · Anträge auf Krankengeld bearbeiten

AOK-Bundesverband 214

1a 
schriftliche  
Anträge

Generelles zur 
Kundenberatung

1b 
mündliche  
Anträge

2 
versicherungs- 
rechtliche Prüfung

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

4a 
Leistung  
bewilligen

4b 
Leistung  
ablehnen

5 
Archivierung, 
Nacharbeit

Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz

Versicherungsnummer 	 AGr	 Telefon 06351/5000-109	 67346 Speyer, 04. 12. 2025 
16 251065 S 086 	 8130	 Telefax 06351/5000-120	 Eichendorffstr. 30

AOK Rheinland-Pfalz/Saarland – Die Gesundheitskasse 
Zeughausstraße 20 
76829 Landau

Betr.: Erstattungsanspruch aus der Rentennachzahlung

Aus der Versicherung des/der Berechtigten wurde von uns ein Rentenanspruch anerkannt.

Berechtigter 	 Johannes Schreiber 
geboren am 	 25. 10. 1966 
wohnhaft in 	 Glotterstr. 25, 76829 Landau

Antragsdatum 	 11. 07. 2025 
Leistungsfall 	 31. 01. 2025 
Rentenbeginn 	 01. 08. 2025 
Leistungsart 	 75            
	 Rente wegen voller Erwerbsminderung

Die Rente beträgt 
vom 01. 08. 2025 bis 31. 01. 2026 	 mtl. 640,00 €

Krankenversicherungsbeitrag 
17,1 % (14,6 % zzgl. Zusatzbeitrag 2,5 %) von 640,00 €

Beitragsanteil des Rentners 
zur Krankenversicherung 	 mtl. – 54,72 € 
Beitrag des Rentners zur Pflegeversicherung 	 mtl. – 23,04 € 
zustehender Betrag 	 mtl.  562,24 € 
x 6 Monate 			 
		   = 3.373,44 € 
Die Nachzahlung beträgt   		  3.373,44 € 
darin enthalten monatlicher Höherversicherungsanteil 	 0,00 € 
monatliche Rente ab 01. 02. 2026 		  640,00 € 
Beitragsanteil des Rentners zur Krankenversicherung 	 – 54,72 € 
Beitrag des Rentners zur Pflegeversicherung 		   – 23,04 € 
monatlicher Zahlbetrag 		   562,24 €

Wir bitten, Ihren Erstattungsanspruch getrennt nach Monaten baldmöglichst zu beziffern, um die Verzinsung 
von Rentenleistungen zu vermeiden.

Fehlanzeige ist erforderlich.

Falls Sie am Auskunftsverfahren des Renten Service der Deutschen Post AG teilnehmen, 
gilt das Merkmal

	 PANR 	 Postrentennummer 
	 013 	 16 251065 S 086 1 1

Mit freundlichen Grüßen 
Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz
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Erläuterungen

	· Beginn der Rente ist dabei der Tag, ab dem ein Anspruch auf die Rente be-
steht. 

	· Beginn der laufenden Leistung ist der Tag, ab dem laufend die Monatsrente an 
Rentebeziehende ausgezahlt wird. Für die zurückliegende Zeit wird die Rente 
als Nachzahlung in einer Summe gezahlt. 

	· Für die Ermittlung des Beitrags zur KVdR und Pflegeversicherung wird der für 
das Kalenderjahr 2025 gültige Beitragssatz zugrunde gelegt.

	· Berechnung des Beitrags zur gesetzlichen Krankenversicherung:  
7,30 % von 640 €	 =	 46,72 € 
1,25 % von 640 €	 =	   8,00 €

	 Summe:	 =	 54,72 €
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27.3 �Rechtliche Wirkung der 
Zahlung

Ist über den Beginn der Rente wegen 
voller Erwerbsminderung oder Vollren-
te wegen Alters hinaus Krankengeld 
gezahlt worden und übersteigt dieses 
den Rentenbetrag, kann die Kranken-
kasse den überschießenden Betrag 
nicht von den Versicherten zurückfor-
dern.

Für die Versicherten garantiert diese 
Vorschrift insoweit Rechtssicherheit, 
als ausgezahltes Krankengeld von 
ihnen in solchen Fällen nicht wieder 
zurückgefordert werden kann. Sie kön-
nen sich also darauf verlassen, dass 
auch bei einer Rentenzubilligung keine 
Rückforderungen möglich sind.

Da die Krankengeldbeträge häufig 
höher sind als die für denselben Zeit-
raum anfallenden Renten, ergibt sich 
in solchen Fällen ein Differenzbetrag, 
den die AOK nicht zurückfordern darf. 
Andererseits wird der Differenzbetrag 
auch nicht vom Rentenversicherungs-
träger ausgeglichen (vgl. Punkt 27.5 
dieses Lernbriefs). Somit muss es 
das Ziel der AOK sein, im Falle eines 
Rentenantrags eine möglichst schnel-
le Rentenbewilligung zu erreichen 
bzw. diese zu unterstützen. Die Unter-

stützung könnte beispielsweise so 
aussehen, dass schriftliche Anfragen 
des Rentenversicherungsträgers über 
zurückliegende Versicherungszeiten 
schnellstmöglich beantwortet werden.

27.4 Beitragsberechnung 

Entfällt der Anspruch auf Kranken-
geld rückwirkend, sind auch eventuelle 
Auswirkungen auf die Berechnung der 
Beiträge zur Pflege- und Rentenver-
sicherung sowie zur Arbeitsförderung 
zu prüfen. 

27.4.1 Arbeitsförderung 

Nach dem Recht der Arbeitsförderung 
sind 

	· Personen, die die Regelaltersgrenze 
im Sinne des SGB VI vollendet haben, 
mit Ablauf des Monats, in dem sie 
dieses Lebensjahr vollenden 

sowie 

	· Personen während der Zeit, für die 
ihnen ein Anspruch auf Rente wegen 
voller Erwerbsminderung aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung zu-
erkannt ist, 

versicherungsfrei. 
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Für Krankengeldbeziehende, bedeutet 
dies: Bei rückwirkender Zubilligung 
einer dieser Renten fallen für die ent-
sprechende Zeit keine Beiträge zur 
Bundesagentur für Arbeit für sie an. 
Bereits gezahlte und abgeführte Ver-
sichertenanteile aus dem Krankengeld 
werden ihnen von der AOK erstattet. 
Diese kann sich selbst die bereits ab
geführten Trägeranteile für die Ren-
tenzeit zurückbuchen. Versicherte und 
AOK werden also so gestellt, als hät-
ten ab Rentenbeginn keine Beiträge 
mehr entrichtet werden müssen. 

27.4.2 Pflegeversicherung 

In der Pflegeversicherung hängt die 
Beitragspflicht grundsätzlich von der 
tatsächlichen Leistungserbringung ab. 
Durch die rückwirkende Zubilligung 
einer Vollrente wegen Alters oder 
einer Rente wegen voller Erwerbsmin-
derung wird dieser Vorgang auch nicht 
rückgängig gemacht. Das bedeutet 
allerdings nicht, dass die Beiträge 
für die Zeit, für die der Krankengeld-
anspruch rückwirkend entfallen ist, 
bei der Pflegekasse verbleiben. Für 
diesen Zeitraum sind die Beiträge zur 
Pflegeversicherung, die aufgrund des 
Krankengeldes entrichtet wurden, zu 
erstatten bzw. zurückzubuchen. Al-
lerdings zahlen die Versicherten dann 
aus ihrer Rente (auch rückwirkend aus 
der Rentennachzahlung) Beiträge zur 
Pflegeversicherung. 

27.4.3 Rentenversicherung 

Wird Krankengeldbeziehenden eine 
Vollrente wegen Alters zugebilligt, 
entfällt mit dem Rentenbeginn die Bei-
tragspflicht zur Rentenversicherung. 
Das ist sachlogisch, denn Beiträge 
nach Beginn einer Vollrente wegen 
Alters können die Rentenhöhe nicht 
mehr steigern. 

Eventuell bereits gezahlte Renten-
versicherungsbeiträge aufgrund des 
Krankengeldbezugs (Versicherten- und 
AOK-Trägeranteile) sind also rückwir-
kend ab Rentenbeginn zu erstatten. 

Im Falle einer Beitragserstattung be-
deutet dies für Krankengeldbeziehen-
de in der Praxis, dass bei Rentenbe-
willigung noch weiteres Krankengeld, 
d.h. ihre Versichertenanteile an den 
Beiträgen, an sie ausgezahlt werden. 
Das ist dann der Teil der Beiträge, die 
auf den Zeitraum zwischen Renten-
beginn und Ende der Krankengeldzah-
lung entfallen. So gibt es für die Versi-
cherten am Ende des Leistungsbezugs 
noch eine erfreuliche Nachricht. 

Wer Krankengeld bezieht und rückwir-
kend eine Rente wegen voller Erwerbs-
minderung zugebilligt bekommt, dem 
werden allerdings keine Beiträge aus 
dem Krankengeld erstattet, weil sich 
die Rentenversicherungsbeiträge aus 
dem Krankengeld bei späterem Bezug 
einer Vollrente wegen Alters renten-
steigernd auswirken können.

GR v.  
20. 10. 1994, 
Ziff. D. IX

Beispiel

   Erstattung der Beiträge zur PV und BA

12. 04.	 01. 05.	 13. 05.	 13. 10.	 16. 10.

Beginn		  Renten-	 Renten-	 Eingang 
KG		  antrag	 mitteilung	 Renten-		
			   mitteilung 
				    bei AOK
	� rückwirkende Zubilligung  

einer Rente wegen voller Erwerbsminderung

§ 5 Abs. 4  
Nr. 1 SGB VI

BSG-Urteil v.  
25. 01. 1995 
– AZ: 12 RK 
51/93
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Merke
Beginnt eine Vollrente wegen 
Alters oder eine Rente wegen 
voller Erwerbsminderung wäh-
rend des Krankengeldbezugs, ist 
rückwirkend die Beitragspflicht 
für die Zeit zwischen Renten-
beginn und Ende der Kranken-
geldzahlung für jeden einzelnen 
Versicherungszweig zu prüfen. 
Versichertenanteile aus dem ge-
zahlten Krankengeld sind an die 
Versicherten zu erstatten.

27.5 �Erstattungsanspruch 
der AOK 

Zum Lernbeispiel 13 
von Seite 213

Hat die AOK infolge der rück-
wirkenden Rentenzubilligung für 
Johannes Schreiber einen Erstat-
tungsanspruch gegenüber der 
Deutschen Rentenversicherung? 
Ggf. für welchen Zeitraum ist dieser 
geltend zu machen?

Hinweis

Es ist von einem kalendertäglichen 
Bruttokrankengeld von 60 € aus-
zugehen.

Hat ein Leistungsträger Sozialleis-
tungen erbracht und ist der Anspruch 
auf diese nachträglich ganz oder 
teilweise entfallen, ist der für die 
entsprechende Leistung zuständige 
Leistungsträger erstattungspflichtig. 
Dies gilt jedoch nur soweit, wie der zu-
ständige Leistungsträger nicht bereits 
selbst geleistet hat, bevor er von der 
Leistung des anderen Leistungsträ-
gers erfahren hat.

Zu den Leistungsträgern in diesem 
Sinne gehören unter anderem die 
Träger der gesetzlichen Kranken- und 
Rentenversicherung. 

Zu den Sozialleistungen gehört auch 
das Krankengeld.

Für den Erstattungsanspruch ist eine 
Ausschlussfrist zu beachten. Damit 
die Erstattung der AOK aus der Ren-
te nicht gesetzlich ausgeschlossen 
ist, meldet sie ihren Anspruch recht-
zeitig beim Rentenversicherungs-
träger an. Die Anmeldung erfolgt 
umgehend, wenn sie vom Renten-
antrag der Versicherten erfahren. In 
der Krankengeldfallführung sind Mit-
arbeitende der AOK im Dialog mit den 
Versicherten und erfahren dadurch 
von dessen Antragstellung. Der Er-
stattungsanspruch ist nämlich dann 
ausgeschlossen, wenn die Kranken-
kasse ihn nicht spätestens zwölf Mo-
nate nach Ablauf des letzten Tages, 
für den die Leistung (hier: Kranken-
geld) erbracht wurde, geltend macht. 
Die Frist beginnt frühestens mit dem 
Zeitpunkt, zu dem der erstattungs-
berechtigte Leistungsträger (die AOK) 
von der Rentenbewilligung Kenntnis 
erlangt hat.

Einzelheiten zu dem Erstattungsver-
fahren regelt – wie bereits erwähnt 
– die Vereinbarung über die Durchfüh-
rung des Erstattungsverfahrens nach 
den §§ 103, 106 ff. SGB X beim Zu-
sammentreffen von Krankengeld und 
Rente. Sie soll dazu beitragen, bei den 
Sachverhalten Krankengeld wird über 
den bestehenden Anspruch hinaus 
bei rückwirkender Rentenzubilligung 
gezahlt, eine gleichmäßige Rechtsan-
wendung zu ermöglichen. 

Für das Erstattungsverfahren gelten 
folgende Grundsätze:
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§ 103 Abs. 1 
SGB X

§ 12 SGB I

§ 21 SGB I

§ 111 SGB X

ErstVfVb  
i. d. F. v. 
01. 01. 2001
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Der Umfang des Erstattungsan-
spruchs richtet sich nach den für den 
zuständigen Leistungsträger gelten-
den Rechtsvorschriften.

Der Erstattungsanspruch besteht in 
Höhe der Nettorente (Rente abzüglich 
Beitragsanteile zur Kranken- und Pfle-
geversicherung). Das ist logisch, denn 
den Krankenversicherungs- und Pfle-
geversicherungsbeitrag aus der Rente 
erhält die AOK ja bereits in ihrer Funk-
tion als Kranken- bzw. Pflegekasse.

Der Nettorente wird grundsätzlich das 
Brutto-Krankengeld gegenüber ge-
stellt.

Es können nur solche Zeiten gegen-
über gestellt werden, für die sowohl 
Krankengeld als auch Rente zusam-
mentreffen. Besteht der Erstattungs-
anspruch nur für einen Teilmonat, ist 
der Rentenbetrag für einen Teilmonat 
zu ermitteln. Dies geschieht in der 
Weise, dass der monatliche Renten-
betrag mit der Anzahl der Erstat-
tungsanspruchstage des Teilmonats 
vervielfältigt und durch die Zahl der 
Kalendertage des jeweiligen Monats 
geteilt wird. Das Ergebnis ist auf drei 
Dezimalstellen auszurechnen, wobei 
die zweite Stelle um eins zu erhöhen 
ist, wenn die dritte Stelle fünf oder 
mehr ergibt. Im Erstattungsanspruch 
gilt das „Monatsprinzip“. Das heißt, 
für einen Erstattungsanspruch gilt die 
zeitliche Kongruenz der Leistungen 
aus der Rentenversicherung („Monats-
prinzip”) und aus der Krankenversiche-
rung.

Zu beachten ist, dass für Zeiten, in 
denen kein Krankengeldanspruch be-
steht oder der Krankengeldanspruch 
ruht (z.B. wegen der Entgeltfortzah-
lung) der Erstattungsanspruch gegen-
über dem Rentenversicherungsträger 
ausgeschlossen ist. Man spricht hier-
bei von der zeitlichen Kongruenz der 
beiden Leistungen. 

Merke
Der Erstattungsanspruch gegen-
über dem Rentenversicherungs-
träger ist durch die Rentenhöhe 
und zeitliche Kongruenz be-
grenzt. 

Die optimale Betreuung in der Praxis 
zielt darauf ab, vom Rentenversiche-
rungsträger möglichst schnell eine 
Entscheidung über die Rentenbewilli-
gung zu erhalten. 

Zum Lernbeispiel 13 
von Seite 217

Es besteht ein Erstattungsanspruch 
gegenüber dem Rentenversiche-
rungsträger für die Zeit vom 01. 08. 
bis 01. 12. 2025. 

Für Johannes Schreiber ist folgen-
der Erstattungsanspruch an die 
Deutsche Rentenversicherung zu 
stellen: 

§ 103 Abs. 2 
SGB X

GR v. 10./11. 
03. 1983 
i.d.F.v.  
06. 12. 1983 
zu § 103  
SGB X, Ziff. 3  
Buchst. b 
Abs. 1

Rechtsauf-
fassung

ErstVfVb  
i. d. F. v. 
01. 01. 2001, 
Ziff. A. IV  
Abs. 2

ErstVfVb  
i. d. F. v. 
01. 01. 2001, 
Ziff. A. IV  
Abs. 3
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27.6 �Übung zum Lernab-
schnitt 27

Übung 56

Sachverhalt

Während des Krankengeldbezugs ist 
eine Rente aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung zugebilligt worden. 

Aufgabe

Geben Sie in der Tabelle an, ob ab 
Rentenbeginn die Beiträge aus dem 
Krankengeld zu erstatten sind ohne 
Angabe von Rechtsvorschriften. 

3 
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Zeitraum Rente Kranken-
geld 

Erstattung

01. 08. bis  
31. 08. 2025

562,24 € 1.800 € 562,24 €

01. 09. bis  
30. 09. 2025

562,24 € 1.800 € 562,24 €

01. 10. bis  
31. 10. 2025

562,24 € 1.800 € 562,24 €

01. 11. bis  
30. 11. 2025

562,24 € 1.800 € 562,24 €

01. 12. bis  
02. 12. 2025

  18,14 €*1 60 € 18,14 €

Erstattungsbetrag 2.267,10 €
*1 562,24 € (x 1) : 31 = 18,14 €

Pflege-
versiche-
rungsbei-
träge

Beiträge 
zur BA

Renten-
versiche-
rungsbei-
träge

Rente wegen 
voller Er-
werbsminde-
rung
Vollrente  
wegen Alters 
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4b 
Leistung  
ablehnen

28 �Versagen und Kürzen des  
Krankengeldes

28.1 �Folgen fehlender Mitwir-
kung

Lernbeispiel 14

Rainer Witte ist seit 07. 01. arbeits-
unfähig krank. Da er erst seit eini-
gen Monaten Mitglied der AOK ist, 
bittet ihn die AOK-Mitarbeiterin 
Rita Rehse um Angaben über sei-
nen Versicherungsschutz in den 
vergangenen Jahren. Sie braucht 
diese, um vor Beginn der Kranken-
geldzahlung die anzurechnenden 
Vorerkrankungszeiten zu ermitteln. 
Rainer Witte gibt ihr jedoch zu 
verstehen, dass er diese Angaben 
nicht für notwendig hält und re-
agiert nicht weiter.

Am 20. 02. fordert Rita Rehse Rai-
ner Witte schriftlich auf, die erfor-
derlichen Angaben bis spätestens 
13. 03. zu machen; andernfalls 
könne das Krankengeld versagt 
werden. 

Welche Folgen ergeben sich für 
Rainer Witte?

Versicherte, die Sozialleistungen (also 
auch Krankengeld) beantragen oder 
erhalten, haben verschiedene Mitwir-
kungspflichten gegenüber der AOK. 

Kommen sie diesen Verpflichtungen 
nicht nach, ergeben sich hierdurch Fol-
gen für den Leistungsanspruch.

Wer beispielsweise

	· nicht alle Angaben macht, die für die 
Beurteilung des Anspruchs, die Höhe 
oder die Dauer des Krankengeldes 
erforderlich sind,

	· Änderungen in den persönlichen oder 
finanziellen Verhältnissen, die für die 
Leistung erheblich sind oder über die 
im Zusammenhang mit der Leistung 

Erklärungen abgegeben worden 
sind, nicht unverzüglich mitteilt,

	· Beweisurkunden (dazu gehört z.B. 
auch eine Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung) nicht vorlegt oder an-
deren (z.B. dem Arzt bzw. der Ärztin) 
die Zustimmung zur Vorlage nicht 
gibt,

	· notwendige ärztliche Untersuchun-
gen verweigert,

	· die Aufklärung eines Sachverhalts 
absichtlich erheblich erschwert, 

muss die sich daraus ggf. ergebenden 
Konsequenzen tragen. Die AOK kann 
in solchen Fällen ohne weitere Ermitt-
lung das Krankengeld bis zur Nach-
holung der Mitwirkung ganz oder teil-
weise versagen oder entziehen. Das 
bedeutet, dass das Geld in solchen 
Fällen nur teilweise oder überhaupt 
nicht ausgezahlt wird.

Dasselbe gilt, wenn arbeitsunfähige 
Versicherte die Teilnahme an einer 
erforderlichen medizinischen Rehabi-
litationsmaßnahme oder einer erfor-
derlichen Maßnahme zur Teilhabe am 
Arbeitsleben verweigern, obwohl diese 
wahrscheinlich die Arbeits-, Erwerbs-
oder Vermittlungsfähigkeit günstig 
beeinflussen würden.

Auch wenn diese Umstände vorliegen, 
muss die AOK dennoch weitere Vor-
aussetzungen beachten, bevor es zum 
teilweisen oder vollständigen Versa-
gen oder Entziehen des Krankengeldes 
kommt:

1.	� Die Versicherten müssen auf die 
Folgen der fehlenden Mitwirkung 
schriftlich hingewiesen worden sein 
und

2.	� sie sind ihrer Mitwirkungspflicht 
nicht innerhalb einer angemessenen 
Frist, die ihm die AOK zuvor gesetzt 
hat, nachgekommen.

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§§ 60–65  
SGB I

§ 66 Abs. 1, 2 
SGB I

§ 66 Abs. 3 
SGB I

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung
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Reagiert Rainer Witte nicht inner-
halb dieser angemessenen Frist, 
muss er damit rechnen, dass die 
AOK das Krankengeld ganz oder 
teilweise versagt.

28.2 �Nachholen der Mitwir-
kung

Fortsetzung des Lern-
beispiels 14

Rainer Witte ist verheiratet und hat 
zwei Kinder (drei und sieben Jahre). 
Rainer Witte ist somit drei Perso-
nen zum Unterhalt verpflichtet. Mit 
dem Krankengeld bestreitet Rainer 
Witte seinen eigenen Unterhalt und 
den seiner Familienmitglieder.

Am 20. 03. teilt Rainer Witte Rita 
Rehse mit, dass er vor Beginn der 
Versicherung bei der AOK seit 1998 
durchgehend Mitglied der IKK ge-
wesen sei. Eine entsprechende An-
frage bestätigt die Aussage des 
Kunden und ergibt außerdem, dass 
keine anrechenbaren Vorerkran-
kungszeiten zu berücksichtigen 
sind.

Welche Entscheidung wird die Mit-
arbeiterin der AOK in diesem Fall 
treffen?

Wenn die Mitwirkung nachgeholt wird 
und die notwendigen Leistungsvoraus-
setzungen vorliegen, kann die AOK 
das Krankengeld nachträglich ganz 
oder teilweise zahlen.

Zum Lernbeispiel 14

Rita Rehse ist sich der Bedeutung 
des Krankengeldes für den Kunden 
und seine Familie bewusst und ent-
scheidet, für die Zeit vom 14. bis 
19. 03. Krankengeld in voller Höhe 
rückwirkend zu zahlen.

28.3 �Zusammenarbeit mit 
dem MD

Die AOK kann in verschiedenen Fällen 
die Untersuchung arbeitsunfähiger 
Kunden und Kundinnen durch den MD 
veranlassen.

Gelegentlich sind Versicherte aus ge-
sundheitlichen Gründen nicht in der 
Lage, den MD aufzusuchen. Das sollte 
der AOK bzw. dem MD rechtzeitig (z.B. 
telefonisch) mitgeteilt werden.

Dann soll die ärztliche Fachkraft des 
MD die Versicherten in ihrer Wohnung 
untersuchen. Insoweit wird also in das 
Grundrecht der Unverletzlichkeit der 
privaten Wohnung eingegriffen. Die 
Versicherten können dieser Untersu-
chung in ihrer Wohnung zwar wider-
sprechen; allerdings kann die AOK 
dann auch das Krankengeld versagen.

Es handelt sich hier um sehr brisante 
Regelungen. Sie sollten in der Praxis 
deshalb hier besonders sensibel vor-
gehen und unbedingt darauf achten, 
sich mit den Beteiligten einvernehm-
lich zu einigen. Ansonsten kann der 
Imageschaden für die AOK gewaltig 
sein.

4b 
Leistung  
ablehnen

§ 67 SGB I

4a 
Leistung  
bewilligen

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 276 Abs. 5 
SGB V

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

4a 
Leistung  
bewilligen
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Merke
Es liegt im Ermessen der AOK, ob 
sie das Krankengeld ganz oder 
teilweise zahlt, wenn die Ver-
sicherten ihre Mitwirkungspflicht 
nachträglich erfüllen.

28.4 �Kürzung des Kranken-
geldes wegen Zubilli-
gung einer Rente bei 
teilweiser Erwerbsmin-
derung

Versicherte können auch Renten we-
gen teilweiser Erwerbsminderung er-
halten. Da diese Renten einen Teil der 
Einkünfte aus einer Erwerbstätigkeit 
ersetzen, werden sie in bestimmten 
Fällen auf das Krankengeld angerech-
net.

Mit der Kürzung des Krankengeldes 
wird vermieden, dass Kunden und 
Kundinnen neben dem vollen Kranken-
geldbetrag Rente wegen teilweiser 
Erwerbsminderung beziehen und so 
finanziell besser gestellt sind als bei 
Arbeitsfähigkeit.

Die Ausführungen zur Rente wegen 
teilweiser Erwerbsminderung gelten 
sinngemäß auch für die Teilrente we-
gen Alters und weitere im § 50 Abs. 2 
SGB V genannten Leistungen.

Wir wollen im Folgenden untersuchen, 
welche Auswirkungen eine Rente we-
gen teilweiser Erwerbsminderung oder 
eine Altersteilrente auf den Kranken-
geldanspruch hat.

Merke
Wird eine Rente wegen teilwei-
ser Erwerbsminderung oder Teil-
rente wegen Alters während des 
Krankengeldbezugs zugebilligt, 
ist das Krankengeld zu kürzen.

28.5 �Voraussetzung für die 
Kürzung des Kranken-
geldes

Voraussetzung für die Kürzung des 
Krankengeldes ist, dass die Rente von 
einem Zeitpunkt nach dem Beginn der 
Arbeitsunfähigkeit oder der stationä-
ren Behandlung zuerkannt wird. Unter 
„Zuerkennung“ ist hierbei der Beginn 
der Rente gemeint und nicht der Tag, 
an dem der Rentenbescheid aus- oder 
zugestellt wird.

Wann ist § 50 Abs. 2 SGB V anzuwen-
den?

Folgende Fallkonstellationen sind 
denkbar:

Beispiel 

�Silke Hüller bezieht eine Rente wegen teilweiser 
Erwerbsminderung. Sie ist aufgrund einer Teilzeit-
beschäftigung Mitglied der AOK. Am 03. 03. tritt 
Arbeitsunfähigkeit ein.

Folge

Es erfolgt keine Kürzung des Krankengeldes. § 50 
Abs. 2 SGB V ist nicht anzuwenden, weil die Rente 
vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit zuerkannt war.

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 50 Abs. 2 
SGB V

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung
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Beispiel 

Die Rente und die Arbeitsunfähigkeit beginnen am 
gleichen Tag.

Folge

Da die Rente nicht nach der Arbeitsunfähigkeit, 
sondern zeitgleich mit ihr beginnt, erfolgt keine 
Kürzung des Krankengeldes (BSG-Urteil v. 20. 03. 
1969 – AZ: 3 RK 96/67).

Beispiel 

�Die Rente beginnt zu einem späteren Zeitpunkt als 
die Arbeitsunfähigkeit.

Folge

§ 50 Abs. 2 SGB V ist anzuwenden. Das Kranken-
geld ist um den Zahlbetrag der Rente zu kürzen, 
weil die Rente nach Beginn der Arbeitsunfähigkeit 
zuerkannt wurde.

Anmerkung

Bei den ersten beiden Beispielen wird 
die Rente und das Krankengeld aus 
der Teilzeitbeschäftigung neben-
einander ungekürzt gezahlt. Es gilt 
in diesen Fällen die Fiktion, dass das 
Krankengeld ohne weitere rechtliche 
Prüfung bereits aus einem geringeren 
Arbeitsentgelt, aufgrund der vorlie-
genden teilweisen Erwerbsminderung, 
errechnet wurde. 

Bei der Anwendung des § 50 Abs. 2 
SGB V ist es im Übrigen unerheblich, 
ab wann Krankengeld gezahlt wird. 
Entscheidend ist der Beginn der Ar-
beitsunfähigkeit. Die Kürzung erfolgt 
also auch dann, wenn der Anspruch 
auf Krankengeld zum Zeitpunkt des 
Rentenbeginns ruhte, z.B. weil der 
Arbeitgeber in dieser Zeit das Entgelt 
fortzahlte.

28.6 �Beginn der Kranken-
geldkürzung

Die Krankengeldzahlung wird bei Zu-
billigung einer Rente wegen voller 
Erwerbsminderung spätestens mit Ab-
lauf des Tags eingestellt, an dem der 
Rentenbescheid bei der Krankenkasse 
eingeht. Analog gilt diese Regelung 
auch für die Anwendung von § 50 
Abs. 2 Nr. 2, 5 SGB V beim Bezug einer 
Rente wegen teilweiser Erwerbsmin-
derung.

Beispiel

Christoph Knauer erhält von der 
AOK seit 15. 12. 2025 Krankengeld. 
Am 13. 03. 2026 erhält die AOK 
eine Mitteilung des Rentenversi-
cherungsträgers. Demzufolge hat 
Christoph Knauer ab 01. 01. 2026 
Anspruch auf eine Rente wegen 
teilweiser Erwerbsminderung.  

Folge

Spätestens ab 14. 03. 2026 ist das 
Krankengeld zu kürzen.

Merke
Die Kürzung des Krankengeldes  
erfolgt spätestens von dem Tag 
an, der auf den Tag des Ein-
gangs der Rentenmitteilung bei 
der AOK folgt.

BSG-Urteil v.  
25. 03. 1971 
– AZ: 5 RKn 
26/70

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

ErstVfVb v.  
15. 01. 2002, 
Ziff. A. III

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung
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28.7 �Erstattungsanspruch 
der AOK

Für die zurückliegende Zeit, für die 
keine Kürzung des Krankengeldes er-
folgte, hat die AOK gegenüber dem 
Rentenversicherungsträger einen Er-
stattungsanspruch. Genau wie bei der 
Zubilligung einer Rente wegen voller 
Erwerbsminderung ist hier § 103 SGB X 
anzuwenden.

Merke
Für die Zeit zwischen Renten-
beginn und Beginn der Kürzung 
des Krankengeldes hat die AOK 
einen Erstattungsanspruch.

28.8 �Höhe des Kürzungsbe-
trags

Bei der Berechnung der Krankengeld-
kürzung werden folgende Beträge zu-
grunde gelegt:

	· als Krankengeld das Brutto-Kran-
kengeld (Krankengeld vor Abzug der 
Beiträge)

	· als Rente der Bruttorentenbetrag 
(Rentenbetrag vor Abzug des Bei-
trags zur Krankenversicherung der 
Rentebeziehenden und zur Pflege-
versicherung)

Nur indem man von der Bruttorente 
ausgeht, kann eine Gleichbehandlung 
aller Rentebeziehenden (Belastung 
mit Beitragsanteil) erreicht werden. 
Würde das Krankengeld lediglich um 
die Nettorente gekürzt, hätten die 
Rentebeziehenden für die Zeit ihres 
weiteren Krankengeldbezugs keinen 
eigenen KVdR-Beitragsanteil zu tra-
gen.

Merke
Für die Berechnung des 
Kürzungsbetrags werden

	· das Brutto-Krankengeld und
	· die Bruttorente

berücksichtigt.

Da das Krankengeld als täglicher 
Betrag ausgezahlt wird, die Rente 
jedoch als monatlicher Betrag, muss 
eine Umrechnung des Rentenbetrags 
auf den Kalendertag erfolgen. Für den 
AOK-Bereich wurde vereinbart, dass 
zur Vereinfachung der Berechnung 
für die Ermittlung des täglichen Kür-
zungsbetrags die Monatsrente gene-
rell durch 30 zu teilen ist. Dies gilt also 
unabhängig davon, ob die Kürzung 
nur für den Teil eines Monats oder für 
einen ganzen Monat erfolgt. Auch die 
tatsächliche Anzahl der Kalendertage 
des jeweiligen Monats ist hierfür un-
bedeutend.

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

GR v.  
10./11. 03.  
1983 zu  
§ 103 SGB X, 
Ziff. 3  
Buchst. b  
Abs. 4

allgemeine 
Rechtsauf- 
fassung

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung
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Bei der Berechnung des Kürzungsbe-
trags ist jedoch zu beachten, dass die 
jeweils maßgebenden Krankengeld- 
und Rentenbeträge für die Berechnung 
der Kürzung zugrunde gelegt werden.

Zu beachten sind daher:

1. ggf. Rentenanpassungen

2. �die Dynamisierungen des Kranken-
geldes

Merke
Nach jeder Erhöhung des Kran-
kengeldes oder des Rentenbe-
trags ist die Kürzung des Kran-
kengeldes neu zu berechnen.

Beispiel

Krankengeldbezug ab 	16. 12. 2025

Beginn der Rente  
wegen teilweiser  
Erwerbsminderung 	 01. 01. 2026

Eingang der Rentenmitteilung 
bei der AOK 	 13. 03. 2026

Regelentgelt 	 60,00 € kalendertäglich

Nettoarbeitsentgelt 	 45,00 € kalendertäglich

Brutto-Krankengeld 	 40,50 €

Zahlbetrag der  
Bruttorente 	 20,00 € kalendertäglich

Folge

Bruttobetrag des Krankengeldes

bis 13. 03. 2026 	 40,50 €

ab  14. 03. 2026 	 20,50 € (40,50 € – 20,00 €)

Neben dem Krankengeld, das arbeits-
unfähige Kunden und Kundinnen er-
halten, gibt es zu dessen wirtschaftli-
cher Sicherung noch eine weitere Form 
des Krankengeldes: das Krankengeld 
bei Erkrankung eines Kindes. Es wird 
auch oft als „Kinderkrankengeld“ be-
zeichnet.

Der Anspruch auf das Krankengeld bei 
Erkrankung eines Kindes beruht dar-
auf, dass Kunden und Kundinnen zwar 
nicht arbeitsunfähig sind, jedoch we-
gen der Erkrankung ihres Kindes der 
Arbeit fernbleiben müssen, weil keine 
andere im Haushalt lebende Person 
das kranke Kind betreuen kann. Ver-
sicherungsfall und Ursache für die 
Leistung der AOK ist die Erkrankung 
des Kindes.

Merke
Krankengeld nach § 45 SGB V 
wird gezahlt, wenn Versicherte 
nach ärztlichem Zeugnis ihr er-
kranktes und versichertes Kind 
pflegen müssen und deshalb 
der Arbeit fernbleiben weil kei-
ne andere im Haushalt lebende 
Person das kranke Kind betreuen 
kann.

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 45 SGB V

29 �Krankengeld bei  
Erkrankung eines Kindes
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2 
versicherungs- 
rechtliche Prüfung

29.1 �Versicherung mit An-
spruch auf Krankengeld

Krankengeld bei Erkrankung eines 
Kindes erhalten alle Versicherten, die 
im Rahmen ihrer Versicherung auch 
Anspruch auf Krankengeld nach § 44 
SGB V haben (vgl. Punkt 4 dieses Lern-
briefs). Zu dem anspruchsberechtigten 
Personenkreis gehören unter anderem 
auch hauptberuflich selbstständig Er-
werbstätige, die einen Anspruch auf 
Krankengeld gemäß § 44 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 2 SGB V aufgrund einer Wahlerklä-
rung gewählt haben. Der Anspruch ist 
jedoch davon abhängig, dass dieser 
Personenkreis wegen der notwendi-
gen Beaufsichtigung, Betreuung oder 
Pflege des erkrankten Kindes ihrer 
Erwerbstätigkeit fernbleiben. Weite-
re besondere anspruchsberechtigte 
Personenkreise sind im Rundschrei
ben vom 13. 03. 2024 i.d.F. vom 11. 12. 
2024 ausführlich dargestellt. 

29.2 �Notwendigkeit der 
Beaufsichtigung, Be-
treuung und Pflege des 
Kindes

Lernbeispiel 15

Sonja Birk ist bei der Kreutzer 
GmbH versicherungspflichtig be-
schäftigt. Dort arbeitet sie jeweils 
von montags bis freitags. Sie hat 
eine fünfjährige Tochter. Ihr Ehe-
mann ist selbstständig und privat 
versichert. Die Tochter ist bei der 
AOK familienversichert. Sie legt 
eine ärztliche Bescheinigung vor, 
wonach die Erkrankung ihres Kin-
des die Pflege zu Hause ab 14. 11. 
2025 erforderlich ist. 

Im Haushalt leben keine weiteren 
Personen.

2 
versicherungs- 
rechtliche Prüfung

§ 45 Abs. 1 
Satz 2 i.V.m.  
§ 44 Abs. 2 
SGB V

Prüfen Sie, ob Sonja Birk die 
Anspruchsvoraussetzungen für das 
Krankengeld bei Erkrankung eines 
Kindes erfüllt.

Eine Erkrankung des Kindes alleine 
löst den Krankengeldanspruch noch 
nicht aus. Voraussetzung ist, dass 
das Kind beaufsichtigt, betreut oder 
gepflegt werden muss. Mit dem Be-
griff Pflege ist nicht die professionelle, 
medizinische Krankenpflege gemeint, 
sondern hierunter fallen Hilfeleistun-
gen wie z.B. die Verabreichung von 
Medikamenten und die Versorgung des 
Kindes mit Nahrung. Der Begriff Pfle-
ge umfasst also die Tätigkeiten, die 
Eltern für ihr erkranktes Kind üblicher-
weise erbringen.

Bei einer Beaufsichtigung des Kindes 
erfordert die Krankheit zwar keine 
Pflege, jedoch die Aufsicht über das 
Kind (z.B. nach einer ansteckenden 
Krankheit).

Krankengeld bei Erkrankung eines Kin-
des wird auch gezahlt, wenn das er-
krankte Kind betreut werden muss. Mit 
der Betreuung ist z.B. der Fall gemeint, 
dass das erkrankte Kind von seiner 
Mutter zur ärztlichen Behandlung ge-
bracht wird. Das kann auch zur Folge 
haben, dass Krankengeld nur für einen 
Teil des Tages gezahlt wird.

Fortsetzung des Lern-
beispiels 15

Sonja Birk ist aufgrund ihrer versi-
cherungspflichtigen Beschäftigung 
bei der Kreutzer GmbH Mitglied der 
AOK. Ihre Mitgliedschaft beinhaltet 
den Anspruch auf Krankengeld. Seit  
14. 11. 2025 ist ihre fünfjährige 
Tochter erkrankt. 

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

GR v.  
13. 03. 2024 
i.d.F.v.  
11. 12. 2024,  
Ziff. 4.6
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Es liegt eine ärztliche Bescheini-
gung vor, wonach wegen dieser 
Erkrankung die Pflege der Tochter 
zu Hause seit 14. 11. 2025 erforder-
lich ist. Die Tochter ist bei der AOK 
familienversichert. Im Haushalt 
leben keine weiteren Personen. Die 
Anspruchsvoraussetzungen sind er-
füllt. Es besteht grundsätzlich ein 
Anspruch auf Kinderkrankengeld.

Es kann auch passieren, dass ein Kind 
gepflegt werden muss, das normaler-
weise tagsüber einen Kindergarten 
oder eine Kindertagesstätte besucht 
und dort betreut wird. Fast immer 
lehnen solche Einrichtungen die Be-
treuung kranker Kinder (z.B. wegen 
ggf. bestehender Ansteckungsgefahr) 
ab. In solchen Fällen ist die Betreu-
ung durch die Eltern erforderlich. Sie 
können dann Kinderkrankengeld be-
kommen.

Merke
Der Anspruch auf Krankengeld 
bei Erkrankung eines Kindes be-
steht auch, wenn ein erkranktes 
und versichertes Kind beaufsich-
tigt oder betreut werden muss.

29.3 �Mitaufnahme einer Be-
gleitperson bei statio-
närer Behandlung eines 
Kindes

Das Krankengeld bei Erkrankung eines 
Kindes ist grundsätzlich auch dann zu 
zahlen, wenn ein Elternteil aus me-
dizinischen Gründen zusammen mit 
einem erkrankten Kind zur stationären 
Behandlung ins Krankenhaus aufge-
nommen werden soll. 

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 45 Abs. 1a 
SGB V, 
§ 11 Abs. 3 
SGB V

Voraussetzung für den Anspruch ist, 
dass die bzw. der Versicherte

	· mit Anspruch auf Krankengeld ver-
sichert ist (vgl. Punkt 29.1 dieses 
Lernbriefs),

	· das Kind das 12. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat oder behindert 
und auf Hilfe angewiesen ist (ohne 
Altersgrenze),

	· die Mitaufnahme aus medizinischen 
Gründen nach § 11 Abs. 3 SGB V er-
forderlich ist (für Kinder ab 9 Jahren 
ist dies von der stationären Einrich-
tung zu bescheinigen) und

	· Kinderkrankengeld nach § 45 Abs. 1  
SGB V, für ein schwerstkrankes Kind 
nach § 45 Abs. 4 SGB V oder Kran-
kengeld nach § 44b SGB V nicht in 
Anspruch genommen wird.

Der Anspruch besteht für den Eltern-
teil, der aufgrund der Mitaufnahme 
der Arbeit fernbleibt, unabhängig 
davon, bei welcher gesetzlichen Kran-
kenkasse das Kind versichert ist (vgl. 
Punkt 29.6 dieses Lernbriefs).

Das Vorliegen der medizinischen Grün-
de sowie die Dauer dieser medizinisch 
notwendigen Mitaufnahme ist von 
der stationären Einrichtung gegen-
über dem begleitenden Elternteil zu 
bescheinigen. Die Bescheinigung dient 
als Nachweis gegenüber der Kranken-
kasse für die Beantragung des Kinder-
krankengeldes (ein ärztliches Zeugnis 
wie in Punkt 29.4 dieses Lernbriefs 
erwähnt, ist nicht erforderlich). Hat 
das Kind das 9. Lebensjahr noch nicht 
vollendet, wird die Notwendigkeit der 
Mitaufnahme einer Begleitperson aus 
medizinischen Gründen unwiderlegbar 
vermutet, weshalb in diesen Fällen nur 
eine Bescheinigung über die Dauer der 
medizinisch notwendigen Mitaufnah-
me erfolgen muss.

§ 45 Abs. 1a 
SGB V,  
GR v.  
13. 03. 2024  
i. d. F. v.  
11. 12. 2024,  
Ziff. 4.2

§ 45 Abs. 1a  
Satz 2 SGB V,  
§ 11 Abs. 3 
Satz 2 SGB V, 
GR v.  
13. 03. 2024  
i. d. F. v.  
11. 12. 2024,  
Ziff. 4.7
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Der Anspruch besteht für die Dauer 
der medizinisch notwendigen Mitauf-
nahme des Elternteils und der An-
spruch bei häuslicher Betreuung nach 
§ 45 Abs. 1 SGB V bleibt unberührt. 
D. h., Tage mit einem Anspruch auf 
Kinderkrankengeld nach § 45 Ab-
satz 1a SGB V werden nicht auf die 
begrenzte Anzahl von Kinderkran-
kentagen nach § 45 Absatz 1 SGB V 
angerechnet (vgl. Punkt 29.7 dieses 
Lernbriefs).

Es ist jedoch vorgesehen, dass im Rah-
men der Krankenhausbehandlung die 
Krankenkasse auch die Kosten für eine 
aus medizinischen Gründen notwendi-
ge Begleitperson zu übernehmen hat. 
Die Leistung umfasst auch den Ver-
dienstausfall der Begleitperson. Die 
Kosten für die Begleitperson sind also  
eine Nebenleistung zur Hauptleistung 
Krankenhausbehandlung.

Damit sehen § 45 und § 11 Abs. 3 
SGB V Leistungen für den gleichen 
Sachverhalt vor. Der GKV-Spitzen-
verband der Krankenkassen hat sich 
daher darauf verständigt, die Aufwen-
dungen der Begleitperson (Verdienst-
ausfall) im Rahmen des § 11 Abs. 3 
SGB V zu erstatten. Der im Fall der 
Mitaufnahme der Begleitperson wäh-
rend einer stationären Behandlung 
der Versicherten erbrachte Verdienst-
ausfall in Höhe des bei Arbeitsunfä-
higkeit zu zahlenden Krankengeldes 
unterliegt nicht der Rentenversiche-
rungspflicht nach § 3 Satz 1 Nr. 3 
SGB VI bzw. der Versicherungspflicht 
nach dem Recht der Arbeitsförderung 
gemäß § 26 Abs. 2 Nr. 1 SGB III, da es 
sich bei der in Rede stehenden Leis
tung nicht um Krankengeld im Sinne 
des § 44 ff. SGB V handelt. Leistungs-
pflichtig ist die Krankenkasse, die 
auch die Krankenhausbehandlungs-
kosten des Kindes trägt. 

Für die betroffene Familie hat das den 
Vorteil,

	· dass die Erstattung des Verdienst-
ausfalls sich auf die Dauer der Mit-
aufnahme erstreckt und nicht nur 
auf zehn Arbeitstage je Kalenderjahr 
beschränkt ist,

	· dass die Erstattung des Verdienst-
ausfalls höher ist als Krankengeld 
in Höhe von 90 % des Nettoarbeits-
entgelts.

Einzelheiten zur Dauer des Kinder-
krankengeldes erfahren Sie in Punkt 
29.7 dieses Lernbriefs.

Beispiel

Birgit Hansen soll aus medizini-
schen Gründen zusammen mit 
ihrem erkrankten Kind Rolf (zwei 
Jahre alt) zur stationären Behand-
lung aufgenommen werden. Birgit 
Hansen entsteht durch die Mitauf-
nahme ins Krankenhaus ein Ver-
dienstausfall. Sie ist Mitglied der 
AOK. Das Kind Rolf ist bei der AOK 
nach § 10 SGB V versichert. 

Folge

Der Verdienstausfall von Birgit 
Hansen ist von der AOK im Rahmen 
des § 11 Abs. 3 SGB V zu erstatten.

Dabei gilt es, den Fokus auch auf den 
Krankenversicherungsschutz der Be-
gleitperson zu richten. Denn die Be-
schäftigung gegen Arbeitsentgelt 
gilt als fortbestehend, solange das 
Beschäftigungsverhältnis ohne An-
spruch auf Arbeitsentgelt fortdauert, 
jedoch nicht länger als einen Monat. 
In der Praxis besteht bei länger an-
dauernden Krankenhausaufenthalten 
des Kindes ein entsprechender Bera-
tungsbedarf für unsere Versicherten. 

GR v.  
13. 03. 2024  
i. d. F. v.  
11. 12. 2024,  
Ziff. 4.8.1

§ 11 Abs. 3 
SGB V,  
GR v. 06./ 
07. 12. 2017 
i.d.F.v.  
23. 03. 2022,  
Ziff. 4.6 Abs. 2

BE v.  
27./28. 11. 
1990

§ 7 Abs. 3 
SGB IV

3 
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Erkundigen Sie sich deshalb, welche 
Empfehlungen die AOK-Kundenbera-
tenden hierzu im Einzelfall geben.

29.4 Ärztliches Zeugnis 

Für die Zahlung von Kinderkranken-
geld ist ein entsprechendes ärztliches 
Zeugnis notwendig (vgl. Muster 21, 
Seite 230). Der Arzt bzw. die Ärztin 
gibt dabei die voraussichtliche Dauer 
der Pflege an.

Übrigens: Es ist nicht notwendig, dass 
die ärztliche Bescheinigung durch ei-
nen Vertragsarzt oder eine Vertrags-
ärztin ausgestellt wird. Auch eine 
Bescheinigung, die z.B. durch einen 
Krankenhausarzt oder eine Kranken-
kassenhausärztin ausgestellt wird, 
akzeptiert die AOK.

Die Feststellung der notwendigen Be-
treuung, Beaufsichtigung oder Pflege 
eines erkrankten Kindes sowie die 
Ausstellung der ärztlichen Bescheini-
gung kann in geeigneten Fällen auch 
im Rahmen einer Videosprechstunde 
sowie nach telefonischer Anamnese 
erfolgen. Ein Anspruch darauf besteht 
jedoch nicht.

Für Kinder, die in der Arztpraxis un-
bekannt sind, kann die ärztliche Be-
scheinigung nur für bis zu 3 Kalender-
tage ausgestellt werden. Ist das er-
krankte Kind der Vertragsärztin oder 
dem Vertragsarzt oder einer anderen 
Vertragsärztin oder einem anderen 
Vertragsarzt derselben Berufsaus-
übungsgemeinschaft aufgrund frühe-
rer Behandlung unmittelbar persönlich 
bekannt, kann die ärztliche Beschei-
nigung für bis zu 7 Kalendertage aus-
gestellt werden.

Merke
Für die Zahlung des Kinder-
krankengeldes ist eine ärztliche 
Bescheinigung notwendig, die 
die Dauer der Pflege, Betreuung 
oder Aufsicht angibt. Dabei ist 
es nicht erforderlich, dass die 
Bescheinigung von einem Ver-
tragsarzt oder einer Vertrags-
ärztin ausgestellt wird.

29.5 �Eine andere im Haus-
halt lebende Person

Das Kinderkrankengeld kann nur dann 
zur Verfügung gestellt werden, wenn 
keine andere im Haushalt lebende 
Person die Beaufsichtigung, Betreuung 
oder Pflege des Kindes übernehmen 
kann.

Beispiel

Antje Müller ist als Arbeitnehmerin 
versicherungspflichtig und Kundin 
der AOK. Sie ist verheiratet und hat 
ein sechsjähriges Kind. Ihr Ehemann 
ist nicht berufstätig und als „Haus-
mann“ daheim. Das Kind wird in 
der Woche auch tagsüber vom Ehe-
mann versorgt. Seit einigen Tagen 
bedarf das Kind jedoch aufgrund 
einer fieberhaften Erkältung der 
Pflege.

Folge

Da der Ehemann gewöhnlich wäh-
rend der beruflich bedingten Abwe-
senheit von Antje Müller das Kind 
betreut, kann er auch die Pflege 
des Kindes übernehmen. Somit kann 
Antje Müller kein Krankengeld nach 
§ 45 SGB V erhalten.

GR v.  
13. 03. 2024 
i.d.F.v.  
11. 12. 2024,  
Ziff. 4.6,  
Abs. 4

3 
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§ 45 Abs. 1 
Satz 1 SGB V,  
GR v.  
13. 03. 2024 
i.d.F.v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 4.9
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Merke
Lebt eine andere Person im 
Haushalt, die die Pflege, Beauf-
sichtigung oder Betreuung des 
Kindes übernehmen kann, wird 
kein Krankengeld gezahlt.

In der Praxis machen Versicherte die 
notwendigen Angaben auf der Rück-
seite der ärztlichen Bescheinigung 
(„Antrag des Versicherten…“, vgl. 
Rückseite des Musters 21, Seite 230).

29.6 Versichertes Kind

Krankengeld bei Erkrankung eines 
Kindes kann nur für die Beaufsich-
tigung, Betreuung oder Pflege von 
versicherten Kindern gezahlt werden. 
Voraussetzung ist also, dass das Kind 
bei einer gesetzlichen Krankenkasse 
versichert ist.

Dies ist im Regelfall eine Familienver-
sicherung nach § 10 SGB V, kann aber 
auch eine eigene Mitgliedschaft sein. 

Hierbei wäre z.B. eine freiwillige Ver-
sicherung oder eine Mitgliedschaft im 
Rahmen der Krankenversicherung der 
Rentner bei Bezug einer Waisenrente 
oder als Rentenantragsteller denk-
bar. Eine private Krankenversicherung 
des Kindes dagegen reicht auch dann 
nicht aus, wenn ein Elternteil gesetz-
lich versichert ist.

Beispiel

Sabine Rühl ist versicherungs-
pflichtig und Kundin der AOK. Ihr 
Ehemann ist Beamter und privat 
krankenversichert. Das gemeinsa-
me Kind Tom ist fünf Jahre alt und 
bedarf nach einem ärztlichen Zeug-
nis der Pflege wegen einer Grippe. 
Sabine Rühl muss daher der Arbeit 
fernbleiben. Im Haushalt lebt keine 
andere Person, die das Kind pflegen 
kann. Tom ist wie sein Vater privat 
krankenversichert. Ein Anspruch auf 
eine Familienversicherung durch die 
Mitgliedschaft der Mutter bei der 
AOK besteht nicht.

Folge

Das Kind ist nicht in der gesetz-
lichen Krankenversicherung ver-
sichert. Sabine Rühl kann von der 
AOK kein Krankengeld nach § 45 
SGB V erhalten.

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

GR v.  
13. 03. 2024 
i.d.F.v.  
11. 12. 2024,  
Ziff. 4.5

BSG v. 31. 03. 
1998, B 1 KR 
9/96 R
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Merke
Eine weitere Voraussetzung ist, 
dass das erkrankte Kind in der 
gesetzlichen Krankenversiche-
rung versichert ist.

Wird der Antrag auf Krankengeld we-
gen der Erkrankung eines Kindes bei 
Ihnen gestellt und stellen Sie dabei 
fest, dass das Kind bei einer anderen 
gesetzlichen Krankenkasse versichert 
ist, haben Sie eine gute Gesprächs-
situation, um den Kunden bzw. die 
Kundin für eine Versicherung ihrer An-
gehörigen bei der AOK zu gewinnen. 
Warum sollten die einzelnen Familien-
mitglieder bei verschiedenen Kranken-
kassen versichert sein? 

Service aus einer Hand bietet optima-
len Versicherungsschutz. Hierfür ist ein 
kompetenter Partner in Gesundheits-
fragen notwendig, und auf diesem 
Gebiet ist die „AOK – Die Gesundheits-
kasse“ Marktführer. 

Durch die veränderten Wahlmög-
lichkeiten und die Bedeutung von 
Familienangehörigen im Rahmen der 
Zuweisungen aus dem Gesundheits-
fonds (Risikostrukturausgleich), haben 
unsere Mitbewerber ihre Bemühungen 
verstärkt, Familien komplett zu ver-
sichern, also den bei uns versicherten 
Ehepartner oder zumindest seine Kin-
der für sich zu gewinnen. Insbesondere 
BKKs und IKKs sind in diesem Bereich 
sehr aktiv. Nutzen Sie daher die Ge-
legenheit, im Rahmen des Kinderkran-
kengeldes beide Elternteile von den 
Vorteilen einer AOK-Versicherung zu 
überzeugen. 

Merke
Mitversicherte Familienange-
hörige sind eine wichtige Ziel-
gruppe.

29.6.1 Kinder

Das Krankengeld wird bei Erkrankung 
eines Kindes gezahlt. Zu den Kindern 
im Sinne von § 45 SGB V zählen:

	· leibliche Kinder
	· Adoptivkinder
	· Pflegekinder
	· Stief- und Enkelkinder

§ 45 Abs. 1 Satz 2 SGB V verweist 
jedoch auf § 10 Abs. 4 SGB V. Das be-
deutet, dass Stief- und Enkelkinder 
nur dann als Kinder im Sinne von § 45 
SGB V berücksichtigt werden, wenn sie 
von demjenigen, der Kinderkranken-
geld beanspruchen möchte, überwie-
gend unterhalten werden oder in des-
sen Haushalt aufgenommen wurden. 
Stiefkinder in diesem Sinne sind auch 
die Kinder des Lebenspartners. Kin-
der, die mit dem Ziel der Annahme als 
Kind in die Obhut des annehmenden 
aufgenommen sind und für die die zur 
Aufnahme erforderliche Einwilligung 
der Eltern erteilt ist. Sie gelten als 
Kinder des Annehmenden und gehören 
somit ebenfalls zum Personenkreis der 
Kinder im Sinne des § 45 Abs. 1 Satz 2 
SGB V.

29.6.2 Alter des Kindes

Wie bei der Haushaltshilfe, ist auch 
beim Kinderkrankengeld das Alter des 
Kindes grundsätzlich eine wesentliche 
Anspruchsvoraussetzung. 
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Auch beim Kinderkrankengeld darf 
das Kind das zwölfte Lebensjahr 
grundsätzlich noch nicht vollendet ha-
ben. Im Gegensatz zur Haushaltshilfe, 
bei der es ausreicht, wenn das Kind 
zu Beginn der Maßnahme das zwölfte 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 
endet das Kinderkrankengeld mit dem 
Tag der Vollendung des zwölften Le-
bensjahres.

Beispiel

Ursula Meurer erhält seit 21. 01. 
Krankengeld nach § 45 SGB V. Das 
erkrankte Kind vollendet am 26. 01. 
das zwölfte Lebensjahr.

Folge

Der Anspruch auf Kinderkranken-
geld endet am 25. 01. (der 25. 01. 
ist der letzte Tag, an dem der An-
spruch besteht).

29.6.3 Behinderte Kinder

Anspruch auf Kinderkrankengeld ha-
ben auch Eltern, die ein Kind betreuen, 
das das zwölfte Lebensjahr vollendet 
hat und das in seiner körperlichen, 
geistigen oder seelischen Entwicklung 
einem durchschnittlich entwickelten 
Kind dieses Alters nicht gleich steht, 
weil es behindert und auf Hilfe an-
gewiesen ist. Bei der Beurteilung des 
familienrechtlichen Kindschaftsver-
hältnisses kommt es auf das Alter 
nicht an. Der Begriff umfasst auch 
§ 10 Abs. 2 Nr. 4 SGB V. Der Nachweis 
der Behinderung des Kindes ist kun-
denfreundlich zu gestalten. So ist als 
Nachweis der Behinderung ein ärzt-
liches Attest, wie es für die Aufhebung 
der Altersgrenze in der Familienver-
sicherung verwendet wird, zu akzep-
tieren. 

Merke
Voraussetzung für Krankengeld 
bei Erkrankung des Kindes ist 
auch, dass das Kind das zwölfte 
Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat oder behindert und auf Hilfe 
angewiesen ist. 

29.7 �Beginn und Dauer des  
Anspruchs auf Kranken-
geld bei Erkrankung 
eines Kindes

Fortsetzung des Lern-
beispiels 15 von Seite 226

Die Tochter von Sonja Birk ist 
erstmalig im Kalenderjahr 2025 
erkrankt. Nach der ärztlichen Be-
scheinigung ist die Pflege der Toch-
ter bis 21. 11. 2025 erforderlich.

Für welche Zeit ist Kinderkranken-
geld zu zahlen?

GR v.  
13. 03. 2024 
i.d.F.v.  
11. 12. 2024,  
Ziff. 4.5.1

Anspruchsvoraussetzungen im Überblick 

Versicherte erhalten Krankengeld bei Erkrankung  
des Kindes, wenn

ihr Versicherungsverhältnis einen Anspruch auf 
Krankengeld beinhaltet,

sie nach ärztlichem Zeugnis zur Beaufsichtigung, 
Betreuung oder Pflege ihres erkrankten und  
versicherten Kindes der Arbeit fernbleiben,

eine andere im Haushalt lebende Person das Kind 
nicht beaufsichtigen, betreuen und pflegen kann,

das Kind das zwölfte Lebensjahr noch nicht voll-
endet hat oder behindert und auf Hilfe angewie-
sen ist.

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung
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Der Anspruch auf Kinderkrankengeld 
beginnt mit dem Tag, ab dem die 
Notwendigkeit der Beaufsichtigung 
und Betreuung ärztlich festgestellt 
wird. Der Anspruch beginnt auch für 
hauptberuflich selbständig Erwerbs-
tätige ab dem ersten Tag, an dem es 
nach ärztlichem Zeugnis erforderlich 
ist, dass die Versicherten zur Beauf-
sichtigung, Betreuung oder Pflege des 
erkrankten und versicherten Kindes 
notwendig ist, ihrer Erwerbstätigkeit 
fernbleiben. Die Regelungen des § 46 
Satz 4 i. V. m. § 53 Abs. 6 SGB V sind 
nicht anzuwenden.

Der Anspruch ist jeweils für ein Kind 
auf die Dauer von längstens zehn 
Arbeitstagen in jedem Kalenderjahr 
begrenzt. Arbeitstag ist jeder Tag, an 
dem die Beschäftigten entsprechend 
ihrem Arbeitsvertrag eine Arbeits-
leistung zu erbringen hätten. Die zehn 
Arbeitstage je Kind brauchen nicht 
zusammenhängend zu verlaufen. Sie 
stellen insgesamt nur eine Höchstbe-
grenzung dar.

Bei einem Gesamtanspruch von zehn 
Arbeitstagen werden also arbeitsfreie 
Tage bei der Höchstanspruchsdauer 
nicht berücksichtigt. Zu den arbeits-
freien Tagen gehören natürlich auch 
die Wochenenden und Feiertage, es 
sei denn, unsere Kunden und Kundin-
nen müssen an diesen Tagen üblicher-
weise arbeiten.

Mit dem Inkrafttreten des Pflegestudi-
umstärkungsgesetz zum 01. 01. 2024 
wurde für die Kalenderjahre 2024 und 
2025 der Anspruch auf Kinderkranken-
geldtage erhöht.

Danach können

	· Elternteile jeweils 15 Arbeitstage je 
Kind

	· Alleinerziehende je Kind 30 Arbeits-
tage

GR v.  
13. 03. 2024 
i.d.F.v.  
11. 12. 2024,  
Ziff. 5.2,  
Abs. 1, 3

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 45 Abs. 2 
SGB V,  
GR v.  
13. 03. 2024 
i.d.F.v.  
11. 12. 2024,  
Ziff. 5.3

§ 45 Abs. 2a 
SGB V

in Anspruch nehmen.

Die Gesamtzahl der Anspruchstage 
je Elternteil steigt auf 35 Arbeits-
tage und für Alleinerziehende auf 70 
Arbeitstage.

Beispiel

Margit Möller muss von Donnerstag 
bis Dienstag der folgenden Woche 
die Pflege ihres erkrankten Kindes 
übernehmen und hierfür zu Hause 
bleiben. Am Wochenende braucht 
sie nicht zu arbeiten. Ansonsten ar-
beitet sie von montags bis freitags.

Folge

Anspruch auf Kinderkrankengeld 
besteht für Donnerstag, Freitag, 
Montag und Dienstag. Auf die An-
spruchsdauer von zehn Arbeitsta-
gen werden der Samstag und der 
Sonntag nicht angerechnet.

Die Höchstanspruchsdauer von zehn 
Arbeitstagen bezieht sich, wie er-
wähnt, nicht auf einen Krankheitsfall 
des Kindes, sondern auf jeweils ein 
Kalenderjahr. Das bedeutet, dass bei 
jedem Krankheitsfall des Kindes zu 
prüfen ist, ob bereits im laufenden 
Kalenderjahr der Anspruch auf das 
Krankengeld nach § 45 Abs. 1 SGB V 
erschöpft ist. Dabei sind alle Kinder-
krankengeldbezugszeiten im laufen
den Kalenderjahr (auch während 
Versicherungszeiten bei anderen Kran-
kenkassen) zu berücksichtigen.

Mit jedem Kalenderjahr beginnt ein 
neuer Anspruch auf Kinderkranken-
geld für das Kind. Bei einem Jahres-
wechsel während der Betreuung, Be-
aufsichtigung oder Pflege des Kindes 
entsteht daher ein neuer Anspruch, 
sodass für einen Krankheitsfall über 
den Jahreswechsel hinaus z.B. bis zu 

GR v.  
13. 03. 2024 
i.d.F.v.  
11. 12. 2024,  
Ziff. 5.3 



4.1 · Anträge auf Krankengeld bearbeiten

AOK-Bundesverband 235

1a 
schriftliche  
Anträge

Generelles zur 
Kundenberatung

1b 
mündliche  
Anträge

2 
versicherungs- 
rechtliche Prüfung

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

4a 
Leistung  
bewilligen

4b 
Leistung  
ablehnen

5 
Archivierung, 
Nacharbeit

20 Arbeitstage Kinderkrankengeld 
gezahlt werden kann. Sind aus dem 
alten Kalenderjahr noch Anspruchsta-
ge übrig geblieben, können diese Tage 
jedoch nicht mit in das neue Kalender-
jahr übernommen werden.

Beispiel

Jutta Sager legt ein ärztliches 
Zeugnis vor, nach dem die Pflege 
ihres einzigen Kindes Ralf erforder-
lich ist. Jutta Sager arbeitet von 
montags bis freitags. Ab 27. 12. hat 
Jutta Sager nicht gearbeitet. Die 
Voraussetzungen für das Kinder-
krankengeld sind dem Grunde nach 
erfüllt. Im laufenden Kalenderjahr 
hat Jutta Sager noch kein Kinder-
krankengeld für ihren Sohn Ralf 
erhalten.

Folge

Jutta Sager erhält für die Arbeits-
tage im noch laufenden Kalender-
jahr ab 27. 12. Kinderkrankengeld. 
Mit Beginn des neuen Kalender-
jahres kann sie für (erneut) zehn 
Arbeitstage Kinderkrankengeld 
erhalten.

Zum Lernbeispiel 15 von 
Seite 232

Das Kinderkrankengeld ist für die 
Zeit vom 14. bis 21. 11. 2025 zu 
zahlen. Sonja Birk arbeitet an fünf 
Tagen in der Woche, von Montag 
bis Freitag. Der 15. und 16. 11. 2025 
ist ein arbeitsfreies Wochenende. 
Damit besteht an den vorgenann-
ten Tagen kein Anspruch.

Anmerkung: 
Der 19. 11. ist in Sachsen ein ge-
setzlicher Feiertag. Im Einzelfall 
ist zu prüfen, ob dieser Tag ein 
arbeitsfreier Feiertag ist.

29.7.1 �Dauer des Anspruchs bei  
Erkrankung mehrerer Kinder

Für je ein Kind besteht der Anspruch 
auf Krankengeld für maximal zehn Ar-
beitstage je Kalenderjahr. Für mehrere 
Kinder summiert sich der Anspruch der 
Versicherten, ist aber auf längstens 
25 Arbeitstage je Kalenderjahr be-
grenzt.

Beispiel

Beate Pohl ist Kundin der AOK. 
Sie hat drei Kinder, die alle das 
zwölfte  Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben. Es lebt keine Person 
im Haushalt, die sich um die Kinder 
kümmern kann.

Folge

Der Anspruch auf Leistungen nach 
§ 45 SGB V ist für Beate Pohl auf 
insgesamt 25 Arbeitstage für jedes 
Kalenderjahr begrenzt. Sie kann al-
so nicht für jedes Kind jeweils zehn 
Arbeitstage Kinderkrankengeld 
erhalten, sondern insgesamt maxi-
mal für 25 Arbeitstage.

Erkranken jedoch mehrere Kinder 
gleichzeitig, wird diese Zeit nur für ein 
Kind auf die Höchstanspruchsdauer 
angerechnet. Im Interesse der Kunden 
bzw. der Kundinnen können Sie die 
Bezugszeiten so verteilen, dass der 
Anspruch auf die einzelnen Kinder 
verteilt wird und so möglichst lange 
„reicht“.

§ 45 Abs. 2 
SGB V

GR v.  
13. 03. 2024 
i.d.F.v.  
11. 12. 2024,  
Ziff. 5.3.2
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Beispiel

Renate Geller bleibt zur Pflege 
ihrer erkrankten zwei Kinder der 
Arbeit fern. Die Pflege der Kinder 
ist für fünf Arbeitstage erforderlich. 
Für ein Kind hat Renate Geller be-
reits für zehn Arbeitstage Kinder
krankengeld erhalten.

Folge

Die jetzt notwendige Pflege kann 
voll auf das Kinderkrankengeld 
des zweiten Kindes angerechnet 
werden.

Sind beide Elternteile Mitglieder der 
gesetzlichen Krankenversicherung, 
können beide für das gleiche Kind für 
jeweils zehn Arbeitstage, bzw. jeweils 
für bis zu 25 Arbeitstage bei mehreren 
Kindern, Kinderkrankengeld erhalten. 
Die Krankengeldansprüche werden 
nicht gegenseitig angerechnet.

Beispiel

Das Ehepaar Klever hat ein zehn-
jähriges Kind. Beide Elternteile sind 
AOK-Kunden. Das Kind bedarf im 
März wegen einer Erkrankung für 
zehn Arbeitstage der Pflege. Im 
Oktober des gleichen Jahres wird 
erneut die Pflege des Kindes durch 
ein Elternteil für acht Arbeitstage 
erforderlich.

Folge

Im März kann ein Elternteil seinen 
Anspruch auf das Kinderkranken-
geld für zehn Arbeitstage geltend 
machen. Für die Pflege des Kindes 
im Oktober kann der andere El-
ternteil seinen Anspruch geltend 
machen.

Um mit dieser Regelung Mütter oder 
Väter, die ihr Kind alleine erziehen, 
nicht zu benachteiligen, wurde für 
diese eine besondere Regelung ge-
schaffen.

29.7.2 �Alleinerziehende Mütter 
oder Väter

Damit alleinerziehende Mütter und 
Väter bzw. deren Kinder nicht benach-
teiligt werden, hat der Gesetzgeber 
für diese Elternteile den Anspruch auf 
Kinderkrankengeld verdoppelt: Er be-
trägt für ein Kind 20 Arbeitstage je 
Kalenderjahr, bei drei und mehr Kin-
dern insgesamt aber nicht mehr als  
50 Arbeitstage.

Bei der Definition des Begriffs „Allein-
erziehender“ ist grundsätzlich auf das 
alleinige Personensorgerecht für das 
Kind abzustellen. Dieses Sorgerecht 
wird nach bürgerlich-rechtlichen Be-
stimmungen beurteilt.

Die Personensorge umfasst insbeson-
dere das Recht, aber auch die Pflicht, 
das Kind zu pflegen, zu erziehen, zu 
beaufsichtigen und seinen Aufent-
halt zu bestimmen. Bei minderjährigen 
Kindern steht das Personensorgerecht 
beiden Elternteilen gemeinsam zu. 
Sind die Eltern bei der Geburt des Kin-
des jedoch nicht miteinander verhei-
ratet, so können sie eine sogenannte 
„Sorgeerklärung“ abgeben. Diese bein-
haltet, dass beide Elternteile gemein-
sam das Sorgerecht ausüben wollen. 
Fehlt es an der Sorgeerklärung oder 
an der Eheschließung, hat die Mutter 
die elterliche Sorge alleine.

Haben beide Elternteile das Sorge-
recht einmal ausgeübt, aber ein El-
ternteil ist verstorben, so ist der ande-
re Elternteil allein sorgeberechtigt.

§ 45 Abs. 2 
SGB V

GR v.  
13. 03. 2024 
i.d.F.v. 
11. 12. 2024,  
Ziff 5.3.9, 
§ 1631 BGB

§§ 1626, 
1626a BGB

§§ 1680, 
1681 BGB
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Leben die Eltern dauerhaft getrennt 
von einander, kann das Familienge-
richt bestimmen, dass und ggf. wel-
chem Elternteil das alleinige Sorge-
recht übertragen wird. In diesem Fall 
liegt ein alleinerziehender Elternteil im 
Sinne des § 45 Abs. 2 SGB V vor.

Wenn diese Entscheidung des Fami-
liengerichts noch nicht vorliegt, lässt 
die AOK sich die tatsächlichen Sorge-
verhältnisse schildern und entscheidet 
dann, ob der antragstellende Eltern-
teil als alleinerziehend anzusehen ist. 
Dann erhält dieser einen Anspruch auf 
bis zu 20 (höchstens 50) Arbeitstage 
Kinderkrankengeld und der Anspruch 
für den anderen Elternteil ist ausge-
schlossen.

Entscheiden sich die Elternteile, das 
Sorgerecht trotz dauerhafter Tren-
nung weiterhin gemeinsam auszu-
üben, hat grundsätzlich jeder Eltern-
teil einen Anspruch auf Kinderkran-
kengeld für bis zu zehn Arbeitstage je 
Kalenderjahr.

Das BSG hat mit Urteil vom 26. 06. 
2007 – AZ: B1 KR 33/06 R entschieden, 
dass für den erweiterten Anspruch 
von 20 Arbeitstagen nicht auf die al-
leinige Innehabung des Sorgerechts 
abgestellt werden kann, sondern auf 
das tatsächliche Alleinstehen bei der 
Erziehung. Dem Urteil lag ein Fall zu-
grunde, in dem die Eltern des Kindes 
getrennt lebten, jedoch weiterhin das 
gemeinsame Sorgerecht hatten. Das 
Kind lebte mit der Mutter in einem 
Haushalt und verbrachte lediglich alle 
zwei Wochen das Wochenende beim 
Vater. Das BSG sah die Mutter als 
„faktisch alleinerziehend“ an.

Lebt der allein sorgeberechtigte El-
ternteil in nicht-ehelicher Lebensge-
meinschaft und steht das erkrankte 
Kind in einem Kindschaftsverhältnis zu 
dem Lebenspartner, sind die Ansprü-
che nach § 45 SGB V so zu beurteilen, 
als stünde beiden Elternteilen das 
Personensorgerecht gemeinsam zu.

Beispiel

Monika Hesse, ledig, ist Mutter 
eines dreijährigen Sohns Lars. Sie 
lebt mit dem Vater des Kindes ge-
meinsam in einem Haushalt, hat 
aber für Lars das alleinige Sorge-
recht.

Folge

Monika Hesse und ihr Lebensge-
fährte, der Vater von Lars, haben 
jeder einen Anspruch auf Kinder-
krankengeld für bis zu zehn Ar-
beitstage je Kalenderjahr.

Besteht ein solches Kindschaftsver-
hältnis zum Lebensgefährten nicht, 
ist nur der allein sorgeberechtigte 
Elternteil nach § 45 SGB V anspruchs-
berechtigt.

Abwandlung des Beispiels

Der Lebensgefährte von Monika 
Hesse ist nicht der Vater von Lars.

Folge

Monika Hesse hat alleine Anspruch 
auf bis zu 20 Arbeitstage Kinder-
krankengeld.

§§ 1671, 
1672 BGB

GR v.  
13. 03. 2024 
i.d.F.v.  
11. 12. 2024,  
Ziff. 5.3.9
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Allerdings: Ist der Lebensgefährte 
nicht berufstätig und übernimmt er es 
für gewöhnlich, das Kind zu pflegen 
und zu betreuen, hat Monika Hesse 
aufgrund § 45 Abs. 1 SGB V (eine an-
dere im Haushalt lebende Person) kei-
nen Anspruch auf Kinderkrankengeld.

Das alleinige Personensorgerecht 
kann die AOK sich im Einzelfall durch 
Vorlage entsprechender Unterlagen 
(Bescheinigung vom Jugendamt, Urteil 
des Familiengerichts) nachweisen 
lassen.

Lebt ein Elternteil längere Zeit nicht 
im gemeinsamen Haushalt (z.B. wegen 
eines Krankenhausaufenthalts oder 
Berufstätigkeit im Ausland) und kann 
deshalb das Sorgerecht nicht aus-
üben, kann dem jeweils anderen El-
ternteil der verlängerte Anspruch des 
Alleinerziehenden eingeräumt werden. 
Hierzu reicht eine Erklärung der Kun-
den bzw. Kundinnen aus.

Erkundigen Sie sich, wie Ihre AOK in 
solchen Fällen verfährt.

Die Anspruchsdauer auf Krankengeld 
nach § 45 SGB V im Überblick:

29.7.3 �Sonderregelung für 
schwerstkranke Kinder

Die Dauer des Anspruchs auf Kinder-
krankengeld ist zeitlich nicht be-
grenzt, wenn es sich um ein schwerst-
krankes Kind handelt, das nur noch 
wenige Wochen oder wenige Monate 
leben wird. Der Anspruch auf unbe-
zahlte Freistellung besteht auch für 
Arbeitnehmende, die nicht mit An-
spruch auf Krankengeld versichert 
sind. Einzelheiten zu dieser sensiblen 
Thematik finden Sie im Gemeinsamen 
Rundschreiben vom 13. 03. 2024 i.d.F. 
vom 11. 12. 2024. Für die Berechnung 
gilt § 47 SGB V.

29.8 �Wechsel der Kranken
kasse oder des Arbeit-
gebers

Genau wie bei der Höchstanspruchs-
dauer für das Krankengeld bei 
Arbeitsunfähigkeit, sind auch beim 
Kinderkrankengeld die Bezugszeiten 
bei anderen Krankenkassen zu be-
rücksichtigen. Mit einem Wechsel der 
Krankenkasse entsteht kein neuer An-
spruch nach § 45 SGB V.

Für die Kalenderjahre 2024 und 2025 
für:

jedes Kind und jeden Elternteil für 
längstens 15 Arbeitstage,

drei und mehr Kinder für jeden 
Elternteil insgesamt längstens  
35 Arbeitstage,

Der Anspruch auf Krankengeld bei Erkrankung  
eines Kindes besteht in jedem Kalenderjahr für

bei alleinerziehenden Versicherten für

jedes Kind und jeden Elternteil 
für längstens 10 Arbeitstage,

drei und mehr Kinder für jeden Elternteil  
insgesamt längstens 25 Arbeitstage,

jedes Kind 
für längstens 20 Arbeitstage,

drei und mehr Kinder für insgesamt 
längstens 50 Arbeitstage.

§ 45 Abs. 4 
SGB V

§ 45 Abs. 5 
SGB V
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bei alleinerziehenden Versicherten für

jedes Kind für längstens 30 Arbeits-
tage,

drei und mehr Kinder insgesamt 
längstens 70 Arbeitstage.

29.9 �Übungen zum Lernab-
schnitt 29

Übung 57

Hinweis

Fassen Sie Lösung und Begründung 
mit Angabe der Rechtsvorschriften zu-
sammen.

Aufgabe

Haben die folgenden Personengruppen 
einen Anspruch auf Krankengeld bei 
Erkrankung eines Kindes?

1.	� versicherungspflichtig beschäftigte 
Arbeitnehmende (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 
SGB V)

2.	� Studierende, die nach § 5 Abs. 1 
Nr. 9 SGB V versichert sind

3.	� Personen, die eine Rente wegen 
voller Erwerbsminderung beziehen

4.	� Beziehende von Kurzarbeitergeld

Übung 58

Renate Freitag ist seit Jahren Kun-
din der AOK. Sie ist bei der Kroll KG 
versicherungspflichtig beschäftigt. 
Dort arbeitet sie jeweils von montags 
bis freitags. Sie hat eine fünfjährige 
Tochter. Ihr Ehemann ist privat ver-
sichert. Die Tochter ist bei der AOK 
familienversichert. Sie legt eine ärzt-
liche Bescheinigung vor, wonach die 
Erkrankung ihres Kindes wegen star-
ker Bauchschmerzen die Pflege zu 
Hause ab 07. 11. 2025 erfordert. Die 
Anspruchsvoraussetzungen nach § 45 
SGB V sind dem Grunde nach erfüllt. 

Während des laufenden Kalenderjah-
res hatte Renate Freitag für ihr Kind 
bereits für folgende Zeiten Anspruch 
auf Kinderkrankengeld nach § 45  
SGB V:

02. – 07. 01. 2025 und 

25. 02. – 05. 03. 2025. 

Hinweis

Begründen Sie Ihre Lösung nach der 
Drei-Schritt-Methode.

Aufgabe

Stellen Sie fest, bis zu welchem Tag 
ab 07. 11. 2025 Kinderkrankengeld 
nach § 45 SGB V gezahlt werden kann.
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30 �Arbeitsrechtliche Ansprüche  
gegenüber dem Arbeitgeber,  
Ruhen des Krankengeldes

Für den gleichen Zeitraum, für den ein 
Anspruch auf Krankengeld nach § 45 
SGB V besteht, haben unsere Versi-
cherten gegenüber ihrem Arbeitgeber 
Anspruch auf unbezahlte Freistellung 
von der Arbeitsleistung, soweit nicht 
aus dem gleichen Grund Anspruch auf 
bezahlte Freistellung auf der Grundla-
ge des Tarifvertrags besteht. Wer die 
Anspruchsvoraussetzung nach § 45 
SGB V erfüllt, hat auch einen Anspruch 
auf Freistellung von der Arbeitsleis-
tung.

Dieser Anspruch auf die unbezahlte 
Freistellung von der Arbeitsleistung 
ist unabdingbar, kann also nicht durch 
eine arbeitsvertragliche Vereinbarung 
ausgeschlossen werden.

Merke
Für die Dauer des Anspruchs auf 
Krankengeld nach § 45 SGB V 
haben Arbeitnehmende einen 
Anspruch gegenüber ihrem 
Arbeitgeber auf unbezahlte 
Freistellung von ihrer Arbeits-
leistung. 

Im § 45 Abs. 3 SGB V wird bereits an-
gedeutet, dass Arbeitnehmende auch 
einen Anspruch auf bezahlte Freistel-
lung von der Arbeitsleistung haben 
können. Allerdings hat diese Vorschrift 
lediglich deklaratorische Bedeutung.

Auch bei Erkrankung eines Kindes 
haben Arbeitnehmende grundsätzlich 
Anspruch auf Fortzahlung des Arbeits-
entgelts. Der Anspruch ergibt sich 
für Arbeiter und Angestellte aus dem 
BGB. Das Entgeltfortzahlungsgesetz 
findet hier keine Anwendung.

Nach § 616 BGB können Arbeit-
nehmende eine Weiterzahlung des 
Arbeitsentgelts verlangen, sofern ihre 
Verhinderung nur eine verhältnismä-
ßig nicht erhebliche Zeit andauert. Als 
verhältnismäßig nicht erheblich ist 
hierbei der Zeitraum anzusehen, für 
den auch ein Anspruch auf die Leistun-
gen nach § 45 SGB V besteht. 

Dieser Anspruch auf Fortzahlung 
des Arbeitsentgelts kann jedoch im 
Rahmen eines Tarifvertrags ausge-
schlossen werden. Dies ist in der Regel 
auch der Fall. Nur in sehr wenigen 
Fällen haben Arbeitnehmende einen 
Anspruch auf Fortzahlung des Arbeits-
entgelts bei Erkrankung ihres Kindes.

Für das Krankengeld bei Erkrankung 
eines Kindes gilt auch die Vorschrift 
über das Ruhen des Krankengeldan-
spruchs. Der Anspruch auf Kranken-
geld ruht demnach, soweit und so-
lange Versicherte beitragspflichtiges 
Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen 
erhalten. Hiermit ist insbesondere die 
bezahlte Freistellung von der Arbeit 
aus demselben Grund gemeint.

Merke
Grundsätzlich haben Arbeitneh-
mende bei Erkrankung eines Kin-
des Anspruch auf Fortzahlung 
ihres Arbeitsentgelts durch den 
Arbeitgeber. Dieser Anspruch 
wird jedoch in der Regel durch 
tarifvertragliche Vereinbarun-
gen ausgeschlossen.

Zahlt der Arbeitgeber das Arbeits-
entgelt weiter, werden diese Tage auf 
die Höchstanspruchsdauer des Kinder-
krankengeldes angerechnet.

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 45 Abs. 3 
SGB V

§ 616 BGB

§ 49 Abs. 1  
Nr. 1 SGB V, 
GR v.  
13. 03. 2024 
i.d.F.v.  
11. 12. 2024,  
Ziff. 9

GR v.  
13. 03. 2024 
i.d.F.v.  
11. 12. 2024,  
Ziff. 5.3.1  
Abs. 7
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Tage, an denen Versicherte nur stun-
denweise zur Beaufsichtigung, Betreu-
ung oder Pflege des erkrankten Kindes 
der Arbeit fernbleiben und hierfür den 
Verdienstausfall von ihrem Arbeit-
geber erhalten, sind dagegen nicht 
auf die Höchstanspruchsdauer anzu-
rechnen.

Merke
Ist der Anspruch auf Entgeltfort-
zahlung laut Tarifvertrag nicht 
ausgeschlossen, ruht das Kran-
kengeld während dieser Zeit. Ta-
ge, an denen das Krankengeld 
ruht, werden auf die Höchst-
anspruchsdauer von 10 bzw. 20 
Arbeitstagen angerechnet.

GR v.  
13. 03. 2024 
i.d.F.v.  
11. 12. 2024,  
Ziff. 5.3.1  
Abs. 8

Zum Lernbeispiel 15 von 
Seite 234

Sonja Birk erhält ein festes Mo-
natsgehalt. Die Firma Kreutzer 
GmbH bescheinigt, dass Sonja Birk 
in der Zeit vom 14. bis 21. 11. 2025 
für sechs Arbeitstage ein Netto-
arbeitsentgelt in Höhe von 278,40 
€ ausgefallen ist. 

Berechnen Sie das Brutto-Kranken-
geld für Sonja Birk.

Das kalendertägliche Brutto-Kranken-
geld beträgt 90 % des ausgefallenen 
Nettoarbeitsentgelts aus beitrags-
pflichtigem Arbeitsentgelt. Bei Bezug 
von beitragspflichtigen Einmalzah-
lungen in den letzten zwölf Kalender-
monaten vor der Freistellung von der 
Arbeit beträgt das kalendertägliche 
Brutto-Krankengeld 100 % des aus-
gefallenen Nettoarbeitsentgelts aus 
beitragspflichtigem Arbeitsentgelt. 

Das errechnete Kinderkrankengeld 
darf 70 % der kalendertäglichen  
Beitragsbemessungsgrenze nach  
§ 223 Abs. 3 SGB V (2025: 70 % von 
183,75 € = 128,63 €) nicht überschrei-
ten. 

Bei Arbeitseinkommen (z.B. für haupt-
beruflich Selbstständige, die eine 
Wahlerklärung abgegeben haben) 
beträgt das kalendertägliche Brutto-
Krankengeld 70 % des erzielten regel-
mäßigen Arbeitseinkommens, soweit 
es der Beitragsberechnung nach § 223  
Abs. 3 SGB V unterliegt.

3 
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Merke
Die Berechnung des Krankengel-
des bei Erkrankung eines Kindes 
orientiert sich an dem ausgefal-
lenen Nettoarbeitsentgelt. Es 
handelt sich um eine kalender-
tägliche Berechnungsweise.

Das Kinderkrankengeld nach § 45 
Abs. 1 SGB V erfüllt nicht denselben 
Zweck der Lohnersatzfunktion wie das 
Krankengeld bei Arbeitsunfähigkeit 
nach § 44 SGB V (vgl. Punkt 4 ff. dieses 
Lernbriefs) bzw. das Kinderkranken-
geld nach § 45 Abs. 4 SGB V. Dies lässt 
sich zum einen daraus ableiten, dass 
das Kinderkrankengeld nach Abs. 1 ei-
ne sehr kurzfristige Leistung darstellt 
und zum anderen eine andere Berech-
nungsgrundlage vorgesehen ist. 

Wegen der unterschiedlichen Zielset-
zungen hat der GKV-Spitzenverband 
in seinem Besprechungsergebnis vom 
09./10. 12. 2014 festgehalten, dass 
in den Fällen, in denen während der 
Erkrankung eines Kindes das Beschäf-
tigungsverhältnis endet und über das 
Ende des Beschäftigungsverhältnisses 
hinaus die Notwendigkeit der Beauf-
sichtigung, Betreuung und Pflege eines 
Kindes weiterhin besteht, der An-
spruch auf Kinderkrankengeld mit dem 
Ende des Beschäftigungsverhältnisses 
endet.

31.1 Berechnung

Das Kinderkrankengeld nach § 45 
Abs. 1 SGB V ist grundsätzlich für den 
Zeitraum der unbezahlten Freistellung 
zu berechnen und für die entsprechen-
den Kalendertage zu zahlen. Tage, 
an denen Arbeitgeber vollständig 
eine bezahlte Freistellung gewähren, 
werden nicht bei der Berechnung des 
Kinderkrankengeldes berücksichtigt. 
Das Gleiche gilt auch in den Fällen, 
wenn am ersten Tag der Erkrankung 
des Kindes noch teilweise gearbei-
tet wurde und der Arbeitgeber das 
Arbeitsentgelt für die Zeit der Freistel-
lung an diesem Tag fortzahlt.

Folgende Formeln sind zu verwenden:

Formel 1 - Berechnung ohne einmalig 
gezahltes Arbeitsentgelt

ausgefallenes Nettoarbeitsentgelt  
x 90 %

Anzahl der unbezahlt freigestellten 
Kalendertage

oder Formel 2 – Berechnung mit ein-
malig gezahltem Arbeitsentgelt

ausgefallenes Nettoarbeitsentgelt  
(x 100 %)

Anzahl der unbezahlt freigestellten 
Kalendertage

Das Ergebnis ist auf drei Dezimalstel-
len nach dem Komma auszurechnen, 
wobei auf die zweite Stelle kaufmän-
nisch auf bzw. abzurunden ist. 

Schauen Sie sich hierzu die Rechenbei-
spiele im GR v. 13. 03. 2024 i.d.F. vom 
11. 12. 2024, Ziff. 7.2. an.

GR v.  
13. 03. 2024 
i.d.F. v.  
11. 12. 2024,  
Ziff. 5.3.5

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

GR v.  
13. 03. 2024 
i.d.F.v.  
11. 12. 2024,  
Ziff. 7.2
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Beispiel

Beate Schmitz betreut vom 07. – 
08. 01. 2026 ihr erkranktes Kind. 
Die Anspruchsvoraussetzungen im 
Sinne des § 45 Abs. 1 SGB V sind 
erfüllt. Beate Schmitz arbeitet an 
fünf Tagen in der Woche (montags 
bis freitags). Laut Entgeltbeschei-
nigung des Arbeitgebers ist ein 
Nettoarbeitsentgelt von 77,80 € 
ausgefallen.

Folge

Das ausgefallene Nettoarbeitsent-
gelt ist durch die Anzahl der Kalen-
dertage des Freistellungszeitrau-
mes zu dividieren und mit 90 % zu 
multiplizieren. Das Ergebnis ist das 
kalendertägliche Brutto-Kinder-
krankengeld.

Formel 1

77,80 € x 90 %

	 2	
= 35,01 €

Da das während der Freistellung 
ausgefallene Arbeitsentgelt der Be-
rechnung des Kinderkrankengeldes 
zugrunde gelegt wird, ist dem Arbeit-
geber die Meldung des ausgefalle-
nen (Netto-)Arbeitsentgelts erst mit 
der Abrechnung des jeweiligen Be-
messungszeitraums der Freistellung 
möglich. Infolgedessen kann auch die 
Zahlung des Kinderkrankengeldes erst 
nach diesem Zeitpunkt erfolgen. Bei 
monatsübergreifenden Freistellungs-
zeiträumen (z.B. 29. 01. bis 03. 02.) 
kann es aufgrund der regelmäßigen 
monatlichen Abrechnung der Löhne 
zur Aufteilung der Freistellungszeit-
räume und damit zu mehreren Ent-
geltbescheinigungen für die einzelnen 
Kalendermonate und demzufolge zu 
Teilzahlungen des Kinderkrankengel-

des kommen. Wird am ersten Tag der 
Freistellung wegen der Erkrankung 
des Kindes noch teilweise gearbeitet 
und erfolgt für den Rest des Tages ei-
ne unbezahlte Freistellung durch den 
Arbeitgeber und wird bei der Kranken-
kasse für diesen Tag Kinderkranken-
geld beantragt, wird dieser „Teiltag“ 
vollständig in den Berechnungszeit-
raum einbezogen. 

Beispiel

Maria Sanchez betreut vom 07. – 
08. 01. 2026 ihr erkranktes Kind. 
Die Anspruchsvoraussetzungen im 
Sinne des § 45 Abs. 1 SGB V sind 
erfüllt. Maria Sanchez arbeitet an 
fünf Tagen in der Woche (montags 
bis freitags). Laut Entgeltbeschei-
nigung des Arbeitgebers ist ihr für 
die beiden Tage ein Nettoarbeits-
entgelt von 67,80 € ausgefallen. 
Am 07. 01. 2026 hat Maria Sanchez 
noch für eine Stunde gearbeitet. 
Der Antrag auf Kinderkranken-
geld wird für den 07. 01. und 08. 01. 
2026 gestellt.

Folge

Der 07. 01. 2026 ist ein „Teiltag“. 
Dennoch ist das ausgefallene Net-
toarbeitsentgelt in Höhe von  
67,80 € durch die Anzahl der  
Kalendertage des Freistellungs-
zeitraumes zu dividieren und mit  
90 % zu multiplizieren. Das Ergeb-
nis ist das kalendertägliche Brutto-
Kinderkrankengeld.

67,80 € x 90 %

	 2	
= 30,51 €

GR v.  
13. 03. 2024 
i.d.F. v.  
11. 12. 2024,  
Ziff. 7.2.2 
Abs. 4
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Merke
„Teiltage“ sind vollständig in 
den Berechnungszeitraum einzu-
beziehen, wenn an diesem Tag 
für einen Teil eine unbezahlte 
Freistellung durch den Arbeit-
geber erfolgt und für diesen Tag 
auch Kinderkrankengeld bean-
tragt wird. Damit ist dieser Tag 
auch auf die Höchstanspruchs-
dauer anzurechnen. 

Beispiel

•	 ärztliche Bescheinigung zur Er-
krankung des Kindes liegt vor;

•	 unbezahlte Freistellung von der 
Arbeit 13. – 24. 11. 2025

•	 freigestellte Arbeitstage: 8
•	 ausgefallenes Bruttoarbeitsent-

gelt 980,00 €
•	 ausgefallenes Nettoarbeitsent-

gelt 695,80 €
•	 Einmalzahlung in den letzten 

zwölf Kalendermonaten vor der 
Freistellung

•	 Berechnung: 695,80 € : 12 =  
57,98 €

Folge

kalendertägliches Brutto-Kinder-
krankengeld 57,98 €

Merke
Bei Bezug von beitragspflich-
tigen Einmalzahlungen in den 
letzten zwölf Kalendermonaten 
vor der unbezahlten Freistellung 
von der Arbeit beträgt das Kran-
kengeld bei Erkrankung eines 
Kindes 100 % des ausgefallenen 
Nettoarbeitsentgelt. Auf die 
Höhe der in den letzten zwölf 
Kalendermonaten gezahlten 
Einmalzahlung(en) kommt es 
nicht an.

31.2 Höchstregelentgelt

Bei der Berechnung des Kinderkran-
kengeldes ist eine Höchstgrenze,  
70 v. H. der kalendertäglichen Bei-
tragsbemessungsgrenze in der Kran-
kenversicherung (2025: 183,75 €), zu 
beachten. Wenn für das Kinderkran-
kengeld der kalendertägliche Betrag 
ermittelt ist, ist der berechnete Betrag 
mit der vorgenannten Grenze zu ver-
gleichen. Im vorherigen Beispiel sind 
die errechneten 57,98 € mit dieser 
Grenze zu vergleichen. Der errechne-
te Betrag ist deutlich unterhalb der 
Grenze.

Für die Berechnung und Zahlung von 
Krankengeld bei Erkrankung eines 
Kindes sind auch hier Angaben (z.B. 
Höhe des ausgefallenen Nettoarbeits-
entgelts) notwendig, die der AOK nicht 
bekannt sind. Der Arbeitgeber hat der 
AOK die erforderliche Bescheinigung 
elektronisch durch Datenübertragung 
zu übermitteln (vgl. Punkt 13 dieses 
Lernbriefs).

Erkundigen Sie sich, wie das Zusam-
menspiel zwischen Datenannahme-
stelle und der weiteren Bearbeitung in 
Ihrer AOK funktioniert.

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 23c Abs. 2 
SGB IV,  
§ 107 Abs. 1 
SGB IV
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Zum Lernbeispiel 15 von 
Seite 240

278,40 € x 90 %

	 8	  = 31,32 €

31,32 € < 128,63 €.

Das Brutto-Kinderkrankengeld be-
trägt kalendertäglich 31,32 €.

Merke
Das kalendertägliche Kinder-
krankengeld nach § 45 Abs. 1 
SGB V beträgt 90 % bzw. 100 % 
des ausgefallenen Nettoarbeits-
entgelts. Es ist jedoch auf 70 % 
der kalendertäglichen Beitrags-
bemessungsgrenze der Kranken-
versicherung (2025: 128,63 €) 
begrenzt.
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Muster einer Entgeltbescheinigung zur Übermittlung der Daten
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31.3 �Beitragspflicht des 
Kinderkrankengeldes

Renten- und Pflegeversicherungs-
pflicht sowie Versicherungspflicht 
nach dem Recht der Arbeitsförderung 
bestehen auch beim Bezug von Kran-
kengeld bei Erkrankung eines Kindes. 
Alle Voraussetzungen, die Sie zum 
Krankengeld kennengelernt haben, 
gelten auch hier weiter. Natürlich sind 
auch die Beitragssätze für die einzel-
nen Versicherungszweige identisch.

31.4 Zahlungsweise

Für die Zahlungsweise des Kranken-
geldes gilt folgendes:

Das Kinderkrankengeld wird für Ka-
lendertage berechnet und auch für 
Kalendertage gezahlt. Das bedeutet, 
dass auch für das Wochenende (Sams-
tag und Sonntag) oder für arbeitsfreie 
Tage im Anspruchszeitraum Kinder-
krankengeld zu zahlen ist. Der Zah-
lungszeitraum darf insgesamt max. 10 
bzw. 20 Arbeitstage im Kalenderjahr 
umfassen.

Beachten Sie die Erhöhung der An-
spruchstage für die Kalenderjahre 
2024 und 2025.

Beispiel

Die Pflege des Kindes ist für die 
Zeit vom 09. bis 16. 10. 2026 erfor-
derlich.

Folge

Auch das Kinderkrankengeld ist für 
die gesamte Zeit vom 09. bis 16. 10. 
2026, also für acht Kalendertage, 
zu zahlen.

Auf die Höchstanspruchsdauer in je-
dem Kalenderjahr sind jedoch immer 
nur die Arbeitstage des Zahlungszeit-
raums anzurechnen.

Beispiel

Der Zeitraum vom 09. bis 16. 10. 
2026 umfasst sechs Arbeitstage.

Folge

Auf die Höchstanspruchsdauer ist 
dieser Zeitraum mit sechs Arbeits-
tagen anzurechnen.

Merke
Das Kinderkrankengeld wird für 
Kalendertage gezahlt.

Auf die Höchstanspruchsdauer 
werden aber nur die Arbeitstage 
des entsprechenden Zahlungs-
zeitraums angerechnet.

31.5 �Übungen zum Lernab-
schnitt 31

Übung 59

Sachverhalt

Michaela Linde ist Arbeitnehmerin. Ihr 
Arbeitsentgelt wird als gleichbleiben-
des Monatsentgelt gezahlt. Vom 02. 
bis 09. 01. 2026 muss sie der Arbeit 
wegen der Erkrankung ihres Einzelkin-
des fernbleiben. Die Anspruchsvoraus-
setzungen nach § 45 Abs. 1 SGB V sind 
erfüllt.

Der Arbeitgeber bescheinigt ein aus-
gefallenes Nettoarbeitsentgelt von 
690,70 € (brutto 920,90 €).

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 3 Satz 1  
Nr. 3 SGB VI, 
§ 26 Abs. 2 
Nr. 1 SGB III, 
§ 20 Abs. 1,  
§ 49 Abs. 2 
SGB XI i.V.m. 
§ 192 Abs. 1 
Nr. 2 SGB V
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GR v.  
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11. 12. 2024, 
Ziff. 8
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Hinweis

Es genügt die nachvollziehbare Dar-
stellung des Rechenwegs ohne Anga-
be von Rechtsvorschriften.

Aufgabe

Berechnen Sie die kalendertägliche 
Höhe des Krankengeldes (Bruttobe-
trag) nach § 45 SGB V.

Übung 60

Sachverhalt

Steffi Greif ist Arbeitnehmerin. Sie hat 
ein berücksichtigungsfähiges Kind. Ihr 
Arbeitsentgelt wird nach Stunden be-
messen. Am 07. und 08. 01. 2026 muss 
sie wegen der Erkrankung ihres Kindes 
zu Hause bleiben. Die Anspruchsvor-
aussetzungen nach § 45 Abs. 1 SGB V 
sind dem Grunde nach erfüllt. Folgen-
de ausgefallene Beträge werden vom 
Arbeitgeber bescheinigt:

Bruttoarbeitsentgelt: 	 120,70 €

Nettoarbeitsentgelt: 	   94,80 €

Steffi Greif erhält im Juni eines jeden 
Jahres eine Einmalzahlung von 500 € 
brutto (netto 380,60 €).

Hinweis

Es genügt die nachvollziehbare Dar-
stellung des Rechenwegs ohne Anga-
be von Rechtsvorschriften.

Aufgabe

Berechnen Sie das kalendertägliche 
Brutto-Kinderkrankengeld.

Übung 61.1

Hinweise

Es genügt die nachvollziehbare Dar-
stellung des Rechenwegs ohne An-
gabe von Rechtsvorschriften. Gehen 
Sie von den Beitragssätzen ab 01. 01. 
2025 aus.

Aufgabe

Bestimmen Sie zu den Übungen 59 
und 60 die Höhe des auszuzahlenden 
Krankengeldes jeweils für den gesam-
ten Zeitraum.

Übung 61.2

Hinweise

Es genügt die nachvollziehbare Dar-
stellung des Rechenwegs ohne An-
gabe von Rechtsvorschriften. Gehen 
Sie von den Beitragssätzen ab 01. 01. 
2025 aus.

Aufgabe

Bestimmen Sie zu den Übungen 59 
und 60 jeweils die Gesamtbeiträge 
aus dem Kinderkrankengeld zur Ren-
ten- und Pflegeversicherung sowie zur 
Arbeitsförderung und die Trägerantei-
le der AOK.
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32 �Verletztengeld

In den vorherigen Ausführungen haben 
Sie erfahren, wie unsere Kundinnen 
und Kunden für den Fall der Arbeits-
unfähigkeit infolge Krankheit wirt-
schaftlich abgesichert sind. 

Arbeitsunfälle bzw. Berufskrankheiten 
(Versicherungsfälle der gesetzlichen 
Unfallversicherung) können eben-
falls Ursachen für Krankheit sein und 
Arbeitsunfähigkeit auslösen. Zu diesen 
beiden Versicherungsfällen haben Sie 
bereits einiges im Lernbrief zum Basis-
prozess 4.0 erfahren. In solchen Fällen 
ist kein Krankengeld, sondern Verletz-
tengeld zu zahlen.

Das Verletztengeld hat – genauso wie 
das Krankengeld bei Arbeitsunfähig-
keit im Krankheitsfall – eine Entgelt-
ersatzfunktion. Für den Anspruch und 
die Berechnung gelten – mit Ausnah-
me der im Folgenden beschriebenen 
Besonderheiten – die gleichen Grund-
sätze wie beim Krankengeld der AOK. 

Es sind die gleichen Medien wie beim 
Krankengeld einzusetzen: Die ärzt-
liche Bescheinigung von Arbeitsunfä-
higkeit (eAU) und ein Entgeltnachweis.

32.1 �Anspruch auf Verletzten-
geld

Verletztengeld erhalten Versicherte, 
wenn sie 

	· wegen eines Versicherungsfalls 
arbeitsunfähig sind oder 

	· aufgrund einer Maßnahme der 
Heilbehandlung eine ganztägige 
Erwerbstätigkeit nicht ausüben kön-
nen und 

	· unmittelbar vor Beginn der Arbeits-
unfähigkeit oder der Heilbehand-
lung Anspruch auf Arbeitsentgelt, 
Arbeitseinkommen, Krankengeld, 
Verletztengeld, Krankengeld der 
sozialen Entschädigung, Pflege-
unterstützungsgeld, Übergangsgeld, 
Unterhaltsgeld, Kurzarbeitergeld, 
Arbeitslosengeld, nicht nur darle-
hensweise gewährtes Bürgergeld 
oder Mutterschaftsgeld hatten. 

Der Begriff der Arbeitsunfähigkeit ent-
spricht dabei inhaltlich dem der Kran-
kenversicherung. 

Merke
Verletztengeldanspruch besteht 
u.a.

	· bei Arbeitsunfähigkeit infolge 
eines Arbeitsunfalls, wenn 

	· ein Einnahmeausfall vorliegt. 

Werden in einer Einrichtung Maßnah-
men der Heilbehandlung und gleich-
zeitig Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben für Versicherte erbracht, 
erhalten die Versicherten Verletzten-
geld, sofern die anderen Vorausset-
zungen des § 45 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII 
erfüllt sind. 

Sinn dieser Vorschrift ist, dass Verletz-
te, die durch diese kombinierte Maß-
nahme sehr viel schneller gesundheit-
lich wiederhergestellt werden können, 
weiterhin Verletztengeld erhalten und 
nicht das niedrigere Übergangsgeld, 
das während der Leistungen zur Teil-
habe am Arbeitsleben gezahlt wird. 

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 11 Abs. 5 
SGB V

§ 45 Abs. 1 
SGB VII,  
GR v.  
13. 11. 1996, 
Ziff. 4.2.2.1

§ 45 Abs. 3 
SGB VII

§ 49 SGB VII
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32.2 Beginn des Anspruchs

Das Verletztengeld wird von dem 
Tag an gezahlt, ab dem die Arbeits-
unfähigkeit ärztlich (z.B. vom Durch-
gangsarzt bzw. der Durchgangsärztin) 
festgestellt wird, oder mit dem Tag 
des Beginns einer Heilbehandlung, die 
Versicherte an der Ausübung einer 
ganztägigen Erwerbstätigkeit hindern. 

Beispiel 

Karl-Heinz Simon ist bei der Holz 
GmbH in München beschäftigt. Am 
13. 01. 2025 fuhr ihm im Betrieb 
ein Gabelstapler über den Fuß. Er 
arbeitete trotz Schmerzen weiter 
und ging erst am 14. 01. 2025 zum 
Durchgangsarzt. Dieser stellte am 
14. 01. 2025 Arbeitsunfähigkeit ab 
13. 01. 2025 fest. 

Frage 

Ab wann besteht ein Anspruch auf 
Verletztengeld? 

Lösung 

Der Durchgangsarzt stellt Arbeits-
unfähigkeit am 14. 01. 2025 ab  
13. 01. 2025 fest. Anspruch auf Ver-
letztengeld besteht grundsätzlich 
ab 13. 01. 2025. 

Merke
In der Unfallversicherung kommt 
es nicht auf den Tag an, an dem 
die Arbeitsunfähigkeit festge-
stellt wurde, sondern auf den 
Tag, ab dem die Arbeitsunfähig-
keit vorliegt. 

Die Vorschrift des § 46 Abs. 1 SGB 
VII wirkt sich immer dann aus, 
wenn kein Entgeltfortzahlungs-
anspruch besteht (z.B. bei Wie-
dererkrankung, neuem Beschäf-
tigungsverhältnis). 

32.3 �Anrechnung von Arbeits
entgelt auf das Verletz-
tengeld

In der Unfallversicherung gibt es keine 
Ruhensvorschriften wie beim Kranken-
geld. Sofern neben dem Verletzten-
geld gleichzeitig weiter Einkommen 
bezogen wird, z.B. Arbeitsentgelt, wird 
dieses auf das Verletztengeld an-
gerechnet. Dies gilt nicht für einmalig 
gezahltes Arbeitsentgelt. Im Prinzip 
tritt jedoch dieselbe Rechtsfolge wie 
bei § 49 Abs. 1 SGB V ein.

32.3.1 Entgeltfortzahlung

Zur Entgeltfortzahlung im Krankheits-
fall haben Sie bereits zu Beginn dieses 
Lernbriefs einiges erfahren können. 
Werden Arbeitnehmende infolge eines 
Arbeitsunfalls oder einer Berufskrank-
heit arbeitsunfähig, so erhalten sie 
ebenfalls sechs Wochen Entgeltfort-
zahlung durch den Arbeitgeber.

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 46 Abs. 1 
SGB VII,  
GR v.  
13. 11. 1996, 
Ziff. 4.2.2.3

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 52 Nr. 1 
SGB VII,  
GR v.  
13. 11. 1996, 
Ziff. 4.2.2.6.2

§ 1 Abs. 2,  
§ 3 Abs. 1 
EntgFG

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung
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Die Höhe der Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall beträgt 100 % für 
Arbeitnehmende in der für sie maßge-
benden regelmäßigen Arbeitszeit zu-
stehenden Arbeitsentgelts. Eine Ver-
letztengeldzahlung kommt deshalb 
nicht in Betracht. 

Fortsetzung des Beispiels
von Seite 249 

Karl-Heinz Simon hat sich mehrere 
Zehen in Längsrichtung gebrochen. 
Der Durchgangsarzt stellt wegen 
des komplizierten Bruchs für zehn 
Wochen Arbeitsunfähigkeit fest. 

Folge 

Da Karl-Heinz Simon für die ersten 
sechs Wochen (also bis einschließ-
lich 24. 02. 2025) Entgeltfortzah-
lung erhält, ruht der Anspruch auf 
Verletztengeld für diese Zeit. 

Die Sechs-Wochen-Frist beginnt 
mit dem 14. 01. 2025, da Karl-Heinz 
Simon am Unfalltag (13. 01. 2025) 
noch gearbeitet und Entgelt erzielt 
hat (Ereignistag). 

Arbeitsunfähig Verletzte erhalten in-
nerhalb der ersten vier Wochen nach 
Beschäftigungsaufnahme in einem 
neuen Arbeitsverhältnis grundsätzlich 
keine Entgeltfortzahlung. In dieser Zeit 
ist, sofern die Voraussetzungen hierfür 
vorliegen, Verletztengeld zu zahlen. 

32.3.2 �Zuschüsse zum/sonstige Ein-
nahmen neben Verletzten-
geld

Zuschüsse durch Arbeitgeber zum Ver-
letztengeld und sonstige Einnahmen 
aus einer Beschäftigung, die für die 
Zeit des Bezugs von Verletztengeld 
weiter erzielt werden, gelten nicht als 
beitragspflichtiges Arbeitsentgelt, 
soweit die Einnahmen zusammen mit 
dem Verletztengeld das Nettoarbeits-
entgelt (§ 47 SGB V) nicht übersteigen. 
Hierbei ist hinsichtlich neben dem Ver-
letztengeld weiter gewährter Bezüge 
eine monatliche Bagatellgrenze von 
50 € zu beachten (vgl. Punkt 15 dieses 
Lernbriefs). 

§ 4 Abs. 1 
EntgFG,  
GR v.  
13. 11. 1996,  
Ziff. 4.2.2.6.2

§ 3 Abs. 3 
EntgFG

§ 23c Abs. 1 
Satz 1  
SGB IV,  
GR v.  
13. 11. 1996, 
Ziff. 4.2.2.6.2, 
GR v.  
13. 11. 2007, 
Ziff. 3.1–3.2, 
GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 8.1.2

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung
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1. �Arbeitnehmenden:

	� grds. wie das Krankengeld, 
aber

	· andere Begrenzung
	· andere Höhe

	� § 47 Abs. 1 SGB VII i.V.m.  
§ 47 Abs. 1, 2 SGB V

Das gilt auch für das Kinderkran-
kengeld (§ 45 Abs. 4 SGB VII i.V.m. 
§ 45 SGB V)

Achtung: Es erfolgt keine gegen-
seitige Anrechnung der Bezugs-
dauer beim Kinderkrankengeld 
der KV und UV (GR v. 13. 11. 1996, 
Ziff. 4.2.2.2).

2. �Leistungsbeziehenden nach dem 
Recht der Arbeitsförderung und 
der Grundsicherung für Arbeit
suchende:

	� grds. wie das Krankengeld für 
Arbeitslose, § 47 Abs. 2 SGB VII 
i.V.m. § 47b SGB V

(Achtung: Beziehende von Bürgergeld 
haben keinen Anspruch auf Kranken-
geld; vgl. auch § 25 SGB II, § 44 Abs. 2 
SGB V) 

3. �übrigen verletzten  
Personen:

	 § 47 Abs. 3, 5 und 6 SGB VII 

 

 

Verletztengeldberechnung bei

32.4 �Höhe des Verletztengeldes

32.4.1 Arbeitnehmende

Das Verletztengeld wird wie das 
Krankengeld bei Arbeitnehmenden 
berechnet, jedoch mit folgenden Be-
sonderheiten: 

1. �Das Verletztengeld wird aus 80 % 
des Regelentgelts, max. von 100 % 
des Nettoarbeitsentgelts berechnet. 
Eine Begrenzung auf 90 % des Net-
toarbeitsentgelts, wie dies bei der 
Krankengeldberechnung geschieht, 
erfolgt bei der Verletztengeldbe-
rechnung nicht. 

2.	� Für das Verletztengeld wird ein an-
deres Höchstregelentgelt berück-
sichtigt. Es wird als Höchstjahres-
arbeitsverdienst bezeichnet. 

Der gesetzliche Höchstjahresarbeits-
verdienst (doppelte Bezugsgröße) be-
trägt im Jahr 2025 89.880 €. Er kann 
jedoch durch die Satzung des jeweili-
gen Unfallversicherungsträgers ange-
hoben werden. 

Von dieser Satzungsregelung haben 
fast alle Unfallversicherungsträger 
Gebrauch gemacht. Eine Übersicht 
über die satzungsmäßigen Höchstjah-
resarbeitsverdienste der wichtigsten 
Unfallversicherungsträger liegt bei 
jeder AOK vor. Fragen Sie danach. 

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 47 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 
SGB VII

§ 47 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 
SGB VII

§ 85 Abs. 2 
SGB VII,  
§ 18 SGB IV
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Es gilt immer der Höchstjahresarbeits-
verdienst (das Höchstregelentgelt), 
der (das) am letzten Tag des Bemes-
sungszeitraums maßgebend ist.  

3. �Sonntags-, Feiertags- und Nacht-
zuschläge sind in der Unfallversi-
cherung immer dem Arbeitsentgelt 
zuzurechnen. Folglich fließen sie 
immer in die Verletztengeldberech-
nung ein. Dies gilt auch, wenn sie 
steuerfrei (oder kein Arbeitsentgelt 
für die übrigen Sozialversicherungs-
zweige) sind. 

4. �Für einmalig gezahltes Arbeitsent-
gelt gilt: Der Hinzurechnungsbetrag 
zum Regelentgelt wird immer aus 
dem Brutto-Gesamtbetrag aller 
Einmalzahlungen der letzten zwölf 
Kalendermonate vor der Arbeitsun-
fähigkeit ermittelt. Eine Begrenzung 
auf den beitragspflichtigen Anteil in 
der Kranken- oder Rentenversiche-
rung gibt es nicht. 

	� Warum? § 23a SGB IV gilt nicht in 
der Unfallversicherung. 

Das Bruttoverletztengeld darf je-
doch nicht höher als das laufende 
kalendertägliche Nettoarbeits-
entgelt ohne Berücksichtigung des 
Netto-Hinzurechnungsbetrags sein.

GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 4.3, 12.2

§ 1 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1, 
Abs. 2 SvEV

GR v. 
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024, 
Ziff. 5.1.3, 
Ziff. 12.4

Fortsetzung des Beispiels von Seite 250

Die Daten von Karl-Heinz Simon:

Entgeltabrechnungszeitraum: Dezember 2024

Arbeitsentgelt ohne Zuschlag  
für Nachtarbeit brutto			   1.620 €

netto*) 			   1.215 €

Gesamtbetrag der Einmalzahlungen			   1.990 €

steuerfreier Zuschlag für Nachtarbeit 			  108 €

Zahl der Arbeitsstunden 			   115

vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit		  25 Stunden

Berechnung des Verletztengeldes:

Regel-	 1.728 € x 25 
entgelt	 115 x 7		

=	 53,66 €

Brutto-Hinzurechnungsbetrag  
1.990 € : 360		  =	 5,53 €

kumuliertes Regelentgelt		  =	 59,19 €

Jahresarbeitsverdienstgrenze des  
zuständigen Unfallversicherungsträgers:  
90.000 € : 360		  =	250,00 €

vorläufiges Verletztengeld: 
59,19 € x 80 % 		  =	 47,35 €

Vergleich mit dem Nettoarbeitsentgelt: 
1.323 € x 25		

=	 41,09 €
	 115 x 7

Netto-Hinzurechnungsbetrag **) 
(41,09 € : 53,66 € x 5,33 €)		  =	 4,08 €

kumuliertes Nettoarbeitsentgelt		  =	 45,17 €
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32.4.2 �Leistungsbeziehende nach 
dem SGB III

Versicherte, die Arbeitslosengeld be-
zogen haben, erhalten Verletztengeld 
in Höhe des Betrags des Arbeitslosen-
geldes. Maßgebend ist also der Betrag 
des Arbeitslosengeldes, den Versicher-
te unmittelbar vor der Verletztengeld-
zahlung, also in der Regel am 42. Tag 
der Leistungsfortzahlung, bezogen 
haben. 

32.4.3 �Übrige Verletzte (insbeson-
dere Selbstständige)

Um für Selbstständige das Verletzten-
geld zu ermitteln, muss auf deren Jah-
resarbeitsverdienst zurückgegriffen 
werden. In der Praxis sind dies alles 
Einzelfälle, die ganz unterschiedlich zu 
bearbeiten sind. 

Grundsatz 

Unter dem Jahresarbeitsverdienst 
ist der Gesamtbetrag aller Arbeits-
entgelte und Arbeitseinkommen von 
Verletzten in den letzten zwölf Kalen-
dermonaten vor dem Monat, in dem 
der Versicherungsfall eingetreten ist, 
zu verstehen. Dieser Jahresarbeits-
verdienst (JAV) wird durch 450 divi-
diert. Dies ist mathematisch dieselbe 
Rechnung wie Jahresarbeitsverdienst 
geteilt durch 360 x 80 %. D.h. eine 
weitere Kürzung des so ermittelten 
Verletztengeldes entfällt. 

Beispiel

Selbstständiger Metzgermeister, 
JAV vor dem Arbeitsunfall:  
24.514 €

Folge

Berechnung: 24.514 € : 450 =  
54,48 € 

Das tägliche Bruttoverletztengeld 
beträgt 54,48 €. 

Es sind durchaus Fälle denkbar, in 
denen im Anschluss an eine Kranken-
geldzahlung Verletztengeld zu zahlen 
ist. Dann wird das Verletztengeld aus 
denselben Entgeltwerten wie das 
Krankengeld berechnet. Wichtig ist 
dies vor allem für den Anpassungs-
zeitpunkt. 

32.5 �Anpassung des Verletz-
tengeldes

Das Verletztengeld erhöht sich nach 
Ablauf eines Jahres seit dem Ende 
des Bemessungszeitraums. Beziehen 
Versicherte zu diesem Zeitpunkt noch 
Verletztengeld auf der Grundlage des 
Entgelts aus dem Bemessungszeit-
raum, ist das Verletztengeld anzu-
passen. 

Das BMAS gibt jeweils zum 30. 06. ei-
nes Kalenderjahres den Anpassungs-
faktor, der für die folgenden zwölf 
Monate maßgebend ist, im Bundesan-
zeiger bekannt. Für die Anpassung des 
Verletztengeldes gelten die gleichen 
Regelungen wie für die Anpassung  
des Krankengeldes (vgl. Punkt 20 die-
ses Lernbriefs). 

§ 47 Abs. 2 
Satz 1 SGB VII 
i.V.m. § 47b 
SGB V

§ 47  
Abs. 3, 5, 6 
SGB VII

§ 82 Abs. 1 
SGB VII

§ 47 Abs. 4 
SGB VII,  
§ 69 SGB IX

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 70 Abs. 1, 3, 
4 SGB IX,  
GR v.  
07. 09. 2022 
i.d.F. v. 
11. 12. 2024,  
Ziff. 11, 12

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

*) Hierbei handelt es sich bereits um das fiktive Netto-AE i.S.v. 
§ 47 Abs. 1 Satz 8 SGB V (Übergangsbereich ist zu missachten).

**) Zudem erfolgt keine Berechnung eines Nettohinzurechnungs-
betrags, da das Verletztengeld ohnehin maximal in Höhe von 
100 % des letzten Nettoarbeitsentgelts gezahlt wird (§ 47 Abs. 1 
Satz 4 SGB V).

Folge

Das Bruttoverletztengeld beträgt 41,09 €.
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32.6 �Zahlungsweise und En-
de des Verletztengeldes

Verletztengeld wird für jeden Kalen-
dertag der Arbeitsunfähigkeit gezahlt. 
Ganze Kalendermonate werden mit 
30 Tagen angesetzt. Letzteres gilt 
auch, wenn vor dem Verletztengeld 
Krankengeld bezogen wurde und um-
gekehrt. 

 
 
 
Das Verletztengeld endet, wenn die 
Voraussetzungen nicht mehr vorlie-
gen, z.B. die verletzte Person wieder 
arbeitsfähig ist. 

Wird Versicherten eine Rente der ge-
setzlichen Rentenversicherung (die 
nicht im Zusammenhang mit dem 
Versicherungsfall steht) wegen voller 
Erwerbsminderung oder eine Vollrente 
wegen Alters bewilligt, so endet die 
Verletztengeldzahlung. 

Beispiel

Der Verletzte, geb. am 18. 01. 1965, 
ist seit Juni 2024 arbeitsunfähig 
aufgrund eines Arbeitsunfalls. Von 
der gesetzlichen Rentenversiche-
rung wird ihm ab 01. 02. 2025 eine 
Vollrente wegen Alters zugebilligt. 
Bis dahin besteht durchgehend 
Arbeitsunfähigkeit. 

Frage

Wann endet das Verletztengeld? 

Lösung 

Das Verletztengeld endet mit dem 
31. 01. 2025. 

Das Verletztengeld endet auch dann, 
wenn Versicherte aufgrund des Ver-
sicherungsfalls bereits für 78 Wochen 
Verletztengeld bezogen haben. Das 
entspricht der Höchstanspruchsdau-
er in der Krankenversicherung, die 
Sie bereits kennen. Abweichend von 
diesem Aussteuerungszeitpunkt kann 
Verletztengeld länger als 78 Wochen 
gezahlt werden, wenn Verletzte zu 
diesem Zeitpunkt stationär behandelt 
werden. 

32.7 Wiedererkrankung

Sollten Verletzte an den Unfallfolgen 
erneut erkranken und arbeitsunfähig 
sein, erhalten sie wiederum Verletz-
tengeld für 78 Wochen, sofern nach 
dem Ende der Arbeitsunfähigkeit zwei 
Monate vergangen sind. 

 

32.8 �Versicherungsrechtliche 
Folgen des Bezugs von 
Verletztengeld

Der Bezug von Verletztengeld zieht in 
vielen Fällen versicherungsrechtliche 
Folgen nach sich. 

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 47 Abs. 1 
Satz 1 SGB VII  
i.V.m. § 47  
Abs. 1  
Satz 6, 7  
SGB V,  
§ 65 Abs. 7 
SGB IX

§ 46 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 1 
SGB VII

§ 46 Abs. 3 
Satz 2 Nr. 2 
SGB VII,  
§ 50 Abs. 1 
Satz 1 SGB V 

§ 46 Abs. 3 
Satz 2 Nr. 2, 3 
SGB VII

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 48 i.V.m.  
§§ 45 – 47  
SGB VII,  
VVGeneralauf-
trag, Ziff. 3.2.4

2 
versicherungs- 
rechtliche Prüfung
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32.8.1 Arbeitnehmende

Bei Arbeitnehmenden ist das Beschäf-
tigungsverhältnis bei Verletztengeld-
bezug auf besondere Weise unterbro-
chen, es endet aber nicht; zumindest 
nicht in arbeitsrechtlicher Hinsicht. 
Aus sozialversicherungsrechtlichen 
Gesichtspunkten müsste der Arbeit-
geber eigentlich zum Ablauf der Ent-
geltfortzahlung eine Abmeldung er-
stellen. Es mangelt also am Bezug von 
Arbeitsentgelt, somit besteht keine 
Versicherungspflicht mehr nach § 5 
Abs. 1 Nr. 1 SGB V und die Mitglied-
schaft würde nach § 190 Abs. 2 SGB V 
enden. 

In der Praxis werden uns Arbeitgeber 
dann einen „Unterbrechungstatbe
stand“ melden. Eine tatsächliche 
Abmeldung zum Ende der Entgelt
fortzahlung erfolgt nicht. 

Die Versicherungspflicht aufgrund 
der Beschäftigung ist jedoch unter-
brochen; sind Beziehende von Ver-
letztengeld jetzt nicht mehr sozial 
abgesichert? 

Doch: In der Kranken- und Pflegever-
sicherung bleibt die Mitgliedschaft 
versicherungspflichtiger Personen bei 
Verletztengeldbezug mit allen Rech-
ten und Pflichten erhalten. 

In der Rentenversicherung und der 
Arbeitsförderung entsteht meist eine 
neue Versicherungspflicht aufgrund 
des Verletztengeldbezugs. In der 
Rentenversicherung ist sie davon ab-
hängig, ob im letzten Jahr vor Beginn 
der Leistung Versicherungspflicht be-
stand. In der Arbeitsförderung muss 
dies unmittelbar vorher gewesen sein. 

32.8.2 �Leistungsbeziehende nach 
dem SGB III

Das Arbeitslosengeld ruht nach Ab-
lauf der sechswöchigen Leistungs-
fortzahlung, soweit Verletztengeld 
gezahlt wird. Damit endet auch die 
Kranken-, Pflege- und Rentenversiche-
rungspflicht aufgrund des Bezugs von 
Arbeitslosengeld. Die soziale Absiche-
rung für die Zeit des Verletztengeld-
bezugs ergibt sich in der Krankenver-
sicherung aus § 192 Abs. 1 Nr. 3 SGB V 
und in der Pflegeversicherung aus 
§ 49 Abs. 2 SGB XI. Die Mitgliedschaft 
bleibt mit allen Rechten und Pflichten 
erhalten.

In der Rentenversicherung und der 
Arbeitsförderung entsteht meist eine 
neue Versicherungspflicht aufgrund 
des Verletztengeldbezugs. In der 
Rentenversicherung ist sie davon ab-
hängig, ob im letzten Jahr vor Beginn 
der Leistung Versicherungspflicht be-
stand. Zur Arbeitsförderung entsteht 
die Versicherungspflicht durch den 
vorherigen Arbeitslosengeldbezug. 

32.8.3 �Sonstige Pflichtversicherte/ 
freiwillig Krankenver- 
sicherte

Es gibt zwei Konstellationen: 

	· Endet die Versicherungspflicht durch 
die Verletztengeldzahlung, bleibt die 
Mitgliedschaft erhalten. 

	· Berührt die Verletztengeldzahlung 
die Versicherung (Pflicht- oder frei-
willige Versicherung) nicht (z.B. bei 
Rentebeziehenden), dann bleibt die 
bisherige Versicherung und Mitglied-
schaft bestehen. § 192 Abs. 1 Nr. 3 
SGB V ist dann nicht anzuwenden. 

Für die Rentenversicherung und 
Arbeitsförderung gilt das vorher Ge-
nannte. 

§ 7 Abs. 3 
Satz 1, 3 
SGB IV

§ 192 Abs. 1 
Nr. 3 SGB V, 
§ 49 Abs. 2 
SGB XI

§ 3 Satz 1  
Nr. 3 SGB VI, 
§ 26 Abs. 2 
Nr. 1 SGB III

§ 156 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 
SGB III

§ 3 Satz 1  
Nr. 3 SGB VI, 
§ 26 Abs. 2 
Nr. 1 SGB III

§§ 191, 192 
SGB V,  
§ 49 Abs. 1, 2  
SGB XI,  
GR v.  
03. 12. 2002, 
Ziff. A.I. 2.1.2, 
2.1.3

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung
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32.9 �Beitragsrechtliche Fol-
gen des Bezugs von Ver-
letztengeld

Das Krankengeld ist beitragsfrei in der 
Krankenversicherung (§ 224 SGB V). 
Das Verletztengeld hingegen ist bei-
tragspflichtig in der Krankenversiche-
rung. Deshalb müssen, anders als bei 
der Krankengeldberechnung, Beiträge 
für alle vier Versicherungszweige 
berechnet werden. Bevor Beiträge 
berechnet werden können, müssen 
folgende Punkte beachtet werden: 

32.9.1 Beitragszeit

In der Kranken- und Pflegeversiche-
rung ist jeder Tag der Mitgliedschaft 
ein beitragspflichtiger Tag. Wie unter 
Punkt 32.8 festgestellt, bleibt die Mit-
gliedschaft während des Verletzten-
geldbezugs bestehen oder sie wird 
nicht berührt. 

In der Rentenversicherung und zur Ar-
beitsförderung gibt es keine besonde-
ren Regelungen über die Beitragszeit. 
Also richtet sich diese grundsätzlich 
nach der Zeit der Versicherungspflicht. 

Das Verletztengeld wird kalendertäg-
lich gezahlt. Um den Auszahlungsbe-
trag zu ermitteln, müssen vorher ggf. 
Versichertenanteile berechnet und ab-
gezogen werden (Netto-Zahlbetrag). 
Einheitlich ist deshalb als Beitragszeit 
der Kalendertag anzusetzen. 

32.9.2 �Beitragspflichtige Einnah-
men

Die beitragspflichtigen Einnahmen be-
tragen einheitlich 80 % des Regelent-
gelts bzw. des kumulierten Regelent-
gelts (bei Einmalzahlungen). 

Das gilt – entgegen dem Wortlaut des 
§ 235 Abs. 2 SGB V (Personen, deren 
Mitgliedschaft nach § 192 Abs. 1 Nr. 3 
SGB V erhalten bleibt) – für alle Mit-
glieder der Krankenkasse (auch für 
freiwillig Versicherte, Rentebeziehen-
de usw.). 

Bei der Ermittlung der Bemessungs-
grundlage wird wie folgt vorgegan-
gen: 

1.	 Ermittlung des Regelentgelts 

	� Achtung: Maßgebend ist das unge-
kürzte, ggf. dynamisierte und kumu-
lierte Regelentgelt! 

2.	� Begrenzung auf die Beitragsbemes-
sungsgrenze des jeweiligen Versi-
cherungszweigs 

	� Achtung: Maßgebend ist die Bei-
tragsbemessungsgrenze am jeweili-
gen Tag des Verletztengeldbezugs. 

3.	 Kürzung auf 80 % dieses Betrags 

2 
versicherungs- 
rechtliche Prüfung

§ 223 Abs. 1 
SGB V,  
§ 54 Abs. 2 
Satz 2  
SGB XI

§ 160  
SGB VI,  
§ 341  
Abs. 3, 4  
SGB III  
(analog KV)

§ 47 Abs. 1 
Satz 1  
SGB VII i.V.m. 
§ 47 Abs. 1 
Satz 6 SGB V,  
GR v.  
03. 12. 2002, 
Ziff. B. I. 1

§ 57 Abs. 1 
Satz 1, Abs. 4 
Satz 4  
SGB XI, § 166 
Abs. 1 Nr. 2 
SGB VI, § 345 
Nr. 5 SGB III, 
GR v.  
03. 12. 2002, 
Ziff. B. II. 1.3

GR v.  
03. 12. 2002, 
Ziff. B. II. 2.4 ff.

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung
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Beispiel

Claudia Hoffmann (22 Jahre) ist bei der IT GmbH 
beschäftigt und freiwilliges Mitglied der AOK. Sie 
hatte am 09. 12. 2024 einen Arbeitsunfall.

Arbeitsunfähigkeit ab: 	 09. 12. 2024

Verletztengeldbeginn: 	 21. 01. 2025

letzter Entgeltabrechnungs- 
zeitraum: 	 November 2024

Bruttoarbeitsentgelt  
(fester Monatslohn): 	 6.550 €

Nettoarbeitsentgelt: 	 4.000 €

Höchstjahresarbeitsverdienst der  
zust. BG: 	 86.000 € 
		  (kalendertäglich: 238,89 €)

Folge

Bemessungsgrundlage für die Kranken- und Pfle-
geversicherung.

1. Regelentgelt

	 6.550 € : 30 = 	 218,33 €

2. Begrenzung auf Beitragsbemessungsgrenze 
	 (2025: 66.150 €)

	 66.150 € : 360 = 	 183,75 €

Anmerkung: Es gilt die Beitragsbemessungsgrenze 
für den Tag, für den das Verletztengeld gezahlt 
wird.

3. Kürzung auf 80 %

	 183,75 € x 80 % = 	 147,00 €

Merke

	· Die Beitragszeit begrenzt die 
beitragspflichtigen Einnahmen 
(Beitragsbemessungsgrenze 
für einen Tag). 

	· Die Beitragsbemessungsgren-
ze richtet sich nach dem Tag, 
für den das Verletztengeld ge-
zahlt wird. 

	· Die Begrenzung auf das 
Höchstregelentgelt ist eine 
leistungsrechtliche Besonder-
heit; sie spielt im Beitragsrecht 
keine Rolle. 

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

Bemessungsgrundlage für die Rentenversicherung 
und zur Arbeitsförderung.

1. Regelentgelt

	 6.550 € : 30 = 	 218,33 €

2. �Vergleich mit der Beitragsbemessungsgrenze  
(2025: 96.600 €)

	 96.600 € : 360 = 	 268,33 €

Anmerkung: Es gilt die Beitragsbemessungsgrenze 
für den Tag, für den das Verletztengeld gezahlt 
wird. Die Beitragsbemessungsgrenze wird nicht 
überschritten.

3. Kürzung auf 80 %

	 218,33 € x 80 % = 	 174,66 €
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32.9.3 Beitragssatz

Für alle Versicherungszweige gilt: Die 
Beiträge werden nach dem Beitrags-
satz berechnet, der für den Zahlungs-
zeitraum des Verletztengeldes gilt. 

a) �Krankenversicherung 

Der allgemeine Beitragssatz beträgt 
seit 01. 01. 2015 bundeseinheitlich 
14,6 %. 

Seit dem müssen Krankenkassen, 
deren Finanzbedarf durch Zuweisun-
gen aus dem Gesundheitsfonds nicht 
gedeckt ist, per Satzung einen ein-
kommensabhängigen Zusatzbeitrag 
festsetzen. 

Für Beziehende von Verletztengeld 
hat jede gesetzliche Krankenkasse 
den bundeseinheitlich – jeweils zum 
01. eines Jahres – festgelegten durch-
schnittlichen Zusatzbeitrag zu erhe-
ben. Dieser beträgt seit 01. 01. 2025 
2,5 %.

b) �Pflegeversicherung 

Der Beitragssatz beträgt seit 01. 01. 
2025 3,6 %, der Beitragszuschlag für 
Kinderlose 0,6 %. 

Zum 01. 07. 2023 wurde der Beschluss 
des Bundesverfassungsgerichts vom 
7. April 2022 zur Berücksichtigung des 
Erziehungsaufwands von Eltern im 
Beitragsrecht der sozialen Pflegever-
sicherung umgesetzt. Der Kinderlosen-
zuschlag wurde um 0,25 % auf 0,6 % 
angehoben. Damit erhöhte sich der 
Beitragssatz für „Kinderlose“ auf ins-
gesamt 4,0 %.

Mitglieder der sozialen Pflegeversiche-
rung mit mehreren Kindern werden ab 
dem zweiten bis zum fünften Kind mit 
einem Abschlag in Höhe von 0,25 % für 
jedes Kind ab dem 01.07.2023 entlas-
tet. Bei der Ermittlung des Abschlags 
nicht berücksichtigungsfähig sind Kin-
der, die das 25. Lebensjahr vollendet 
haben. Der Abschlag gilt bis zum Ab-
lauf des Monats, in dem das jeweilige 
Kind das 25. Lebensjahr vollendet hat.

c) �Rentenversicherung und Arbeits-
förderung 

	· Der Beitragssatz in der Rentenver-
sicherung beträgt seit 01. 01. 2018 
18,6 %. 

	· Der Beitragssatz zur Arbeitsförde-
rung beträgt seit 01. 01. 2023 2,6 %. 

32.9.4 Beitragstragung

a) �Krankenversicherung

Der Unfallversicherungsträger trägt 
die Beiträge alleine.

Dies gilt auch für den Zusatzbeitrag. 
In Summe können insofern gleich  
17,1 % angesetzt werden. 

b) �Pflegeversicherung 

	· Die Beiträge zur Pflegeversicherung 
trägt der Unfallversicherungsträger 
grundsätzlich allein. 

	· Den Beitragszuschlag für Kinderlose 
(ab 01. 07. 2023 0,6 %) tragen Ver-
sicherte selbst (Einbehalt beim Ver-
letztengeld); auch dann, wenn ihnen 
Verletztengeld in Höhe einer Leistung 
der BA zu zahlen ist (z.B. Verletzten-
geld für ALG I-Beziehende). 

GR v.  
03. 12. 2002, 
Ziff. B. I. 3

§ 241 SGB V, 
GR v.  
03. 12. 2002, 
Ziff. B. II. 2.1

§ 192 Abs. 1 
Nr. 3, § 242 
Abs. 3 Satz 1 
Nr. 4, § 242a  
SGB V,  
Bekannt- 
machung des 
BMG

§ 55 Abs. 1, 3 
SGB XI

§ 160 Nr. 1 
SGB VI,  
§ 341 Abs. 2 
SGB III

§ 251 Abs. 1 
SGB V

§ 59 Abs. 1, 
Abs. 4 Satz 2 
Nr. 1, Abs. 5 
SGB XI,  
GR v.  
03. 12. 2004, 
Ziff. C. 3 Abs. 4

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung
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c) �Rentenversicherung und Arbeits-
förderung 

	· Versicherte tragen die hälftigen Bei-
träge, welche auf das Bruttoverletz-
tengeld entfallen. 

	· Den Rest (die Beiträge aus der Diffe-
renz zwischen dem Gesamtbeitrag 
und dem Bruttoverletztengeld) trägt 
der Unfallversicherungsträger. 

	· Ausnahme: Bei Verletztengeld in Hö-
he des Arbeitslosengeldes trägt der 
Unfallversicherungsträger bis auf 
den Kinderlosenzuschlag PV den Bei-
trag alleine. 

32.9.5 Beitragsberechnung

Für alle Versicherungszweige gilt:

		   Gesamtbeitrag 
		  – Versichertenanteil

		  = Trägeranteil

§ 170 Abs. 1  
Nr. 2  
Buchst. a  
SGB VI, § 347  
Nr. 5 1. Halb-
satz, Nr. 5 
Buchst. b  
SGB III

GR v.  
03. 12. 2002, 
Ziff. B. I. 1

32.9.6 Beitragszahlung

Wird Verletztengeld gezahlt, werden 
die Beiträge am 8. des Folgemonats 
fällig. 

a) �Kranken- und Pflegeversicherung 

Die Krankenkasse berechnet die 
Beiträge und fordert sie beim 
Unfallversicherungsträger an. Dieser 
zahlt die Beiträge an die Kranken-
kasse/Pflegekasse. Die eventuell von 
Verletzten alleine zu tragenden Bei-
tragszuschläge für Kinderlose zur 
sozialen Pflegeversicherung behält die 
AOK vom Verletztengeld ein und leitet 
diese an die Pflegekasse weiter. 

b) �Rentenversicherung und Arbeits-
förderung 

Das Verletztengeld wird meist von 
den Krankenkassen auftragsweise ge-
zahlt. Die Versichertenanteile aus dem 
Verletztengeld werden von der AOK 
einbehalten. Diese werden zusam-
men mit den Trägerbeiträgen an den 
Rentenversicherungsträger und die 
Bundesagentur für Arbeit weitergelei-
tet. Deshalb zahlt die Krankenkasse 
auch auftragsweise die Beiträge zur 
Rentenversicherung und Arbeitsförde-
rung. Der Unfallversicherungsträger 
erstattet den Krankenkassen die 
verauslagten Beiträge. Letztend-
lich werden diese Beiträge also vom 
Unfallversicherungsträger gezahlt. 

§ 23 Abs. 2 
SGB IV

§ 252 SGB V, 
§ 60 Abs. 1, 5 
SGB XI,  
VVBeiträge,  
Ziff. 2 – 4,  
GR v.  
03. 12. 2002, 
Ziff. B. II. 4.1,  
Ziff. B. III. 4.1

§ 173, § 176 
Abs. 1  
SGB VI,  
§ 349 Abs. 3 
Satz 1 SGB III,  
VVBeiträge  
Ziff. 2 + 5  
GR v.  
03. 12. 2002, 
Ziff. B. I. 4, 4.1, 
4.2 sowie  
Ziff. B. V.  
4, 4.1, 4.2

Gesamtbeitrag Versichertenanteil Trägeranteil
KV Bemessungsgrundlage x (all-

gemeiner Beitragssatz + durch-
schnittlicher Zusatzbeitrag)

entfällt Gesamtbeitrag

PV Bemessungsgrundlage x  
(Beitragssatz + evtl. Kinder-
zuschlag)

Bemessungs- 
grundlage x  
Kinderzuschlag

Gesamtbeitrag  
ohne  
Kinderzuschlag

RV Bemessungsgrundlage x  
Beitragssatz

Bruttoverletzten-
geld x 1/2  
Beitragssatz

Differenz:  
Gesamtbeitrag –
Versichertenanteil

AF Bemessungsgrundlage x  
Beitragssatz

Bruttoverletzten-
geld x 1/2  
Beitragssatz

Differenz:  
Gesamtbeitrag – 
Versichertenanteil

Übersicht:
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Mitglieds- und beitragsrechtliche Auswirkungen des Bezugs von Verletz-
tengeld

KV 
(SGB V)

PV 
(SGB XI)

RV 
(SGB VI)

AF 
(SGB III)

Mitglied-
schaft

§ 192 Abs. 1 
Nr. 3

§ 49 Abs. 2 § 3 Satz 1 
Nr. 3

§ 26 Abs. 2 
Nr. 1

Beitragsbe-
messungs-

grenze

§ 223 Abs. 3, 
§ 6 Abs. 7

§ 55 Abs. 2,  
§ 6 Abs. 7 

SGB V

§§ 159, 160 § 341 Abs. 4, 
§§ 159, 160 

SGB VI
Ausgangs-
wert (80 % 

vom RE)

§ 235 Abs. 2 § 57 Abs. 1, 
Abs. 4 Satz 4

§ 166 Abs. 1 
Nr. 2

§ 345 Nr. 5

Beitragssatz § 241, § 242 
Abs. 3 Satz 1 
Nr. 4, § 242a

§ 55 Abs. 1, 3 § 160 § 341 Abs. 2

Beitragszeit § 223 Abs. 1 § 54 Abs. 2 
Satz 2

analog KV analog KV

Beitragstra-
gung

§ 251 Abs. 1 § 59 Abs. 4 
Satz 2 Nr. 1, 

Abs. 5

§ 170 Abs. 1 
Nr. 2a

§ 347 Nr. 5

Fortsetzung des Beispiels 
von Seite 252

Karl-Heinz Simon ist 30 Jahre alt 
(verheiratet, keine Kinder) und seit 
13. 01. 2025 arbeitsunfähig. 

kumuliertes Regelentgelt: 59,19 € 

Bruttoverletztengeld: 41,09 € 

Bemessungsgrundlage für die Bei-
tragsberechnung: 59,19 € x 80 % = 
47,35 € 

Die Beitragsbemessungsgrenze 
wird offensichtlich nicht über
schritten.

Beitragsberechnung für März 2025: 

Gesamtbeiträge: 

Krankenversicherung 

47,35 € x 17,1 % 
(14,6 % + 2,5 %) = 	 8,10 € 

Pflegeversicherung 

47,35 € x 4,2 %  
(3,6 % + 0,6 %) = 	 1,99 € 

Rentenversicherung 

47,35 € x 18,6 % = 	 8,81 € 

Arbeitsförderung 

47,35 € x 2,6 % = 	 1,23 € 

Summe: 	 20,13 € 

GR v.  
03. 12. 2002, 
Ziff. B. IV. 3.1 
Abs. 1

GR v.  
03. 12. 2002, 
Ziff. B. V. 3.1

Näheres zum Verletztengeld als 
Auftragsgeschäft erfahren Sie unter 
Punkt 32.11 dieses Lernbriefs. 
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Versichertenanteile  
(hälftig aus dem Bruttoverletzten-
geld): 

Krankenversicherung 	 keine 

Pflegeversicherung 

nur den anfallenden Beitragszu-
schlag für Kinderlose 

47,35 € x 0,6 % = 	 0,28 € 

Rentenversicherung 

41,09 € x 9,3 % = 	 3,82 € 

Arbeitsförderung 

41,09 € x 1,3 % = 	 0,53 € 

Summe: 	 4,63 € 

Auszahlungsbetrag des Verletzten-
geldes: 

Brutto-Verletztengeld 	 41,09 €  
– Versichertenanteile	  4,63 €  
Netto-Verletztengeld 	 36,46 € 

Trägeranteile: 

Krankenversicherung 	 8,10 €

Pflegeversicherung 

1,99 € – 0,28 € = 	 1,71 €

Rentenversicherung 

8,81 € – 3,82 € = 	 4,99 €

Arbeitsförderung 

1,23 € – 0,53 € = 	 0,70 €

Summe: 	 15,50 €

32.10 �Leistungsabgrenzung 
(„Überholende Kausali-
tät“)

In der Praxis kommt es nicht selten 
vor, dass während einer Arbeitsunfä-
higkeit aufgrund eines Arbeitsunfalls 
eine weitere Arbeitsunfähigkeit hinzu-
tritt, die mit diesem Arbeitsunfall in 
keinem Zusammenhang steht. 

Lernbeispiel 16

Nick Winter ist Werftarbeiter in 
Hamburg. Er ist als solcher bei der 
AOK krankenversichert. Am 21. 01. 
hatte er einen Arbeitsunfall und ist 
aufgrund dessen arbeitsunfähig bis 
16. 03. Seine Entgeltfortzahlung 
endet mit dem 04. 03. Bis zu diesem 
Zeitpunkt erhielt er aufgrund der 
Einkommensanrechnung (§ 52 Nr. 1 
SGB Vll) kein Verletztengeld. Ab  
05. 03. wird Verletztengeld gezahlt. 

Am 08. 03. kommt zu seiner wegen 
des Arbeitsunfalls noch bestehen-
den Arbeitsunfähigkeit eine starke 
Grippe mit Fieber hinzu, die Arbeits-
unfähigkeit bis 20. 03. auslöst. 

Welche Geldleistungen werden hier 
für welche Zeiträume gezahlt?  

Bei der Lösung dieser Frage hilft Ihnen 
Ziff. 4.2 der „Verwaltungsvereinbarung 
über die generelle Beauftragung der 
Krankenkassen durch die Unfallver-
sicherungsträger zur Berechnung und 
Auszahlung des Verletztengeldes“ 
weiter. 

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

VVGenera-
lauftrag
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Zum Lernbeispiel 16

Der Hinzutritt der Arbeitsunfähig-
keit wegen der starken Grippe hat 
keinen Einfluss auf die Arbeitsunfä-
higkeit aufgrund des Arbeitsunfalls. 
D.h., die Arbeitsunfähigkeit auf-
grund des Arbeitsunfalls bleibt bis 
16. 03. unberührt, sodass bis 16. 03. 
Verletztengeld gezahlt wird. 

Erst wenn die unfallbedingte 
Arbeitsunfähigkeit endet, kann die 
hinzugetretene Erkrankung Ursache 
für die weitere Arbeitsunfähigkeit 
sein. Eine eigene Rechtswirkung hat 
die Grippeerkrankung also erst ab 
17. 03., ab dem sie alleine besteht. 
(Grundsatz: Arbeitsunfähiger als 
arbeitsunfähig kann niemand sein.) 

Bis einschließlich 16. 03. kann diese 
Arbeitsunfähigkeit keine Rechtswir-
kung und somit auch keinen Kran-
kengeldanspruch nach § 44 SGB V 
auslösen. Krankengeld wird des-
halb erst ab 17. bis 20. 03. gezahlt. 

Juristen sprechen bei diesen 
Konstellationen auch von der „über-
holenden Kausalität“. Hinsichtlich 
der Berechnung des eventuell im An-
schluss an das Verletztengeld zu zah-
lenden Krankengeldes; vgl. Punkt 32.4 
dieses Lernbriefs sowie § 69 SGB IX. 

Merke
Bei Krankheiten und Arbeitsun-
fähigkeit aufgrund von Arbeits-
unfällen muss die AOK keine 
Leistung erbringen (§ 11 Abs. 5 
SGB V). 

Erst wenn die erste Arbeitsun-
fähigkeit aufgrund des Arbeits
unfalls beendet ist, kann die 
hinzugetretene Arbeitsunfähig-
keit rechtswirksam werden und 
den Anspruch auf Krankengeld 
auslösen. 

32.11 Auftragsleistungen

Obwohl, wie Sie eben erfahren haben, 
bei Arbeitsunfällen die Unfallversi-
cherung allein zuständig ist und die 
Krankenversicherung außen vor bleibt, 
gibt es dennoch Berührungspunkte 
zwischen beiden Trägern. 

Wir müssen die Versicherten beraten 
und Auskunft geben. Wir erbringen 
aber auch teilweise Leistungen für die 
Unfallversicherung. 

Kann ein Leistungsträger überhaupt 
für einen anderen Leistungsträger tä-
tig werden? Grundsätzlich nein! Das 
SGB X sieht jedoch vor, dass 

	· ein Leistungsträger eigene Aufgaben 
	· auf einen anderen Leistungsträger 

(mit dessen Zustimmung) 

übertragen kann, insbesondere, wenn 
dies für den Kunden bzw. Kundinnen 
günstiger ist. 

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§§ 14, 15 
SGB I

§§ 88, 89 
SGB X

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung
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32.11.1 Verwaltungsvereinbarungen

Noch konkreter wird § 189 SGB VII. 
Hiernach können die Unfallversiche-
rungsträger die Krankenkassen (ohne 
deren Zustimmung) beauftragen, die 
ihnen obliegenden Geldleistungen zu 
erbringen. Und das haben die Unfall-
versicherungsträger getan. Die Einzel-
heiten dazu sind in folgenden Verwal-
tungsvereinbarungen (VV) geregelt: 

	· VV Generalauftrag Verletztengeld  
(VVGeneralauftrag) 

	· VV Einzelauftrag (VVEinzelauftrag) 
	· VV Beiträge (VVBeiträge)   

32.11.1.1 Generalauftrag Verletztengeld

Die Krankenkasse übernimmt generell, 
also ohne vorherige Mitteilung der 
Berufsgenossenschaft, die Berechnung 
und Auszahlung des Verletztengeldes 
im Auftrag des Unfallversicherungs-
trägers für Verletzte, die 

	· Mitglieder der Krankenkasse und 

entweder 

	· versicherungspflichtige oder freiwil-
lig versicherte Arbeitnehmende sind, 

	· soweit das Regelentgelt aus  
Arbeitsentgelt zu berechnen ist 

oder 

	· Beziehende von Leistungen nach 
dem SGB III sind. 

Der Generalauftrag gilt z. B. nicht 

	· bei Berufskrankheiten und 
	· bei einem Unfall als Unternehmer 

oder Unternehmerinnen.  

32.11.1.2 Einzelauftrag  
(Verletztengeld/Übergangsgeld)

In Fällen, die nicht von dem General-
auftrag erfasst sind, kann der Unfall-
versicherungsträger die Krankenkas-
sen im Einzelfall beauftragen, die ihm 
obliegenden Geldleistungen an Versi-
cherte auszuzahlen. Der Einzelauftrag 
gilt z. B. bei 

	· Nicht-AOK-Mitgliedern (z.B. privat 
krankenversicherte Personen), 

	· Berufskrankheiten, 
	· Unfällen von Unternehmern und 

Unternehmerinnen, sowie
	· Zahlung von Übergangsgeld (Maß-

nahmen zur Teilhabe am Arbeits-
leben). 

Hierbei sind zwei Konstellationen 
denkbar: 

Zum einen beauftragt die Unfallver-
sicherung die AOK nur mit der Aus-
zahlung des Verletztengeldes, zum 
anderen übernimmt die AOK die Be-
rechnung und Auszahlung des Verletz-
tengeldes.  

32.11.1.3 Beiträge

a)	�Zahlt die AOK Verletztengeld auf-
grund des Generalauftrags, über-
nimmt sie auftragsweise

für die Krankenversicherungsbeiträge 
die 

	· Feststellung der Beitragspflicht, 
	· Berechnung der Beiträge und 
	· Anforderung der Beiträge, 

für die Pflegeversicherungsbeiträge 
die 

§ 189  
SGB VII

VVGeneral
auftrag,  
Ziff. 1 + 2

VVGeneral- 
auftrag,  
Ziff. 2.2,  
VVEinzel- 
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Ziff. 2

VVBeiträge,  
Ziff. 2
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	· Feststellung der Beitragspflicht 
(einschließlich der Voraussetzungen 
des Kinderzuschlags), 

	· Berechnung der Beiträge und 
	· Abführung der Beiträge, 

für die Rentenversicherungsbeiträge/
Beiträge zur Arbeitsförderung die 

	· Feststellung der Versicherungs-
pflicht, 

	· Berechnung der Beiträge, 
	· Abführung der Beiträge sowie 
	· Erstattung der Meldungen.

b)	�Zahlt die AOK Verletztengeld auf-
grund des Einzelauftrags, über-
nimmt sie auftragsweise 

für die Krankenversicherungsbeiträge 
die 

	· Feststellung der Beitragspflicht, 
	· Berechnung der Beiträge und 
	· Anforderung der Beiträge, 

für die Pflegeversicherungsbeiträge 
die 

	· Feststellung der Beitragspflicht 
(einschließlich der Voraussetzungen 
des Kinderzuschlags), 

	· Berechnung der Beiträge und 
	· Abführung der Beiträge. 

Anmerkung: Die Versicherungs- und 
Beitragspflicht zur Rentenversiche-
rung/Arbeitsförderung stellt der Un-
fallversicherungsträger selbst fest. 

c)	� Übergangsgeld aufgrund des Ein-
zelauftrags 

Es gelten die Aussagen zu a) mit der 
Ergänzung, dass neben der Beitrags-
pflicht, die Versicherungspflicht zur 
Kranken- und Pflegeversicherung fest-
zustellen ist und Meldungen erstattet 
werden.  

32.11.2 �Erstattung der Auftrags
leistungen

Ihre AOK leistet aufgrund der beste-
henden Verwaltungsvereinbarungen 
anstelle der Unfallversicherung. Durch 
diese Auftragsarbeit entstehen bei der 
AOK höhere Personalkosten und Zins-
verluste, da das Verletztengeld sowie 
die Beiträge, die an die Rentenver-
sicherung und an die Bundesagentur 
für Arbeit abgeführt werden, zunächst 
aus dem Vermögen der AOK zu ent-
richten sind. 

Diese Mehraufwendungen müssen der 
AOK neben den eigentlichen Auftrags-
leistungen auch erstattet werden. Die 
Beträge, die die Unfallversicherung 
der Krankenversicherung erstattet, 
sind immer nach demselben Grund-
muster zusammengestellt. Dieses 
sieht folgendermaßen aus: 

1. �Erstattung der Auftragsleistung

	 +

2. �1,5 % der Auftragsleistungen  
(Zinsverlust)

	 +

3. �ein Grundbetrag je  
Arbeitsunfähigkeitsfall

32.11.2.1 Abrechnung

Zur Abrechnung des Erstattungsan-
spruchs wurden spezielle Formulare 
entwickelt, um die Abrechnungsarbeit 
zu erleichtern. Ein Beispiel einer Ab-
rechnung auf diesem Formular ha-
ben wir auf Seite 267 abgedruckt.  In 
vielen AOK‘s erfolgt die Abrechnung 
mittlerweile „online” über „oscare®”. 
Das Formular dient der Visualisierung 
für diesen Lernbrief.

VVBeiträge,  
Ziff. 3

§ 91 SGB X 
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In der AOK werden die Zahlungen des 
Verletztengeldes und die Abrechnung 
des Erstattungsanspruchs häufig 
getrennt bearbeitet. In der Kunden-
beratung wird das Verletztengeld 
ausgezahlt, während der Erstattungs-
anspruch über die Ersatzleistungsab-
teilung (Replacement) bzw. über den 
Bereich Forderungseinzug läuft. 

Erläuterungen zum Abrechnungs- 
formular auf Seite 267 

Zu 1: Grundangaben 

Bei Punkt 1.4 ist lediglich anzukreuzen, 
welche Beitragspflicht besteht. 

Bei Punkt 1.10 (Anpassung) ist nur 
dann etwas anzugeben, wenn die Ar-
beitsunfähigkeit länger andauernd ist. 

Bei Punkt 1.11 ist das Verletztengeld 
brutto anzugeben. 

Zu 2: Nachweis des Erstattungsan-
spruchs 

Hier sollten Sie Zeiträume sinnvoll 
zusammenfassen, d.h. wenn Beitrags-
satzänderungen erfolgt sind, sollten 
Sie diese Zeiträume voneinander tren-
nen. Es sind dann jeweils die Zahltage 
anzugeben. 

Die Gesamtbeträge Verletztengeld 
bzw. Trägerbeiträge (zur Rentenver-
sicherung und Arbeitsförderung) sind 
aus dem täglichen Betrag hochzu-
rechnen. Dies macht im Übrigen auch 
die Ersatzleistungsabteilung, sie kann 
diese Beträge anhand der Daten im 
EDV-System erkennen. 

Die Anforderung der Pflegeversiche-
rungsbeiträge erfolgt normalerweise 
mit den Krankenversicherungsbeiträ-
gen. Informieren Sie sich bei Ihrer AOK 
über die praktische Umsetzung. 

Beachten Sie, dass der Unfallversiche-
rungsträger sowohl die Kranken- als 
auch die Pflegeversicherungsbeiträge 
in voller Höhe trägt – mit Ausnahme 
des Beitragszuschlags für Kinderlose 
in der sozialen Pflegeversicherung. 

Zu 3: Entschädigung für Verwaltungs-
kosten und Zinsverluste 

Hier ist lediglich zu beachten, dass 
jeweils die Grundbeträge anzusetzen 
sind, die am Ende der Arbeitsunfähig-
keit gelten. Zu berücksichtigen ist, 
dass sich diese Grundbeträge mit 
Beginn eines neuen Jahres meistens 
ändern.      

Zu 4: Erstattungsbetrag 

Es ist der Gesamtbetrag einzusetzen. 
Die meisten AOKs verwenden bereits 
PC-Programme für die Abrechnung 
des Erstattungsanspruchs. 

Schauen Sie sich das in Ihrer AOK ver
wendete Programm/Formular einmal 
an. Sie werden sicher Gelegenheit ha-
ben, selbst einmal einen Erstattungs-
anspruch abzurechnen. 

VVBeiträge, 
Ziff. 4

VVGeneral-
auftrag,  
Ziff. 10, 
VVBeiträge,  
Ziff. 7
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3 
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liche Prüfung

Erstattungsansprüche samt Entschädigung (Stand: 2025)  

VV Auftragsleistung + Zinsverlust + Grundbetrag *) Fund-
stelle

Generalauftrag 
Verletztengeld

Brutto-Verletztengeld (ohne 
Abzug der Versichertenan-
teile)

1,5 % der  
Auftragsleis-
tung

2 % der Bezugsgröße (auf- oder 
abgerundet auf volle €) 

75 €

Ziff. 10 

Einzelauftrag Brutto-Verletztengeld (ohne 
Abzug der Versichertenan-
teile)

1,5 % der  
Auftragsleis-
tung

50 %/100 % des Grundbetrags 
nach VVGeneralauftrag 

37,50 € (wenn Verletztengeld  
vorgegeben) 
75 € (wenn Verletztengeld  
errechnet werden muss)

Ziff. 7 

Auftrag

Beiträge

RV 
BA

Trägeranteile RV/BA 1,5 % der  
Auftragsleis-
tung

50 % des Grundbetragsnach 
VVGeneralauftrag

37,50 €

Ziff. 7

KV 
PV

Berechnung/Anforderung des 
KV/PV-Beitrags 

Feststellung/Anforderung des 
Beitragszuschlags für Kinder-
lose

- 50 % des Grundbetrags nach 
VVGeneralauftrag

37,50 €

Ziff. 7 

*) �Der Grundbetrag von 2 % der monatlichen Bezugsgröße (vgl. § 18 SGB IV) wird nur einmal, also je Arbeitsunfähigkeitsfall, berechnet. Maßge-
bend für die Höhe dieses Grundbetrags ist jeweils der letzte Tag der Arbeitsunfähigkeit (VVGeneralauftrag, Ziff. 10.1, VVEinzelauftrag,  
Ziff. 7.1 Abs. 2, VVBeiträge, Ziff. 7.2).

Fortsetzung des Beispiels 
von Seite 260

Karl-Heinz Simon hat von der AOK 
im Auftrag des Unfallversiche-
rungsträgers Verletztengeld er-
halten. Seine Arbeitsunfähigkeit 
aufgrund des Arbeitsunfalls endete 
am 09. 03. 2025. 

Folge 

Die AOK nimmt die Abrechnung des 
Erstattungsanspruchs auf einem 
entsprechenden Vordruck vor (vgl. 
nächste Seite) und schickt diese 
an die zuständige Berufsgenossen-
schaft, im Fall von Karl-Heinz Si-
mon an die BG Holz und Metall. Die 
Kranken- und Pflegeversicherungs-
beiträge werden im Fall von Karl-
Heinz Simon in einem Beitragsnach-
weis angefordert. 
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3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

13.01.2025

01.12.2024
31.12.2024
01.01.2026

13.01.2025 bis 09.03.2025

14.01.2025 bis 24.02.2025

Berufsgenossenschaft Holz und Metall  
Weinmarkt 9–11 
90104 Nürnberg

25.02.2025 09.03.2025 17

75 37,50 37,50

534,17 64,87 9,10 608,14

608,14

159,12

9,12
150,00

608,14

767,26

**)

*) �In manchen Bundesländern wird der Grundbetrag für KV/PV zusammen mit den KV-/PV-Beiträgen an-
gefordert. 

**) Die Tageswerte entnehmen Sie bitte der Berechnung von Seite 260/261.

59,19 EUR

47,35 EUR

41,09 EUR

41,09 EUR 1.11	 Verletztengeld
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32.12 �Übungen zum Lernab-
schnitt 32

Übung 62

Erläutern Sie die Unterschiede zwi-
schen Kranken- und Verletztengeld 
ohne Angabe von Rechtsvorschriften. 

Übung 63

Hinweis 

Es genügt die nachvollziehbare Dar-
stellung des Rechenwegs ohne Anga-
be von Rechtsvorschriften. 

Aufgabe 

Ermitteln Sie das Netto-Verletzten-
geld für März 2025 für Claudia Hoff-
mann (Bsp. Seite 257), und berechnen 
Sie die Beiträge zu allen Zweigen der 
Sozialversicherung. 

Übung 64

Sachverhalt 

Emma Jung ist seit drei Jahren im 
Callcenter der Computer-Systeme 
AG beschäftigt. Sie ist Mitglied der 
AOK. Am 06. 02. 2025 hat Emma Jung 
auf dem Weg zur Arbeit einen Arbeits-
unfall. Vom gleichen Tag an ist sie 
arbeitsunfähig (wegen Armbruch). 

Ihnen liegen folgende Angaben vor: 

	· Die Entgeltbescheinigung ist auf 
Seite 269 und 270 abgedruckt. 

	· Die Berufsgenossenschaft hat eine 
Höchstjahresarbeitsverdienstgrenze 
von 92.000 €. 

Hinweise zu Aufgabe 64.1 

Rechtsvorschriften sind nicht zu nen-
nen. Eine Begründung ist nicht erfor-
derlich. 

Aufgabe 64.1

Berechnen Sie das Verletztengeld 
(brutto) in nachvollziehbaren Rechen-
schritten. 

Fortsetzung des Sachverhalts 

Die Arbeitsunfähigkeit von Emma Jung 
endet am 21. 04. 2025 . 

Hinweise zu Aufgabe 64.2 

Der Erstattungsanspruch ist mithilfe 
des Abrechnungsvordrucks auf Seite 
271 zu erstellen. Die Kranken- und 
Pflegeversicherungsbeiträge werden 
zusammen mit dem Grundbetrag per 
Beitragsnachweis angefordert. Auf 
den Grundbetrag ist nicht einzugehen. 
Eine weitere Begründung ist nicht er-
forderlich. 

Aufgabe 64.2 

Stellen Sie die Höhe des Erstattungs-
anspruchs der AOK gegenüber der 
Berufsgenossenschaft fest.
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Abbildung einer oscare® Bildschirmmaske

06.02.2025

05.02.2025 19.03.2025

01.01.2025 31.01.2025

77777777 Computer Systeme AG

90875

1.999,35 2 1.359,56 2

2.520,00 2
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Abbildung einer oscare® Bildschirmmaske

01.01.2025
01.12.2024
01.11.2024

31.01.2025
31.12.2024
30.11.2024

06.02.2025

185 40

17
7

11

80,00 2

Verwaltungs-BG
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Jung, Emma, K111222333
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Übung 65

Sachverhalt 

Tim Tintin ist bei der Harddock GmbH 
als Lagerarbeiter beschäftigt. In die-
ser Beschäftigung ist er kranken-, 
pflege- und rentenversicherungspflich-
tig sowie versicherungspflichtig nach 
dem Recht der Arbeitsförderung. 

Er ist Kunde der AOK. Am 17. 02. 2025 
verlässt er nach Arbeitsschluss um 
15.00 Uhr seine Firma und verunglückt 
auf dem Heimweg. 

Wegen des komplizierten Ober-
armbruchs, den er aufgrund dieses 
Arbeitsunfalls erleidet, befindet sich 
Tim Tintin vom 17. bis 24. 02. 2025 in 
stationärer Behandlung. 

Nach der Entlassung aus dem Kran-
kenhaus ist er noch weiter arbeitsun-
fähig bis 16. 04. 2025. Am 07. 04. 2025 
bekommt Tim Tintin plötzlich starke 
Magenschmerzen. Sein Hausarzt stellt 
noch am selben Tag Arbeitsunfähig-
keit wegen eines Magengeschwürs 
fest, die voraussichtlich bis einschließ-
lich 30. 04. 2025 dauern wird. Dies 
ist auch das tatsächliche Ende der 
Arbeitsunfähigkeit. 

Ergänzende Angaben 

	· Der Höchstjahresarbeitsverdienst 
des zuständigen Unfallversiche-
rungsträgers beträgt 88.000 €. 

	· Die zuständige AOK und der zu-
ständige Unfallversicherungsträger 
verfahren nach den bestehenden 
Verwaltungsvereinbarungen. 

	· Die Entgeltbescheinigung ist auf Sei-
te 273 und 274 abgedruckt.

	· Tim Tintin ist ledig, 28 Jahre alt und 
kinderlos. 

Hinweis zur Aufgabe 65

Als Begründung genügt die nachvoll-
ziehbare Darstellung des Rechenwegs 
mit Angabe der maßgebenden Rechts-
vorschriften. 

Aufgabe 

Berechnen Sie, in welcher Höhe (Ge-
samtzahlbetrag) Tim Tintin Anspruch 
auf Kranken- bzw. Verletztengeld im 
April 2025 hat. 
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Abbildung einer oscare® Bildschirmmaske

17.02.2025

14.02.2025 31.03.2025

01.01.2025 31.01.2025

2.483,15 2 1.739,76 2

777

1.825,31 2

88888888 Harddock GmbH
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Abbildung einer oscare® Bildschirmmaske

17.02.2025

75,00 2

Bau-BG

161 37
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33 �Übergangsgeld der Renten- 
versicherung

Lernbeispiel 17

Heute kommt Ihr Kunde Walter 
Müller (arbeitsunfähig) zu Ihnen 
in die Geschäftsstelle der AOK. Er 
ist seit Jahren durchgehend als 
Mechaniker versicherungspflichtig 
beschäftigt und bezieht nach Been-
digung der Entgeltfortzahlung seit 
15. 05. Krankengeld. Nach Meinung 
seines behandelnden Arztes ist 
eine medizinische Rehabilitations-
leistung zulasten des Rentenver-
sicherungsträgers notwendig, weil 
die Erwerbsfähigkeit von Walter 
Müller erheblich beeinträchtigt ist 
und diese Beeinträchtigung nur 
durch eine ambulante oder statio-
näre Rehabilitationsleistung über-
wunden werden kann. Sie haben 
Walter Müller am 09. 08. zu sich in 
die Geschäftsstelle eingeladen, um 
mit ihm den Rehabilitationsantrag 
des Rentenversicherungsträgers 
(Formular G0100) auszufüllen. Im 
Beratungsgespräch fragt Walter 
Müller Sie, ob die AOK während die-
ser Maßnahme weiter Krankengeld 
zahlt und – falls dies nicht der Fall 
wäre – mit welchen finanziellen 
Einbußen er rechnen müsse. 

Prüfen Sie nun, ob Walter Müller 
einen Anspruch auf Übergangs-
geld hat, wenn er zulasten der 
Rentenversicherung an einer medi-
zinischen Rehabilitationsleistung 
teilnimmt. 

33.1 �Voraussetzungen für  
den Anspruch auf  
Übergangsgeld

Auch die Rentenversicherungsträger 
kennen zur finanziellen Absicherung 
des Rehabilitanden eine krankengeld-
ähnliche Entgeltersatzleistung – das 
Übergangsgeld. Es wird vom Renten-
versicherungsträger gezahlt. Eine 
auftragsweise Leistungserbringung 
wie im Verhältnis zum Unfallversiche-
rungsträger gibt es nicht.

Versicherte haben grundsätzlich für 
die Zeit der Durchführung von z.B.

	· Leistungen zur medizinischen Reha-
bilitation (§ 15 SGB VI),

	· Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-
leben (§ 16 SGB VI)

oder

	· Leistungen zur onkologischen Nach-
sorge (§ 31 Abs. 1 Nr. 2 SGB VI)

Anspruch auf Übergangsgeld, wenn 
diese Leistungen von einem Renten-
versicherungsträger erbracht werden. 

Der Anspruch wird aber noch weiter 
konkretisiert:

So haben nur Versicherte Anspruch 
auf Übergangsgeld, die vor Beginn 
der Arbeitsunfähigkeit oder, wenn sie 
nicht arbeitsunfähig sind, unmittelbar 
(letzter Tag, wobei Samstage, Sonnta-
ge und Feiertage unschädlich sind) vor 
Beginn der medizinischen Leistungen

	· beitragspflichtiges Arbeitsentgelt 
(bei Arbeitnehmenden) oder Arbeits-
einkommen (bei selbstständig täti-
gen Personen) erzielt und im Bemes-
sungszeitraum Beiträge zur Renten-
versicherung gezahlt haben

1b 
mündliche  
Anträge

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 20 Abs. 1 
Nr. 1 SGB VI

1b 
mündliche  
Anträge
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oder

	· u.a. Krankengeld, Verletztengeld, 
Krankengeld der sozialen Entschädi-
gung, Übergangsgeld, Kurzarbeiter-
geld, Arbeitslosengeld oder Mutter-
schaftsgeld bezogen haben, wenn 
diese Geldleistungen aus einem Ar-
beitsentgelt oder Arbeitseinkommen 
errechnet wurden, aufgrund dessen 
Beiträge zur Rentenversicherung zu 
entrichten waren.

Fehlen diese Voraussetzungen, besteht 
kein Anspruch auf Übergangsgeld.

Beispiel

Werner Scheel beantragte Anfang 
März aufgrund seiner Durchblu-
tungsstörungen Leistungen zur me-
dizinischen Rehabilitation. Wegen 
der Durchblutungsstörungen war 
Werner Scheel bisher nicht arbeits-
unfähig. Die Leistungen zur medizi-
nischen Rehabilitation sollen ab 07. 
04. durchgeführt werden. Der An-
spruch auf Arbeitslosengeld endet 
bei Werner Scheel wegen Erreichen 
der Höchstanspruchsdauer bereits 
am 31. 03. Ein Anspruch auf Bürger-
geld besteht wegen bestehendem 
Vermögen nicht.

Frage 

Kann Werner Scheel ab 07. 04. 
Übergangsgeld beanspruchen?

Lösung

Werner Scheel kann ab 07. 04. kein 
Übergangsgeld beanspruchen, da 
er bereits mehrere Tage vor Beginn 
der Leistung (07. 04.) keine Er-
werbstätigkeit ausübte und auch 
keine andere Entgeltersatzleistung 
bezog.

Merke
Anspruch auf Übergangsgeld besteht,

	· wenn der Versicherte Rehabilitations-/Teilha-
beleistungen zulasten der Rentenversicherung  
erhält

und

	· wenn unmittelbar vorher (vor Beginn der Leis
tung bzw. vor Beginn der davor eingetretenen 
Arbeitsunfähigkeit) Beiträge zur Rentenversi-
cherung gezahlt wurden.

Zum Lernbeispiel 17 

Da Walter Müller seit Jahren ver-
sicherungspflichtig beschäftigt ist 
und somit bis zum Beginn seiner 
Arbeitsunfähigkeit beitragspflichti-
ges Arbeitsentgelt i.S.d. Rentenver-
sicherung erhielt, hat Walter Müller 
während der medizinischen Reha-
bilitationsleistung einen Anspruch 
auf Übergangsgeld.

33.2 �Höhe des Übergangs
geldes

Die Höhe des Übergangsgeldes richtet 
sich – wie beim Krankengeld – nach 
den bisherigen Einkommensverhält-
nissen. Sie wird jedoch darüber hinaus 
durch die familiären Verhältnisse 
(Kind oder Pflegebedürftigkeit des 
Versicherten oder dessen Ehegatten/ 
Lebenspartner i.S.d. LPartG) mitbe-
stimmt.

3 
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Berechnung für Arbeitnehmende

Die Berechnung des Übergangsgeldes 
für rentenversicherungspflichtige Ar-
beitnehmende lehnt sich grundsätzlich 
an die Regelungen für das Kranken-
geld aus der gesetzlichen Kranken-
versicherung an (§ 47 Abs. 1, 2  
SGB V). Dabei sind jedoch zwei Beson-
derheiten zu beachten:

a)	�Abweichend von den Regelungen 
bei der Krankengeldberechnung 
werden für die Berechnung des 
Übergangsgeldes 80 % des Regel-
entgelts und 100 % des Netto-
arbeitsentgelts zugrunde gelegt.

b)	�Das Höchstregelentgelt ist auf 
1/30 der in der Rentenversicherung 
geltenden monatlichen Beitrags-
bemessungsgrenze begrenzt. Das 
Höchstregelentgelt beträgt hier 
im Jahr 2025 bundeseinheitlich 
268,33 €.

Daneben ist noch eine weitere Beson-
derheit zu berücksichtigen: Während 
der Versicherte in der Regel den vom 
Krankengeld zu zahlenden Beitrag zur 
Pflege- und Rentenversicherung sowie 
zur Arbeitsförderung mitzutragen hat, 
ist dies beim Übergangsgeld nicht der 
Fall (vgl. Punkt 33.5 dieses Lernbriefs).

Eine Besonderheit besteht lediglich für 
den Beitragszuschlag in der Pflege-
versicherung für Kinderlose nach § 55 
Abs. 3 i.V.m. § 59 Abs. 5 SGB XI.

Als Ausgleich hat der Versicherte 
allerdings von seinem Übergangs-
geld einen prozentualen Abschlag 
hinzunehmen. Der nach den erwähn-
ten Paragrafen ermittelte Betrag 
(Berechnungsgrundlage) wird auf 
68 % gekürzt. Dies ist dann das aus-
zuzahlende Übergangsgeld. Bei einem 
Versicherten, der mindestens ein Kind 

bzw. den Wert von 0,5 Kindern auf 
der Lohnsteuerkarte eingetragen hat, 
sinkt der prozentuale Abschlag von 
32 % auf 25 %. Das Übergangsgeld 
beträgt dann 75 % des ermittelten 
Betrags (Berechnungsgrundlage).

Beispiel

Paul Klee, verheiratet und Vater 
eines 16-jährigen Sohns (auf Lohn-
steuerkarte eingetragen), nimmt 
an einer Leistung zur medizinischen 
Rehabilitation teil. Ein Anspruch 
auf Übergangsgeld nach § 20  
SGB VI besteht. Paul Klee bezieht 
ein festes Monatsgehalt in Höhe 
von 3.000 € brutto/2.100 € netto.

Frage 

Wie hoch ist das tägliche Über-
gangsgeld von Paul Klee?

Lösung

Das Übergangsgeld berechnet sich 
wie folgt:

§ 21 Abs. 1 SGB VI, § 66 Abs. 1 
Satz 1 SGB IX

Regelentgelt  
= 3.000 € : 30 Tage 	 = 	 100 €

80 % des Regelentgelts  
= 100 € x 80 % 	 = 	 80 €

Nettoarbeitsentgelt  
= 2.100 € : 30 Tage 	 = 	 70 €

Da das Nettoarbeitsentgelt (70 €)  
niedriger als 80 % des Regelent-
gelts (80 €) ist, beträgt die Be-
rechnungsgrundlage für das Über-
gangsgeld 70 €.

§ 21 Abs. 1 SGB VI, § 66 Abs. 1 Satz 
3 SGB IX

Übergangsgeld  
= 70 € x 75 % 	 = 	52,50 €

§ 21 Abs. 1 
SGB Vl,  
§§ 66, 67 
SGB IX
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Das tägliche Übergangsgeld von 
Paul Klee beträgt 75 % der Be-
rechnungsgrundlage, da er ein 
Kind i.S.d. § 32 Abs. 1 EStG auf der 
Lohnsteuerkarte eingetragen hat. 
(Hätte er kein Kind auf der Lohn-
steuerkarte eingetragen, würde 
das Übergangsgeld 68 % der Be-
rechnungsgrundlage betragen, also 
47,60 € (70 € x 68 %).)

Hinweise

Die Beiträge, die aufgrund der Zah-
lung von Übergangsgeld zur Kran-
ken- und Pflegeversicherung sowie 
zur Arbeitsförderung zu entrichten 
sind, trägt allein der Rehabilita-
tionsträger (vgl. Punkt 33.5 dieses 
Lernbriefs); somit mindert sich das 
an den Versicherten zu zahlende 
Übergangsgeld nicht weiter. Be-
ziehende von Übergangsgeld, die 
keine Kinder erzogen haben, wer-
den allerdings mit dem Beitragszu-
schlag für Kinderlose in der Pflege-
versicherung belastet.

Wird bei Beginn einer Leistung zur me-
dizinischen Rehabilitation bereits ein 
aus einem versicherungspflichtigen 
Arbeitsentgelt berechnetes Kranken-
geld, Verletztengeld, Krankengeld 
der sozialen Entschädigung oder 
Übergangsgeld bezogen und sind un-
mittelbar vor dem Bezug einer solchen 
Entgeltersatzleistung Pflichtbeiträge 
gezahlt worden, ist für die Berech-
nung des Übergangsgeldes der Lohn-/
Gehaltsabrechnungszeitraum für die 
bisherige Leistung weiterhin maßge-
bend.

§ 21 Abs. 3  
SGB VI,  
§ 69 SGB IX

Beispiel

Ein Kunde bezog bis zum Beginn 
der Leistung zur medizinischen Re-
habilitation am 14. 02. 2025 wegen 
Arbeitsunfähigkeit Krankengeld. 
Die Krankengeldzahlung begann 
am 11. 05. 2024 und wurde aus 
dem Entgeltabrechnungszeitraum 
April 2024 berechnet.

Folge

Auch das ab 14. 02. 2025 zu zah-
lende Übergangsgeld wird aus dem 
Entgeltabrechnungszeitraum April 
2024 berechnet. 

Wie beim Kranken- und Verletztengeld 
wirken sich Einmalzahlungen auch bei 
der Höhe des Übergangsgeldes aus.

33.3 �Ruhen des Übergangs
geldes bzw. Anrechnen 
von Einkommen

Der Beginn und die Zahlungsweise des 
Übergangsgeldes stimmen im Wesent-
lichen mit den Regelungen überein, die 
Sie vom Krankengeld her kennen.

Der Entgeltfortzahlungsanspruch 
für Arbeitnehmende für die Zeit der 
Durchführung von Leistungen zur 
medizinischen Rehabilitation oder 
sonstiger Leistungen zur Rehabilita-
tion bestimmt sich nach den arbeits-
rechtlichen Bestimmungen (u.a. nach 
§ 9 EntgFG). Im Allgemeinen umfasst 
dieser Entgeltfortzahlungsanspruch 
einen Zeitraum von sechs Wochen. Die 
Entgeltfortzahlung wird auf das Über-
gangsgeld angerechnet und bringt es 
damit zum Ruhen.

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 21 Abs. 1 
SGB VI,  
§ 72 Abs. 1  
Nr. 1 SGB IX
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Übergangsgeld wird im Übrigen nicht 
gezahlt, solange eine Versicherte An-
spruch auf Mutterschaftsgeld hat. Der 
Anspruch bringt das Übergangsgeld 
zum vollständigen Ruhen.

33.4 �Dauer des Anspruchs 
auf Übergangsgeld und 
Zahlungsweise

Der Rentenversicherungsträger zahlt 
Übergangsgeld für die Tage aus, an 
denen der Rehabilitand aktiv an der 
Maßnahme teilnimmt. Es ruht aller-
dings, soweit der Versicherte Entgelt-
fortzahlung erhält.

Der Anspruch auf Übergangsgeld 
beginnt, sofern er nicht wegen der 
Fortzahlung von Arbeitsentgelt ruht, 
grundsätzlich mit dem ersten Tag und 
endet am letzten Tag der ambulanten 
bzw. stationären Rehabilitations-
leistung. Das gilt auch, wenn der Ver-
sicherte aufgrund einer früher bereits 
eingetretenen Arbeitsunfähigkeit 
Krankengeld bezieht und während des 
Krankengeldbezugs an einer medizi-
nischen Rehabilitationsleistung der 
Rentenversicherung teilnimmt. Für 
diese Zeit ruht der Anspruch auf Kran-
kengeld nach § 49 Abs. 1 Nr. 3 SGB V, 
auch, wenn das Krankengeld höher 
als das Übergangsgeld sein sollte; ein 
Krankengeldspitzbetrag wird nicht 
gezahlt.

Die AOK erhält vom Rentenversiche-
rungsträger über DTA eine Information 
über den ersten Tag der Rehabilita-
tionsleistung. Da der Anspruch auf 
Krankengeld ab diesem Tag ruht, 
stellt das EDV-System (oscare®) die 
laufende Zahlung von Krankengeld 
mit dem Vortag ein. 

Nach Beendigung der Rehabilitations-
leistung teilt der Rentenversiche-
rungsträger der AOK mit, bis wann 
ein grundsätzlicher Anspruch auf 
Übergangsgeld bestand. Weist dann 
der Versicherte der AOK das weite-
re Bestehen der Arbeitsunfähigkeit 
nach, ist ab dem Tag nach Wegfall 
des Übergangsgeldanspruchs wieder 
Krankengeld zu zahlen.

Das Übergangsgeld ist, wie das Kran-
kengeld, für Kalendertage zu zah-
len. Ist das Übergangsgeld für einen 
ganzen Kalendermonat zu zahlen, 
ist dieser mit 30 Tagen anzusetzen. 
Wird im Anschluss an Krankengeld 
Übergangsgeld gezahlt, ist das Über-
gangsgeld noch für so viele Kalender-
tage zu zahlen, als an der Bezugsdau-
er von 30 Tagen fehlen.

Beispiel

Der Versicherte Paul Böhmer ist 
seit 03. 03. arbeitsunfähig er- 
krankt. Nach Beendigung der Ent- 
geltfortzahlung bezieht er seit  
14. 04. Krankengeld. Während des 
Krankengeldbezugs stellt er am 
15. 06. einen Antrag auf Rehabili-
tationsleistungen gegenüber der 
Deutschen Rentenversicherung 
Bund. Diese bewilligt ihm für die 
Zeit vom 07. 07. bis 03. 08. eine 
stationäre, medizinische Rehabili-
tationsleistung und für die gleiche 
Zeit Übergangsgeld. Paul Böhmer 
ist nach Beendigung der Rehabili-
tationsleistung weiter arbeitsun-
fähig erkrankt.

Frage

Wie wirkt sich die Zahlung von 
Übergangsgeld auf den Anspruch 
auf Krankengeld aus? Für wie viele 
Tage (Zahltage) sind für den Monat 
August Krankengeld zu zahlen?

§ 21 Abs. 1 
SGB VI,  
§ 65 Abs. 4 
SGB IX

3 
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§ 20 Abs. 1 
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§ 72 Abs. 1 
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§ 21 Abs. 1 
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Lösung

Für die Zeit vom 07. 07. bis 03. 08. 
ruht der Anspruch auf Krankengeld 
wegen der Zahlung von Übergangs-
geld. Da für den ganzen Monat 
August entweder Krankengeld oder 
Übergangsgeld zu zahlen ist, wird 
dieser mit 30 Tagen angesetzt  
(§ 47 Abs. 1 Satz 6, 7 SGB V i.V.m.  
§ 65 Abs. 6 SGB IX). Im Monat Au-
gust ist deshalb für die Zeit ab  
04. 08. noch für 27 Tage (nicht:  
28 Tage) Krankengeld zu zahlen.

Eine Besonderheit ist noch zu berück-
sichtigen: Die Rehabilitations-Kli-
nik/-Einrichtung hat während einer 
medizinischen Rehabilitationsleistung 
zu prüfen, ob bei fortbestehender 
Arbeitsunfähigkeit eine stufenweise 
Wiedereingliederung (§ 44 SGB IX) 
sinnvoll ist. 

Im Rahmen der stufenweisen Wieder-
eingliederung werden Arbeitnehmende 
bei fortbestehender Arbeitsunfähig-
keit individuell (je nach Krankheit und 
bisheriger Dauer der Arbeitsunfähig-
keit) schonend, aber kontinuierlich an 
die Belastungen ihres Arbeitsplatzes 
herangeführt. Er nimmt oft zunächst 
nur stundenweise die Arbeit wieder 
auf und steigert ständig seine Arbeits-
zeit/-belastung, bis er nach einer ge-
wissen Zeit (meist innerhalb von zwei 
bis sechs Wochen) wieder voll in den 
Arbeitsprozess seines alten Arbeits-
platzes integriert ist. Während des 
Integrationsprozesses besteht die 
Arbeitsunfähigkeit fort. Der Arbeit-
geber ist nicht zur Entgeltzahlung ver-
pflichtet, und zwar auch nicht für die 
Stunden, in denen Arbeitnehmende im 
Rahmen der stufenweisen Wiederein-
gliederung gearbeitet haben.

Ist im unmittelbaren Anschluss an 
Leistungen zur medizinischen Reha-
bilitation eine stufenweise Wieder-
eingliederung erforderlich, wird das 
Übergangsgeld bis zu deren Ende 
weitergezahlt. Das bedeutet, dass 
der Rentenversicherungsträger bei 
Empfehlung einer stufenweisen Wie-
dereingliederung durch die Rehabi-
litationsklinik/-Einrichtung nicht nur 
die Organisation für die Einleitung der 
stufenweisen Wiedereingliederung zu 
übernehmen hat, sondern  

	· während des Zeitraums zwischen 
Beendigung der Rehabilitations
leistung und der stufenweisen 
Wiedereingliederung sowie 

	· während der kompletten Zeit der 
stufenweisen Wiedereingliederung

Übergangsgeld fortzahlen muss.  

Die Verpflichtung zur Zahlung von 
Übergangsgeld durch den Rentenver-
sicherungsträger besteht natürlich 
nur, wenn er für die Durchführung 
der Rehabilitationsleistungen auch 
zuständig war. Nach einer Verein-
barung der Krankenkassen mit der 
Deutschen Rentenversicherung ist 
die Zuständigkeit allerdings nur dann 
gegeben, wenn die stufenweise Wie-
dereingliederung innerhalb von vier 
Wochen nach Beendigung der Reha-
bilitationsleistung beginnt, weil sonst 
der innere Zusammenhang mit der 
Rehabilitationsleistung infrage ge-
stellt wird.

§ 44 SGB IX

§ 7 AU-RL 

§ 71 Abs. 5 
SGB IX

Vereinbarung 
zur Zustän-
digkeitsab-
grenzung bei 
stufenweiser 
Wiederein-
gliederung 
nach  
§ 28 i.V.m.  
§ 51 Abs. 5 
SGB IX (ab  
01. 01. 2018  
§ 44 i. V. m.  
§ 71 Abs. 5 
SGB IX)
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Beispiel

Manfred Ast ist seit 12. 03. arbeits-
unfähig erkrankt und bezieht nach 
Ablauf der Entgeltfortzahlung seit 
23. 04. Krankengeld. Für die Zeit 
vom 05. 05. bis 02. 06. erhält er eine 
stationäre Rehabilitationsleistung 
zulasten der Deutschen Renten-
versicherung. In dem Entlassungs-
bericht steht, dass für Manfred Ast 
eine stufenweise Wiedereingliede-
rung notwendig ist. Diese Wieder-
eingliederung auf den bisherigen 
Arbeitsplatz wird in der Zeit vom 
15. 06. bis 12. 07. durchgeführt; 
Manfred Ast arbeitet in den ersten 
zwei Wochen dieser Wiedereinglie-
derung vier Stunden und danach 
sechs Stunden täglich. Ab 13. 07. 
arbeitet er wieder vollschichtig an 
seinem Arbeitsplatz.

Frage

Für welche Zeit ist Krankengeld 
und für welche Zeit Übergangsgeld 
zu zahlen?

Lösung

Die stufenweise Wiedereingliede-
rung beginnt innerhalb von vier 
Wochen nach der stationären Re-
habilitationsleistung.

Krankengeld ist für die Zeit vom  
23. 04. bis 04. 05. und Übergangs-
geld für die Zeit vom 05. 05. bis  
12. 07. zu zahlen.

33.5 �Beitragspflicht des 
Übergangsgeldes

Grundsätzlich ist das Übergangsgeld 
beitragspflichtig zur Kranken- und 
Pflegeversicherung sowie zur Arbeits-
förderung; zur Rentenversicherung 
gelten die Beiträge als gezahlt. Die 
aufgrund des Bezugs von Übergangs-
geld zu zahlenden Beiträge trägt der 
zuständige Rehabilitationsträger. Die 
Mitglieder werden also nicht mit Bei-
tragsanteilen belastet. Hiervon gibt  
es bei den Beiträgen zur Pflegever- 
sicherung eine Ausnahme: Nach § 55  
Abs. 3 SGB XI fällt bei den Beiträgen  
zur Pflegeversicherung für kinderlose  
Versicherte ab Vollendung des 23.  
Lebensjahres ein Beitragszuschlag  
(0,6 %) an. Dieser Beitragszuschlag 
ist gemäß § 59 Abs. 5 SGB XI alleine 
vom Versicherten zu tragen. Das gilt 
auch dann, wenn ein Rehabilitand 
Übergangsgeld bezieht. Der Beitrags-
zuschlag wird dem Versicherten vom 
Rentenversicherungsträger bei der 
Auszahlung des Übergangsgeldes ein-
behalten.

Im Übrigen haben Sie in diesem Lern-
brief bereits beim Kranken- bzw. Ver-
letztengeld einiges zur Beitragspflicht 
von Entgeltersatzleistungen gelesen 
und erarbeitet. Näheres zur Beitrags-
pflicht von Übergangsgeld entnehmen 
Sie dem umseitigen Schaubild. Sie 
werden sehen, dass es viele Doppe-
lungen wie bei der Beitragspflicht vom 
Verletztengeld gibt. Es gibt aber einen 
ganz entscheidenden Systemunter-
schied. Finden Sie ihn.

3 
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KV (SGB V) PV (SGB XI) RV (SGB VI) AV (SGB III)
versicherungs- 
pflichtiger  
Personenkreis

§ 3 Satz 1 Nr. 3

	· ÜG-Bezug
	· im letzten Jahr  

vers.pflichtig
	· „zuletzt“  

vers.pflichtig

§ 4 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 1

	· Vers.pflicht auf  
Antrag

§ 26 Abs. 2 Nr. 1

	· ÜG-Bezug
	· unmittelbar vorher

	 – �vers.pflichtig 
oder

	 – �Leistung nach  
SGB III

mitgliedschafts- 
erhaltende Wirkung

§ 192 Abs. 1 Nr. 3, 
wenn vorher pflicht- 
versichert 
§ 9 Abs. 1, wenn 
freiwillig versichert

§ 49 Abs. 2

	· ÜG-Bezug

Beitragsbemes-
sungsgrenze

§ 223 Abs. 3, § 6  
Abs. 7

§ 55 Abs. 2 §§ 159, 160 § 341 Abs. 4

Ausgangswert 
für Berechnung der 
Beiträge

bei KV-Pflichtvers.: 
§ 235 Abs. 2 
bei freiwillig KV-
Vers.: 
analog 
§ 235 Abs. 2 
80 % des Regelent-
gelts*)

bei KV-Pflichtvers.: 
§ 57 Abs. 1 
bei freiwillig KV-
Vers.: 
§ 57 Abs. 4 Satz 4 
80 % des Regelent-
gelts*)

§ 166 Abs. 1 Nr. 2 
80 % des Regelent-
gelts*)

§ 345 Nr. 5 
80 % des Regelent-
gelts*)

Beitragssatz 
und - zuschlag

§§ 241, 242 Abs. 1,  
Abs. 3 Nr. 4

§ 55 Abs. 1, 3 §§ 158, 160 § 341 Abs. 2

Beitragszeit § 223 
für jeden Tag der 
Mitgliedschaft

§ 54 Abs. 2 
für jeden Tag der 
Mitgliedschaft

Rechtsauffassung:  
analog § 223 SGB V 
für jeden Tag des 
ÜG- Bezugs

Rechtsauffassung:  
analog § 223 SGB V 
für jeden Tag des 
ÜG- Bezugs

Verteilung der  
Beitragslast

§ 251 Abs. 1 
allein der Leistungs
träger (einschl. des  
zusätzlichen Bei-
tragssatzes)

§ 59 Abs. 4 Satz 2  
Nr. 1, Abs. 5 
allein der Leistungs-
träger, Beitrags-
zuschlag allein vom 
Mitglied

§ 170 Abs. 1 Nr. 2 
Buchst. b 
allein der Leistungs
träger

§ 347 Nr. 5  
Buchst. a 
allein der Leistungs
träger

Beitragszahlung § 252 
vom RV-Träger

§ 60 Abs. 1, 3, 5 
vom RV-Träger, Bei-
tragszuschlag vom  
Mitglied

§ 176 Abs. 3 Satz 1 
Beiträge gelten als  
gezahlt

§ 349 Abs. 3, 5 
vom RV-Träger

Anmerkung

*) �Ausgangswert für die Berechnung der Beiträge ist höchstens 80 % der Beitragsbemessungsgrenze des Versicherungszweigs,  
für den die Beiträge berechnet werden (BSG-Urteil v. 29. 09. 1997 – AZ: 8 RKn 4/97, 8 RKn 5/97, 8 RKn 6/97).

Mitglieds- und beitragsrechtliche Auswirkungen beim Übergangsgeld der Rentenversicherung bei  
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation



4.1 · Anträge auf Krankengeld bearbeiten

AOK-Bundesverband 284

1a 
schriftliche  
Anträge

Generelles zur 
Kundenberatung

1b 
mündliche  
Anträge

2 
versicherungs- 
rechtliche Prüfung

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

4a 
Leistung  
bewilligen

4b 
Leistung  
ablehnen

5 
Archivierung, 
Nacharbeit

Haben Sie den Unterschied gefunden? 

Der Systemunterschied liegt bei der 
Beitragslast. Beim Übergangsgeld 
der Rentenversicherung zahlt der 
Rentenversicherungsträger die Bei-
träge allein (Ausnahme: die 0,6 % für 
kinderlose Versicherte zur Pflegeversi-
cherung nach § 55 Abs. 3 SGB XI). Der 
Grund hierfür liegt in der Tatsache, 
dass das Übergangsgeld sowieso nur 
75 % oder 68 % der Bemessungs-
grundlage beträgt (vgl. § 66 Abs. 1 
Satz 3 SGB IX). Die sonst übliche, un-
gefähr „hälftige“ Beitragslast hätte 
die Versicherten zu sehr belastet. Be-
rücksichtigen Sie dies, wenn Sie bei 
einem Versicherten den Unterschied 
zwischen das an ihn auszuzahlende 
Kranken- und Übergangsgeld aus-
rechnen. 

Von Bedeutung ist in diesem Zusam-
menhang auch § 32 Abs. 3 SGB VI. 
Danach hat der Versicherte die sonst 
bei medizinischen Rehabilitationsleis-
tungen übliche Zuzahlung in Höhe von 
10 € täglich nicht zu zahlen, wenn 
er gleichzeitig Übergangsgeld erhält, 
das nach § 66 Abs. 1 SGB IX begrenzt 
ist. Hierdurch wollte der Gesetzgeber 
die finanzielle Situation des Rehabili-
tanden schonen.

Außerdem gibt es noch eine weitere 
Besonderheit: Es ist die Vorschrift des 
§ 176 Abs. 3 SGB VI. Damit der Renten-
versicherungsträger nicht selbst an 
sich Beiträge zahlen muss, hat der 
Gesetzgeber zum Zwecke der Verwal-
tungsvereinfachung bestimmt, dass 
die Beiträge zur Rentenversicherung 
vom zulasten der Rentenversicherung 
gezahlten Übergangsgeld als gezahlt 
gelten. Eine Parallele haben wir ja 
beim Krankengeld: Hier braucht die 
Krankenkasse vom Krankengeld ja 

auch keine Beiträge an die Kranken-
versicherung zu entrichten; das Kran-
kengeld ist hier aber beitragsfrei (vgl. 
§ 224 Abs. 1 SGB V). Wissen sollten 
Sie allerdings, dass trotz der unter-
lassenen Beitragszahlung der Bezug 
von Übergangsgeld wie jede andere 
Beitragszeit von Entgeltersatzleis-
tungen beim Versicherungsverlauf des 
Versicherten („Rentenkonto“) berück-
sichtigt wird.

Fortsetzung des Lern-
beispiels 17 von Seite 276

Unterstellen Sie, dass Walter Mül-
ler (hat ein auf der Lohnsteuerkarte 
eingetrages Kind im Alter von  
17 Jahren und wohnt außerhalb 
von Sachsen) ein Regelentgelt 
von 100 € und ein tägliches Net-
toarbeitsentgelt von 68 € hat. 
Wie wirkt sich der Wechsel vom 
Krankengeld auf das Übergangs-
geld „im Portemonnaie des Ver-
sicherten“ aus? Berechnen Sie den 
täglichen Unterschiedsbetrag und 
schauen Sie erst dann weiter auf 
die nächste Seite.

§ 32 Abs. 3 
SGB VI

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung
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3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

Anmerkung

Sie sehen, der Unterschied ist nicht 
so hoch. Wenn man dann auch 
noch bedenkt, dass der Versicherte 
die Zuzahlung bei stationären Re-
habilitationsleistungen gemäß § 32 
Abs. 3 SGB VI nicht entrichten muss, 
stellt er sich finanziell bei den Re-
habilitationsleistungen zulasten 
der Rentenversicherung (hier: für 
die ersten 28 Tage der Rehabilita-
tionsleistung) sogar noch besser. 

Übrigens: Der Anspruch auf Kran-
kengeld ruht, wenn Übergangs-
geld gezahlt wird (§ 49 Abs. 1 Nr. 3 
SGB V). Die Krankenkasse darf das 
Krankengeld nicht aufstocken und 
damit nicht den Unterschiedsbe-
trag zwischen Kranken- und Über-
gangsgeld ausgleichen. Begründet 
wird das u.a. mit der Tatsache, 
dass – wenn die Entgeltersatzleis-
tungen anderer Rehabilitationsträ-
ger niedriger sind – es wie im Fall 
des § 32 Abs. 3 SGB VI finanzielle 
Erleichterungen anderer Art gibt.

33.6 �Übungen zum Lernab-
schnitt 33

Übung 66

Sachverhalt

Ralf Reich ist versicherungspflichtig 
beschäftigt. Aufgrund seines Rücken-
leidens ist er ab 21. 02. 2025 stationär 
in einer Rehabilitationsklinik unter-
gebracht. Diese Leistung wird vom 
Rentenversicherungsträger als Leis-
tung zur medizinischen Rehabilitation 
erbracht.

Das Arbeitsentgelt wurde zuletzt für 
den Monat Januar 2025 abgerech-
net (Bemessungszeitraum). Es betrug 
brutto monatlich 2.800 € bzw. kalen-
dertäglich 93,33 €. Das Nettoarbeits-
entgelt betrug monatlich 2.020 € bzw. 
kalendertäglich 67,33 €. Ralf Reich 
hat zwei Kinder auf seiner Lohnsteuer- 
karte eingetragen.

Krankengeld Übergangs-
geld

Regelentgelt 100 € 100 €
70 % davon= 70 € 80 % davon= 

80 €
tägl. Netto-AE 68 € 68 €

90 % davon = 
61,20 €

100 % davon= 
68 €

Krankengeld/
Berechnungs- 
grundlage  
in der RV

61,20 € 68 €

Besonderheit 
beim Über-
gangsgeld  
(§ 66 Abs. 1  
Satz 3 SGB IX)

75 % von 68 € 
= 51 €

Krankengeld/
Übergangs-
geld

61,20 € 51 €

Versicherten-
anteil Bei-
träge

PV = 61,20 €  
x 1,8 % = 1,10 €  
RV = 61,20 €  
x 9,3 % = 5,69 €  
AF = 61,20 €  
x 1,3 % = 0,80 €

Zahlbetrag an 
Versicherten

53,61 €  
(61,20 € – 7,59 €)

51 €
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Hinweis

Es genügt die nachvollziehbare Dar-
stellung des Rechenwegs ohne Anga-
be von Rechtsvorschriften.

Aufgabe

Wie hoch ist das an Ralf Reich zu zah-
lende kalendertägliche Übergangs-
geld?

Übung 67 

Sachverhalt

Heinz Ast ist als Arbeitnehmer be-
schäftigt und erhält seit 16. 08. 2025 
Übergangsgeld aufgrund einer teilsta-
tionären Leistung zur medizinischen 
Rehabilitation. Das Regelentgelt be-
trägt 290 €, das Nettoarbeitsentgelt 
162 € kalendertäglich. Heinz Ast ist 
verheiratet und hat zwei 20-jährige 
Söhne (Zwillinge), diese studieren 
und sind auf der Lohnsteuerkarte von 
Heinz Ast eingetragen. Heinz Ast ist 
freiwilliges Mitglied der AOK. Das Be-
schäftigungsverhältnis begründet 
Versicherungspflicht zur Renten- und 
Pflegeversicherung sowie nach dem 
Recht der Arbeitsförderung.

Hinweis zu den Aufgaben 67.1 und 
67.2

Es genügt die nachvollziehbare Dar-
stellung des Rechenwegs ohne Anga-
be von Rechtsvorschriften.

Aufgabe 67.1

Berechnen Sie das kalendertägliche 
Übergangsgeld, das an Heinz Ast zu 
zahlen ist.

Hinweis

Rechnen Sie – der besseren Übersicht 
halber – nicht zunächst mit dem hal-
ben, sondern direkt mit dem vollen 
Beitragssatz.

Aufgabe 67.2

Berechnen Sie den aufgrund der Zah-
lung des Übergangsgeldes vom Ren-
tenversicherungsträger zu tragenden 
kalendertäglichen Beitrag im Monat 
August 2025 zur

a) Krankenversicherung,

b) Pflegeversicherung und zur

c) Arbeitsförderung.
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34 �Zusammenfassende Selbstkontrolle

1. Sachverhalt

Manfred Arnold arbeitet seit Jahren 
als Schlosser bei der Günter Sauer 
OHG. Seit einigen Tagen verspürte er 
wieder einen unangenehmen Magen-
druck. Trotzdem ging er am 06. 10. 
2025 zur Arbeit. Nach zwei Stunden 
waren die Schmerzen jedoch unerträg-
lich, sodass Manfred Arnold die Arbeit 
sofort einstellte und seinen Hausarzt, 
Herrn Dr. med. Römer, aufsuchte. Die-
ser diagnostizierte eine schwere Gast-
ritis und bescheinigte vom selben Tag 
an Arbeitsunfähigkeit. Die Arbeitsun-
fähigkeit wegen der Gastritis dauerte 
bis 31. 10. 2025.

Der Leistungsübersicht der AOK, bei 
der Manfred Arnold aufgrund der ver-
sicherungspflichtigen Beschäftigung 
Kunde ist, sind weitere Arbeitsunfä-
higkeitszeiten zu entnehmen:

vom 31. 01. bis 25. 02. 2025 	Gastritis

vom 16. 05. bis 03. 07. 2025 	Beinbruch  
	 (Arbeits- 
	 unfall)

vom 01. 09. bis 19. 09. 2025 	Gastritis

Am ersten Tag der jeweiligen Arbeits-
unfähigkeit hat Manfred Arnold noch 
einige Stunden gearbeitet. Manfred 
Arnold arbeitet von montags bis frei-
tags.

Hinweise zu Aufgabe 1.1

Begründen Sie Ihre Lösung nach der 
Drei-Schritt-Methode. Evtl. erforder
liche Fristenberechnungen sind nicht 
zu begründen.

Aufgabe 1.1

Prüfen Sie den Entgeltfortzahlungsan-
spruch von Manfred Arnold aufgrund 
seiner Arbeitsunfähigkeit ab 06. 10. 
2025.

Fortsetzung des Sachverhalts

Während der Arbeitsunfähigkeit we-
gen der Gastritis tritt am 13. 10. 2025 
eine Angina Pectoris auf, die für sich 
alleine gesehen ebenfalls Arbeitsun-
fähigkeit begründet. Die Arbeitsun-
fähigkeit wegen der Angina Pectoris 
dauert über den 31. 10. 2025 hinaus 
an.

Hinweis zu Aufgabe 1.2

Begründen Sie Ihre Lösung nach der 
Drei-Schritt-Methode.

Aufgabe 1.2

Beurteilen Sie, ob sich durch die Angi-
na pectoris die Anspruchsdauer der 
Entgeltfortzahlung verlängert, ggf. bis 
zu welchem Tag.

2. Sachverhalt

Boris Busch ist nach einem größeren 
Geldgewinn in einer Fernsehlotterie 
finanziell nicht mehr auf eine Arbeit 
angewiesen. Da ihm das „Nichts-
tun“ auf Dauer jedoch zu langweilig 
wurde, nahm er vor zwei Jahren eine 
Tätigkeit als Verkäufer im Sporthaus 
Gohlke auf. In dieser Beschäftigung ist 
Boris Busch kranken-, pflege- und ren-
tenversicherungspflichtig sowie ver-
sicherungspflichtig nach dem Recht 
der Arbeitsförderung. Boris Busch ist 
Kunde der AOK.
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Am 01. 11. 2025 erleidet Boris Busch 
bei einem Fußballspiel eine Beinfrak-
tur. Er wird am gleichen Tag stationär 
in die Klinik aufgenommen. Der Arbeit-
geber leistet bis einschließlich 12. 12. 
2025 Entgeltfortzahlung.

Bereits vom 25. 07. bis 01. 08. 2025 
war Boris Busch an einem Nervenlei-
den erkrankt. Die AOK zahlte für diese 
Zeit aufgrund von Vorerkrankungen 
Krankengeld. Der Krankenhausauf-
enthalt wegen der Beinfraktur endet 
am 28. 11. 2025. Die Arbeitsunfähig-
keit wird voraussichtlich noch mehrere 
Monate andauern.

Hinweise zu den Aufgaben 2.1 und 
2.2

Die entsprechenden Angaben zur 
Berechnung des Krankengeldes ent-
nehmen Sie der Entgeltbescheinigung 
(vgl. Anlagen Seiten 289 und 290). Be-
gründen Sie Ihre Lösung nach der Drei-
Schritt-Methode.

Aufgabe 2.1

Beurteilen Sie den Anspruch und ggf. 
den Beginn der Krankengeldzahlung 
von Boris Busch.

Aufgabe 2.2

Stellen Sie fest, wie hoch das kalen-
dertägliche (Brutto-)Krankengeld ist.

Fortsetzung des Sachverhalts

Am 02. 01. 2026 tritt Boris Busch seine 
bereits seit längerem geplante me-
dizinische Rehabilitationsmaßnahme 
wegen seines Nervenleidens an. Kos-
tenträger der Maßnahme ist der Ren-
tenversicherungsträger, der auch ab 
Beginn der Rehabilitationsmaßnahme 
Übergangsgeld zahlt. Die Arbeitsunfä-

higkeit wegen der Beinverletzung be-
steht weiter. Aus der Rehabilitations-
maßnahme wird Boris Busch am  
23. 01. 2026 arbeitsunfähig entlassen. 
Die Arbeitsunfähigkeit aufgrund der 
Beinverletzung endet am 07. 03. 2026.

Hinweise zu den Aufgaben 2.3  
und 2.4

Es genügt die nachvollziehbare Dar-
stellung des Rechenwegs mit kurzen 
Erläuterungen ohne Angabe von 
Rechtsvorschriften.

Aufgabe 2.3

Stellen Sie fest, in welcher Gesamt-
höhe (Netto-Krankengeld) die AOK an 
Boris Busch Krankengeld auszahlt.

Aufgabe 2.4

Ermitteln Sie, in welcher Höhe die AOK 
insgesamt Beiträge zu entrichten hat 
(Trägeranteil).

(vgl. Anlagen auf Seiten 289 bis 290)

3. Sachverhalt

Siegmund Sauber ist Kundenberater 
bei der AOK. Am 09. 01. 2026 erhält 
er eine Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung von Johannes Bär. Er ist bereits 
seit Jahren versicherungspflichtig be-
schäftigt und AOK-Kunde.

Johannes Bär ist seit 05. 01. 2026 
(ärztlich festgestellt am 07. 01. 2026) 
wieder wegen seiner Rückenbeschwer-
den (Bandscheibenprolaps) arbeitsun-
fähig. Wegen dieser Erkrankung war 
Johannes Bär in der Vergangenheit 
bereits häufig arbeitsunfähig gewe-
sen.
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Nachdem die Arbeitsunfähigkeitsda-
ten von Johannes Bär erfasst worden 
sind, entnimmt Siegmund Sauber aus 
der Leistungsübersicht folgenden An-
gaben:

Zeitraum Ärztliche 
Feststellung

Diagnose

27. 12. 2021 bis 
21. 03. 2022

20. 02. 2023 bis 
27. 08. 2024 

20. 05. 2024 bis 
28. 01. 2025

13. 03. 2025 bis 
22. 06. 2025

29. 08. 2025 bis 
26. 10. 2025

27. 12. 2021

 
21. 02. 2023

 
20. 05. 2024

 
14. 03. 2025

 
29. 08. 2025

Bandscheiben- 
prolaps

Bandscheiben- 
prolaps

Bandscheiben- 
prolaps

Angina 
Pectoris

Bandscheiben- 
prolaps

Die Arbeitsunfähigkeit ab 29. 08. 2025 
begann mit einem Krankenhausauf-
enthalt im städtischen Krankenhaus.

Hinweis zu Aufgabe 3.1

Begründen Sie Ihre Lösung nach der 
Drei-Schritt-Methode.

Aufgabe 3.1

Bestimmen Sie den Zeitpunkt, bis zu 
dem Johannes Bär wegen der zur-
zeit bestehenden Arbeitsunfähigkeit 
längstens Krankengeldanspruch hat.

Fortsetzung des Sachverhalts

Zusätzlich zu den Rückenbeschwerden 
ist Johannes Bär seit 02. 03. 2026 an 
starken Herzbeschwerden (Angina 
Pectoris) erkrankt. Diese Erkrankung 
würde auch ohne das Rückenleiden 
Arbeitsunfähigkeit verursachen. Durch 
die gute Behandlung seines Haus-
arztes, Dr. Thomas Curatus, konnten 
die Rückenbeschwerden vermindert 
werden.

Ab 09. 03. 2026 besteht daher nur 
noch wegen der Herzerkrankung Ar-
beitsunfähigkeit.

Hinweis zu Aufgabe 3.2

Begründen Sie Ihre Lösung nach der 
Drei-Schritt-Methode.

Aufgabe 3.2

Beurteilen Sie, ob und ggf. welche 
Auswirkungen sich auf die Dauer des 
Krankengeldanspruchs ergeben.
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Abbildung einer oscare® Bildschirmmaske

01.11.2025

31.10.2025 12.12.2025

01.09.2025 30.09.2025

01.08.2025
01.07.2025

31.08.2025
31.07.2025

2.310,00 2 1.336,00 2
2.225,00 2 1.298,50 2

2.700,00 2

01.09.2025 30.09.2025 2.350,00 2 1.353,00 2

2.150,00 2 1.264,00 2

2.350,00 2 1.353,00 2

999/09

99999999 Sporthaus Gohlke
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Abbildung einer oscare® Bildschirmmaske

01.08.2025
01.07.2025

31.08.2025
31.07.2025

4
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Fortsetzung des Sachverhalts

Die Herzerkrankung von Johannes  
Bär bessert sich trotz intensiver Be-
handlung nicht. Er stellt daher am  
13. 03. 2026 einen Antrag auf Zubilli-
gung einer Rente wegen Erwerbsmin-
derung bei der Deutschen Rentenversi-
cherung Bund. Bereits am 04. 06. 2026 
erhält Johannes Bär einen Bescheid 
der Deutschen Rentenversicherung 
Bund, die ihm eine Rente wegen voller 
Erwerbsminderung ab 01. 01. 2026 zu-
billigt.

Die laufende Rentenzahlung beginnt 
am 01. 07. 2026. Die AOK erfährt von 
der Rentenzubilligung am 04. 06. 2026 
durch Johannes Bär. Den Bescheid der 
Deutschen Rentenversicherung Bund 
erhält die AOK am 11. 06. 2026.

Hinweis zu Aufgabe 3.3

Die Angabe von Rechtsvorschriften ist 
nicht erforderlich.

Aufgabe 3.3

Schildern Sie die Auswirkungen der 
Rentenzubilligung auf den Kranken-
geldbezug, und beschreiben Sie stich-
wortartig die Informationen, die Sie 
Johannes Bär in einem Kundenge-
spräch geben würden.

4. Sachverhalt

llse Beck hat zwei Kinder. Sie ist versi-
cherungspflichtig und Kundin der AOK. 
Sie bezieht aufgrund einer Arbeitsun-
fähigkeit seit 11. 06. 2024 durchge-
hend Krankengeld von ihrer AOK. Be-
messungszeitraum für die Berechnung 
des Krankengeldes ist das Entgelt aus 
dem Monat Mai 2024.

Das Krankengeld beträgt ab 01. 01. 
2024 brutto 39 €, netto 34,26 €. Vom 
auszuzahlenden kalendertäglichen 
Krankengeld muss die AOK aufgrund 
eines Pfändungs- und Überweisungs-
beschlusses 4,60 € an eine Bank ab-
führen.

Ilse Beck möchte bei einem Besuch in 
der Geschäftsstelle der AOK am  
04. 04. 2025 wissen, ob denn das 
Krankengeld wie auch die Renten ge-
legentlich angepasst wird und mit 
welchen monatlichen Beträgen sie 
dann zukünftig rechnen könne.

Ergänzende Angabe

Der Pfändungs- und Überweisungs-
beschluss gilt auch weiterhin in der 
gleichen Höhe.

Hinweis zu Aufgabe 4

Begründen Sie Ihre Lösung nach der 
Drei-Schritt-Methode.

Aufgabe 4

Gehen Sie auf Ilse Becks Fragen ein.

5. Sachverhalt

Heidi Hurtig ist verheiratet und hat 
drei schulpflichtige Kinder. Sie arbeitet 
in der Controlling-Abteilung bei einem 
großen Süßwarenhersteller. Heidi Hur-
tig ist versicherungspflichtig beschäf-
tigt und Kundin der AOK.

Vom 03. bis 10. 11. 2025 muss Heidi 
Hurtig im Jahr 2025 erstmals wegen 
der Betreuung ihres zehnjährigen 
und bei der AOK familienversicherten 
Sohns zu Hause bleiben, weil dieser 
die Windpocken hat. Harald Hurtig ist 
auf einer Geschäftsreise und kann die 
Betreuung des gemeinsamen Kindes 
nicht übernehmen.
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Laut Entgeltbescheinigung fällt der 
Versicherten Heidi Hurtig ein Netto
arbeitsentgelt von 608 € (brutto  
710,80 €) aus. Sie arbeitet in einer 
Fünf-Tage-Woche von montags bis 
freitags. Im Dezember 2024 und im 
Juni 2025 hat Heidi Hurtig von ihrem 
Arbeitgeber ein Weihnachtsgeld bzw. 
ein Urlaubsgeld in Höhe von jeweils 
1.700 € erhalten.

Hinweis zu Aufgabe 5.1

Es genügt die nachvollziehbare Dar-
stellung des Rechenwegs ohne Anga-
be von Rechtsvorschriften.

Aufgabe 5.1

Berechnen Sie die tägliche Höhe des 
Brutto-Kinderkrankengeldes nach § 45 
SGB V.

Hinweis zu Aufgabe 5.2

Fassen Sie Lösung und Begründung 
mit Angabe von Rechtsvorschriften 
zusammen.

Aufgabe 5.2

Stellen Sie die Höhe des Brutto-Kinder-
krankengeldes fest, auf welches Heidi 
Hurtig insgesamt für die Zeit vom  
03. bis 10. 11. 2025 wegen der Betreu-
ung ihres kranken Sohns einen  
Anspruch gegenüber der AOK hat.

Lösung zu 1

Arbeitsunfähigkeit 

Nach der Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichts (Urteile v.  
10. 09. 1971 – AZ: 5 RKnU 16/69 u. 
8 RK 12/85) liegt Arbeitsunfähigkeit 
im krankenversicherungsrechtlichen 
Sinne vor, wenn der Versicherte in-
folge Krankheit seine zuletzt vor der 
Arbeitsunfähigkeit ausgeübte Er-
werbstätigkeit nicht oder nur unter 
der Gefahr der Verschlimmerung sei-
nes Zustands ausüben kann. Maßstab 
oder Bezugspunkt für die Beurteilung 
der Arbeitsunfähigkeit ist also grund-
sätzlich die letzte (versicherte) Tätig-
keit.

Krankheit im medizinischen Sinne

Krankheit im medizinischen Sinne 
liegt bei einem regelwidrigen Körper-, 
Geistes- oder Seelenzustand vor. Die 
Regelwidrigkeit wird nach der Ab-
weichung von der durch das Leitbild 
des gesunden Menschen geprägten 
Norm beurteilt. Behandlungsbedürftig-
keit oder Arbeitsunfähigkeit muss hier 
nicht vorliegen.

Krankheit im krankenversicherungs-
rechtlichen Sinne

Krankheit im sozialversicherungs-
rechtlichen Sinne liegt vor, wenn ein 
regelwidriger Zustand des Körpers, 
der Seele oder des Geistes vorliegt, 
der objektiv behandlungsbedürftig ist 
und/oder Arbeitsunfähigkeit zur Folge 
hat.

Lösung zu 2

Paul Bunte hat Anspruch auf Kranken-
geld.

35 �Lösungen zu den  
Übungen im Text
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Begründung

§ 44 Abs. 1 SGB V

[hier:]
Paul Bunte ist als Arbeitnehmer seit 
Jahren versicherungspflichtig und Mit-
glied der AOK.  Sein Versicherungsver-
hältnis beinhaltet den Anspruch auf 
Krankengeld. Laut vertragsärztlicher 
Bescheinigung ist er ab 27. 01. 2025 
arbeitsunfähig erkrankt.

[also:]
Paul Bunte hat Anspruch auf Kranken-
geld wegen der Arbeitsunfähigkeit.

Lösung zu 3

Paul Bunte erhält Krankengeld ab  
10. 03. 2025.

Begründung

§ 49 Abs. 1 Nr. 1 SGB V, GR 07. 09. 
2022 i.d.F. v. 11. 12. 2024, Ziff. 8.1, 
8.1.1.1

[hier:]
Paul Bunte ist ab 27. 01. 2025 
arbeitsunfähig erkrankt und kann 
deshalb seine Arbeit nicht weiter 
ausüben. Der Arbeitgeber leistet bis 
einschließlich 09. 03. 2025 Entgeltfort-
zahlung.

[also:]
Da es sich hierbei um laufend gezahl-
tes, beitragspflichtiges Arbeitsentgelt 
handelt, ruht das Krankengeld bis  
09. 03. 2025 Krankengeld wird ab  
10. 03. 2025 von der AOK gezahlt.

Lösung zu 4

Anspruch nach 
dem EntgFG 

ja nein
Finanzbeamte X
Auszubildende zum Mechatroniker X
Möbelverkaufende X
Möbeltischler und Möbeltischlerin-
nen

X

Bürofachkräfte X
Lagerverwalter und Lagerverwal-
terinnen, Gehalt übersteigt die JAE-
Grenze

X

Heimarbeiter und Heimarbeiterinnen X
Bankkaufmänner und Bankkauf-
frauen

X

Polizeibedienstete X
Köche und Köchinnen X
Raumpflegefachkräfte, wöchent- 
liche Arbeitszeit 14 Std, monat- 
liches Arbeitsentgelt 300 €

X 

Aushilfe als Einpacker bzw. Ein
packerin, befristetet für fünf Wochen

X

Strafgefangene, die in der JVA 
beschäftigt sind

X

Behinderte, die in einer Blindenwerk-
statt arbeiten

X

Altersteilzeitbeschäftigte, die 
während der Arbeitsphase arbeits-
unfähig sind

X

Hausgewerbetreibende X
Aushilfen in der Gastronomie,  
befristetes Arbeitsverhältnis für  
vier Wochen

X
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Lösung zu 5 

Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung 
entsteht mit Beginn der fünften Wo-
che des Arbeitsverhältnisses. Die Ar-
beitsunfähigkeitszeit während der ers-
ten vier Beschäftigungswochen ist bei 
der Beurteilung der Entgeltfortzah-
lungsdauer nicht zu berücksichtigen 
(§ 3 Abs. 3 EntgFG, GR v. 25. 06. 1998 
zu § 3 EntgFG, Ziff. 3.5, BAG-Urteil v. 
26. 05. 1999 – AZ: 5 AZR 476/98).

Lösung zu 6

Sachverhalt 
(Übung 6)

Anspruch nach dem EntgFG
ja (ggf. von/bis) nein

a) �Das Arbeitsverhältnis besteht seit Jahren. Es 
besteht Arbeitsunfähigkeit.

X

b) �Das befristete Arbeitsverhältnis besteht für 
die Zeit vom 01. bis 25. 02. Arbeitsunfähigkeit 
besteht seit 20. 02.

X

c) �Das Arbeitsverhältnis ist für die Zeit vom  
01. 01. bis 06. 02. befristet. Arbeitsunfähigkeit 
besteht vom 20. 01. bis 03. 02.

X 
29. 01. bis 03. 02.

d) �Der Arbeitsvertrag wurde am 30. 07. ge-
schlossen. Das unbefristete Arbeitsverhältnis 
beginnt am 01. 08. Die Arbeitsunfähigkeit be-
steht vom 27. 08. bis 06. 09.

X 
29. 08. bis 06. 09.

e) �wie d). Die Arbeitsunfähigkeit bestand –  
objektiv – seit 27. 07. und dauert bis 17. 09.

X

f) �Die Ausbildung endet am 31. 01.  
(Bestehen der mündlichen Prüfung). Übernahme 
als Geselle ab 01. 02. Arbeitsunfähigkeit  
besteht vom 12. bis 17. 02.

X 
12. bis 17. 02.
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Lösung zu 7 

a) �Arztbesuch

Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung 
besteht nur dann, wenn eine Krankheit 
besteht und diese auch zur Arbeitsun-
fähigkeit führt (vgl. insofern § 3 Abs. 1  
Satz 1 EntgFG). Der Arztbesuch an 
sich führt nicht zu einem Entgeltfort-
zahlungsanspruch nach dem EntgFG. 
Ein Anspruch lässt sich ggf. aus § 616 
BGB ableiten.

b) �Medizinische Rehabilitationsleis-
tung

Die Arbeitsverhinderung muss infolge 
einer solchen Maßnahme eintreten, 
und diese Leistung muss durch einen 
Sozialleistungsträger z.B. den Renten-
versicherungsträger bewilligt worden 
sein. Außerdem muss die Maßnahme 
in einer Einrichtung der medizinischen 
Rehabilitation durchgeführt werden  
(§ 9 Abs. 1 Satz 1 EntgFG). Die Maß-
nahme kann sowohl ambulant als 
auch stationär durchgeführt werden.

(Ergänzung: Bei Arbeitnehmenden, die 
nicht kranken- oder rentenversiche-
rungspflichtig sind, tritt an die Stelle 
der Bewilligung durch einen Sozialleis-
tungsträger die ärztliche Bescheini-
gung über die Notwendigkeit [vgl. § 9 
Abs. 1 Satz 2 EntgFG]).

c) �Schwangerschaftsabbruch

Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung 
besteht, wenn der Schwangerschafts-
abbruch entweder nicht rechtswidrig 
ist oder der Abbruch zwar rechtswid-
rig ist, aber straffrei bleibt (§ 3 Abs. 2 
Satz 1, 2 EntgFG), weil die Schwanger-
schaft innerhalb von zwölf Wochen 
nach der Empfängnis durch einen Arzt 
oder eine Ärztin abgebrochen wird, die 
schwangere Frau den Abbruch ver-
langt und dem Arzt oder der Ärztin 
durch eine Bescheinigung nachgewie-
sen wurde, dass die Schwangere sich 
mindestens drei Tage vor dem Eingriff 
von einer anerkannten Beratungsstel-
le hat beraten lassen.

d) �Sterilisation

Die Sterilisation darf nicht rechtswid-
rig sein (§ 3 Abs. 2 Satz 1 EntgFG).
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Lösung zu 8 

Sachverhalt 
(Übung 8)

Anspruch be-
steht

Anspruch 
besteht nicht

bezahlter Urlaub X
Beschäftigungsverbot während der Schutzfris-
ten nach dem Mutterschutzgesetz  
– Mutterschaftsgeld wird gezahlt

X

wie vor;  
– es wird kein Mutterschaftsgeld gezahlt

X

Elternzeit  
– ohne Teilzeitarbeit

X

Elternzeit  
– mit Teilzeitarbeit

X (1)

Feiertage X

(1) Der Entgeltanspruch besteht in Höhe des Arbeitsentgelts aus der Teilzeitbeschäftigung.

Lösung zu 9.1

Verschulden im Sinne der EntgFG liegt 
bei einem groben Verstoß gegen das 
von einem verständigen Menschen zu 
erwartende Verhalten vor (vorsätz-
liche oder grob fahrlässige Verursa-
chung der Arbeitsunfähigkeit).

Lösung zu 9.2

Eine Definition des Begriffs „Ver-
schulden“ findet sich in der ständigen 
Rechtsprechung des Bundesarbeits-
gerichts und verschiedener Landes-
arbeitsgerichte.

Lösung zu 9.3

Die Beweislast für das Verschulden 
trifft grundsätzlich den Arbeitgeber. 
Wenn jedoch nach der allgemeinen 
Lebenserfahrung davon auszugehen 
ist, dass ein schuldhaftes Handeln 
der Arbeitnehmenden vorliegt, trifft 
die Beweislast die Arbeitnehmenden 
(Umkehr). Sie müssen dann beweisen, 
dass ein schuldhaftes Handeln nicht 
vorliegt.
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Lösung zu 10

1.	 Krankheit A 			   Krankheit B 

	 4 Wo.			   5 Wo.

	� Ergebnis: nein, weil es sich nicht um dieselbe 
Krankheit handelt

2.	 Krankheit A 			   Krankheit A 

	 3 Wo.			   2 Wo.

 
	 Zwölf-Monats-Frist	 Zwölf-Monats-Frist

	� Ergebnis: nein, weil eine neue Zwölf-Monats-Frist 
begonnen hat

3.	 Krankheit A	 mehr als 6 Monate	Krankheit A 

	 3 Wo.			   2 Wo.

		  Zwölf-Monats-Frist

			   Zwölf-Monats-Frist

	� Ergebnis: nein, weil zwischen den beiden Arbeits-
unfähigkeitszeiten mehr als sechs Monate liegen; 
außerdem wurde eine neue Zwölf-Monats-Frist 
ausgelöst

Lösung zu 11

	 Krankheit A	 Krankheit A 

 01. 02.       05. 03.	 02. 10.      22. 10. 

Ergebnis: Für die Erkrankung ab 02. 10. besteht ein 
neuer Entgeltfortzahlungsanspruch, da zwischen 
den beiden Arbeitsunfähigkeitszeiten mehr als sechs 
Monate liegen (Sechs-Monats-Frist vom 01. 10. –  
02. 04.).

Lösung zu 12

	 Krankheit A	 Krankheit B	 Krankheit A 

 
01. 02.	 05. 03.	 07. 05.	 06. 08.	02. 10.	 22. 10. 

Ergebnis: Für die Erkrankung ab 02. 10. besteht ein 
neuer Entgeltfortzahlungsanspruch, da zwischen 
den beiden Krankheiten „A“ mehr als sechs Monate 
liegen und die zwischenzeitliche Arbeitsunfähigkeit 
wegen der Krankheit „B“ ohne Bedeutung ist (sechs-
Monats-Frist vom 01. 10. – 02. 04.).

Lösung zu 13
		  A	 A	 A	 A 

 
	01. 02.	05. 03.	16. 04.	18. 06.	 10. 09.	 07. 11.	03. 03.	 15. 04. 
							      d. Folgejahres

Ergebnis: Zwischen allen Arbeitsunfähigkeiten lie-
gen nicht mehr als sechs Monate, dennoch besteht 
ein neuer Anspruch auf Entgeltfortzahlung, weil die 
letzte Arbeitsunfähigkeit ab 03. 03. nicht in die erste 
Zwölf-Monats-Frist (01. 02. – 31. 01. d. Folgejahres) 
fällt.
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Lösung zu 14

Lösung zu 15

zu a)

Da der Arbeitgeber das Arbeitsver-
hältnis aus Anlass der Arbeitsunfähig-
keit kündigt, bleibt der Anspruch für 
die volle gesetzliche Dauer (bis 16. 10.) 
bestehen (§ 8 Abs. 1 Satz 1 EntgFG).

zu b)

Mit dem Ende des Arbeitsverhältnisses 
endet auch die Entgeltfortzahlung am 
30. 09. (§ 8 Abs. 2 EntgFG).

zu c)

wie b), Ende am 10. 09. (§ 8 Abs. 2 
EntgFG)

Lösung zu 16

1. �Bei neuen Arbeitsverhältnissen ent-
steht der Anspruch auf Entgeltfort-
zahlung nach einer Wartezeit von 
vier Wochen.

2. �Arbeitnehmende müssen u.a. durch 
Arbeitsunfähigkeit infolge Krank-
heit an ihrer Arbeitsleistung verhin-
dert sein.

3. �Die Arbeitsunfähigkeit muss die 
alleinige Ursache für die Verhinde-
rung an der Arbeitsleistung sein.

4. �An der Arbeitsunfähigkeit dürfen 
Arbeitnehmende kein Verschulden 
haben.

5. �Der Anspruch auf Fortzahlung des 
Arbeitsentgelts darf noch nicht er-
schöpft sein.

	� = Es besteht ein Anspruch auf Fort-
zahlung des Arbeitsentgelts für 
maximal 42 Kalendertage.

Lösung zu 17

Maßgebender EAZ ist bei

a)	Juni 2025

b)	Mai 2025

c)	 Mai 2025

Lösung zu 18

Zu berücksichtigen sind der Bruttolohn 
aus dem EAZ Mai in Höhe von 1.554 € 
sowie das Überstundenentgelt in Höhe 
von 19 €, da diese Bezüge zu den lau-
fend gezahlten Einnahmen gehören. 

Lösung zu 19

Es war ein kundenorientierter Brief zu 
erstellen, der sowohl folgende inhaltli-
che als auch formale Aspekte berück-
sichtigen sollte:

	 Krankheit A	 Krankheit A	  
 

	 02. 01.	 12. 02.	 16. 04.	 27. 05.

 
	 6 Wochen		  6 Wochen

01. 03. 
neues Arbeitsverhältnis (Arbeitgeberwechsel)

Ergebnis: Ein neuer Anspruch auf Entgeltfortzahlung 
ist ab 16. 04. gegeben, weil ein neues Arbeitsver-
hältnis bei einem anderen Arbeitgeber begonnen 
hat.
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inhaltliche Aspekte

	· Einleitung
	· bescheinigtes Arbeitsentgelt im Be-

messungszeitraum bleibt für Kran-
kengeldberechnung maßgebend

	· Lohnerhöhungen werden berück-
sichtigt, wenn der Tarifvertrag vor 
Beginn der Arbeitsunfähigkeit abge-
schlossen wurde und die vereinbarte 
Entgelterhöhung zumindest zum Teil 
den Entgeltabrechnungszeitraum 
betrifft.

	· jedoch bei längerer Arbeitsunfähig-
keit automatisch regelmäßige An-
passung des Krankengeldes; Anfra-
ge oder gar Antrag der Kunden bzw. 
Kundinnen nicht erforderlich

	· Angebot: für weitere Informationen 
persönliches Gespräch

formale Aspekte:

	· Betreff
	· persönliche Anrede
	· positiver Beginn
	· einfache Wortwahl
	· kurze Sätze
	· positive Formulierungen
	· Sie-Stil
	· keine Füllworte
	· treffender Ausdruck
	· kurze Absätze
	· logische Reihenfolge
	· Verzicht auf Rechtsquellen und 

Fachausdrücke
	· persönlicher Ansprechpartner
	· Unterschrift

Lösung zu 20

Die Überstunden sind bei der Berech-
nung der regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit zu berücksichtigen, da in 
den letzten drei abgerechneten Ent-
geltabrechnungszeiträumen jeweils 
mindestens eine Überstunde angefal-
len ist (Dezember 5, November 2, Ok-
tober 4 Überstunden).

Lösung zu 21

Im maßgeblichen Ausgangszeitraum 
(Dezember, November und Oktober) 
fallen insgesamt 11 (5 + 2 + 4) Über-
stunden an. Außerdem liegen insge-
samt 11 unbezahlte Fehltage (4 im De-
zember, 7 im November) in dieser Zeit.

Berechnung der regelmäßigen wö-
chentlichen Mehrarbeitszeit:

11 x 7

(91 – 11) 
= 0,96 Std.

Es sind 0,96 Stunden zur regelmäßigen  
wöchentlichen Arbeitszeit hinzuzu-
rechnen. Die regelmäßige wöchent-
liche Arbeitszeit von Paul Bunte be-
trägt damit 40,96 Stunden (40 + 0,96).

Lösung zu 22

2.400 € x 40,96 Std.

	 173 x 7	 = 81,18 €

Das Regelentgelt aus dem laufenden 
Arbeitsentgelt beträgt 81,18 €.

Lösung zu 23.1

Beginn der 
Arbeits-
unfähigkeit

Beginn der 
Kranken-
geld- 
zahlung

sonstige  
Angaben

EAZ

05. 05. 
2025

06. 05. 
2025 

keine Entgelt-
fortzahlung

März

04. 03. 
2025 

04. 03. 
2025 

Krankenhaus-
aufnahme am 
04. 03. 2025/
keine Entgelt-
fortzahlung

Januar

18. 08. 
2025

29. 09. 
2025 

Entgeltfortzah-
lung bis 28. 09. 
2025

Juli
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Lösung zu 23.2

Sachverhalt die Entgelterhöhung ist
zu berück-
sichtigen

nicht zu be-
rücksichtigen

	· Abschluss des Tarif-
vertrags am 12. 03. 
mit sofortiger Wirkung

X

	· Für den Betrieb, in 
dem Arbeitnehmen-
de beschäftigt sind, 
wurde am 05. 03. ein 
Tarifvertrag abge-
schlossen, nach dem 
die Entgelte rückwir-
kend zum 01. 01. zu 
erhöhen sind.

X

	· �Wie Fall 2, der Tarif-
vertrag ist jedoch am 
12. 03. abgeschlossen 
worden.

X

	· Durch Tarifvertrag 
vom 05. 03. werden 
die  Entgelte rückwir-
kend zum 01. 02. an-
gehoben.

X

Lösung zu 23.3

Überstunden der 
letzten drei  
Monate

sonstige 
Angaben

regelmäßige wö-
chentl. Arbeitszeit, 
kurze Begründung

März April Mai
9 8 9 42 Std.: (9+8+9) 

Überstunden:  
13 = 2 Überstunden, 
insgesamt  
42 Arbeitsstunden/ 
Woche (40+2)

11 4 9 Kranken-
geldbe-
zug vom 
05. bis  
11. 04.

42 Std.: (11+4+9)  
Überstunden : (91–7) 
x 7 = 2 Überstunden, 
insgesamt  
42 Arbeitsstunden/
Woche (40+2)

6 5 0,5 40 Arbeitsstunden/ 
Woche; keine Regel- 
mäßigkeit der Über-
stunden, weil im Mai 
keine volle Überstun-
de geleistet wurde. 
Die vereinbarte 
Arbeitszeit ist die re-
gelmäßige wöchent-
liche Arbeitszeit.
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Lösung zu 24

Beginn der 
Arbeits- 
unfähig-
keit

Beginn 
der Kran-
kengeld-
zahlung

sonstige Angaben EAZ

26. 01. 27. 01. �Die Abrechnung erfolgt am 15. des Mo-
nats für den lfd. Monat.

Dezember(1)

29. 12. 30. 12. Die Abrechnung erfolgt am 15. des  
Monats für den abgelaufenen Kalender-
monat.

November

20. 03. 01. 05. wie vor, Entgeltfortzahlung bis ein- 
schließlich 30. 04.

Februar

(1) GR v. 07. 09. 2022 i.d.F. v. 11. 12. 2024, Ziff. 4.1.2.1.1

Bei Arbeitsentgelt, das nach Monaten bemessen ist, muss der Bemessungszeit-
raum vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit abgelaufen und abgerechnet sein.

Lösung zu 25

Arbeitsentgelte der 
letzten drei Monate (in-
folge Überstunden) in €

sonstige 
Angaben

Regelentgelt, Darstellung des  
Rechenwegs

März April Mai
1.250 1.150 1.200 1.250 € + 1.150 € + 1.200 € 

= 40 €
90

1.275 1.075 1.150 Kranken-
geldbezug 
vom 25. 04. 
bis 04. 05. 

1.275 € + 1.075 € + 1.150 € 
= 43,75 €

90 – 10

1.050 1.225 1.325 1.050 € 
= 35 €

30

Anmerkung: 
Die Überstundenvergütung ist nicht re-
gelmäßig. Deshalb ist das vereinbarte 
Entgelt zugrunde zu legen.
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Lösung zu 26

Der maßgebliche EAZ ist der De-
zember 2024. Das kalendertägliche 
Höchstregelentgelt beträgt für diesen 
Zeitraum 172,50 €. Da das Regelent-
gelt in Höhe von 81,18 € das Höchst-
regelentgelt nicht überschreitet, ist 
keine Begrenzung vorzunehmen. Somit 
ist das Krankengeld von 81,18 € zu 
berechnen.

Lösung zu 27

Laut Lösung zu 22 beträgt das Regel-
entgelt 81,18 €.

81,18 € x 70 % = 56,83 €

Das „vorläufige“ Krankengeld beträgt 
56,83 €.

Lösung zu 28

Bruttoarbeitsentgelt	 2.888,50 €

– 	 150,00 €

zu berücksichtigendes  
Bruttoarbeitsentgelt 	 2.738,50 €

– Lohnsteuer	 492,93 €

– Kirchensteuer 	 44,36 €

– Krankenversicherungsbeitrag 	 199,91 €

– Zusatzbeitrag 	 34,23 €

– Rentenversicherungsbeitrag 	 254,68 €

– Beitrag zur Arbeitsförderung 	 35,60 €

– Pflegeversicherungsbeitrag 	 49,29 €

– Kinderlosenzuschlag 	 16,43 €

= �zu berücksichtigendes  
Nettoarbeitsentgelt 	 1.611,07 €

Lösung zu 29

(Entgeltbescheinigung vgl. Seite 117 und 118)

kalendertägliches Nettoarbeitsentgelt:

1.581 € x 40,96

	 173 x 7 	
= 53,47 €

 

Das kalendertägliche Nettoarbeitsentgelt	 53,47 € 
beträgt

das Regelentgelt beträgt 	 81,18 €

90 % des Nettoarbeitsentgelts 	 48,12 €

Vergleich mit 70 % des Regelentgelts 	 56,83 €

Da 90 % des Nettoarbeitsentgelts niedriger als 70 % 
des Regelentgelts sind, beträgt das Brutto-Kranken-
geld 48,12 €.

Lösung zu 30

Bezeichnung der Abzüge gesetzliche 
Abzüge

ja nein
Pflichtbeiträge zur Pflegeversicherung X
Pflichtbeiträge zur  
Krankenversicherung

X

Beiträge für eine Lebensversicherung X
Kirchensteuer X
Pflichtbeiträge zur Rentenversicherung X
Beiträge zur Arbeitsförderung X
Gewerkschaftsbeiträge X
vermögenswirksam angelegte Beträge X
Lohnsteuer X
Solidaritätszuschlag X
Pflichtbeitrag zur berufsständischen 
Versorgungseinrichtung

X
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Lösung zu 31.1

Die Zahltage des Krankengeldes werden wie folgt er-
mittelt:

24. 01. 2025 – 06. 03. 2025 	� Entgeltfortzahlung durch 
den Arbeitgeber

07. 03. 2025 – 14. 04. 2025 	� 39 Tage Krankengeld

15. 04. 2025 – 06. 05. 2025 	� Ruhen des Krankengeldes 
nach § 49 Abs. 1 Nr. 3 
SGB V

07. 05. 2025 – 05. 06. 2025 	 29 Tage Krankengeld

insgesamt 	 68 Tage Krankengeld

Lösung zu 31.2

Das Krankengeld (Bruttobetrag) be-
trägt insgesamt 3.272,16 € (68 Tage 
à 48,12 €).

Lösung zu 32

Als erstes ist zu prüfen, ob Teilarbeits-
entgelt und Netto-Krankengeld zu-
sammen das bisherige Nettoarbeits-
entgelt des Paul Bunte übersteigen:

– Netto-Krankengeld 	 43,00 €

+ Teilarbeitsentgelt (116 € : 30)	3,87 €

– insgesamt 	 46,87 €

– Nettoarbeitsentgelt 	 55,40 €

Netto-Krankengeld und Teilarbeits-
entgelt übersteigen zusammen das 
bisherige Nettoarbeitsentgelt von 
Paul Bunte nicht. Die während des 
Krankengeldbezugs gezahlten Sach-
bezüge sind beitragsfrei. Das Kran-
kengeld ist ungekürzt auszuzahlen.

Lösung zu 33

Berechnung der Beiträge ab 07. 03. 
2025:

Brutto-Krankengeld 		
48,12 €

– RV-Beiträge 	 9,3 % 	 4,48 €

– AF-Beiträge 	 1,3 % 	 0,63 €

– PV-Beiträge 	 1,8 % 	 0,87 €

Zuschlag Kinderlose 0,6 % von 80 % 
des Regelentgelts  
([81,18 € x 80 %] = 64,94 €) =	 0,39 €

Netto-Krankengeld 	 41,75 €

Der kalendertägliche Auszahlungs-
betrag des Krankengeldes beträgt 
41,75 €. Der Gesamtbetrag des in 
der Zeit vom 07. 03. bis 05. 06. 2025 
gezahlten Krankengeldes beträgt 
2.839,00 € (41,75 € x 68 Tage;  
07. – 31. 03. 2025 = 25 Tage + 01.  
bis 14. 04. 2025 = 14 Tage; 07. 05. – 
31. 05. 2025 = 24 Tage + 01. 06. 
bis 05. 06. 2025 = 5 Tage).

Lösung zu 34

Berechnung der Gesamtbeiträge und 
des Trägeranteils der AOK für die Zeit 
vom 07. 03. bis 05. 06. 2025

	· kalendertägliche Gesamtbeiträge

Bemessungsgrundlage: 64,94 €  
(81,18 € x 80 %)

– �zur Rentenversicherung 
64,94 € x 18,6 % 	 = 	 12,08 €

– �zur Arbeitsförderung 
64,94 € x 2,6 % 	 =   	 1,69 €

– �zur Pflegeversicherung 
64,94 € x 4,2 %	 =   	 2,73 €
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– insgesamt 	 = 	 16,50 €

	· kalendertägliche Trägeranteile der 
AOK

	 – �zur Rentenversicherung 
12,08 € – 4,48 € 	 = 	 7,60 €

	 – �zur Arbeitsförderung 
1,69 € – 0,63 € 	 =  	 1,06 €

	 – �zur Pflegeversicherung 
2,73 € – 1,26 € 	 =  	 1,47 €

	 – insgesamt 	 = 	 10,13 €

	· Gesamtbeiträge

	 – �zur Rentenversicherung 
12,08 € x 68 Tage 	= 	 821,44 €

	 – �zur Arbeitsförderung 
1,69 € x 68 Tage 	 = 	 114,92 €

	 – �zur Pflegeversicherung 
2,73 € x 68 Tage 	 = 	 185,64 €

	 – insgesamt 	 = 	 1.122,00 €

	· Trägeranteile der AOK insgesamt

	 – �zur Rentenversicherung 
7,60 € x 68 Tage 	 = 	 516,80 €

	 – �zur Arbeitsförderung 
1,06 € x 68 Tage 	 = 	 72,08 €

	 – �zur Pflegeversicherung 
1,47 € x 68 Tage 	 = 	 99,96 €

	 – insgesamt 	 = 	 688,84 €

Lösung zu 35.1

Arne Andresen hat Anspruch auf Fort-
zahlung des Arbeitslosengeldes, da 
er zum Zeitpunkt des Eintritts der Ar-
beitsunfähigkeit alle Voraussetzungen 
für den „Bezug“ von Arbeitslosen-
geld erfüllt hat. Die Tatsache, dass 
er aufgrund der Arbeitsunfähigkeit 
dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Ver-
fügung steht, tritt nach Erfüllung der 
Anspruchsvoraussetzungen ein. Der 
Anspruch auf Leistungsfortzahlung 
besteht vom 16. 01. bis 26. 02. 2026.

Lösung zu 35.2

Hermann Heitzer hat keinen Anspruch 
auf Fortzahlung des Arbeitslosengel-
des, da die Auszahlung der Leistung 
nicht rechtmäßig war und von der 
Agentur für Arbeit zurückgefordert 
wurde. Es lag hier kein „Bezug“ i.S.d.  
§ 146 SGB III vor.

Lösung zu 35.3

Bodo Bäzner hat für die gesamte 
Dauer der Arbeitsunfähigkeit keinen 
Anspruch auf Fortzahlung des Arbeits-
losengeldes, da die Arbeitsunfähig-
keit nicht „während des Bezugs“ von 
Arbeitslosengeld (sondern während 
einer Sperrzeit) eingetreten ist.

Lösung zu 35.4

Katrin Kircher hat Anspruch auf Fort-
zahlung des Arbeitslosengeldes vom 
26. 03. bis 16. 04. und vom 30. 04. bis 
23. 05. Auf die Leistungsfortzahlung 
nach dem SGB III werden keine Vor-
erkrankungen angerechnet.
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Lösung zu 35.5

Maren Metzger hat für die gesamte 
Dauer der Arbeitsunfähigkeit keinen 
Anspruch auf Leistungsfortzahlung, 
da sie sich nicht arbeitslos melden 
konnte bzw. bei einer Arbeitslosmel-
dung nicht alle Voraussetzungen nach 
§ 137 SGB III erfüllt hätte. Somit lag 
bei Beginn der Arbeitsunfähigkeit kein 
„Bezug“ i.S.d. § 146 SGB III vor.

Lösung zu 36

Die AOK hat für die Krankengeldzah-
lung an Jana Jung insgesamt Beiträge 
in Höhe von 1.698,00 € zu zahlen:

Ermittlung der Bemessungsgrundlage:

115,07 € x 80 % = 92,06 €

Ermittlung der kalendertäglichen Bei-
träge:

	· Rentenversicherung 
92,06 € x 18,6 % 	 = 	 17,12 €

	· Arbeitsförderung 
92,06 € x 2,6 % 	 = 	 2,39 €

	· Pflegeversicherung 
92,06 € x 3,6 % 	 = 	 3,31 €

Ermittlung der Gesamtbeiträge:

	· Rentenversicherung 
75 Kalendertage  
x 17,12 € 	 =	 1.284,00 €

	· Arbeitsförderung 
75 Kalendertage  
x 2,39 € 	 =	 179,25 €

	· Pflegeversicherung 
75 Kalendertage  
x 3,31 € 	 =	 248,25 €

	 gesamt: 		  1.711,50 €

Hinweis

Obwohl die AOK die Renten- und Pfle-
geversicherungsbeiträge sowie die 
Beiträge zur Arbeitsförderung alleine 
zu tragen hat, wird in der Praxis zu-
nächst der Versichertenanteil ermit-
telt und anschließend verdoppelt.

Lösung zu 37

Beginn der 
AU

EAZ Termin der 
Anpassung

Anpas-
sungs-
faktor

27. 02. 2024 01. bis  
31. 01. 2024

01. 02. 2025 1,0611

13. 03. 2024 01. bis  
28. 02. 2024

01. 03. 2025 1,0611

11. 07. 2024 01. bis  
30. 06. 2024

01. 07. 2025 1,0533

Lösung zu 38 

Die erste Blockfrist wegen der Hyper-
tonie begann am 25. 01. 2023.

Begründung

§ 48 Abs. 1 Satz 1 SGB V, GR v. 07. 09. 
2022 i.d.F. v. 11. 12. 2024, Ziff. 7.11, 
Ziff. 7.1.2 Abs. 1

[hier:]
Silke Heise erkrankte erstmalig am 
25. 01. 2023 wegen der Hypertonie. Zu 
diesem Zeitpunkt bestand eine Mit-
gliedschaft mit Anspruch auf Kran-
kengeld.

[also:]
Die erste Blockfrist wegen der Hyper-
tonie begann somit am 25. 01. 2023.
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Lösung zu 39

1. �Beginn der 1. Blockfrist: 19. 02. 
2023, Ende der 1. Blockfrist: 18. 02. 
2026

2. �Beginn der 1. Blockfrist: 10. 03. 
2023, Ende der 1. Blockfrist: 09. 03. 
2026

3. �Beginn der 1. Blockfrist: 01. 03. 
2023, Ende der 1. Blockfrist: 28. 02. 
2026

4. �Beginn der 1. Blockfrist: 10. 11. 
2021, Ende der 1. Blockfrist: 09. 11. 
2024, Beginn der 2. Blockfrist:  
10. 11. 2024, Ende der Blockfrist  
09. 11. 2027

Lösung zu 40

1. �Der Tag der ärztlichen Feststellung 
der Arbeitsunfähigkeit wird bei der 
Höchstanspruchsdauer berücksich-
tigt. Es besteht ein Anspruch auf 
Krankengeld (§ 46 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. 
§ 48 Abs. 3 Satz 2 SGB V).

2. �Wie oben, der Tag der ärztlichen 
Feststellung wird ebenfalls berück-
sichtigt (§ 46 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 48 
Abs. 3 Satz 2 SGB V).

3. �Der Tag der Krankenhausaufnahme 
bei stationärer Behandlung wird 
bei der Berechnung der Höchstan-
spruchsdauer berücksichtigt. Für 
diesen Tag besteht Anspruch auf 
Krankengeld (§ 46 Satz 1 Nr. 1  
SGB V).

4. �Tage, für die wegen des Bezugs von 
Mutterschaftsgeld kein Krankengeld 
gezahlt wird, werden berücksichtigt. 
Das Krankengeld ruht in dieser Zeit 
(§ 49 Abs. 1 Nr. 3b SGB V), und ruhen-
de Zeiten gelten als bezogen  
(§ 48 Abs. 3 Satz 1 SGB V).

5. �Tage, für die kein Krankengeld 
wegen verspäteter Vorlage der Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigung ge-
zahlt wird, werden auf die Höchst-
anspruchsdauer angerechnet. Das 
Krankengeld ruht auch hier (§ 49 
Abs. 1 Nr. 5 i.V.m. § 48 Abs. 3 Satz 1 
SGB V).

6. �Tage, für die das Krankengeld we-
gen fehlender Mitwirkung (§ 66  
SGB I) versagt wird, werden eben-
falls berücksichtigt (§ 48 Abs. 3  
Satz 1 SGB V).

7. �Zeiten, für die der Rentenversi-
cherungsträger bei bestehender 
Arbeitsunfähigkeit Übergangsgeld 
zahlt, werden berücksichtigt, da 
das Krankengeld für diese Zeit ruht 
(§ 49 Abs.1 Nr. 3 i.V.m. § 48 Abs. 3 
Satz 1 SGB V).

Lösung zu 41

Krankengeld kann bis längstens  
05. 09. 2025 gezahlt werden.

Begründung

§ 48 Abs. 1 Satz 1 SGB V

[hier:]
Kathrin Kupfer ist seit 16. 02. 2025 an 
einem HWS-Syndrom erkrankt.

[also:]
Grundsätzlich hat sie für 78 Wochen 
Anspruch auf Krankengeld.

GR v. 07. 09. 2022 i.d.F. v. 11. 12. 2024, 
Ziff. 7.1.1, Ziff. 7.1.2 Abs. 1, 2, Ziff. 7.2.2
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[hier:]
Kathrin Kupfer ist am 31. 01. 2020 
erstmalig an einem HWS-Syndrom er-
krankt. Ein Versicherungsverhältnis 
mit Anspruch auf Krankengeld be-
steht.

[also:]
Die erste Blockfrist beginnt am 31. 01. 
2020, sie endet am 30. 01. 2023. Hier-
an schließt sich die nächste Blockfrist 
vom 31. 01. 2023 bis 30. 01. 2026 an, 
in die die Arbeitsunfähigkeit ab 16. 02. 
2025 fällt.

§ 48 Abs.1 Satz 1 SGB V, GR v. 07. 09. 
2022 i.d.F. v. 11. 12. 2024, Ziff. 7.1.1

[hier:]
Innerhalb der derzeit maßgebenden 
Blockfrist war Kathrin Kupfer während 
der folgenden Zeiten wegen des HWS-
Syndroms arbeitsunfähig erkrankt:  
27. 08. 2023 – 10. 02. 2024 und 03. 03. 
– 26. 08. 2024.

[also:]
Diese Zeiten sind anzurechnen.

§ 48 Abs. 3 Satz 1 SGB V, GR v. 07. 09. 
2022 i.d.F. v. 11. 12. 2024, Ziff. 7.2.5

[hier:]
In der Zeit vom 09. bis 29. 07. 2024, 
in der der Rentenversicherungsträger 
ein Heilverfahren durchgeführt hat, 
erhielt Kathrin Kupfer Übergangsgeld 
und das Krankengeld ruhte.

[also:]
Ruhende Zeiten gelten als bezogen 
und sind daher bei der Ermittlung der 
Höchstanspruchsdauer zu berücksich-
tigen.

§ 48 Abs. 3 Satz 2, § 46 Satz 1 Nr. 2 
SGB V, GR v. 07. 09. 2022 i.d.F. v. 11. 
12. 2024, Ziff. 7.2.4

[hier:]
Die Arbeitsunfähigkeit vom 27. 08. 
2023 wurde am 28. 08. 2023, die Ar-
beitsunfähigkeit vom 03. 03. 2024 am 
03. 03. 2024 festgestellt.

[also:]
Der 27. 08. 2023 ist als Wartetag 
nicht auf die Höchstanspruchsdauer 
anzurechnen. Auf die Höchstan-
spruchsdauer sind daher folgende Zei-
ten anzurechnen:

28. 08. 2023 – 10. 02. 2024 = 167 Tage

03. 03. 2024 – 26. 08. 2024 = 177 Tage

Insgesamt sind 344 Tage Vorerkran-
kungszeit anzurechnen. Für Kathrin 
Kupfer verbleibt damit ein Restan-
spruch auf Krankengeld von 202 Ta-
gen.

[hier:]
Kathrin Kupfer wurde am 16. 02. 2025 
arbeitsunfähig krank. Die Arbeitsun-
fähigkeit wurde am gleichen Tag fest-
gestellt.

[also:]
Der Anspruch auf Krankengeld be-
ginnt am 16. 02. 2025 und endet 202 
Tage später am 05. 09. 2025. 

Lösung 42

Die erste Blockfrist wegen Asthma 
beginnt am 01. 09. 2023, sie endet am 
31. 08. 2026.
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Innerhalb der Blockfrist vom 01. 09. 
2023 bis 31. 08. 2026 sind folgende 
Vorerkrankungszeiten zu berücksich-
tigen:

01. 09. 2023 – 27. 09. 2023

29. 01. 2024 – 12. 05. 2024 und

03. 09. 2024 – 27. 02. 2025

Von diesen Zeiträumen sind folgende 
Zeiten anzurechnen:

01. 09. 2023 – 27. 09. 2023	 = 27 Tage

29. 01. 2024 – 12. 05. 2024	 = 104 Tage

03. 09. 2024 – 27. 02. 2025	 = 178 Tage

gesamt: 	 310 Tage

Der Restanspruch beträgt 236 Tage 
(546 – 310).

Da die jetzige Arbeitsunfähigkeit am 
03. 02. 2026 begann, kann der Rest-
anspruch für 236 Tage innerhalb der 
laufenden Blockfrist (bis 31. 08. 2026) 
nicht mehr voll ausgeschöpft werden. 
Mit Beginn der neuen Blockfrist am 
01. 09. 2026 entsteht daher ein neuer 
Krankengeldanspruch für 78 Wochen 
(546 Kalendertage).

Lösung zu 43

Die Blockfrist wegen der Lebererkran-
kung beginnt am 13. 12. 2024 und 
endet am 12. 12. 2027. Die Blockfrist 
für die hinzugetretene Erkrankung der 
Bauchspeicheldrüse beginnt am  
11. 08. 2025 und endet am 10. 08. 
2028.

Lösung zu 44

Die hinzugetretene Magenerkrankung 
verlängert den Anspruch auf Kran-
kengeld nicht. Es besteht für Markus 
Müller daher noch ein Krankengeld-
anspruch für die Dauer von 18 Wochen 
(78 – 60).

Lösung zu 45

50 Wochen

a 1

28 Wochen

a 2 

20 Wochen

b

Blockfrist Krankheit a

Blockfrist Krankheit b

Begründung

Wird die Arbeitsunfähigkeit nur noch 
von einer hinzugetretenen Krankheit 
verursacht, ist festzustellen, ob wegen 
der hinzugetretenen Krankheit be-
reits früher ein Krankengeldanspruch 
bestanden hat und evtl. schon die 
Leistungsdauer von 78 Wochen inner-
halb der für diese Krankheit geltenden 
Blockfrist erreicht wurde. Ist der Kran-
kengeldanspruch noch nicht erschöpft, 
besteht er noch für so viele Tage, wie 
an 78 Wochen Leistungsbezug unter 
Anrechnung von Vorerkrankungen we-
gen der zuerst eingetretenen oder der 
Vorerkrankungen wegen der hinzuge-
tretenen Krankheit fehlen. Der verblei-
bende kürzere Krankengeldanspruch 
ist zu erfüllen. Die Arbeitsunfähigkeit 
a1 hat bereits für 50 Wochen und die 
Arbeitsunfähigkeit b für 20 Wochen 
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bestanden, sodass noch ein Leistungs-
anspruch für a 2 (vom Zeitpunkt des 
alleinigen Bestehens) von 28 Wochen 
verbleibt.

Lösung zu 46.1

Der Krankengeldanspruch endet am 
12. 02. 2026.

Begründung

§ 48 Abs. 1 Satz 1 SGB V

[hier:]
Frank Neumann ist versicherungs-
pflichtig beschäftigt und Kunde der 
AOK. Seit 16. 08. 2024 ist er an einem 
Magenleiden erkrankt.

[also:]
Grundsätzlich hat Frank Neumann 
Anspruch auf Krankengeld für 78 Wo-
chen.

§ 48 Abs. 1 Satz 1 SGB V, GR v. 07. 09. 
2022 i.d.F. v. 11. 12. 2024, Ziff. 7.1

[hier:]
Frank Neumann wurde am 16. 08. 
2024 erstmalig wegen des Magenlei-
dens arbeitsunfähig. Vorerkrankungs-
zeiten bestehen nicht.

[also:]
Die Blockfrist beginnt am 16. 08. 2024 
und endet am 15. 08. 2027.

§ 48 Abs. 3 Satz 2 SGB V, § 46 Satz 1 
Nr. 2 SGB V, GR v. 07. 09. 2022 i.d.F. v. 
11. 12. 2024, Ziff. 7.2.4

[hier:]
Die Arbeitsunfähigkeit von Frank Neu-
mann wurde am 16. 08. 2024 ärztlich 
festgestellt.

[also:]
Der 16. 08. 2024 ist bei der Berech-
nung der Höchstanspruchsdauer zu 
berücksichtigen. Da keine Vorerkran-
kungszeiten zu berücksichtigen sind, 
besteht ab 16. 08. 2024 ein Anspruch 
auf Krankengeld für 546 Tage. Der 
Anspruch auf Krankengeld würde bei 
fortdauernder Arbeitsunfähigkeit da-
mit am 12. 02. 2026 enden.

§ 48 Abs. 1 Satz 2 SGB V, GR v. 07. 09. 
2022 i.d.F. v. 11. 12. 2024, Ziff. 7.1.3.1

[hier:]
Die Arbeitsunfähigkeit wegen der 
Magenerkrankung endet am 21. 01. 
2025. Bereits seit 15. 11. 2024 ist 
Frank Neumann auch an einem Herz-
leiden erkrankt, das für sich alleine 
betrachtet ebenfalls Arbeitsunfähig-
keit verursacht.

[also:]
Ab 15. 11. 2024 liegt ein Hinzutritt 
i.S.d. § 48 Abs. 1 Satz 2 SGB V vor. Die 
Arbeitsunfähigkeit wird ab 22. 01. 
2025 allein von der hinzugetretenen 
Krankheit (Herzleiden) verursacht.

An diesem Tag ist zu prüfen, wann 
der Krankengeldanspruch wegen der 
hinzugetretenen Arbeitsunfähigkeit 
wegen des Herzleidens endet.

GR v. 07. 09. 2022 i.d.F. v. 11. 12. 2024, 
Ziff. 7.2.2.2
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[hier:]
Wegen der hinzugetretenen Krankheit 
(Herzleiden) besteht eine Blockfrist 
vom 24. 07. 2023 bis 23. 07. 2026. In-
nerhalb dieser Blockfrist wurde noch 
kein Krankengeld gezahlt. Wegen der 
zuerst eingetretenen Krankheit (Ma-
genleiden) besteht seit dem 16. 08. 
2024 Arbeitsunfähigkeit. Diese wurde 
am 16. 08. 2024 ärztlich festgestellt. 
Am 16. 08. 2024 besteht ein Anspruch 
auf Krankengeld.

[also:]
Unter Berücksichtigung der zuerst ein-
getretenen Krankheit sind 159 Kalen-
dertage anzurechnen. Ab 22. 01. 2025 
besteht ein Restanspruch auf Kran-
kengeld für 387 Kalendertage. Der 
Krankengeldanspruch für Frank Neu-
mann endet daher am 12. 02. 2026.

Lösung zu 46.2

Der Anspruch auf Krankengeld endet 
am 21. 01. 2025. Ab 22. 01. 2025 be-
steht in diesem Fall kein Anspruch auf 
Krankengeld mehr.

Begründung

Rechtsvorschriften vgl. Lösung zu 46.1.

[hier:]
Wegen der hinzugetretenen Krankheit 
(Herzleiden) ist der Anspruch auf Kran-
kengeld bereits erschöpft. 

[also:]
Für die Herzerkrankung besteht vom 
Zeitpunkt des alleinigen Bestehens 
kein Anspruch mehr.

Lösung zu 47

1. a 1
40

b 1

38
2. a 1

20
a 2
30

b 1

28
3. a 1

30
a 2
48

b 1

0
4.

b 1
50

a 1
20

b 2

28

Begründungen

zu 1.

Die hinzugetretene Krankheit b 1 ver-
längert den Krankengeldanspruch für 
a 1 nicht. Es besteht noch ein Restan-
spruch für 38 Wochen.

zu 2.

Für die Erkrankung b 1 bestehen keine 
Vorerkrankungszeiten. Es erfolgt eine 
Anrechnung der Arbeitsunfähigkeits-
zeiten der zuerst eingetretenen Er-
krankung und deren Vorerkrankungs-
zeiten. Für b 1 verbleibt damit unter 
Berücksichtigung der anzurechnenden 
Arbeitsunfähigkeitszeiten a 1 und a 2 
ein Anspruch von 28 Wochen.
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zu 3.

Für die Krankheit a ist die Höchstan-
spruchsdauer zum Zeitpunkt des allei-
nigen Bestehens von b 1 erschöpft. Für 
b 1 besteht daher von dem Zeitpunkt 
an, ab dem b 1 allein Arbeitsunfä
higkeit verursacht, auch kein Kranken-
geldanspruch mehr.

zu 4.

Es ist die Vorerkrankungszeit (b1) der 
hinzugetretenen Krankheit zu berück-
sichtigen. Es verbleibt für Krankheit b 
2 (alleiniges Bestehen) damit ein Rest-
anspruch von 28 Wochen.

Lösung zu 48

Begründung

Die Krankheit b 1 tritt während der 
Arbeitsunfähigkeit a 2 auf und ver-
ursacht für sich alleine betrachtet 
ebenfalls Arbeitsunfähigkeit. Für die 
Arbeitsunfähigkeit a 2 ist die Höchst-
anspruchsdauer bereits erschöpft. 
Da die hinzugetretene Krankheit den 
Anspruch auf Krankengeld nicht ver-
längert, besteht für die Arbeitsunfä-
higkeit b 1 kein Krankengeldanspruch 
mehr (vgl. auch GR v. 07. 09. 2022 i.d.F. 
v. 11. 12. 2024, Ziff. 7.2.2.2, Bsp. 155).

Lösung zu 49

Die Blockfrist wegen der Magener-
krankung beginnt am 05. 11. 2024. Die 
Blockfrist für die Hypotonie beginnt 
am 18. 02. 2025, da sie zur Magener-
krankung am 25. 03. 2025 hinzutritt 
und vorher noch nie Arbeitsunfähigkeit 
verursachte. Die Magenerkrankung 
verursacht aktuell ab 18. 02. 2025 
Arbeitsunfähigkeit.

Lösung zu 50

Die Blockfrist für die Herzerkrankung 
beginnt am 16. 10. 2024, die Blockfrist 
für die Magenerkrankung am 19. 06. 
2025. Auf die Höchstbezugsdauer für 
die Herzerkrankung sind folgende Zei-
ten anzurechnen:

16. 10. 2024 – 21. 11. 2024 =	 37 Tage

19. 06. 2025 – 05. 01. 2026 =	 201 Tage

insgesamt: 	 238 Tage

Der Restanspruch beträgt 308 Tage 
für die Erkrankung ab 20. 02. 2026. Der 
Krankengeldanspruch endet am  
24. 12. 2026.

38 Wochen

Blockfrist Krankheit b

weiter arbeits-
unfähig wegen 
Krankheit a, 
jedoch ohne 
Krankengeld- 
anspruch

Blockfrist Krankheit a

40 Wochen

a 1 a 2

b 1
kein Kran-
kengeldan-
spruch
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Lösung zu 51
25 Wochen

20 Wochen 50 Wochen

28 Wochen 35 Wochen 23 Wochen

a 1 a 2 
 10 
Wochen

a 3 
23 Wochen

a 4 
kein Anspruch

b 1

Blockfrist Krankheit a

Blockfrist Krankheit b

b 2 
 

48 Wochen

Für die Krankheit a 3 sind 55 Wochen 
(a 1, b 1 und a 2) an Vorerkrankungs-
zeit zu berücksichtigen. Es verbleibt 
damit ein Restanspruch von 23 
Wochen. Für a 4 besteht kein Kran-
kengeldanspruch während dieser 
Blockfrist mehr. Für b2 ist die Vor-
erkrankungszeit b1/a2 insgesamt 30 
Wochen anrechenbar. Es ergibt sich 
ein Krankengeldanspruch für b2 von 
48 Wochen.

Lösung zu 52

Für (beispielsweise) folgende 
Personengruppen besteht kein An-
spruch auf Krankengeld:

1.	� Studierende und Personen im 
Praktikum (§ 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
SGB V)

2.	� Familienversicherte (§ 44 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 SGB V)

3.	� Beziehende einer Rente wegen vol-
ler Erwerbsminderung (§ 50 Abs. 1  
Satz 1 Nr. 1 SGB V)

4.	� Beziehende einer Vollrente wegen 
Alters (§ 50 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
SGB V)

5.	� Versicherte nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 
SGB V, wenn sie nicht abhängig 
beschäftigt oder nur geringfügig 
beschäftigt sind (§ 44 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 SGB V)

Lösung zu 53

Mit Beginn der erneuten Arbeitsun-
fähigkeit ab 20. 01. 2026 besteht kein 
erneuter Anspruch auf Krankengeld.

Begründung

§ 48 Abs. 2 SGB V

[hier:]
Willi Kinkel wird am 20. 01. 2026 er-
neut wegen seines Rückenleidens 
arbeitsunfähig. Eine neue Blockfrist 
beginnt am 24. 11. 2025. Jedoch ende-
te die Arbeitsunfähigkeit innerhalb der 
letzten Blockfrist erst am 22. 08. 2025. 
Zwischen diesem Zeitpunkt und der er-
neuten Arbeitsunfähigkeit liegen keine 
sechs Monate.

[also:]
Willi Kinkel hat keinen erneuten An-
spruch auf Krankengeld.
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Lösung zu 54

Fristbeginn am 23. 01. 2026, Fristende 
am 02. 04. 2026 (Donnerstag).

Lösung zu 55.1

Der Anspruch auf Krankengeld endet 
am 10. 02. 2025.

Begründung

§ 51 Abs. 1 SGB V, § 193 BGB

[hier:]
Nach einem Gutachten des Medizi-
nischen Dienstes ist die Erwerbsfä-
higkeit von Werner Geiger erheblich 
gefährdet. Die AOK fordert Werner 
Geiger mit einem eingeschriebenen 
Brief zum Antrag auf Leistungen zur 
Teilhabe auf. Werner Geiger erhält 
das Einschreiben am 01. 12. 2025.

[also:]
Die AOK ist berechtigt, Werner Geiger 
zum Antrag auf Leistungen zur Teilha-
be aufzufordern. Fristenberechnung: 
Beginn der Zehn-Wochen-Frist am  
02. 12. 2025, Ende der Frist am 09. 02. 
2026.

§ 51 Abs. 3 Satz 1 SGB V

[hier:]
Bis zum Ablauf der Frist stellt Werner 
Geiger keinen Antrag auf Leistungen 
zur Teilhabe.

[also:]
Mit Ablauf des 09. 02. 2026 entfällt 
der Anspruch auf Krankengeld.

Lösung zu 55.2

Der Anspruch auf Krankengeld lebt 
am 20. 03. 2026 wieder auf.

Begründung

§ 51 Abs. 3 Satz 2 SGB V

[hier:]
Werner Geiger stellt am 20. 03. 2026 
den Antrag auf Leistungen zur Teil-
habe.

[also:]
Der Krankengeldanspruch lebt am  
20. 03. 2026 wieder auf.

Lösung zu 56

Lösung zu 57

Von den genannten Versichertengrup-
pen haben die nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 
SGB V versicherten Arbeitnehmenden 
Anspruch auf Kinderkrankengeld und 
Beziehende von Kurzarbeitergeld  
(GR v. 07. 09. 2022 i.d.F. v. 11. 12. 2024, 
Ziff. 4.4, Ziff. 4.4.1.13). 

Pflegever-
sicherungs-
beiträge

Beiträge 
zur BA

Rentenver- 
sicherungs-
beiträge

Rente we-
gen voller 
Erwerbs-
minderung

Erstattung Erstattung keine 
Erstattung

Vollrente 
wegen  
Alters

Erstattung Erstattung Erstattung
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Studierende und Beziehende einer 
Rente wegen voller Erwerbsminderung 
haben keinen Anspruch auf Kranken-
geld bei Erkrankung eines Kindes (§ 45  
Abs. 1 i.V.m. § 44 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1, § 50 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB V).

Lösung zu 58

Das Kinderkrankengeld kann vom  
07. bis 17. 11. 2025 gezahlt werden.

Begründung

§ 45 Abs. 2 Satz 1 SGB V,  
§ 45 Abs. 2a Satz 1 SGB V

[hier:]
Renate Freitag hatte im laufenden 
Kalenderjahr bereits für die Zeit vom 
02. bis 07. 01. 2025 (vier Arbeitstage) 
und vom 28. 02. bis 05. 03. 2025 (vier 
Arbeitstage) Anspruch auf Kranken-
geld bei Erkrankung eines Kindes für 
ihre Tochter.

[also:]
Es verbleibt für Renate Freitag ein 
Restanspruch von sieben Arbeitstagen. 
Der Anspruch auf Kinderkrankengeld 
besteht demnach bis 17. 11. 2025.

Lösung zu 59

Das ausgefallene Nettoarbeitsentgelt 
ist durch die Kalendertage des Frei-
stellungszeitraums zu teilen.

Berechnung

690,70 € x 90 %

	 8	
= 77,70 €

77,70 € < 70 % der BBG 2025

Das Brutto-Kinderkrankengeld be-
trägt kalendertäglich 77,70 €.

Lösung zu 60

Berechnung

94,80 € x 100 %

	 2	
= 47,40 €

47,40 € < 70 % der BBG 2026

Das Brutto-Kinderkrankengeld beträgt kalendertäg-
lich 47,40 €.

Lösung zu 61.1

zu Übung 59

Brutto-Krankengeld: 	 77,70 € 
– RV-Beitrag (77,70 € x 9,3 %) 	 7,23 € 
– AF-Beitrag (77,70 € x 1,3 %) 	 1,01 € 
– PV-Beitrag (77,70 € x 1,8 %)	 1,40 € 
Netto-Krankengeld: 	 68,06 € 
Zahlungszeitraum: 	 8 Kalendertage

Gesamtbetrag 	 544,48 €

zu Übung 60

Brutto-Krankengeld: 	 47,40 € 
– RV-Beitrag (47,40 € x 9,3 %) 	 4,41 € 
– AF-Beitrag (47,40 € x 1,3 %) 	 0,62 € 
– PV-Beitrag (47,40 € x 1,8 %) 	 0,85 € 
Netto-Krankengeld: 	 41,52 € 
Zahlungszeitraum: 	 2 Kalendertage

Gesamtbetrag 	 83,04 €

Lösung zu 61.2

zu Übung 59

Berechnung der Gesamtbeiträge und des Trägeran-
teils der AOK für die Zeit vom 02. bis 09. 01. 2026.

	· kalendertägliche Gesamtbeiträge
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Berechnung der Bemessungsgrundlage (beitrags-
pflichtige Einnahme)

920,90 € : 8 = 115,11 €

115,11 € < BBG PV 2026

115,11 € < BBG RV, AF 2026

Bemessungsgrundlage: 92,09 € (80 % v. 115,11 €)

zur Rentenversicherung 92,09 € x 18,6 % = 	 17,13 € 
zur Arbeitsförderung 92,09 € x 2,6 % =	 2,39 € 
zur Pflegeversicherung 92,09 € x 3,6 % =	 3,32 €

insgesamt: 	 22,84 €

	· kalendertägliche Trägeranteile der AOK 

zur Rentenversicherung 17,13 € – 7,23 € = 	 9,90 € 
zur Arbeitsförderung 2,39 € – 1,01 € =	 1,38 € 
zur Pflegeversicherung 3,32 € – 1,40 € =	 1,92 €

insgesamt: 	 13,20 €

	· Gesamtbeiträge 

zur Rentenversicherung 17,13 € x 8 = 	 137,04 € 
zur Arbeitsförderung 2,39 € x 8 =	 19,12 € 
zur Pflegeversicherung 3,32 € x 8 =	 26,56 €

insgesamt: 	 182,72 €

	· Trägeranteile der AOK insgesamt 

zur Rentenversicherung 9,90 € x 8 = 	 79,20 € 
zur Arbeitsförderung 1,38 € x 8 =	 11,04 € 
zur Pflegeversicherung 1,92 € x 8 =	 15,36 €

insgesamt: 	 105,60 €

zu Übung 60

Berechnung der Gesamtbeiträge und des Trägeran-
teils der AOK für die Zeit vom 07. bis 08. 01. 2026.

	· kalendertägliche Gesamtbeiträge

Berechnung der Bemessungsgrundlage (beitrags-
pflichtige Einnahme)

120,70 € : 2 = 60,35 €

60,35 € < BBG PV 2026

60,35 € < BBG RV, AF 2026

Bemessungsgrundlage: 48,28 € (80 % v. 60,35 €)

zur Rentenversicherung 48,28 € x 18,6 % = 	 8,98 € 
zur Arbeitsförderung 48,28 € x 2,6 % =	 1,26 € 
zur Pflegeversicherung 48,28 € x 3,6 % =	 1,74 €

insgesamt: 	 11,98 €

	· kalendertägliche Trägeranteile der AOK 

zur Rentenversicherung 8,98 € – 4,41 € = 	 4,57 € 
zur Arbeitsförderung 1,26 € – 0,62 € =	 0,64 € 
zur Pflegeversicherung 1,74 € – 0,85 € =	 0,89 €

insgesamt: 	 6,10 €

	· Gesamtbeiträge 

zur Rentenversicherung 8,98 € x 2 = 	 17,96 € 
zur Arbeitsförderung 1,26 € x 2 =	 2,52 € 
zur Pflegeversicherung 1,74 € x 2 =	 3,48 €

insgesamt: 	 23,96 €

	· Trägeranteile der AOK insgesamt 

zur Rentenversicherung 4,57 € x 2 = 	 9,14 € 
zur Arbeitsförderung 0,64 € x 2 =	  1,28 € 
zur Pflegeversicherung 0,89 € x 2 =	 1,78 €

insgesamt: 	 12,20 €
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Lösung zu 62

	· Entstehen des Anspruchs: 

	� Verletztengeld: Ab dem Tag der 
Arbeitsunfähigkeit (ärztliche Fest-
stellung vorausgesetzt). 

	� Krankengeld: Ab dem Tag der ärzt-
lichen Feststellung. 

	· Beim Verletztengeld ist ein anderes 
Höchstregelentgelt bzw. eine andere 
Jahresarbeitsverdienstgrenze zu be-
rücksichtigen. 

	· Bei der Berechnung des Verletzten-
geldes werden steuerfreie Sonn-
tags-, Feiertags- und Nachtzuschlä-
ge immer berücksichtigt. 

	· Die Höchstanspruchsdauer von 
Krankengeld beträgt 78 Wochen. 
Ggf. kann über 78 Wochen hinaus 
Verletztengeld gezahlt werden. 

	· Krankengeld wird in Höhe von 70 % 
des (kumulierten) Regelentgelts ge-
zahlt. Maximal beträgt es 90 % des 
(kumulierten) Nettoarbeitsentgelts 
begrenzt auf 100 % des laufenden 
Nettoarbeitsentgelts. Das Verletz-
tengeld wird in Höhe von 80 % des 
(kumulierten) Regelentgelts gezahlt, 
maximal in Höhe von 100 % des lau-
fenden Nettoarbeitsentgelts. 

	· Beim Krankengeld beteiligen sich 
Versicherte stärker an den Beiträgen 
zur Pflegeversicherung (1/2 Beitrag 
aus dem Netto-Krankengeld plus 
Kinderzuschlag aus der Bemes-
sungsgrundlage). Beim Verletzten-
geld ist es nur der Kinderzuschlag, 
der von Versicherten zu tragen ist. 

Lösung zu 63

Regelentgelt: 	 218,33 € 

Höchstjahresarbeitsverdienst (1/360): 	 238,89 €

Nettoarbeitsentgelt: (4.000 € : 30) 	 133,33 €

Regelentgelt:  
218,33 € < Höchstjahresarbeitsverdienst: 	 238,89 €

anzusetzendes Regelentgelt  
für Verletztengeldberechnung: 	 218,33 €

Verletztengeld:  
133,33 € < 80 % des Regelentgelts: 	 174,66 €

Verletztengeld: 	 133,33 €

Gesamtbeiträge: 

Verletztengeldbeginn: 	 21. 01. 2025

Regelentgelt ungekürzt	 218,33 € 
Bestimmung der Beitragsbemessungs- 
grundlagen 

BBG KV/PV 	 183,75 € 
BBG RV/AF 	 268,33 € 

Die Gesamtbeiträge werden berechnet aus 

BBG KV/PV 183,75 € x 80 % = 	 147,00 € 
BBG RV/AF 218,33 € x 80 % = 	 174,66 € 

Krankenversicherung:  
147 € x 17,1 % (14,6 % + 2,5 %) = 	 25,14 € 

Pflegeversicherung:  
147 € x 3,6 %  
(kein Kinderzuschlag, da erst 22 Jahre alt) =	 5,29 €

Rentenversicherung:  
174,66 € x 18,6 % = 	 32,49 €

Arbeitsförderung:  
174,66 € x 2,6 % = 	 4,54 € 

Summe: 	 67,46 €
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Versichertenanteile: 

Brutto-Verletztengeld: 	 133,33 €

Rentenversicherung:  
133,33 € x 9,3 % = 	 12,40 €

Arbeitsförderung:  
133,33 € x 1,3 % = 	 1,73 €

Summe: 	 14,13 €

Brutto-Verletztengeld: 	 133,33 € 
– Versichertenanteile: 	  14,13 € 
= Netto-Verletztengeld: 	 119,20 €

Trägeranteile: 

Krankenversicherung: 	 25,14 €

Pflegeversicherung: 	 5,29 €

Rentenversicherung:  
32,49 – 12,40 € = 	 20,09 €

Arbeitsförderung:  
4,54 € – 1,73 € = 	 2,81 €

Summe: 	 53,33  €

Lösung zu 64.1

Verletztengeldberechnung

regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit:  
35 Mehrarbeitsstunden : 13  
= 2,69 Stunden   
40 Stunden + 2,69 Überstunden 
= 42,69 Stunden

Regelentgelt, erhöht um mtl. 80 € 
(steuerfreier Zuschlag):

2.079,35 € x 42,69 Std.

	 185 Std. x 7	
= 68,55 €

Brutto-Hinzurechnungsbetrag: 
2.520 € : 360 = 	 7,00 €

kumuliertes Regelentgelt: 	 75,55 €

Höchstjahresarbeitsverdienst: 
92.000 € : 360 = 	 255,56 €

Verletztengeld: 
75,55 € x 80 % = 	 60,44 €

Vergleich mit dem Nettoarbeitsent-
gelt, erhöht um mtl. 80 € (steuerfreier 
Zuschlag):

1.439,56 € x 42,69 Std.

	 185 Std. x 7	
= 47,46 €

Netto-Hinzurechnungsbetrag: 
(47,46 € : 68,55 € x 7 € )	 4,85 € 

kumuliertes Nettoarbeits- 
entgelt: 	 52,31 €

Das Bruttoverletztengeld darf nicht 
höher als das laufende kalendertäg-
liche Nettoarbeitsentgelt sein. Das 
Bruttoverletztengeld beträgt 47,46 €. 
Eine Ermittlung des Nettohinzurech-
nungsbetrags wäre auch entbehrlich.

Lösung zu 64.2

Aufstellung der Beiträge:

kumuliertes Regelentgelt:  
75,55 €; davon 80 % = 60,44 € (= Ausgangswert)

Versicherungszweig Renten- 
versicherung

Arbeits-
förderung

Gesamtbeitrag 11,24 € 1,57 €
– Versichertenanteil   4,41 € 0,62 €
= Trägeranteil   6,83 € 0,95 €
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2.120,40

06.02.2025

06.02.2025 bis 21.04.2025

06.02.2025 bis 19.03.2025

 Jung, Emma K111222333

01.01.2025
31.01.2025
01.02.2026

,

20.03.2025 21.04.2025 33 1.566,18 225,39 31,35 1.822,92

1.822,92

139,84

27,34

139,84

1.822,92
75,00 37,50 112,50

1.927,76
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Lösung zu 65

Tim Tintin hat Anspruch auf Kranken- und Verletztengeld in Höhe von insgesamt 1.163,71 €. 

Begründung

Berechnung des Verletztengeldes

§ 47 Abs. 1 Satz 1 SGB VII 
i.V.m. § 47 Abs. 1, 2 SGB V,  
§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 
Abs. 2 SvEV

2.483,15 € + 75 € = 2.558,15 €
2.558,15 x 37

     161 x 7

= 83,99 €

§ 47 Abs. 2 Satz 6 SGB V Brutto-Hinzurechnungsbetrag
1.825,31 € : 360 Tage =     5,07 €

kumuliertes Regelentgelt = 89,06 €

§ 47 Abs. 1 Satz 1 i.V.m.  
§ 85 Abs. 2 SGB VII und  
der Satzung des UV-Trägers

Vergleich mit 244,44 € 
(88.000 € : 360 Tage)
89,06 € x 80 % = 71,25 €

Vergleich mit dem Nettoarbeitsentgelt: 

1.739,76 € + 75 € = 1.814,76 €
1.814,76 x 37

     161 x 7

= 59,58 €

Auf die Berechnung des Netto-Hinzurechnungsbetrags wird 
verzichtet, da er keine erhöhende Wirkung hat.

Das Brutto-Verletztengeld beträgt 59,58 €.
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Beitragsanteile

(Versicherung – Mitgliedschaft/Beitragszeit (BBG)/beitragspflichtige Einnahmen/Beitragssatz/  
Beitragstragung)

RV: § 3 Satz 1 Nr. 3, § 160  
Nr. 2, 
§ 166 Abs. 1 Nr. 2, § 160 
Nr. 1,  
§ 170 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a  
SGB Vl

59,58 € x 9,3 % = 5,54 €

AF: § 26 Abs. 2 Nr. 1, § 341 
Abs. 3, 4 
§ 345 Nr. 5, § 341 Abs. 2, 
§ 347 Nr. 5 1. Halbsatz 
SGB III

59,58 € x 1,3 % = 0,77 €

PV: § 49 Abs. 2, § 54 Abs. 2,  
§ 55 Abs. 2 SGB XI i.V.m.  
§ 6 Abs. 7 SGB V, § 57  
Abs. 1 Satz 1 SGB XI i.V.m. 
§ 235 Abs. 2 SGB V, § 55 
Abs. 1, 3, § 59 Abs. 4  
Satz 2 Nr. 1, Abs. 5 SGB XI

Bemessungsgrundlage =  
80 % des kumulierten Regelentgelts 
(89,06 € x 80 % = 71,25 €) 
71,25 € x 0,6 %

 
 
 
=

 
 
 

0,43 €

gesamt = 6,74 €

Hinweis

Beiträge zur Pflegeversicherung, mit Ausnahme des Bei-
tragszuschlags für Kinderlose, sind vom Unfallversiche-
rungsträger zu entrichten (vgl. § 59 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1,  
Abs. 5 SGB Xl).

�59,58 € – 6,74 € = 52,84 €

Das Netto-Verletztengeld beträgt 52,84 €.
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§ 69 SGB IX, GR v. 07. 09. 2022 i.d.F. v. 11. 12. 2024, Ziff. 4.1.4

Berechnung des Krankengeldes 

§ 47 Abs. 1, 2 SGB V 2.483,15 € x 37

        161 x 7

= 81,52 €

§ 47 Abs. 2 Satz 6 SGB V Brutto-Hinzurechnungsbetrag
1.825,31 € : 360 Tage = 5,07 €
kumuliertes Regelentgelt = 86,59 €

§ 47 Abs. 6 SGB V Vergleich mit HRE (2025) 183,75 €

70 % des kumulierten 
Regelentgelts

 
=

 
60,61 €

Berechnung Nettoarbeitsentgelt

1.739,76 € x 37

        161 x 7

= 57,11 €

§ 47 Abs. 1 Satz 3 SGB V Netto-Hinzurechnungsbetrag
(57,11 € : 81,52 € x 5,07 €) = 3,55 €

kumuliertes Nettoarbeitsentgelt = 60,66 €

90 % des kumulierten Nettoarbeits-
entgelts

= 54,59 €

Das Brutto-Krankengeld beträgt 		 54,59 €
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Beitragsanteile

(Versicherung – Mitgliedschaft/Beitragszeit (BBG)/beitragspflichtige Einnahmen/Beitragssatz/  
Beitragstragung)

RV: § 3 Satz 1 Nr. 3, § 160 Nr. 2, § 166 Abs. 1 Nr. 2, 
§ 160 Nr. 1, § 170 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a SGB VI

54,59 € x 9,3 % =   5,08 €

AF: § 26 Abs. 2 Nr. 1, § 341 Abs. 4, § 345 Nr. 5, 
§ 341 Abs. 2, § 347 Nr. 5 1. Halbsatz SGB III

54,59 € x 1,3 % =   0,71 €

PV: § 49 Abs. 2, § 54 Abs. 2, § 55 Abs. 2 SGB XI i.V.m.  
§ 6 Abs. 7 SGB V, § 57 Abs. 2 Satz 1, § 55 Abs. 1,3,  
§ 59 Abs. 2 1. Halbsatz, Abs. 5 SGB XI

54,59 € x 1,8% =   0,98 €

Bemessungsgrundlage = 80 %  
des kumulierten Regelentgelts  
(86,59 € x 80 % = 69,27 €)

69,27 € x 0,6 % =   0,42 €
gesamt =   7,19 €
54,59 € – 7,19 € = 47,40 €
Das Netto-Krankengeld 
beträgt

 
47,40 €

Berechnung des Gesamtzahlbetrags

§ 47 Abs. 1 SGB VII, § 47 Abs. 1 Satz 6, 7 SGB V, § 65 Abs. 7 SGB IX, § 52 Nr. 1 SGB VII 
(Hinzutritt: VVGeneralauftrag, Ziff. 4.2 

01. 04. – 16. 04. 2025:  Verletztengeld 16 Tage x 52,84 € = 845,44 €
17. 04. – 30. 04. 2025:  Krankengeld 14 Tage x 47,40 € = 663,60 €

gesamt = 1.509,04 €
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Lösung zu 67.2

Vom Rentenversicherungsträger sind im August 2025 
kalendertäglich Beiträge zu tragen

a)	zur Krankenversicherung in Höhe von 25,14 €

b)	zur Pflegeversicherung in Höhe von 5,29 €

c)	 zur Arbeitsförderung in Höhe von 5,58 €

Rechenweg:

Beitrag zur Kranken- und Pflegeversicherung: 

Beitragssatz KV: 17,1 % (14,6 % + 2,5 %)

Beitragssatz PV: 3,6 % 

Ausgangswert: 80 % des der Berechnung des Über-
gangsgeldes zugrunde liegenden Regelentgelts 
(nach Berücksichtigung des Höchstregelentgelts von 
268,33 €): 214,66 €

aber:

Begrenzung auf 80 % der in der Kranken- und 
Pflegeversicherung geltenden Beitragsbemessungs-
grenze: 183,75 € x 80 % = 147 €

Berechnung des täglichen Beitrags:

– �zur Krankenversicherung: 	  
147 € x 17,1 % (14,6 % + 2,5 %)	 = 25,14 €

– �zur Pflegeversicherung: 	  
147 € x 3,6 %	 =   5,29 €

Beitrag zur Arbeitsförderung: 

Beitragssatz: 2,6 %

Lösung zu 66

Das zu zahlende kalendertägliche Übergangsgeld an 
Ralf Reich beträgt 50,50 €.

Rechenweg:

tägliches Regelentgelt	 = 93,33 € 
80 % des Regelentgelts  	= 93,33 € x 80 % = 74,66 € 
Nettoarbeitsentgelt	 = 67,33 €

Da das Nettoarbeitsentgelt (67,33 €) niedriger als  
80 % des Regelentgelts (74,66 €) ist, beträgt die Be-
rechnungsgrundlage für das Übergangsgeld 67,33 €.

Das tägliche Übergangsgeld von Ralf Reich beträgt 
75 % der Berechnungsgrundlage, da er Kinder i.S.d.  
§ 32 Abs. 1 EStG auf der Lohnsteuerkarte eingetragen 
hat.

Übergangsgeld	 67,33 € x 75 % = 50,50 €

Lösung zu 67.1

Das tägliche an Heinz Ast zu zahlende Übergangs-
geld beträgt 121,50 €.

Rechenweg:

Regelentgelt	 290 €

Begrenzung auf das  
Höchstregelentgelt	 268,33 €

80 % des (Höchst-)Regelentgelts	 214,66 €

(höchstens) Nettoarbeitsentgelt	 162 €

Berechnungsgrundlage tägliches  
Übergangsgeld	 162 €

Übergangsgeld (162 € x 75 % =)	 121,50 €
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Ausgangswert: 80 % des der Berechnung des Über-
gangsgeldes zugrunde liegenden Regelentgelts (nach 
Berücksichtigung des Höchstregelentgelts 268,33 €): 
214,66 €

Berechnung des täglichen Beitrags: 214,66 € x 2,6 % 
= 5,58 €
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36 �Lösungen zur zusammenfassenden 
Selbstkontrolle

Lösung zu 1.1

Manfred Arnold hat aus Anlass der 
Arbeitsunfähigkeit ab 06. 10. 2025  
Anspruch auf Entgeltfortzahlung bis 
30. 10. 2025.

Begründung

§ 3 Abs. 1 Satz 1 EntgFG

[hier:]
Manfred Arnold ist bei der Günter Sau-
er OHG als Schlosser (Arbeitnehmer) 
beschäftigt. Wegen einer Gastritis 
(Krankheit) ist er seit 06. 10. 2025 an 
seiner Arbeitsleistung verhindert. Ein 
Verschulden ist bei dieser Krankheit 
auszuschließen.

[also:]
Manfred Arnold hat aufgrund dieser 
Arbeitsunfähigkeit grds. Anspruch auf 
Fortzahlung seines Arbeitsentgelts für 
die Zeit der Arbeitsunfähigkeit bis zur 
Dauer von sechs Wochen.

§ 3 Abs. 1 Satz 2 EntgFG, GR v. 25. 06. 
1998 zu § 3 EntgFG, Ziff. 5.2

[hier:]
Manfred Arnold ist zurzeit arbeitsun-
fähig wegen einer Gastritis. Vorher 
bestand Arbeitsunfähigkeit wegen der 
Gastritis und wegen eines Beinbruchs.

[also:]
Die Vorerkrankungszeiten wegen der 
Gastritis sind grds. anzurechnen, da 
sie auf demselben Grundleiden von 
Manfred Arnold beruhen.

§ 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 EntgFG

[hier:/also:]
Es ist zunächst zu prüfen, ob Manfred 
Arnold vor dem 06. 10. 2025 mindes-
tens sechs Monate (05. 10. bis  
06. 04. 2025) nicht wegen der Gastritis 
arbeitsunfähig war.

[hier:]
Manfred Arnold war innerhalb dieser 
Sechs-Monats-Frist vom 01. 09. bis  
19. 09. 2025 wegen derselben Krank-
heit (Gastritis) arbeitsunfähig krank.

[also:]
Aufgrund der Sechs-Monats-Frist be-
steht kein (neuer) Anspruch auf Ent-
geltfortzahlung ab 06. 10. 2025.

Anmerkung

Die Arbeitsunfähigkeit wegen der 
anderen Krankheit (Beinbruch) unter-
bricht die Sechs-Monats-Frist nicht 
(GR v. 25. 06. 1998 zu § 3 EntgFG, Ziff. 
5.5 Abs. 2).

§ 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 EntgFG, GR v. 
25. 06. 1998 zu § 3 EntgFG, Ziff. 5.5 
Abs. 4

[hier:]
Zwischen der Arbeitsunfähigkeit vom 
01. 09. bis 19. 09. 2025 (Gastritis) und 
der Arbeitsunfähigkeit vom 31. 01. bis  
25. 02. 2025 (Gastritis) liegen mehr als 
sechs Monate (Fristverlauf: 31. 08. bis 
01. 03. 2025).
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[also:]
Ab 01. 09. 2025 bestand ein neuer An-
spruch auf Entgeltfortzahlung bis zu 
sechs Wochen. Am 01. 09. 2025 hat 
Manfred Arnold noch einige Stunden 
gearbeitet. Am 01. 09. 2025 beginnt 
zugleich auch eine neue Zwölf-Mo-
nats-Frist.

§ 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 EntgFG, GR v. 
25. 06. 1998 zu § 3 EntgFG, Ziff. 5.6, 
Ziff. 4.2 Abs. 1, 2

[hier:]
Innerhalb der Zwölf-Monats-Frist 
vom 01. 09. 2025 bis 31. 08. 2026 ist 
die Zeit der Arbeitsunfähigkeit wegen 
der Gastritis vom 01. bis 19. 09. 2025 
anzurechnen. Am 01. 09. 2025 hat 
Manfred Arnold noch einige Stunden 
gearbeitet.

[also:]
Der 01. 09. 2025 ist nicht mit anzu-
rechnen. Mithin bleiben 18 Tage als 
Vorerkrankungszeit. Für die Arbeitsun-
fähigkeit ab 06. 10. 2025 besteht so-
mit noch ein Restanspruch von 24 Ka-
lendertagen (42 – 18 Kalendertage). 
Da Manfred Arnold am 06. 10. 2025 
noch gearbeitet hat, rechnet sich die 
Frist für den Restanspruch ab 07. 10. 
2025. Manfred Arnold kann demnach 
aufgrund der Arbeitsunfähigkeit ab 
06. 10. 2025 die Entgeltfortzahlung bis 
30. 10. 2025 beanspruchen.

Anmerkung

Bei Einstellung der Arbeitsleistung im 
Laufe einer Arbeitsschicht, steht dem 
Arbeitnehmer für den restlichen Teil 
des Tages Anspruch auf Entgeltfort-
zahlung (vgl. § 3 Abs. 1 Satz 1 EntgFG) 
zu. Dies gilt für Manfred Arnold für den 
01. 09. 2025 und den 06. 10. 2025.

Lösung zu 1.2

Durch die Angina Pectoris wird die An-
spruchsdauer der Entgeltfortzahlung 
nicht verlängert.

Begründung

§ 3 Abs. 1 Satz 1 EntgFG, GR v. 25. 06. 
1998 zu § 3 EntgFG, Ziff. 6 Abs. 1

Ein Hinzutritt liegt nach allgemeiner 
Rechtsauffassung vor, wenn mindes-
tens an einem Tag beide Krankheiten 
nebeneinander bestehen.

[hier:]
Während der bestehenden 
Arbeitsunfähigkeit wegen der Gastri-
tis vom 06. 10. bis 31. 10. 2025 tritt am 
13. 10. 2025 eine Angina Pectoris auf, 
die für sich alleine gesehen ebenfalls 
Arbeitsunfähigkeit verursacht.

[also:]
Da beide Krankheiten mindestens an 
einem Tag gemeinsam bestanden 
haben, liegt ein Hinzutritt vor. Die An-
spruchsdauer auf Entgeltfortzahlung 
verlängert sich folglich nicht, sodass 
der Anspruch auf Entgeltfortzahlung 
aus Anlass der Arbeitsunfähigkeit ab 
06. 10. am 30. 10. 2025 endet.

Lösung zu 2.1

Boris Busch hat ab 01. 11. 2025 An-
spruch auf Krankengeld. Die AOK 
zahlt Krankengeld ab 13. 12. 2025.
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Begründung

§ 44 Abs. 1 SGB V

[hier:]
Boris Busch ist versicherungspflichti-
ges Mitglied der AOK. Diese Versiche-
rung beinhaltet einen Anspruch auf 
Krankengeld. Boris Busch wird ab  
01. 11. 2025 in einem Krankenhaus 
stationär behandelt.

[also:]
Boris Busch hat Anspruch auf Kran-
kengeld.

§ 46 Satz 1 Nr. 1 SGB V

[hier:]
Boris Busch wird ab 01. 11. 2025 im 
Krankenhaus stationär behandelt.

[also:]
Der Krankengeldanspruch entsteht ab 
01. 11. 2025.

§ 49 Abs. 1 Nr. 1 SGB V

[hier:]
Boris Busch erhält bis 12. 12. 2025 
Entgeltfortzahlung durch seinen 
Arbeitgeber.

[also:]
Der Krankengeldanspruch ruht vom 
01. 11. bis 12. 12. 2025. Die Kranken-
geldzahlung beginnt am 13. 12. 2025.

Lösung zu 2.2

Das kalendertägliche Brutto-Kranken-
geld beträgt 47,67 €.

Begründung

§ 47 Abs. 1, 2 SGB V, GR v. 07. 09. 2022 
i.d.F. v. 11. 12. 2024, Ziff. 4.1 Abs. 2, 2. 
Spiegelstrich, Ziff. 4.1.2 Abs. 1

[hier:]
Das Arbeitsentgelt von Boris Busch ist 
nach Monaten bemessen.

[also:]
Die Regelentgeltberechnung erfolgt 
nach § 47 Abs. 2 Satz 3 SGB V.

§ 47 Abs. 2 Satz 3 SGB V

[hier:]
Boris Busch ist seit 01. 11. 2025 ar-
beitsunfähig erkrankt.

[also:]
Maßgebender Monat für die Regelent-
geltberechnung ist der Monat Septem-
ber 2025. Das in diesem Monat erziel-
te Arbeitsentgelt ist der Regelentgelt-
berechnung zugrunde zu legen.

GR v. 07. 09. 2022 i.d.F. v. 11. 12. 2024, 
Ziff. 4.1.2.1.2.1.2.1 Abs. 1

[hier:]
Das mit Boris Busch vereinbarte Mo-
natsgehalt beträgt 2.150 €. In den 
Monaten Juli, August und September 
hat er jeweils zusätzliche Mehr-
arbeitsvergütungen zum vereinbarten 
Arbeitsentgelt erhalten.
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[also:]
Die zusätzlichen Vergütungen wurden 
in jedem der letzten drei Monate, also 
regelmäßig, gewährt.

GR v. 07. 09. 2022 i.d.F. v. 11. 12. 2024, 
Ziff. 4.1.2.1.2.1.2.1 Abs. 2

[hier:]
Boris Busch hatte vom 25. 07. bis  
01. 08. 2025 von der AOK Krankengeld 
erhalten.

[also:]
Bei der Regelentgeltberechnung sind 
acht Fehltage zu berücksichtigen.

Folgende Regelentgeltberechnung ist 
vorzunehmen:

2.350 € + 2.310 € + 2.225 €

 82 Tage (90 Tage – 8 Tage) 
= 83,96 €

Das Regelentgelt beträgt 83,96 €.

§ 47 Abs. 2 Satz 6 SGB V

[hier:]
Es ist der 360. Teil der nach § 23a  
SGB IV beitragspflichtigen Einmal-
zahlung dem Regelentgelt hinzuzu-
rechnen. Boris Busch erhielt beitrags-
pflichtige Einmalzahlungen in Höhe 
von 2.700 €.

[also:]
Es ist ein Hinzurechnungsbetrag in  
Höhe von 7,50 € (2.700 € : 360 Tage) 
zu berücksichtigen. Das kumulierte  
Regelentgelt beträgt also 91,46 € 
(83,96 € + 7,50 €).

Anmerkung 

Da das Höchstregelentgelt in Höhe 
von 183,75 € deutlich unterschritten 
wird, kann auf eine ausdrückliche Prü-
fung des Höchstregelentgelts verzich-
tet werden.

§ 47 Abs. 1 Satz 1 SGB V

[hier:]
Das kumulierte Regelentgelt beträgt 
91,46 €.

[also:]
Das Krankengeld beträgt grundsätz-
lich 64,02 € (70 % von 91,46 €).

§ 47 Abs. 1 Satz 2 SGB V

[hier:]
Das Nettoarbeitsentgelt von Boris 
Busch beträgt in den drei zu berück-
sichtigenden Monaten 3.987,50 € 
(1.353 € + 1.336 € + 1.298,50 €).

Folgende Berechnung ist durchzufüh-
ren:

                3.987,50 €

82 Tage (90 Tage – 8 Tage) 
= 48,63 €

[also:]
Das Nettoarbeitsentgelt beträgt also 
48,63 €.

§ 47 Abs. 1 Satz 3 SGB V

[hier:]
Es ist ein Netto-Hinzurechnungsbetrag 
zu ermitteln. Dieser beträgt 4,34 € 
(48,63 € : 83,96 € x 7,50 €).
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[also:]
Das kumulierte Nettoarbeitsentgelt 
beträgt also 52,97 € (48,63 € + 
4,34 €). 90 % des kumulierten Netto-
arbeitsentgelts sind 47,67 €.

[hier:]
Der Betrag von 70 % des kumulierten 
Regelentgelts (64,02 €) übersteigt  
90 % des kumulierten Nettoarbeitsent-
gelts (47,67 €). 90 % des kumulierten 
Nettoarbeitsentgelts (47,67 €) über
steigt jedoch nicht 100 % des laufen-
den Nettoarbeitsentgelts (48,63 €).

[also:]
Das kalendertägliche Brutto-Kranken-
geld beträgt 47,67 €.

Lösung zu 2.3

Berechnung des Netto-Krankengeldes 
ab 13. 12. 2025

Brutto-Krankengeld 	   47,67 €

– RV-Beitrag  
	 (47,67 € x 9,3 %) 	 4,43 €

– AF-Beitrag  
	 (47,67 € x 1,3 %) 	 0,62 €

– PV-Beitrag  
	 (47,67 € x 1,8 %) 	 0,86 €

– PV-Zuschlag  
	 (73,17 € x 0,6 %) 	 0,44 €

		  41,32 €

Anmerkung 

Es wird angenommen, dass die Bei-
tragssätze auch für das Jahr 2026 
gelten.

Ermittlung der Krankengeld(-zahl-)
tage und der Gesamtbeträge

13. – 31. 12. 2025  
= 19 (Zahl-)Tage à 41,32 € 	 =	 785,08 €

01. 01. 2026  
= 01 (Zahl-)Tage à 41,32 € 	 =	 41,32 €

23. 01. – 31. 01. 2026  
= 08 (Zahl-)Tag à 41,32 €	 =	 330,56 €

01. – 28. 02. 2026 
= 30 (Zahl-)Tage à 41,32 €	 =	 1.239,60 €

01. – 07. 03. 2026  
= 07 (Zahl-)Tage à 41,32 € 	 =	 289,24 €

insgesamt 65 (Zahl-)Tage  
à 41,32 €	 =	 2.685,80 €

Lösung zu 2.4

Bemessungsgrundlage für die Beiträge: 73,17 € (80 % 
vom kumulierten Regelentgelt in Höhe von 91,46 €)

Berechnung der Beiträge:

Rentenversicherung

Gesamtbeitrag 73,17 € x 18,6 % 	 = 13,61 €

Versichertenanteil 	 4,43 €

AOK-Trägeranteil 13,61 € – 4,43 € 	 = 9,18 €

Arbeitsförderung

Gesamtbeitrag 73,17 € x 2,6 % 	 = 1,90 €

Versichertenanteil 	 0,62 €

AOK-Trägeranteil 1,90 € – 0,62 € 	 = 1,28 €
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Lösung zu 3.1

Johannes Bär hat Anspruch auf Kran-
kengeld längstens bis 05. 04. 2027.

Begründung

§ 48 Abs. 1 Satz 1 SGB V

[hier:]
Johannes Bär ist seit Jahren versiche-
rungspflichtig und Kunde der AOK. Seit 
05. 01. 2026 ist er wegen eines Rü-
ckenleidens arbeitsunfähig erkrankt.

[also:]
Grundsätzlich hat er Anspruch auf 
Krankengeld für 78 Wochen.

§ 48 Abs. 1 Satz 1 SGB V, GR v. 07. 09. 
2022 i.d.F. v. 11. 12. 2024, Ziff. 7.1.1 
Abs. 2, Ziff. 7.1.2 Abs. 1, 2

[hier:]
Johannes Bär wurde am 27. 12. 2021 
erstmals wegen des Bandscheiben-
prolaps arbeitsunfähig krank. Zu 
diesem Zeitpunkt bestand eine Kran-
kenversicherung mit Anspruch auf 
Krankengeld.

[also:]
Der erste Drei-Jahres-Zeitraum be-
gann am 27. 12. 2021 und endete am 
26. 12. 2024. Hieran schließt sich die 
nächste Blockfrist vom 27. 12. 2024 
bis 26. 12. 2027 an.

§ 48 Abs. 1 Satz 1 SGB V, GR v. 07. 09. 
2022 i.d.F. v. 11. 12. 2024, Ziff. 7.3.1

[hier:]
Maßgebend für die Beurteilung der 
Dauer wegen der zurzeit bestehenden 
Arbeitsunfähigkeit ist die Blockfrist 
vom 27. 12. 2024 bis 26. 12. 2027. 
Innerhalb dieser Blockfrist war Johan-
nes Bär vom 27. 12. 2024 bis 28. 01. 
2025 und vom 29. 08. bis 26. 10. 2025 
arbeitsunfähig.

[also:]
Diese Zeiten sind grundsätzlich zu be-
rücksichtigen.

§ 48 Abs. 3 Satz 2 SGB V, § 46 Satz 1 
Nr. 1, 2 SGB V, GR v. 07. 09. 2022 i.d.F. v.  
11. 12. 2024, Ziff. 7.2.3

[hier:]
Die Arbeitsunfähigkeit ab 29. 08. 2025 
begann mit einer stationären Behand-
lung, die Arbeitsunfähigkeit ab 27. 
12. 2024 begann bereits während der 
Blockfrist vom 27. 12. 2021 bis 26. 12. 
2024.

Pflegeversicherung

Gesamtbeitrag 73,17 € x 4,2 % 	 = 3,07 €

Versichertenanteil 	 = 1,30 €

AOK-Trägeranteil 3,07 € – 1,30 € 	 = 1,77 €

kalendertägliche AOK-Trägeranteile 12,23 €

AOK-Trägeranteile insgesamt

13. – 31. 12. 2025  
= 19 (Zahl-)Tage à 12,23 € 	 =  232,37 €

01. 01. 2026  
= 01 (Zahl-)Tage à 12,23 € 	 =    12,23 €

23. 01. – 28. 02. 2026  
= 38 (Zahl-)Tage à 12,23 € 	 =  464,74 €

01. – 07. 03. 2026  
= 07 (Zahl-)Tage à 12,23 € 	 =  85,61 €

insgesamt 65 (Zahl-)Tage  
à 12,23 €	    =  794,95 €
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[also:]
Es sind keine Zeiten, für die kein An-
spruch auf Krankengeld besteht, zu 
berücksichtigen.

[hier:]
Auf die Höchstanspruchsdauer werden 
folgende Zeiten angerechnet:

27. 12. 2024 – 28. 01. 2025 	 = 33 Tage

29. 08. 2025 – 26. 10. 2025 	 = 59 Tage

insgesamt 	                      92 Tage

[also:]
Die restliche Anspruchsdauer inner-
halb der Blockfrist wegen derselben 
Krankheit beträgt 454 Tage (546 – 
92).

§ 48 Abs. 1 Satz 1 SGB V, GR v. 07. 09. 
2022 i.d.F. v. 11. 12. 2024, Ziff. 7.3.1

[hier:]
Johannes Bär wurde am 05. 01. 2026 
wegen eines Rückenleidens arbeits-
unfähig. Die Arbeitsunfähigkeit wurde 
am 07. 01. 2026 festgestellt. Ab 07. 
01. 2026 besteht ein Restanspruch für 
diese Krankheit von 454 Tagen.

[also:]
Der Anspruch auf Krankengeld endet 
am 05. 04. 2027.

Lösung zu 3.2

Der Anspruch auf Krankengeld endet 
am 05. 04. 2027.

Begründung

§ 48 Abs. 1 Satz 2 SGB V, GR v. 07. 09. 
2022 i.d.F. v. 11. 12. 2024, Ziff. 7.1.3.1

[hier:]
Seit 02. 03. 2026 liegt neben der 
Krankheit „Bandscheibenprolaps“ eine 
weitere Krankheit (Angina Pectoris) 
vor.

[also:]
Seit 02. 03. 2026 liegt ein Hinzutritt 
vor; die Leistungsdauer wird dadurch 
nicht verlängert. 

GR v. 07. 09. 2022 i.d.F. v. 11. 12. 2024, 
Ziff. 7.1.3.2. 

[hier:]
Die Krankheit Angina Pectoris ist erst-
malig ab 13. 03. 2025 aufgetreten. 

[also:]
Für die Krankheit Angina Pectoris 
läuft die Blockfrist vom 13. 03. 2025 
bis 12. 03. 2028.

GR v. 07. 09. 2022 i.d.F. v. 11. 12. 2024, 
Ziff. 7.2.2.2

[hier:]
Wegen der Angina Pectoris bestand 
in der Zeit vom 13. 03. – 22. 06. 2025 
Arbeitsunfähigkeit. Die Arbeitsunfä-
higkeit wurde am 14. 03. 2025 ärztlich 
festgestellt. Für die zuerst eingetrete-
ne Arbeitsunfähigkeit (Bandscheiben-
prolaps) beginnt ab 27. 12. 2024 eine 
neue Blockfrist. Der Beginn der neuen 
Blockfrist liegt vor dem Zeitpunkt, von 
dem an die hinzugetretene Krankheit 
allein die Arbeitsunfähigkeit verur-
sacht.
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[also:]
Der für die zuerst eingetretene Krank-
heit vor Beginn der neuen Blockfrist 
liegende Krankengeldbezugszeitraum 
kann auf die zusammenhängende 
Leistungsdauer von 78 Wochen nicht 
angerechnet werden. Wegen der hin-
zugetretenen Krankheit (Angina Pec-
toris) sind Vorerkrankungszeiten von 
101 Kalendertagen anrechenbar.

[hier:]
Folgende anrechenbare Zeiten liegen 
innerhalb der zurzeit gültigen Block-
frist wegen der zuerst eingetretenen 
Krankheit:

27. 12. 2024 bis 28. 01. 2025 	= 33 Tage

29. 08. 2025 bis 26. 10. 2025 	= 59 Tage 
(stat. Behandlung ab 29. 08. 2025)

07. 01. 2026 bis 08. 03. 2026 	= 61 Tage 
(ärztl. Feststellung: 07. 01. 2026)	

insgesamt 	  153 Tage

[also:]
Ab 09. 03. 2026 besteht ein Restan-
spruch auf 393 Tage (546 Tage – 153 
Tage). Der Krankengeldanspruch en-
det am 05. 04. 2027.

Lösung zu 3.3

Folgende Informationen sollten Sie  
Johannes Bär in einem Kundenge-
spräch geben:

	· Die AOK zahlt bis längstens 04. 06. 
2026 Krankengeld aus. Krankengeld, 
welches bei Eingang des Renten-
bescheids nicht ausgezahlt ist, wird 
auch nicht mehr ausgezahlt.

	· Die AOK verrechnet die Renten-
nachzahlung mit dem gezahlten 
Krankengeld automatisch mit dem 
Rentenversicherungsträger (Erstat-
tungsanspruch der AOK).

	· Johannes Bär muss auf keinen Fall 
Krankengeld zurückzahlen.

	· Johannes Bär erhält ab 05. 06. 2026 
die Rentenzahlung von der Deut-
schen Rentenversicherung Bund. Die 
Zahlung des Krankengeldes geht 
also nahtlos in die Rentenzahlung 
über.

	· Johannes Bär hat auch als Rentner 
die Möglichkeit, Kunde der AOK zu 
bleiben (KVdR oder Freiwillige Ver-
sicherung).

Lösung zu 4

Ilse Beck erhält von der AOK ab 01. 06. 
2025 ein monatliches Krankengeld in 
Höhe von 952,50 € ausgezahlt.

Begründung

§ 70 Abs. 1, 3 SGB IX, GR v. 07. 09. 
2022 i.d.F. v. 11. 12. 2024, Ziff. 11.1.1
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[hier:]
Der Bemessungszeitraum, aus dem 
das Krankengeld berechnet wurde, 
war der Monat Mai 2024.

[also:]
Das Krankengeld ist am 01. 06. 2025 
grds. anzupassen.

§ 70 Abs. 3, Abs. 4 SGB IX

[hier:]
Das BMAS hat zum 30. 06. 2024 den 
Anpassungsfaktor 1,0611 ab 01. 07. 
2024 bekanntgegeben.

Berechnung:

39 € x 1,0611 = 41,38 €
40,83 € < 128,63 € (70 % v. 183,75 €)

[also:]
Der Anpassungsfaktor überschreitet 
den Wert 1,0000. Eine Anpassung des 
Krankengeldes am 01. 06. 2025 findet 
statt. Ilse Beck erhält weiter ein Brut-
to-Krankengeld von 41,38 €, netto 
36,35 €.

Von diesem Betrag ist der Pfändungs-
betrag in Höhe von 4,60 € kalender
täglich abzuziehen, sodass die AOK 
ab 01. 06. 2025 den Betrag von 31,75 € 
kalendertäglich an Ilse Beck auszahlt.

§ 47 Abs. 1 Satz 7 SGB V

[hier:]
Ilse Beck möchte gerne wissen, wie 
viel Krankengeld sie zukünftig monat-
lich erwarten kann.

[also:]
Die AOK zahlt ab 01. 06. 2025 monat-
lich Krankengeld in Höhe von 952,50 € 
(31,75 € x 30 Tage). 

Lösung zu 5.1

erster Tag der Freistellung 	 03. 11. 2025

Anzahl der ausgefallenen Kalendertage	 8

ausgefallenes Nettoarbeitsentgelt	 608 €

Einmalzahlungen der letzten 12 Monate  
vor der Freistellung 	 ja

Berechnung

608 € x 100 %

	 8	 76 €

Vergleich mit 70 % d. Höchstregelentgelt	 128,63 € 
(76 € < 128,63 €) 	

Das kalendertägliche Bruttokinderkrankengeld  
nach § 45 SGB V beträgt 	 76 € 

 

Lösung zu 5.2

Anspruch auf Krankengeld nach § 45 
Abs. 1 SGB V besteht in 2025 für jedes 
Kind längstens für fünfzehn Arbeits-
tage. In dem Zeitraum vom 03. bis 
10. 11. 2025 besteht für sechs Arbeits-
tage Anspruch auf Krankengeld bei 
Erkrankung des Kindes. Die Zahlung 
erfolgt jedoch für 8 Kalendertage. Für 
Heidi Hurtig beträgt das Bruttokinder-
krankengeld insgesamt 608 € (76 € x 
8 Kalendertage).
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